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Zusammenfassung 

I. 

Die Bundesregierung hat den Umweltschutz seit 
1982 in besonderer Weise zu einem Schwerpunkt ih-
rer politischen Arbeit gemacht. Sie hat eine Viel-
zahl von Maßnahmen in allen Umweltbereichen 
durchgesetzt und eingeleitet, um erkannte Defizite 
möglichst rasch und nachhaltig abzubauen. Sie hat 
in Zusammenarbeit mit den Bundesländern die Ver-
ursacher von Umweltbelastungen zu weitreichen-
den Umweltschutzmaßnahmen veranlaßt, die den 
Betroffenen — Wirtschaft, Kommunen und Bürgern — 
zum Teil große Anstrengungen nicht zuletzt finan-
zieller Art abverlangen. 

Diese breit angelegte Umweltvorsorgepolitik trägt 
zunehmend Früchte. Die Maßnahmen werden in den 
kommenden Jahren weiter greifen und ihre Wir-
kung auf die Umwelt entfalten. Umweltschutz bleibt 
gleichwohl eine Daueraufgabe. 

Die Umweltpolitik der Bundesregierung findet in-
ternational hohe Anerkennung. Dabei ist zu beach-
ten, daß die besondere Situation der Bundesrepublik 
Deutschland mit ihrer geographischen Lage in der 
Mitte Europas, mit ihrer hohen Bevölkerungsdichte, 
mit hoher Industrialisierung und dichtem Verkehrs-
netz größere Anstrengungen im Umweltschutz er-
fordert als in vielen anderen Staaten. 

1. 

Die Umweltpolitik der Bundesregierung gründet auf 
der Verantwortung des Menschen für die Schöp-
fung. Verantwortliches Handeln für die Umwelt ist 
die Erfüllung des ökologischen Generationenver-
trages. 

Ziel der Umweltpolitik der Bundesregierung ist es, 
den Zustand der Umwelt so zu erhalten und zu ver-
bessern, daß 

—bestehende Umweltschäden vermindert und be-
seitigt werden, 

—Schäden für Mensch und Umwelt abgewehrt wer-
den, 

—Risiken für Menschen, Tiere und Pflanzen, Natur 
und Landschaft, Umweltmedien (Luft, Wasser, Bo-
den) und Sachgüter minimiert werden, 

—Freiräume für die Entwicklung der künftigen Ge-
nerationen sowie Freiräume für die Entwicklung 
der Vielfalt von wildlebenden Arten sowie Land-
schaftsräumen erhalten bleiben und erweitert 
werden. 

Die Umweltpolitik der Bundesregierung folgt 
dem Prinzip der Umweltvorsorge, dem Verursa-
cherprinzip und dem Prinzip der Kooperation. Da-
bei versteht sie Kooperation vor allem auch als Ein-
fordern der Umweltverantwortung der Bürger, der 
Umweltorganisationen, der Wissenschaft und nicht 
zuletzt der Wirtschaft. Denn Umweltschutz ist nicht 
nur eine Aufgabe des Staates; vielmehr trägt jeder in 
unserer Gesellschaft Verantwortung für die Erhal-
tung der natürlichen Umwelt. 

Die Bundesregierung bekennt sich zu einem ver-
antwortungsbewußten Umgang mit der Technik. 
Sie sieht in der Weiterentwicklung und dem Einsatz 
moderner Technik auch eine entscheidende Voraus-
setzung für die Lösung von Umweltproblemen. 

Die Ausrichtung der Umweltpolitik am Verursacher-
prinzip, verbunden mit einer zunehmenden Durch-
setzung des Vorsorgeprinzips, stellt an die techni-
sche und organisatorische, aber auch an die finan- 
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zielle Leistungsfähigkeit der Wirtschaft hohe An-
forderungen. Allein im Jahr 1988 hat das Produzie-
rende Gewerbe rund 8 Milliarden DM für Umwelt-
schutzinvestitionen aufgewendet; das sind 7,8 Pro-
zent der Gesamtinvestitionen. Wirtschaft und öffent-
liche Hand haben insgesamt im Jahr 1988 mit 35,7 
Milliarden DM 1,7 Prozent des Bruttosozialprodukts 
für den Umweltschutz ausgegeben; damit nimmt die 
Bundesrepublik Deutschland weltweit eine Spitzen-
stellung ein. 

Diese anspruchsvolle Umweltpolitik bedeutet zu-
gleich einzelwirtschaftlich und gesamtwirtschaft-
lich eine Chance. So ist bereits seit geraumer Zeit 
eine blühende Umweltschutzindustrie entstanden, 
die auch einen wichtigen Beitrag zur Sicherung und 
Schaffung von Arbeitsplätzen leistet. Das Statisti-
sche Bundesamt schätzt den Produktionswert von 
Umweltschutzgütern und -leistungen, die die von 
der amtlichen Statistik erfaßten deutschen Unter-
nehmer herstellen bzw. anbieten, für 1988 auf rund 
24 Milliarden DM. Dies bedeutet in der unmittelba-
ren Produktion von Umweltschutzgütern Arbeits-
plätze für über 190 000 Arbeitnehmer. Die rasche 
Durchsetzung umweltpolitischer Anforderungen in 
der Bundesrepublik Deutschland hat den deutschen 
Anlagenherstellern beträchtliche Wettbewerbsvor-
teile auf ausländischen Märkten verschafft. 

Neben den positiven Nebeneffekten einer Stärkung 
von Wachstum, Beschäftigung und Export liegt der 
eigentliche wirtschaftliche Nutzen des Umwelt-
schutzes in der Erhaltung der natürlichen Lebens-
grundlagen des Menschen selbst und damit auch in 
der langfristigen Sicherung der Produktionsgrund-
lagen. Nach Kostenschätzungen des Umweltbundes-
amtes für das Jahr 1983 betrugen z. B. die in der Bun-
desrepublik Deutschland durch Luftverunreinigun-
gen verursachten Materialschäden circa 2 Milliar-
den DM und die Korrosionsschäden circa 1,5 Milliar-
den DM. Der Bundesumweltminister hat zur weite-
ren Abklärung der Kosten unterlassenen Umwelt-
schutzes, d. h. zur Feststellung umweltbedingter 
volkswirtschaftlicher Schäden, einen Forschungs-
schwerpunkt gebildet. 

Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren den 
Umweltschutz in allen Bereichen vorangebracht. Sie 
hat vor allem entscheidende Schritte zum Ausbau 
einer Sicherheitskultur in der Industriegesell-
schaft getan und damit notwendige Voraussetzun-
gen für die dauerhafte Sicherung des Industriestand-
ortes Bundesrepublik Deutschland geschaffen. 

Die Bundesregierung hat dazu das umweltpoliti-
sche Instrumentarium in seiner ganzen Breite ge-
nutzt und erweitert. 

Die Bundesregierung hat die Umweltverträglich-
keitsprüfung neu eingeführt. Mit der Umweltver-
träglichkeitsprüfung als Instrument der Umweltvor-
sorgepolitik soll sichergestellt werden, daß vor Ent-
scheidungen über öffentliche und private Vorhaben 
deren Umweltauswirkungen frühzeitig und ange-
messen berücksichtigt werden. 

Sie hat mit dem Ausbau des Bundes-Immissions

-

schutzgesetzes zu einem umfassenden Anlagensi

-

cherheitsgesetz und mit der neuen Störfallverord-
nung die rechtlichen Grundlagen für die techni-
sche Sicherheit von Produktionsanlagen ausge-
baut und wesentlich verbessert. 

Sie hat mit dem neuen Chemikaliengesetz, der Alt-
stoffkonzeption und einer Reihe von Verbots-, Be-
schränkungs- und Höchstmengenverordnungen die 
Chemikalienvorsorge umfassend ausgebaut und 
den Umgang mit gefährlichen Stoffen sicherer ge-
macht. Sie hat mit der Technischen Anleitung Abfall 
und flankierenden Verordnungen die Weichen für 
eine umweltgerechte Entsorgung gestellt. 

Sie hat damit ein aufeinander abgestimmtes System 
zur Durchsetzung von Umweltverträglichkeit und 
Sicherheit in allen Phasen - von der Produktion, 
über die Verteilung, den Ge- und Verbrauch bis hin 
zur Entsorgung geschaffen. Technik und Wirtschaft 
werden veranlaßt, Verantwortung für die von ihnen 
hergestellten und in den Verkehr gebrachten Pro-
dukte über ihren ganzen Lebenszyklus hinweg zu 
tragen. 

Der Stärkung der Verantwortung der Verursacher 
von Umweltschäden dient auch die Einführung ei-
ner Gefährdungshaftung, wie sie der Entwurf des 
Umwelthaftungsgesetzes vorsieht. Zugleich bedeu-
tet die Umwelthaftung einen wirtschaftlichen An-
reiz zu Vorsorgemaßnahmen gegen Umweltschäden. 

In der Stärkung der Eigenverantwortung der Ver-
ursacher und in der Förderung ihres Eigeninteres-
ses sieht die Bundesregierung den entscheidenden 
umweltpolitischen Ansatz, um Umweltbelastungen 
auch über gesetzliche Anforderungen und über die 
Abwehr von Gefahren hinaus zu vermeiden und da-
mit den Stand der Technik zu dynamisieren. Sie hält 
daher die verstärkte Nutzung und den systemati-
schen Ausbau von Instrumenten, die in diese Rich-
tung wirken, als Ergänzung des ordnungsrechtli-
chen Instrumentariums der Gebote und Verbote für 
notwendig. Dabei darf die Diskussion nicht auf ein-
zelne Instrumente verengt werden; vielmehr sind al-
le ökologisch wirksamen und ökonomisch effizi-
enten Instrumente zum Ausbau einer ökologi-
schen Sozialen Marktwirtschaft einzubeziehen. 

Neben der Umwelthaftung hat die Bundesregierung 
in den letzten Jahren eine Vielzahl derartiger Instru-
mente eingeführt, verbessert oder verstärkt genutzt. 
Zu nennen sind vor allem 

- die Verbesserung der Wirkungsweise der Abwas-
serabgabe. Weitere Lenkungsabgaben vor allem 
für die Bereiche Luftreinhaltung und Naturschutz 
werden derzeit geprüft. 

- die nach dem Bleigehalt des Benzins differenzierte 
Mineralölsteuer und die Kfz-Steuerbefreiung für 
schadstoffarme Kfz. Vorgesehen ist die Umstel-
lung der Kfz-Steuer auf eine schadstofforientierte 
Steuer. 

- die Einführung eines Pflichtpfandes mit Rücknah-
megebot für Getränkeverpackungen aus Kunst-
stoff 

- die Zulassung von Kompensationsregelungen in 
der Luftreinhaltung. Einsatzmöglichkeiten dieses 
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Instruments im Gewässerschutz werden derzeit 
geprüft. 

- zinsgünstige Kreditprogramme zur Förderung von 
Umweltschutzinvestitionen 

die Förderung von Umweltschutz-Investitionsvor-
haben mit Demonstrationscharakter aus Haus-
haltsmitteln des Bundesumweltministeriums 

Selbstverpflichtungen und Zusagen der Wirt-
schaft, z. B. zur Verringerung des Einsatzes von be-
stimmten Waschmittelinhaltsstoffen, von PCB, 
von Lösemitteln in Lacken, von FCKW als Treib-
gas in Sprayflaschen, von Quecksilber in Batteri-
en, zur Rücknahme von Batterien, von FCKW und 
FCKW-haltigen Kälteölen aus Haushaltskältege-
räten 

die Förderung einer „umweltorientierten Unter-
nehmensführung" 

- die Verbesserung der Information vor allem der 
mittelständischen Wirtschaft über Umweltschutz-
anforderungen, Lösungsmöglichkeiten und finan-
zielle Hilfen 

die Verbesserung der Information des Bürgers 
über umweltschonende Produkte und Verhaltens-
weisen, besonders durch das „Umweltzeichen" 

die stärkere Berücksichtigung des Umweltschut-
zes bei Beschaffungen und Auftragsvergaben der 
öffentlichen Hand 

die Förderung von Umweltbildung und Umwelt-
erziehung. 

Mit ihren umweltpolitischen Maßnahmen der letz-
ten Jahre hat die Bundesregierung zunehmend den 
Anspruch des Vorsorgegrundsatzes verwirklicht, 
z. B. durch Anforderungen nach dem Stand der 
Technik in den verschiedenen Umweltbereichen. 
Den Trend zu mehr Umweltvorsorge gilt es weiter 
auszubauen, damit künftig in allen Umweltberei-
chen gleichermaßen Umweltverträglichkeit zum 
Gebot - auch in der Verwaltungspraxis - wird. 

Es ist darauf zu achten, daß nicht die Lösung von 
Umweltproblemen in einem Umweltbereich zu neu-
en Problemen in anderen Bereichen, etwa in der Ab-
fallentsorgung, führt. Der Weg muß daher immer 
stärker weg von nachgeschalteten Reinigungstech-
niken und hin zu einem in die Produktionsprozesse 
und Produkte „integrierten" Umweltschutz führen. 

Zur Forcierung dieser Entwicklung sind wirtschaft-
lich wirkende Instrumente in besonderem Maße 
geeignet. Die Bundesregierung wird den Einsatz sol-
cher Instrumente daher weiter verstärken. 

Verantwortlicher Umgang mit der Technik, Verant-
wortung für die heute lebenden Menschen und für 
kommende Generationen - das ist der Rahmen, in 
dem die Bundesregierung gehandelt hat. Die Erfor-
dernisse des Umweltschutzes sind verstärkt in allen 
umweltrelevanten Handlungs- und Politikbereichen 
zu verwirklichen, auch in der Agrar-, Energie-, Ver-
kehrs-, Raumordnungs- und Städtebaupolitik. 

Die Verantwortung für die Umwelt endet nicht an 
Landesgrenzen. Dementsprechend hat die Bundes-
regierung die grenzüberschreitende Zusammenar-
beit zu einem besonderen Schwerpunkt ihrer um-
weltpolitischen Arbeit gemacht. 

In der EG wirkt sie mit einer Vielzahl von Initiativen 
auf gemeinschaftliche Umweltschutzanforderungen 
mit hohem Schutzniveau hin. Die Verwirklichung 
des europäischen Binnenmarktes bedeutet die 
Chance und die Verpflichtung, die europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft auch zu einer Umweltge-
meinschaft auszubauen. 

Die West-Ost-Zusammenarbeit hat angesichts der 
Umwälzungen in Mittel- und Osteuropa auch im Be-
reich des Umweltschutzes besondere Bedeutung er-
langt. Die Bundesregierung hat vor allem durch den 
Abschluß bilateraler Umweltschutzabkommen mit 
der DDR, der CSFR, der UdSSR, Ungarn, Bulgarien 
und Polen einen intensiven Erfahrungsaustausch 
eingeleitet. Sie sieht darin eine wesentliche Voraus-
setzung zur notwendigen Verbesserung der Um-
weltsituation und zugleich einen Beitrag zur Unter-
stützung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Reformprozesse in diesen Ländern. 

Eine besondere Herausforde rung sieht die Bundes-
regierung in der dramatischen Umweltsituation in 
der DDR. Die von der Regierung der DDR selbst vor-
gelegten Daten über den Zustand der Umwelt bestä-
tigen, daß Luft, Gewässer und Boden zu großen Tei-
len katastrophal belastet und nachhaltig geschädigt 
sind. Die Belastungen wirken sich auch auf das Ge-
biet der Bundesrepublik Deutschland nachteilig aus. 
Im Interesse der Umwelt in beiden Teilen Deutsch-
lands und der Menschen in der DDR ist daher part-
nerschaftliche Zusammenarbeit, ist eine Verantwor-
tungsgemeinschaft im Umweltschutz dringlich. 

Der Bundesumweltminister und der Umweltminister 
der DDR haben im Februar 1990 eine Gemeinsame 
Umweltkommission eingerichtet. Die Arbeitsgrup-
pen 

- Recht- und Verwaltungsorganisation 

- Ökologischer Sanierungs- und Entwicklungsplan 

- Energie und Umwelt 

sollen die Grundlagen für eine durchgreifende Ver-
besserung der Umweltsituation in der DDR erarbei-
ten. Ziel ist der Abbau der Belastungsunterschiede 
in möglichst kurzer Frist. 

Bereits im Juli 1989 haben der Bundesumweltmini-
ster und der Umweltminister der DDR eine Erklä-
rung unterzeichnet, wonach sechs Umweltschutzpi-
lotprojekte in der DDR gemeinsam durchgeführt 
werden sollen. Das Bundesumweltministerium wird 
sich im Rahmen der Förderung von Demonstrations-
vorhaben mit rund 300 Millionen DM an der Finan-
zierung beteiligen. 

Als erstes dieser sechs Projekte wird der Aufbau ei-
nes Smog-Frühwarnsystems in der DDR realisiert. 
Die ersten Meßstationen sollen noch in diesem Jahr 
ihren Betrieb aufnehmen. Die vorgesehene automa-
tische Datenübertragung zum Umweltbundesamt, 
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bei dem auch die Daten des bundesdeutschen Smog-
Frühwarnsystems zusammenlaufen, bedeutet einen 
ersten wesentlichen Schritt zu einem umfassenden 
Datenaustausch zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der DDR. 

Einvernehmen besteht auch über die Einleitung ei-
ner ersten Stufe für ein Gewässergütemeßnetz an 
Elbe, Spree und Havel. Bis Ende 1991 sollen fünf mo-
derne Meßstationen und drei Laboratorien -einge-
richtet werden. Auch bei diesem Projekt ist ein weit-
gehender Datenaustausch vorgesehen. 

Gegenwärtig wird darüber hinaus über 15 weitere 
Projekte verhandelt. In dem deutschlandpolitischen 
Nachtragshaushalt sind für die finanzielle Beteili-
gung des Bundesumweltministeriums insgesamt 600 
Millionen DM für den Zeitraum bis 1993 vorgesehen. 

In Ausfüllung des Strahlenschutzabkommens von 
1987 haben der Bundesumweltminister und das 
Staatliche Amt für Atomsicherheit und Strahlen-
schutz der DDR im März 1990 eine Gemeinsame 
Kommission der für die kerntechnische Sicherheit 
und den Strahlenschutz zuständigen Behörden ein-
gerichtet. Diese Gemeinsame Kommission gliedert 
sich in die Hauptgruppe und die 4 folgenden Ar-
beitsgruppen: 

- Sicherheit von Kernkraftwerken 

- Endlager/Abfälle 

- Strahlenschutz 

- Recht und Verfahren. 

Die Gemeinsame Kommission dient dem Ziel, die 
Zusammenarbeit im Bereich der kerntechnischen Si-
cherheit sowie auf den Gebieten des Strahlenschut-
zes, der Ver- und Entsorgung und des Atomrechts 
entscheidend zu verbessern und den angestrebten 
Prozeß der Harmonisierung im Sinne einer Sicher-
heitspartnerschaft möglichst rasch in Gang zu set-
zen. 

Als vordringlich gilt dabei die sicherheitstechnische 
Überprüfung und Bewertung der Kernkraftwerke 
der DDR durch Sicherheitsexperten aus der Bundes-
republik Deutschland, die Ende Januar 1990 bereits 
begonnen hat. Zur konstituierenden Sitzung der Ge-
meinsamen Kommission konnte deshalb bereits ein 
erster Zwischenbericht zur Sicherheitsbeurteilung 
des Kernkraftwerkes Greifswald vorgelegt wer-
den, der die vorläufige Einstellung des Betriebes der 
Kraftwerksblöcke 2 und 3 empfohlen hatte. Die Be-
triebseinstellung ist inzwischen erfolgt. 

Die Bundesregierung hat mit ihren vielfältigen in-
ternationalen Initiativen, z. B. zu den Internationa-
len Nordseeschutzkonferenzen und zur Alpenkonfe-
renz, zur Bekämpfung grenzüberschreitender Luft-
verunreinigungen vor allem durch Schwefeldioxid 
(Helsinki-Protokoll) und durch Stickstoffoxide (So-
fia-Protokoll), zu einer Europäischen Konferenz Um-
welt und Gesundheit dazu beigetragen, über die 
Grenzen hinweg Problembewußtsein zu schaffen 
und Lösungen zu finden. 

Besondere Anstrengungen erfordert der Schutz der 
Erdatmosphäre. Die Bundesregierung hat vor allem 

durch die Maßnahmen zur drastischen Reduzierung 
der FCKW-Emissionen national bereits wichtige 
Leistungen erbracht. Der Bundesumweltminister 
strebt außerdem eine FCKW-Halon-Verbots-
Verordnung an, durch die über die im Montrealer 
Protokoll geregelten FCKW hinaus auch Halone und 
andere ozonschichtabbauende Stoffe geregelt wer-
den sollen.  

Der Gefahr der Klimaveränderung durch Luftschad-
stoffe, vor allem durch Kohlendioxid, der Gefähr-
dung der Ozonschicht und der Zerstörung der Wäl-
der kann aber wirksam nur durch weltweite Maß-
nahmen begegnet werden. Der Wirtschaftsgipfel 
1989 hat auf Initiative der Bundesregierung die be-
sondere Verantwortung -der führenden Industrie-
staaten für die Bewältigung dieser existentiellen 
Probleme betont. Die Bundesregierung hat hinsicht-
lich der Ozonschicht maßgeblich zu der fortschrittli-
chen, im Rahmen von UNEP anerkannten Spitzen-
position der EG beigetragen, so daß das Montrealer 
Protokoll von 1987 im Juni 1990 wesentlich ver-
schärft werden kann. Sie wirkt mit allem Nachdruck 
im internationalen Bereich auf weitere rasche und 
nachhaltige Maßnahmen hin, vor allem auf den Ab-
schluß einer Weltklimakonvention, auf eine Begren-
zung der CO 2 -Emissionen sowie auf eine Erhaltung 
der Wälder und die umgehende Eindämmung des 
Raubbaus an den Tropenwäldern. Der Bundesum-
weltminister erarbeitet zur Zeit gemeinsam mit den 
beteiligten Ressorts eine Konzeption zur Festlegung 
von nationalen CO 2 -Reduktionszielen bis zum Jahr 
2005 für die verschiedenen Verursachergruppen. 

Weltweite Umweltpartnerschaft ist für die Bundes-
regierung - ebenso wie die Schaffung einer Sicher-
heitskultur in der Industriegesellschaft und das Be-
kenntnis zum ökologischen Generationenvertrag 
- Gebot ihrer Umweltpolitik. 

2. Zu den Sektoren der Umweltpolitik 

a) Schutz vor Gefahrstoffen 

Die Beherrschung der von Stoffen ausgehenden Ge-
fahren für Mensch und Umwelt ist eine besondere 
Herausforderung unserer Industriegesellschaft. 
Neue Erkenntnisse über Gesundheitsgefahren 
durch die Einwirkung bestimmter Stoffe machen im-
mer wieder politisches Handeln erforderlich. Bela-
stungen der Umwelt mit gefährlichen Stoffen wer-
den zunehmend deutlich und erfordern verstärkte 
umweltpolitische Anstrengungen. Dabei zeigen sich 
vielfach heute die Folgen vergangener oder bereits 
seit langem anhaltender Einwirkungen. 

In der 11. Legislaturperiode ist ein Gesamtkonzept 
zum Schutz vor Gefahrstoffen geschaffen worden, 
das auch international beispielgebend ist. Zusam-
men mit den Maßnahmen zur Anlagensicherheit 
und zur umweltverträglichen Entsorgung von Abfäl-
len ist es Bestandteil einer umfassenden Strategie 
zur Beherrschung des Chemikalienrisikos. 

Zu dem Gesamtkonzept gehören 

- die Novellierung des Chemikaliengesetzes 

- die Altstoffkonzeption der Bundesregierung 
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- eine Reihe von Verordnungen und Verordnungs-
entwürfen nach dem Chemikaliengesetz, nämlich 

- die Novellierung der Gefahrstoffverordnung 

- die Neufassung der Anmelde- und Prüfnach-
weis-Verordnung 

- die Neufassung der Gefährlichkeitsmerkmale-
Verordnung 

die neue Giftinformations-Verordnung 

die EG-FCKW-Bußgeld-Verordnung 

die PCP-Verbotsverordnung 

- die PCB-PCT-VC-Verbotsverordnung 

- weitere Verordnungen zur Beschränkung von 
einzelnen Stoffen (Teeröl, aliphatische Chlor

-

kohlenwasserstoffe) 

- Verordnungen nach dem Lebensmittel- und Be-
darfsgegenständegesetz, nämlich 

- die Schadstoff-Höchstmengenverordnung 

- die Neufassung der Pflanzenschutzmittel

-

Höchstmengenverordnung 

- die Lösungsmittel-Höchstmengenverordnung 

- Verordnungen und Maßnahmen nach dem Pflan-
zenschutzrecht, nämlich 

- die Einvernehmenspraxis des Umweltbundes-
amtes 

- die Pflanzenschutzmittelverordnung 

- die Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung 

- die Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung 

Maßnahmen zum Verbot, zur Beschränkung und 
zur Höchstmengenfestlegung für ein zelne Stoffe, 
wie 

- Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) 

- Asbest 

- Dioxine und Furane 

- polybromierte Dibenzodioxine/-furane aus 
Flammschutzmitteln 

- Formaldehyd- Perchlorethylen (PER) 

Zu dem Gesamtkonzept gehört auch 

- der Aufbau einer Gefahrstoffdatenbank mit Ge-
fahrstoffschnellauskunft für Polizei, Feuerwehr 
und Katastrophenschutz sowie 

- die Intensivierung der Zusammenarbeit in der EG, 
in der OECD und weltweit zur nachhaltigen Be-
wältigung der gemeinsamen Aufgaben, vor allem 
auch zum Schutz der Erdatmosphäre vor den ozon-
schädigenden FCKW. 

Vor allem die nach Menge und Schädlichkeit zuneh-
menden Sonderabfälle schärfen den Blick dafür, daß 
Probleme in einem Umweltbereich nicht zu Lasten 
eines anderen Umweltbereichs gelöst werden dürfen. 

Im Interesse eines ganzheitlichen, sektorübergrei-
fenden Schutzes von Mensch und Umwelt werden 
umweltpolitische Maßnahmen daher künftig ver-
stärkt bereits bei Herstellung oder beim Inverkehr-
bringen eines Gefahrstoffs ansetzen. 

Schwerpunkt der künftigen Arbeit ist die systemati-
sche Aufarbeitung von alten Stoffen. Die Bundes-
regierung verfolgt das Ziel, möglichst schnell zu ei-
ner Prüfung und Bewertung der bereits im Verkehr 
befindlichen Stoffe zu gelangen. Die Bundesregie-
rung setzt dabei weiterhin auf internationale Ar-
beitsteilung, um die vorhandenen Prüfkapazitäten 
effektiv zu nutzen. 

b) Luftreinhaltung 

In der Luftreinhaltung wurde eine weltweit führen-
de Position erreicht. Aufgrund der Politik seit 1982 
haben wichtige Verursachergruppen - Energieer-
zeuger, Industrie, Haushalte - ihren Ausstoß an 
Luftschadstoffen entscheidend reduziert bzw. re-
duzieren ihn derzeit. So sind die jährlichen Emissio-
nen an Schwefeldioxid seit dem Jahr 1982 von 2,85 
auf 1,05 Millionen Tonnen im Jahr 1989 gesunken. 
Das hat sich bereits deutlich auf die Umweltqualität 
ausgewirkt. Anlaß zur Sorge gibt der Verkehrsbe-
reich, wo infolge der Zunahme des Fahrzeugbestan-
des und der Fahrleistung bei den Stickstoffoxiden 
bis 1986 ein Anstieg zu verzeichnen war, der die Ver-
minderung der Emissionen aus Kraftwerken und In-
dustrie, aber auch die Emissionsminderungsmaß-
nahmen an den Kraftfahrzeugen überkompensiert 
hat. Mittlerweile ist allerdings auch bei den Stick-
stoffoxiden die Trendwende erreicht, wozu auch die 
Durchsetzung des Drei-Wege-Katalysators am 
Markt beigetragen hat. 

Die Bundesregierung hat mit Erlaß der Großfeue-
rungsanlagen-Verordnung und der Technischen An-
leitung zur Reinhaltung der Luft 1986 in der 10. Le-
gislaturperiode weitreichende Regelungen zur 
Emissionsminderung im Anlagenbereich getroffen, 
deren Umsetzung derzeit noch anhält. Damit wur-
den Investitionen in Höhe von rund 38 Milliarden 
DM ausgelöst. 

In der 11. Legislaturperiode wurde mit Vorrang das 
Bundes-Immissionsschutzgesetz, das ,,Grundge-
setz" der Luftreinhaltung, weiter ausgebaut - vor al-
lem zu einem umfassenden Anlagensicherheitsge-
setz - und mit einer Reihe von Regelungen ausge-
füllt. Im Vordergrund standen darüber hinaus die 
Senkung der verkehrsbedingten Emissionen sowie 
international abgestimmte Maßnahmen zur Be-
kämpfung grenzüberschreitender und globaler Luft-
verunreinigungen. 

Die wesentlichen Elemente dieses Maßnahmenpa-
kets im einzelnen sind 

- die Verbesserung des immissionsschutzrechtli-
chen Instrumentariums mit 

- der Novellierung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes und 

- der Novellierung der Verordnung über das Ge-
nehmigungsverfahren 
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Anteil des geregelten Drei-Wege-Katalysators bei den PKW-Neuzulassungen mit Ottomotor 

Quelle: Ermittelt nach den vom Kraftfahrt-Bundesamt erhobenen Daten 
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- anlagenbezogene Regelungen, nämlich 

die Novellierung der Kleinfeuerungsanlagen-
Verordnung 

- die Wärmenutzungsverordnung 

- die Abfallverbrennungsanlagen-Verordnung 

- die Novellierung der Verordnung zur Emissi-
onsbegrenzung von leichtflüchtigen Halogen-
kohlenwasserstoffen 

- die Verordnung zur Emissionsbegrenzung von 
organischen Kraftstoffdämpfen 

- verkehrs- und produktbezogene Regelungen, 
nämlich 

- die Schadstoffreduzierung bei Personenkraft-
wagen mit Ottomotor durch EG-einheitliche 
Abgasnormen und steuerliche Förderung 

- die Schadstoffreduzierung bei Diesel-Pkw 

- die stufenweise Schadstoffreduzierung bei 
Nutzfahrzeugen 

- die Überwachung der Fahrzeuge im Verkehr 
(ASU) 

- die Schadstoffreduzierung im Benzin, vor allem 
die Durchsetzung bleifreien Benzins 

- die Reduzierung des Schwefelgehalts im leich-
ten Heizöl und Dieselkraftstoff 

- Maßnahmen zur Bekämpfung grenzüberschrei-
tender und globaler Luftverunreinigung und de-
ren innerstaatliche Umsetzung, wie 

- das Helsinki-Protokoll zur SO2 -Reduzierung 

- das Protokoll von Sofia zur Begrenzung der 
NO2-Emissionen 

- die Großfeuerungsanlagen-Richtlinie der EG 

- internationale Vereinbarungen zur Reduzie-
rung der globalen Luftverunreinigungen wie 
das Wiener Übereinkommen zum Schutz der 
Ozonschicht und das Montrealer Protokoll. 

Ausgehend von dem „Maßnahmenkatalog zur Vor-
sorge gegen Chemieunfälle" vom Dezember 1986 hat 
die Bundesregierung in der 11. Legislaturperiode 
durch Verschärfung der Anforderungen, durch ver-
besserte Kontrollmöglichkeiten und Meldepflich-
ten, durch Einbeziehung externen Sachverstands 
und die Schaffung von Gutachtergremien auf ge-
setzlicher Grundlage die Anlagensicherheit we-
sentlich verbessert. Zu nennen sind 

- die Ausgestaltung des Bundes-Immissionschutz-
gesetzes zu einem Anlagensicherheitsgesetz 

die Novellierung der Störfallverordnung 

- der Erlaß von Allgemeinen Verwaltungsvorschrif-
ten zur Störfallverordnung 

- die Änderung der EG-Richtlinie über die Gefah-
ren schwerer Unfälle. 

In der Zukunft sind weitere Verbesserungen im Ver

-

kehrsbereich erforderlich. Das gilt - angesichts der 

positiven Entwicklung bei der Einführung des 
schadstoffarmen Pkw - vor allem für die Nutzfahr-
zeuge. Notwendig sind daneben nichttechnische 
Maßnahmen vor allem zur Steigerung der Attrakti-
vität des Schienenweges, der Angebotsverbesserung 
und Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs. 

Künftig sind noch stärker als bisher zur Erreichung 
der Ziele der Luftreinhalung energiebezogene 
Maßnahmen erforderlich. Energieeinsparung, ratio-
nelle und ressourcenschonende Energienutzung, die 
Entwicklung und der Einsatz umweltfreundlicher 
erneuerbarer Energiequellen dienen gleichermaßen 
der Sicherung einer wirtschaftlichen Energieversor-
gung wie auch der Reduzierung von Umweltbela-
stungen. Energiebezogene Maßnahmen stellen den 
einzigen wirksamen Handlungsansatz zur Vermin-
derung der Kohlendioxid-Emissionen und damit zur 
Begrenzung des „Treibhauseffekts" dar. 

Angesichts zunehmender Reduzierung der Emissio-
nen aus nationalen Quellen erhält die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit - vor allem auch mit 
der DDR - für die weitere Verbesserung der Luftqua-
lität zunehmende Bedeutung. 

c) Wasserwirtschaft 

Positive Entwicklungen der Umweltsituation sind 
auch im Gewässerschutz nachweisbar. Heute sind 
über 92 Prozent der Einwohner an die Kanalisation 
angeschlossen. Das Abwasser von über 86 Prozent 
der Einwohner wird in zentralen Anlagen biologisch 
gereinigt. Die übrigen Einwohner werden über pri-
vate Kleinanlagen entsorgt, so daß eine nahezu flä-
chendeckende Abwasserentsorgung gegeben ist. 
Damit nimmt die Bundesrepublik Deutschland in-
nerhalb der Europäischen Gemeinschaften und auch 
weltweit eine Spitzenstellung ein. 

Durch die Gewässerschutzmaßnahmen von Kommu-
nen und Industrie sind entscheidende Verbesserun-
gen bei der Güte der Oberflächengewässer er-
reicht worden. Vor allem die sauerstoffzehrenden 
Substanzen und Schwermetalle sind in den letzten 
Jahren in erheblichem Umfang reduziert worden. 
Probleme bestehen allerdings nach wie vor bei der 
Belastung mit gefährlichen Stoffen, z. B. mit giftigen, 
schwer abbaubaren Stoffen und mit einigen Schwer-
metallen, aber auch mit Nährstoffen wie Stickstoff 
und Phosphor. Die Risiken für das Grundwasser und 
die Belastung der Nord- und Ostsee sind zunehmend 
deutlich geworden. 

Mit der Novellierung der Wassergesetze in der 10. 
Legislaturperiode ist die Basis für einen vorsorgen-
den Gewässerschutz erweitert worden. 

In der 11. Legislaturperiode stand die Verschärfung 
der Anforderungen an die Abwassereinleitungen 
von Industriebetrieben und Kommunen im Mittel-
punkt. Durch mehr als 20 neue und neugefaßte Ver-
waltungsvorschriften werden 

- die Einleitung gefährlicher Stoffe jetzt nach dem 
Stand der Technik und 
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- erstmals auch die Einleitung von Nährstoffen in 
die Gewässer 

begrenzt. Flankierend zu diesen Vorschriften wird 
auch die Abwasserabgabe als ökonomischer Anreiz 
zur Verminderung der Schädlichkeit der Abwässer 
verbessert. Mit den Emissionsbegrenzungen an der 
Quelle wird ein notwendiger Beitrag zum Schutz der 
Flüsse und Seen, vor allem aber auch des zuneh-
mend gefährdeten Grundwassers und der Nord- und 
Ostsee geleistet. 

Im einzelnen sind folgende Maßnahmen zu nennen: 

- die Verbesserung des Schutzes der Oberflächen-
gewässer durch 

- mehr als 20 neue oder neu gefaßte Verwaltungs-
vorschriften nach § 7 a Wasserhaushaltsgesetz 
zur Festlegung der Anforderungen an Abwas-
sereinleitungen für Industrie und Kommunen 

- die Abwasserherkunftsverordnung 

- die Novellierung des Abwasserabgabengeset-
zes 

- Selbstverpflichtungen der Industrie zur Verbes-
serung der Umweltverträglichkeit von Wasch- 
und Reinigungsmitteln 

- die Verbesserung des Grundwasserschutzes mit 

- der Grundwasserschutzkonzeption 

- der Umsetzung des Pflanzenschutzgesetzes 

- der Novellierung der Trinkwasserverordnung 

- der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über 
die nähere Bestimmung wassergefährdender 
Stoffe und ihrer Einstufung entsprechend ihrer 
Gefährlichkeit 

- Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasser-
schutzes und der Renaturierung. 

Aus dem Bereich der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit, die die Bundesregierung mit vielfältigen 
Initiativen angestoßen und intensiviert hat, sind zu 
nennen 

- weitere EG-Richtlinien zur Verminderung der 
Verschmutzung durch bestimmte gefährliche Stof-
fe 

- das „Aktionsprogramm Rhein" und seine Umset-
zung 

- das internationale Programm vordringlicher Maß-
nahmen an Mosel und Saar 

- das Internationale Übereinkommen zur Verbesse-
rung des Hochwassermeldewesens an Mosel und 
Saar 

- neue internationale Richtlinien für die Reinhal-
tung des Bodensees 

- der Abschluß des deutsch-österreichischen Was-
serwirtschaftsvertrags 

- die Aufnahme von Gesprächen über Fragen des 
Gewässerschutzes der Elbe mit der DDR und der 
CSFR. 

Zu nennen sind nicht zuletzt 

- die erste, zweite und dritte Internationale Nord-
seeschutzkonferenz 

- der 10-Punkte-Katalog zum Schutz von Nord- und 
Ostsee. 

Die Bundesregierung hat mit anspruchsvollen An-
forderungen an die Abwassereinleitung den Rah-
men gesetzt. Nunmehr müssen Industrie und Kom-
munen die notwendigen Minderungen der Schad-
stoffeinleitungen durchführen. Dazu sind allein für 
die Nährstoffreduzierung in kommunalen Kläranla-
gen Investitionen in Höhe von 15 Milliarden DM er-
forderlich (dritte Reinigungsstufe); von den indu-
striellen Direkteinleitern werden weitere circa 6 
Milliarden DM zu investieren sein. Ziel der Bundes-
regierung ist es nach wie vor, für möglichst viele 
Oberflächengewässer mindestens die Gewässergü-
teklasse II (mäßig belastet) zu erreichen. 

Die langfristige Sicherung einer guten Trinkwasser-
qualität erfordert durchgreifende Maßnahmen vor 
allem in der Landwirtschaft. Aus ökologischen und 
ökonomischen Gründen sollten Grundwasserbela-
stungen durch Dünge- und Pflanzenschutzmittel 
vermieden werden. Es kommt darauf an, die weitrei-
chenden Regelungen des Pflanzenschutzrechts 
strikt anzuwenden. 

In den kommenden Jahren wird die internationale 
Zusammenarbeit zum Schutz von Nord- und Ostsee 
und von grenzüberschreitenden Gewässern immer 
wichtiger. Ziel der Bundesregierung ist es u. a., mit 
der DDR und der CSFR im Rahmen der noch für 1990 
angestrebten Elbe-Schutzkommission zu einem ge-
meinsamen Sanierungsprogramm für die Elbe zu 
kommen. 

d) Abfallwirtschaft 

Im Abfallbereich sind noch große Anstrengungen 
erforderlich. Schadstoffgehalt und Menge der Abfäl-
le müssen deutlich gesenkt werden. Das zentrale 
Problem liegt aber in der derzeit nicht ausreichen-
den Entsorgungsinfrastruktur. Tatsächlich besteht 
schon heute ein Entsorgungsnotstand, u. a. aufgrund 
des vermehrten Anfalls von Rückständen wie Filter-
stäuben und Klärschlämmen durch verschärfte An-
forderungen in anderen Umweltbereichen und we-
gen der Beendigung der Hohe-See-Verbrennung. 

Im neuen Abfallgesetz von 1986 sind die Ziele einer 
modernen Abfallwirtschaftspolitik rechtlich ver-
bindlich festgeschrieben. Das Gesetz räumt der Ver-
meidung und der Verwertung von Abfällen einen 
besonderen Stellenwert vor der herkömmlichen Be-
seitigung ein. 

Ein Schwerpunkt der umweltpolitischen Arbeit der 
Bundesregierung in der 11. Legislaturperiode ist es, 
hierfür die Handlungsmöglichkeiten des § 14 Abfall-
gesetz zu nutzen. Mit Priorität hat sie Maßnahmen 
bei Produkten und Produktgruppen ergriffen, die 
aufgrund von Gefährlichkeit und/oder Menge be-
sondere Abfallprobleme darstellen. Bei den schad-
stoffhaltigen Abfällen handelt es sich um die wichti-
gen Bereiche Altöle, halogenierte Lösemittel, 



Drucksache 11/7168 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

Quelle: Bundesverband Glasindustrie und Mineralfaserindustrie e. V. 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 	Drucksache 11/7168 

FCKW-haltige Kältemittel und Altbatterien. Bei den 
Massenabfällen wurden die Abfälle aus Getränke-
verpackungen, der bislang nicht geregelte Bereich 
der Kunststoffverpackungen allgemein und der Sek-
tor der Baustellenabfälle in Angriff genommen. 

Die Möglichkeiten von Abfallvermeidung und -ver-
wertung sind voll auszuschöpfen. Notwendig bleibt 
dennoch auf Dauer die Sicherstellung einer ausrei-
chenden Entsorgungskapazität im eigenen Land. 
Die Bundesregierung unterstützt die hierfür zustän-
digen Länder dabei, indem sie bundeseinheitliche 
Anforderungen auf hohem technischem Niveau fest-
legt. Mit der Erarbeitung einer Technischen Anlei-
tung Abfall leistet sie weltweit Pionierarbeit. 

Wesentliche Beiträge zur Entlastung der Nordsee 
wurden durch die Beendigung der Entsorgung von 
Abfällen aus der Bundesrepublik Deutschland auf 
Hoher See geleistet. Mit Ablauf des Jahres 1989 wur-
de die Einbringung von Dünnsäure aus der Titan-
dioxidproduktion eingestellt. Seit Oktober 1989 ist 
die Verbrennung auf Hoher See eingestellt. Die 
Bundesregierung hat damit internationale Ver-
pflichtungen bereits vorzeitig erfüllt. 

Von den Maßnahmen zur Abfallvermeidung und 
Abfallverwertung sind im einzelnen zu nennen: 

Zielfestlegungen und Selbstverpflichtungen der 
Wirtschaft 

- zur Entsorgung von Gerätebatterien 

- zur Entsorgung von FCKW und Kälteölen aus 
Haushaltskältegeräten 

zur Vermeidung, Verringerung und Verwertung 
von Abfällen aus Getränkeverpackungen 

zur Verwertung von Kunststoffverpackungen 
für Nahrungs- und Genußmittel 

- zur Verwertung von Baureststoffen 

Verordnungen nach § 14 Abfallgesetz, nämlich 

- zur Altölentsorgung 

- zur Rücknahme und Verwertung gebrauchter 
Lösemittel 

- über die Entsorgung schadstoffhaltiger Baustel-
lenabfälle 

- über die Rücknahme und Pfanderhebung von 
Getränkeverpackungen aus Kunststoffen 

- über die Kennzeichnung von Getränkeverpak-
kungen. 

Anforderungen an die Entsorgung von Abfällen wer-
den gestellt 

- mit der Technischen Anleitung Abfall (TA Abfall), 
zunächst für den Bereich der besonders überwa-
chungsbedürftigen Abfälle 

- mit der Verordnung zur Bestimmung besonders 
überwachungsbedürftiger Abfälle 

- mit der Reststoffbestimmungs-Verordnung 

- mit der Abfall- und Reststoffüberwachungs-
Verordnung 

- mit der Abfallverbrennungsanlagen-Verordnung, 
die einheitliche Emissionswerte für Abfallver-
brennungsanlagen festlegt, u. a. aus Gründen der 
Vorsorge einen außerordentlich anspruchsvollen 
Grenzwert von 0,1 Nanogramm Dioxine/Furane je 
Kubikmeter Abgas. 

- mit der Abfallverbringungs-Verordnung 

- mit der neuen Klärschlammverordnung. 

Zur Verbesserung der Infrastruktur für die Abfall-
entsorgung tragen bei 

- Maßnahmen zur Beschleunigung des Baus und der 
Inbetriebnahme von Sonderabfallentsorgungsan-
lagen 

- die erfolgte Beendigung der Einbringung und 
Verbrennung von Abfällen auf Hoher See 

Maßnahmen zur Kontrolle der grenzüberschrei-
tenden Verbringung von Abfällen 

- mit der Abfallverbringungs-Verordnung 

- mit der Zeichnung der „Baseler Konvention" 

- die vorgesehene Verbesserung der Datengrundla-
gen (Abfallstatistik). 

In den nächsten Jahren müssen Vermeidung und 
Verwertung sowohl von Hausmüll als auch von ge-
werblichen Abfällen vorangetrieben werden. Die 
Bundesregierung wird diesen Prozeß weiterhin mit 
Nachdruck fördern. 

Um Umweltprobleme möglichst gar nicht entstehen 
zu lassen, muß zunehmend vom Abfall her „in die 
Produktion gedacht" werden; dieser Aspekt ist bei 
der Genehmigung von Anlagen verstärkt zu beach-
ten. 

Höchste Bedeutung kommt in den nächsten Jahren 
dem Ausbau einer umweltverträglichen und 
quantitativ ausreichenden Entsorgungsinfra-
struktur zu. 

Zur Zeit wird noch ein Teil des in der Bundesrepu-
blik Deutschland anfallenden Abfalls in benachbar-
ten Staaten beseitigt, unter anderem in der DDR. Die 
Bundesregierung hält es auch vor dem Hintergrund 
zunehmender Schwierigkeiten bei Abfallexporten 
für erforderlich, den im Abfallgesetz festgelegten 
Grundsatz der Abfallentsorgung im Inland verstärkt 
in die Praxis umzusetzen. Angesichts der problema-
tischen abfallwirtschaftlichen Situation in der 
DDR hält der Bundesumweltminister gemeinsam 
mit den Umweltministern der Länder partnerschaft-
liche Zusammenarbeit und Hilfe bei der Abfallent-
sorgung für geboten. 

Die Bundesregierung wird im Rahmen ihrer verfas-
sungsrechtlichen Möglichkeiten weiterhin die Bun-
desländer darin unterstützen, zusätzliche geeignete 
Abfallverbrennungsanlagen und Deponien an Land 
auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu 
schaffen. 

Auch mit Blick auf die Vollendung des Europäischen 
Binnenmarktes hält die Bundesregierung am 

 



Drucksache 11/7168 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

Grundsatz der Inlandsentsorgung fest. Abfälle 
können nicht als Waren, die Abfallentsorgung kann 
- aus Umweltschutzgründen und zur Gewährlei-
stung der Daseinsvorsorge und der Entsorgungssi-
cherheit - nicht als uneingeschränkt freie Dienstlei-
stung angesehen werden. 

Vorbedingung für einen langfristig möglichen Bin-
nenmarkt auch in diesem Bereich ist die Harmoni-
sierung der Entsorgungsstandards auf hohem Ni-
veau (europäische TA Abfall). 

e) Naturschutz und Landschaftspflege 

Nach wie vor kritisch ist die Situation im Natur-
schutz. Die wildlebenden Tier- und Pflanzenarten 
und ihr Bestand sowie ihre Lebensräume nehmen 
weiterhin in besorgniserregendem Ausmaß ab. We-
sentliche Bestandteile von Natur und Landschaft, 
z. B. Wälder, Gewässer und Böden, sind durch anhal-
tende, zum Teil schwere Schädigungen betroffen, 
die vor allem aus stofflichen Belastungen stammen. 
Diese Faktoren wirken auch auf Naturschutzgebiete 
ein. 

In der 10. Legislaturperiode sind die rechtlichen 
Grundlagen vor allem des Artenschutzes durch Än-
derung des Bundesnaturschutzgesetzes und der Ar-
tenschutzverordnung verbessert worden. Mit dem 
Aktionsprogramm „Rettet den Wald" wurde ein um-
fassendes Bündel von Maßnahmen zur Reinhaltung 
der Luft, zur verstärkten koordinierten Ursachenfor-
schung sowie von forstlichen Maßnahmen beschlos-
sen und in Gang gesetzt, die seither im wesentlichen 
umgesetzt wurden. 

In der 11. Legislaturperiode hat der Bundesumwelt-
minister dem Naturschutz eine neue Grundlage ge-
geben. Er hat Probleme, Maßnahmen und zukünfti-
ge Aufgaben des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege in seinem Entwurf eines Naturschutz-
programms 1987 dargestellt. Die Umsetzung der dort 
aufgeführen Maßnahmen wurde eingeleitet und 
kontinuierlich vollzogen. 

Mit der vorgesehenen Novellierung des Bundesna-
turschutzgesetzes sollen die Instrumente des Natur-
schutzes weiter verbessert werden. Ziel ist es vor al-
lem, entsprechend der vorgesehenen Neuformulie-
rung von § 1 des Bundesnaturschutzgesetzes die 
ökologischen Zusammenhänge und Belastungs-
grenzen von Natur und Landschaft stärker zu be-
rücksichtigen. Durch die Hervorhebung der ethi-
schen Verantwortung des Menschen für seine natür-
liche Umwelt soll der Schutz der Natur eine umfas-
sendere Begründung und eine neue Dimension er-
halten. Damit wird dem Schutz von Natur und Land-
schaft bei der notwendigen Abwägung mit anderen 
Belangen ein stärkeres Gewicht verliehen. 

Vor diesem generellen Hintergrund zielen die Än-
derungen im einzelnen darauf ab, Eingriffe in Natur 
und Landschaft besser abzuwehren und auszuglei-
chen sowie die Entwicklung und den Schutz von 
Biotopen zu verbessern; die Planungsgrundlagen 
des Naturschutzes sollen ausgebaut und das Verhält-
nis zwischen Naturschutz und Landwirtschaft soll 
neu geregelt werden. 

Weiter sind vor allem folgende Maßnahmen zu nen-
nen: 

- die finanzielle Förderung 

- von Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben 

- von Naturschutzvorhaben gesamtstaatlich 
repräsentativer Bedeutung und des Gewässer-
randstreifenprogramms. Bislang wurden mit 
Mitteln aus diesem Programm neun Natur-
schutzprojekte durchgeführt, 17 Projekte laufen 
derzeit. 1990 stehen hierfür 25 Millionen DM an 
Bundesmitteln bereit. 

- Integration von Naturschutzbelangen in andere 
Politikbereiche, vor allem in die Agrar-, Verkehrs- 
und Raumordnungspolitik 

- der Ausbau der ökologischen Umweltbeobach-
tung 

- das Konzept des Bundesumweltministeriums zur 
Vorbildfunktion der Flächen im Bundesbesitz 

- die Weiterentwicklung der grenzüberschreiten-
den Zusammenarbeit 

- mit dem EG-Richtlinienvorschlag „Fauna, Flora, 
Habitate" 

- mit dem Schutz des Wattenmeeres 

- mit Regionalabkommen im Rahmen des Bonner 
Übereinkommens 

- mit den Vorhaben im Rahmen des UNESCO

-

Programms „Man and the Biosphere" (MAB) 

- mit der Erweiterung des Washingtoner Arten-
schutzübereinkommens 

- mit der Internationalen Alpenkonferenz von 
1989. 

Nach den Leitlinien des Bundesumweltministers für 
seine innerstaatliche Naturschutzpolitik ist es vor-
rangige Aufgabe des Naturschutzes, noch vorhande-
ne natürliche und naturnahe Gebiete sowie die Rest-
bestände aller selten gewordenen Biotope unbe-
dingt zu erhalten und diese durch Renaturierungs-
maßnahmen wieder zu vergrößern, zu vermehren 
und danach miteinander zu „vernetzen". Für diese 
vorrangig dem Naturschutz dienenden Flächen ist - 
je nach den naturräumlichen Gegebenheiten unter-
schiedlich - ein Flächenanteil von 5 bis über 20 Pro-
zent der nicht besiedelten Landschaft erforderlich. 

Außerdem ist es neben der Bereitstellung der Vor-
rangflächen für den Naturschutz erforderlich, die 
Stoffeinträge so weit zu verringern, daß zumindest 
in ausreichend großen Gebieten auch die empfindli-
chen Glieder der Ökosysteme durch stoffliche Bela-
stungen nicht geschädigt und Schadstoffakkumula-
tionen in Gewässern und in Böden vermieden wer-
den. 

f) Bodenschutz 

Auch im Bodenschutz bestehen noch erhebliche Pro-
bleme. 
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Überlastungen, Fehlnutzungen und konkurrierende 
Ansprüche sowie die Verlagerung von Umweltbela-
stungen auf den Boden haben zu Belastungen der 
Bodensubstanz und zu Veränderungen der Boden 
struktur und zu Einwirkungen auf die Fläche ge-
führt, die ernsthafte Gefahren und schleichende Ri-
siken für die Böden bedeuten. Eine Umkehr des 
Trends ist noch nicht eingetreten. 

Als erste umfassende Antwort auf diese Herausfor-
derung hat die Bundesregierung in der 10. Legisla-
turperiode die Bodenschutzkonzeption beschlossen, 
die in bisher einzigartiger Weise Sachstand, Ziele 
und Lösungsmöglichkeiten auf allen den Boden be-
rührenden Problemfeldern des Umweltschutzes auf-
zeigt. 

Auf dieser Grundlage und auf der Grundlage der Zu-
sammenarbeit mit den Bundesländern innerhalb der 
Umweltministerkonferenz wurden in der 11. Legis-
laturperiode „Maßnahmen zum Bodenschutz" be-
schlossen. 

Die beschlossenen Maßnahmen sehen 

- die konsequente und durchgängige Einbringung 
bodenschützender Vorschriften in die gesetzli-
chen und untergesetzlichen Normen des Bundes 
mit Auswirkungen auf den Boden 

die verbesserte Ausschöpfung bereits vorhande-
ner Regelungen 

- die Erarbeitung technischer Regelwerke 

- die Erweiterung der Informationsgrundlagen so-
wie 

- die Durchführung von Forschungs- und Entwick-
lungvorhaben 

vor. 

Der Maßnahmenkatalog ist bereits in wichtigen 
Punkten umgesetzt, so durch die getroffenen und 
eingeleiteten Maßnahmen vor allem 

- im Immissionsschutzrecht 

- im Chemikalienrecht 

- im Pflanzenschutzrecht 

- im Düngemittelrecht 

- im Abfallrecht 

- im Wasserrecht 

- im Naturschutzrecht 

- im Planungsrecht 

- im Bergrecht 

- im Umweltstrafrecht 

- im Umwelthaftungsrecht 

- im Verwaltungsvollzug. 

Bodenschutz muß aufgrund seines Querschnitts-
charakters fach- und bereichsübergreifend durch-
gesetzt werden. Er ist daher auch weiterhin ein zen-
traler Bestandteil der Maßnahmen in den verschie

-

denen Bereichen des Umweltschutzes. Daneben sind 
die Belange des Bodenschutzes in die jeweiligen 
Maßnahmen in anderen Handlungsbereichen, z. B. 
Land- und Forstwirtschaft, Siedlung, Verkehr und 
Bergbau zu integrieren. 

Angesichts der zunehmenden Erkenntnis von flä-
chenhaften Bodenbelastungen, bei deren Absiche-
rung die vorhandenen Rechtsinstrumente zur Gefah-
renabwehr nicht in jedem Falle ausreichen, prüft der 
Bundesumweltminister unter Einbeziehung der 
Vollzugserfahrungen der Länder, inwieweit außer-
dem Handlungsbedarf zur Schaffung einer eigen-
ständigen Rechtsgrundlage besteht. 

g) Lärmbekämpfung 

Bei der Lärmbekämpfung sind in der Bundesrepu-
blik Deutschland gute Fortschritte erzielt worden. 
Gleichwohl bedeutet Lärm, vor allem Verkehrslärm, 
in der Bundesrepublik Deutschland mit ihren hoch 
verdichteten Siedlungs- und Wirtschaftsräumen an-
haltend eine ernste Belastung der Bevölkerung. 

In der 11. Legislaturperiode wurden wichtige Ver-
besserungen in der Lärmbekämpfung vor allem 
durchgesetzt 

- durch die Novellierung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (gesetzliche Verankerung von 
Lärmminderungsplänen) 

- bei der Verminderung des Straßenverkehrslärms 

- durch die Herabsetzung der Geräuschgrenzwer-
te für Pkw, Lkw, Omnibusse und Motorräder in 
der EG 

- durch die Fortschreibung der Definition „lärm-
arme Kraftfahrzeuge" 

- durch die Förderung der Entwicklung schallab-
sorbierender Fahrbahnbeläge 

- durch das Modellvorhaben „Flächenhafte Ver-
kehrsberuhigung" 

- durch die Zonengeschwindigkeits-Verordnung 

- durch Finanzierung von Lärmvorsorge und 
Lärmsanierungsmaßnahmen an Straßen 

- durch die Verkehrslärmschutzverordnung 

- bei der Verminderung des Schienenverkehrslärms 
neben Maßnahmen an Fahrzeugen und Schienen-
wegen durch die genannte Verkehrslärmschutz-
verordnung 

- bei der Verminderung des Fluglärms 

- durch die weitere Festsetzung von Lärmschutz-
bereichen 

- durch Maßnahmen zur Verminderung des mili-
tärischen Fluglärms  

- bei der Verminderung des Industrie-, Gewerbe-
und Baulärms 

- durch die Begrenzung der EG-Geräuschgrenz-
werte für Baumaschinen 

- durch die Förderung lärmarmer Geräte 
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- bei der Verminderung des Lärms im Wohn- und 
Freizeitbereich 

- durch die Neufassung der Rasenmäherlärm-
Verordnung 

- durch die „Hinweise zur Beurteilung der durch 
Freizeitanlagen verursachten Geräusche". 

Auch künftig bleibt wichtigste Aufgabe der Lärmbe-
kämpfung die Minderung des Verkehrslärms. Mit 
dem bereits in Brüssel verabschiedeten Drei-Stufen-
plan der  G eräuschgrenzwertsenkung für Kraftfahr-
zeuge werden die Fahrzeuge ab 1990 noch einmal 
deutlich leiser werden. Schon heute dürfen zehn 
Lastkraftwagen oder Omnibusse nur noch so laut 
sein wie ein einziges Fahrzeug von 1980. Darüber 
hinaus hat sich der Ministerrat der EG verpflichtet, 
bis Ende 1990 eine abermalige Revision der Ge-
räuschgrenzwerte zu beschließen. 

Der Schutz vor Lärm von Industrie und Gewerbe 
wird künftig weiter verbessert werden. Die Novel-
lierung der TA Lärm wird neue Erkenntnisse zur 
Lärmbeurteilung aufnehmen und den Anwendungs-
bereich der TA Lärm gegenüber früher durch Einbe-
ziehung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen 
deutlich erweitern. Für den Bereich der Sport- und 
Freizeitanlagen wird eine eigenständige unterge-
setzliche Regelung vorbereitet. 

h) Strahlenschutz, Reaktorsicherheit, Versorgung 
und Entsorgung der Kernkraftwerke und anderer 
kerntechnischer Einrichtungen 

Der Strahlenschutz in der Bundesrepublik Deutsch-
land hat einen weltweit hohen Standard erreicht. 

Auf der Grundlage der Strahlenschutzverordnung 
und der Röntgenverordnung sowie ergänzender 
Richtlinien wird Nutzung und Anwendung der 
Kernenergie und ionisierender Strahlen im Bereich 
kerntechnischer Anlagen, in der Medizin, der For-
schung und der Technik in Genehmigungs- und 
Aufsichtsverfahren strikt auf die Einhaltung der 
Strahlenschutzanforderungen überwacht. 

Das Bundesumweltministerium hat unverzüglich 
nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl das Strah-
lenschutzvorsorgegesetz erarbeitet. 

Von den in der 11. Legislaturperiode durchgeführten 
Maßnahmen sind besonders zu nennen 

- die Einrichtung des Integrierten Meß- und Infor-
mationssystems 

- die Festlegung von Kontaminationshöchstwerten 
für Lebensmittel in der EG 

- die Novellierung der Strahlenschutzverordnung 

- die Erweiterung der Strahlenschutzkommission 

- die Zusammenfassung von Vollzugsaufgaben des 
Bundes nach dem Atomgesetz und nach dem 
Strahlenschutzvorsorgegesetz in dem neu einge-
richteten Bundesamt für Strahlenschutz 

- die Verabschiedung von Übereinkommen zur 
frühzeitigen Benachrichtigung und zur Hilfelei

-

stung bei nuklearen Unfällen im Rahmen der In-
ternationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) 

- die Befassung mit dem Schutz auch vor den Gefah-
ren nichtionisierender Strahlen. 

Die Arbeit im Bereich Reaktorsicherheit war in den 
letzten Jahren geprägt durch den Reaktorunfall von 
Tschernobyl, dem bislang folgenschwersten Unfall 
in der Geschichte der friedlichen Nutzung der Kern-
energie. Der Reaktorunfall hat viele Menschen in 
unserem Lande betroffen gemacht, er hat Ängste 
ausgelöst und Fragen aufgeworfen. Auch die Bun-
desregierung hat sich erneut die Frage gestellt, ob 
die mit der Nutzung der Kernenergie verbundenen 
Risiken verantwortbar sind. 

Die friedliche Nutzung der Kernenergie in der Bun-
desrepublik Deutschland zeichnet sich dadurch aus, 
daß an die Gewährleistung von Sicherheit und Risi-
kovorsorge bei Entwicklung und Bau von Anlagen 
von Anfang an besonders hohe Anforderungen ge-
stellt wurden (so auch der Sachverständigenrat für 
Umweltfragen in seinem „Umweltgutachten 1987"). 

Die Überwachung der deutschen Kernkraftwerke 
und ihres sicheren Betriebes ist ständige Aufgabe 
der atomrechtlichen Aufsichtsbehörden der Länder 
und des Bundes. Ein wesentlicher Teil dieser Aufga-
be ist das Erfassen und Auswerten von Vorkommnis-
sen und Störfällen in Kernkraftwerken im Hinblick 
auf notwendige Konsequenzen. 

In der Folge von Tschernobyl standen im Vorder-
grund: 

- Analyse und Bewertung des Reaktorunfalls in 
Tschernobyl 

- Nachrüstmaßnahmen bei kerntechnischen Anla-
gen 

- Sicherung kerntechnischer Anlagen und Trans-
porte vor Einwirkungen Dritter 

- Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit im Rahmen der Internationalen Atom-
energie-Organisation (IAEO) und von bilateralen 
Verträgen. 

Nachdem der Ausbau der Kernenergie zur friedli-
chen Nutzung in diesem Jahrhundert in der Bundes-
republik Deutschland im wesentlichen abgeschlos-
sen ist (das schließt jedoch Neuplanungen und auch 
Neubaumaßnahmen vor der Jahrhundertwende kei-
neswegs aus), liegen die entscheidenden Aufgaben 
der Zukunft insbesondere in der Gewährleistung 
und Weiterentwicklung der Sicherheit der in Be-
trieb befindlichen Kernkraftwerke und in der Um-
setzung des wissenschaftlich-technischen Fort-
schritts in optimierte oder neue Anlagenkonzepte. 
Denn Sicherheit ist ein dynamischer Prozeß. 

Die sichere Entsorgung der Kernkraftwerke und 
hierbei vor allem die geordnete Beseitigung ra-
dioaktiver Abfälle haben für die friedliche Nutzung 
der Kernenergie herausragende Bedeutung. Die si-
chere Entsorgung der Kernkraftwerke ist für die 
Bundesregierung unverändert Voraussetzung für Er-
richtung und Betrieb dieser Anlagen. 
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Die vergangenen Jahre waren gekennzeichnet 
durch verstärkte Anstrengungen zur Umsetzung des 
Integrierten Entsorgungskonzepts von 1979. 

Fortschritte wurden erzielt hinsichtlich 

der Zwischenlagerung abgebrannter Brennele-
mente 

der Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle mit 
vernachlässigbarer Wärmeentwicklung 

- der Pilotkonditionierungsanlage Gorleben 

des Endlagers Konrad 

der bergbaulichen Erkundung des Salzstocks Gor-
leben in bezug auf seine Eignung als Endlager 

- der Schachtanlage Asse. 

Aufgrund aktueller Ereignisse und Entscheidungen 
wurde 

- die Entflechtung der Entsorgungswirtschaft 
durchgeführt 

- eine europäische Strategie für die Kernenergie-
nutzung entwickelt. 

Unbeschadet der Verzögerungen, die bei der Ver-
wirklichung des Entsorgungskonzeptes in einigen 
Teilbereichen aufgetreten sind, sowie unter Berück-
sichtigung der deutlich gewordenen Notwendig-
keit, die staatliche Aufsicht im Bereich der radioakti-
ven Abfälle zu verstärken, hat sich das von der Bun-
desregierung verfolgte Integrierte Entsorgungskon-
zept mit Wiederaufarbeitung als richtig erwiesen. 

Die Bundesregierung wird sich auch weiterhin 
nachhaltig für eine gesicherte Entsorgung durch 
Realisierung des Integrierten Entsorgungskonzeptes 
mit Wiederaufarbeitung einsetzen. Sie wird die For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten zur direkten 
Endlagerung abgebrannter Brennelemente mit 
Nachdruck vorantreiben. Sie wird die Möglickeiten 
einer arbeitsteiligen europäischen Zusammenarbeit 
bei der Verwirklichung integrierter Entsorgungs-
konzepte nutzen. 

II. 

Mit dem vom Bundesminister für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit vorgelegten ,,Umwelt-
bericht 1990" wird eine umfassende Umweltbericht-
erstattung auf Bundesebene aufgenommen. Der 
„Umweltbericht 1990" stellt eine erste grundlegende 
Bestandsaufnahme dar. Er soll künftig periodisch (al-
le vier Jahre) fortgeschrieben werden. 

Der Umweltbericht kann und soll die bereits regel-
mäßig oder unregelmäßig erscheinenden vertieften 
Darstellungen zu einzelnen Umweltbereichen und 
-themen (z. B. Immissionsschutzbericht, Strahlen-
schutzbericht, Entsorgungsbericht) nicht ersetzen. 
Er soll vielmehr deren Aussagen aufnehmen und mit 
bislang nicht behandelten Themen und Aspekten zu 
einem Gesamtbild zusammenfügen. 

Der „Umweltbericht 1990" 

beschreibt die Umweltsituation in der Bundesre-
publik Deutschland; er ist insoweit in Zusammen-
hang mit den „Daten zur Umwelt 1988/89" des Um-
weltbundesamtes zu sehen 

- zieht Bilanz der getroffenen und eingeleiteten um-
weltpolitischen Maßnahmen mit besonderer Be-
rücksichtigung der 11. Legislaturperiode 

- gibt Hinweise auf künftige Handlungsfelder der 
Umweltpolitik. 

Der „Umweltbericht 1990" setzt sich auch mit dem 
„Umweltgutachten 1987" des Sachverständigenrates 
für Umweltfragen auseinander. 

Der .,Umweltbericht 1990" enthält Darstellungen zu 
den einzelnen Sektoren der Umweltpolitik: 

Schutz vor Gefahrstoffen 

Luftreinhaltung 

Wasserwirtschaft 

Abfallwirtschaft 

Naturschutz und Landschaftspflege 

Bodenschutz 

Lärmbekämpfung 

Strahlenschutz, Reaktorsicherheit, Versorgung 
und Entsorgung der Kernkraftwerke und anderer 
kerntechnischer Einrichtungen. 

In einem gesonderten Teil geht der „Umweltbericht 
1990" auf die Fortschritte in den „Querschnittsberei-
chen" ein (u. a. allgemeines Umweltrecht, Instru-
mente der Umweltpolitik, Umweltinformationen 
und Umweltforschung, grenzüberschreitende Um-
weltpolitik) und stellt die Grundlagen dar, auf denen 
sich die Umweltpolitik der Bundesregierung seit 
1982 vollzogen hat und vollzieht. Die in diesem Kapi-
tel getroffenen Aussagen bilden zugleich den pro-
grammatischen Rahmen für die künftige Umweltpo-
litik. 
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Vorbemerkung 

Umweltschutz ist in der Bundesrepublik Deutschland eine vorrangige 
politische Aufgabe. 

Der hohe Informationsbedarf der Öffentlichkeit und der inzwischen 
erreichte Entwicklungsstand der Umweltpolitik geben Anlaß für eine 
umfassende Umweltberichterstattung auf Bundesebene. 

Der vorliegende „Umweltbericht 1990" 

- beschreibt die Umweltsituation in der Bundesrepublik Deutsch-
land; er ist insoweit im Zusammenhang mit den „Daten zur Umwelt 
1988/89" des Umweltbundesamtes zu sehen 

- zieht Bilanz der getroffenen und eingeleiteten umweltpolitischen 
Maßnahmen mit besonderer Berücksichtigung der 11. Legislaturpe-
riode 

- gibt Hinweise auf künftige Handlungsfelder der Umweltpolitik. 

Der „Umweltbericht 1990" setzt sich auch mit dem „Umweltgutachten 
1987" des Sachverständigenrates für Umweltfragen auseinander (Bun-
destagsdrucksache 11/1568 vom 21. Dezember 1987). 

Dieser Umweltbericht stellt eine erste umfassende Bestandsaufnahme 
dar. Er soll künftig periodisch fortgeschrieben werden. 

Er gibt einen Überblick über die Grundlagen der Umweltpolitik so-
wie die Probleme und Entwicklungen in den einzelnen Umweltsekto-
ren. 

Der Umweltbericht kann und soll die bereits regelmäßig oder unre-
gelmäßig erscheinenden vertieften Darstellungen zu einzelnen Um-
weltbereichen und -themen (z.B. Immissionsschutzbericht, Strahlen-
schutzbericht, Entsorgungsbericht) nicht ersetzen. Er soll vielmehr de-
ren Aussagen aufnehmen und mit bislang nicht behandelten Themen 
und Aspekten zu einem Gesamtbild zusammenfügen. 

Auch der Deutsche Bundestag hat in seiner Plenarsitzung am 15. Juni 
1989 die Notwendigkeit eines umfassenden Umweltberichts unterstri-
chen, der neben der Beschreibung der Umweltsituation und der ge-
troffenen Maßnahmen auch Bewertungen und politische Schlußfolge-
rungen enthält. 
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1 Verantwortung für die Umwelt 

1.1 Umweltbewußtsein und weltweite 
Verantwortung 

Seit ihrer Gründung vor 40 Jahren hat die Bundesre-
publik Deutschland einen außerordentlichen wirt-
schaftlichen Aufschwung bei hoher sozialer Sicher-
heit genommen. Die Risiken, die sich daraus für die 
Umwelt ergaben, wurden lange Zeit nicht erkannt; 
zum Teil konnten sie auch aufgrund des damaligen 
Wissensstandes nicht erkannt werden. Bereits ent-
standene Schäden wurden häufig zu gering einge-
schätzt. 

Erst in den 70er und 80er Jahren ist - z.T. durch dra-
matische Entwicklungen und spektakuläre Ereignis-
se - zunehmend deutlich geworden: 

- Die natürlichen Ressourcen und die Belastbarkeit 
der Umwelt durch Schadstoffe und sonstige schäd-
liche Einwirkungen sind begrenzt. 

- Gleichzeitig führen wachsende Weltbevölkerung 
und wachsende Ansprüche der Menschen zu stei-
genden Produktions- und Konsumaktivitäten, die 
laufend die natürlichen Ressourcen vermindern 
und zunehmende Belastungen für die Umwelt ver-
ursachen. 

Die Erkenntnis dieser Konfliktsituation förderte das 
Bewußtsein, daß die Erhaltung der natürlichen Le-
bensgrundlagen eine existentielle politische Aufga-
be ist. Zugleich entstand das Gefühl dafür, daß die 
Industriestaaten für die Bewältigung dieser Heraus-
forderung auch weltweit Verantwortung tragen. 
Denn man erkannte, daß es für Länder, die noch ei-
nen erheblichen Nachholbedarf an wirtschaftlicher 
Entwicklung haben, besonders schwer ist, die Scho-
nung ihrer natürlichen Ressourcen sicherzustellen. 
Auf der anderen Seite haben gerade diese Länder 
die Möglichkeit, Fehler, die die Industriestaaten 
häufig aus Unkenntnis gemacht haben, zu vermei-
den. Es liegt mit in der Verantwortung der Industrie-
staaten, daß die ökonomische Entwicklung in den 
ärmeren Ländern, vor allem in der Dritten Welt, 
auch ökologisch vernünftig verläuft. Dies ist ein Ge-
bot internationaler Umweltpartnerschaft. 

Umweltschutz ist aber nicht nur Aufgabe des Staa-
tes; jeder einzelne trägt Verantwortung für die Er-
haltung der natürlichen Umwelt. 

1.2 Technik und Ethik 

Mit der gestiegenen Sensibilität für die Gefährdung 
der Umwelt ging und geht in der Bundesrepublik 

„Die Schöpfung bewahren heißt auch: 
die Umwelt schützen und für die Generationen 
unserer Kinder und Enkel erhalten." 

(Regierungserklärung des Bundeskanzlers 
vor dem Deutschen Bundestag am 18. März 1987) 

Deutschland vielfach Skepsis gegenüber Technik 
und technischer Entwicklung, wirtschaftlicher Betä-
tigung und wirtschaftlichem Wachstum einher. Es 
wäre allerdings, wie auch der Sachverständigenrat 
für Umweltfragen feststellt (Umweltgutachten 1987, 
Tz. 59), falsch, von einer allgemeinen Technikfeind-
lichkeit zu sprechen. Wohl aber wird von einem 
wachsenden Teil der Bevölkerung die Tatsache er-
kannt, daß der technische Fortschritt Vorteile wie 
Nachteile mit sich bringt. Die Bundesregierung sieht 
in dieser differenzierten Betrachtungsweise die ge-
eignete Voraussetzung für einen verantwortlichen 
Umgang mit der Technik. 

Die ethische Verantwortung des Menschen im tech-
nischen Zeitalter wird in jüngster Zeit verstärkt dis-
kutiert. Die Frage nach der Verantwortbarkeit von 
Technik stellt sich nicht nur bei der Nutzung der 
Kernenergie oder bei der Anwendung der Gentech-
nologie, sondern letztlich bei jeder industriellen Pro-
duktion, bei der Nutzung jedes chemischen Stoffes 
oder Energieträgers, aber auch z.B. bei der Entschei-
dung über neue Verkehrsmittel oder neue Müllver-
brennungsanlagen. 

Entscheidungen dieser Art müssen - angesichts der 
Unsicherheit über künftige Entwicklungen - stets 
einen „Sicherheitszuschlag" berücksichtigen. Kern-
stück einer Ethik für unsere moderne Zivilisation 
muß das Prinzip Verantwortung sein. 

Die Antwort auf die Risiken des technischen Fort-
schritts kann nicht genereller Verzicht oder Ausstieg 
heißen. Eine solche Folgerung wäre vor allem auch 
im Hinblick auf die Länder der Erde, die jetzt noch 
technisch und wirtschaftlich weniger entwickelt 
sind, unverantwortlich. Vielmehr liegt die Antwort 
in der Minimierung und Beherrschung der Risiken. 

Dem Sachverständigenrat für Umweltfragen ist zu-
zustimmen, wenn er feststellt: „Nur mit den Mitteln 
der technisch- industriellen Zivilisation können die 
Probleme, die diese Zivilisation geschaffen hat, er-
kannt und überwunden werden. Sich dieser Aufgabe 
zu stellen, ist schwieriger, anspruchsvoller, aber 
auch undankbarer, als die verbalradikale Haltung 
eines Rigorismus einzunehmen, der die wirklichen 
Probleme - Entscheidung über Güterkollisionen, 
Bewertung von Nutzen und Risiken einzelner Tech-
nologien, Entwurf und Durchsetzung kalkulierbarer, 
realistischer Handlungskonzepte - hinter der uner-
füllbaren und im Kern unsinnigen Forderung nach 
Null-Emission versteckt" (Umweltgutachten 1987, 
Tz. 35). 
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1.3 Schutz von Mensch und Natur als staatliche 
Aufgabe 

Eine auf die Verantwortung für die Schöpfung ge-
gründete Umweltpolitik schützt die Natur als Le-
bensgrundlage des Menschen. Sie schützt Tiere, 
Pflanzen und Ökosysteme aber auch um ihrer selbst 
willen; sie hat dies bereits in den „Leitlinien Um-
weltvorsorge" („Leitlinien der Bundesregierung zur 
Umweltvorsorge durch Vermeidung und stufenwei-
se Verminderung von Stoffen”, Bundestagsdrucksa-
che 10/6028 vom 19.9.1986) deutlich gemacht. 

Eine Stärkung des Umweltschutzes in politischen 
und rechtlichen Abwägungsprozessen ist Ziel der 
vorgesehenen Verankerung des Umweltschutzes als 
Staatsziel im Grundgesetz. 

1.4 Prinzipien der Umweltpolitik 

Bei ihrer Umweltpolitik folgt die Bundesregierung 
dem Prinzip der Umweltvorsorge, dem Verursacher-
prinzip und dem Prinzip der Kooperation. Sie hat 
dies ausführlich in den „Leitlinien Umweltvorsorge" 
dargelegt. 

1.4.1 Vorsorgeprinzip 

Verantwortung für die Umwelt bedeutet - über die 
Sanierung von Schäden der Vergangenheit hinaus - 
Verpflichtung zu einer vorsorgenden Umweltpoli-
tik. Dabei versteht die Bundesregierung Vorsorge in 
einem weiten Sinne als: 

- Gefahrenabwehr 

- Risikovorsorge und 

- Zukunftsvorsorge. 

Umweltschutz ist zunächst Gefahrenabwehr. Der 
Staat muß schützend eingreifen, wenn menschliche 
Eingriffe erkennbar geeignet sind, Schäden für 
Mensch und Umwelt herbeizuführen. Die Verhü-
tung von Umweltbelastungen dieser Art ist seit jeher 
unverzichtbarer Bestandteil der Umweltpolitik. 

Verantwortliche Umweltpolitik beschränkt sich je-
doch nicht auf die Abwehr von Gefahren; sie handelt 
vielmehr bereits im Vorfeld der Gefahren. Sie muß 
die Risiken für Mensch und Umwelt entsprechend 
dem Fortschreiten wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und technischer Entwicklungen so gering wie mög-
lich halten. 

Eine so verstandene Risikovorsorge verlangt um-
weltpolitische Entscheidungen vielfach auch schon 
da, wo noch keine Gefahr, sondern nur ein begrün-
deter Gefahrenverdacht besteht. Es darf nicht abge-
wartet werden, bis die Wissenschaft letzte Klarheit 
gewonnen hat, etwa über den Kausalzusammenhang 
zwischen bestimmten Luftschadstoffen und der 
Schädigung der Wälder, Gewässer und Gebäude 
oder gar der Gefährdung der menschlichen Gesund-
heit. 

Dies bedeutet keineswegs Verzicht auf eine gründli

-

che Erforschung der Zusammenhänge. Forschung 

darf aber nicht als Alibi für die Unterlassung um-
weltpolitischer Maßnahmen dienen. 

Die Bundesregierung hält die konsequente Emis-
sionsminderung insbesondere nach dem Stand der 
Technik für eine Notwendigkeit unter dem Ge-
sichtspunkt der Risikovorsorge. Wo allein auf die-
sem Wege der Schutz von Mensch und Natur nicht 
sichergestellt werden kann, ist die Ergänzung um 
konkrete Umweltqualitätsziele notwendig. Den vom 
Sachverständigenrat für Umweltfragen gewählten - 
immissionsorientierten - Ansatz, der von der Be-
lastbarkeit der Umwelt ausgeht und die Festlegung 
von Gefährdungs- und Schutzwürdigkeitsprofilen 
empfiehlt (siehe Umweltgutachten 1987, Tz. 38 ff, Tz. 
94 ff), hält die Bundesregierung für wenig praktika-
bel, vor allem aber im Hinblick auf die heute noch 
vielfach unbekannten Umweltfolgen menschlichen 
Handelns als vorrangigen Maßstab für nicht ausrei-
chend. Mit ihrem Verständnis des Vorsorgegrund-
satzes, wie es in den „Leitlinien Umweltvorsorge" 
dargelegt ist, strebt die Bundesregierung einen we-
sentlich weitergehenden vorsorgenden Schutz der 
Umwelt an. 

Umweltpolitik als Zukunftsvorsorge soll neue um-
weltverträgliche technische Entwicklungen ansto-
ßen und neue umweltverträgliche Wachstumsmög-
lichkeiten aufzeigen. Nicht nur Hemmung von un-
gewollten Entwicklungen, sondern vor allem auch 
aktive und konstruktive Zukunftsgestaltung ist Auf-
gabe der Umweltpolitik. Ziel der Umweltvorsorge 
ist es, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schüt-
zen und zu entwickeln und im Sinne eines ökologi-
schen Generationenvertrages zu sichern und neu zu 
schaffen. 

Die Bundesregierung sieht in der konsequenten 
Durchsetzung des Vorsorgegrundsatzes die ent-
scheidende Voraussetzung dafür, daß Umweltpro-
bleme ganzheitlich gesehen und gelöst werden. 

Die in der Vergangenheit häufig geübte isolierte Be-
trachtung und Behandlung von Umweltproblemen 
in Luft, Wasser, Boden hat vielfach zu Umweltpro-
blemen an anderer Stelle - vor allem im Abfallbe-
reich - geführt. Nur integrierter Umweltschutz, d.h. 
der Einsatz emissionsarmer Produktionsverfahren 
und die Entwicklung emissionsarmer Produkte, 
kann diese unerwünschten Effekte verhindern. 

Umweltpolitik hat außerdem häufig erst in einem 
späten Stadium, d.h. in der Endphase einer Investiti-
onsentscheidung der Wirtschaft oder der öffentli-
chen Hand, eingegriffen. Damit sind Umweltbela-
stungen entstanden, die anschließend nicht mehr 
oder nur mit hohem Aufwand abgebaut werden 
konnten. Nur die Berücksichtigung der Belange des 
Umweltschutzes bereits in der Planungsphase dieser 
anderen Handlungs- und Politikbereiche, d.h. ein 
auch insoweit „integrierter'' Umweltschutz, kann sol-
che Fehlentwicklungen verhindern. 

Die Berücksichtigung der Vernetzung der verschie-
denen Umweltbereiche, aber auch der verschiede-
nen Felder menschlicher Aktivitäten entspricht der 
Forderung des Sachverständigenrates für Umwelt-
fragen nach einem sektorübergreifenden Umwelt- 
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schutzkonzept (siehe Umweltgutachten 1987, Tz. 3). 
Diesem ganzheitlichen Ansatz folgt die Umweltpoli-
tik der Bundesregierung bereits zunehmend (siehe 
hierzu vor allem die Kapitel B. 1 „Schutz vor Gefahr-
stoffen", B. 6 ,,Bodenschutz" sowie die Abschnitte 
A. 7.2 und A. 8.3 „Umweltverträglichkeitsprüfung"). 

1.4.2 Verursacherprinzip 

Das Verursacherprinzip im Umweltschutz ist Ko-
stenzurechnungsprinzip und ökonomisches Effi-
zienzkriterium. Danach müssen grundsätzlich dem-
jenigen die Kosten einer Umweltbelastung angela-
stet werden, der für ihre Entstehung verantwortlich 
ist. Das Verursacherprinzip entspricht damit dem 
Grundgedanken der Marktwirtschaft. 

Die Anwendung des Verursacherprinzips ist der ent-
scheidende Anstoß für ökologisch wirksame und zu-
gleich ökonomisch effiziente Maßnahmen. Auf diese 
Weise werden Eigeninitiative und Kreativität für 
umweltschonende und zugleich kostengünstige 
Techniken mobilisiert. 

Die öffentliche Hand sollte grundsätzlich nur dann 
mit den Kosten für die Beseitigung von Umweltschä-
den belastet werden, wenn der Verursacher nicht 
oder nicht mehr festgestellt werden kann oder wenn 
akute Notstände beseitigt werden müssen und dies 
mit Instrumenten, die mit dem Verursacherprinzip 
im Einklang stehen, nicht rasch genug erreicht wer-
den kann. 

1.4.3 Kooperationsprinzip 

Das Kooperationsprinzip ist ein politisches Verfah-
rensprinzip, das auf eine möglichst einvernehmliche 
Verwirklichung umweltpolitischer Ziele gerichtet 
ist. Dabei hat die Kooperation zwischen staatlichen 
und gesellschaftlichen Stellen Grenzen: So kann der 
Staat nicht auf die ihm von der Verfassung oder durch 
Gesetz zugewiesenen Kompetenzen verzichten. 

Die Bundesregierung strebt eine möglichst weitge-
hende Beteiligung der gesellschaftlichen Gruppen 
bei der Konzeption und Durchsetzung umweltpoliti-
scher Zielsetzungen und Maßnahmen an. Sie ver-
steht Kooperation nicht zuletzt als Einfordern der 
Umweltverantwortung der Bürger, der Umweltorga-
nisationen, der Wissenschaft und nicht zuletzt der 
Wirtschaft. Nachhaltige Erfolge im Umweltschutz 
können nur erzielt werden, wenn jeder in seinem Be-
reich seinen Beitrag zum Umweltschutz leistet. 

1.5 Verläßliche Umweltpolitik mit langfristiger 
Konzeption 

Eine am Vorsorge- und am Verursacherprinzip ori-
entierte Umweltpolitik muß häufig einschneidende 
Maßnahmen treffen, die der Wirtschaft und dem 
Bürger erhebliche Opfer abverlangen. 

Rechtsstaatliche Prinzipien verlangen für vorsor-
gende Umweltschutzmaßnahmen das Vorliegen ge-
wichtiger Verdachtsmomente, d.h. eine, wenn auch 
nicht in jeder Beziehung nachweisbare, Kausalbe-
ziehung zwischen Emittenten und möglichen Um- 

weltschäden und die Verhältnismäßigkeit der zu 
stellenden Anforderungen auf der Grundlage einer 
vom Staat zu verantwortenden Konzeption. 

Beiden Erfordernissen, die so auch vom Bundesver-
waltungsgericht formuliert worden sind (Urteil vom 
17. Februar 1984, BVerwGE 69, 37 ff.), wird die Bun-
desregierung mit ihrer Rechtsetzung in der Luftrein-
haltung gerecht; sie entspricht ihnen auch bei der 
Rechtsetzung in anderen Umweltbereichen. 

Umweltvorsorgepolitik muß systematisch und plan-
voll vorgehen und mittel- und längerfristige Zielset-
zungen zugrundelegen. Dies schließt nicht aus, daß 
neue Erkenntnisse und unvorhergesehene Ereignis-
se den aktuellen umweltpolitischen Handlungsbe-
darf mitbestimmen können und müssen. 

Die Bundesregierung 

- macht ihre umweltpolitischen Ziele frühzeitig be-
kannt 

erörtert mit den Betroffenen Möglichkeiten und 
Wege der Zielerreichung 

legt Prioritäten und Posterioritäten umweltpoliti-
schen Handlungsbedarfs entsprechend dem jewei-
ligen Gefährdungspotential fest 

gibt Zeitpläne vor, nach denen ein Problemkom-
plex jeweils aufgearbeitet werden soll. 

In diesem Zusammenhang ist beispielhaft auf die 
Stufenpläne zur Altanlagensanierung in der Groß-
feuerungsanlagen-Verordnung und in der Techni-
schen Anleitung zur Reinhaltung der Luft 1986, an 
die Zielvorgaben im Bereich der Abfallvermeidung 
und -verwertung, an die Gesamtkonzeption zur Er-
fassung und Bewertung „alter Stoffe" oder an den 
Maßnahmenkatalog zum Bodenschutz hinzuweisen 
(siehe im einzelnen die entsprechenden Abschnitte 
in den Kapiteln von B). 

Eine an langfristigen Zielsetzungen orientierte, sy-
stematisch angelegte Umweltpolitik ist berechtigtes 
Anliegen der Bürger. Ihre Sorgen und Ängste kön-
nen nur abgebaut werden, wenn die Bundesregie-
rung - für die Öffentlichkeit erkennbar - Umwelt-
probleme ernsthaft und planvoll angeht. Hierzu ge-
hört auch, daß der Prozeß der Festlegung von Grenz-
werten für Emissionen und Immissionen für die Öf-
fentlichkeit transparent gemacht wird (siehe auch 
Umweltgutachten 1987 des Sachverständigenrates 
für Umweltfragen, Tz. 113 und 1621). 

An einer solchen stetigen Umweltpolitik hat auch 
die Wirtschaft ein berechtigtes Interesse. Sie braucht 
verläßliche Rahmenbedingungen, auf die sie sich 
mit ihren Investitionsentscheidungen einstellen 
kann. Dies ist eine unabdingbare Voraussetzung für 
die dauerhafte Erhaltung des Industriestandortes 
Bundesrepublik Deutschland in einem vom gemein-
samen Binnenmarkt geprägten Europa. 

1.6 Ökologische Verpflichtung der Sozialen 
Marktwirtschaft 

Die Soziale Marktwirtschaft hat in der Bundesrepu

-

blik Deutschland zu Wohlstand und hohem Lebens- 
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standard geführt. Durch vielfältige sozialpolitische 
Maßnahmen im Rahmen der marktwirtschaftlichen 
Ordnung wird zugleich ein hohes Maß an sozialer 
Sicherheit für alle Bürger gewährleistet. Heute steht 
die Soziale Marktwirtschaft vor neuen Herausforde-
rungen; sie muß zunehmend auch eine ökologische 
Ausrichtung erhalten. 

Umweltschutz bedeutet auch Erhaltung und Siche-
rung von Standorten und Rohstoffvorräten. Er ist 
deshalb nicht nur eine ökologische, sondern auch ei-
ne ökonomische Notwendigkeit. Dies gilt für die 
dichtbesiedelte, hochindustrialisierte, rohstoffarme 
Bundesrepublik Deutschland in besonderer Weise. 

Der Umweltschutz in der Bundesrepublik Deutsch-
land hat in manchen Bereichen bereits ein ver-
gleichsweise hohes Niveau erreicht; das gilt beson-
ders für die Luftreinhaltung. Dies bestätigt der Sach

-

verständigenrat für Umweltfragen in seinem Um-
weltgutachten 1987. Der Rat stellt allerdings mit 
Recht für andere Bereiche noch erheblichen Hand-
lungsbedarf fest. 

Die Bundesrepublik Deutschland verfügt über eine 
leistungsfähige Volkswirtschaft, hohen wissen-
schaftlichen Sachverstand und hohes technisches 
Können, hohe Innovationskraft in den Unternehmen 
und hohes Umweltbewußtsein in der Bevölkerung. 
Diese Möglichkeiten und Fähigkeiten für die Um-
welt einzusetzen, entspricht der ökologischen Ver-
pflichtung der Sozialen Marktwirtschaft. Den wirt-
schaftlichen Wiederaufbauleistungen der 50er und 
60er Jahre müssen jetzt entsprechende ökologische 
Leistungen zur nachhaltigen Wiederherstellung der 
Umwelt folgen. Ziel muß es sein, eine umfassende 
Sicherheitskultur für die Industriegesellschaft aus-
zubauen und zu sichern. 

2 Mensch und Umwelt — Ziele der Umweltpolitik 

Die Umweltpolitik muß den Zustand der Umwelt so 
erhalten und verbessern, daß 

bestehende Umweltschäden vermindert und be-
seitigt werden 

Schäden für Mensch und Umwelt abgewehrt wer-
den 

- Risiken für Menschen, Tiere und Pflanzen, Natur 
und Landschaft, Umweltmedien (Luft, Wasser, Bo-
den) und Sachgüter minimiert werden 

- Freiräume für die Entwicklung der künftigen Ge-
nerationen sowie Freiräume für die Entwicklung 
der Vielfalt von wildlebenden Arten und Land-
schaftsräumen erhalten bleiben und erweitert 
werden. 

Diese Aufgabe verlangt vertiefte Kenntnisse über 
die Wechselwirkungen zwischen menschlichem 
Handeln und Veränderungen des Umweltzustandes 
(siehe Abbildung 1): 

Fast jede menschliche Tätigkeit verändert den 
Umweltzustand qualitativ und quantitativ: Boden, 
Wasser, Luft, Natur und Landschaft, Tiere und 
Pflanzen werden für Ernährung, Wohnen, Ener-
gieerzeugung, Güterproduktion, Vorratshaltung, 
Kommunikation und Freizeitgestaltung genutzt. 
Mit der Nutzung verbundene Abgase, Abwässer, 
Abfälle, Geräusche, Abwärme und Strahlen wer-
den an die Umwelt abgegeben. Da der Mensch 
selbst Bestandteil der Natur ist, wirken Umwelt-
veränderungen auf ihn zurück. 

Aufgabe der Umweltvorsorgepolitik ist es, derarti-
ge Wechselwirkungen frühzeitig zu erkennen und 
deren Gefährdungspotential zu mindern. 

Nahezu alle menschlichen Tätigkeiten bewirken 
Veränderungen des Umweltzustandes: Wegen der 
Vielfalt und Unterschiedlichkeit menschlicher 
Einwirkungen, die sich teils untereinander ver-
stärken, teils abschwächen, sind genaue Wir

-

kungsaussagen oftmals gar nicht oder nur mit ho-
hem wissenschaftlichem Aufwand möglich. Zu-
dem sind verschiedene Bestandteile der Umwelt 
mehr oder minder empfindlich. Oft werden Ein-
wirkungen vorübergehend dadurch abge-
schwächt, daß die Umwelt - je nach Vorkommen 
und Zusammensetzung ihrer natürlichen Stoffe 
und Organismen - im Wege physikalischer, che-
mischer und biotischer Speicher-, Filter-, Abbau-
und Umwandlungsprozesse Einwirkungen zu neu-
tralisieren oder auszugleichen vermag. Schlei-
chende Veränderungen des Umweltzustandes 
können oft nur mit wissenschaftlichen Methoden 
der Umweltbeobachtung (Umwelt-Monitoring) 
nachgewiesen werden. 

Aus Gründen der Umweltvorsorge müssen des-
halb vorhandene Monitoring-Ansätze weiter aus-
gebaut werden. 

Die Belastungsgrenzen der Umwelt sind meist un-
bekannt. Angesichts dieser Wissenslücken ist es 
unverantwortbar, belastende Aktivitäten, die kei-
ne unmittelbar erkennbaren Veränderungen in 
der Umwelt bewirken, ohne Einschränkung in 
dem Glauben fortzusetzen, die Grenzen der Bela-
stungsfähigkeit der Umwelt seien noch nicht er-
reicht. Vielmehr ist es ein Gebot verantwortlichen 
Handelns, stets Sicherheitszuschläge vorzusehen. 

Umweltvorsorgepolitik muß daher die Möglich-
keiten zur Vermeidung von Umweltbelastungen 
voll auszuschöpfen suchen. 

Umweltschäden wirken auf den Menschen zu-
rück: Wenn die Umwelt durch Überbeanspru-
chung - etwa durch Vernichtung von Wäldern 
oder Schadstoffeinleitung in Gewässer über deren 
natürliche Abbaukapazität hinaus - nachhaltig 
beeinträchtigt worden ist, müssen bisherige Nut-
zungen aufgegeben werden. Bereits unterhalb 
dieser Schwelle können Emissionen und Umwelt-
veränderungen direkt oder auf indirektem Wege 
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Abbildung 1 

Umweltsystem 

über andere Bestandteile der Umwelt - z.B. über 
die Nahrungskette, die Atemluft und über Land-
schaftsveränderungen - zu gesundheitlichen 
Schäden, Belastungen, Belästigungen sowie in 
Folge davon zur Minderung der Lebensqualität 
oder zu Beschränkungen menschlicher Tätigkei-
ten führen. Auch hier sind viele Gefährdungspo-
tentiale noch nicht hinreichend wissenschaftlich 
erforscht. 

Im Sinne einer die Entwicklungsspielräume künf-
tiger Generationen erhaltenden und erweiternden 
Umweltvorsorgepolitik sind deshalb bereits bei 
Vorliegen eines begründeten Verdachtes, wenn 
hinreichende Kenntnisse der genauen Wirkungs-
mechanismen also noch nicht vorliegen, Umwelt-
risiken zu minimieren. 

- Viele Tier- und Pflanzenarten sind gegenüber 
Umweltbelastungen empfindlicher als der 
Mensch: Als hochentwickeltes Lebewesen verfügt 

der Mensch über vielfältige Fähigkeiten, sich ver-
änderten Umweltbedingungen anzupassen. Die 
Anpassungsfähigkeit der meisten Tier- und Pflan-
zenarten ist weitaus geringer. Bei nachhaltigen 
Veränderungen ihrer Lebensräume sterben emp-
findliche Arten aus. 

Um derartige Entwicklungen zu vermeiden, muß 
die Umweltvorsorgepolitik auch die Erhaltung 
wildlebender Arten und die Entwicklung ihrer Le-
bensräume einschließen. 

Heute finden die Zielsetzungen der Umweltvorsorge 
nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, son-
dern in den meisten Staaten der Welt zunehmend 
Anerkennung. Zur Konkretisierung und Umsetzung 
dieser Zielsetzungen sind jedoch noch intensive na-
tionale und internationale Anstrengungen erforder-
lich. Dazu gehört auch, daß die Wechselwirkungen 
zwischen Mensch und Umwelt möglichst weitge-
hend erforscht werden. 

3 Zusammenwirken von Bund, Ländern und Kommunen 

3.1 Organisation des Umweltschutzes innerhalb 
der Bundesregierung 

3.1.1 

Dem mit Organisationserlaß des Bundeskanzlers 
vom 5. Juni 1986 gebildeten Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) 
wurden im wesentlichen zuvor dem Bundesministe-
rium des Innern, dem Bundesministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten und dem Bundes-
ministerium für Jugend, Familie und Gesundheit zu-
geordnete Umweltschutzaufgaben übertragen. 

Das Bundesumweltministerium nimmt folgende 
Aufgaben wahr: 

Grundsatzfragen der Umweltpolitik, Grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit, Wasserwirtschaft, Ab-
fallwirtschaft, Immissionsschutz, Umwelt und Ge-
sundheit, Schutz vor Gefahrstoffen, Naturschutz, Bo-
denschutz, Sicherheit kerntechnischer Einrichtun-
gen, Strahlenschutz, nukleare Ver- und Entsorgung. 

3.1.2 

Gesetzgebungsvorhaben im Umweltschutz müssen - 
wie alle Gesetzgebungsvorhaben innerhalb der Bun-
desregierung - zwischen den Bundesministerien ab-
gestimmt werden. Über das rechtlich Gebotene hin-
aus werden umweltpolitische Vorhaben, Stellung- 
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nahmen, programmatische Überlegungen etc. mit 
den betroffenen Bundesressorts erörtert. 

3.1.3 

Bei der Erfüllung seiner Aufgaben wird der Bundes-
umweltminister durch folgende ihm nachgeordnete 
Behörden unterstützt: 

- das Umweltbundesamt (UBA) in Berlin 

- die Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und 
Landschaftsökologie (BFANL) in Bonn 

- das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) in Salzgit-
ter. 

Daneben wird die Arbeit des Bundesumweltministe-
riums fachlich durch eine Reihe weiterer Behörden 
und Forschungseinrichtungen, die anderen Ressorts 
zugeordnet sind, unterstützt, u. a. durch das Institut 
für Wasser-, Boden- und Lufthygiene (WaBoLu) des 
Bundesgesundheitsamtes in Berlin, das auch der 
Fachaufsicht des Bundesumweltministeriums unter-
steht. 

3.1.3.1 

Das Umweltbundesamt arbeitet in den Bereichen 
Luftreinhaltung, Lärmbekämpfung, Abfallwirt-
schaft, Wasserwirtschaft, Bodenschutz und Umwelt-
chemikalien sowie in sektorübergreifenden Um-
weltfragen. Zu seinen Aufgaben gehören vor allem 

- die wissenschaftliche Unterstützung des Bundes-
umweltministers, vor allem bei der Erarbeitung 
von Rechts- und Verwaltungsvorschriften. 

- die Unterstützung bei der Prüfung der Umwelt-
verträglichkeit von Maßnahmen des Bundes 

- die Entwicklung von Hilfen für die Umweltpla-
nung 

- die Aufklärung der Öffentlichkeit in Umweltfra-
gen 

- die Bereitstellung von Umweltdaten durch das In-
formations- und Dokumentationssystem Umwelt 
(UMPLIS) 

- die Abwicklung des Umweltforschungsplans des 
Bundesumweltministeriums 

- die Bereitstellung zentraler Dienste und Hilfen für 
die Ressortforschung und für die Koordinierung 
der Umweltforschung des Bundes 

- die Abwicklung des Investitionsprogramms zur 
Verminderung von Umweltbelastungen. 

Auf dem Gebiet der Erfassung, Bewe rtung und Zu-
lassung von chemischen Stoffen oder Produkten 
nimmt das Amt eine Reihe von Vollzugsaufgaben 
nach dem Chemikaliengesetz, dem Wasch- und Rei-
nigungsmittelgesetz sowie dem Pflanzenschutzge-
setz wahr. Es betreibt ein Labor für Abfalltechnik 
und Wasseranalytik sowie ein Luftmeßnetz. 

3.1.3.2 

Die Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und 
Landschaftsökologie erarbeitet wissenschaftliche 

Grundlagen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und Landschaft. Der For-
schungsbereich umfaßt den Naturschutz und die 
biologischen Disziplinen Vegetationskunde und 
Tierökologie, die Landschaftspflege mit Land-
schaftsökologie, Landschaftsplanung und Erho-
lungsvorsorge. Schwerpunkte der Arbeit sind die Er-
mittlung und Bewertung ökologischer Daten und 
Unterlagen für den Naturschutz und die Land-
schaftspflege, vor allem Untersuchungen zur Siche-
rung der wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer 
Lebensräume sowie zur Landschaftsplanung und zur 
Frage von Freizeit und Erholung. 

3.1.3.3 

In dem neuen Bundesamt für Strahlenschutz sind 
Vollzugsaufgaben des Bundes nach dem Atomgesetz 
und dem Strahlenschutzvorsorgegesetz zusammen-
gefaßt. 

Wesentliche Aufgaben sind: 

- Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen des 
Strahlenschutzes 

- Errichtung und Betrieb von Endlage rn  des Bundes 
für radioaktive Abfälle 

- Genehmigung der Beförderung und der Aufbe-
wahrung von Kernbrennstoffen sowie staatliche 
Verwahrung 

- Überwachung der Umweltradioaktivität im Rah-
men des integrierten Meß- und Informationssy-
stems (IMIS). 

Das Bundesamt für Strahlenschutz unterstützt dar-
über hinaus fachlich das Bundesumweltministerium 
in Angelegenheiten des Strahlenschutzes, der kern-
technischen Sicherheit und der Entsorgung radioak-
tiver Abfälle. 

Zur Erfüllung seiner Aufgaben betreibt das Bundes-
amt für Strahlenschutz eigene Forschung. 

Im Bundesamt für Strahlenschutz sind frühere Zu-
ständigkeiten und Aufgaben der Physikalisch-Tech-
nischen Bundesanstalt, des Instituts für Strahlenhy-
giene des Bundesgesundheitsamtes, des Bundesam-
tes für Zivilschutz und der Gesellschaft für Reaktor-
sicherheit zusammengefaßt. 

3.1.3.4 

Das Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des 
Bundesgesundheitsamtes unterstützt das Bundesum-
weltministerium wissenschaftlich in der Umwelthy-
giene und auf den Gebieten Luftreinhaltung, Lärm-
bekämpfung, G ewässerschutz, Abfallentsorgung 
und Bodenschutz. 

Das Institut bilanziert und bewertet Umweltschad-
stoffe vor allem in bezug auf die menschliche Ge-
sundheit. Zahlreiche Laboratorien sind auf dem Ge-
biet der Umweltanalytik tätig. 

Auf Versuchsanlagen werden Forschungsvorhaben 
im Gewässerschutz sowie zur Wirkung von Luftver

-

unreinigungen auf Pflanzen und Böden durchgeführt. 
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3.2 Zusammenarbeit von Bund und Ländern 

Das Grundgesetz weist den Ländern im Umwelt-
schutz weitreichende Aufgaben zu. 

So haben die Länder für Naturschutz und Land-
schaftspflege und beim Wasserhaushalt, wo der 
Bund lediglich eine Rahmenkompetenz hat, eigene 
Gesetzgebungskompetenzen. Bei Gesetzgebungs-
vorhaben, bei denen der Bund die konkurrierende 
Gesetzgebungskompetenz besitzt, also zum Beispiel 
im Immissionsschutz, in der Abfallwirtschaft und im 
Strahlenschutz, wirken die Länder an der Gesetzge-
bung des Bundes über den Bundesrat mit. 

Die Mitverantwortung der Länder für den Umwelt-
schutz ist vor allem durch ihre Zuständigkeit für den 
Vollzug der Umweltrechtsvorschriften - des Bundes 
und der Länder - begründet. 

Beim Vollzug des Atomgesetzes besteht Bundesauf-
tragsverwaltung. Die Aufsicht des Bundes erstreckt 
sich auf Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der 
G esetzesausführung. Der Bundesumweltminister 
kann den obersten Landesbehörden bundesaufsicht-
liche Weisungen erteilen. 

Die Bundesregierung mißt dem sachbezogenen Zu-
sammenwirken von Bund und Ländern für den Er-
folg der Umweltpolitik besondere Bedeutung bei. 
Nur durch an den tatsächlichen Möglichkeiten des 
Gesetzesvollzugs orientierte rechtliche Regelungen 
einerseits und durch einen konsequenten Vollzug 
der Umweltvorschriften andererseits kann ein fort-
schrittlicher Umweltschutz verwirklicht werden. 

Daher erörtert die Bundesregierung auch über das 
rechtlich Gebotene hinaus frühzeitig ihre umwelt-
politischen Vorhaben mit den Ländern. Die Erfah-
rungen der Länder können auf diese Weise in den 
politischen Entscheidungsprozeß einbezogen wer-
den. 

Eine Reihe von Arbeitsgemeinschaften, Arbeitskrei-
sen und Ausschüssen, in denen Bund und Länder 
vertreten sind, befassen sich mit einzelnen Umwelt-
bereichen. In der Umweltministerkonferenz wird ei-
ne Vielzahl von Bund und Länder berührenden The

-

men in der ganzen Breite der Umweltpolitik behan-
delt. 

3.3 Umweltschutz in den Kommunen 

Die Kommunen haben beim Vollzug der Umweltge-
setze von Bund und Ländern, vor allem aber auch im 
Rahmen ihrer grundgesetzlich garantierten Selbst-
verwaltung wichtige Aufgaben im Umweltschutz zu 
erfüllen. Sie gestalten mit ihren Entscheidungen die 
örtliche Lebenswelt des Menschen und verändern 
seine soziale wie natürliche Umwelt. 

Zu den traditionellen Aufgabenbereichen der Kom-
munen, wie Bauleitplanung, Verkehrs- und Grün-
planung, Stadtreinigung und Abwasserbeseitigung, 
sind zahlreiche neue Herausforderungen getreten, 
so 

- der Ausbau der Abfallverwertung 

- die Sanierung von Altlasten 

- die Sanierung alter Kanalisationsnetze 

- Sanierungs- und Vorsorgemaßnahmen im Lärm-
schutz 

- die Intensivierung von Naturschutz und Land-
schaftspflege 

- die Beachtung der Umweltverträglichkeit bei der 
Energieversorgung. 

Die Kommunen haben bereits vieles getan, um die-
sen Herausforderungen gerecht zu werden. Viele 
Kommunen sind Vorreiter im Umweltschutz gewor-
den, zum Beispiel bei der Abfallverwertung, in der 
Stadtökologie, im umweltfreundlichen Beschaf-
fungswesen, bei der Verkehrsberuhigung und der 
Förderung des Fahrradverkehrs oder beim salzfreien 
Winterdienst und bei der Erarbeitung kommunaler 
Umweltberichte. 

Die Bundesregierung unterstützt die Kommunen 
durch fachliche Beratung und Arbeitshilfen sowie 
durch Modellvorhaben. Sie beteiligt die kommuna-
len Spitzenverbände bei der Vorbereitung von um-
weltpolitischen Entscheidungen. 

4 Partner im Umweltschutz 

Umweltvorsorgepolitik kann nicht vom Staat allein 
verwirklicht werden. Entsprechend dem Koopera-
tionsprinzip müssen alle Bürger und alle gesell-
schaftlichen Kräfte ihren Beitrag leisten. Notwendig 
ist eine breite Volksbewegung für den Umwelt-
schutz. 

4.1 Bürger 

Jeder einzelne Bürger trägt zur Belastung der Um-
welt bei. Durch sein Verhalten kann er deshalb Art 
und Umfang der von ihm verursachten Umweltbela-
stungen positiv oder negativ beeinflussen. Es liegt in 

seiner Entscheidung, ob und inwieweit er z.B. durch 
seine Kaufentscheidungen für umweltverträgliche 
Produkte oder durch überlegtes und rücksichtsvol-
les Verhalten zur Entlastung der Umwelt und zur 
Vermeidung von Belästigungen seiner Mitbürger 
beiträgt. Er kann auf diese Weise zugleich Anstöße 
in seiner persönlichen Umgebung, vor allem aber in 
Richtung auf ein umweltverträgliches Angebot der 
Produzenten geben. 

Die Bundesregierung erwartet, daß das erfreulich 
hohe Umweltbewußtsein in der Bevölkerung sich 
noch stärker als bisher auch auf eigene Leistungen 
für eine Verbesserung der Umwelt richtet. Dazu ge- 
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hört, daß der Bürger es entsprechend dem Verur-
sacherprinzip akzeptiert, an den finanziellen Lasten 
des Umweltschutzes beteiligt zu sein. Das gilt z.B. 
für die Abwassergebühren, den Strompreis oder den 
höheren Anschaffungspreis eines Kraftfahrzeugs mit 
Drei-Wege-Katalysator. Dazu gehört z.B. auch, daß 
er im Interesse der Allgemeinheit und des Umwelt-
schutzes dringend notwendige, am Stand der Tech-
nik orientierte Einrichtungen zur Abfallverbren-
nung oder -deponierung auch dann akzeptiert, wenn 
sie in der eigenen Umgebung errichtet und betrie-
ben werden müssen. 

4.2 Umweltorganisationen, 
Verbraucherorganisationen 

Das hohe Umweltbewußtsein in der Bevölkerung 
der Bundesrepublik Deutschland spiegelt sich in der 
Mitgliederzahl der Umweltverbände wider. Mehr 
als 4 Millionen Bürger sind Mitglieder von lokalen, 
regionalen und bundesweiten Umwelt- und Natur-
schutzverbänden. Diese Verbände aktivieren die 
Sachkunde, das Verantwortungsbewußtsein und die 
tätige Mitarbeit vieler Menschen; sie sind daher 
wichtige Partner im Umweltschutz. Auch Verbrau-
cherorganisationen beeinflussen durch ihre Informa-
tions- und Beratungsarbeit das Umweltbewußtsein 
und das Umweltwissen der Bevölkerung. 

Die Bundesregierung sieht in der sachlichen Aufklä-
rungsarbeit dieser Organisationen im Umweltschutz 
eine verantwortungsvolle Aufgabe. Sie unterstützt 
die Arbeit von Verbänden und sonstigen Vereini-
gungen vor allem durch die Förderung konkreter 
Projekte. Von diesen Organisationen empfängt sie 
zugleich wichtige Anstöße für die Formulierung der 
Umweltpolitik. 

4.3 Wirtschaft 

Industrie und Gewerbe, Handel, Landwirtschaft, 
Verkehr nutzen die Umwelt und sind daher Verursa-
cher von Umweltbelastungen. Zugleich haben sie 
den besten Einblick in die Möglichkeiten und Ver-
fahren, Umweltbelastungen zu vermeiden und zu 
vermindern. Daraus resultiert die Verpflichtung der 
Wirtschaft, ihre Kreativität, ihren Sachverstand und 
ihr technisches Können zur kontinuierlichen Fort-
entwicklung umweltschonender Technologien ein-
zusetzen. 

Die Bundesregierung erwartet, daß die Wirtschaft 
auch beim Umweltschutz ihrer Verantwortung ge-
recht wird. Unsere moderne Industriegesellschaft ist 
nur überlebensfähig, wenn die Wirtschaft selbst die 
Umweltbelange - bis hin zur Frage der Entsorgung 
der von ihr hergestellten Produkte - in ihre Ent-
scheidungen und Planungen einbezieht. Die Bun-
desregierung begrüßt in diesem Zusammenhang alle 
Initiativen, die - über das rechtlich Gebotene hinaus 
- ein umweltorientiertes Umdenken und Handeln 
auf einzelbetrieblicher oder Verbandsebene anre-
gen und durchsetzen. Zu erwähnen ist hier z.B. die 
„Tutzinger Erklärung" aus dem Jahre 1988 zur um-
weltorientierten Unternehmenspolitik. 

4.4 Gewerkschaften 

Die Gewerkschaften tragen mit ihrer Informations-
arbeit zu Fragen des Umweltschutzes und ihren Um-
weltschutzinitiativen zur Verbesserung des Umwelt-
bewußtseins vor allem bei den Arbeitnehmern bei; 
sie artikulieren zugleich die Umweltforderungen 
aus Arbeitnehmersicht. 

So hat sich z.B. die IG Chemie, Papier und Keramik 
zusammen mit dem Verband der Chemischen Indu-
strie (VCI) der Problematik der Gefahrstoffe ange-
nommen. Innerhalb der 1988 gründeten „Initiative 
umweltrelevante Altstoffe" leistet sie einen wichti-
gen Beitrag bei der Erfassung auf dem Markt befind-
licher chemischer Stoffe. 

Besondere Bedeutung kommt den Arbeiten des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zu, der da-
mit auf europäischer Ebene im Bereich Umweltpoli-
tik eine Führungsrolle einnimmt. Das Umweltpro-
gramm „Umweltschutz und qualitatives Wachstum" 
des DGB bedeutet mit seinen Grundsatzaussagen 
und Einzelforderungen in weiten Bereichen eine 
Unterstützung von Zielsetzungen und aktuellen um-
weltpolitischen Vorhaben des Bundesumweltmini-
sters. 

4.5 Wissenschaft und Technik 

Die Entwicklung umweltpolitischer Konzeptionen, 
Ziele, Instrumente und Maßnahmen bedarf der Er-
kenntnisse und Forschungsergebnisse von Wissen-
schaft und Technik. 

Wegen der weitreichenden ökologischen und öko-
nomischen Auswirkungen umweltpolitischer Ent-
scheidungen ergeben sich oftmals schwierige und 
komplexe Fragestellungen, die Antworten von ho-
her wissenschaftlicher Zuverlässigkeit erfordern; 
dies ist häufig nur in interdisziplinärer Zusammenar-
beit zu leisten. 

Die Aufgabe der Wissenschaft liegt in der Sammlung 
und fachlichen Wertung vorhandenen Wissens so-
wie in der Forschung und der Bereitstellung neuer 
Erkenntnisse. Die Wissenschaft sollte darüber hin-
aus auch an der Diskussion um die Bewertung von 
Risiken und um die Formulierung notwendiger 
Maßnahmen mitwirken. Umweltpolitische Entschei-
dungen sind aber allein von den politischen Instan-
zen zu treffen (so auch der Sachverständigenrat für 
Umweltfragen in seinem Umweltgutachten 1987, Tz. 
1618). 

Die Bundesregierung bedient sich fachlicher Unter-
stützung durch staatliche Stellen und des Sachver-
standes unabhängiger Experten. 

Ein wichtiges wissenschaftliches Beratergremium 
der Bundesregierung ist der Sachverständigenrat für 
Umweltfragen (SRU). Er hat die Aufgabe, in interdis-
ziplinärer Zusammenarbeit die jeweilige Situation 
der Umwelt und deren Entwicklungstendenzen dar-
zustellen sowie Fehlentwicklungen und Möglich-
keiten zu deren Vermeidung oder deren Beseitigung 
aufzuzeigen. Die Gutachten des SRU spielen in der 
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umweltpolitischen Diskussion stets eine herausra-
gende Rolle. Zu nennen sind besonders die Gutach-
ten zu den Umweltproblemen der Nordsee, zu Ener-
gie und Umwelt und zu Luftverunreinigungen und 
Waldschäden, zu Umweltproblemen der Landwirt-
schaft sowie das bereits wiederholt zitierte „Umwelt-
gutachten 1987", das ebenso wie die Gutachten von 
1974 und 1978 einen umfassenden Überblick über 
den Stand von Umweltschutz und Umweltpolitik 
gibt. 

Weiter sind für den Bundesumweltminister vor al-
lem folgende Beratungsgremien tätig: 

- die Strahlenschutzkommission (SSK), s. dazu B. 8 

- die Reaktor-Sicherheitskommission (RSK), s. dazu 
B. 8 

- der Beirat für Naturschutz und Landschaftspflege, 
s. dazu B. 5 

- die Störfall-Kommission, s. dazu B. 2 

- der in der Novelle zum Bundes-Immissionsschutz-
gesetz vorgesehene Technische Ausschuß für An-
lagensicherheit, s. dazu B. 2 

Wichtige Beratungsaufgaben werden darüber hin

-

aus von einer großen Zahl nichtstaatlicher, wissen

-

schaftlicher und technischer Gremien im nationalen 
und internationalen Bereich wahrgenommen, deren 
Arbeitsergebnisse bei staatlichen umweltpolitischen 
Entscheidungen berücksichtigt werden. 

4.6 Kirchen 

Für die Bundesregierung ist der Dialog mit den Kir-
chen eine unverzichtbare Voraussetzung für die For-
mulierung ihrer auf christlichen Wertvorstellungen 
gegründeten Umweltpolitik. Die Kirchen sind zu-
gleich Mittler und Mahner, die die Verantwortung 
und Verpflichtung aller Bürger und aller gesell-
schaftlichen Kräfte für die Erhaltung der Umwelt 
deutlich machen. 

Durch die gemeinsamen Erklärungen ,,Verantwor-
tung wahrnehmen für die Schöpfung" von 1985 und 
„Gott ist ein Freund des Lebens" von 1989 haben der 
Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland und 
die Deutsche Bischofskonferenz in maßgeblicher 
Weise die christlich-ethische Fundierung der Um-
weltpolitik deutlich gemacht. 

Mit ihrer Stellungnahme zur Verankerung des Um-
weltschutzes als Staatsziel im Grundgesetz haben 
sie einen wichtigen Diskussionsbeitrag geleistet. 

5 Wirtschaftliche Aspekte des Umweltschutzes 

5.1 Zur Diskussion um Ökonomie und Ökologie 

5.1.1 

Umweltpolitik ist die Antwort auf eine weltweite, 
jahrzehntelange Überbeanspruchung natürlicher 
Lebensgrundlagen. Diese Überbeanspruchung hat 
ihre Ursache darin, daß die Nutzung von Luft, Bo-
den, Wasser, Natur nicht mit den Preisen versehen 
worden ist, die den tatsächlichen Knappheiten ent-
sprechen. Die Kosten der Inanspruchnahme dieser 
Güter sind nicht in die Kalkulation der einzelnen 
Wirtschaftssubjekte eingegangen, sondern auf die 
Allgemeinheit abgewälzt worden. Investitionen zur 
Erhaltung der Umwelt wurden lange Zeit vernach-
lässigt. 

In den letzten Jahren wurden durch staatliche Um-
weltschutzanforderungen in allen Umweltbereichen 
umfangreiche Investitionen zur Wiederherstellung 
und Sicherung der Umwelt ausgelöst. Damit schlägt 
sich die Nutzung der Umwelt beim Verursacher als 
Kosten nieder. 

Es stellt sich allerdings die Frage, wie weit der bis-
her die staatliche Umweltpolitik dominierende so-
genannte „Vermeidungskostenansatz" allein aus-
reicht, um die Überbeanspruchung der natürlichen 
Ressourcen nachhaltig zu stoppen. Derzeit werden 
nämlich dem Verursacher lediglich die Kosten zuge-
rechnet, die für die Beseitigung bzw. Vermeidung 
der Emissionen nach dem Stand der Technik entste-
hen. Die Forderung des „so gering wie möglich" ei-
ner vorsorgeorientierten Umweltpolitik verlangt es 

aber, auch die sogenannte „Restverschmutzung", die 
sich nach Einhaltung des Standes der Technik er-
gibt, weiter zu reduzieren. Diese Überlegungen wer-
den insbesondere im Zusammenhang mit dem disku-
tierten Ausbau des abgabepolitischen Instrumenta-
riums anzustellen sein (siehe hierzu Weiteres unter 
A. 8.7.1). 

5.1.2 

Die Ausrichtung der Umweltpolitik am Verursacher-
prinzip, verbunden mit einer zunehmenden Durch-
setzung des Vorsorgeprinzips, stellt an die techni-
sche und organisatorische, aber auch an die finan-
zielle Leistungsfähigkeit der Unternehmen hohe An-
forderungen. Sie bedeutet zugleich einzelwirtschaft-
lich und gesamtwirtschaftlich eine Chance. 

In der Bundesrepublik Deutschland ist bereits seit 
geraumer Zeit eine blühende Umweltschutzindu-
strie entstanden, die auch einen wichtigen Beitrag 
zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen 
leistet. Aufgrund der raschen Durchsetzung umwelt-
politischer Anforderungen in der Bundesrepublik 
Deutschland im Umweltschutz verfügen im übrigen 
die deutschen Anlagenhersteller über beträchtliche 
Wettbewerbsvorteile auf ausländischen Märkten, 
wo - mit zeitlicher Verzögerung - ebenfalls eine 
wachsende Nachfrage nach moderner Umwelt-
schutztechnik entsteht. Im internationalen Ver-
gleich wird besonders deutlich, daß der Umwelt-
schutz ein wichtiger Faktor bei der Modernisierung 
der Volkswirtschaft ist. Dies hat auch der Sachver-
ständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt- 
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schaftlichen Entwicklung in seinem Jahresgutach-
ten 1988/1989 bestätigt (Bundestags-Drucksache 11/ 
3478, Tz. 172). 

Der wirtschaftliche Nutzen einer anspruchsvollen 
Umweltpolitik darf allerdings nicht oder nicht in er-
ster Linie in den positiven wirtschaftlichen Effekten 
auf Wachstum, Beschäftigung und Export gesehen 
werden. Dies sind — allerdings erwünschte — Ne-
beneffekte. Der eigentliche wirtschaftliche Nutzen 
des Umweltschutzes liegt vielmehr in der Erhaltung 
der natürlichen Lebensgrundlagen selbst und damit 
auch in der langfristigen Sicherung der Produktions-
grundlagen. 

Die Bundesregierung mißt den positiven Wirkungen 
des Umweltschutzes vor allem auf die Beschäfti-
gungssituation hohe Bedeutung bei. Sie ist aller-
dings der Auffassung, daß Umweltpolitik und Kon-
junkturpolitik voneinander unabhängige Politikbe-
reiche sind und bleiben müssen, die jeweils unter-
schiedliche Ziele haben und an eigenen Kriterien 
orientiert sein müssen. Sie sieht sich in ihrer Auffas-
sung durch den Sachverständigenrat für Umweltfra-
gen bestätigt, der in seinem Umweltgutachten 1987 
(Tz. 213) feststellt: „Eine vorwiegend ökologische In-
strumentierung der Wirtschaftspolitik dürfte demge-
genüber ebensowenig zum langfristigen Ausgleich 
von Ökonomie und Ökologie führen wie etwa eine 
überwiegend beschäftigungspolitische Instrumen-
tierung der Umweltpolitik, denn dann ist keines der 
Instrumentarien mehr für die Erreichung des  jewei-
ligen  Hauptziels adäquat ausgestaltet." 

Die Bundesregierung hält an ihrer am Verursacher-
prinzip orientierten Umweltpolitik fest, die durch-
greifende Verbesserungen im Umweltschutz bei ge-
ringstmöglichen volkswirtschaftlichen Kosten ge-
währleistet. Die Luftreinhaltepolitik der letzten Jah-
re, die — ohne den Umweg über staatliche Haushalte 
— allein bei den Großfeuerungsanlagen Investitio-
nen in Höhe von 28 Milliarden DM ausgelöst und 
damit rund 47000 Arbeitsplätze geschaffen oder ge-
sichert hat, ist Beleg für die ökologische und ökono-
mische Zweckmäßigkeit dieser am Verursacherprin-
zip orientierten Politik. 

5.2 Volkswirtschaftlicher Nutzen des 
Umweltschutzes 

Eine ökonomische Bewertung des Umweltschutzes 
darf nicht nur die einzelwirtschaftlichen Kosten des 
Umweltschutzes sehen, sondern muß vor allem auch 
die gesamtwirtschaftlichen Kosten unterlassenen 
Umweltschutzes, d.h. den volkswirtschaftlichen 
Nutzen des Umweltschutzes, berücksichtigen. 

Die Feststellung und Quantifizierung der Schäden, 
die bereits entstanden sind und — wo nicht entschlos-
sen gegengesteuert wird — weiterhin entstehen, ist 
vom Methodischen her außerordentlich schwierig. 

So sind in vielen Fällen die Schäden zwar bekannt 
und können Umweltbelastungen zugeordnet wer-
den, wie etwa bei der Zerstörung von Natur oder 
beim Verfall historischer Baudenkmäler; sie können 

aber kaum monetär bewertet werden. In anderen 
Fällen macht bereits die Feststellung von Ursache-/ 
Wirkungszusammenhängen Probleme; das gilt z. B. 
häufig für Schäden an der menschlichen Gesund-
heit. 

Der Bundesumweltminister hat zu diesem Fragen-
komplex — auch im Interesse der besseren Durchsetz-
barkeit der Umweltpolitik — einen Forschungs-
schwerpunkt gebildet. Dabei wurden bereits For-
schungsvorhaben z.B. 

—zur ökonomischen Bewertung von Gesundheits-
schäden durch Luftverunreinigungen 

—zu volkswirtschaftlichen Verlusten durch umwelt

-

verschmutzungsbedingte Materialschäden und 

—zum Einfluß der Gewässerverschmutzung auf die 
Kosten der Trink- und Brauchwasserversorgung 

durchgeführt. 

5.3 Ökologische Gesamtrechnung 

Die Notwendigkeit und die Probleme einer Einbe-
ziehung von Umweltgrößen in die Volkswirtschaftli-
che Gesamtrechnung bzw. des Aufbaus einer eige-
nen ökologischen Gesamtrechnung werden in jüng-
ster Zeit verstärkt diskutiert. 

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat sich 
in seinem Umweltgutachten 1987 ebenso mit dieser 
Thematik befaßt wie der Sachverständigenrat zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung (Jahresgutachten 1989/90). Der Wirtschaftsaus-
schuß des Deutschen Bundestages hat eine Anhö-
rung zu den ökologischen und sozialen Folgekosten 
des Wirtschaftens durchgeführt. 

Unbeschadet der vielfältigen noch ungelösten me-
thodischen Probleme eines ökologischen Rech-
nungssystems besteht in Wissenschaft und Politik 
weitgehend Einigkeit, daß eine größere Transpa-
renz der Wechselbeziehungen zwischen wirtschaft-
licher Entwicklung und Umwelt unabdingbar ist. 

Dies spricht für ein eigenständiges ökologisches Da-
tensystem, das neben die übliche Sozialproduktsbe-
rechnung tritt, die für die Darstellung der kurz- und 
mittelfristigen Wirtschaftsentwickung unerläßlich 
bleibt. Beide Systeme sollten so aufeinander abge-
stimmt werden, daß eine Darstellung der ökono-
misch-ökologischen Zusammenhänge möglich wird. 

Der Bundesumweltminister hat zu diesen Fragen ei-
nen wissenschaftlichen Beirat berufen. Aufgabe die-
ses Beirates wird es vor allem sein, die vorliegenden 
Konzeptionen für eine ökologische Gesamtrech-
nung zu analysieren, zu bewerten und Empfehlun-
gen für das weitere Vorgehen zu geben. 

5.4 Umweltschutzaufwendungen 

Für den Umweltschutz und für Maßnahmen mit 
umweltverbessernder Wirkung sieht der Bundes

-

haushalt 1990 Ausgaben in Höhe von insgesamt 
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5,776 Milliarden DM vor. Hierunter fällt die Förde-
rung von Umweltschutzmaßnahmen im Rahmen der 
jeweiligen Ressortaufgaben und in erheblichem 
Umfang auch die umweltorientierte Forschung. 

Einen Schwerpunkt bilden auch die für die bilatera-
le finanzielle und technische Zusammenarbeit mit 
den Entwicklungsländern veranschlagten Mittel. 

Darüber hinaus nimmt der Bund auch unmittelbar 
Investitionen für den Umweltschutz vor, so z. B. in 
Zusammenhang mit den in die Bundeszuständigkeit 
fallenden Verkehrswegen sowie für Käufe von 
Geräten, Ausrüstungen usw. für Umweltschutz-
zwecke. 

Der Stellenwert der Umweltpolitik läßt sich aber 
nicht an den Ansätzen im Bundeshaushalt messen, 
denn die am Verursacherprinzip orientierte Um-
weltpolitik stellt in erster Linie auf die finanzielle 
und wirtschaftliche Verantwortung des Verursa-
chers von Umweltbelastungen für deren Vermei-
dung oder Beseitigung ab. 

Die im wesentlichen durch die Umweltgesetzge-
bung ausgelösten Ausgaben für Umweltschutz der 
Unternehmen des Produzierenden Gewerbes und 
der öffentlichen Haushalte beliefen sich 1988 auf ins-
gesamt 35,7 Milliarden DM und waren damit um 
162,4 Prozent höher als 1975. Dies entspricht einem 
Anteil von 1,7 Prozent des Bruttosozialprodukts. 
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ent-
fielen davon 18,5 Milliarden DM auf die öffentlichen 
Haushalte und 17,2 Milliarden DM auf das Produzie-
rende Gewerbe. 

Mit rund 8 Milliarden DM hat das Produzierende 
Gewerbe damit 7,8 Prozent seiner Gesamtinvestitio-
nen von 102,6 Milliarden DM im Umweltschutz getä-
tigt (siehe Tabelle 1). 

Die Umweltschutzinvestitionen des Produzierenden 
Gewerbes und der öffentlichen Haushalte insgesamt 
sind von 7,3 Milliarden DM im Jahr 1975 auf rund 15,3 
Milliarden DM im Jahr 1988 gestiegen; die laufenden 
Ausgaben erhöhten sich im gleichen Zeitraum von 
rund 6,6 Milliarden DM auf 20,4 Milliarden DM. 

Tabelle 1 

Investitionen für Umweltschutz im Produzierenden Gewerbe 

Unternehmen Investitionen 

mit 
insge- Investitionen insg. für Umweltschutz Abfallbeseiti- Gewässer- Lärmbekämp- Luftreinhal- 

Jahr samt für gung Schutz fung tung 
Umweltschutz 

Anzahl in % in Mio. in Mio. in % in Mio. DM  in % in Mio. in % in Mio. in % in Mio. DM  in % DM DM DM  DM  

1980 66 377 5 409 8,1 76 759 2 675 3,5 220 8,3 914 34,2 247 9,2 1 292 48,3 
1981 65 592 4 805 7,3 75 528 2 948 3,9 256 8,7 951 32,2 210 7,2 1 531 51,9 
1982 62 705 4 118 6,6 77 145 3 585 4,6 397 11,1 1 146 32 231 6,4 1 811 50,5 
1983 61 798 3 994 6,5 79 999 3 709 4,6 290 7,9 1 113 30 234 6,3 2 071 55,8 
1984 60 188 4 097 6,8 79 812 3 515 4,4 274 7,8 1 049 29,9 226 6,4 1 965 55,9 
1985 58 231 4 391 7,5 88 243 5 635 6,4 332 5,9 1 066 18,9 263 3,7 3 974 70,5 
1986 57 628 4 831 8,4 98 529 7 340 7,4 426 5,8 1 158 15,8 248 3,3 5 508 75,1 
1987 57 240 4 816 8,4 102 010 7 746 7,6 613 7,9 1 324 17,1 269 3,5 5 541 71,5 
1988 1 ) 65 492 6 340 9,7 102 625 7 999 7,8 534 6,7 1 602 20,0 274 3,4 5 589 69,9 

Quelle:  Statistisches Bundesamt 
1) Vorläufiges Ergebnis - Betriebe des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes, Unternehmen der Energie und Wasser-

versorgung und des Baugewerbes 

Allein die Verschärfung der Luftreinhaltevorschrif-
ten in den letzten Jahren erfordert investive Ausga-
ben der Wirtschaft in der Größenordnung von mehr 
als 50 Milliarden DM. Für die Nährstoffreduzierung 
in kommunalen Kläranlagen, wie sie der „10-Punkte-
Katalog" zum Schutz der Nord- und Ostsee des Bun-
desumweltministers vom Juni 1988 vorsieht, sind In-
vestitionen in Höhe von 15 Milliarden DM erforder-
lich; von den industriellen Direkteinleitern werden 
weitere circa 6 Milliarden DM zu investieren sein. 

5.5 Umweltschutzindustrie 

Anspruchsvolle Umweltschutzanforderungen haben 
eine entsprechende Nachfrage nach Umweltschutz-
gütern geschaffen. Die wirtschaftlichen Größenord-
nungen, um die es dabei geht, sind durchaus beacht

-

lich. Das Statistische Bundesamt schätzt den Produk-
tionswert solcher Güter und Leistungen, die die von 
der amtlichen Statistik erfaßten deutschen Unter-
nehmen herstellen bzw. anbieten, für 1988 auf rund 
24 Milliarden DM (1985: 21,5 Milliarden DM). Dies 
bedeutet in der unmittelbaren Produktion von Um-
weltschutzgütern Arbeitsplätze für über 190.000 Ar-
beitnehmer. 

Insgesamt sichert oder schafft die Umweltpolitik 
nach einer Studie des Ifo-Instituts für Wirtschaftsfor-
schung, München, circa 440.000 Arbeitsplätze. Da-
von gehen immerhin 60.000 auf die Auslandsnachfra-
ge nach Umweltschutzgütern zurück. Wertmäßig 
beläuft sich die Auslandsnachfrage nach Schätzun-
gen des Ifo-Instituts auf rund 3 Milliarden DM. An-
dere Schätzungen gehen von einem Exportanteil 
von rund 25 Prozent aus. 
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6 Technik für den Umweltschutz 

Eine entscheidende Voraussetzung für die Lösung 
von Umweltproblemen ist die Weiterentwicklung 
und der Einsatz moderner Technik. 

In den letzten Jahren sind auf allen Gebieten des 
Umweltschutzes ökologisch und ökonomisch inter-
essante technische Lösungen entwickelt worden. 
Wie die großen internationalen Umweltschutzmes-
sen zeigen, hält diese Entwicklung weiter an. 

Allerdings werden im Umweltschutz bisher noch 
überwiegend nachgeschaltete Reinigungstechniken 
eingesetzt, bei denen im Rahmen von Produktions-
prozessen entstehende umweltbelastende Stoffe „am 
Ende des Rohres" gesammelt werden, die dann zu-
meist als Rückstände mit hohem technischem und 
finanziellem Aufwand schadlos entsorgt werden 
müssen. Schwachstellen nachgeschalteter Reini-
gungstechniken sind vor allem 

- die verhältnismäßig hohe Freisetzung umweltbe-
lastender Stoffe bei Störungen in nachgeschalte-
ten Reinigungsanlagen 

- die bei hohen Reinigungsgraden zumeist pro zu-
sätzlich zurückgehaltener Schadstoffeinheit stark 
überproportional ansteigenden Zusatzkosten ei-
ner weitergehenden Reinigungsleistung 

- die Tendenz zur Verlagerung von Umweltproble-
men vor allem von der Luft- und Gewässerbela-
stung zum erhöhten Abfallaufkommen. 

Zur weiteren Verbesserung des Umweltschutzes 
müssen daher auch aus ökonomischen Gründen 
nachgeschaltete Reinigungstechniken durch „inte-
grierte" Lösungen ersetzt oder zumindest ergänzt 
werden, die unerwünschte Emissionen möglichst 
gar nicht erst entstehen lassen. Die Weiterentwick-
lung integrierter Lösungen schließt technische Ver-
fahren, organisatorische Abläufe und Verhaltens-
weisen in sämtlichen Phasen des Produktionskreis-
laufes ein - von der Rohstoffgewinnung und Produk-
tion über die Verteilung und den Ge- und Verbrauch 
von Produkten bis hin zu deren Verwertung oder 
schadloser Beseitigung. 

Zentrale Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung 
integrierter Techniken sind 

- die Erhöhung der Langlebigkeit von Produkten 
und Produktionseinrichtungen 

- der Einsatz weniger umweltbelastender Werk- 
und Hilfsstoffe 

- die interne Schließung von Stoffkreisläufen bei 
der Produktion und Produktverwendung 

- die Erhöhung des energetischen Wirkungsgrades 
bei der Produktion durch betriebsinterne Aufar-
beitung und Wiederverwendung von Hilfs-, Be-
triebs- und Reststoffen 

- die Intensivierung der Nutzung regenerativer und 
emissionsärmerer Energiequellen 

- die externe Kreislaufschließung durch Verwer-
tung von Produktions- und Produktreststoffen in 
hierauf spezialisierten Betrieben 

- die Entwicklung von Störfallsicherungen. 

Gerade die in den letzten Jahren verstärkt zur An-
wendung kommenden neuen Schlüsseltechnologi-
en, Mikroelektronik und Mikromechanik, die Ent-
wicklung neuer Werkstoffe und die Biotechnologie, 
lassen sich zur Entwicklung und Weiterentwicklung 
umweltschonender, integrierter Verfahren nutzen; 
dabei müssen allerdings auch mögliche Risiken die-
ser Technologien bedacht werden. Der Industrie-
standort Bundesrepublik Deutschland verfügt zu-
dem für diese Aufgabenstellung über das hochquali-
fizierte Fachwissen einer Vielzahl von Forschungs-
stätten sowie von inner- und außerbetrieblichen 
Entwicklungseinrichtungen. 

Fortschritte bei der Weiterentwicklung umwelt-
schonender Techniken sind z.B. in folgenden Berei-
chen zu erkennen: 

- Energieeinsparung 

Durch technischen Fortschritt konnte die Energie-
produktivität in den vergangenen Jahren bereits 
deutlich gesteigert werden. Mit der etwa gleichen 
Energiemenge wie 1973 wird heute eine wesent-
lich größere Wirtschaftsleistung erbracht. Weitere 
Einsparpotentiale können u.a. durch Erhöhung 
der energetischen Wirkungsgrade bei der Strom-
erzeugung ausgeschöpft werden. 

- Emissionsarme Verfahren und Produkte 

Die Umweltbelastung durch Schwermetalle kann 
durch Verwendung emissionsarmer Einsatzstoffe 
und Produkte vermindert werden. Dazu gehören 
z.B. die Verwendung quecksilber- und cadmium-
freier Batterien und Akkumulatoren, der Verzicht 
auf Blei und Cadmium in Farbstoffen, der Ersatz 
von Bleimennige als Rostschutzanstrich, die Ver-
wendung von blei- und cadmiumfreien Stabilisa-
toren für Polyvinylchlorid (PVC). Mit der Einfüh-
rung von bleifreiem Benzin wird die größte Emis-
sionsquelle für Blei mittelfristig praktisch auf Null 
zurückgeführt werden. Durch Serienlackierung in 
der Automobilindustrie mit wasserverdünnbaren 
Lacken werden Lösemittelemissionen vermieden. 

- Abfallarme Verfahren 

Die Vermeidung von Rückständen aus Produk-
tionsprozessen ist für Abfallwirtschaft, Gewässer- 
und Bodenschutz von besonderer Bedeutung. Vor 
allem Vermeidungs- und Verwertungstechniken 
können zur Verringerung des Aufkommens von 
Sonderabfällen beitragen. So wird Dünnsäure aus 
der deutschen Titandioxidindustrie bis Ende 1989 
vollständig zu wiederverwendbarer Schwefelsäu-
re aufkonzentriert und verwertet. Schwermetall-
haltige Abfälle und Abwässer aus der galvani-
schen Metallbeschichtung (Galvanikschlämme) 
können durch eine neue Technik bei der Reini-
gung der Spülwässer und die Schließung der 
Spülkreisläufe weitgehend reduziert werden. 
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7 Umweltrecht 

7.1 Stand und Fortentwicklung des 
Umweltrechts 

Der Umweltschutz in der Bundesrepublik Deutsch-
land beruht auf einer alle Umweltbereiche erfassen-
den Gesetzgebung, die in den letzten Jahren zuneh-
mend dem Anspruch einer am Vorsorgegrundsatz 
orientierten Politik angepaßt wurde. 

Wie weit das Ziel einer nachhaltigen Verbesserung 
der Umweltsituation erreicht wird, hängt vom ver-
antwortlichen Handeln des Einzelnen und der ge-
sellschaftlichen Gruppen ab. Erforderlich ist dane-
ben der rasche und sachgerechte Vollzug der gesetz-
lichen Vorschriften durch die Länder. Mit ihrer Ge-
nehmigungspraxis und mit der Kontrolle über die 
Einhaltung der Vorschriften sind die Länder die Ga-
ranten für einen wirksamen Umweltschutz; sie tra-
gen damit - vor allem angesichts einer vielfach un-
zureichenden personellen Ausstattung - auch eine 
schwere Last. Das gilt auch für das Atomrecht, das 
von den Ländern in Auftragsverwaltung durchge-
führt wird. 

In den nächsten Jahren wird die Bundesregierung 
fortfahren, die überwiegend verschärften und neu-
gefaßten Umweltgesetze mit untergesetzlichen Re-
gelungen im einzelnen auszufüllen bzw. vorhandene 
untergesetzliche Regelungen anzupassen. Das gilt 
ganz besonders für das Abfallgesetz und für das Was-
serhaushaltsgesetz. 

Die Bundesregierung überprüft die vorhandenen ge-
setzlichen Regelungen ständig auf ihre Wirksamkeit 
- vor allem auch in Hinblick auf eine fortschrittliche 
Entwicklung von Umweltschutztechnologien - und 
wirkt, wo erforderlich, auf die Beseitigung von 
Schwachstellen hin. So werden in der 11. Legislatur-
periode weitreichende Novellierungen vor allem 
folgender Umweltfachgesetze vorgenommen: Bun-
des-Immissionsschutzgesetz, Chemikaliengesetz, 
Abwasserabgabengesetz; die Bundesregierung 
strebt auch eine ' Novellierung des Bundesnatur-
schutzgesetzes an. 

Auch im Bereich des Atomgesetzes zeichnet sich 
mittelfristig ein Novellierungsbedarf ab, um den 
Charakter des Atomgesetzes als modernes Sicher-
heitsgesetz auf Dauer zu gewährleisten. 

Die Fortentwicklung des Umweltrechts ist eine Dau-
eraufgabe. Die Umweltschutzvorschriften sind im-
mer wieder neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
und der Fortentwicklung der technischen Möglich-
keiten anzupassen. 

Künftig wird es in erster Linie darum gehen, das um-
weltpolitische Instrumentarium zu verfeinern und 
noch effizienter und zielgenauer auszugestalten so-
wie die Umweltschutzanforderungen stärker als bis-
her an ökologischen Zielvorstellungen zu orientie-
ren. 

Gleichzeitig ist in den nächsten Jahren eine Harmo
-

nisierung der zum Teil unabhängig voneinander ge

-

wachsenen verschiedenen Rechtsbereiche des Um

-

weltschutzes anzustreben. Das Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung, aber auch das Umwelt-
haftungsgesetz sind Bausteine einer inneren Harmo-
nisierung. Langfristziel ist auch eine äußere Harmo-
nisierung in Gestalt eines einheitlichen Umweltge-
setzbuches; die wissenschaftlichen Vorarbeiten hier-
zu sind aufgenommen. 

Eine zunehmend bedeutsame Aufgabe liegt in der 
laufenden Anpassung des nationalen Rechts an das 
EG-Recht. Bei der Rechtsetzung der EG ist die Bun-
desregierung bestrebt, ihre anspruchsvollen Um-
weltvorschriften und Zielvorstellungen auch ge-
meinschaftsweit durchzusetzen. Mit Blick auf die für 
Ende 1992 vorgesehene Vollendung des Europäi-
schen Binnenmarktes sieht die Bundesregierung ei-
ne besondere Verpflichtung darin, daß der Umwelt-
schutz in Europa auf hohem Niveau harmonisiert 
wird. 

7.2 Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie des 
Rates der EG vom 27. Juni 1985 über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen 
und privaten Projekten wird erstmals eine medien-
und sektorübergreifende Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) mit Gesetzeskraft festgelegt. Zu-
gleich ist damit, wie bereits ausgeführt, ein wichti-
ger Schritt zur inneren Harmonisierung des Um-
weltrechts getan. 

Die Bundesregierung hat zur Umsetzung der EG-
UVP-Richtlinie die Form eines Artikelgesetzes ge-
wählt. Artikel 1 enthält das „Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung". Dieses Gesetz hat die 
Funktion eines Stammgesetzes der UVP. 

Das Stammgesetz beruht auf folgenden Eckpunkten: 

- Festlegung eines selbständigen Anwendungsbe-
reichs für das Gesetz durch eine Anlage, in der die 
UVP-pflichtigen Vorhaben aufgeführt werden 

- Vorrang gegenüber fachspezifischen Rechtsvor-
schriften, soweit diese keine oder nur solche UVP

-

Regelungen enthalten, die den Mindestanforde-
rungen des Stammgesetzes nicht genügen 

- Einbeziehung vorgelagerter Entscheidungspro-
zesse in die UVP, z.B. die Linienbestimmung im 
Fernstraßen- und Wasserstraßenbau sowie das 
Raumordnungsverfahren 

- ablauforganisatorische, medien- und fachüber-
greifende Entscheidungskoordinierung paralleler 
Zulassungsverfahren 

- Maßgeblichkeit der geltenden Gesetze als mate

-

rielle Bewertungs- und Entscheidungsmaßstäbe 

- Nutzung der bestehenden Verfahren mit Öffent-
lichkeitsbeteiligung für die Durchführung der 
UVP 

- kein Zurückgehen hinter den Standard des gelten-
den Umweltrechts. 
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In den Artikeln 2 bis 12 des Gesetzes werden die be-
troffenen Umwelt- und Fachgesetze an das Stamm-
gesetz angepaßt. Die Anpassungen beschränken sich 
darauf, Widersprüche zwischen dem Stammgesetz 
und den betroffenen Umwelt- und Fachgesetzen zu 
beseitigen und die Selbständigkeit dieser Gesetze 
im Bereich der UVP zu erhalten. Wegen dieser Be-
schränkung bleiben einzelne Regelungen des 
Stammgesetzes neben den Umwelt- und Fachgeset-
zen unmittelbar anwendbar. 

Das UVP-Gesetz ist am 16. November 1989 vom 
Deutschen Bundestag verabschiedet worden. Es ist 
am 21. Februar 1990 hinsichtlich der Ermächtigungs-
bestimmungen zum Erlaß der Durchführungsverord-
nungen in Kraft getreten. Hinsichtlich der übrigen 
Vorschriften tritt das Gesetz am 1. August 1990 in 
Kraft. 

Zwei weitere Gesetzesänderungen dienen ebenfalls 
der Umsetzung der EG-UVP-Richtlinie: 

- das Änderungsgesetz zum Raumordnungsgesetz, 
das am 19. Juli 1989 in Kraft getreten ist 

- das Änderungsgesetz zum Bundesberggesetz, das 
ebenfalls am 16. November 1989 vom Deutschen 
Bundestag verabschiedet wurde und am 1. August 
1990 in Kraft tritt. 

Mit diesen drei Gesetzen setzt die Bundesregierung 
die EG-Richtlinie vollständig und auf hohem um-
weltpolitischem Niveau um. 

Zum Instrument der Umweltverträglichkeitsprüfung 
siehe Weiteres unter 8.3. 

7.3 Umwelthaftungsgesetz 

Ein wichtiger Beitrag zu einer verbesserten Umwelt-
vorsorge soll von der Reform des Umwelthaftungs-
rechts ausgehen. Im Jahre 1986 hat die durch den 
Brand einer Lagerhalle der Firma Sandoz ausgelöste 
katastrophale Rheinverschmutzung den Anstoß da-
zu gegeben, daß Mitarbeiter des Bundesumweltmi-
nisteriums und des Bundesjustizministeriums in ei-
ner gemeinsamen Arbeitsgruppe u. a. die haftungs-
rechtlichen Folgerungen aus diesem und ähnlichen 
Unfällen untersucht haben. 

Die Bundesregierung hat am 14. Februar 1990 den 
Entwurf eines Umwelthaftungsgesetzes vorgelegt 
(Bundesrats-Drucksache 127/90). Aus Beschleuni-
gungsgründen haben die Koalitionsfraktionen CDU/ 
CSU und FDP den Regierungsentwurf des Umwelt-
haftungsgesetzes in den Bundestag eingebracht 
(Bundestags-Drucksache 11/6454). Am 16. Februar 
1990 hat die erste Lesung des Gesetzentwurfs im 
Bundestag stattgefunden; anschließend wurde der 
Gesetzentwurf den Ausschüssen zur Beratung über-
wiesen. 

Wichtige Eckwerte der Neuregelung sind: 

- Zum Ausgleich von Umweltschäden soll eine me-
dienübergreifende, anlagenbezogene Gefähr-
dungshaftung eingeführt werden. Diese Gefähr-
dungshaftung soll die bisher bestehende umwelt

-

spezifische Gefährdungshaftung im Wasserbe-
reich auf die Medien Boden und Luft ausdehnen. 

Die Gefährdungshaftung gilt für umweltgefährli-
che Anlagen, die in einem Anhang zu dem Gesetz 
enumerativ aufgeführt sind. Der Kreis der erfaßten 
Anlagen orientiert sich an dem Katalog der nach 
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmi-
gungspflichtigen Anlagen (vgl. Anhang zur 4. Ver-
ordnung zur Durchführung des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes). Hinzu kommen Anlagen von 
vergleichbarem Gefährdungspotential wie be-
stimmte Abfallentsorgungsanlagen und Atoman-
lagen hinsichtlich ihres nicht-nuklearen Risikos. 

Der Normalbetrieb (bestimmungsgemäßer Anla-
genbetrieb) ist in die Haftung einbezogen. Auf ein 
Verschulden des Anlageninhabers kommt es da-
bei nicht an. 

Durch eine widerlegbare Ursachenvermutung 
wird die Beweissituation des Geschädigten ent-
scheidend verbessert. Das Kausalitätsprinzip wird 
dabei nicht verlassen. 

Weitgehende Auskunftsansprüche werden dem 
Geschädigten den Nachweis erleichtern, aus wel-
cher Quelle die schädigende Umwelteinwirkung 
herrührt. 

Gehaftet wird auch für stillgelegte und noch nicht 
fertiggestellte umweltgefährliche Anlagen, die im 
Anhang I des Umwelthaftungsgesetzes erfaßt sind, 
soweit die Schädigungen durch Umwelteinwir-
kungen dieser Anlagen herbeigeführt worden 
sind. 

Für besonders umweltgefährliche Anlagen wird 
eine gesetzliche Verpflichtung zur Erbringung ei-
ner Deckungsvorsorge vorgeschrieben. Damit soll 
sichergestellt werden, daß auftretende Schadens-
ersatzansprüche auch realisiert werden können. 
Der Kreis der der Deckungsvorsorge unterfallen-
den Anlagen (Anhang II) stimmt im wesentlichen 
mit den Anlagen überein, die eine Sicherheitsana-
lyse nach der 12. Verordnung zur Durchführung 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes anfertigen 
müssen. 

Der Gesetzentwurf regelt Entschädigungsfragen 
des individuellen Haftungsrechts. Nicht erfaßt 
werden hierdurch Summations- und Distanzschä-
den, die keinem individuellen Verursacher zuzu-
rechnen sind. 

Im Bundesjustizministerium wird zur Zeit in Zusam-
menarbeit mit anderen Bundesministerien an Lö-
sungsvorschlägen zur Regelung der Haftungspro-
blematik bei Summations- und Distanzschäden gear-
beitet. 

Zum Instrument der Umwelthaftung siehe Weiteres 
unter 8.2.2. 

7.4 Umweltstrafrecht 

Durch das Achtzehnte Strafrechtsänderungsgesetz - 
Gesetz zur Bekämpfung der Umweltkriminalität - 
von  1980 ist das Umweltstrafrecht grundlegend neu 
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geordnet und in einem besonderen Abschnitt des 
Strafgesetzbuches aufgenommen worden. Die Vor-
schriften des Umweltstrafrechts werden - wie die re-
gistrierte Umweltkriminalität ausweist - seither ver-
stärkt angewendet. 

Praxis und Wissenschaft haben jedoch in Teilberei-
chen Lücken und Schwachstellen des geltenden 
Rechts aufgedeckt. Auch der aus Vertretern des Bun-
desjustizministeriums und des Bundesumweltmini-
steriums gebildete „Arbeitskreis Umweltstrafrecht" 
einer Interministeriellen Arbeitsgruppe, der das 
Umwelt- und Ordnungswidrigkeitenrecht umfas-
send geprüft hat, wies in seinem Bericht vom Dezem-
ber 1988 auf gesetzgeberischen Handlungsbedarf 
hin. Ausgehend von diesem Bericht wurde inzwi-
schen ein Regierungsentwurf zu einem Zweiten Ge-
setz zur Bekämpfung der Umweltkriminalität vorge-
legt, der von den Koalitionsfraktionen der CDU/CSU 
und FDP übernommen wurde. Am 16. Februar 1990 
wurde dieser Entwurf in erster Lesung im Deutschen 
Bundestag behandelt. Er sieht im Kern folgende Re-
gelungen vor: 

- die Einführung eines Tatbestandes gegen Boden-
verunreinigungen 

- eine Erweiterung der Strafvorschrift gegen Luft-
verunreinigungen durch Einführung eines Emissi-
onstatbestandes 

- die Einführung einer allgemeinen Regelung über 
den unverantwortlichen Umgang mit gefährli-
chen Stoffen, wobei auch der besonders gefahren-
trächtige Transport von gefährlichen Gütern er-
faßt wird 

- Naturschutzgebiete und Wasserschutzgebiete sol-
len stärker als bisher gegen schädliche Einwir-
kungen gesichert werden 

- der illegale Export und Import von gefährlichen 
Abfällen wird unter Strafe gestellt 

- im übrigen sieht der Entwurf Strafverschärfungen 
und Erhöhungen von Geldbußen vor 

- eine Erweiterung der Regelung über Tätige Reue 
soll einen Anreiz zur rechtzeitigen Gefahrenab-
wehr geben 

- der Schutz vor Zuwiderhandlungen in Unterneh-
men wird verbessert. Die Bußgeldvorschrift über 
die betriebliche Aufsichtspflichtverletzung wird 
praktikabler ausgestaltet, und die Möglichkeit der 
Verhängung von Geldbußen gegen juristische 
Personen wird erleichtert. 

Eine Erleichterung der Abschöpfung von illegalen 
Gewinnen und Kostenersparnissen aus Umweltstraf-
taten soll einer Gesamtreform der allgemeinen Vor-
schriften über den Verfall in der nächsten Legisla-
turperiode vorbehalten bleiben. 

Ungeachtet der Bedeutung des Umweltstrafrechts 
stimmt die Bundesregierung darin überein, daß eine 
Verbesserung des Umweltschutzes vorrangig mit 
außerstrafrechtlichen Mitteln angestrebt werden 
muß. Die Bundesregierung wird sich deshalb mit 
Nachdruck weiterhin für eine Fortentwicklung des 
öffentlich-rechtlichen Umweltschutzes und auch für 
eine stärkere Berücksichtigung dieses Schutzes im 
Privatrecht, insbesondere im Umwelthaftungsrecht, 
einsetzen. 

8 Das umweltpolitische Instrumentarium und seine Fortentwicklung 

8.1 Allgemeines 

8.1.1 

Es gibt eine Vielzahl umweltpolitischer Instrumente, 
mit denen auf ein umweltschonendes Verhalten al-
ler unmittelbaren und mittelbaren Verursacher von 
Umweltbelastungen hingewirkt werden kann. Das 
Instrumentarium der Umweltpolitik umfaßt 

- Gebote und Verbote 

- die Umweltverträglichkeitsprüfung 

- die Technikfolgenabschätzung 

- raumbezogene Planungen 

- wirtschaftliche Anreize 

- Selbstverpflichtungen und Zusagen 

- Beratungs- und Informationsleistungen 

- umwelterzieherische Aktivitäten. 

Die Ausgestaltung des Instrumentariums wird durch 
das Vorsorgeprinzip, das Verursacherprinzip und 
das Kooperationsprinzip geprägt. 

8.1.2 

Unverzichtbare Grundlage vorsorgender Umwelt-
politik ist das ordnungsrechtliche Instrumentarium 
der Ge- und Verbote, das in Zukunft zunehmend EG

-

rechtliche Vorgaben berücksichtigen muß. Das Ord-
nungsrecht setzt einen verbindlichen Rahmen für 
wirtschaftliches und sonstiges gesellschaftliches 
Handeln. 

Mit Geboten und Verboten wird das angestrebte 
umweltschonende Verhalten in der Regel zuverläs-
sig und schnell erreicht. Beim Aufbau eines umfang-
reichen ordnungsrechtlichen Regelwerks liegt dem-
gemäß ein Schwerpunkt der Umweltpolitik. Das 
Ordnungsrecht wird auch weiterhin den Kern des 
staatlichen Instrumentariums im Umweltschutz bil-
den. 

Die Wirksamkeit des ordnungsrechtlichen Instru-
mentariums stößt jedoch an Grenzen. So üben Gebo-
te und Verbote häufig keinen Anreiz auf den Verur-
sacher aus, Umweltbelastungen entsprechend den 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem techni-
schen Fortschritt so gering wie möglich zu halten. Es 
kommt daher darauf an, zunehmend Instrumente 
einzusetzen, die die Eigenverantwortung der Venir- 
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sacher stärken und ihr Eigeninteresse fördern, Um-
weltbelastungen auch über gesetzliche Anforderun-
gen und über die Abwehr von Gefahren hinaus zu 
vermeiden und damit den Stand der Technik zu dy-
namisieren. Die Bundesregierung richtet daher im 
Interesse vorsorgenden Umweltschutzes ihre An-
strengungen darauf, dieses Instrumentarium ver-
stärkt zu nutzen und systematisch auszubauen (so 
auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen, 
Umweltgutachten 1987, Tz. 177). 

Die aktuelle Diskussion um sogenannte Öko-Steu-
ern und einen umweltorientierten Umbau zumindest 
von Teilen des gewachsenen Steuersystems droht 
gegenwärtig das breite Spektrum der zur Verfügung 
stehenden wirtschaftlich wirkenden Instrumente der 
Umweltpolitik auf einen Instrumententyp zu veren-
gen. Demgegenüber hält die Bundesregierung die 
Einbeziehung aller ökologisch wirksamen und öko-
nomisch effizienten Instrumente zum Ausbau einer 
ökologischen Sozialen Marktwirtschaft für erforder-
lich. 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß ein 
weitgehender ökologischer Umbau des Steuersy-
stems umwelt- und finanzpolitisch verfehlt wäre und 
es nicht zu einer Flut von Umweltabgaben kommen 
sollte. Zum gleichen Ergebnis kommt auch das Gut-
achten „Zur Fortentwicklung der Umweltpolitik un-
ter marktsteuernden Aspekten", das die Professoren 
H. K. Schneider und K.-H. Hansmeyer dem Bundes-
umweltminister erstattet haben. 

8.1.3 

Eine zentrale Aufgabe der Umweltpolitik bildet die 
Festlegung von Grenz- und Richtwerten für Emissio-
nen und Immissionen (Umweltstandards) für den Ge-
fahren- und den Vorsorgebereich. Umweltstandards 
sind als vorgegebene Anforderung oder zumindest 
als Orientierung unverzichtbar. 

Umweltstandards stützen sich auf wissenschaftliche 
Analysen und Bewertungen; ihre Festlegung ist aber 
letztlich eine politische Entscheidung. Zur Bedeu-
tung und Problematik von Umweltstandards stellt 
der Sachverständigenrat für Umweltfragen fest: „Ei-
nerseits spiegelt die jeweilige Höhe der Grenzwerte 
die Ernsthaftigkeit wider, mit der eine Gesellschaft 
die Ziele der Gefahrenabwehr und der Risikover-
minderung verfolgt (gleichsam die objektive Seite); 
andererseits ist der Umgang mit ihnen in der öffent-
lichen Diskussion, das Wissen um ihren konsensua-
len Charakter und damit auch eine realistische Ein-
schätzung der Leistungsfähigkeit dieses Inst ruments 
ein Ausdruck der Reife einer Gesellschaft im Um-
gang mit Risiken, die sie selbst produziert hat 
(gleichsam die subjektive Seite)" (Umweltgutachten 
1987, Tz. 34). 

Die Bundesregierung stimmt dieser Bewertung aus-
drücklich zu. 

8.2 Verbesserung der Überwachung 

Wirksamer Umweltschutz verlangt, daß die Einhal

-

tung der umweltrechtlichen Anforderungen über

-

wacht wird. Die Bundesregierung mißt der Verbes-
serung der hierzu eingesetzten Instrumente große 
Bedeutung zu. Die im Bereich der Anlagensicherheit 
getroffenen Maßnahmen 

- Novellierung der Störfall-Verordnung 

- Ausbau des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu 
einem umfassenden Anlagensicherheitsgesetz 

- Verstärkung der Prüfungen im Rahmen des immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 
durch externe Sachverständige 

sind hierfür Beispiele. 

Zu unterscheiden sind betreibereigene Kontrolle 
und staatliche Überwachung. Der Betreiber ist für 
die Umweltverträglichkeit und Sicherheit seiner 
Anlage, der Staat für eine wirksame Überwachung 
aller Anlagen verantwortlich. Beide sind dem ge-
meinsamen Ziel eines umweltverträglichen und si-
cheren Anlagenbetriebs verpflichtet, den keine Sei-
te für sich allein „produzieren" oder „garantieren" 
kann. 

8.2.1 Betreibereigene Kontrollen 

Schon nach geltendem Immissionsschutzrecht hatte 
der Betreiber durch eine dem Stand der Technik ent-
sprechende Auslegung der Anlage sowie durch per-
sonelle und betriebsorganisatorische Maßnahmen 
sicherzustellen, daß ein störungsfreier und den um-
weltrechtlichen Anforderungen genügender Anla-
genbetrieb gewährleistet ist und Risiken für die Be-
legschaft, für die Nachbarn und für die Umwelt mi-
nimiert werden. Vor allem die Brandkatastrophe am 
1. November 1986 in Basel mit ihren verheerenden 
Folgen für den Rhein war für die Bundesregierung 
Anlaß, das Anlagensicherheitsrecht zu überprüfen 
und durch ein Bündel von Maßnahmen auf dem Ge-
biet der Rechtsetzung und des Vollzugs zu verbes-
sern. 

Ein Schwerpunkt war und ist dabei die Verbesse-
rung der betreibereigenen Kontrolle im Immissions-
schutzrecht. Die novellierte Störfall-Verordnung 
verpflichtet zur verstärkten Eigenkontrolle und in-
tensiviert die Meldepflichten bei Störfällen. Die No-
velle des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ver-
stärkt die sicherheitstechnischen Überwachungen 
im Bereich der genehmigungsbedürftigen Anlagen 
insgesamt. So sollen die Betreiber solcher Anlagen 
in Zukunft vermehrt verpflichtet werden, sicher-
heitstechnische Prüfungen durch externe Sachver-
ständige vornehmen zu lassen - sowohl auf Anord-
nung im Einzelfall als auch generell aufgrund noch 
zu schaffender Regelungen in Rechtsverordnungen. 
Die innerbetriebliche Eigenkontrolle wird verbes-
sert durch die Verpflichtung der Betreiber von Anla-
gen mit besonders hohem Gefahrenpotential, einen 
Störfallbeauftragten zu bestellen; gleichzeitig wer-
den die Befugnisse und Verantwortlichkeiten des 
Immissionsschutzbeauftragten so gestärkt, daß die- 
ser auch in Zukunft seine Funktion als ,,Umweltge-
wissen" des Betreibers erfüllen kann. 
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8.2.2 Umwelthaftung 

Die Umwelthaftung nimmt die Verursacher von Um-
weltschäden in die Verantwortung und bedeutet zu-
gleich einen wirtschaftlichen Anreiz, durch Vorsor-
gemaßnahmen die finanziellen Risiken von Ersatz-
ansprüchen zu vermindern. 

Die besondere Anreizwirkung der Umwelthaftung 
liegt darin, daß die Ersatzansprüche der Geschädig-
ten unabhängig vom Vollzug des Ordnungsrechts zu 
befriedigen sind. Damit wirkt die Umwelthaftung 
auf eine fortlaufende Minderung der Umweltbela-
stungen hin - auch über das im Ordnungsrecht Ge-
botene hinaus. Mit dem in Vorbereitung befindli-
chen Umwelthaftungsgesetz (siehe 7.3) will die Bun-
desregierung die Vorteile dieses marktwirtschaftli-
chen Instruments verstärkt nutzen; dies empfiehlt 
auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen 
(Umweltgutachten 1987, Tz. 178). 

8.2.3 Staatliche Überwachung 

Neben dem Betreiber hat der Staat - nicht zuletzt, 
um den Schutz der Grundrechte der Bürger zu ge-
währleisten - dafür Sorge zu tragen, daß Anlagen 
umweltverträglich und sicher errichtet und betrie-
ben werden. Er muß einerseits im Rahmen einer am 
Vorsorgegedanken orientierten Politik, unter Be-
rücksichtigung nationaler wie internationaler Er-
kenntnisse und Erfahrungen, die umweltrechtlichen 
Bedingungen festlegen, unter denen die Ressource 
Umwelt in Anspruch genommen werden darf. Er hat 
andererseits die personellen und sachlichen Voraus-
setzungen dafür zu schaffen, daß das Umweltrecht 
vollzogen und seine Einhaltung überwacht wird. 

In der Bundesrepublik Deutschland steht ein durch-
normiertes und durchstrukturiertes System staatli-
cher Umweltüberwachung zur Verfügung. Es ist er-
klärtes Ziel von Bund und Ländern, den hohen Stan-
dard staatlicher Umweltüberwachung in der Bundes-
republik Deutschland zu sichern und - wo erforder-
lich - weiter auszubauen. So werden die in der Novel-
le zum Bundes-Immissionsschutzgesetz vorgesehene 
Einbindung externen Sachverstands in die sicher-
heitstechnische Prüfung von Anlagen und die weitere 
Konkretisierung der untergesetzlichen Sicherheits-
anforderungen durch die Erarbeitung technischer Re-
gelwerke auch zu einer Verbesserung der staatlichen 
Sicherheitsüberwachung führen. Verstärkte Anforde-
rungen des Umweltrechts erfordern auch einen Aus-
bau der sachlichen und personellen Kapazitäten der 
Überwachungsbehörden in den Ländern; die Bundes-
regierung wird ihrerseits darauf achten, Umwelt-
rechtsetzung vollzugsfreundlich anzulegen. 

Die Beachtung von Sicherheit und Umweltverträg-
lichkeit sind bei Errichtung und beim Betrieb von 
kerntechnischen Anlagen von Anfang an vorsorgend 
mit einbezogen worden; siehe hierzu die Ausführun-
gen in Kapitel B. 8.2. 

8.3 Umweltverträglichkeitsprüfung 

Mit der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) als 
Instrument der Umweltvorsorgepolitik soll sicherge

-

stellt werden, daß vor Entscheidungen über öffentli-
che und private Vorhaben deren Umweltauswirkun-
gen frühzeitig geprüft und angemessen berücksich-
tigt werden. Nach dem Gesetz zur UVP (siehe 7.2) 
erstreckt sich die UVP auf das „ob" und das „wie" ei-
nes Vorhabens. Das Ergebnis der UVP ist bei der 
Entscheidung zu berücksichtigen, d.h. die Entschei-
dungsbehörde hat sich inhaltlich mit dem Ergebnis 
auseinanderzusetzen. 

Die Umweltverträglichkeitsprüfung sieht die Er-
mittlung, Beschreibung und Bewertung von Um-
weltauswirkungen in einzelnen Verfahrensschritten 
unter Einbeziehung der Öffentlichkeit vor. Ziel ist 
eine zusammenfassende Darstellung der Umwelt-
auswirkungen eines Vorhabens, die eine Gesamtab-
schätzung ermöglicht und Grundlage für eine Ge-
samtbewertung aller Umweltauswirkungen ist. 

Die Umweltverträglichkeitsprüfung hat also auch 
einen materiell-rechtlichen Gehalt. Sie muß nämlich 
die Auswirkungen abschätzen, die das Vorhaben auf 
die im einzelnen genannten materiellen Schutzgüter 
der UVP (Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, 
Wasser, Luft, Klima und Landschaft sowie Kultur-
und sonstige Sachgüter) haben kann. Sie muß dar-
über hinaus eine Bewertung dieser Schutzgüter in 
ihrer Gesamtheit - d. h. unter Einbeziehung auch der 
Wechselwirkungen - vornehmen. 

8.4 Technikfolgenabschätzung 

Die zunehmend differenzierte Betrachtungsweise 
der Vor- und Nachteile des technischen Fortschritts 
erfordert eine systematisch durchgeführte Technik-
folgenabschätzung und eine breite öffentliche Dis-
kussion über Chancen und Risiken einzelner techni-
scher Entwicklungslinien. 

Technikfolgenabschätzung wird als planmäßiges, 
systematisches und organisiertes Vorgehen verstan-
den, um technische Entwicklungen, deren Folgen 
auf Mensch und Umwelt sowie Alternativen hierzu 
unter allen relevanten Aspekten zu analysieren, sie 
zu bewerten und daraus Handlungs- und Gestal-
tungsmöglichkeiten für die Politik herzuleiten. 

Technikfolgenabschätzung kann eine wertvolle Hil-
fe für umwelt- und technologiepolitische Entschei-
dungen sein, indem sie den Kenntnisstand für Ent-
scheidungen verbessert, politische Handlungsalter-
nativen besser darstellt und hilft, die Diskussion zu 
versachlichen. 

Durch Technikfolgenabschätzungen sind möglichst 
umfassend nicht nur die direkten, beabsichtigten 
Folgen, sondern auch die indirekten, meist langfri-
stigen, teilweise kumulativ auftretenden Folgen des 
Technikeinsatzes zu untersuchen. In vielen Fällen 
sind dabei sich wiederholende (,,iterative"), interdis-
ziplinär ausgerichtete Untersuchungen notwendig, 
um 

- frühzeitig und rechtzeitig Gefährdungen/Risiken 
zu erkennen und zu verhindern 

- positive Folgen zu verstärken 
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- Alternativen und Gestaltungsoptionen für politi-
sche Entscheidungen aufzuzeigen 

- denkbare Risiken offenzulegen, 

damit eine möglichst breite Akzeptanz der Technik-
nutzung erzielt werden kann. 

In den vergangenen Jahren sind eine Reihe solcher 
Abschätzungsprozesse durchgeführt worden, so z.B. 
zum Energiebereich (z.B. TA Kohlestudie, TA Alter-
native Kraftstoffe), zur Informations- und Kommuni-
kationstechnik. Auch in den nächsten Jahren wird 
die Bundesregierung zur Weiterentwicklung der 
Technikfolgenabschätzung beitragen, nicht zuletzt 
im Rahmen internationaler Zusammenarbeit, beson-
ders in der EG (Weiteres siehe BMFT: Umweltfor-
schung und Umwelttechnologie, Programm 1989 bis 
1994). 

Die Bundesregierung sieht im Einsatz des Instru-
ments Technikfolgenabschätzung einen Weg, der 
Verantwortung im Umgang mit der Technik gerecht 
zu werden. Sie mißt daher der Arbeit der Enquête-
Kommission des Deutschen Bundestages zur Tech-
nikfolgenabschätzung große Bedeutung bei. 

8.5 Raumbezogene Planungen 

Zur Vermeidung und Verminderung von stofflichen 
Umweltbelastungen, zur umweltverträglichen Ge-
staltung von Nutzungen sowie zum sparsamen und 
schonenden Umgang mit Grund und Boden steht 
den Ländern und Kommunen ein vielfältiges, raum-
bezogenes fachplanerisches Instrumentarium zur 
Verfügung: Luftreinhaltepläne, Lärmminderungs-
pläne, wasserwirtschaftliche Rahmen- und Bewirt-
schaftungspläne, Abwasserbeseitigungspläne, Ab-
fallentsorgungspläne und Landschaftspläne. 

Diese Fachplanungen haben die Ziele der Raumord-
nung und Landesplanung zu beachten, die die Län-
der besonders in ihren Programmen und Plänen 
nach § 5 Raumordnungsgesetz für eine gesamträum-
liche Entwicklung aufstellen, die auch den ökologi-
schen Erfordernissen Rechnung trägt. Diese überört-
liche und überfachliche Planung erfolgt in aller Re-
gel auf der Landes- und Regionalebene. Mit den Pro-
grammen und Plänen der Raumordnung werden ge-
mäß den im Raumordnungsrecht niedergelegten 
Grundsätzen die Raumansprüche der verschiedenen 
Nutzungen koordiniert. Räumliche Verteilung und 
gegenseitige Zuordnung der Nutzungen bestimmen 
auch den Grad der Inanspruchnahme der natürli-
chen Ressourcen und wirken sich auch auf Zusam-
mensetzung, Menge und Ausbreitung von Emissio-
nen aus. 

Die Raumplanung als Entwicklungsplanung muß 
sich im Rahmen ihres Koordinierungsauftrages und 
unter Vorsorgegesichtspunkten verstärkt an der Be-
grenztheit der natürlichen Ressourcen ausrichten. 
Sie darf sich nicht nur auf fachliche Ziele zur Minde-
rung aktueller Umweltbelastungen und Nutzungs-
konflikte beschränken, sondern muß aus der über-
fachlichen Zusammenschau und langfristigen Vor-
sorge heraus die Vermeidung potentieller Belastun

-

gen und die Optimierung der Umweltbedingungen 
anstreben. 

In diese Richtung weisen bereits die Programmati-
schen Schwerpunkte der Raumordnung, die von der 
Bundesregierung im Januar 1985 als Orientierungs-
linie für die Raumordnungspolitik des Bundes in den 
80er Jahren beschlossen wurden. 

Das Gesetz zur Änderung des Raumordnungsgeset-
zes vom 11. Juli 1989 ist ein entscheidender Schritt 
zur Ausrichtung der Raumordnung auf die Belange 
des Umweltschutzes: 

Schutz, Pflege und Entwicklung der natürlichen 
Lebensgrundlagen sind als Leitvorstellung in das 
Raumordnungsgesetz aufgenommen. 

Im Hinblick auf eine zukunftsorientierte räumli-
che Vorsorgepolitik ist als Leitvorstellung die 
langfristige Offenhaltung von Gestaltungsmög-
lichkeiten der Raumnutzung neu eingeführt. 

- Die ökologischen Funktionen des ländlichen Rau-
mes werden hervorgehoben. 

- Die fachlichen Aspekte des Umweltschutzes im 
Katalog der Raumordnungsgrundsätze sind er-
gänzt und spezifiziert. 

- Die bundesrechtliche Einführung des Raumord-
nungsverfahrens ist in Umsetzung der EG-Richtli-
nie zur Umweltverträglichkeitsprüfung mit der 
Einführung einer integrierten UVP verbunden. 

Diese vorsorgeorientierte Ausrichtung der Raum-
ordnung muß auf örtlicher Ebene ihre Fortsetzung 
in der Bauleitplanung finden. Das Baugesetzbuch 
vom 8. Dezember 1986 bestimmt daher im Sinne ei-
ner vorsorgeorientierten Umweltpolitik ausdrück-
lich, daß die Bauleitpläne dazu beitragen sollen, die 
natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 
entwickeln. Gemäß der Bodenschutzkonzeption der 
Bundesregierung vom Februar 1985 wurde hier u.a. 
das Gebot, mit Grund und Boden sparsam umzuge-
hen, neu eingeführt. Außerdem können jetzt nach 
den Vorschriften des Baugesetzbuches sowohl im 
Flächennutzungsplan als auch im Bebauungsplan 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft darge-
stellt bzw. festgesetzt werden. Hierdurch ist die 
Möglichkeit eröffnet worden, bereits in den Bauleit-
plänen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
auch für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aus An-
laß von Eingriffen in Natur und Landschaft zu schaf-
fen. 

8.6 Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der 
Wirtschaft 

8.6.1 Umweltorientierte Unternehmensführung 

Umweltschutz im Unternehmen muß heute mehr 
sein als pflichtgemäße Erfüllung von Umweltschutz-
anforderungen des Staates. „Umweltorientierte Un-
ternehmensführung" verlangt, daß alle Ansatzpunk-
te für umweltrelevante und umweltverbessernde 
Maßnahmen genutzt werden. Dazu zählen innerbe-
triebliche Maßnahmen wie 
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- die Umstellung auf rohstoff-, energie- und wasser-
sparende Produktions- und Energieumwand-
lungsverfahren 

- die Umstellung auf Produktionsverfahren mit in-
tegrierten Umweltschutztechnologien 

- die Verbesserung der Anlagensicherheit. 

Zur umweltbewußten Unternehmensführung gehö-
ren weiter die Beachtung der Umweltverträglich-
keit bei Beschaffung und Absatz sowie beim Mate-
rialeinsatz. Zu den üblichen Einkaufskriterien wie 
Qualität, Preis- und Lieferkonditionen sollte daher 
bei der Beschaffung das Kriterium der Umweltver-
träglichkeit treten. Das Umweltzeichen („Blauer En-
gel”) und das Handbuch „Umweltfreundliche Be-
schaffung" geben hierfür wertvolle Hinweise. 

Wesentlich zum Umweltschutz beitragen kann auch 
die Erhöhung des Anteils umweltfreundlicher Pro-
dukte am Markt. Hierauf zielende Absatzaktivitäten 
der Unternehmen haben bei allgemein wachsendem 
Umweltbewußtsein gute Perspektiven. 

Immer mehr Unternehmen erkennen, daß umwelt-
orientierte Unternehmensführung auch Vorausset-
zung und Chance für die künftige Entwicklung des 
Unternehmens ist, zumal mit den Vorteilen für die 
Umwelt häufig auch betriebswirtschaftliche Vortei-
le verbunden sind. Ein Modellversuch des Bundes-
umweltministeriums soll hierzu praktische Möglich-
keiten aufzeigen. 

8.6.2 Information der Wirtschaft  

Vor allem kleinere und mittlere Betriebe sind häufig 
nicht in der Lage, sich frühzeitig selbst mit den auf 
ihren Betrieb zukommenden Umweltschutzanforde-
rungen und mit den für sie in Betracht kommenden 
Lösungen zu befassen. Vielfach fehlt auch die Infor-
mation über die von staatlicher Seite angebotenen 
Hilfen. Um den Informationsstand zu verbessern und 
so den mittelständischen Unternehmen Hilfe zur 
Selbsthilfe anzubieten, hat der Bundesumweltmini-
ster eine Reihe von Initiativen ergriffen. 

So besteht beim Bundesumweltminister ein Arbeits-
kreis aus Vertretern von Industrie, Handel, Hand-
werk und Behörden, der sich speziell mit Problemen 
des Mittelstandes im Umweltschutz befaßt. 

Das Bundesumweltministerium hat einen Modell-
versuch zur „verstärkten Berücksichtigung mittel-
standspolitischer Gesichtspunkte im Rahmen der 
Umweltpolitik" gefördert, der in enger Kooperation 
mit Industrie und Handwerk sowie Verbänden und 
Vereinigungen der mittelständischen Wirtschaft 
durchgeführt wurde. Auf der Grundlage der gewon-
nenen Erkenntnisse soll gemeinsam mit der Wirt-
schaft ein Konzept für eine nachhaltige Verbesse-
rung des Informationsstandes mittelständischer Be-
triebe im Umweltschutz entwickelt werden. 

Darüber hinaus fördert das Bundesumweltministeri-
um ein Demonstrationsvorhaben, von dem Erkennt-
nisse zum Themenkreis ,,Umweltschutz im Hand-
werk" erwartet werden. 

Konkret soll bei diesem in enger Zusammenarbeit 
mit einer Handwerkskammer durchgeführten Vor-
haben ermittelt werden, was in den einzelnen Hand-
werkssparten tatsächlich für den Umweltschutz ge-
tan werden kann. Neben den Umweltproblemen im 
Betrieb sollen speziell auch das Handwerk betref-
fende Fragen der Abfallvermeidung und -verwer-
tung, der Beschaffung und Kundeninformation so-
wie denkbare Umweltschutzleistungen des Hand-
werks untersucht werden. Es ist vorgesehen, als Er-
gebnis ein speziell auf das Handwerk zugeschnitte-
nes, fortschreibungsfähiges Handbuch zu erstellen. 

8.7 Wirtscha ft liche Anreize 

8.7.1 Anreize zur permanenten Emissionsminderung 

Durch die Erhebung von Lenkungsabgaben auf 
Emissionen sowie durch eine verstärkte Berücksich-
tigung ökologischer Aspekte bei der Gestaltung von 
Steuern können wichtige ökonomische Anreize zur 
Verringerung von Umweltbelastungen gesetzt wer-
den. 

Beispiele für solche Instrumente sind die nach dem 
Bleigehalt des Benzins differenzierte Mineralölsteu-
er und die Kfz-Steuerbefreiung für schadstoffarme 
Kraftfahrzeuge. 

Als typische Emissionsabgabe ist die Abwasserabga-
be zu nennen, die nach Menge und Schädlichkeit 
der Abwässer vom Einleiter erhoben wird. Der im 
Mai 1989 von der Bundesregierung beschlossene 
Novellierungsentwurf des Abwasserabgabengeset-
zes sieht wesentliche Verbesserungen dieses Instru-
ments vor. So ist künftig Abgabe auch für die Stoffe 
Phosphor und Stickstoff zu zahlen, die für das drama-
tische Algenwachstum in Nord- und Ostsee, aber 
auch in den Binnenseen verantwortlich gemacht 
werden. Dadurch wird ein ökonomischer Anreiz zur 
Reduzierung auch dieser Stoffe geschaffen. Weiter 
soll der Abgabesatz von jetzt 40 DM für alle Abgabe-
tatbestände bis 1993 auf 60 DM erhöht werden. Mit 
dieser wesentlichen Verbesserung der Anreizwir-
kung der Abgabe wird den gestiegenen Kosten für 
moderne Vermeidungstechniken Rechnung getra-
gen. 

Als neue Einsatzgebiete für Abgabelösungen kom-
men in Zukunft vor allem auch der Naturschutz, die 
Luftreinhaltung sowie die Abfallwirtschaft in Be-
tracht. 

Der Bundesumweltminister hält es für erforderlich, 
den Landschaftsverbrauch abgabepflichtig zu ma-
chen und das erzielte Aufkommen zweckgebunden 
für Maßnahmen des Naturschutzes zu verwenden. Er 
stellt derzeit Überlegungen zu einem Naturschutz-
abgabengesetz an. 

In der Luftreinhaltung besteht Handlungsbedarf vor 
allem bei der Vermeidung der Kohlendioxid-Emis-
sionen, die zu etwa 50 Prozent zum vom Menschen 
verursachten Treibhauseffekt und damit zur globa-
len Gefährdung des Klimas beitragen. Erfolge auf 
diesem Gebiet sind nur durch eine deutliche Redu-
zierung der Verwendung fossiler Energieträger zu 
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erreichen. Eine Abgabe, die nach den spezifischen 
Kohlendioxid-Emissionen der Energieträger diffe-
renziert, kann z. B. hier Anreize schaffen. 

Die Bundesregierung ist sich dabei bewußt, daß die 
Klimaproblematik letztlich nur in internationaler 
Zusammenarbeit gelöst werden kann. Sie erkennt 
aber die besondere Verantwortung der Bundesrepu-
blik Deutschland als einer der führenden Wirt-
schaftsnationen an, national rasche Fortschritte bei 
der Verminderung der Emissionen von Kohlendi-
oxid und anderen klimarelevanten Spurengasen zu 
erzielen. 

Erforderlich ist mit Vorrang die Umstellung der 
Kraftfahrzeug-Steuer auf eine schadstofforientierte 
Steuer, die neben Stickstoffoxiden und Kohlenwas-
serstoffee auch Kohlendioxid einbezieht. 

8.7.2 Instrumente zur Flexibilisierung des Ordnungs-
rechts 

Ein Anreiz, über die ordnungsrechtlichen Anforde-
rungen hinausgehende Entlastungen für die Umwelt 
zu erreichen, kann durch die Flexibilisierung von 
Anforderungen gegeben werden. 

In diese Instrumentengruppe gehört die 1985 in das 
Bundes- Immissionsschutzgesetz aufgenommene Zu-
lassung von Kompensationsregelungen. Die Techni-
sche Anleitung zur Reinhaltung der Luft 1986 hat be-
reits diese Regelungsmöglichkeit aufgegriffen, in-
dem sie die Möglichkeit zuläßt, daß in näher be-
stimmten Gebieten Altanlagen für einen bestimm-
ten Zeitraum von den ordnungsrechtlichen Anforde-
rungen abweichen dürfen, wenn an anderen in die-
sem Gebiet liegenden Anlagen weitergehende Maß-
nahmen ergriffen werden und so insgesamt ein Mehr 
an Immissionsschutz erreicht wird. Diese Regelung 
ist allerdings aufgrund der sehr restriktiven Anwen-
dungsbedingungen bisher weitgehend bedeutungs-
los geblieben. Mit der Novelle des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes werden die gesetzlichen Anfor-
derungen an Kompensationen entsprechend den bis-
herigen Erfahrungen so verändert, daß unter Wah-
rung der Schutzziele dieses Gesetzes der Anwen-
dungsbereich für Kompensationslösungen erweitert 
wird. 

Kompensationslösungen und Modelle für eine flexi-
blere regionale Bewirtschaftung könnten auch für 
die Gewässerschutzpolitik, insbesondere im Indi-
rekteinleiterbereich, interessante Ansätze bieten. 
Das Bundesumweltministerium hat hierzu zunächst 
empirische Untersuchungen in Auftrag gegeben. In 
einem Modellversuch werden in einer Stadt im Zu-
sammenwirken von Siedlungswasserwirtschaftlern, 
Ingenieuren, Naturwissenschaftlern und Finanzwis-
senschaftlern zunächst alle Daten und Parameter er-
mittelt, die das städtische Wasserentsorgungssystem 
kennzeichnen. Auf dieser Basis sollen verschiedene 
Organisationsmodelle für Kompensations- oder Li-
zenzlösungen entwickelt werden. In Planspielen sol-
len dann einzelne gemeinsam mit der beteiligten 
Kommune ausgewählte Modelle erprobt und ihre 
ökologischen und ökonomischen Wirkungen abge-
schätzt werden. 

Einen Anreiz zur Reduzierung von Umweltbelastun-
gen über das ordnungsrechtlich geforderte Maß hin-
aus geben auch Benutzervorteile, wie beispielsweise 
die Ausnahme von Fahrverboten bei bestimmten 
Wetterlagen für besonders schadstoffarme Fahrzeu-
ge, erleichterte Landerechte für lärmarme Flugzeu-
ge oder längere Benutzungszeiten für lärmarme Ra-
senmäher. 

8.7.3 Instrumente zur Erleichterung der Anpassung an 
gestiegene Umweltschutzanforderungen und zur 
Beschleunigung der Durchführung von erforder-
lichen Umweltschutzmaßnahmen 

Notwendige Umweltschutzinvestitionen dürfen we-
gen finanzieller Engpässe nicht verzögert werden 
oder unterbleiben. Die Bundesregierung hält daher 
eine Reihe von Finanzierungshilfen bereit. Zu nen-
nen sind vor allem 

- steuerliche Erleichterungen, wie die erhöhte Ab-
setzungsmöglichkeit nach § 7 d Einkommensteu-
ergesetz (EStG), die Ende 1990 ausläuft. Seit 1983 
wurden Umweltschutzinvestitionen in Höhe von 
rund 27 Milliarden DM nach § 7 d EStG erhöht ab-
geschrieben (siehe Tabelle 2). 

- Gesetz zum Ausgleich unterschiedlicher Wirt-
schaftskraft in den Ländern (Strukturhilfegesetz), 
in dessen Rahmen (Stand: Ende 1989) 40 Prozent 
der förderfähigen Ausgaben in Höhe von rund 3,7 
Milliarden DM auf Vorhaben des Umweltschutzes 
entfielen. 

Tabelle 2 

Nach § 7d EStG steuerbegünstigte Investitionen 
für Umweltschutz des Produzierenden Gewerbes 
und anderer Bereiche 
(in Millionen DM gerundet) 

Jahr Abfallbe

-

seitigung 
Gewäs

-

serschutz 

Lärmbe

-kämp-fung 

 Luftrein

-haltung 

 Summe 

1983 227 790 71 1.199 2.287 
1984 291 953 101 2.244 3.589 
1985 403 999 90 2.329 3.821 
1986 222 944 149 6.879 8.194 
1987 481 977 76 3.216 4.750 
1988 451 729 231 2.945 4.356 

G es. 2.075 5.392 718 18.812 26.997 

Quelle:  Statistisches Bundesamt 

- Zinsverbilligte Kreditprogramme wie die des 
ERP-Sondervermögens, der Kreditanstalt für Wie-
deraufbau und der Deutschen Ausgleichsbank. 
Seit 1983 wurden im Rahmen der ERP-Programme 
zinsgünstige Umweltschutzkredite mit einem Ge-
samtvolumen von 6,2 Milliarden DM zugesagt 
(siehe Tabelle 3). 

Die Deutsche Ausgleichsbank und die Kreditan-
stalt für Wiederaufbau haben ihre Umweltpro-
gramme in den letzten Jahren erheblich ausge-
weitet (siehe Tabelle 4). 
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Tabelle 3 

Kreditzusagen der ERP-Umweltprogramme 1983 
bis 1989 
(in Millionen DM gerundet) 

Jahr Luftrein

-

haltung 
Abfallwirt

-s

chaft 
Abwasser

-

reinigung Summe 

1983 105 258 934 1.297 
1984 133 157 266 556 
1985 139 123 387 649 
1986 174 460 635 1.269 
1987 312 519 654 1.485 
1988 200 317 422 939 
1989* 390 529 408 1.327 

Ges. 1.453 2.363 3.706 7.522 

vorläufige Zahlen 

Tabelle 4 

Kreditzusagen der Umweltprogramme der Deut-
schen Ausgleichsbank und der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau 1983 bis 1989 
(in Millionen DM gerundet) 

Jahr Deutsche 
Ausgleichsbank 

Kreditanstalt für 
Wiederaufbau 

1983 - 3,4 
1984 11,4 115,4 
1985 182,4 1.282,9 
1986 106,3 1.081,0 
1987 155,6 750,0 
1988 182,9 1.889,3 
1989* 230,0 976,0 

Ges. 868,6 6.098,9 

*) vorläufige Zahlen 

- Im Rahmen des durch Zinszuschüsse des Bundes 
verbilligten Gemeindeprogramms der Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW) und der Deutschen 
Ausgleichsbank können ebenfalls Umweltschutz-
investitionen gefördert werden. 

Im Jahre 1989 sind aus dem KfW-Gemeindepro-
gramm Kredite für kommunale Umweltschutzin-
vestitionen in Höhe von rund 3,1 Milliarden DM 
zugesagt worden, wobei der Schwerpunkt im Ab-
wasserbereich (rund 2 Milliarden DM) lag. 

- das seit Februar 1988 von der Deutschen Aus-
gleichsbank in Zusammenarbeit mit dem Bundes-
umweltministerium angebotene Bürgschaftspro-
gramm. 

Für die Zukunft wird es vor allem darauf ankommen, 
wirksame wirtschaftliche Anreize für „integrierte" 
Umweltschutztechnologien zu geben. Hierbei spielt 
das Investitionsprogramm zur Verminderung von 
Umweltbelastungen eine besondere Rolle, mit dem 
aus Haushaltsmitteln des Bundesumweltministeri-
ums Demonstrationsprojekte gefördert werden. 1990 
stehen hierfür 135 Millionen DM zur Verfügung. 

Die steuerliche Förderung von Umweltschutzinve

-

stitionen nach § 7 d Einkommensteuergesetz (EStG) 

ist wegen Auslaufens dieser Regelung auf Investitio-
nen begrenzt, die vor dem 1. Januar 1991 vorgenom-
men werden. 

Im politischen Raum wird eine Verlängerung der 
Geltungsdauer und eine Umstrukturierung der Re-
gelung im Sinne einer Einbeziehung und Konzentra-
tion auf die Förderung umweltfreundlicher Produk-
tionsanlagen („integrierter" Umweltschutz) gefor-
dert. Die Umweltministerkonferenz hatte 1984 einen 
entsprechenden Vorschlag unterbreitet, der aller-
dings auf Ablehnung der Finanzministerkonferenz 
gestoßen ist. 

Als Alternative zu einer Verlängerung und Umge-
staltung des § 7 d EStG hat die Umweltministerkon-
ferenz im April 1989 einen Ausbau der Umwelt-
schutzkreditprogramme des Bundes, verbunden mit 
einem Beratungsprogramm für kleine und mittlere 
Unternehmen vorgeschlagen. 

Die Bundesregierung wird die Möglichkeiten einer 
vorsorgeorientierten Umweltschutzförderung auch 
im Rahmen der neuen Umweltstiftung nutzen. 

8.8 Selbstverpflichtungen, Zusagen 

Der Staat kann im Vorfeld der Gefahrenabwehr auf 
den Erlaß von Geboten und Verboten verzichten, 
wenn die Verursacher das erforderliche umwelt-
schonende Verhalten freiwillig zusagen und die Ein-
haltung der Zusage gewährleistet ist. Eine wesentli-
che Voraussetzung für das Zustandekommen und 
den Erfolg von Selbstverpflichtungen und Zusagen 
ist allerdings, daß der Kreis der Verursacher über-
schaubar ist. 

Selbstverpflichtungen und Zusagen sind besonders 
geeignet zur Vermeidung und Verminderung von 
Belastungen durch chemische Stoffe und zur Ver-
meidung, Verringerung und Verwertung von Abfäl-
len. Die Bundesregierung hat mit diesem Inst rument 
in einer Reihe von Fällen gute Erfahrungen ge-
macht, so etwa bei der Verringerung des Einsatzes 
von Asbest im Hochbau, von PCB, von bestimmten 
Waschmittelinhaltsstoffen, von Lösemitteln in Lak-
ken sowie von FCKW in Spraydosen, bei der Entsor-
gung von FCKW in Kühlschränken sowie bei queck-
silberhaltigen Batterien. 

Die Bundesregierung wird auch künftig in geeigne-
ten Fällen von diesem Instrument Gebrauch ma-
chen. Sie sieht darin eine gute Möglichkeit, national 
schneller zu Umweltentlastungen zu kommen als 
dies durch Rechtsvorschriften möglich wäre, die EG

-

einheitlich beschlossen werden müßten. 

Mit Selbstverpflichtungen und Zusagen können die 
Verursacher eigenverantwortliches Handeln und Ei-
geninitiative für die Umwelt unter Beweis stellen. 
Die Bundesregierung macht, wo dies nicht ge-
schieht, vom Erlaß von Ge- und Verboten Gebrauch, 
wie z.B. mit der Verordnung über die Rücknahme 
und Pfanderhebung von Getränkeverpackungen aus 
Kunststoff. 
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8.9 Information und Beratung des Bürgers 

8.9.1 Umweltaufklärung 

Entscheidend für einen dauerhaften Erfolg der Um-
weltpolitik ist, daß die Bürger die umweltpoliti-
schen Ziele akzeptieren und bereit sind, aktiv zur Er-
reichung dieser Ziele beizutragen. Die Bundesregie-
rung sieht daher in einer umfassenden Umweltauf-
klärung ein wichtiges Instrument ihrer Umweltpoli-
tik. 

Die Bundesregierung betreibt selbst intensive Um-
weltaufklärung und fördert solche Maßnahmen, die 
von Verbänden und anderen Institutionen durchge-
führt werden. Dabei hat sich die Zielrichtung der 
Umweltaufklärung in den letzten Jahren immer 
mehr von der Problem- und Wissensvermittlung auf 
die verhaltensorientierte Information und Beratung 
des Bürgers verlagert. Dahinter steht die Erkenntnis, 
daß das hohe Umweltbewußtsein noch nicht in aus-
reichendem Maße entsprechendes Verhalten zur 
Folge hat. 

Die Bundesregierung hat z.B. durch Aufklärungs-
kampagnen zum Kauf von Katalysator-Pkw, zur Um-
rüstung der Altfahrzeuge und zum Tanken bleifreien 
Benzins nachhaltige Impulse für die Minderung der 
Kraftfahrzeug-Emissionen gegeben. 

Durch Ausstellungen und Verbrauchermessen, die 
ein Millionenpublikum erreichen, informiert sie lau-
fend über einen umweltbewußten Umgang mit che-
mischen Produkten im Haushalt. Dabei spielt die 
Aktion Umweltzeichen mit ihren konkreten Ein-
kaufshilfen eine besonders wichtige Rolle. Eine er-
kennbare Wirkung zeigt die Beratung über umwelt-
bewußtes Gärtnern z.B. durch Garten- und Kompost-
fibeln etc. 

Der Bundesumweltminister setzt bei der Umweltauf-
klärung auf die Arbeit der Umweltverbände; er för-
dert deren Projekte mit erheblichen finanziellen 
Mitteln. Allein im europäischen Umweltjahr 1987/88 
wurden über 140 Aktionen verschiedenster Gruppen 
und Institutionen zur Entwicklung des europäischen 
Umweltgedankens vom Bundesumweltministerium 
gefördert. Seit 1989 bilden auch Projekte der Um-
weltberatung einen Förderschwerpunkt. 

Die Bundesregierung sieht auch in der Veröffentli-
chung von Forschungsergebnissen und wissen-
schaftlichen Berichten sowie in dem Aufbau von 
Umweltdatenbanken und ihrer Öffnung für die Öf-
fentlichkeit wichtige Formen der Umweltaufklä-
rung. Der Bedarf des Bürgers an Information zeigt 
sich z.B. an den jährlich über 130 000 schriftlichen 
Anfragen an das Bundesumweltministerium und das 
Umweltbundesamt, aber auch an dem anhaltenden 
Interesse an Informationsveranstaltungen für inter-
essierte Bürgergruppen. 

8.9.2 Das Umweltzeichen 

Seit 1978 können umweltfreundliche Produkte das 
„Umweltzeichen" erhalten. 

Von einer unabhängigen Jury werden Produkte aus

-

gezeichnet, die sich im Vergleich zu anderen Pro

-

dukten, die demselben Gebrauchszweck dienen, als 
umweltfreundlich erwiesen haben, indem sie z.B. zur 
Verminderung von Lärm-, Luft- und Bodenbelastun-
gen, zur Vermeidung, Verminderung oder Verwer-
tung von Abfällen, zum Gewässerschutz, zur Ver-
meidung gefährlicher Inhaltsstoffe (wie Asbest, 
Schwermetalle) oder zur Schonung von Ressourcen 
beitragen. 

Bei der Vergabe des Umweltzeichens werden Quali-
tätsstandards zugrundegelegt, die deutlich oberhalb 
bestehender gesetzlicher Vorschriften liegen. Die 
Vergabebedingungen orientieren sich an dem 
höchsten Stand der Technik, der zum jeweiligen 
Vergabezeitpunkt erreichbar ist. 

Heute tragen rund 3300 Einzelprodukte aus 58 ver-
schiedenen Produktgruppen - von schadstoffarmen 
Lacken bis zu lärmarmen Baumaschinen - den „blau-
en Umweltengel" (Stand: Anfang 1990). Das Umwelt-
zeichen hat erheblich zur Markteinführung umwelt-
freundlicher Produkte beigetragen. 

Im Jahr 1988 wurde das Umweltzeichen aufgrund 
der bisher gemachten Erfahrungen in einigen ent-
scheidenden Punkten weiterentwickelt und verbes-
sert. Diese Punkte betreffen u.a.: 

- die Umschrift des Umweltzeichens („Umweltzei-
chen - weil ...") 

- die Transparenz der Prüfverfahren und der Verga-
bepraxis 

- die Verzahnung des Umweltzeichens mit anderen 
Instrumenten der Produktprüfung und Verbrau-
cheraufklärung (Stiftung Warentest, Verbraucher-
zentralen etc.). 

8.10 Umweltfreundliches öffentliches Beschaffungs-
wesen 

Das öffentliche Beschaffungswesen kann einen er-
heblichen Beitrag zur Förderung und Markteinfüh-
rung umweltfreundlicher Produkte leisten. Auf-
grund ihrer besonderen Verantwortung für den Um-
weltschutz beschafft die öffentliche Hand zuneh-
mend umweltfreundliche Produkte. 

Das Vergaberecht steht der Beschaffung umwelt-
freundlicher Produkte nicht im Wege. Entscheidend 
ist die vom Beschaffer vorgegebene Leistungsbe-
schreibung. In die „Verdingungsordnung für Lei-
stungen - ausgenommen Bauleistungen (VOL/A)" 
von 1984 wurde in den Erläuterungen zum § 8 ein 
entsprechender Hinweis auf die Berücksichtigung 
des Umweltschutzes bei der Leistungsbeschreibung 
aufgenommen. Umwelteigenschaften sind Qualitäts-
merkmale von Produkten, ebenso wie Gebrauchs-
tauglichkeit und Sicherheit. Auch der Grundsatz der 
„Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit” steht dem 
nicht entgegen. Der Zuschlag soll dem „wirtschaft-
lichsten", nicht dem „billigsten" Angebot erteilt wer-
den. 

Den Beschaffungsstellen bietet das Umweltzeichen 
eine wesentliche Hilfestellung. Die derzeit verfüg-
baren Informationen über umweltfreundliche Be-
schaffungs- und Bewirtschaftungsmöglichkeiten 
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sind in einem Handbuch „Umweltfreundliche Be-
schaffung" zusammengestellt, das 1989 vom Umwelt-
bundesamt in einer erweiterten und aktualisierten 
Ausgabe herausgegeben wurde. 

8.11 Umweltbildung, Umwelterziehung 

Umweltschutz erfordert verantwortliches Handeln 
aller Bürger. Umweltbildung und Umwelterziehung 
in Kindergarten, Schule und Hochschule, in der Be-
rufsausbildung und im Rahmen der Erwachsenenbil-
dung sind daher wichtige umweltpolitische Instru-
mente. Ihr Ziel ist die Förderung der Mündigkeit des 
Menschen im Hinblick auf Einstellung und Verhal-
ten zu Umwelt und Natur. 

Im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsvor-
haben fördert das Bundesumweltministerium die Er-
stellung von Unterichtsmaterialien und Lehrerhand-
reichungen. 

Der Studienführer Umweltschutz informiert über die 
vorhandenen Aus- und Weiterbildungsmöglichkei-
ten im wissenschaftlichen Bereich. 

Mit dem Arbeitsprogramm Umweltbildung des Bun-
desministers für Bildung und Wissenschaft vom Au-
gust 1987 werden die Anstrengungen der Bundesre-
gierung auf diesem Gebiet wesentlich verstärkt. In 
der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung 
und Forschungsförderung gibt es seit 1987 einen ei-
genen Förderbereich Modellversuche und For-
schungsprojekte für Umweltbildung in allen Bil-
dungsbereichen - Kindergärten, Schulen, berufliche 
Bildung, Hochschule und Weiterbildung. Für den 
Bereich der beruflichen Bildung hat auf Anregung 
des Bundesbildungsministeriums der Hauptaus-
schuß des Bundesinstituts für Berufsbildung im Fe-
bruar 1988 eine Empfehlung „Einbeziehung von Fra-
gen des Umweltschutzes in die berufliche Bildung" 
beschlossen. 

Der Bundesbildungsminister hat inzwischen 43 Vor-
haben mit einem Volumen von insgesamt 20 Millio-
nen DM bewilligt. Bei den Bund-Länder-Kommis-
sion-Modellversuchen kommt ein entsprechender 
Anteil an  Landesmitteln hinzu. Weitere Anträge lie-
gen vor. 

Die Modellversuche beinhalten u.a. 

- Umwelterziehung im Kindergarten 

- Umwelterziehung an G rund- und Hauptschulen 
des ländlichen Raumes 

- Entwicklung und Erprobung pädagogischer Kon-
zepte der Kooperation der Schule mit außerschuli-
schen Institutionen 

- praxisorientierte Untersuchungen zu ökologi-
schen Fragen im berufsbildenden und gymnasia-
len Bereich der Sekundarstufe II 

- die Vernetzung ökologischer Bildungsangebote 
durch eine Zentralstelle Umwelterziehung 

- die ökologische Umgestaltung von Schulbauten, 
u.a. durch Anlage von Schulgärten und Durchfüh-
rung von Dachbegrünungs- und Schulhofentsie-
gelungsprojekten 

- die Einrichtung eines Bildungsgangs „Fachschule 
des technischen Umweltschutzes - staatlich ge-
prüfter Techniker der Fachrichtung Maschinen-
technik" 

- Umweltberater im Handwerk 

- die Konzeption audiovisueller Medien für die be-
rufliche Grundbildung zur sparsamen und ratio-
nellen Energieverwendung 

Qualifizierung des Ausbildungspersonals für Um-
weltschutz 

die Entwicklung von Studiengängen und Ergän-
zungsstudien zum Umweltschutz, z.B. interdiszi-
plinäres Studienangebot Ökologie/Umwelttech-
nik und Urbanistik, Universität Konst anz; Um-
weltbildung, Umwelterziehung und Umweltbera-
tung am Fachbereich Erziehungswissenschaft, 
Universität Hamburg; weiterbildendes Studium 
Umweltberatung, Universität Bielefeld 

- Ermittlung und Verknüpfung von Studien- und 
Weiterbildungsangeboten im Bereich von Ener-
giewirtschaft und kommunaler Umweltplanung, 
Fachhochschule Darmstadt 

Verschiedene Fachtagungen sorgen u. a. dafür, daß 
die Ergebnisse der Projekte verbreitet und umge-
setzt werden. 

Die Initiativen und Projekte aus Mitteln des Bundes-
bildungsministers sind in mehreren Publikationen 
dokumentiert. 

Der EG-Bildungsministerrrat hat im Mai 1988 auf In-
itiative der deutschen Präsidentschaft eine Ent-
schließung zur Umweltbildung gefaßt. In der OECD 
(Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung) geht ein länderübergreifendes 
Umweltbildungsprojekt mit Beteiligung der Bun-
desrepublik Deutschland zur Zeit in eine zweite 
Phase. 

Im Umweltbundesamt ist die UNESCO-Verbin-
dungsstelle für Umwelterziehung eingerichtet. Die 
UNESCO (Organisation für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur der Vereinten Nationen) hat für die na-
tionale und internationale Arbeit wegweisende 
Empfehlungen zur Umweltbildung vorgelegt. 
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9 Umweltschutz als Querschnittsaufgabe 

Umweltpolitik hat vielfältige inhaltliche Berüh-
rungspunkte mit anderen Handlungs- und Politikbe-
reichen. Umweltpolitik kann deshalb wirksam nur 
durchgesetzt werden, wenn sie auch in diesen Berei-
chen selbst - sozusagen „integriert" - betrieben wird. 

Nachstehend werden - ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit - einige dieser Handlungs- und Politikberei-
che mit besonders engen Bezügen zur Umweltpoli-
tik genannt. Dabei wird der Bereich Wirtschaft be-
wußt ausgeklammert. Aussagen zum Beziehungsge-
flecht Umwelt und Wirtschaft durchziehen ohnehin 
das gesamte Kapitel; besonders ist auf die Abschnit-
te 1.5, 4.3, 5, 8.6, 8.7, 8.8 hinzuweisen. 

Hinsichtlich spezifischer Umweltprobleme in diesen 
Bereichen und der im einzelnen ergriffenen Maß-
nahmen wird auf die Ausführungen vor allem in den 
Kapiteln von Teil B verwiesen. 

9.1 Umwelt und Gesundheit 

Umweltschutz ist zu einem wesentlichen Teil Schutz 
der menschlichen Gesundheit vor schädlichen Um-
welteinwirkungen. 

Bis in die 60er Jahre hinein stand der Schutz der Ge-
sundheit und des Wohlbefindens des Menschen vor 
anthropogenen Einwirkungen über den Umwelt-
pfad im Vordergrund der umweltpolitischen Maß-
nahmen. Erst danach wurde die Notwendigkeit er-
kannt, auch die Umwelt vor anthropogenen Einflüs-
sen zu schützen. Aus dieser engen Verwandtschaft 
ergibt sich, daß, wie der Sachverständigenrat für 
Umweltfragen es formuliert, - bei grundsätzlicher 
Konkurrenz der verschiedenen Politikbereiche - 
Gesundheits- und Umweltpolitik im allgemeinen 
natürliche Verbündete sind (Umweltgutachten 1987, 
Tz. 1807). 

Nach wie vor ist die menschliche Gesundheit ent-
scheidendes Schutzziel beim größten Teil umwelt-
politischer Maßnahmen. Entsprechend ist die am 
Schutz der Gesundheit orientierte Festlegung von 
Grenz- und Richtwerten für Emissionen und Immis-
sionen - sowohl zur Gefahrenabwehr als auch aus 
Gründen der Vorsorge - zentrale Aufgabe der Um-
weltpolitik (siehe hierzu die Ausführungen des 
Sachverständigenrates für Umweltfragen, Umwelt-
gutachten 1987, Tz. 1612 ff.). Besondere Bedeutung 
kommt dabei dem Schutz vor Gefahrstoffen zu (siehe 
hierzu B.1, im speziellen B.1.1.1.3); Wirkungen auf die 
menschliche Gesundheit haben aber auch Strahlen 
und Lärm (siehe hierzu B. 8.1 und B. 7). 

Im Dezember 1989 fand auf Einladung des Bundes-
umweltministers und der Bundesgesundheitsmini-
sterin in Frankfurt die Erste Europäische Konferenz 
Umwelt und Gesundheit statt. An der Konferenz 
nahmen 29 west- und osteuropäische Staaten teil, die 
zum Regionalbüro für Europa der Weltgesundheits-
organisation gehören. Zusätzlich waren Kanada und 
die Vereinigten Staaten von Amerika sowie zahlrei-
che internationale Organisationen vertreten. 

Auf dieser Konferenz erörterten die Umwelt- und 
Gesundheitsminister die Auswirkungen von Um-
weltbelastungen auf die menschliche Gesundheit. 
Dabei wiesen Wissenschaftler besonders auf die Zu-
sammenhänge zwischen Luftschadstoffen und Atem-
wegserkrankungen hin. Besonders auffällig ist auch 
die Zunahme allergischer Erkrankungen, an deren 
Entstehung Umweltbelastungen entscheidenden 
Anteil haben. Genauso bedeutsam sind gesundheit-
liche Belastungen am Arbeitsplatz, die beim Um-
gang mit gefährlichen Stoffen wie Asbest entstehen 
können. Darüber hinaus wurde von den Wissen-
schaftlern auch auf die Belastungen der Innenraum-
luft, hervorgerufen z.B. durch Holzschutzmittel und 
Tabakrauch, hingewiesen. 

Als gemeinsame Plattform für alle europäischen 
Staaten wurde einvernehmlich die Europäische 
Charta Umwelt und Gesundheit angenommen. 

Die Konferenz stellt einen wesentlichen Schritt zu 
einer gesamteuropäischen Harmonisierung der Um-
welt- und Gesundheitsbedingungen dar. Aufgabe ist 
es jetzt, das bestehende Gefälle der Umweltbedin-
gungen in Europa abzubauen und damit zu einer 
entscheidenden Verbesserung der Lebensqualität 
der Menschen in der europäischen Region beizutra-
gen. Notwendig dafür ist die Festlegung von ge-
meinsamen einheitlichen Grenzwerten für die Bela-
stung von Luft, Wasser, Boden und Lebensmitteln. 
Dies setzt die Intensivierung der toxikologischen 
und ökotoxikologischen Forschung voraus. Sie muß 
verstärkt arbeitsteilig zwischen den Ländern Euro-
pas betrieben werden. Dazu ist auch die Ausbildung 
von Fachleuten auf den Sektoren der Umweltmedi-
zin und Umweltchemie notwendig. 

Die Minister sind mit der Verabschiedung der Char-
ta eine „eindeutige Verpflichtung zum Handeln" ein-
gegangen. Die Charta Umwelt und Gesundheit wird 
nunmehr in den einzelnen Mitgliedstaaten in die 
Tat umgesetzt. Dazu bedarf es der gegenseitigen Un-
terstützung und Erfolgskontrolle. Deshalb ist es er-
forderlich, daß sich in absehbarer Zeit die Umwelt-
und Gesundheitsminister der europäischen Region 
zu einem Folgetreffen zusammenfinden. 

9.2 Umwelt und Landwirtschaft 

Zum Teil ernste Zielkonflikte, aber in wichtigen 
Punkten auch Zielharmonien bestehen zwischen 
den Bereichen Umweltschutz und Landwirtschaft. 

Als besondere Umweltprobleme, die durch die mo-
derne Landwirtschaft hervorgerufen werden oder 
werden können, sind zu nennen: 

- die Beeinträchtigung der Lebensstätten wildle-
bender Tier- und Pflanzenarten; der Landwirt-
schaft wird der Hauptanteil an der Artengefähr-
dung zugeschrieben. 

- die Gefährdung des Grund- und Trinkwassers 
durch Nitrat und durch Pflanzenschutzmittel so-
wie Beeinträchtigung der Oberflächengewässer 
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durch indirekte, diffuse Stoffeinträge, insbesonde-
re aus Düngung 

- Schädigungen des Bodens (u.a. Verdichtungen, 
Erosion, stoffliche Belastungen) 

- Schadstoffbelastung der Nahrungsmittel. 

Diese Umweltbelastungen haben in einigen Berei-
chen zugenommen. Der Sachverständigenrat für 
Umweltfragen weist darauf hin, daß sich für den pri-
mären Sektor insgesamt eine starke tatsächliche 
Emissionssteigerung feststellen läßt (siehe Sonder-
gutachen „Umweltprobleme der Landwirtschaft", 
1985, bestätigt im Umweltgutachten 1987, Tz. 271). 

Nicht zu übersehen ist auf der anderen Seite, daß die 
Landwirtschaft auch selbst Betroffener aus anderen 
Verursacherbereichen ist, z.B. von Industrie oder 
Verkehr, und daß die Landwirtschaft auch wichtige 
positive Leistungen für die Umwelt erbringt. Aller-
dings werden diese positiven Umweltwirkungen 
von den genannten Umweltproblemen bei weitem 
überkompensiert. 

Die Umwelt- und die Agrarminister von Bund und 
Ländern sind sich einig in der Erkenntnis, daß hier 
erheblicher Handlungsbedarf besteht. Sie haben im 
Rahmen der Umweltminister- und der Agrarmini-
sterkonferenz die Zusammenarbeit aufgenommen 
mit dem Ziel, die wesentlichen Problemfelder zu de-
finieren und gemeinsame Lösungsansätze zu suchen. 

Auf den Abschnitt B.5.3, aber auch auf Ausführungen 
in den Kapiteln Gewässerschutz (B.3) und Boden-
schutz (B. 6) wird verwiesen. 

9.3 Umwelt und Energie 

Umweltschutz und Energieversorgung sind beson-
ders eng miteinander vorflochtene Bereiche. Die 
Bundesregierung hat wiederholt, u.a. in ihrem Ener-
giebericht von 1986 (Bundestagsdrucksache 10/6073), 
betont, daß zur Sicherung der Lebensgrundlagen 
unserer Gesellschaft Umweltschutz und Energiever-
sorgung gleichermaßen erforderlich sind. Sie sind 
grundsätzlich gleichrangige Ziele einer am Gemein-
wohl orientierten Politik. Umwelt- und energiepoli-
tische Ziele sind daher in jedem Einzelfall gegenein-
ander abzuwägen. Dabei muß der Umweltschutz im-
mer dann Vorrang haben, wenn die Gesundheit der 
Bevölkerung gefährdet wird oder eine nachhaltige 
Schädigung der natürlichen Lebensgrundlagen zu 
befürchten ist. 

Energiegewinnung, -umwandlung, -transport und 
-verbrauch sind mit gesundheitlichen und ökologi-
schen Belastungen und Risiken verbunden. Das gilt, 
wie der Sachverständigenrat für Umweltfragen in 
seinem Sondergutachten „Energie und Umwelt" von 
1981 festgestellt und im „Umweltgutachten 1987" be-
stätigt hat (Tz. 2013), für alle Energieträger. Dabei 
müssen die ökologischen Folgen des Normalbe-
triebs ebenso in die Betrachtung einbezogen werden 
wie die Risiken von Störfällen. 

Der Energiebereich trägt in entscheidendem Maße 
zu den vom Menschen verursachten Belastungen der 
Atmosphäre mit Schadstoffen bei. Der überwiegen

-

de Anteil der in der Bundesrepublik Deutschland 
verursachten Luftschadstoffemissionen geht auf 
Energieumwandlungsprozesse zurück (siehe 
B. 2.1.1.1). Weltweit hat sich zwischen 1950 und 1986 
die Förderung und Gewinnung von Energie fast ver-
vierfacht. In ähnlichem Ausmaß nahm parallel dazu 
die Konzentration von Kohlendioxid in der Erdat-
mosphäre zu. Kohlendioxid wird als „Treibhausgas" 
für etwa die Hälfte der vom Menschen verursachten 
Erwärmung der Erdatmosphäre verantwortlich ge-
macht (siehe im einzelnen A. 14). Darüber hinaus 
trägt der Energiebereich in erheblichem Umfang zur 
Belastung von Böden und Gewässern sowie zum Flä-
chenverbrauch bei. Hinzu tritt das Problem des Res-
sourcenverbrauchs. 

Zur Sicherung der Lebensgrundlagen für eine wach-
sende Weltbevölkerung werden auch künftig stei-
gende Energiedienstleistungen benötigt. Es kommt 
entscheidend darauf an, diese Energiedienstleistun-
gen so umwelt- und ressourcenschonend wie mög-
lich zu erbringen. 

In der Bundesrepublik Deutschland ist der jährliche 
Pro- Kopf-Energieverbrauch zwischen 1960 und 1988 
zwar von 3,8 Tonnen Steinkohleeinheiten (SKE) auf 
mehr als 6,36 Tonnen SKE jährlich angestiegen. 
Gleichzeitig hat sich aber die Energieeffizienz der 
gesamten Volkswirtschaft von 0,29 Tonnen SKE/1 
000 DM Bruttosozialprodukt im Jahr 1960 auf 0,23 
Tonnen SKE/1 000 DM Bruttosozialprodukt im Jahr 
1988 verbessert. Ursache waren vor allem die in zwei 
Ölkrisen drastisch gestiegenen Weltenergiepreise. 
Dieser Preisanstieg hat das Bewußtsein geschärft 
und Anreize dafür gesetzt, mit Energie sparsam und 
rationell umzugehen. Die Entkoppelung von Wirt-
schaftswachstum und Energieverbrauch hat damit 
erhebliche Fortschritte gemacht. Die Entkoppelung 
von Energieverbrauch und Umweltinanspruchnah-
me muß weiter vorangehen. 

Die von der Bundesregierung im Energiebereich 
durchgesetzten Umweltschutzmaßnahmen zur Min-
derung von Staub, Schwefeldioxid- und Stickstoff-
oxid-Emissionen belegen, daß sich hier nachhaltige 
Verbesserungen erzielen lassen. Die ökologische Be-
deutung des Energieeinsatzes geht jedoch weit über 
diesen Bereich hinaus. Insgesamt wird in der Um-
weltpolitik eine medienübergreifende, ganzheitli-
che Betrachtungsweise betont, womit der umwelt-
politische Querschnittsaspekt des Energiebereichs 
in den Vordergrund rückt. Dehnt man diese ganz-
heitliche Betrachtungsweise über die herkömmli-
chen Umweltgüterfragen hinaus auf den Mengenas-
pekt aus und begreift Wasser, Boden und Luft sowie 
energetische und nicht energetische Rohstoffe als 
Umweltgüter, deren Vorkommen im Verhältnis zu 
den Nutzungsansprüchen des Menschen knapp ist, 
so wird deutlich, daß Art und Umfang der Ausbeu-
tung knapper Energieressourcen zentraler Gegen-
stand auch der Umweltpolitik sind. Fragen des Ener-
gieeinsatzes, der Anlagengröße und des energeti-
schen Wirkungsgrades dürfen nicht nur unter den 
Gesichtspunkten der Sicherheit und Preiswürdig-
keit der Energieversorgung, sondern müssen auch 
unter den darüber hinausgehenden Umweltaspek-
ten der Ressourcenschonung bewertet werden. 
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Energiebezogene Maßnahmen wirken im Gegensatz 
zu herkömmlichen Umweltschutzmaßnahmen, die 
auf bestimmte Einzelbelastungen (z.B. Rauchgasrei-
nigung) abzielen, nicht nur auf die gesamte Um-
wandlungskette von der Gewinnung bis zur Nut-
zung von Energieressourcen, sondern insbesondere 
auch übergreifend auf andere Umweltbereiche. Aus 
diesen Kenntnissen heraus wird sich die Umweltpo-
litik in Zukunft verstärkt mit energiebezogenen 
Maßnahmen beschäftigen, und zwar in dem Maße, 
in dem die gegenwärtig wirksamen Maßnahmen zur 
nachgeschalteten Emissionsminderung nach dem 
Stand der Technik greifen. In einer Reihe von Fällen 
(z.B. Kohlendioxidproblem, Luftreinhaltung bei 
Haushalten und Kleinverbrauchern) dürften Maß-
nahmen wie z.B. Steigerung der Energieproduktivi-
tät, strukturelle Veränderungen einschließlich ver-
stärkter Nutzung regenerativer Energiequellen, ver-
stärkter Wärmeschutz, Optimierung von Meß- und 
Regelungssystemen, konstruktive und architektoni-
sche Maßnahmen an Gebäuden, Einsatz der Kraft-
Wärme-Kopplung, die derzeit am schnellsten wirk-
samen Maßnahmen darstellen. 

Die Energiepolitik hat bereits einen wichtigen Bei-
trag zur Verminderung der Umweltbelastungen ge-
leistet: 

- Der anhaltende Strukturwandel und die Entwick-
lung hin zu einem verstärkten Einsatz emissions-
armer Energieträger (Kernenergie, Erdgas) haben 
die spezifischen Emissionen je Einheit Primär-
energie deutlich herabgesetzt. 

- Fortschritte bei der rationellen Energieverwen-
dung bei Industrie, Haushalten und Kleinverbrau-
chern haben dazu geführt, daß in den letzten Jah-
ren trotz einer Zunahme des realen Bruttosozial-
produkts der Energieverbrauch praktisch kon-
stant geblieben ist. Für beide Bereiche - Vermin-
derung von Emissionen und rationelle Energie-
verwendung - werden auch für die Zukunft weite-
re Verbesserungen erwartet. 

Mit der Energieversorgung verbundene weltweite 
Umweltprobleme, namentlich die Klimaprobleme, 
auf die die Enquête-Kommission „Vorsorge zum 
Schutz der Erdatmosphäre" des Deutschen Bundes-
tages eindringlich hinweist, machen jedoch die ver-
stärkte Fortführung einer entschlossenen Politik der 
Energieeinsparung und rationellen Energienutzung 
erforderlich. Energiepolitik muß zunehmend als prä-
ventive Ressourcenschonungspolitik ausgestaltet 
werden. Die Bundesregierung wird deshalb mit be-
sonderem Nachdruck - nicht nur innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland, sondern auch in den Euro-
päischen Gemeinschaften und in den internationa-
len Organisationen - auf weitere Fortschritte beim 
rationellen und sparsamen Energieeinsatz hinwir-
ken. Sie sieht sich dabei auch vom Sachverständi-
genrat für Umweltfragen unterstützt (Umweltgut-
achten 1987, Tz. 2013). Angesichts des Nachholbe-
darfs an wirtschaftlicher Entwicklung in weiten Tei-
len der Erde sieht die Bundesregierung hier eine be-
sondere Verpflichtung der Industriestaaten. Sie wird 
darüber hinaus prüfen, inwieweit die Optionen der 
verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien, die 

Nutzung der Kernenergie und die Substitution von 
Kohle und Öl durch Erdgas zu einer Verminderung 
der Kohlendioxid-Emissionen beitragen können. 

Mit dem Instrument der Förderung von Forschung 
und Entwicklung unterstützt die Bundesregierung 
derzeit die Bemühungen zur verbesserten techni-
schen und wirtschaftlichen Nutzung erneuerbarer 
Energien. Von 1974 bis Ende 1987 wurden hierfür im 
Bundeshaushalt mehr als 2 Milliarden DM aufge-
wandt. Mit einem Förderaufwand von rund 250 Mil-
lionen DM pro Jahr für erneuerbare Energien liegt 
die Bundesrepublik Deutschland heute an der Spitze 
aller Länder der Internationalen Energieagentur 
(IEA). Zudem haben Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft zwischen 1975 und Ende 1988 Förde-
rungsanträge nach dem Investitionszulagengesetz 
für Investitionen in Höhe von knapp 200 Milliarden 
DM gestellt. Mit erhöhten Absetzungsmöglichkei-
ten nach § 82 a Einkommensteuer-Durchführungs-
verordnung werden der Einsatz energiesparender 
Technologien und der Ersatz älterer Heizungs- und 
Warmwasseranlagen sowie der Einsatz erneuerbarer 
Energien gefördert, wenn die Maßnahmen vor dem 
1. Januar 1992 abgeschlossen werden. 

Die „Bundestarifordnung Elektrizität" ist 1989 mit 
dem Ziel novelliert worden, die Strompreise noch 
enger an den Kosten der Versorgung zu orientieren 
und die wirtschaftlichen Anreize für einen sparsa-
men und rationellen Umgang mit Energie zu verstär-
ken. In der neuen Tarifordnung wird erstmals der 
Grundsatz rechtlich verankert, daß im Rahmen der 
Tarifgenehmigung die Einspeisevergütungen für 
Strom aus erneuerbaren Energien und Kraft-Wärme-
Kopplung entsprechend ihrem vollen elektrizitäts-
wirtschaftlichen Wert anzuerkennen sind. 

Wie in der Regierungserklärung des Bundeskanzlers 
vom 27. April 1989 zum Ausdruck gebracht wurde, 
soll zudem der Einsatz marktwirtschaftlicher Steue-
rungsinstumente im Umweltschutz verstärkt wer-
den. Hierzu gehört, daß die Kraftfahrzeugsteuer 
künftig nicht nach dem Hubraum, sondern nach dem 
Schadstoffausstoß festgelegt werden soll. Von Be-
deutung sind marktwirtschaftliche Steuerungsin-
strumente auch für das in Vorbereitung befindliche 
CO 2 -Reduktionskonzept (siehe hierzu B.2.3). 

9.4 Umwelt und Verkehr 

Vielfältige Berührungspunkte bestehen zwischen 
Umweltschutz und Verkehr. 

Vor allem die aus dem Straßenverkehr resultieren-
den Umweltbelastungen werden zunehmend zu ei-
nem Kristallisationspunkt der Umweltdiskussion, da 
sie gegenüber anderen Verursacherbereichen rela-
tiv an Gewicht zunehmen. 

Deutlich wird der Beitrag des Verkehrs zur Umwelt-
belastung vor allem in der Luftreinhaltung, wo - 
besonders bei den Stickstoffoxiden - der entschei-
dende Durchbruch noch nicht erzielt werden konn-
te. Während bei der Minderung von Kohlenmon-
oxid- und Kohlenwasserstoff-Emissionen in den letz-
ten Jahren erhebliche Fortschritte erzielt werden 
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konnten, haben die gestiegene Anzahl von Kraft-
fahrzeugen und die gestiegene Fahrleistung zu ei-
nem Anstieg der Stickstoffoxidemissionen geführt, 
der die Verminderung der Emissionen aus Kraftwer-
ken und Industrie überkompensiert hat. Mittlerwei-
le ist allerdings auch bei den Stickstoffoxiden die 
Trendwende erreicht (Durchsetzung des geregelten 
Drei- Wege-Katalysators). Auch mit Blick auf die in-
ternational eingegangenen Verpflichtungen (Stick-
stoffoxid-Protokoll von Sofia, siehe 13.3.1) sind hier 
jedoch zusätzliche Maßnahmen erforderlich. 

Notwendig sind weitere Verbesserungen bei den 
Personenkraftwagen und vor allem bei den Nutz-
fahrzeugen. Neben den gasförmigen Emissionen 
wird für diese Motoren auch die Verringerung der 
Partikelemissionen angestrebt. Notwendig sind da-
neben nichttechnische verkehrspolitische Maßnah-
men. Hierzu gehört die Steigerung der Attraktivität 
des Schienenweges, die Angebotsverbesserung und 
Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Personen-
nahverkehrs vor allem in und zwischen den Bal-
lungsgebieten. Dies gilt besonders angesichts der 
bevorstehenden Vollendung des EG-Binnenmarkts, 
die die Probleme im Güterverkehr kurz- und mittel-
fristig noch verschärfen dürfte. 

Der Verkehrsbereich - ganz besonders der Straßen-
verkehr, aber mit regionalen Schwerpunkten auch 
der Flug- und Schienenverkehr - ist der entschei-
dende Verursacher für die Lärmbelastung der Be-
völkerung. Neben der Intensivierung bei den techni-
schen G eräuschminderungsmaßnahmen müssen 
hier zunehmend auch planerische Maßnahmen er-
griffen werden (Verkehrsberuhigung, Verkehrsver-
lagerung, Geschwindigkeitsbeschränkungen). 

Der Verkehr stellt nicht zuletzt einen wichtigen Fak-
tor für den Landschaftsverbrauch einschließlich der 
damit verbundenen Beeinträchtigung von Natur 
und Landschaft dar. Der Bundesverkehrswegeplan 
steckt den Rahmen für die aus Bundessicht bedeut-
samen Neu- und Ausbaumaßnahmen in den Berei-
chen Schiene, Straße, Wasserweg und Luftfahrt ab. 
Im Bundesverkehrswegeplan '85 wurden für alle 
Neubaumaßnahmen von mehr als 15 Kilometer Län-
ge erstmals ökologische Risikoanalysen durchge-
führt, aus der die entsprechenden Konsequenzen ge-
zogen wurden. Gegenüber den vorangegangenen 
Perioden fand im Bundesverkehrswegeplan '85 auch 
eine Akzentverschiebung zugunsten des umwelt-
freundlicheren Schienenverkehrs statt. 

Dieses positive Beispiel zeigt, daß Verkehrsproble-
me und Umweltprobleme durchaus auch mit glei-
chen oder gleichgerichteten Lösungsansätzen er-
folgreich angegangen werden können. 

9.5 Umwelt und Verteidigung 

Der militärische Übungsbetrieb belastet das Wir-
kungsgefüge von Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und 
Tierwelt und kann sich negativ auf das Landschafts-
bild auswirken. Er kann auch die Gesundheit des 
Menschen belasten. 

Die Bundeswehr sieht ihre Verpflichtung auch zu 
schonendem Umgang mit der Natur und bemüht 
sich, die Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft möglichst gering zu halten. 

Um den Naturschutz und die Landschaftspflege 
kümmern sich eigene Geländebetreuungsgruppen 
bei den Standortverwaltungen. Den Belangen des 
Boden- und Biotopschutzes wird dabei besonderes 
Gewicht beigemessen. Nach Untersuchungen der 
Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Land-
schaftsökologie können sich besonders auf größeren 
Übungsplätzen in kaum oder gar nicht genutzten 
Teilbereichen auch Lebensräume für Tier- und 
Pflanzenarten entwickeln, die außerhalb der 
Übungsplätze stark abnehmen. 

Im März 1989 hat die Bundeswehr ein neues Übungs-
konzept in Kraft gesetzt, um die Umwelt weiter zu 
entlasten. Es wird ab 1990 in einer dreijährigen Ver-
suchsphase erprobt. Dieses Konzept sieht vor, daß 
Großverbandsübungen mit mehr als 2 000 teilneh-
menden Soldaten grundsätzlich mit Stäben und 
Fernmeldeteilen und weitgehend ohne schweres 
Gerät durchgeführt werden. Die Volltruppe wird 
dann nur noch in bestimmten Übungsphasen in ei-
ner Größenordnung bis zu einer Brigade im freien 
Gelände üben. Dadurch werden Manöver mit 
schwerem Gerät - beispielsweise Panzer und Ge-
schütze - um bis zu 75 Prozent reduziert. 

Um den Umweltbelangen verstärkt Rechnung zu 
tragen, hat der Bundesminister der Verteidigung ab 
1. September 1988 eine Umweltverträglichkeitsun-
tersuchung für umwelterhebliche Infrastruktur-
Vorhaben der Bundeswehr angeordnet. UVP-pflich-
tige Vorhaben der Landesverteidigung sind außer-
dem einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
dem UVP- Gesetz zu unterziehen. Soweit zwingende 
Gründe der Verteidigung oder die Erfüllung zwi-
schenstaatlicher Verpflichtungen es erfordern, kann 
der Bundesverteidigungsminister im Einzelfall hier-
von Ausnahmen zulassen; dabei sind Richtlinien zu-
grundezulegen, die im Einvernehmen mit dem Bun-
desumweltminister festzulegen sind. 

Besonderes Konfliktpotential ergibt sich aus der Be-
lastung der Bevölkerung durch Tieffluglärm aus 
dem militärischen Übungsbetrieb (siehe B. 7.2.4.2). 

9.6 Umwelt und Entwicklungszusammenarbeit 

Länder der Dritten Welt sind Problemen industriel-
ler Umweltverschmutzung, zusätzlich aber spezifi-
schen Problemen armutsbedingter Umweltzerstö-
rung ausgesetzt (siehe hierzu Sachverständigenrat 
für Umweltfragen, Umweltgutachten 1987, Tz. 202). 

Mit der notwendigen wirtschaftlichen Entwicklung 
gehen einerseits zunehmende Umweltbelastungen 
infolge von Industrialisierung, Landflucht und Ver-
städterung einher, wie sie auch den Entwicklungs-
prozeß der Industrieländer begleitet haben. Dane-
ben führt die Armut in diesen Ländern in Verbin-
dung mit hohem Bevölkerungswachstum und hoher 
Verschuldung zu einer ständigen übermäßigen Be-
anspruchung der natürlichen Lebensgrundlagen. 
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Zum Beispiel werden Tropenwälder durch Abhol-
zung und Brandrodung vernichtet; dies hat Erosion, 
Überschwemmungskatastrophen und Klimaverän-
derungen zur Folge. Hinzu kommen rückläufige 
Nahrungsmittelerzeugung und Dürrekatastrophen. 

Es wird daher heute von den Entwicklungsländern 
wie von den entwickelten Ländern anerkannt, daß 
Entwicklungsvorhaben jeglicher Art, sollen sie dau-
erhafte Erfolge bringen, die Erfordernisse des Um-
weltschutzes in besonderem Maße beachten müssen. 

Im Rahmen der Entwicklungspolitik trägt die Bun-
desregierung in dreierlei Weise zur Verwirklichung 
ihrer umweltpolitischen Ziele bei: 

- durch Unterstützung der Entwicklungsländer bei 
der Formulierung und Verfolgung ihrer eigenver-
antwortlichen Umweltpolitik 

- durch Förderung von konkreten Umweltschutz-
maßnahmen der Partnerländer und die umweltge-
rechte Gestaltung aller Vorhaben der Entwick-
lungszusammenarbeit (Umweltverträglichkeits-
prüfung) 

- durch Beiträge zu internationalen und regionalen 
Anstrengungen bei der Lösung von Umweltpro-
blemen. 

Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, Schulden-
erlaßmaßnahmen zugunsten der Entwicklungslän-
der zusätzlich mit der Maßgabe zu verbinden, daß 
die hierdurch freiwerdenden Mittel für besondere 
Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung der Um-
welt im jeweiligen Schuldnerland eingesetzt wer-
den. 

10 Entwicklung der Umweltsituation in der Bundesrepublik Deutschland 

Ein für alle Umweltmedien und Schutzgüter voll-
ständiges und umfassendes Bild des Zustandes und 
der Entwicklung der Umweltsituation zu zeichnen, 
ist bei der derzeitigen Datenlage nicht möglich. Es 
läßt sich allerdings feststellen, daß in manchen Be-
reichen Verbesserungen eingetreten sind; das gilt 
insbesondere für die Luftreinhaltung. In anderen Be-
reichen, vor allem im Natur- und Bodenschutz be-
steht noch erheblicher Handlungsbedarf. Der Sach-
verständigenrat für Umweltfragen stellt im Umwelt-
gutachten 1987 fest: „Erste größere Erfolge allgemei-
nen Umweltschutzes zeichnen sich deutlich ab, doch 
ebenso klar werden Mängel, Mißerfolge und Verzö-
gerungen auf dem Weg in eine bessere Umwelt er-
kannt." (Tz. 1*) 

Leichter als allgemeine Aussagen fallen Bewertun-
gen und Trendabschätzungen in den einzelnen Um-
weltbereichen; derartige Aussagen finden sich in den 
Kapiteln von Teil B dieses Berichts. Auch der Sach-
verständigenrat für Umweltfragen konzentriert im 
Umweltgutachten 1987 seine Bewertungen der Um-
weltsituation auf bestimmte Sektoren und Bereiche. 

An dieser Stelle soll versucht werden, einige Entwick-
lungstendenzen aufzuzeigen, die ein g rundlegendes 
Muster der Entwicklung der Umweltbelastung in der 
Bundesrepublik Deutschland erkennen lassen. 

10.1 Tendenzen zur Entkoppelung von 
Wirtschaftswachstum und Entwicklung der 
Umweltbelastung 

Wesentliche Faktoren für Art und Umfang von Um-
weltbelastungen sind die Produktion von Gütern 
und Dienstleistungen sowie der private Verbrauch. 

Zwischen 1970 und 1987 ist das Bruttosozialprodukt 
der Bundesrepublik Deutschland (in konstanten 
Preisen von 1980) um rund 49 Prozent gewachsen. 

Setzt man die Entwicklung der inländischen Emis
-

sionen von Luftschadstoffen während desselben 
Zeitraums in Beziehung zum Wachstum des Brutto

-

sozialprodukts, so zeigt sich eine gegenläufige Ten-
denz. Trotz Zunahme der Produktionsmengen konn-
ten die Schwefeldioxid- (um 40 Prozent), Staub- (um 
57 Prozent) und Kohlenmonoxid-Emissionen (um 37 
Prozent) deutlich reduziert werden. Lediglich bei 
den Stickstoffoxid-Emissionen trat zwar eine Erhö-
hung um 27 Prozent ein, die sich dennoch deutlich 
unterhalb der Zuwachsrate des Bruttosozialprodukts 
bewegte; aufgrund der Entstickung der Kraftwerke 
und der zunehmenden Einführung schadstoffarmer 
Technologien beim Kraftfahrzeug ist hier inzwi-
schen aber ebenfalls eine Trendwende erreicht. Die-
se Entwicklung ist ein Beleg dafür, daß es bei wach-
sender Volkswirtschaft möglich ist, durch umwelt-
politische Maßnahmen und Umweltschutzinvesti-
tionen sowie durch die Nutzung umweltschonenden 
technischen Fortschritts das Ausmaß an Schadstoff-
emissionen nachhaltig zu verringern. Tatsächlich 
haben sich die Umweltschutzinvestitionen der Wirt-
schaft in den letzten Jahren erheblich erhöht: Zwi-
schen 1984 und 1987 haben sich die Umweltschutzin-
vestitionen mehr als verdoppelt. 1987 gingen 7,6 Pro-
zent aller Investitionsausgaben im Produzierenden 
Gewerbe in Umweltschutzinvestitionen. 

10.2 Strukturverschiebungen bei den 
Umweltbelastungsfaktoren 

Auch strukturelle Verschiebungen beeinflussen die 
Entwicklung der Emissionen. So beruht die Erhö-
hung der Stickstoffoxid-Emissionen auf der Erhö-
hung des Emissionsanteils aus dem Verkehrsbereich 
(siehe hierzu Abbildung 3). Dabei ist zu bedenken, 
daß sich seit 1970 der Bestand an Personenkraftwa-
gen mehr als verdoppelt hat und die Gesamtfahrlei-
stung erheblich gestiegen ist. 

Einfluß auf Art und Umfang der stofflichen Umwelt-
belastung und des Flächenverbrauchs kann auch die 
Bevölkerungsentwicklung haben. Nach bisher vor-
liegenden Bevölkerungsprognosen ist damit zu 
rechnen, daß die Gesamtbevölkerung der Bundesre-
publik Deutschland bis zum Jahr 2000 annähernd 
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Abbildung 2 

Bruttoinlandsprodukt, Primärenergieverbrauch und Schwefeldioxid-Emission 

Quelle : Jahreswirtschaftsbericht 1989, Bundesministerium für Wirtschaft 

stagnieren und danach deutlich zurückgehen wird. 
Daraus könnte auf einen Rückgang der Umweltbela-
stungen geschlossen werden. Dieser Effekt kann je-
doch aufgrund gesteigerter Umweltnutzung der Be-
völkerung wie etwa durch Intensivierung der Frei-
zeitaktivitäten, durch erhöhte Ansprüche an den 
Wohnkomfort und durch größere Mobilität über-
kompensiert werden. Denn es ist anzunehmen, daß 
die Anzahl der kleineren, besserverdienenden Haus-
halte zunehmen wird, deren Mitglieder - auch so-
weit sie der älteren Generation angehören - zu ei-
nem „aktiveren" und damit potentiell umweltbela-
stenderen Lebensstil tendieren. Diesem Aspekt wird 
verstärkte Aufmerksamkeit zu schenken sein. 

Strukturelle Verschiebungen haben sich auch durch 
den Umweltschutz selbst ergeben. 

Aufgrund umweltpolitischer Maßnahmen gehen die 
Emissionen von Massenschadstoffen (Schwefeldi-
oxid, Stickstoffoxide und Kohlenmonoxid) und die 
Emissionen aus großen Quellen bereits deutlich zu-
rück. Demgemäß wird es zunehmend Aufgabe des 
Umweltschutzes, sich mit Stoffen aus einer Vielzahl 
von Einzelquellen im Produzierenden Gewerbe, im 
Handwerk, in der Landwirtschaft, im Dienstlei-
stungs- und Verkehrsbereich wie auch bei den pri-
vaten Haushalten zu befassen. 

Neuartige Umweltprobleme ergeben sich auch als 
Folgewirkung erfolgreicher Emissionsminderungs-
maßnahmen. Je wirksamer z.B. Maßnahmen der 
Rauchgasreinigung bei Kraftwerken oder das Rück-
haltevermögen von Kläranlagen werden, desto grö-
ßer ist die in Folge dieser Reinigungsleistung zu ver

-

wertende oder im Falle fehlender Verwertungsmög-
lichkeiten schadlos zu beseitigende Menge an Rest-
stoffen (z.B. Gips und Filterstäube aus der Rauchgas-
reinigung, Klärschlämme). Für die Umweltpolitik 
stellt sich die Aufgabe, durch stärkere Förderung 
umweltschonender Technologien dazu beizutragen, 
daß bereits das Entstehen derartiger Reststoffe und 
ihrer Folgeprobleme vermieden wird oder daß eine 
Verwertung erfolgt. 

Als zunehmend problematisch erweisen sich auch 
umweltrelevante Spurenschadstoffe. In technischen 
Prozessen der landwirtschaftlichen Produktion und 
auch im Bereich der privaten Haushalte finden zu-
nehmend neu entwickelte oder bereits bekannte 
Stoffe Verwendung, die aufgrund ihrer technischen 
Eigenschaften herkömmliche physikalische oder 
biologische Verfahren ersetzen oder neue oder ratio-
nellere Anwendungsmöglichkeiten eröffnen. So 
stieg z.B. der Inlandsabsatz an Herbiziden von 1970 
bis 1986 um 75 Prozent; seit 1980 ist allerdings ein 
leichter Absatzrückgang zu verzeichnen. Die Pro-
duktion von Waschmitteln stieg um 52 Prozent, und 
die Chlorproduktion hat sich fast verdoppelt. Spuren 
dieser Stoffe oder ihrer Abbauprodukte und Verun-
reinigungen mit ihnen (Beimengungen) können di-
rekte Schäden in Ökosystemen verursachen, sind in 
der Umwelt nicht oder schwer abbaubar oder kön-
nen direkt oder über die Nahrungskette die mensch-
liche Gesundheit schädigen. Je größer das Produkt- 
und Anwendungsspektrum derartiger Stoffe ist, de-
sto mehr steht die Umweltpolitik vor den Aufgaben, 

- mit der Stoffanwendung ggf. einhergehende Um-
weltrisiken zu ermitteln 
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Abbildung 3 

Emissionen der Massenschadstoffe 1966 bis 1986 mit Prognose 1998 

Quelle:  Umweltbundesamt 
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- Bestandsentwicklung, Verteilung und Verbleib 
dieser Stoffe in der Umwelt zu identifizieren 

- ggf. Vorsorgemaßnahmen zur Vermeidung der 
Umweltrisiken zu treffen. 

Derartige Vorsorgemaßnahmen zeigen bereits ihre 
Wirkung. So ist z.B. trotz steigender Lösemittelpro-
duktion der Anteil der von der Lösemittelanwen-
dung in Industrie, Gewerbe und Haushalten ausge-
henden Emissionen flüchtiger organischer Verbin-
dungen zwischen 1970 und 1986 nahezu konstant ge-
blieben. Bei anderen Stoffen, so etwa den FCKW, die 
wesentlich für den zu beobachtenden Abbau der 
Ozonschicht verantwortlich sind, hat der freiwillige 
Anwendungsverzicht in Teilbereichen, vor allem bei 
der Umstellung von Spraydosen auf FCKW-freie 
Treibgase, bereits beachtliche Erfolge gebracht (z.B. 
beim Einsatz von FCKW als Treibgas Minderung ge-
genüber 1976 um mehr als 90 Prozent). 

10.3 Strukturverschiebungen bei den 
Auswirkungen auf die Umwelt 

Die bisher genannten Faktoren können in gewissem 
Umfang Auskunft über die Entwicklungstendenzen 
bei den Emissionen geben. Daraus lassen sich jedoch 
noch keineswegs eindeutige Folgerungen für die 
Umweltsituation und deren Entwicklung ableiten. 
Die Schritte von der Schadstoffemission zu deren 
Wirkungen auf die Umwelt sind oft sehr komplex 
und deshalb meist noch nicht im einzelnen wissen-
schaftlich untersucht. So ist es z.B. bisher nicht mög-
lich, die Zusammenhänge zwischen Luftschadstoff-
emissionen und der durchschnittlichen Immissions-
belastung entfernterer Gebiete herzustellen, weil 
dazwischenliegende Transport-, Adsorptions-, Stoff-
umwandlungs- und Depositionsvorgänge nicht ge-
nau genug beschrieben werden können. Oft fehlen 
auch noch repräsentative Vergleichsflächen, die ei-
ne Beobachtung der langfristigen Veränderung des 
Umweltzustandes ermöglichen würden. 

Hinzu kommt, daß inländische Fortschritte bei der 
Emissionsminderung ggf. durch grenzüberschreiten-
de Umweltbelastungen überlagert werden. Bei fort-
schreitender Verringerung der inländischen Emis-
sionen wird der Anteil der Schwefelniederschläge 
aus benachbarten Staaten zunehmen, wenn dort 
nicht vergleichbare Luftreinhaltemaßnahmen er-
griffen werden. Ähnliche Probleme bestehen auch 
bei grenzüberschreitenden Gewässern, wie z.B. bei 
der Elbe, deren Wassereinzugsgebiet zu 88 Prozent 
in anderen Staaten liegt. Insgesamt gewinnt bei fort-
schreitenden Erfolgen nationalen Umweltschutzes 
das Problem grenzüberschreitender Umweltbela-
stungen zunehmende Bedeutung (siehe Tabelle 5). 

Der Schluß von Entwicklungstendenzen bei den 
Emissionen auf die Entwicklung des Umweltzustan-
des wird auch dadurch erschwert, daß bestimmte Um-
weltschäden räumlich entfernt von der Belastungs-
quelle eintreten. So sind von Waldschäden gerade 
auch Gebiete betroffen, die in größerer räumlicher 
Entfernung, jedoch in der Hauptwindrichtung von 
Ballungsgebieten liegen. Auch wenn die Ursachen 
neuartiger Waldschäden im einzelnen noch nicht be- 

Tabelle 5 

Atmosphärische Schwefeltransporte 1988 bezogen 
auf die Bundesrepublik Deutschland (D) 

Land 

Schwefel

-

transport aus 
angegebenem 
Land/Gebiet 

nach D 
(kt S/a) 

Schwefel

-

transport von 
D ins 

angegebene 
Land/Gebiet 

(kt S/a) 

Albanien 	AL - - 
Österreich 	AT 1 17 
Belgien 	BE 23 9 
Bulgarien 	BG - 1 
Tschecho- 

slowakei 	CS 24 23 
Dänemark 	DK 3 8 
Finnland 	FI - 4 
Frankreich 	FR 47 29 
DDR 	DD 94 41 
Griechenland 	GR - 1 
Ungarn 	HU 3 5 
Island 	IS - - 
Irland 	IE 1 - 
Italien 	IT 9 10 
Luxemburg 	LU - 1 
Niederlande 	NL 12 22 
Norwegen 	NO - 9 
Polen 	PL 13 39 
Portugal 	PT - - 
Rumänien 	RO - 6 
Spanien 	ES 6 2 
Schweden 	SE - 14 
Schweiz 	CH 1 6 
Türkei 	TR - 1 
Europ. UdSSR 	SU 1 32 
Großbritannien 	GB 43 5 
Jugoslawien 	YU 2 9 
Unbestimmte 

Gebiete 	IND 1 ) 69 - 

SUM 352 2 ) 294 

Anmerkungen: 
1) Schwefeltransport aus unbestimmten Quellgebieten 
2) Hinzu kommen 330 kt S/a in der Bundesrepublik 

Deutschland selbst verursachte Depositionen 
Q u e 11 e: Co-operative Programme for Monitoring and 

Evaluation of the long-range Transmission of Air 
Pollutants in Europe (EMEP). Die angegebenen 
Daten für 1988 beziehen sich auf eine vorläufige 
Schätzung des meteorologischen Synthesezen-
trums West in Oslo. 

kannt sind, weisen alle bisherigen Erkenntnisse auf 
den Einfluß des Ferntransportes von Luftschadstoffen 
sowie auf die Bedeutung der langfristigen Akkumula-
tion persistenter Schadstoffe und der Bodenversaue-
rung infolge anhaltender Deposition von Luftschad-
stoffen und deren Umwandlungsprodukten hin. 

Ähnliche Tendenzen der Schadstoffakkumulation 
an produktionsfernen Standorten sind auch bei der 
Belastung der Nord- und Ostsee mit Stoffen zu beob-
achten, die mit Abfallverbrennung und -verklap-
pung auf See sowie der Schiffsentsorgung von öl- 
und chemikalienhaltigen Abfällen, aber auch durch 
Schadstoffeinträge über die Flüsse, aus der Luft und 
aus den Küstenregionen verursacht werden. 
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11 Umweltinformationen und -informationssysteme 

11.1 

Für die umweltpolitische Ziel- und Prioritätenset-
zung und die Erfolgskontrolle umweltpolitischer 
Maßnahmen werden aktuelle Informationen über 
Stand und Entwicklung des Umweltzustandes benö-
tigt. Erforderlich sind vor allem Einzeldaten und 
Zeitreihen über 

- den Zustand der Umwelt (Immissions-, Wirkungs-
daten) 

- Belastungen der Umwelt und ihnen zugrundelie-
gende Ursachen (Emissions-, Ressourcenver-
brauchs-, Produktionsdaten) 

- Aktivitäten und Aufwendungen zur Vermeidung 
und Verminderung von Umweltbelastungen so

-

wie zur Verbesserung des Umweltzustandes (Maß

-

nahmedaten, Daten über Kosten der Umweltbela

-

stung und Nutzen der Umweltverbesserung) 

sowohl für die Bundesrepublik Deutschland insge-
samt einschließlich grenzüberschreitender Umwelt

-

belastungen als auch für die Bundesländer und Re-
gionen. 

Der derzeitige Bestand an repräsentativen und flä-
chendeckenden Informationen zum Zustand der Um-
welt in der Bundesrepublik Deutschland ist unzurei-
chend. Auf die bestehenden Informationsdefizite 
weist auch der Sachverständigenrat für Umweltfra-
gen hin (Umweltgutachten 1987, Tz. 250 f). Verfügbar 
sind Informationen für die einzelnen Umweltmedien 
und Sektoren, die oft nicht vergleichbar und unter-
schiedlich weit entwickelt sind. Das Umweltbundes-
amt faßt die wichtigsten Informationen in den seit 
1984 regelmäßig herausgegebenen „Daten zur Um-
welt" zusammen, deren dritte Ausgabe (1988/89) zu-
gleich die Fortschritte bei der Beschaffung und Auf-
bereitung von Umweltinformationen erkennen läßt. 

Die bundesweite Datenbasis muß auch deshalb ver-
bessert werden, weil die Bundesregierung in zuneh-
mendem Maße gefordert ist, nationale Umweltdaten 
in internationale Informationssysteme, Statistiken 
und Umweltberichte einzubringen. Die Errichtung 
eines europäischen Umweltinformationssystems ist 
von der EG-Kommission im Zusammenhang mit der 
Gründung einer Europäischen Umweltagentur für 
1990 beabsichtigt. Im Hinblick auf die wachsende 
Bedeutung globaler Umweltprobleme wie Klima-
veränderung und Ozonschichtzerstörung ist eine In-
tensivierung der deutschen Beteiligung an den welt-
weit angelegten Informationssystemen der Verein-
ten Nationen erforderlich. 

Die Verbesserung der Umweltdatenbasis konzen-
triert sich auf folgende Schwerpunkte: 

- die Intensivierung des Datenflusses zwischen dem 
Bund und den Ländern, die im Rahmen ihrer Voll-
zugskompetenz Umweltdaten erheben 

- die Erweiterung der amtlichen Umweltstatistik 
und 

- der Ausbau der Umweltinformationssystme des 
Bundes. 

11.2 

In Zusammenarbeit von Bund und Ländern sind ver-
stärkte Anstrengungen im Gange, zu den wesentli-
chen Umweltaspekten vergleichbare Daten verfüg-
bar zu machen: 

- Im Rahmen der Umweltministerkonferenz haben 
sich Bund und Länder auf einen bundeseinheitli-
chen „Grunddatenkatalog" von Informationen zur 
Beschreibung der Umweltsituation geeinigt. Die 
praktische Ausfüllung des Katalogs ist eingeleitet. 

- Im Bereich der Waldschadenserhebung wurde ein 
bundeseinheitlich koordiniertes Erhebungs- und 
Auswerteverfahren eingeführt. Vor allem hierzu 
sind ab 1990 Untersuchungen der Waldschäden 
vorgesehen. 

- Für die Erstellung eines Bodeninformationssy-
stems liegt ein zwischen Bund und Ländern abge-
stimmtes Konzept vor, dessen Umsetzung derzeit 
im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben erprobt wird. 

- Die beim Bund und in verschiedenen Bundeslän-
dern laufenden Aktivitäten zur Erfassung und 
Aufbereitung umweltrelevanter Gefahrstoffdaten 
sind arbeitsteilig zu koordinieren. 

11.3 

Große Bedeutung haben die im Rahmen der Amtli-
chen Statistik über die Statistischen Landesämter 
und das Statistische Bundesamt laufend erhobenen 
Umweltinformationen. Der Bundesumweltminister 
hat den Entwurf einer Neufassung des Umweltstati-
stikgesetzes vorgelegt, mit dem die zu erhebenden 
Merkmale vermehrt und die Erhebungshäufigkeit 
dem gestiegenen Bedarf an umweltstatistischen In-
formationen - bei zumutbarem Aufwand für die Aus-
kunftspflichtigen - angepaßt werden. Durch die 
Neufassung soll das bestehende Umweltstatistikge-
setz um folgende Erhebungen ergänzt werden: 

- Erhebung der Verwertung bestimmter Stoffe 

- Erhebung der Luftverunreinigungen 

- Erhebung der Altlastflächen 

- Erhebung des Bodenzustandes 

- Erhebung des Naturschutzes, der Landschaftspfle-
ge und des Wildschutzes 

- Erhebung der Aufwendungen für Umweltschutz 

- Erhebung der Waren und Dienstleistungen für 
den Umweltschutz und 

- Erhebung der Ordnungswidrigkeiten im Umwelt-
bereich. 

Die Neufassung des Umweltstatistikgesetzes wird 
auch dazu beitragen, die Verwendung der Umwelt-
ressoucen im Wirtschaftsprozeß nachzuweisen und 
damit verbesserte Grundlagen für die Umwelt- und 
Wirtschaftspolitik zu schaffen. 
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11.4 

Der Bund verfügt über eine Vielzahl von Informa-
tionssystemen und -einrichtungen, die Umweltinfor-
mationen bereitstellen und deren Ausbau und Koor-
dinierung verstärkt vorangetrieben wird. 

Von zentraler Bedeutung ist das bereichsübergrei-
fend angelegte Informations- und Dokumentations-
system Umwelt UMPLIS, das vom Umweltbundes-
amt geführt wird. Es enthält Daten zum Zustand der 
Umwelt, und zwar 

zur Luftbelastung im Rahmen 

- der Luftimmissionsdatenbank LIMBA und 

- des Emissionsursachenkatasters EMUKAT, 

zur Gewässerbelastung als externe Datenbanken 

- die umweltrelevante gewässerkundliche Daten-
bank HYDABA bei der Bundesanstalt für Gewäs-
serkunde und 

- die Meeresumweltdatenbank MUDAB beim Deut-
schen Hydrographischen Institut, 

zu Abfallfragen 

- die Abfallwirtschaftsdatenbank AWIDAT und 

zu Umweltschäden an Denkmälern 

- die Datenbank MONUFAKT 

Auf dem Gebiet der Gefahrstoffe wird 

- das Informationssystem für Umweltchemikalien, 
Chemieanlagen und Störfälle INFUCHS 

mit Teilsystemen wie Vollzug des Chemikalienge-
setzes und Gefahrstoffschnellauskunft geführt (siehe 
hierzu B.1.2.8) 

Die Umweltliteratur wird in ULIDAT, die Umwelt

-

forschungsvorhaben werden in UFORDAT zentral 

dokumentiert. Diese Informationen sind im Rahmen 
des UMPLIS-Selbstwähldienstes allgemein verfüg-
bar. 

Erstellung von Trendaussagen über die Entwick-
lung von stofflichen Belastungen ist eine der Aufga-
ben der vom Umweltbundesamt geführten Umwelt-
probenbank, bei der repräsentative Umweltproben 
zum Zweck einer Analyse der Belastungssituation in 
späteren Jahren tiefgekühlt gelagert werden (siehe 
hierzu B. 5.2.6) 

Darüber hinaus wird beim Umweltbundesamt in Zu-
sammenarbeit von Bund und Ländern das bundes-
weite Smog-Frühwarnsystem betrieben. 

Umweltdaten im Bereich Naturschutz und Land-
schaftspflege enthält das Landschafts-Informations-
system LANIS, das von der Bundesforschungsanstalt 
für Naturschutz und Landschaftsökologie geführt 
wird. Dazu gehören 

- die Bundesflächendatenbank für Naturschutz und 
Landschaftspflege BDNL 

- projektbezogene Datenbanken wie die Oberrhein-
studie, die Donaustudie etc. 

- Datenbanken für Arten- und Biotopschutz 

- Naturschutzgebietsdatei 

- Landschaftsplanverzeichnis 

- Statistiken verschiedener Herkunft 

Das Bundesamt für Strahlenschutz führt das Inte-
grierte Meß- und Informationssystem zur Überwa-
chung der Umweltradioaktivität IMIS (siehe hierzu 
B. 8.1.2.1). 

Das Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des 
Bundesgesundheitsamtes unterhält die Trinkwasser-
qualitäts-Datenbank BIBIDAT. 

12 Umweltforschung 

Die Komplexität ökologischer Systeme ist ohne Hil-
fe der Wissenschaften nicht durchschaubar. For-
schung und Technologie helfen auch, die Rückwir-
kung politischen Handelns auf die Biosphäre besser 
zu erkennen und zu verstehen sowie umweltpoliti-
sche Entscheidungen zielgenauer zu treffen. 

12.1 

Die Entwicklung umweltpolitischer Konzeptionen, 
Ziele, Instrumente und Maßnahmen muß sich auf die 
Erkenntnisse und Forschungsergebnisse von Wis-
senschaft und Technik stützen. Die Bundesregierung 
sieht daher auch in intensiver Forschungs- und Ent-
wicklungsförderung ein wichtiges Inst rument ihrer 
Umweltpolitik. 

Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren die 
Umweltforschung gezielt ausgebaut. Sie sieht auch 
in den kommenden Jahren einen Schwerpunkt ihrer 

Forschungsförderung im Bereich der Vorsorgefor-
schung (siehe Bundesbericht Forschung 1988, Bun-
destags-Drucksache 11/1630, S. 20, 34). 

Die Forschungs- und Technologiepolitik der Bun-
desrepublik Deutschland geht von einer Aufgaben-
teilung zwischen Staat und Wirtschaft aus. Grund-
sätzlich ist Forschung und Entwicklung in der Wirt-
schaft Sache der Unternehmen und anderer privater 
Einrichtungen. Der Einsatz öffentlicher Mittel 
kommt nur in Betracht, wo staatliche Verantwortung 
liegt und wo aus übergeordneten gesellschaftlichen 
oder gesamtwirtschaftlichen Gründen eine Unter-
stützung erforderlich ist (siehe Bundesbericht For-
schung, S. 16). 

12.2 

Innerhalb der Bundesregierung sind für die Umwelt-
forschung in erster Linie der Bundesforschungsmini-
ster und der Bundesumweltminister zuständig. 
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12.2.1 

Der Bundesforschungsminister (BMFT) fördert vor 
allem 

- anwendungsorientierte Grundlagenforschung 

- Forschung, die breite interdisziplinäre Zusam-
menarbeit erfordert 

- grundlegende technische Entwicklung mit hohem 
Entwicklungsrisiko 

- Forschung auf dem Gebiet der Reaktorsicherheit 
und der allgemeinen Sicherheitstechnik, 

soweit ein besonderes öffentliches Interesse an einer 
Weiterentwicklung von Wissenschaft und Technik 
besteht. Die Förderschwerpunkte sind in dem Pro-
gramm „Umweltforschung und Umwelttechnologie" 
dargelegt, das 1989 für den Zeitraum bis 1994 fortge-
schrieben wurde. Es führt die 1984 eingeleitete, neue 
forschungspolitische Entwicklung fort, die verstärkt 
Schwerpunkte in der systematischen, interdiszipli-
nären und intermediären Erforschung ökologischer 
Systeme und Strukturen sowie in der darauf abge-
stimmten Entwicklung umweltfreundlicher Techno-
logien setzt. 

Der Mittelansatz des Bundesforschungsministers für 
den Umweltschutz und für Maßnahmen mit umwelt-
verbessernder Wirkung insgesamt liegt 1990 bei 954 
Millionen DM. Davon sind für Förderung der Ökolo-
gie- und Klimaforschung 257 Millionen DM vorgese-
hen. 

Die Betreuung der Projektförderung des Bundesfor-
schungsministers übernehmen in der Regel Projekt-
träger. Im Umweltbereich sind dies das Forschungs-
zentrum Jülich (Ökosystemforschung, Bodenschutz, 
Gewässerökologie, Ökotoxikologie, Waldschadens-
forschung), das Umweltbundesamt (Abfallwirt-
schaft), das Kernforschungszentrum Karlsruhe (Was-
serwirtschaft), die Gesellschaft für Strahlen- und 
Umweltforschung (Klima- und Atmosphärenfor-
schung, Umwelt und Gesundheit, Stadtökologie) 
und die Deutsche Forschungsanstalt für Luft- und 
Raumfahrt (Umwelttechnik). 

Einen steigenden Beitrag zur Umweltforschung lei-
sten auch die zum Geschäftsbereich des Bundesfor-
schungsministers gehörenden Großforschungszen-
tren des Bundes (GFE). Die Schwerpunkte liegen bei 
besonders zeit- und arbeitsaufwendiger Forschung, 
die multidisziplinäre Kapazitäten möglichst in Zu-
sammenarbeit mit Hochschule und Industrie erfor-
dern. 

Sieben in der Arbeitsgemeinschaft der Großfor-
schungseinrichtungen (AGF) zusammengeschlossene 
Großforschungseinrichtungen setzen unterschied-
lich große, in jedem Fall aber signifikante Teile ih-
res Budgets und ihrer personellen Kapazität für die 
Umwelt- und Klimaforschung ein: 

- Alfred Wegener Institut (AWI) 

- Deutsche Forschungsanstalt für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) 

- Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) 

- Forschungszentrum Geesthacht (GKSS) 

- Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung 
(GSF) 

- Forschungszentrum Jülich (KFA) 

- Kernforschungszentrum Karlsruhe (KfK). 

Schwerpunkte bilden bei den Arbeiten der Großfor-
schungseinrichtungen Forschungen in folgenden 
Bereichen: 

- Klima (DLR, GKSS, KFA, KFK) 

- Schadstoffe im Wasser, Trinkwasseraufbereitung 
(GKSS, GSF, KFA, KfK) 

- Verunreinigungen von Küstengewässern und der 
Hohen See (AWI, DLR, GKSS) 

- atmosphärische Austausch- und Transportvorgän-
ge, chemische Prozesse in der Atmosphäre (AWI, 
DLR, GKSS, KFA, KfK) 

- Bodenbelastungen (Schadstoffe, Umweltchemika

-

lien), Belastung von Pflanzen (GSF, KFA, KfK) 

- Waldschäden (DLR, GKSS, GSF, KFA, KfK) 

- Umwelt und Gesundheit (DKFZ, GSF, KfK) 

- Abfallbeseitigung und -vermeidung (GSF, KFA, 
KfK). 

12.2.2 

Die Umweltforschung des Bundesumweltministers 
ist darauf gerichtet, Entscheidungsgrundlagen und 
-hilfen zur sachgemäßen Erfüllung seiner Ressort-
aufgaben zu gewinnen. Zu diesen Ressortaufgaben 
zählt - über die Aufgaben in den einzelnen Fachbe-
reichen hinaus - die Aufgabe der Planung und Koor-
dinierung der Umweltpolitik der Bundesregierung. 
Umweltforschung ist damit entscheidende Grundla-
ge einer am Vorsorgeprinzip orientierten Umwelt-
politik. 

Die Zuständigkeit für die Strahlenschutzforschung 
liegt ausschließlich beim Bundesumweltminister, 
der auch die Koordinierung des nationalen mit dem 
europäischen Strahlenschutzforschungsprogramm 
wahrnimmt. 

Im Bereich der Reaktorsicherheit werden Studien 
und Gutachten im Zusammenhang mit Ressortauf-
gaben vom Bundesumweltminister vergeben. 

Die im Auftrag des Bundesumweltministers durch-
geführte Umweltforschung dient der Vorbereitung, 
Überprüfung, Weiterentwicklung bzw. Umsetzung 
von 

- umweltpolitischen Zielen, Instrumenten, Pro-
grammen und Konzeptionen 

- rechtlichen Regelungen (Gesetzen, Verordnun-
gen, Verwaltungsvorschriften, internationalen 
Vereinbarungen). 

Im Haushalt 1990 des Bundesumweltministers sind 
für Umwelt- und Naturschutzforschung 75,2 Millio-
nen DM, für Demonstrationsvorhaben auf den Ge-
bieten Umweltschutz und Naturschutz 5,41 Millio- 
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nen DM vorgesehen. Hinzu kommen Mittel in Höhe 
von 9,8 Millionen DM für die Förderung des Medizi-
nischen Instituts für Umwelthygiene an der Univer-
sität Düsseldorf sowie Mittel in Höhe von 56,1 Mil-
lionen DM für Untersuchungen zur Reaktorsicher-
heit und zum Strahlenschutz. 

13 Zusammenarbeit mit der DDR 

Eine besondere Herausforderung sieht die Bundes-
regierung in der dramatischen Umweltsituation in 
der DDR. Die von der Regierung der DDR selbst vor-
gelegten Daten über den Zustand der Umwelt bestä-
tigen, daß Luft, Gewässer und Boden zu großen Tei-
len katastrophal belastet und nachhaltig geschädigt 
sind. Die Belastungen wirken sich auch auf das Ge-
biet der Bundesrepublik Deutschland nachteilig aus. 
Im Interesse der Umwelt in beiden Teilen Deutsch-
lands und der Menschen in der DDR ist daher part-
nerschaftliche Zusammenarbeit, ist eine Verantwor-
tungsgemeinschaft im Umweltschutz dringlich. 

Der Bundesumweltminister und der Umweltminister 
der DDR haben im Februar 1990 eine Gemeinsame 
Umweltkommission eingerichtet. Die Arbeitsgrup-
pen 

- Recht- und Verwaltungsorganisation 

- Ökologischer Sanierungs- und Entwicklungsplan 

- Energie und Umwelt 

sollen die Grundlagen für eine durchgreifende Ver-
besserung der Umweltsituation in der DDR erarbei-
ten. Ziel ist der Abbau der Belastungsunterschiede 
in möglichst kurzer Frist. 

Bereits im Juli 1989 haben der Bundesumweltmini-
ster und der Umweltminister der DDR eine Erklä-
rung unterzeichnet, wonach sechs Umweltschutzpi-
lotprojekte in der DDR gemeinsam durchgeführt 
werden sollen. Das Bundesumweltministerium wird 
sich im Rahmen der Förderung von Demonstrations-
vorhaben mit rund 300 Millionen DM an der Finan-
zierung beteiligen. 

Als erstes dieser sechs Projekte wird der Aufbau ei-
nes Smog-Frühwarnsystems in der DDR realisiert. 
Die ersten Meßstationen sollen noch in diesem Jahr 
ihren Betrieb aufnehmen. Die vorgesehene automa-
tische Datenübertragung zum Umweltbundesamt, 
bei dem auch die Daten des bundesdeutschen Smog

-

Frühwarnsystems zusammenlaufen, bedeutet einen 
ersten wesentlichen Schritt zu einem umfassenden 
Datenaustausch zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der DDR. 

Einvernehmen besteht auch über die Einleitung 
einer ersten Stufe für ein Gewässergütemeßnetz an 

Die Vergabe und Betreuung der Forschungsvorha-
ben ist grundsätzlich Aufgabe der nachgeordneten 
Fachbehörden des Bundesumweltministers (Um-
weltbundesamt, Bundesforschungsanstalt für Natur-
schutz und Landschaftsökologie, Bundesamt für 
Strahlenschutz). 

Elbe, Spree und Havel. Bis Ende 1991 sollen fünf mo-
derne Meßstationen und drei Laboratorien einge-
richtet werden. Auch bei diesem Projekt ist ein weit-
gehender Datenaustausch vorgesehen. 

Gegenwärtig wird darüber hinaus über 15 weitere 
Projekte verhandelt. In dem deutschlandpolitischen 
Nachtragshaushalt sind für die finanzielle Betei-
ligung des Bundesumweltministeriums insgesamt 
600 Millionen DM für den Zeitraum bis 1993 vorge-
sehen. 

In Ausfüllung des Strahlenschutzabkommens von 
1987 haben der Bundesumweltminister und das 
Staatliche Amt für Atomsicherheit und Strahlen-
schutz der DDR (SAAS) im März 1990 eine Gemein-
same Kommission der für die kerntechnische Sicher-
heit und den Strahlenschutz zuständigen Behörden 
eingerichtet. Diese Gemeinsame Kommission glie-
dert sich in die Hauptgruppe und die 4 folgenden 
Arbeitsgruppen: 

- Sicherheit von Kernkraftwerken 

- Endlager/Abfälle 

- Strahlenschutz 

- Recht und Verfahren. 

Die Gemeinsame Kommission dient dem Ziel, die 
Zusammenarbeit im Bereich der kerntechnischen Si-
cherheit sowie auf den Gebieten des Strahlenschut-
zes, der Ver- und Entsorgung und des Atomrechts 
entscheidend zu verbessern und den angestrebten 
Prozeß der Harmonisierung im Sinne einer Sicher-
heitspartnerschaft möglichst rasch in Gang zu set-
zen. 

Als vordringlich gilt dabei die sicherheitstechni-
sche Überprüfung und Bewertung der Kernkraft-
werke der DDR durch Sicherheitsexperten aus der 
Bundesrepublik Deutschland, die Ende Januar 1990 
bereits begonnen hat. Zur konstituierenden Sitzung 
der Gemeinsamen Kommission konnte deshalb be-
reits ein erster Zwischenbericht zur Sicherheitsbe-
urteilung des Kernkraftwerkes Greifswald vorge-
legt werden, der die vorläufige Einstellung des Be-
triebes der Kraftwerksblöcke 2 und 3 empfohlen 
hatte. Die Betriebseinstellung ist inzwischen er-
folgt. 
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14 Grenzüberschreitende Umweltpolitik 

Umweltverschmutzung macht an Ländergrenzen 
nicht halt. Aufgrund ihrer zentralen Lage innerhalb 
des Ballungsraums Europa, der dichten Besiedlung 
und der hohen Industrialisierung - auch der Nach-
barländer - ist die Bundesrepublik Deutschland mit 
grenzüberschreitenden Umweltproblemen in beson-
derem Maße konfrontiert. So stammen z.B. nur etwa 
43 Prozent der Schwefeldioxiddepositionen in unse-
rem Land aus inländischen Quellen; andererseits 
werden etwa 70 Prozent der SO 2 -Emissionen expor-
tiert. Zur Verschmutzung von Rhein, Elbe und Nord-
see tragen jeweils mehrere Länder bei. Vor allem das 
Problem der weltweiten Klimaveränderungen auf-
grund von Luftverschmutzungen und Verlusten an 
Wäldern und die Gefährdung der Ozonschicht durch 
Fluorchlorkohlenwasserstoffe machen die allgemei-
ne Betroffenheit der Staatengemeinschaft durch 
Umweltprobleme deutlich. Die Erhaltung und Ver-
besserung der Umwelt erfordert deshalb gemeinsa-
me Anstrengungen der Staaten über Grenzen hin-
weg. 

Die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit 
im Umweltschutz ergibt sich auch aus ökonomi-
schen Gründen: Wenn Staaten unterschiedliche Um-
weltanforderungen an Produkte stellen, können dar-
aus Handelshemmnisse erwachsen. Unterschiedli-
che Anforderungen an Produktionsverfahren kön-
nen zu Wettbewerbsverzerrungen führen. 

Auch die Gleichartigkeit vieler Probleme verlangt 
internationale Zusammenarbeit. Es wäre vom Ergeb-
nis und vom Arbeitsaufwand her schwer verständ-
lich, wenn für die gleichen Probleme in ähnlich 
strukturierten Staaten isolierte Lösungen entwickelt 
würden. Das gilt beispielsweise für die Überprüfung 
der circa 100.000 weltweit im Verkehr befindlichen 
chemischen Stoffe. 

Erhaltung und Verbesserung der Umwelt sind eine 
Herausforderung für weltweite Umweltpartner-
schaft. Die Ergebnisse des Wirtschaftsgipfels 1989 in 
Paris zeigen, daß diese Verpflichtung von den 
Staats- und Regierungschefs der sieben großen In-
dustriestaaten und dem Präsidenten der Europäi-
schen Gemeinschaften gesehen und angenommen 
wird. Internationale Solidarität ist vor allem im Hin-
blick auf die drängenden Probleme in der Dritten 
Welt geboten. Umweltgesichtspunkte sind daher in 
die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den weni-
ger entwickelten Ländern einzubeziehen. 

Durch ihre internationale Dimension gewinnt die 
Umweltpolitik eine neue Qualität. Damit die Men-
schen auf dieser Erde friedlich zusammenleben kön-
nen, ist die Sicherung der natürlichen Lebensgrund-
lagen ebenso wichtig wie die Friedenssicherung. Ei-
ne so verstandene „Umweltaußenpolitik" ist darauf 
gerichtet, die Belange des Schutzes der Umwelt in 
die außenpolitischen Aktivitäten - ganz besonders 
auch gegenüber den Staaten Mittel- und Osteuropas 
- einzubeziehen und die Umweltpolitik auch für ei-
ne Verbesserung der außenpolitischen Zusammen-
arbeit zu nutzen. Andererseits wird eine verbesserte 

außenpolitische Zusammenarbeit gerade auch die 
Umweltpolitik voranbringen können. 

Die Bundesregierung legt aus all diesen Gründen 
besonderes Gewicht auf die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit im Umweltschutz. Aufgrund der 
technisch-wissenschaftlichen und wirtschaftlichen 
Möglichkeiten der Bundesrepublik Deutschland 
sieht sie es als Verpflichtung an, auch im internatio-
nalen Bereich eine engagierte Umweltpolitik zu be-
treiben. 

Als Mitglied der Europäischen Gemeinschaften und 
zahlreicher internationaler Umweltgremien und -or-
ganisationen, als Vertragspartner vieler bi- und mul-
tilateraler Umweltabkommen mit westlichen und 
östlichen Staaten sowie Ländern der Dritten Welt 
setzt sie sich nachhaltig für die Durchsetzung um-
weltpolitischer Ziele ein. Auf die Initiativen und 
Maßnahmen im einzelnen wird in den Kapiteln zu 
den Sektoren des Umweltschutzes im Teil B einge-
gangen. 

14.1 Europäische Gemeinschaften 

Für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im 
Umweltschutz haben die Europäischen Gemein-
schaften eine herausragende Bedeutung. Als supra-
nationale Organisation können sie für die Mitglied-
staaten verbindliches Recht setzen. Nahezu auf allen 
Gebieten des Umweltschutzes haben die Europäi-
sche Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), aber auch die 
Europäische Atomgemeinschaft (EURATOM), ge-
meinschaftliche Regelungen erlassen, die mit ihrer 
Umsetzung in nationales Recht die Umweltgesetz-
gebung in den Mitgliedstaaten wesentlich prägen. 
Als wichtige umweltrelevante Maßnahmen aus letz-
ter Zeit sind beispielhaft zu nennen: die weitgehen-
de Durchsetzung des schadstoffarmen Kraftfahrzeu-
ges, die gemeinsamen Bemühungen zur durchgrei-
fenden Bekämpfung der Verschmutzung der Nord-
see und der europäischen Binnengewässer, das ge-
meinschaftliche Vorgehen zur Verringerung der die 
Ozonschicht schädigenden FCKW und der Emissio-
nen aus Großfeuerungsanlagen sowie die gemein-
schaftlichen Regelungen bezüglich der Höchstwerte 
radioaktiver Kontaminationen von Nahrungs- und 
Futtermitteln. 

Für die weitere Entwicklung der EG-Umweltpolitik 
ist das Inkrafttreten der Einheitlichen Europäischen 
Akte von besonderer Bedeutung. 

Ein Ziel der Einheitlichen Europäischen Akte ist es, 
den Umweltschutz gemeinschaftsweit voranzubrin-
gen. 

Mit der Aufnahme des Titels „Umwelt" in den EWG

-

Vertrag wird die Umweltpolitik umfassend in den 
EWG-Vertrag eingeordnet. Umweltschutz ist jetzt 
eine originäre Aufgabe der Gemeinschaft. Nunmehr 
ist ausdrücklich festgelegt, daß die Erfordernisse des 
Umweltschutzes Bestandteil der anderen Politiken 
der Gemeinschaft sind. 

 



Deutscher Bundestag —11. Wahlperiode 	Drucksache 11/7168 

Wichtige Grundsätze der Umweltpolitik, etwa das 
Vorsorge- und das Verursacherprinzip, sind nun-
mehr im Vertrag verankert. Weiter ist die EG

-

Kommission verpflichtet, bei ihren Vorschlägen zur 
Verwirklichung des Binnenmarktes im Umweltbe-
reich von einem hohen Schutzniveau auszugehen. 
Schließlich ist in den einzelnen Mitgliedstaaten ein 
„nationaler Alleingang" selbst bei harmonisierten 
Regelungen gestattet, wenn zwingende Gründe des 
Umweltschutzes dies erfordern. 

Bis Ende 1992 trifft die Gemeinschaft die erforderli-
chen Maßnahmen, um den europäischen Binnen-
markt zu verwirklichen. Der damit geforderte freie 
Warenverkehr setzt für den Umweltbereich grund-
sätzlich eine Harmonisierung der produktbezoge-
nen Umweltnormen voraus. Denn unterschiedliche 
Produktanforderungen in den einzelnen Mitglied-
staaten hätten Handelshemmnisse zur Folge, die 
dem Abbau der innergemeinschaftlichen Grenzen 
entgegenstünden. Andererseits darf es nicht zu einer 
Harmonisierung von Produktnormen zu Lasten von 
notwendigen Anforderungen des Umwelt- und Ge-
sundheitsschutzes kommen. 

Auch bei anlagenbezogenen Umweltanforderungen 
besteht - aus ökologischen wie aus Wettbewerbs-
gründen - ein Harmonisierungsbedarf. Harmonisie-
rungsbemühungen finden aber häufig ihre Grenze in 
unterschiedlichen ökologischen, ökonomischen oder 
klimatischen Besonderheiten in den einzelnen Mit-
gliedstaaten. Bei anlagenbezogenen Umweltschutz-
anforderungen wird es daher in erster Linie darum 
gehen, eine Harmonisierung auf dem Niveau von 
möglichst anspruchsvollen Mindestanforderungen 
durchzusetzen. National strengere Regelungen blei-
ben dabei möglich. 

Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ist auf 
dem Weg, sich auch zu einer Umweltgemeinschaft 
zu entwickeln. Diese Chance gilt es zu nutzen. 

14.2 Europarat, OECD, EG/EFTA 

Europarat 

Neben den Europäischen Gemeinschaften ist in Eu-
ropa der Europarat eine aktive internationale Orga-
nisation auf dem Gebiet des Umweltschutzes. Ihm 
gehören 23 Mitgliedstaaten an. Die materielle Um-
weltarbeit des Europarates ist sehr vielgestaltig. 
Vorrangig befaßt er sich mit Fragen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege sowie des Boden-
schutzes. 

In seinem Rahmen kamen im Juni 1987 in Lissabon 
die für den Naturschutz zuständigen Minister der 
Mitgliedstaaten zur 5. Europäischen Umweltmini-
sterkonferenz zusammen. Die Konferenz richtete an 
die Regierungen Empfehlungen, die vor allem den 
Schutz des Naturerbes, die Land- und Forstwirt-
schaft, Forschung und Tourismus betreffen. Der Eu-
roparat wurde aufgefordert, eine europäische Natur-
schutzstrategie zu erarbeiten. Darüber hinaus sollen 
die Möglichkeiten zur Erarbeitung einer Boden-
schutzkonvention untersucht und Schlußfolgerun-
gen für die Entwicklung der ökologisch sensiblen 

Zonen ländlicher Gebiete vorgelegt werden. Die 
6. Europäische Umweltministerkonferenz, die sich 
schwerpunktmäßig mit Fragen des Bodenschutzes 
befassen wird, ist für 1990 in Brüssel geplant. 

OECD 

Eine weitere wichtige Organisation für die interna-
tionale Zusammenarbeit im Umweltschutz ist die 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD), der 24 Mitgliedstaaten, 
darunter die EG-Staaten, die in der EFTA zusam-
mengeschlossenen europäischen Staaten, die USA 
und Kanada, Japan, Australien und Neuseeland an-
gehören. Wichtige umweltbezogene Belange wer-
den im OECD-Umweltausschuß, im DAC (Develop-
ment Assistence Commitee) und in den Energie-
agenturen International Energy Agency (IEA) und 
Nuclear Energy Agency (NEA) behandelt. 

Die OECD untersucht unter Berücksichtigung aller 
relevanten Faktoren, vor allem wirtschaftlicher Er-
wägungen, Probleme des Schutzes und der Verbes-
serung der Umwelt. Besonders in den Bereichen Ent-
wicklungszusammenarbeit, Technologie, Struktur-
anpassung und ländliche Entwicklung werden inter-
disziplinäre und direktoratsübergreifende Arbeiten 
verstärkt. 

Ein Schwerpunkt der Arbeiten ist das Chemikalien-
programm. OECD-Empfehlungen waren in diesem 
Bereich Vorreiter für gemeinschaftliche Richtlinien 
der EG, z.B. 

- der seit 1986 rechtsverbindlichen Richtlinie, die 
die Untersuchungsmethoden für gefährliche Stof-
fe und Zubereitungen vorschreibt und 

- der 1986 verabschiedeten Richtlinie, in der die ge-
genseitige Anerkennung von Daten beschrieben 
wird (Richtlinie über die Gute Laborpraxis). 

Informationsaustausch sowie Öffentlichkeitsinfor-
mation und -beteiligung in Bezug auf Unfälle mit ge-
fährlichen Stoffen regeln zwei 1988 beschlossene 
Rechtsakte des OECD-Rates. 

Die OECD war aufgrund ihrer Mitgliederstruktur 
die geeignete Organisation zur Entwicklung von 
Leitlinien für das Verhalten multinational operie-
render Unternehmen. Diese Leitlinien sind durch ei-
ne besondere Erklärung der Mitgliedstaaten über 
die Pflichten dieser Unternehmen zur Beachtung des 
Umweltschutzes, und zwar auch in den Staaten der 
Dritten Welt ergänzt worden. Schließlich arbeitet 
die OECD an einem System zur Kontrolle der grenz-
überschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle 
mit. 

Zusammenarbeit EG/EFTA 

Umweltpolitische Zusammenarbeit findet auch mit 
der Europäischen Freihandelszone (EFTA) statt. Im 
Herbst 1987 haben die Umweltminister der EG und 
der EFTA auf einer Konferenz in Nordwijk beschlos-
sen, die Zusammenarbeit im Umweltschutz zu ver-
stärken. Die dort verabschiedete Erklärung sieht vor, 
gemeinsame umweltpolitische Ziele und Strategien 
zu entwickeln. Hierzu finden regelmäßig Treffen 
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statt. Schwerpunktfelder sind die im Rahmen der in-
ternationalen Zusammenarbeit wichtigen Themen 
Klimaveränderungen, Luftverunreinigungen, insbe-
sondere durch Kraftfahrzeuge und FCKW, der Ge-
wässerschutz und die Störfallproblematik. 

14.3 West-Ost-Zusammenarbeit 

Umweltschutz in Europa erfordert besonders auch 
die Zusammenarbeit mit den östlichen Nachbarstaa-
ten. Eine verstärkte Zusammenarbeit zum Zwecke 
des Einsatzes der besten Umwelttechnologien ist ge-
eignet, Umweltbelastungen direkt an der Quelle zu 
bekämpfen. 

Im Rahmen der West-Ost-Zusammenarbeit kommen 
der Europäischen Wirtschaftskommission der Ver-
einten Nationen (ECE) und der Konferenz über Si-
cherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) be-
sondere Bedeutung zu. 

14.3.1 

Der ECE gehören außer den Staaten Westeuropas 
und Nordamerikas auch die osteuropäischen Staaten 
an. Trotz ihrer primär wirtschaftspolitischen Aus-
richtung behandelt die ECE auch alle wichtigen 
Fragen des grenzüberschreitenden Umweltschutzes. 

Besonders erfolgreich war die Zusammenarbeit im 
Rahmen der ECE auf dem Gebiet der Luftreinhaltung. 
In dem von 31 Staaten und der EWG ratifizierten 
„Übereinkommen von 1979 über weiträumige grenz-
überschreitende Luftverunreinigungen', das 1983 in 
Kraft trat, haben die Staaten sich verpflichtet, die 
Luftverschmutzung unter Einsatz der besten verfüg-
baren Technologien zu verringern. Damit war ein 
europaweites rechtliches Instrumentarium zur Be-
kämpfung der Luftverschmutzung in Europa geschaf-
fen, das in der Folgezeit konsequent genutzt wurde. 

Anstoß zur Konkretisierung des Übereinkommens 
gab die von Bundeskanzler Kohl initiierte Multilate-
rale Konferenz über Ursachen und Verhinderung 
von Wald- und Gewässerschäden durch Luftver-
schmutzung in Europa im Juni 1984 in München, an 
der fast alle Mitgliedstaaten der ECE teilnahmen. Im 
Jahre 1985 konnte das sogenannte Helsinki-Proto-
koll beschlossen werden, wonach die jährlichen 
Schwefelemissionen spätestens bis 1993 um minde-
stens 30 Prozent gegenüber dem Niveau von 1980 zu 
verringern sind. Es wurde von 21 Staaten aus West 
und Ost unterzeichnet und trat 1987 in Kraft. 

Im November 1988 folgte in Sofia die Zeichnung des 
Protokolls über die Begrenzung der Stickstoffoxid-
Emissionen durch 25 Staaten aus West und Ost. Hier-
mit verpflichten sich die Vertragsparteien, ihre ge-
samten jährlichen Stickstoffoxid-Emissionen auf dem 
Stand von 1987 einzufrieren, für neue stationäre und 
mobile Quellen Emissionsgrenzwerte nach dem 
Stand der Technik einzuführen und die Verfügbar-
keit bleifreien Benzins zu gewährleisten. Zwölf Staa-
ten, darunter die Bundesrepublik Deutschland, ver-
pflichteten sich über das Protokoll hinaus in einer Zu-
satzerklärung, ihre gesamten Stickstoffoxid-Emissio-
nen bis 1998 um mindestens 30 Prozent zu reduzieren. 

Die beiden genannten Protokolle sollen in bestimm-
ten Zeiträumen fortgeschrieben werden. In Gang ge-
setzt wurde die Erarbeitung eines weiteren Proto-
kolls zur Begrenzung der Emissionen von Kohlen-
wasserstoffen. 

14.3.2 

In der im Januar 1989 erfolgreich abgeschlossenen 
dritten KSZE-Folgekonferenz in Wien spielte der 
Umweltschutz eine bedeutende Rolle. Neue Impulse 
ergaben sich besonders für die Fortentwicklung der 
Begrenzung der Luftverschmutzung, für den Schutz 
der Ozonschicht und für die Reduzierung der Ge-
wässerverschmutzungen sowie für eine wirksame 
Zusammenarbeit im Bereich der Störfall-Vorsorge. 

Das in Wien beschlossene erste KSZE-Umwelt-
schutztreffen im Oktober/November 1989 in Sofia 
hat richtungsweisende konkrete Empfehlungen zur 
Intensivierung der West/Ost-Umweltpolitik erarbei-
tet - auch wenn die Verabschiedung des Schlußdo-
kuments durch Rumänien, das die Aussagen über die 
Rechte des Bürgers und der Umweltverbände nicht 
akzeptiert, verhindert wurde. Das KSZE-Umwelt-
schutztreffen hat vor allem die politischen Weichen 
gestellt für die Ausarbeitung einer Rahmenkonven-
tion zum Schutz grenzüberschreitender Wasserläufe, 
spezifische Verträge der Anrainerstaaten solcher 
Wasserläufe zur Einrichtung gemeinsamer Gewäs-
serschutzkommissionen (z. B. Elbe, Donau) sowie für 
die Schaffung einer internationalen Vereinbarung 
über die Vorsorge gegen Industrieunfälle. Diese Ar-
beiten werden jetzt unverzüglich, insbesondere im 
Rahmen der ECE, in Gang gesetzt. 

14.3.3 

Besondere Bedeutung in der West-Ost-Zusammenar-
beit wird dem Ausbau der bilateralen Beziehungen 
mit den Staaten Mittel- und Osteuropas beigemes-
sen. Die Bundesregierung hat diese Beziehungen seit 
1987 mit den meisten dieser Staaten auf eine vertrag-
liche Grundlage gestellt. Entsprechende Abkommen 
bestehen außer mit der DDR auch mit der CSSR, der 
UdSSR, Ungarn, Bulgarien und Polen. Sie bilden die 
Grundlage für eine Zusammenarbeit mit diesen Staa-
ten, die sich auf alle Schwerpunktbereiche des Um-
weltschutzes erstreckt. Ausgehend von einem brei-
ten Erfahrungs- und Informationsaustausch zielen 
diese Abkommen auf den Ausbau einer möglichst 
konkreten und projektbezogenen Zusammenarbeit. 

Seit einigen Jahren - mit Nachdruck aber vor allem 
nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl - konn-
te auch die West-Ost-Zusammenarbeit auf den Ge-
bieten der kerntechnischen Sicherheit und des 
Strahlenschutzes intensiviert werden. So wurden 
Abkommen mit der DDR und mit der UdSSR ge-
schlossen; eine Vereinbarung mit der CSSR wird in 
Kürze folgen. Mit weiteren Staaten Osteuropas ha-
ben diesbezügliche Gespräche begonnen. 

Die umwälzenden Ereignisse in den Staaten Mittel-
und Osteuropas haben bereits jetzt erkennbare Aus-
wirkungen auf Aufgaben und Handlungsmöglich-
keiten im Rahmen der Durchführung dieser Abkom-
men. Die Zusammenarbeit im Bereich des Umwelt- 
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schutzes bildet zugleich einen wesentlichen Beitrag 
der Bemühungen der Bundesregierung, diesen Län-
dern auf dem Weg zu neuen gesellschafts- und wirt-
schaftspolitischen Zielsetzungen beizustehen. 

Vor dem Hintergrund einer dramatischen Umweltsi-
tuation sehen sich die Umweltverwaltungen in die-
sen Staaten durch die öffentliche Diskussion des Pro-
blems hinsichtlich der raschen Verbesserung der Um-
weltsituation vor Aufgaben gestellt, die sie weitge-
hend aus eigener Kraft nicht lösen können. Deutlicher 
und offener als vor diesen Veränderungen ist hier die 
Unterstützung durch die Bundesregierung wie auch 
die übrigen westlichen Industrieländer gefragt. 

14.4 Weltweiter Umweltschutz (UNEP, WHO, 
Umweltschutz und Dritte Welt) 

Engagierte Umweltpolitik muß sich den weltweiten 
Problemen der Umweltverschmutzung stellen. Die 
möglichen Klimaveränderungen aufgrund wachsen-
der Luftverschmutzung durch sogenannte Treib-
hausgase, die Vernichtung großer Teile tropischen 
Regenwaldes, die Zerstörung der Ozonschicht und 
die Verschmutzung der Weltmeere sind Gefahren, 
denen nur im Zusammenwirken aller Staaten auf 
dieser Erde wirkungsvoll begegnet werden kann. 

Geeignete Plattform sind wegen des globalen Ansat-
zes der Probleme vor allem die Vereinten Nationen. 
Das 1972 von den Vereinten Nationen (UN) ins Le-
ben gerufene Umweltprogramm (UNEP) ist die welt-
weit tätige Organisation, die sich der Umweltpro-
blematik in ihrer ganzen Breite annimmt. Die Aufga-
ben von UNEP sind vielfältiger Natur. Es koordi-
niert die Umweltschutzaktivitäten anderer UN

-

Organisationen und wirkt als Katalysator für die 
Durchführung von Projekten der Umwelterhaltung 
und -gestaltung. UNEP engagiert sich auch für die 
Lösung bedeutender regionaler Umweltprobleme 
vor allem in Staaten der Dritten Welt. Wichtige Pro-
gramme betreffen den Schutz von regionalen Mee-
ren und die umweltverträgliche Nutzung großer 
grenzüberschreitender Flüsse. 

UNEP widmet sich vor allem der Lösung globaler 
Umweltprobleme. So ging die Initiative zu weltwei-
ten Maßnahmen zum Schutz der Ozonschicht von 
UNEP aus (Wiener Abkommen zum Schutz der 
Ozonschicht 1985, Montrealer Protokoll zur FCKW

-

Minderung 1987). Ebenso wurde das Abkommen zur 
Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung 
gefährlicher Abfälle (März 1989) von UNEP initiiert. 
Auf der Verwaltungsratssitzung im Mai 1989 wurde 
UNEP das Mandat erteilt, Verhandlungen über eine 
Rahmenkonvention und Protokolle zum Schutz der 
Erdatmosphäre in die Wege zu leiten. Die deutsche 
Anregung, die globale Erhaltung der Wälder in das 
Arbeitsprogramm von UNEP aufzunehmen, wurde 
begrüßt. Die Bundesregierung hält die Arbeit von 
UNEP für außerordentlich wichtig; sie hat daher auf 
dieser Sitzung zugesagt, ihren bisherigen Beitrag in 
Höhe von 4,8 Millionen DM ab 1990 zu verdoppeln. 

Wichtige Umweltaufgaben werden auch in einer 
Reihe von anderen UN-Einheiten und Sonderorga- 

nisationen wahrgenommen. So hat etwa die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) die Aufgabe toxikolo-
gischer Bewertungen, die weltweit bei der Kontrolle 
von chemischen Stoffe herangezogen werden. Hier-
zu gibt sie z.B. die Schriftenreihe „Environmental 
Health Criteria" heraus. 1987 legte das WHO-Regio-
nalbüro Europa den Bericht „Air Quality Guidelines 
for Europe" vor, in dem Immissionsbegrenzungen für 
28 Luftschadstoffe vorgeschlagen und begründet 
werden. An der Ausarbeitung dieses Berichtes wa-
ren Mitarbeiter des Bundesumweltministeriums und 
seines Geschäftsbereichs wesentlich beteiligt. 

Das Regionalbüro für Europa der WHO hat auf Ein-
ladung des Bundesumweltministers und der Bundes-
gesundheitsministerin im Dezember 1989 in Frank-
furt  die Erste Europäische Konferenz Umwelt und 
Gesundheit abgehalten, auf der der Grundstein zu 
einer gesamteuropäischen Harmonisierung der Um-
welt- und Gesundheitsbedingungen gelegt wurde 
(Näheres siehe unter 9.1). 

Beim Institut für Wasser -, Boden- und Lufthygiene 
des Bundesgesundheitsamtes wurde in dessen Au-
ßenstelle in Langen (bei Frankfurt) 1986 ein WHO

-

Kooperationszentrum zur Überwachung der Luftgü-
te und Bekämpfung der Luftverunreinigung (WHO 
Collaborating Centre for Air Quality Management 
and Air Pollution Control) eingerichtet, das bereits 
mehrere internationale Informationsveranstaltun-
gen durchführte. 

Im Rahmen des Programms „Der Mensch und die 
Biosphäre" der Organisation für Erziehung, Wissen-
schaft und Kultur (UNESCO) untersucht diese Orga-
nisation ökologische Probleme von Ballungsgebie-
ten, die Gefährdung Tropischer Regenwälder und 
die Probleme der Sahelzone und der Gebirgsökosy-
steme. 

Als Fachbehörde der UN für alle Bel ange der Kern
-energie mit - besonders seit Tschernobyl - wachsen-

dem Gewicht der kerntechnischen Sicherheit 
kommt der Internationalen Atomenergieorganisa-
tion (IAEO) große Bedeutung zu. In ihr bemühen 
sich die Mitgliedstaaten aus West und Ost, Nord und 
Süd - kerntechnisch hochentwickelte und solche 
noch ohne jegliche Kernenergienutzung - um eine 
Harmonisierung der Sicherheit auf höchstmögli-
chem Niveau. Maßgeblichen Anstoß zu dieser Ent-
wicklung gab die Bundesregierung 1986 unmittelbar 
nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl. Bemer-
kenswerte Beispiele dieser internationalen Zusam-
menarbeit sind die Wiener Übereinkommen vom 
26. September 1986 über frühzeitige Benachrichti-
gung und über Hilfeleistung bei Nuklearunfällen so-
wie die Erarbeitung und Annahme kerntechnischer 
Sicherheitsgrundregeln (Basic Safety Principles). 

Die vielfältigen Bemühungen innerhalb der Verein-
ten Nationen werden von der Bundesregierung tat-
kräftig unterstützt. Denn sie tragen in ihrer Gesamt-
heit dazu bei, den gesamten Globus vor irreparablen 
Schäden zu bewahren. 

 



Drucksache 11/7168 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

15 Schutz der Erdatmosphäre 

Neuere wissenschaftliche Erkenntnisse über Klima-
veränderungen und über den Zustand der strato-
sphärischen Ozonschicht sind besorgniserregend. 
Die Folgen dieser Entwicklung drohen ökologische 
Systeme und lebenswichtige Interessen der Mensch-
heit zu gefährden. 

Zur Analyse dieser Problematik und zur Erarbeitung 
politischer Folgerungen hat der Deutsche Bundes-
tag 1987 die Enquête-Kommission „Vorsorge zum 
Schutz der Erdatmosphäre" eingesetzt. Die Bundes-
regierung mißt den Arbeiten der Enquête -Kommis-
sion hohe Bedeutung zu. 

Einige Angaben aus dem Zwischenbericht der En-
quête-Kommission vom November 1988 (Bundes-
tags-Drucksache 11/3246) machen das Ausmaß der 
gegenwärtigen Bedrohung deutlich: 

- Durch menschliche Aktivitäten, insbesondere 
durch Verbrennung fossiler Energieträger, aber 
auch durch Freisetzung chemischer Produkte und 
durch landwirtschaftliche Produktion werden mit 
ansteigender Tendenz Spurengase mit infrarotab-
sorbierenden Eigenschaften freigesetzt. Zwischen 
1850 und heute hat die Kohlendioxidkonzentra-
tion in der Atmosphäre von etwa 280 Gramm/ 
Kubikmeter auf fast 350 Gramm/Kubikmeter zuge-
nommen (siehe Abbildung 4). Ernstzunehmende 
Szenarien gehen davon aus, daß bei unveränder-
ten Energieverbrauchsstrukturen mit einer Erhö-
hung des gegenwärtigen Kohlendioxid-Gehaltes 
der Erde um bis zu 60 Prozent innerhalb der näch-
sten 40 Jahre zu rechnen ist. Hinzu kommt die Zu-
nahme anderer anthropogen verursachter soge-
nannter Treibhausgase wie Fluorchlorkohlenwas-
serstoffe (FCKW), Methan, Ozon, Distickstoffoxid, 
deren Konzentration teilweise mit größeren Raten 
ansteigt als Kohlendioxid. Klimatologen halten im 
Verlauf des nächsten Jahrhunderts einen Tempe-
raturanstieg in Bodennähe um 6 Grad + / - 3 Grad 
Celsius für möglich, sofern die Anreicherung die-
ser Gase in der Atmosphäre nicht nachhaltig ge-
bremst werden kann. 

- Die Konsequenzen eines solchen weltweiten An-
stiegs der Durchschnittstemperaturen lassen sich 
heute noch nicht bis ins einzelne absehen. Es wird 
für wahrscheinlich gehalten, daß der Meeresspie-
gel im Verlauf des nächsten Jahrhunderts um bis 
zu 1,5 Meter ansteigen wird; aber auch ein Anstieg 
um 5 Meter ist nicht ausgeschlossen, wenn das 
westantarktische Schelfeis abschmilzt. Tropische 
Wirbelstürme würden sehr viel häufiger als heute 
zu Sturmfluten mit katastrophalen Auswirkungen 
führen. Küstengebiete würden überflutet. Insge-
samt wären Regionen betroffen, in denen und von 
denen heute etwa die Hälfte der Menschheit lebt. 

Auch die Wasserressourcen würden durch eine 
ungünstigere zeitliche Niederschlagsverteilung 
beeinflußt. Hochwasserkatastrophen und Dürre-
perioden würden häufiger auftreten. Katastropha-
le Folgen hätte diese Entwicklung für Waldbe

-

stände der Erde, für Teile der Landwirtschaft und 
damit auch für die Ernährung der Menschheit. 

- Eine weitere Auswirkung menschlichen Handelns 
ist die Gefährdung der Ozonschicht in der Strato-
sphäre durch die Emissionen von FCKW, Halonen 
und anderen Spurenstoffen. Die Ozonschicht 
wirkt als UV-B-Filter und schützt das Leben auf 
der Erde vor ultravioletter Strahlung aus dem 
Weltraum. Bei ihrer Abnahme steigt die Wahr-
scheinlichkeit für das Auftreten bestimmter Haut-
krebsarten. 

Messungen des Ozongehalts der Stratosphäre 
über der Antarktis haben ergeben, daß seit Mitte 
der 70er Jahre jeweils im September und Oktober 
die Ozonmenge drastisch abnimmt; es bildet sich 
das „Ozonloch". 

Im Hinblick auf diese Erkenntnisse, die allerdings 
auch nach Auffassung der Enquête-Kommission wis-
senschaftlich noch nicht abgesichert sind, geht es 
beim Schutz der Erdatmosphäre um Probleme globa-
len Ausmaßes. Deshalb müssen Lösungen weltweit 
und partnerschaftlich erarbeitet werden. Die Bun-
desregierung beteiligt sich nachhaltig an den ver-
schiedenen internationalen Maßnahmen und Vorha-
ben. 

Das Wiener Übereinkommen zum Schutz der Ozon-
schicht (1985) und das Montrealer Protokoll (1987) 
über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, 
waren die ersten weltweiten Vereinbarungen auf 
diesem Gebiet. Ihre Regelungen reichen aber nicht 
aus. 

Die Produktion und der Verbrauch von Stoffen, die 
die Ozonschicht schädigen (FCKW, Halone), müssen 
über die bereits vereinbarten Verpflichtungen im 
Montrealer Protokoll hinaus drastisch verringert 
werden, zumal diese Stoffe auch wesentlich zur Ver-
stärkung des Treibhauseffekts beitragen. Die Reduk-
tionsquoten des Montrealer Protokolls sind so bald 
wie möglich auf mindestens 85 Prozent mit dem Ziel 
zu verschärfen, ein vollständiges Auslaufen der Pro-
duktion und des Verbrauchs der vom Montrealer 
Protokoll erfaßten FCKW bis gegen Ende des Jahr-
hunderts durchzusetzen. Daneben müssen in die Re-
gelung auch Stoffe einbezogen werden, die die 
Ozonschicht schädigen, aber vom Montrealer Proto-
koll bisher nicht erfaßt sind. Die Bundesregierung 
hat in der EG eine entsprechende Initiative ergrif-
fen, die dort  aufgenommen wurde. Die erste Ver-
tragsstaatenkonferenz des Montrealer Protokolls im 
Mai 1989 hat die Weichen für eine solche Verschär-
fung gestellt. Die Bundesregierung erwartet, daß 
diese Verbesserungen 1990 in der nächsten Vertrags-
staatenkonferenz des Montrealer Protokolls mög-
lichst weitgehend realisie rt  werden. 

In der Bundesrepublik Deutschland sind schon heu-
te die Anforderungen der ersten Reduktionsstufe des 
Montrealer Protokolls (20prozentige Reduzierung 
bis 1993/94 gegenüber 1986) hinsichtlich des Ver-
brauchs erfüllt. Darüber hinaus wird nach Zusage 
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der Industrie bis Ende 1995 die Produktion der im 
Montrealer Protokoll genannten FCKW in der Bun-
desrepublik Deutschland vollständig eingestellt 
sein. 

Diese Reduzierung der FCKW-Emissionen trägt so-
wohl zum Schutz der Ozonschicht als auch zur Redu-
zierung des globalen Treibhauseffektes bei. 

Die Gefahr der Klimaveränderung erfordert jedoch 
- unbeschadet der Notwendigkeit weiterer intensi-
ver Forschungen -, daß auch die Emissionen von an-
deren Treibhausgasen, vor allem von Kohlendioxid, 
deutlich und so bald wie möglich verringert werden. 
Hierzu sind nach Auffassung der Enquête-Kommis-
sion weltweit einschneidende Maßnahmen vor al-
lem im Energiebereich notwendig, im besonderen 
rationellere Energienutzung und Energieeinspa rung 
auf allen Gebieten, verstärkter Einsatz erneuerbarer 
Energiequellen sowie Umstellung auf Energieträ-
ger, die zu einer Verringerung der Kohlendioxid-
Emissionen führen (Nutzung der Kernenergie, Sub-
stitution von Kohle und Öl durch Erdgas). 

Für eine Begrenzung vor allem der Kohlendioxid-
Emissionen gibt es noch keine völkerrechtlichen 
Verpflichtungen. Notwendig ist die möglichst ra-
sche Vereinbarung einer weltweiten Konvention, zu 
deren Durchführung dann konkrete Verpflichtun-
gen in Protokollen für Teilbereiche festzulegen sind. 
Von der Bundesregierung werden die Arbeiten des 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
sowie von UNEP nachdrücklich unterstützt. 

Auch die Zerstörung der Tropenwälder, die ein im-
mer bedrohlicheres Ausmaß annimmt, wirkt auf das 
globale Klima ein, da durch die sich ändernden 
Stoffflüsse zwischen der Atmosphäre und der tropi-
schen Biosphäre die Chemie der Troposphäre beein-
flußt wird. Große Waldflächen gehen durch Brand-
rodung und umfangreiche Erschließungsprogramme 

verloren. Bevölkerungsentwicklung und wirtschaft-
liche Lage der betroffenen Länder (u.a. hohe Aus-
landsverschuldung) erschweren es häufig, mit den 
Ressourcen schonender umzugehen. 

Die Bundesregierung versteht es als eine gemeinsa-
me Verpflichtung von Industrieländern und Ent-
wicklungsländern, die Nutzung tropischer Waldge-
biete auf solche Formen zu begrenzen, die mit über-
geordneten ökologischen Schutzerfordernissen und 
Überlebensvoraussetzungen der do rt  lebenden 
Menschen vereinbar sind. Es kommt wesentlich dar-
auf an, daß die Regierungen der tropischen Länder 
imstande sind und dafür sorgen, daß raubbauartige 
Nutzungsformen unterbunden und die Wälder nur 
im Rahmen ihres Zuwachses und in umweltschonen-
der Weise genutzt werden. 

Überall auf der Welt kommt der Erhaltung und Er-
weiterung der Waldfläche eine große Bedeutung zur 
Stabilisierung des Weltklimas und zur Erhaltung der 
Vielfalt der Arten und ihrer genetischen Ressourcen 
zu. Mit den übrigen Gipfelteilnehmern hat sich die 
Bundesregierung beim Wirtschaftsgipfel 1989 in Pa-
ris bereiterklärt, Tropenwaldländer durch finanziel-
le und technische Zusammenarbeit sowie im Rah-
men der internationalen Organisationen stärker zu 
unterstützen. 

Die Bundesregierung hat daher die Tropenwald-
Fördermaßnahmen im Rahmen der bilateralen Ent-
wicklungszusammenarbeit mit einem jährlichen 
Mittelaufwand von über 250 Millionen DM seit 1988 
gegenüber den vorangegangenen Jahren verdrei-
facht. Dies ist zugleich ein wichtiger Beitrag zur Um-
setzung des von der Welternährungsorganisation 
(FAO) koordinierten ,,Tropenwald-Aktionsplanes". 
Ziele dieses Planes sind u.a. die Erhaltung ursprüng-
licher Tropenwald-Ökosysteme und die Entwick-
lung nachhaltiger und umweltschonender Formen 
der Tropenwaldbewirtschaftung. 

16 Stand und Perspektiven der Umweltpolitik 

16.1 Handlungsbereiche 

Der Umweltschutz hat in der Bundesrepublik 
Deutschland in manchen Bereichen ein hohes Ni-
veau erreicht. Dies hat der Sachverständigenrat für 
Umweltfragen in seinem Umweltgutachten 1987 vor 
allem für die Luftreinhaltung bestätigt. Der Rat hat 
allerdings mit Recht für andere Bereiche noch er-
heblichen Handlungsbedarf festgestellt. 

Insgesamt hat in den letzten Jahren eine Entkopp-
lung von Umweltbelastung und Wirtschaftswachs-
tum stattgefunden; die Umweltbelastung ist bei 
deutlichem Wirtschaftswachstum in Teilbereichen 
zurückgegangen. 

Eine positive Entwicklung zeigt sich vor allem in 
der Luftreinhaltung, wo aufgrund der Politik der 
letzten Jahre wichtige Verursachergruppen - Ener-
gieerzeuger, Industrie, Haushalte - ihren Ausstoß an 
Luftschadstoffen entscheidend reduziert haben bzw. 
derzeit reduzieren. Das hat sich bereits auf die Um

-

weltqualität ausgewirkt. Unbefriedigend ist noch 
die Situatin im Verkehrsbereich, wo infolge der Zu-
nahme des Fahrzeugbestands und der Fahrleistung 
bei den Stickstoffoxiden ein Anstieg zu verzeichnen 
war, der die Verminderung der Emissionen aus 
Kraftwerken und Industrie, aber auch die Emissions-
minderungsmaßnahmen an den Kraftfahrzeugen 
überkompensiert hat. Mittlerweile ist allerdings 
auch bei den Stickstoffoxiden die Trendwende er-
reicht, wozu auch die Durchsetzung des Drei-Wege-
Katalysators beigetragen hat. 

Positive Entwicklungen sind auch im Gewässer-
schutz nachweisbar, wo in den letzten Jahren die 
sauerstoffzehrenden Substanzen und Schwermetalle 
in erheblichem Umfang reduziert worden sind. Pro-
bleme bestehen allerdings nach wie vor bei der Be-
lastung mit gefährlichen Stoffen, z.B. mit giftigen, 
schwer abbaubaren Stoffen und mit einigen Schwer-
metallen, aber auch mit Nährstoffen wie Stickstoff 
und Phosphor. Die Risiken für das Grundwasser und 
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die Belastung der Nord- und Ostsee sind zunehmend 
deutlich geworden. 

Große Anstrengungen sind noch im Abfallbereich 
erforderlich. Schadstoffgehalt und Menge der Abfäl-
le müssen deutlich gesenkt werden. Unbeschadet 
der Notwendigkeit der Entwicklung geeigneter 
Vermeidungs- und Verwertungsstrategien liegt das 
zentrale Problem aber derzeit in der Bereitstellung 
einer ausreichenden Entsorgungsinfrastruktur auf 
hohem technischem Niveau. 

Nach wie vor kritisch ist die Situation im Natur-
schutz. Die Existenzgefährdung wildlebender Tier- 
und Pflanzenarten schreitet fort. Wichtigste Ursache 
ist die andauernde Biotopzerstörung und -entwer-
tung. 

Auch im Bodenschutz bestehen noch erheblich Pro-
bleme in bezug auf die Reduzierung der Stoffeinträ-
ge und des Flächenverbrauchs. 

Bei der Lärmbekämpfung sind in der Bundesrepu-
blik Deutschland gute Fortschritte erzielt worden. 
Gleichwohl bedeutet Lärm, vor allem Verkehrslärm, 
in der Bundesrepublik Deutschland mit ihren hoch 
verdichteten Siedlungs- und Wirtschaftsräumen an-
haltend eine ernste Belastung der Bevölkerung. 

Zur Situation in den Umweltbereichen im einzelnen, 
zu den Entwicklungstendenzen und Handlungsnot-
wendigkeiten wird auf die Kapitel von B., vor allem 
auch auf den jeweiligen „Ausblick" verwiesen. 

Übergreifend sind hier aber folgende Aspekte her-
vorzuheben: 

- In den letzten Jahren hat die Bundesregierung in 
allen Umweltbereichen Maßnahmen durchgesetzt 
oder eingeleitet, um die erkannten Defizite mög-
lichst rasch und nachhaltig abzubauen. Diese 
Maßnahmen werden in den kommenden Jahren 
weiter greifen und zunehmend ihre Wirkung auf 
die Umwelt entfalten. 

- Die Verbesserung der Umweltqualität ist nicht al-
lein durch Maßnahmen des Bundes zu erreichen. 
Notwendig ist auch verantwortliches Handeln an-
derer - staatlicher und nichtstaatlicher - Stellen. 
Besonders in der Abfallentsorgung, im Gewässer-
schutz, im Naturschutz und im Bodenschutz liegen 
entscheidende Handlungsmöglichkeiten vor al-
lem auch bei den Bundesländern. 

- In manchen Bereichen, vor allem in der Luftrein-
haltung, sind die Massenschadstoffe und die Emis-
sionen großer Emittenten bereits weitgehend re-
duziert. Die Umweltpolitik steht jetzt vor der zu-
nehmend schwieriger werdenden Aufgabe, die 
Verschmutzungsquellen bei einer Vielzahl kleine-
rer Emittenten zu erfassen und die Restemissionen 
der Großemittenten noch weiter zu reduzieren. 
Darüber hinaus gilt es, nun auch eine Vielzahl von 
Stoffen, die teilweise nur in sehr geringen Konzen-
trationen vorkommen und deren Wirkungen auf 
Mensch und Umwelt größtenteils noch unbekannt 
sind, zu erfassen und ggf. zu vermindern. Damit 
fallen - bei hohem Durchsetzungsaufwand und er-
heblichen Anstrengungen der Beteiligten - die Er

-

folge der Umweltpolitik weniger „spektakulär" 
aus. 

- Bei grenzüberschreitenden Umweltbelastungen 
können Umweltschutzmaßnahmen in der Bundes-
republik Deutschland allein keine wesentliche 
Entlastung der Umwelt bewirken. Vielmehr müs-
sen Umweltschutzmaßnahmen auch oder vor al-
lem bei Quellen außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ansetzen. Das gilt bei grenzüber-
schreitenden Gewässern, wie etwa bei der Elbe, 
hinsichtlich der Salzbelastung von Werra/Weser 
oder auch des Rheins. Ähnliches gilt aber auch im 
Luftbereich, wo - bei zunehmender Reduzierung 
der Emissionen aus nationalen Quellen - die Be-
deutung der grenzüberschreitenden Schadstoff-
emissionen relativ zunimmt. 

16.2 Handlungsansätze 

Umweltpolitik mußte sich in der Vergangenheit 
noch in nicht unerheblichem Maße mit der Vermin-
derung und Beseitigung von vorhandenen Schäden 
und mit der Abwehr von neuen Schäden für Mensch 
und Umwelt befassen. Mit den umweltpolitischen 
Maßnahmen der letzten Jahre wurde zunehmend 
der Anspruch des Vorsorgegrundsatzes verwirklicht. 
Diesen Trend gilt es weiter auszubauen, damit künf-
tig in allen Umweltbereichen gleichermaßen Um-
weltverträglichkeit zum Gebot - auch in der Ver-
waltungspraxis - wird. Neben den Fachgesetzen ist 
das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
ein wichtiges Element in diesem Prozeß. 

Es ist darauf zu achten, daß nicht die Lösung von 
Umweltproblemen in einem Umweltbereich zu neu-
en Problemen in anderen Bereichen, etwa in der Ab-
fallentsorgung, führt. Der Weg muß daher immer 
stärker weg von nachgeschalteten Reinigungstech-
niken und hin zu einem in die Produktionsprozesse 
und Produkte „integrierten" Umweltschutz führen. 

Zur Forcierung dieser Entwicklung sind in besonde-
rem Maße wirtschaftlich wirkende umweltpoliti-
sche Instrumente geeignet. Dieses Instrumentarium 
ist in den letzten Jahren entscheidend ausgebaut 
worden. Hinzuweisen ist z.B. auf die Abwasserabga-
be, auf die Steuervorteile im Kfz-Bereich und die 
Kompensationsregelung in der TA Luft, aber auch 
auf die vorgesehene Regelung zur Umwelthaftung. 
Hinzuweisen ist weiter auf Steuer- und Abgabenlö-
sungen mit Lenkungscharakter im Umweltbereich, 
wie sie derzeit geplant sind oder diskutiert werden. 
Der verstärkte Einsatz wirtschaftlich wirkender In-
strumente muß auch ein Schwerpunkt künftiger 
Umweltpolitik sein, damit Verantwortungsgefühl, 
Initiative und Kreativität von Unternehmen und 
Bürgern für eine weitreichende Umweltvorsorge 
mobilisiert werden. 

Technik und Wirtschaft müssen zunehmend dazu 
veranlaßt werden, Verantwortung für die von ihnen 
hergestellten und in den Verkehr gebrachten Pro-
dukte über ihren ganzen Lebenszyklus hinweg zu 
tragen. Ziel ist eine neue Sicherheitskultur in der In-
dustriegesellschaft, in der die Aspekte Umweltver-
träglichkeit und Sicherheit in allen Phasen - von der 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 	Drucksache 11/7168 

Produktion über die Verteilung, den Ge- und Ver-
brauch bis hin zur Entsorgung - maßgebliche Ge-
staltungskriterien sind. 

Viele Maßnahmen der 11. Legislaturperiode, vor al-
lem der Ausbau des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes zu einem Anlagensicherheitsgesetz, die neue 
Störfall-Verordnung, das neue Chemikaliengesetz 
und die Technische Anleitung Abfall, das Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung und das 
vorgesehene Umwelthaftungsgesetz sind entschei-
dende Schritte, die auf dieses Ziel hinführen. Eine 
solche neue Sicherheitskultur ist Voraussetzung für 
die dauerhafte Erhaltung des Industriestandortes 
Bundesrepublik Deutschland. 

Die Handlungsmöglichkeiten innerhalb der „reinen" 
Umweltpolitik sind in manchen Fällen begrenzt. Die 
Durchsetzung des Umweltschutzes erfordert zuneh-
mend eine ökologische Orientierung anderer um-
weltrelevanter Handlungs- und Politikbereiche. Es 
kommt mithin darauf an, die Erfordernisse des Um-
weltschutzes verstärkt in andere Politikbereiche zu 
integrieren, so in die Agrar-, Energie-, Verkehrs-, 
Raumordnungs- und Städtebaupolitik. Mit einer 
Reihe von Einzelmaßnahmen, wie etwa mit dem 
Baugesetzbuch, mit dem Raumordnungsgesetz, mit 
dem Pflanzenschutzgesetz, mit dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung ist dieser Prozeß 
bereits eingeleitet. Er ist künftig fortzuführen und zu 
verstärken. 

Umweltgerechtes Wi rtschaften und größtmögliche 
Sicherheit im Umgang mit modernen Technologien 
muß auch den europäischen Binnenmarkt bestim-
men. In der EG sind jetzt wichtige umweltpolitische 
Handlungsmöglichkeiten verankert. Die Bundesre-
gierung wird sich mit ihren Initiativen für gemein-
schaftliche Regelungen auf hohem Umweltschutzni-
veau einsetzen, damit die Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft auch eine Umweltgemeinschaft wird. 
Dabei ist zu beachten, daß die Umweltgefährdung in 
der Bundesrepublik Deutschland aufgrund der ho-
hen Industrialisierung und der hohen Bevölkerungs-
dichte größer ist als in den meisten anderen EG

-

Staaten. Entsprechend höher müssen auf Dauer die 

Anstrengungen im Umweltschutz sein. Die Bundes-
regierung wird daher von der Möglichkeit strenge-
rer nationaler Umweltschutzanforderungen für Pro-
duktionsanlagen, wo zum Schutz der Umwelt erfor-
derlich, Gebrauch machen. 

Die Umwelt ist nicht teilbar. Dementsprechend hat 
die Bundesregierung bereits seit Jahren die umwelt-
politische Zusammenarbeit auch über wirtschafts- 
und gesellschaftspolitische Grenzen hinweg ausge-
baut. Sie wird in Europa über die - selbstverständli-
che - Zusammenarbeit in der EG und zwischen EG 
und EFTA hinaus den mit den Staaten Mittel- und 
Osteuropas aufgenommenen Erfahrungsaustausch 
fortsetzen und ausbauen. Sie sieht darin eine we-
sentliche Voraussetzung zur notwendigen Verbesse-
rung der Umweltsituation und zugleich einen Bei-
trag zur Unterstützung der wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Reformprozesse in diesen Ländern. 
Die gemeinsame Durchführung von konkreten Um-
weltschutzprojekten in der DDR ist auch ein wesent-
liches Element bei der Verwirklichung der von der 
Bundesregierung mit der DDR angestrebten engen 
Gemeinschaft. 

Internationale Umweltpartnerschaft ist künftig zu-
nehmend notwendig z.B. auch beim Schutz der Mee-
re und der Alpen. Weltweite Solidarität erfordert 
nicht zuletzt der Schutz der Erdatmosphäre. 

Die Bundesregierung hat mit ihren vielfältigen in-
ternationalen Initiativen, etwa zu den Internationa-
len Nordseeschutzkonferenzen und zur Alpenkonfe-
renz, zur Bekämpfung grenzüberschreitender Luft-
verunreinigungen, zur verstärkten weltweiten Re-
duzierung der FCKW-Emissionen, zur ersten Euro-
päischen Konferenz Umwelt und Gesundheit und 
zum Schutz der tropischen Regenwälder mit dazu 
beigetragen, Problembewußtsein zu schaffen und 
Lösungen zu finden. Sie wird diese Anstrengungen 
in den kommenden Jahren mit allem Nachdruck 
fortsetzen. 

Verantwortliches Handeln für die Umwelt ist die Er-
füllung des ökologischen Generationenvertrages. 
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B. Sektoren der Umweltpolitik 
1. Schutz vor Gefahrstoffen 
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1.1 Ausgangslage 

In der modernen Industriegesellschaft werden um-
weltbedingte Gesundheitsschäden und Umweltbe-
lastungen in Luft, Wasser und Boden überwiegend 
durch schädliche Stoffe verursacht. 

Ein Schwerpunkt der Umwelt- und Gesundheitspo-
litik der Bundesregierung ist daher der Schutz von 
Mensch und Umwelt vor den schädlichen Auswir-
kungen von gefährlichen Stoffen und Zubereitungen 
sowie von Erzeugnissen, die derartige Stoffe oder 
Zubereitungen enthalten oder freisetzen können. 

Dabei ist 

- die Ermittlung von gefährlichen Eigenschaften ei-
nes Stoffes und 

- seine Einstufung, Kennzeichnung, Beschränkung 
oder sein Verbot je nach Gefährlichkeitsgrad, 

möglichst bereits bevor er in den Verkehr gelangt, 
häufig eine besonders effektive Realisierung des 
Vorsorgeprinzips und zudem volkswirtschaftlich be-
sonders kostengünstig im Vergleich zu Rückhalte

-

maßnahmen oder gar einem notwendigen Herstel-
lungsverbot zu einem späteren Zeitpunkt nach auf-
wendigen Investitionen. 

Dieses stoffbezogene Vorgehen bewirkt einen über-
greifenden Schutz des Menschen, der Umweltme-
dien und der gesamten belebten Natur. 

Die großen Erfolge der Chemie z.B. bei der Bekämp-
fung und Linderung von Krankheiten, der Entwick-
lung von Textilien, Kunststoffen und anderen Pro-
dukten mit bis dahin nicht bekannten Gebrauchs-
vorteilen oder bei der Steigerung der Produktivität 
in der Landwirtschaft haben zunächst den Blick dar-
auf verstellt, daß mit der Ausweitung der Chemie-
produktion in den letzten Jahrzehnten auch erhebli-
che Risiken für Mensch und Umwelt verbunden 
sind. 

Durch weltweit Aufmerksamkeit erregende Ereig-
nisse, von den Quecksilber- und Cadmiumvergiftun-
gen in Japan in den 60er Jahren, über die Störfälle in 
Seveso (1976) in Mexico City und Bhopal (1984) und 
Basel (1986) wurde der Blick der Allgemeinheit auch 
auf die Risiken der chemischen Produktion gelenkt. 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 	Drucksache 11/7168 

Die öffentliche Diskussion über Problem-Chemika-
lien wie Asbest, Formaldehyd, Pentachlorphenol 
(PCP), Atrazin, Perchlorethylen (PER), Fluorchlor-
kohlenwasserstoffe (FCKW), verbunden mit der 
Nachweisbarkeit dieser Stoffe aufgrund verfeinerter 
Analysemethoden bis hin in Bereiche von einem bil-
lionstel Gramm, hat zu einer zunehmenden Sensibi-
lisierung der Öffentlichkeit, zur Forderung nach ei-
ner „Neuen Chemiepolitik", aber auch zu einer zu-
nehmenden Einbeziehung ökologischer Gesichts-
punkte auf seiten der chemischen Industrie geführt. 

Die Bundesregierung stellt fest, daß sich die Risiken 
für Mensch und Umwelt, die mit der Nutzung che-
mischer Stoffe verbunden sind, nicht völlig beseiti-
gen lassen. Die Folgerung aus dieser Erkenntnis 
kann aber nicht eine Rückkehr zu vorindustriellen 
Verhältnissen sein; dies würde auch von der Mehr-
heit der Bürger nicht akzeptiert. Es geht vielmehr 
darum, die Risiken zu begrenzen und zu beherr-
schen, ohne auf den Nutzen dieser Stoffe zu verzich-
ten. Die Bundesregierung hat deshalb in ihren „Leit-
linien Umweltvorsorge" (Bundestags-Drucksache 10/ 
6028 vom 19.09.1986) ein Konzept zur „Vermeidung 
und stufenweisen Verminderung von Stoffen" vorge-
stellt, das für alle Umweltbereiche die politischen 
Maßstäbe setzt, an denen sich Aktivitäten zur Ver-
minderung von stoffbedingten Umweltbelastungen 
auszurichten haben. Die Leitlinien fordern im Inter-
esse der Umweltvorsorge einen übergreifenden, der 
ökologischen Gesamtschau verpflichteten Umwelt-
schutz. Der stoffbezogene Handlungsansatz ent-
spricht in besonderem Maße dieser Betrachtungs-
weise, die auch der Sachverständigenrat für Um-
weltfragen in seinem ..Umweltgutachten 1987" be-
tont (siehe vor allem Tz. 3). Die Beachtung möglicher 
Umweltrisiken bereits bei Herstellung oder beim In-
verkehrbringen von Stoffen ist vor allem auch gebo-
ten, um die Verlagerung von Umweltproblemen von 
einem Umweltbereich in einen anderen (z.B. von der 
Luft auf den Boden oder in Gewässer) zu vermeiden. 

Ein besonderes Problem bei der rechtlichen Bewälti-
gung dieser Aufgabenstellung besteht in der Einge-
bundenheit der Bundesrepublik Deutschland in die 
Europäischen Gemeinschaften. Bei den meisten che-
mischen Produkten handelt es sich nämlich um Wa-
ren, die grenzüberschreitend ausgetauscht werden, 
so daß ein Verbot oder eine sonstige regulierende 
Maßnahme eine Beschränkung des freien Warenver-
kehrs innerhalb der EG darstellen kann und daher 
einer Harmonisierung oder einer besonderen EG

-

rechtlichen Rechtfertigung bedarf. Die von der Bun-
desregierung im Mai 1987 beschlossene PCP

-

Verbotsverordnung, die aufgrund des EG- internen 
Harmonisierungsbedarfs erst nach erneuter Be-
schlußfassung des Bundeskabinetts am 12. Dezem-
ber 1989 erlassen werden konnte, ist ein Beispiel da-
für. Das EG-Recht bietet aber auch die Chance, na-
tional für notwendig erachtete Maßnahmen EG-weit 
- wenn auch zum Teil mit Verzögerungen - durchzu-
setzen, wie es das Beispiel der Einführung des Drei-
Wege-Katalysators zeigt. Wegen der grenzüber-
schreitenden Bedeutung von Umweltschäden 
schafft die EG-weite Durchsetzung von Umwelt-
schutzanforderungen für die Bundesrepublik 

Deutschland zusätzlichen Umweltschutz. EG-weite 
Umweltschutznormen bringen auch zum Unter-
schied von nur nationalen Vorschriften den Vorteil 
von umweltpolitischen Fortschritten ohne Wettbe-
werbsnachteile innerhalb des EG-Marktes. 

1.1.1 Aufgabenstellung 

1.1.1.1 Anzahl und Menge chemischer Stoffe 

Nach dem Chemikaliengesetz sind Stoffe chemische 
Elemente oder chemische Verbindungen, wie sie na-
türlich vorkommen oder hergestellt werden, ein-
schließlich der Verunreinigungen und der für die 
Vermarktung erforderlichen Hilfsstoffe. 

So definiert, geht die Zahl der weltweit bekannten 
Stoffe in die Millionen. Geschätzt wurde sie bereits 
auf 8 Millionen. Die Zahl erhöht sich täglich um cir-
ca 1 000 Substanzen. Darin enthalten ist allerdings ei-
ne große Zahl von Stoffen, die für die Industrie nicht 
von Bedeutung sind und nicht oder nur in geringen 
Mengen vermarktet werden. 

Die Europäischen Gemeinschaften haben ein Ver-
zeichnis sogenannter alter Stoffe erstellt, das sind 
Stoffe, die bereits vor dem EG-weit als Stichtag ein-
geführten 18. September 1981 auf dem Markt waren. 
Dieses Verzeichnis (abgekürzte Bezeichnung: 
EINECS-„European Inventory of Existing Commer-
cial Chemical Substances"), das seit Ende 1987 als 
vorläufige Ausgabe in englischer Sprache vorliegt, 
enthält 100 116 Stoffe. Darin sind allerdings auch sol-
che Stoffe enthalten, die gegenwärtig nicht mehr 
oder nur in geringen Mengen hergestellt werden. 

Aufgrund von Umfragen innerhalb der chemischen 
Industrie konnte für die Bundesrepublik Deutsch-
land ermittelt werden, daß von diesen mehr als 
100 000 Altstoffen gegenwärtig circa 4 600 Stoffe mit 
einer jährlichen Produktions- oder Importmenge 
von über 10 Tonnen hergestellt oder importiert wer-
den. Davon werden wiederum pro Jahr circa 1 100 
Stoffe in Mengen von mehr als 1 000 Tonnen herge-
stellt bzw. importiert. 

An sogenannten neuen Stoffen, d.h. Stoffen, die im 
Bereich der EG erstmals nach dem 18. September 
1981 in den Verkehr gebracht worden sind, kamen 
EG-weit bisher (bis 24. Januar 1990) 781 zur Anmel-
dung. 

1.1.1.2 Verteilung und Wirkung auf einzelne Umweltbereiche 

Stoffe gelangen früher oder später, in ihrer ur-
sprünglichen Zusammensetzung oder als Umwand-
lungsprodukt, erlaubt oder unerlaubt in die Umwelt. 
Um die von ihnen ausgehende Gefährdung des Men-
schen und der Umwelt beurteilen zu können, sind 
Kenntnisse über die Verbreitung der Stoffe in der 
Umwelt sowie ihre Wirkungen erforderlich (siehe 
hierzu Umweltgutachten 1987 des SRU, Tz. 1692 ff). 
Voraussetzung für die Erlangung der Informationen, 
die die Bewertung dieser beiden Faktoren erlauben, 
ist die Überprüfung folgender Stoffeigenschaften: 

- physikalische Eigenschaften wie Dampfdruck 
oder Wasserlöslichkeit 
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- chemische Eigenschaften, insbesondere das Reak-
tionsverhalten mit Luft, Wasser und anderen Stof-
fen 

- Eigenschaften im Hinblick auf die Gesundheits-
gefährdung des Menschen, wie akut (giftige, ät-
zende, reizende, sensibilisierende) und chronisch 
toxische Wirkungen sowie krebsauslösende, erb

-

gutschädigende, embryoschädigende oder neuro

-

toxische Wirkungen sowie 

Eigenschaften im Hinblick auf die Ökotoxizität, 
wie Bioverfügbarkeit, Bioabbaubarkeit, Bioakku-
mulation, Resorbierbarkeit und Deponierbarkeit 
sowie die Wirkungen der Stoffe auf die belebte 
Umwelt. 

Für die Verteilung der Stoffe in der Umwelt und ihre 
Wirkungen ist von großer Bedeutung, wo und auf 
welche Weise sie in die Umwelt eingebracht wer-
den, ob sie großflächig verteilt oder nur begrenzt 
und gezielt eingesetzt werden. Die in die Umwelt 
eingebrachten Stoffe sind vor allem unter dem 
Aspekt zu betrachten, ob von ihnen Belastungen 
oder Gefährdungen der Atmosphäre, der Gewässer 
einschließlich des Grundwassers oder des Bodens 
ausgehen können. 

Doch nur von einem Teil der Stoffe ist bekannt, auf 
welchem Wege, an welcher Stelle und in welcher 
Menge der Eintritt in die Umwelt erfolgt. Generell ist 
davon auszugehen, daß sich Stoffe in Luft, Wasser und 
Boden ausbreiten: So können z.B. in die Luft emittier-
te Stoffe wie Schwefeldioxid und Stickstoffoxide 
über Tausende von Kilometern transportiert werden, 
ehe sie in Wasser oder Boden gelangen. Bestimmte in 
den Boden eingebrachte Dünge- und Pflanzenschutz-
mittel können ausgeschwemmt werden oder ins 
Grundwasser eindringen. Es gibt toxische Stoffe, die 
sich bereits weltweit ausgebreitet haben. Bekannte-
stes Beispiel ist das Schädlingsbekämpfungsmittel 
DDT, dessen Rückstände sich inzwischen auf der gan-
zen Erde finden, selbst im Eis der Antarktis. Besonde-
re Umweltprobleme bereiten schwer oder gar nicht 
abbaubare (persistente) ökotoxische Stoffe, vor allem 
bei gleichzeitiger hoher Mobilität. 

Schwer oder gar nicht abbaubare, zur Bioakkumula-
tion neigende Stoffe können schon bei geringen Ein-
trägen in die Umwelt Bedeutung erlangen dadurch, 
daß sie sich in Nahrungsketten anreichern können. 

Die Wirkung eines Stoffes hängt jedoch nicht nur 
von der Menge der Stoffeinträge ab, sondern u.a. 
auch vom zeitlichen Ablauf der Einwirkung. Daher 
können nur ungefähre Stoffmengen angegeben wer-
den, von denen eine bestimmte Wirkung zu erwar-
ten ist. Überdies können Menschen, Tiere und Pflan-
zen als Arten und als Individuen unterschiedlich auf 
Schadstoffe reagieren; häufig sind Wirkungen an 
Tieren und Pflanzen schon bei geringeren Stoffmen-
gen oder -konzentrationen als beim Menschen nach-
weisbar. Ob es für die einzelnen Schadstoffe Men-
gen oder Konzentrationen gibt, bei deren Über-
schreitung nachteilige Wirkungen auftreten 
(Schwellenwerte), kann nur mit unterschiedlicher 
Wahrscheinlichkeit vermutet, vielfach bisher jedoch 
nicht nachgewiesen werden. 

Bei der Beurteilung der Wirkung von Stoffen ist fer-
ner zu beachten, daß sich viele Stoffe nach ihrem Ein-
trag in die Umwelt in andere Stoffe umwandeln, die 
für den Menschen sowohl ungefährlicher als auch ge-
fährlicher sein können als die Ausgangsstoffe. 

Angesichts der Vielzahl ständig in die Umwelt ge-
langender Stoffe ist die Frage von Bedeutung, wie 
sich die gleichzeitige oder aufeinanderfolgende Ein-
wirkung unterschiedlicher Stoffe auf Mensch und 
Umwelt längerfristig auswirkt, ob sich die Wirkun-
gen addieren, gegenseitig abschwächen oder ver-
stärken. Auf diese Fragen kann die Wissenschaft bis-
her nur in Einzelfällen Antwort geben. 

1.1.1.2.1 Luft 

Luftverunreinigungen werden nicht nur technisch 
erzeugt, sondern sind teilweise natürlichen Ur-
sprungs. Die Ozeane tragen Meersalze in die Luft, 
von den Böden werden Staubpartikel aufgewirbelt, 
Schwefel- und Stickstoffverbindungen gelangen aus 
den Gewässern, durch Brände, Vulkanausbrüche, 
Stoffwechsel der Organismen etc. in die Atmosphä-
re. Dort vermischen sie sich mit den Luftverunreini-
gungen, die als Folge menschlicher Aktivitäten die 
Belastung der Luft verursachen. 

Zu den gravierendsten Folgen menschlicher Aktivi-
tät gehören der Anstieg des Kohlendioxidgehalts 
(CO 2 ) in der Atmosphäre und die Gefährdung der 
Ozonschicht aufgrund von Emissionen industriell 
hergestellter Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), 
Halone und anderer Spurenstoffe. Der CO 2 -Anstieg 
ist vor allem bedingt durch die Verfeuerung fossiler 
Brennstoffe (Holz, Kohle, 01, Erdgas) und durch die 
Reduktion und Belastung der Aufnahmereservoire 
für CO 2  (tropische Regenwälder, Meere). Der An-
stieg des Kohlendioxidgehaltes führt zum sogenann-
ten Treibhauseffekt mit den befürchteten schwer-
wiegenden Klimaveränderungen. Die Ozonschicht 
schützt Lebewesen und Pflanzen auf der Erde vor 
harter energiereicher UV-Strahlung der Sonne. Bei 
ihrer Abnahme steigt die Wahrscheinlichkeit für das 
Auftreten bestimmter Hautkrebsarten beim Men-
schen. 

Luftverunreinigungen, die vor allem infolge des 
Energieverbrauchs (Heizen, Autofahren, industrielle 
Betätigung) durch den Menschen verursacht wer-
den, wirken aber nicht nur auf die Erdatmosphäre 
ein mit den geschilderten für die Zukunft zu erwar-
tenden Folgen. Sie sind seit Jahren bekannt als mit-
verantwortlich für die Waldschäden, für Schädigun-
gen an Bauwerken und Kulturdenkmälern und nicht 
zuletzt als Gefahr für die menschliche Gesundheit 
vor allem durch ihre Aufnahme über die Atemluft. 

1.1.1.2.2 Gewässer 

Zu den Stoffen, die in die Gewässr gelangen, zählen 
nicht nur gezielt hergestellte Produkte wie Wasch- 
und Reinigungsmittel, sondern auch Neben- und 
Abfallprodukte, die vor allem bei chemischen Pro-
zessen anfallen, sowie Naturstoffe und Abbaupro-
dukte, die beim biotischen oder abiotischen Abbau 
von Stoffen in der Umwelt entstehen; derartige Ab-
bauprodukte können in ungünstig gelagerten Fällen 
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sogar gefährlicher als ihre Ausgangsprodukte sein. 
Die Gewässer belasten zudem Stoffe, die über den 
Lufttransport und durch Auswaschungen eingetra-
gen werden. 

Neben der Beeinträchtigung der Wassernutzung 
können Schadstoffe für aquatische Organismen 
(Bakterien, Algen, Pflanzen, Tiere) toxisch wirken 
(Ökotoxizität) und deren Lebensgemeinschaften 
schädigen. 

1.1.1.2.3 Boden 

Die Beanspruchung des Bodens als Siedlungs- und 
Verkehrsfläche, zu Anbauzwecken und als Abfallde-
pot bewirkt einen ständigen Stoffeintrag, den der 
Boden aufnehmen und verarbeiten muß. Letzlich ge-
langt die Mehrzahl der in der Umwelt befindlichen 
Substanzen - soweit sie nicht auf Gewässer nieder-
gehen - in den Boden, wo sie gebunden, umgewan-
delt, abgebaut werden. Die Ermittlung von Stoffei-
genschaften, die für das Verhalten im Boden - Ab-
baubarkeit, Umwandlungsfähigkeit, Mobilität - Be-
deutung haben, sind daher unerläßliche Vorausset-
zung für einen wirksamen Bodenschutz. 

Vor allem die Gruppe der persistenten, naturfrem-
den oder bekanntermaßen toxischen Stoffe, die im 
Boden nicht oder nur in langen Zeiträumen abbau-
bar sind, bildet ein wachsendes Gefahrenpotential, 
weil solche Stoffe sich mit fortschreitendem Eintrag 
kontinuierlich im Boden anreichern. Diese Anrei-
cherung kann zu latenten, bei Überschreiten be-
stimmter Belastungsgrenzen deutlichen Beeinträch-
tigungen von Bodenflora und Bodenfauna bis hin zu 
akuten Gefährdungen auch des Menschen durch 
Eingang in die Nahrungskette und das Grundwasser 
führen. 

1.1.1.2.4 Tier- und Pflanzenwelt 

Für den Naturschutz wirft der Eintrag von Schad-
stoffen besonders durch intensive landwirtschaftli-
che Nutzung schwerwiegende Fragen auf. 

Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in der 
Landwirtschaft führt insbesondere in eng gestellten 
Fruchtfolgen intensiver Ackerbaugebiete zu einer 
Belastung von wildlebenden Pflanzen- und Tierar-
ten. Um das Risiko von Ertragseinbußen zu mindern, 
werden jährlich mehrfache zum Teil prophylakti-
sche Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln 
durchgeführt. Durch Abtrift und Austrag von Pflan-
zenschutzmitteln in angrenzende, nicht landwirt-
schaftlich genutzte Flächen und in Gewässer sind 
die Auswirkungen nicht auf die Kulturflächen be-
grenzt. 

Der Abbau von Pflanzenschutzmitteln auf und in 
Pflanzen und Böden hängt von einer Vielzahl natür-
licher Faktoren ab, so daß die biologische Halbwert-
zeit nur im Einzelfall und nur näherungsweise be-
stimmt werden kann. Daher werden Pflanzenschutz-
mittel, die sich im Boden nicht oder nur sehr lang-
sam abbauen, heute grundsätzlich nicht mehr zuge-
lassen (z.B. Paraquat). 

Die Wirkungen von Schadstoffen auf Tiere sind bis

-

her nur in wenigen Fällen systematisch untersucht. 

Es ist davon auszugehen, daß sich Rückstände von 
Schadstoffen in pflanzlichen Futtermitteln bei Tie-
ren als entsprechnde Rückstände in bestimmten Or-
ganen und im Fettgewebe sowie auch in der Milch 
bemerkbar machen können. Eine weitere Aufnah-
mequelle ist die Verschmutzung des Futters mit Bo-
den- bzw. Klärschlammteilchen. 

Angaben über Schadstoffe, insbesondere über chlo-
rierte Kohlenwasserstoffe und Schwermetalle, lie-
gen für bestimmte Tierarten im Bereich der Bundes-
republik Deutschland zwar vor, jedoch sind die Wer-
te wegen der zu berücksichtigenden individuellen 
Eigenarten der Tiere kaum miteinander vergleich-
bar und für allgemeine Aussagen deshalb nicht 
brauchbar. 

1.1.1.3 Wirkungen auf die menschliche Gesundheit 

Nach wie vor ist die menschliche Gesundheit ent-
scheidendes Schutzziel beim größten Teil umwelt-
politischer Maßnahmen. Der Schutz der menschli-
chen Gesundheit vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen ist auch in den Augen der Öffentlichkeit 
zentrales Anliegen; die Diskussion um einzelne Stof-
fe wie Asbest, Pentachlorphenol (PCP), Formalde-
hyd, Perchlorethylen (PER) belegt dies nachdrück-
lich. Bei den umweltbedingten Risiken für die 
menschliche Gesundheit handelt es sich im wesent-
lichen um Auswirkungen von Gefahrstoffen, die ent-
weder direkt aus der Umwelt oder über Lebensmit-
tel auf den Menschen einwirken. Die Frage, ob die 
Zufuhr eines Stoffes ein gesundheitliches Risiko dar-
stellt, ist eine Frage der Dosis sowie der Einwir-
kungsdauer des Stoffes, aber auch der Empfindlich-
keit des Individuums (siehe auch Umweltgutachten 
1987 des SRU, Tz. 1240). 

1.1.1.3.1 Besondere Risikogruppen 

Das Risiko gesundheitlicher Schäden infolge der 
Aufnahme von Schadstoffen erhöht sich (siehe auch 
Umweltgutachten 1987 des SRU, Tz. 1252 ff.) bei den 
sog. Risikogruppen, d.h. bei solchen Bevölkerungs-
gruppen, die 

- aufgrund besonderer Expositionsbedingungen ei-
ner erhöhten Schadstoffzufuhr ausgesetzt sind 
(z. B. an bestimmten Arbeitsplätzen) 

- aufgrund der Zugehörigkeit zu bestimmten Al-
tersgruppen (Kinder, alte Menschen) oder beson-
derer Disposition (Allergiker, chronisch Kranke) 
empfindlicher auf Schadstoffzufuhren reagieren 

- aufgrund ihrer besonderen physiologischen Situa-
tion (Vorschädigung) einen zugeführten Schad-
stoff leichter resorbieren als andere. 

Für den Bereich des Arbeitsplatzes geben die von 
der Senatskommission zur Prüfung gesundheits-
schädlicher Arbeitsstoffe der Deutschen For-
schungsgemeinschaft aufgestellten Werte für die 
maximale Arbeitsplatzkonzentration (MAK-Werte), 
die von einer i.d.R. täglich achtstündigen Exposition 
ausgehen, eine Grundlage für die Beurteilung der 
Bedenklichkeit oder Unbedenklichkeit der am Ar-
beitsplatz vorkommenden Schadstoffkonzentratio-
nen. Von den Kriterien der MAK-Werte müssen sich 
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Grenzwerte für andere Risikogruppen vor allem un-
ter Berücksichtigung der Annahme einer 24stündi-
gen Exposition und oft weitgehender Immobilität 
des Personenkreises unterscheiden. Hier sind aus 
Gründen des vorsorgenden Gesundheitsschutzes 
wesentlich strengere Maßstäbe anzulegen. 

1.1.1.3.2 Belastung über die Luft 

Vor allem Atemwegserkrankungen wie Asthma, 
Bronchiti sowie Lungenkrebs können durch luftge-
tragene Schadstoffe mitverursacht werden. Daneben 
können einige dieser Stoffe auch andere Organe als 
die Lunge schädigen (siehe hierzu den ausführlichen 
Bericht „Auswirkungen der Luftverunreinigungen 
auf die menschliche Gesundheit" vom 8. Mai 1987, 
herausgegeben vom Bundesminister für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit und Umweltgut-
achten 1987 des SRU, Tz. 1750 ff.). 

Luftgetragene Schadstoffe treten ganz überwiegend 
über die Lunge in den Körper des Menschen ein. 
Dort können diese Stoffe, besonders solange sie par-
tikularer Natur sind und aufgrund langfristiger loka-
ler Einwirkung, zu Lungenkrankheiten führen. Auch 
Schadstoffe mit hoher chemischer Reaktivität schä-
digen in der Regel hauptsächlich die Lunge. Bei 
Schadstoffen, die über die Lungenkapillaren in das 
Blut eintreten können und dadurch im Körper ver-
teilt werden, besteht die Gefahr einer systemischen 
Wirkung. 

Zur Gruppe der Stoffe mit vorwiegend oder aus-
schließlich lokaler Wirkung auf die Atmungsorgane 
gehören Chlor, Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff, 
Fluorwasserstoff, Stickstoffdioxid, Ozon, Aldehyde 
und Säuren. Außerdem gehören dazu verschiedenar-
tige Stäube, die, bei langandauernder Exposition, zu 
Lungenerkrankungen führen können. 

Ferner sind in diesem Zusammenhang auch krebser-
zeugende Substanzen wie z.B. polyzyklische aroma-
tische Kohlenwasserstoffe zu erwähnen. 

Typische Vertreter überwiegend oder ausschließ-
lich systemisch wirkender Schadstoffe sind Kohlen-
monoxid, Blausäure, methämoglobinbildende Stoffe 
(z.B. aromatische Amine, Benzol, bestimmte flüchti-
ge Halogenkohlenwasserstoffe (z.B. Chloroform, Me-
thylenchlorid, Trichlorethen, Tetrachlorethen). 

1.1.1.3.3 Nahrungskette, Trinkwasser 

Der Mensch am Ende der Nahrungskette wird durch 
eine Reihe von Schadstoffen belastet, die über die 
Umwelt (Wasser, Boden, Luft) in Lebensmittel bzw. 
in das Trinkwasser gelangen. Zahlreiche mit der 
Nahrung aufgenommene Schadstoffe werden vom 
Körper abgebaut bzw. ausgeschieden oder in den 
verschiedensten Organen und im Fettgewebe des 
Menschen gespeichert. Sie können sich über lange 
Jahre in bestimmten Depots anreichern und in be-
stimmten Situationen z.B. Ernährungsmangelsitua-
tionen, Schwangerschaft, teilweise wieder freige-
setzt werden (siehe hierzu Umweltgutachten 1987 
des SRU, Tz. 1243 ff.). 

Von besonderer Bedeutung sind Stoffe mit langen 
biologischen Halbwertzeiten, die sich im Organis

-

mus bzw. in bestimmten Organen anreichern kön-
nen. Dies trifft z.B. für Metalle wie Blei und Cadmi-
um zu, aber auch für polychlorierte Biphenyle (PCB) 
sowie für eine Reihe von schwerflüchtigen Halogen-
kohlenwasserstoffen wie Hexachlorcyclohexan 
(HCH), Hexachlorbenzol (HCB), DDT, Aldrin und 
Dieldrin, die als Pestizide verwendet wurden und als 
Pestizidrückstände auch in zahlreichen Nahrungs-
mitteln enthalten sein können. 

Ein besonderes Problem ist seit Jahren die Frauen-
milch, in der Schadstoffe angereichert sind, die an 
den Säugling weitergegeben werden. Da der Nutzen 
des Stillens nach Meinung der Senatskommission 
zur Prüfung von Rückständen in Lebensmitteln der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft für die Ent-
wicklung des Kindes höher einzuschätzen ist als ein 
möglicherweise vorhandenes Risiko durch die in der 
Frauenmilch gefundenen Rückstände, empfiehlt sie 
eine Stillzeit von vier Monaten. Mütter, die ihr Kind 
wesentlich länger als sechs Monate stillen wollen, 
sollten überprüfen lassen, welche Mengen an persi-
stenten Organochlor-Verbindungen mit der Milch 
ausgeschieden werden (siehe hierzu Umweltgutach-
ten 1987 des SRU, Tz. 1293 ff., 1784 ff.). 

Zu einer Reihe von Metallen, die in der Natur vor-
kommen und die über Pflanzen und Tiere in Lebens-
mittel gelangen können, kommen anthropogene 
Metalleinträge der verschiedensten Art. Die Sum-
mation solcher Einträge kann vor allem bei den 
Schwermetallen Cadmium und Blei ein solches Maß 
erreichen, daß Höchstmengenfestsetzungen für eine 
Reihe von Lebensmitteln im Sinne des vorsorgenden 
gesundheitlichen Verbraucherschutzes notwendig 
sind. Höchstgehaltsfestsetzungen für Lebensmittel 
haben im wesentlichen flankierenden Charakter; sie 
sollen Maßnahmen, die zur Emissionsbegrenzung 
beim Verursacher durchgeführt werden müssen, un-
terstützen. 

Vom Bundesgesundheitsamt bekanntgegebene 
Richtwerte für Schwermetallgehalte in ausgewähl-
ten Lebensmitteln dienen sowohl der amtlichen Le-
bensmittelüberwachung als auch demjenigen, der 
Lebensmittel in den Verkehr bringt, als Maßstab für 
die Beurteilung evtl. festgestellter Belastungen. Die-
se Richtwerte werden je nach Notwendigkeit und 
Datenlage ergänzt. Es wird angestrebt, vor allem für 
Lebensmittel, die in besonderem Maße zur Verbrau-
cherbelastung beitragen, die Richtwerte durch 
rechtsverbindliche Höchstmengen zu ersetzen. 

Trinkwasser als wichtigstes Lebensmittel muß be-
sonderen Anforderungen genügen, da möglicher-
weise im Trinkwasser enthaltene Schadstoffe oder 
Rückstände lebenslang aufgenommen und im 
menschlichen Organismus gespeichert werden. Die 
im Rahmen von Trinkwasseruntersuchungen festge-
stellten Rückstände an Pflanzenschutzmitteln ma-
chen besonders deutlich, wie wichtig Beschränkun-
gen bereits im Vorfeld, also bei Zulassung und bei 
der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln, sind. 

Toxikologische und epidemiologische Untersuchun-
gen haben bei einer Reihe chlorierter Kohlenwasser-
stoffe, die als Lösemittel in den verschiedensten Be-
reichen eingesetzt werden (z.B. Chemischreinigung, 
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Metallentfettung), den Verdacht auf ein krebserzeu-
gendes Potential ergeben. Verunreinigungen durch 
solche Lösungsmittel sind in Lebensmitteln grund-
sätzlich unerwünscht. Auch hier sind Höchstgehalts-
festsetzungen auf dem Verordnungswege als flan-
kierende Maßnahmen zu verursacherbezogenen 
Maßnahmen der Emissionsbegrenzung unumgäng-
lich. 

1.1.1.3.4 Arbeitsplatz 

Der Umgang mit gefährlichen Stoffen, Zubereitun-
gen und Erzeugnissen setzt zuerst und in besonders 
starkem Maße den Arbeitnehmer am Ort der Pro-
duktion den Einwirkungen der Chemikalien aus. Bei 
Stoffen oder Zubereitungen, die nicht in den Ver-
kehr gebracht, sondern weiter verarbeitet werden, 
sind sogar ausschließlich die Arbeitnehmer von 
schädlichen Einwirkungen betroffen. 

Die Exposition des Arbeitnehmers am Arbeitsplatz 
kann erfolgen durch 

- Inhalation (wichtigste Aufnahmeart) 

- Absorption über die Haut (vor allem durch direk-
ten Kontakt) 

- Ingestion (Aufnahme meist über Anreicherungen 
im Speichel) 

entweder einzeln oder in Kombination. 

Einer Gesundheitsgefährdung des Arbeitnehmers 
durch solche Expositionen wirken die bestehenden 
Arbeitsschutzvorschriften entgegen. Insbesondere 
die Gefahrstoffverordnung sieht abgestufte Schutz-
maßnahmen vor. Diese reichen von technischen Lö-
sungen, wie dem Einsatz bestimmter Herstellungs-
oder Arbeitsverfahren, durch die die maximal zuläs-
sige Konzentration gefährlicher Stoffe am Arbeits-
platz unterschritten wird, bis zum Tragen persönli-
cher Schutzausrüstungen. Ein Beispiel für eine tech-
nische Schutzmaßnahme ist die ausschließliche Ver-
wendung von zugelassenen staubarmen Geräten zur 
Asbestzement-Bearbeitung anstelle des Trenn-
schleifers, der Feinstaub erzeugt. 

1.1.1.3.5 Innenraumbelastung 

Während den Schadstoffen in der Außenluft und in 
der Luft am Arbeitsplatz seit Jahrzehnten Beachtung 
geschenkt wird, ist die Qualität der Luft in nicht ge-
werblichen Innenräumen mit wenigen Ausnahmen 
erst seit etwa 10 Jahren Gegenstand intensiverer 
Untersuchungen. Von g rundlegender Bedeutung für 
diesen Bereich ist u. a. das Sondergutachten des 
Sachverständigenrates für Umweltfragen ,,Luftver-
unreinigungen in Innenräumen" vom Mai 1987. 

Der Innenraumluft kommt hauptsächlich aus zwei 
Gründen besondere Bedeutung zu: 

- In den hochindustrialisierten Ländern unserer Kli-
mazonen hält sich der Bürger durchschnittlich bis 
zu 90 Prozent des Tages in geschlossenen Räumen 
aller Art (einschließlich der Transportmittel) auf. 
Gerade Angehörige der Risikogruppen wie 
Kleinkinder, Kranke und alte Menschen halten 
sich teilweise ausschließlich in Innenräumen auf. 

- Wenn nicht besondere Verfahren, wie sachgerech-
te Filterung und Aufbereitung durchgeführt wer-
den, ist die Qualität der Luft in Innenräumen im 
Verhältnis zur Außenluft der unmittelbaren Um-
gebung häufig schlechter. Spezielle Inhaltsstoffe 
der Baumaterialien und Einrichtungsgegenstände 
können in Verbindung mit dem Heizen, Lüftungs-
und allgemeinen Lebensgewohnheiten der Be-
wohner das Raumklima wesentlich verschlech-
tern. 

Der Mensch „verunreinigt" die Innenraumluft haupt-
sächlich durch Abgabe von Gerüchen, Wasserdampf 
und Kohlendioxid. Der Kohlendioxidgehalt kann 
dabei unter bestimmten Bedingungen deutlich über 
dem als noch akzeptabel anzusehenen Wertebereich 
von 0,1 bis 0,15 Volumenprozent liegen. 

Sowohl der natürliche Stoffwechsel des Menschen 
als auch eine Reihe seiner Aktivitäten verändern die 
Innenraumluft nachhaltig. Bei den hauptsächlich zu 
Heiz- und Kochzwecken ablaufenden Verbren-
nungsvorgängen entstehen außer den Endproduk-
ten einer vollständigen Verbrennung (Kohlendioxid 
und Wasser) eine Fülle weiterer chemischer Verbin-
dungen, die teilweise an die gleichzeitig entstehen-
den Staubteilchen gebunden sind. Von den anorga-
nischen Substanzen seien hier nur Kohlenmonoxid 
und Stickstoffdioxid genannt, von den organischen 
Verbindungen die Aldehyde und die polyzyklischen 
aromatischen Kohlenwasserstoffe. 

Eine häufige und dazu meist dominierende Luftver-
unreinigung in Räumen ist der Tabakrauch, der sich 
neben anderen Endprodukten der Verbrennung 
durch einen relativ hohen Gehalt an krebserzeugen-
den Stoffen auszeichnet. 

Auch durch die Anwendung von Haushalts- und 
Hobbyprodukten gelangen zahlreiche organische 
Verbindungen in die Innenraumluft. Die besondere 
Zubereitung solcher Produkte z.B. in Sprayform 
kann dabei die Schadstoffbelastungen drastisch er-
höhen. 

Unterschiedliche Staubentwicklungen, einschließ-
lich der an den Staubteilchen gebundenen Mikroor-
ganismen und chemischen Partikeln, bewirken eine 
zusätzliche Luftverschlechterung. Besonders bioge-
ne Stäube (von Haustieren und Pflanzen) und Mikro-
organismen können allergische Reaktionen hervor-
rufen. 

Weitere wichtige Emissionsquellen, die die Innen-
raumluft belasten, können Einrichtungsgegenstän-
de, wie z. B. Möbel und technische Anlagen, aber 
auch Baumaterial, vor allem deren veredelnde Zu-
sätze, wie Holzschutzmittel, Anstrichmittel und Kle-
ber sein. Neuartige Materialien und veränderte Ver-
arbeitungspraktiken haben hier in den letzten Jahr-
zehnten die Anzahl der auftretenden chemischen 
Verbindungen erheblich vergrößert. 

Die Frage nach den speziellen Wirkungen von In-
nenraumluftverunreinigungen muß vor allem das 
unterschiedliche Schadstoffspektrum in Innenräu-
men und in der Außenluft berücksichtigen. Ein Teil 
der innenraumtypischen Schadstoffe sind mehr oder 
weniger unvermeidlich mit der Nutzung der Räume 
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verbunden. Sie können durch einen angemessenen 
Luftwechsel in der Regel nach dem heutigen Er-
kenntnisstand durch natürliche Lüftung (Luftdurch-
lässigkeit der Fenster und Türen) deutlich reduziert 
werden. Sie sind meist auch toxikologisch intensiv 
untersucht worden, im allgemeinen jedoch nur in 
Konzentrationen, die wesentlich über denen liegen, 
mit denen man es im Innenraum langfristig zu tun 
hat. Für den niedrigeren Konzentrationsbereich, der 
der Dauerbelastung in Innenräumen entspricht, lie-
gen derzeit nur für einige wenige Stoffe wissen-
schaftliche Untersuchungsergebnisse vor, die Aussa-
gen über die Wirkung auf den menschlichen Orga-
nismus zulassen. Hier sind vor allem die Stoffe Koh-
lenmonoxid, Formaldehyd, Stickstoffdioxid und die 
Inhaltsstoffe des Tabakrauchs zu nennen. 

1.1.1.3.6 Unfälle (Vergiftungen) 

In der Bundesrepublik Deutschland ereignen sich 
durch gefährliche Stoffe und gefährliche Zuberei-
tungen zahlreiche Unfälle. Die Informations- und 
Behandlungszentren für Vergiftungen - es bestehen 
17 Zentren - beraten jährlich in weit über 100 000 
Fällen telefonisch Laien und Mediziner über geeig-
nete Maßnahmen zur Behandlung. Die Vergiftungs-
fälle betreffen besonders häufig kleine Kinder, die in 
ihrer natürlichen Neugierde alles probieren, was in 
ihrer Reichweite liegt. 

Die Bundesregierung bemüht sich durch ein For-
schungsvorhaben, Erkenntnisse über Häufigkeit 
und Schwere der Vergiftungen in Zusammenarbeit 
mit den obengenannten Zentren zu gewinnen, um 
durch geeignete Maßnahmen zukünftig die Zahl der 
Vergiftungen zu vermindern (siehe auch 1.2.2). 

1.1.2 Bisherige politische Entwicklung 

1.1.2.1 Partielle Regelungen in den verschiedenen Stoff- und 
anderen Gesetzen 

Im Vordergrund der regulativen Maßnahmen zum 
Schutz vor gefährlichen Stoffen standen zunächst 
einzelne Stoffe oder besonders wichtige Verwen-
dungsgebiete, wobei der Schutz des Menschen zu-
meist das primäre Ziel war. So gab es bereits stoffbe-
zogene Regelungen in der Gewerbeordnung des 
Norddeutschen Bundes von 1869, dem Vorläufer der 
heutigen Gewerbeordnung. 1882 wurde eine 
„Reichsverordnung über das gewerbsmäßige Ver-
kaufen und Feilbieten von Petroleum" erlassen. Gift-
rechtliche Regelungen gibt es seit 1927, die zum Teil 
als vorkonstitutionelles Recht auf Länderebene bis 
zur Ablösung durch die Gefahrstoffverordnung vom 
26. August 1986 weitergegolten haben. Das Gesetz 
über gesundheitsschädliche oder feuergefährliche 
Arbeitsstoffe von 1935, das am 1. Januar 1982 durch 
das Chemikaliengesetz abgelöst worden ist, regelte 
ebenfalls nur einen Teilbereich, nämlich den Ar-
beitsschutz. 

In der Bundesrepublik Deutschland setzte seit Ende 
der fünfziger Jahre eine umfassende Gesetzge-
bungstätigkeit zum Schutz vor bestimmten Chemi-
kalien ein, die aber ebenfalls auf besondere Verwen-
dungsgebiete von Stoffen beschränkt war. Dazu ge-
hören vor allem 

das Arzneimittelgesetz (seit 1961) 

das Pflanzenschutzgesetz (seit 1968) 

das Lebensmittelgesetz (seit 1974) 

das Futtermittelgesetz (seit 1975) 

das Waschmittelgesetz (seit 1975) 

das Sprengstoffgesetz (seit 1976) 

das Düngemittelgesetz (seit 1977) 

das Betäubungsmittelgesetz (seit 1981). 

Hinzu kamen wichtige Einzelstoffgesetze wie 

- das Altölgesetz (1968) 

- das DDT-Gesetz (1972) 

- das Benzin-Blei-Gesetz (1979) 

sowie medienbezogene Gesetze mit partiellen stoff-
lichen Regelungen wie 

- das Wasserhaushaltsgesetz (seit 1957) 

- das Abfallgesetz (seit 1972) 

- das Bundes-Immissionsschutzgesetz (seit 1974) 

- das Abwasserabgabengesetz (seit 1976). 

Abbildung 1 gibt einen Überblick über die verschie-
denen Regelungen zum Schutz vor Gefahrstoffen. 

1.1.2.2 Medienübergreifende Lösung durch das Chemikalien-
gesetz 

1.1.2.2.1 Chemikaliengesetz 

Das Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen 
(Chemikaliengesetz-ChemG) von 1980 bedeutete ei-
ne wichtige Etappe für den systematischen Ausbau 
des Rechts zum Schutz des Menschen und der Um-
welt vor schädlichen Einwirkungen gefährlicher 
Stoffe. Durch die Schaffung eines einheitlichen, me-
dien- und fachübergreifenden Stoffgesetzes, das 
dem Arbeitsschutz, dem allgemeinen Gesundheits-
schutz und dem Umweltschutz gleichermaßen dient, 
konnten Regelungslücken - besonders im Bereich 
der Industriechemikalien - geschlossen werden, die 
sich bis dahin aus der teils rechtsgeschichtlich ge-
wachsenen, teils durch die vielfältigen Verwen-
dungsbereiche der Stoffe vorgegebenen Aufteilun-
gen dieses Rechtsgebiets in verschiedene, spezialge-
setzlich geprägte Fachgebiete ergaben. Zugleich 
wurden einige Regelungen, die von gemeinsamer 
Bedeutung sind, durch die Aufnahme in das Chemi-
kaliengesetz gewissermaßen „vor die Klammer" ge-
zogen. Das Chemikaliengesetz wurde so über seine 
sachliche Ergänzungsfunktion hinaus zum Ansatz-
punkt einer inneren Harmonisierung des Stoffrechts. 

Schwerpunkt des Chemikaliengesetzes ist die Infor-
mationsbeschaffung. Durch das chemikalienrechtli-
che Anmelde- und Mitteilungsverfahren wird si-
chergestellt, daß neue Stoffe auf etwaige gefährliche 
Eigenschaften geprüft werden, ehe sie auf den 
Markt gebracht werden dürfen. Die Prüfungsergeb-
nisse werden zentral von der Anmeldestelle bei der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz gesammelt und von 
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dieser sowie dem Umweltbundesamt und dem Bun-
desgesundheitsamt, gegebenenfalls auch unter Bei-
ziehung weiteren Sachverstandes, einer sorgfältigen 
wissenschaftlichen Bewertung unterzogen. Die Er-
gebnisse des so ermittelten Stoffwissens stehen dann 
der Rechtsanwendung allgemein zur Verfügung und 
können nicht zuletzt im Rahmen des Vollzugs spe-
zieller Gesetze, soweit es dort auf die Beurteilung 
der Gefährlichkeit von Stoffen ankommt, herangezo-
gen werden. 

Weitere wichtige Regelungen des Chemikalienge-
setzes betreffen die allgemeinen Pflichten zur Kenn-
zeichnung und Verpackung von Chemikalien. Das 
Chemikaliengesetz enthält schließlich eine Reihe 
von Verordnungsermächtigungen, die es ermögli-
chen, bereichsunabhängig allgemeine stoffbezogene 
Regelungen zu erlassen, wenn der Schutzzweck des 
Gesetzes, Mensch und Umwelt vor schädlichen Ein-
wirkungen gefährlicher Stoffe zu schützen, dies er-
fordert. Die Bestimmungen zum Anmeldeverfahren 
sowie zur Kennzeichnung und Verpackung gefährli-
cher Stoffe sind EG-rechtlich harmonisiert. Grundla-
ge dieser Harmonisierung ist die EG-Richtlinie vom 
27. Juni 1967 zur Angleichung der Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften für die Einstufung, Verpak-
kung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe in der 
Fassung der 6. Änderungsrichtlinie vom 18. Septem-
ber 1979 (im folgenden „Gefahrstoffrichtlinie" ge-
nannt). 

1.1.2.2.2 Vollzugsverordnungen und Allgemeine Verwal-
tungsvorschriften 

Aufgrund des Chemikaliengesetzes sind mehrere 
Verordnungen und eine Allgemeine Verwaltungs-
vorschrift erlassen worden, die für den Vollzug die-
ses Gesetzes von unmittelbarer Bedeutung sind. 

Es sind dies die 

- Verordnung über Anmeldeunterlagen und Prüf-
nachweise nach dem Chemikaliengesetz vom 30. 
November 1981 in der Fassung der Zweiten Ände-
rungsverordnung vom 31. Mai 1989 

- Verordnung über die Gefährlichkeitsmerkmale 
von Stoffen und Zubereitungen nach dem Chemi-
kaliengesetz (ChemG -Gefährlichkeitsmerkmale-
V)  vom 18. Dezember 1981 

- Verordnung zur Bestimmung der Anmeldestelle 
nach dem Chemikaliengesetz vom 2. Dezember 
1981, die die Bundesanstalt für Arbeitsschutz in 
Dortmund zur Anmeldestelle bestimmt und sie in-
soweit der inzwischen auf den Bundesumweltmi-
nister übergangenen Fachaufsicht unterstellt hat 

- Chemikalien-Altstoffverordnung vom 2. Dezem-
ber 1981, die entsprechend dem EG-Recht die in 
dem sogenannten vorläufigen Altstoff-Verzeichnis 
der EG aufgeführten Altstoffe vom Anmeldever-
fahren des Chemikaliengesetzes ausgenommen 
hat 

- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchfüh-
rung der Bewertung nach § 12 (2) Chemikalienge-
setz vom 18. Dezember 1981. 

Das sich aus dieser Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift ergebende Anmelde- und Bewertungsverfah-
ren ist in Abbildung 2 dargestellt. 

1.1.2.2.3 Gefahrstoffverordnung 

Von den aufgrund des Chemikaliengesetzes erlasse-
nen Verordnungen ist von größter Bedeutung für die 
Praxis die am 1. Oktober 1986 in Kraft getretene Ver-
ordnung über gefährliche Stoffe (Gefahrstoffverord-
nung-GefStoffV). Sie regelt das Inverkehrbringen 
gefährlicher Stoffe und Zubereitungen, insbesonde-
re deren Verpackung, Einstufung und Kennzeich-
nung sowie den Umgang mit Gefahrstoffen. In An-
hang VI der Verordnung sind insgesamt circa 1 400 
Stoffe als gefährlich eingestuft, also bestimmten Ge

-

fährlichkeitsmerkmalen zugeordnet, so daß sie ent-
sprechend zu kennzeichnen sind. Die Gefahrstoff-
verordnung und die Technischen Regeln für Gefahr-
stoffe enthalten ferner Verbote, Beschränkungen, 
Grenzwertfestsetzungen sowie Schutzmaßnahmen 
für den Umgang mit Gefahrstoffen. Für bestimmte 
gefährliche Stoffe wie Asbest, Formaldehyd, Pen-
tachlorphenol sowie für acht chlorierte Dioxine und 
Furane enthalten die Anhänge der Gefahrstoffver-
ordnung detaillierte Vorschriften. 

In der Gefahrstoffverordnung wurden die Bereiche 
Arbeits- und Gesundheitsschutz zusammengeführt. 
Zugleich erfolgte eine umfassende Rechtsbereini-
gung. 36 Rechtsverordnungen traten außer Kraft. 
Mehr als 13 Richtlinien der EG wurden in nationales 
Recht übernommen. 

1.1.2.3 Chemikalienrecht in der EG 

Die auf das Gefahrstoffrecht bezogenen Rechtsakte 
und Vorschläge für Rechtsakte der EG sind zahl-
reich. Im Frühjahr 1986 waren rund 210 Verordnun-
gen, Richtlinien, Entscheidungen, Beschlüsse, Emp-
fehlungen und Entschließungen in Kraft, hinzu ka-
men rund 30 Vorschläge für entsprechende Rechts-
akte. Die EG-Richtlinien haben ihren Schwerpunkt 
in der Harmonisierung der nationalen Regelungen 
zum Inverkehrbringen gefährlicher Stoffe. 

Vorrangige Bedeutung hat die Richtlinie des Rates 
vom 27. Juni 1967 zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Ver-
packung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe in 
der Fassung der 6. Änderungs-Richtlinie vom 
18. September 1979 (Gefahrstoffrichtlinie). Durch ih-
re Umsetzung in die nationalen Chemikaliengesetze 
der EG-Mitgliedstaaten soll erreicht werden, daß 
Stoffe und Zubereitungen, die bestimmten Gefah-
renklassen zugeordnet werden, innerhalb der Euro-
päischen Gemeinschaften einheitlich gekennzeich-
net und verpackt werden. Neue Stoffe werden zur 
Abschätzung ihres möglichen Risikopotentials für 
Mensch und Umwelt in einem Mitgliedstaat - ver-
bindlich für die anderen Mitgliedstaaten - einem 
Anmeldeverfahren unterworfen. Alte, d.h. vor dem 
18. September 1981 in dem Gebiet der Europäischen 
Gemeinschaften in den Verkehr gebrachte Stoffe, 
sind von der Prüf- und Anmeldepflicht befreit. Sie 
sind in der von der EG-Kommission erstellten Alt-
stoffliste erfaßt (siehe herzu auch 1.2.1). 
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Abbildung 2 

Anmelde- und Bewertungsverfahren nach dem Chemikaliengesetz 

EG-Richtlinien regeln Zubereitungen, die bestimm-
te gefährliche Lösemittel enthalten, die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung von Anstrichmit-
teln, Lack- und Druckfarben, Klebstoffen und der-
gleichen sowie die Kennzeichnung von Schädlings-
bekämpfungsmitteln. Hinzu kommen verschiedene 
Richtlinien, die sich auf Verwendungsbeschränkun-
gen und Verbote beziehen. 

Eine allgemeine Richtlinie für gefährliche Zuberei-
tungen ist bis Juni 1991 in innerstaatliches Recht 
umzusetzen. Ferner wurde mit einer Verordnung des 
Rates über den Expo rt  und Import gefährlicher Che-
mikalien aus der EG in Drittländer und umgekehrt 
ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung des Gesund-
heits- und Umweltschutzes vor allem auch in Staa-
ten der Dritten Welt geleistet. 

Darüber hinaus hat die EG die von der OECD ent-
wickelten Grundsätze der Guten Laborpraxis (GLP) 
durch zwei Richtlinien übernommen. Sie ergänzen 
die vorgenannten Richtlinien in allen Stoffbereichen 
und sind ebenfalls in nationales Recht umzusetzen. 
Dies ist durch das Erste Gesetz zur Novellierung des 
Chemikaliengesetzes erfolgt, das der Deutsche Bun

-

destag am 18. Januar 1990 beschlossen hat und am 
1. August 1990 in Kraft tritt. 

Eigenständige nationale Regelungen sind nur inso-
weit zulässig, als das EG-Recht hierfür Raum läßt. 

Hieraus folgt, daß nationale Regelungen grundsätz-
lich nur erlassen werden dürfen, so weit keine Har-
monisierung erfolgt ist. Daraus ergibt sich z. B. ein 
Teil der sog. Altstoffproblematik (siehe dazu 1.2.1). 
Denn alte Stoffe dürfen nicht, wie inzwischen der 
Europäische Gerichtshof entschieden hat, einem An-
meldeverfahren unterworfen werden; es besteht 
aber ein unabweisbares Bedürfnis, ihr Risikopoten-
tial zu erfassen. Hält ein Mitgliedstaat eine Ände-
rung des geltenden Rechts in dem harmonisierten 
Bereich für geboten, so hat er den Europäischen Ge-
meinschaften die von ihm vorgesehene Regelung zu 
notifizieren. Es folgen Beratungen auf der europäi-
schen Ebene, die zu einer Entscheidung des Rates 
oder - gegebenenfalls - des „Ausschusses zur Anpas-
sung an den technischen Fortschritt" führen. Sodann 
kann die ausgehandelte Regelung durch die natio-
nalen Gesetzgebungsorgane - in der Bundesrepu-
blik Deutschland durch den Deutschen Bundestag 



und Bundesrat (Gesetze) oder durch Bundesregie-
rung und ggf. Bundesrat (Verordnungen) - in natio-
nales Recht umgesetzt werden. 

1.2 Maßnahmen der 11. Legislaturperiode 

Es ist Ziel der Bundesregierung, die von der Herstel-
lung und vom Umgang mit gefährlichen Stoffen aus-
gehenden Gefahren Schritt für Schritt zu verringern, 
um gerade in diesem Bereich eine neue Sicherheits-
kultur für unsere Industriegesellschaft zu schaffen. 
Dazu gehört, daß von der Entwicklung eines Stoffes 
an über die Herstellung und Verwendung bis zur 
Entsorgung alle Aspekte möglicher von Chemikali-
en ausgehenden Risiken in ganzheitlicher Weise er-
faßt und berücksichtigt werden. Dies gilt grundsätz-
lich für alle Stoffe, die in für Mensch und Umwelt 
relevanten Mengen hergestellt und in den Verkehr 
gebracht werden. 

Die nachfolgende Darstellung konzentriert sich auf 
stoffbezogene Maßnahmen. Die einzelnen hier ge-
nannten Stoffe sind häufig auch Gegenstand anla-
genbezogener Maßnahmen; soweit erforderlich, 
wird darauf hingewiesen. 

1.2.1 Altstoffkonzeption 

Eines der Hauptziele vorsorgender Umweltpolitik 
der Bundesregierung ist die systematische Aufarbei-
tung der Eigenschaften und Wirkungen von alten 
Stoffen. Die Risiken aller im Verkehr befindlichen 
relevanten alten Stoffe müssen in einem überschau-
baren Zeitraum bewertet werden. 

Um dieses Ziel zu erreichen, ist zunächst eine Grob-
sortierung aller alten Stoffe unter den Gesichtspunk-
ten Prüfungsbedürftigkeit oder Ungefährlichkeit 
vorzunehmen. Wegen langer Prüfzeiten und be-
grenzter Laborkapazitäten ist nach der Grobsortie-
rung für die überprüfungsbedürftigen Stoffe eine 
Prioritätenfolge festzulegen. Diese richtet sich nach 
den im Jahr 1984 von der OECD international abge-
stimmten Grundsätzen zur Auswahl von Verdachts-
stoffen. Die Auswahl erfolgt nach dem Prinzip der 
Gefährlichkeitsannahme. Die Höhe eines vermute-
ten Risikos wird aus Anhaltspunkten für gefährliche 
Eigenschaften und der Belastungssituation abge-
schätzt. 

Die „Konzeption der Bundesregierung zur systemati-
schen Erfassung und Bewe rtung der Altstoffe nach 
dem Chemikaliengesetz" (siehe Anlage 1 zur Bun-
destags-Drucksache 11/6148) verfolgt ein mehrgleisi-
ges Konzept in internationaler und nationaler Ar-
beitsteilung. Dabei bezieht sie die Schutzziele des 
Chemikaliengesetzes - Umweltschutz, Arbeits-
schutz und Verbraucherschutz - gleichermaßen in 
ihr Konzept ein. 

Im nationalen Bereich ist das Umweltbundesamt zu-
ständig für die Bewertung der Umweltauswirkun-
gen, das Bundesgesundheitsamt für die Bewertung 
der Gesundheitsauswirkungen der Altstoffe. 

Bei der Bewertung der Umweltauswirkungen der 
Altstoffe wird seit 1982 wertvolle Arbeit im Bera

-

tergremium für umweltrelevante Altstoffe (BUA) der 
Gesellschaft Deutscher Chemiker durch enge Ko-
operation von Staat (Bundesumweltministerium, 
Umweltbundesamt und Bundesgesundheitsamt), In-
dustrie und Wissenschaft geleistet. In mehrstufigen 
Auswahlverfahren wurden mehrere Prioritätenlisten 
für alte Stoffe erstellt. Dazu liegen bisher 43 veröf-
fentlichte umfangreiche Stoffberichte zu insgesamt 
52 Stoffen vor, weitere circa 10 sind beschlossen. An-
gestrebt werden künftig jährlich 50 Stoffberichte. 

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz ermittelt die be-
sonderen Risiken für Arbeitnehmer in Zusammenar-
beit mit der Berufsgenossenschaft der chemischen 
Industrie. Hier wurden mehr als 200 alte Stoffe aus-
gewählt, die z.Z. bearbeitet werden. Davon sind bei 
mehr als 80 Stoffen Prüfungen geplant, in Auftrag 
gegeben bzw. bereits durchgefürt. Für 45 Stoffe sind 
toxikologische Bewertungen veröffentlicht worden. 

Um diese in den letzten Jahren angelaufenen ver-
schiedenen Aktivitäten besser zusammenzufassen 
und zu koordinieren, hat der Bundesumweltminister 
gemeinsam mit dem Bundesarbeitsminister unter 
Mitwirkung des Bundesgesundheitsministers eine 
„Konzeption zur systematischen Erfassung und Be-
wertung der Altstoffe nach dem Chemikaliengesetz" 
entwickelt. Diese hat in einem ersten Schritt dazu 
geführt, daß die bisherigen unterschiedlichen Stoff-
listen zu einer einheitlichen Bundesliste zusammen-
gefaßt und um Mehrfachnennungen bereinigt wor-
den sind. Diese Liste enthält insgesamt 581 Stoffe. 

In der Bundesrepublik Deutschland werden nach 
Auskunkft des Verbandes der Chemischen Industrie 
(VCI) circa 4 600 Stoffe in Mengen von mehr als 10 
Tonnen pro Jahr produziert. In Anwendung des Ko-
operationsprinzips hat die Industrie inzwischen zu 
den meisten der circa 1 100 Stoffe, die jährlich in 
Mengen von mehr als 1 000 Tonnen produziert wer-
den, die vorhandenen sogenannten Grobdaten gelie-
fert (Stoffbezeichnung, Produktionsmenge, Verwen-
dungsart, Anwendungszweck, Daten über Wirkun-
gen und Eigenschaften, Sicherheitsdatenblätter, 
aquatische Toxizität, Sensibilisierung). 

Dies ist eine wichtige Hilfe, um die mit hohen Jah-
restonnen produzierten Altstoffe zügiger bearbeiten 
zu können. Der VCI wird zu den restlichen circa 
3 500 Stoffen die vorhandenen Grobdaten liefern. 

Darüber hinaus ist auf Anregung des VCI und mit 
Unterstützung der Industriegewerkschaft Chemie, 
Papier, Keramik im Jahr 1988 die „Initiative umwelt-
relevante Altstoffe" (IuA) gegründet woden. Ihr Ziel 
ist es, die Arbeiten des BUA intensiv zu unterstützen 
und durch Gutachtenvergaben an externe Gutach-
ter die Arbeiten des BUA zu beschleunigen und Da-
tenlücken zu schließen. 

Die „Konzeption der Bundesregierung zur systemati-
schen Erfassung und Bewe rtung der Altstoffe nach 
dem Chemikaliengesetz" führt das Prinzip der frei-
willigen Mitarbeit der Industrie (Kooperationsprin-
zip) fort. Dessenungeachtet wird die Lösung des 
Altstoffproblems weiterhin als staatliche Aufgabe 
begriffen. Die staatlichen Bewertungsstellen werden 
daher - unter Steuerung durch den Bundesumwelt- 
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minister, den Bundesarbeitsminister und den Bun-
desgesundheitsminister - im Zweifelsfall unverän-
dert die Letztentscheidung darüber behalten, wel-
che Stoffe ausgewählt und geprüft werden, wie ihr 
Gefährdungspotential einzustufen ist und ob eine 
gesetzliche Regelung notwendig erscheint. Im Er-
sten Gesetz zur Änderung des Chemikaliengesetzes 
sind die Voraussetzungen geschaffen, daß die Daten-
übermittlung notfalls im Wege einer Verordnung er-
zwungen werden kann. 

Die Altstoffkonzeption der Bundesregierung findet 
inzwischen weit über die Grenzen der Bundesrepu-
blik Deutschland hinaus Anerkennung und Nachah-
mung. So hat sie z.B. einen Regelungsvorschlag der 
EG-Kommission zur Datenbeschaffung und Untersu-
chung alter Stoffe wesentlich beeinflußt. Auch die 
OECD baut ihr Altstoffprogramm, das eine konkrete 
Arbeitsteilung bei der systematischen Untersu-
chung bestimmter Altstoffe vorsieht, auf den deut-
schen Vorarbeiten auf. 

1.2.2 Novellierung des Chemikaliengesetzes 

Die Bundesregierung hat am 5. Februar 1986 einen 
ersten ausführlichen Bericht über die Anwendung 
und die Auswirkungen des Chemikaliengesetzes 
vorgelegt; er beruhte auf einem anläßlich der Verab-
schiedung des Chemikaliengesetzes am 25. Juni 1980 
vom Deutschen Bundestag angenommenen Ent-
schließungsantrag (Bundestags-Drucksache 10/ 
5007). Die Bundesregierung konnte darin auf der 
Grundlage der ersten Vollzugserfahrungen feststel-
len, daß sich die Konzeption des Gesetzes, insbeson-
dere sein fach- und medienübergreifender Ansatz, 
grundsätzlich bewährt hat. 

Diese Feststellung hat auch weiterhin Bestand. Das 
chemikalienrechtliche Anmelde- und Mitteilungs-
verfahren hat weiter an Bedeutung gewonnen. Die 
Zahl der Anmeldungen neuer Stoffe betrug 1989 ins-
gesamt 74 nach 61 im Jahre 1988, 41 im Jahre 1987 
und 19 im Jahre 1986. Die Zahl der Mitteilungen ent-
wickelte sich von 137 im Jahre 1986 über 117 im Jah-
re 1987 und 230 in 1988 auf 234 in 1989 (siehe hierzu 
Abbildung 3). 

Mit dem Erlaß der Gefahrstoffverordnung aufgrund 
des Chemikaliengesetzes wurde ein wichtiger wei-
terer Schritt zur Zusammenführung des materiellen 
Gefahrstoffrechts insbesondere in den Bereichen des 
Kennzeichnungs- und Arbeitsschutzrechts sowie 
durch die Ablösung des Giftrechts der Länder getan. 
Die Verordnung wurde im Jahr 1987 erstmals routi-
nemäßig dem rasch ansteigenden Kenntnisstand 
über das Gefahrenpotential bestimmter Stoffe ange-
paßt und wird auch in Zukunft auf dem jeweils neue-
sten Standgehalten werden. Mehrere auf bestimmte 
Gefahrstoffe bezogene Verordnungsvorhaben nach 
§ 17 sind verwirklicht oder auf den Weg gebracht. 

Die Bundesregierung hat ferner am 5. April 1989 den 
Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des 
Chemikaliengesetzes beschlossen, das am 22. März 
1990 verkündet wurde. Das Gesetz tritt am 1. August 
1990 in seinen wesentlichen Teilen in Kraft. Mit die-
ser Novelle wird das Chemikaliengesetz auf der 

Grundlage des Erfahrungsberichts weiterentwik-
kelt. Dabei beschränkt sich die Novelle auf das EG

-

rechtlich zur Zeit Mögliche. 

Mit den folgenden Änderungen wird das Gesetz zu 
einem umfassenden Stoffgesetz ausgebaut: 

1. Erleichterung der Erfassung von Altstoffen 

Es wurde eine Ermächtigungsgrundlage zur syste-
matischen Erfassung und Bewertung aller in einer 
Gesamtmenge von mehr als 10 Tonnen jährlich in 
den Verkehr gebrachten alten Stoffe geschaffen. Da-
durch ist es möglich, in einem zweistufigen Verfah-
ren zunächst nach Prioritätenkriterien (Menge, ver-
mutete Gefährlichkeit) die wichtigsten Daten alter 
Stoffe zu ermitteln und darauf gestützt nach Bedarf 
weitere Untersuchungen zu verlangen. Die Rege-
lung entspricht der bereits jetzt freiwillig mit der 
Chemischen Industrie praktizierten Altstoffkonzep-
tion, aber sie schafft die Möglichkeit, diese Vorge-
hensweise ggf. auch mit rechtlichen Mitteln durch-
zusetzen. 

2. Verbesserung der Kennzeichnungspflichten 

Das Chemikaliengesetz eröffnet die Möglichkeit, 
Vorschriften über die Verpackung und Kennzeich-
nung nicht nur für gefährliche Stoffe und sogenann-
te Zubereitungen, sondern auch für Erzeugnisse, die 
bestimmte gefährliche Stoffe oder Zubereitungen 
enthalten, zu erlassen. Auch ist es künftig möglich, 
eine Kennzeichnung, wie z. B. „FCKW-frei," vorzu-
schreiben, um dem gesundheits- und umweltbewuß-
ten Verbraucher eine Orientierungshilfe zu geben 
und über den Markt auf einen Ersatz von Problem-
stoffen hinwirken zu können. 

3. Erweiterung der Mitteilungspflchten des Her-
stellers oder Importeurs 

Die Mitteilungspflichten für bisher von der Anmel-
dung ausgenommene neue Stoffe sind erheblich aus-
geweitet worden. Dies gilt vor allem für die erstmali-
ge Erfassung von nur innerbetrieblich verwendeten 
Zwischenprodukten aus Arbeitsschutzgründen, aber 
auch für Exportstoffe, die nur außerhalb der EG in 
den Verkehr gebracht werden. Korrespondierend zu 
den Exportstoffen wird den Importländern ein Aus-
kunftsrecht über gefährliche Eigenschaften der in 
ihre Staaten exportierten Chemikalien, einschließ-
lich zugelassener Pflanzenschutzmittel, eingeräumt. 
Dies ist vor allem für die Staaten der Dritten Welt 
von Bedeutung, die über kein eigenes Anmelde-, Zu-
lassungs- oder Genehmigungsverfahren verfügen. 

4. Senkung der Schwelle für Verbote und Be-
schränkungen 

Der Anwendungsbereich der zentralen Vorschrift 
über Verbots- und Beschränkungsmaßnahmen (§ 17) 
ist ausgeweitet worden. Bisherige Einschränkungen 
entfallen, so daß auch allein aus Gründen des allge-
meinen Verbraucherschutzes Regelungen getroffen 
werden können, die bisher nur für den gewerblichen 
Bereich oder nur für die Gifte und andere bestimmte 
Gefahrstoffgruppen möglich sind. Schließlich ist in 
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Abbildung 3 

Übersicht über die Anmeldung von neuen Stoffen im Zeitraum 1. Januar 1982 bis 31. Dezember 1989 

einer völlig neuen Regelung vorgesehen, daß Verbo-
te und Beschränkungen im Hinblick auf die Ent-
wicklung von ungefährlichen Stoffen und Produkten 
(oder auch Verfahren, z.B. Ersatz von Chemie durch 
Mechanik oder Elektronik) auch für einen späteren 
Zeitpunkt vorgeschrieben werden können (Zielan-
forderungen für Substitute). 

5. Informationspflicht über gefährliche Zuberei-
tungen (Kleber, Sprays) 

Von Herstellern, Einführern oder Verwendern be-
stimmter Zubereitungen können künftig Angaben 
über deren Zusammensetzung, über die jährlich her-
gestellten, eingeführten oder verwendeten Mengen 
und über die Verwendungsgebiete verlangt werden, 
wenn Anhaltspunkte, insbesondere ein wissen-
schaftlich begründeter Verdacht, dafür bestehen, 

daß von diesen Zubereitungen schädliche Wirkun-
gen auf Mensch oder Umwelt ausgehen. Dies kann 
z.B. von Bedeutung sein für die Ermittlung der Ursa-
chen von Gesundheitsschäden durch Ledersprays 
oder zur Ermittlung der Verwendungsgebiete von 
FCKW. 

6. Vorsorgende Informationen für Vergiftungsfälle 

Eingeführt ist weiter eine Mitteilungspflicht über 
die Zusammensetzung gefährlicher Zubereitungen 
mit Empfehlungen über Sofortmaßnahmen bei Un-
fällen für die Giftinformations- und Behandlungs-
zentren der Länder. 

7. Umsetzung von GLP-Richtlinien 

Die GLP-Richtlinien (GLP = Gute Laborpraxis) der 
EG haben den Zweck, weit über das chemikalien- 



rechtliche Anmelde- und Mitteilungsverfahren hin-
aus umfassend bei behördlichen Verfahren, bei de-
nen es auf die Beurteilung der Gefährlichkeit von 
Chemikalien ankommt, die Qualität vorgelegter 
Prüfergebnisse sicherzustellen. Dadurch werden zu-
gleich Wiederholungsprüfungen überflüssig, die in-
ternationale Anerkennung von Prüfdaten erleichtert 
und somit Tierversuche einschränkt. 

8. Schaffung von Vollzugsvorschriften für EG

-

Verordnungen 

Die Voraussetzung für den Vollzug unmittelbar gel-
tender EG-Verordnungen auf dem Gebiet des Che-
mikalienrechts, wie etwa die FCKW- und die Im-/ 
Export-Verordnung der EG, ist ebenfalls durch Än-
derungsmaßnahmen im Rahmen der Novelle zum 
Chemikaliengesetz geschaffen. 

9. Verbesserung des Arbeitsschutzes 

Das Chemikaliengesetz ist zu einer zentralen 
Grundlage für den Arbeitsschutz beim Umgang mit 
gefährlichen Stoffen ausgebaut worden. Der bisheri-
ge Begriff der Gefahrstoffe wurde erheblich ausge-
weitet. Derjenige, der Arbeitnehmer beim Umgang 
mit Gefahrstoffen beschäftigt, wird verpflichtet, so-
weit es möglich ist, immer weniger gefährliche Stof-
fe oder Zubereitungen einzusetzen. 

10. Verbesserung des Tierschutzes 

Schließlich enthält die Novelle Bestimmungen, die 
eine Verringerung von Tierversuchen bewirken, wie 
die Zwangsverwertung von Prüfnachweisen eines 
anderen, der bereits den benötigten Tierversuch 
durchgeführt hat, oder die Verpflichtung, Alterna-
tivmethoden vorzuziehen. 

1.2.3 Verordnungen und Verordnungsentwürfe nach 
dem Chemikaliengesetz 

1.2.3.1 Novellierung der Gefahrstoffverordnung 

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen wurde die 
Gefahrstoffverordnung angepaßt. Eine erste Ände-
rungsverordnung ist am 1. Januar 1988 in Kraft ge-
treten. Eine zweite Änderungsverordnung ist am 
16. März 1990 verabschiedet worden; sie wird am 
1. Mai 1990 in Kraft treten. Beide Änderungsverord-
nungen enthalten weitere Einstufungen von Ge-
fahrstoffen, wie z.B. für die besonders bedeutsamen 
Stoffe Formaldehyd und Perchlorethylen (PER). Au-
ßerdem ist die Umstufung des Stoffes Asbest als 
krebserzeugender Stoff in Anhang II aus der Gefähr-
dungsgruppe II (stark gefährdend) in die Gefähr-
dungsgruppe I (sehr stark gefährdend) erfolgt. 

1.2.3.2 Anmelde- und Prüfnachweis-Verordnung 

Zu der Verordnung über Anmeldeunterlagen und 
Prüfnachweise nach dem Chemikaliengesetz sind in 
die Fassung der 2. Änderungsverordnung vom 
31. Mai 1989 weitere Prüfmethoden für Chemikalien 
eingeführt worden. Das bedeutet, daß EG-weit 
Stoffe nach den gleichen Prüfmethoden geprüft wer-
den, wenn sie in Mengen von über 100 bzw. über 

1000 Tonnen in den Verkehr gebracht werden. Die 
Prüfungen umfassen toxikologische und ökotoxiko-
logische Tests. 

1.2.3.3 PCP-Verbotsverordnung 

Pentachlorphenol (PCP) und seine Verbindungen 
werden vor allem zum Schutz von Holz und Textili-
en als Konservierungsittel gegen den Befall mit Pil-
zen und Bakterien eingesetzt. Bei dieser Verwen-
dungsart wird ein technisches Produkt eingesetzt, 
das als Verunreinigungen sehr giftige polychlorierte 
Dibenzodioxine (PCDD) und polychlorierte Di-
benzofurane (PCDF) enthält (siehe 1.2.6.4). 

PCP verteilt sich weiträumig in der Umwelt und ist 
schwer abbaubar. PCP ist außerdem hochtoxisch für 
einige aquatische Organismen. Es findet sich heute 
bereits in einigen Grund- und Oberflächengewäs-
sern in bedenklichen Mengen. 

Im Tierversuch haben sich Einzelstoffe und Gemi-
sche dieser PCDD und PCDF als krebserzeugend er-
wiesen. Aufgrund dieser Erkenntnisse sind techni-
sches PCP und seine Verbindungen aus Vorsorge-
gründen als krebsverdächtig anzusehen. 

Außer Anhaltspunkten aus Tierversuchen liegen ei-
ne ganze Reihe Anhaltspunkte unterschiedlicher Art 
vor. So sind in den vergangenen 10 Jahren immer 
wieder Gesundheitsschäden bei Verbrauchern mit 
der Anwendung PCP-haltiger Holzschutzmittel in 
Zusammenhang gebracht worden. Als G esundheits-
beeinträchtigung wurden folgende Symptome ge-
nannt: allgemeine Mattigkeit, Schwindelgefühle, 
Desorientiertheit, Kopf- und Abdominalschmerzen, 
Übelkeit, Atemnot, Schweißausbrüche, Wirkungen 
auf das zentrale Nervensystem und Gewichtsverlust. 

Aus dem arbeitsmedizinischen Bereich werden fol-
gende Befunde mit PCP in Verbindung gebracht: 
Reizungen der Haut, Augen und Nasenschleimhäu-
te; Chlorakne; Neuralgien. 

Die festgestellten Beschwerden können nicht ein-
deutig auf PCP zurückgeführt werden; sie stehen je-
doch nach Auffassung des Bundesgesundheitsamtes 
in einem zeitlichen Zusammenhang mit der Anwen-
dung PCP-haltiger Holzschutzmittel. Das Bundesge-
sundheitsamt und ihm folgend die Bundesregierung 
kommen deshalb zu der Schlußfolgerung, daß PCP 
auch aus der Sicht des Gesundheitsschutzes als pro-
blematischer Stoff anzusehen ist. 

Aufgrund der dargestellten Sachlage haben bereits 
alle Unternehmen in der Bundesrepublik Deutsch-
land die Herstellung und Verwendung von PCP für 
alle Verwendungsbereiche, also auch für Holz-
schutzmittel, eingestellt. Die verbleibenden Einfuh-
ren aus Drittländern von mit PCP behandelten Er-
zeugnissen stellen jedoch nach wie vor ein Problem 
dar. 

Durch die Verordnung zum Verbot von Pentachlor-
phenol (PCP-V) wird u.a. auch dieses Problem gelöst 
werden. Seit 1987 bemüht sich die Bundesregierung, 
ein einheitliches EG- weites Verbot von PCP zu er-
reichen. Da die Verhandlungen auf EG-Ebene bisher 
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nicht zum Abschluß gebracht werden konnten, hat 
die Bundesregierung am 23. Dezember 1989 ein na-
tionales Verbot von PCP in Kraft gesetzt. 

1.2.3.4 PCB-PCT-VC-Verbotsverordnung 

Polychlorierte Biphenyle (PCB) sind durch Einwir-
kung von Chlor auf Biphenyl gewonnene chemische 
Verbindungen (chlorierte Kohlenwasserstoffe). 

PCB haben aufgrund ihrer Eigenschaften (unbrenn-
bar, thermisch stabil, zähflüssig, hoher Siedepunkt) 
eine breite Anwendung gefunden, und zwar vor-
nehmlich als Isolierflüssigkeit in Transformatoren 
und Kondensatoren, Hydraulikflüssigkeit im Berg-
bau, Wärmeübertragungsflüssigkeit, Weichmacher 
und Zusatzstoffe in Klebstoffen, Anstrichmitteln und 
Druckfarben. Seit 1929 wurden weltweit circa 
750 000 Tonnen PCB mit einem Maximum von allein 
70 000 Tonnen im Jahr 1970 produziert. Gerade die 
hervorragenden anwendungstechnischen Eigen-
schaften dieser Stoffklasse haben im nachhinein 
aber zu erheblichen Umwelt- und Gesundheitsge-
fahren geführt. PCB werden in der Umwelt nur sehr 
langsam abgebaut und gehören deshalb heute zu 
den meistverbreiteten Chemikalien. Ähnlich wie 
DDT können sie sich über die Nahrungskette in Or-
ganismen anreichern. Bei Aufnahme und Anreiche-
rung größerer Mengen können Leber-, Milz- und 
Nierenschäden entstehen. PCB-Rückstände lassen 
sich u.a. auch in zunehmendem Maße in der Frauen-
milch nachweisen (siehe 1.1.1.3.3). Es werden außer-
dem krebserzeugende Wirkungen vermutet. 

Ähnliches hinsichtlich Eigenschaften, Verwendung 
und Umweltverhalten gilt auch für polychlorierte 
Terphenyle (PCT). 

Seit etwa 10 Jahren bestehen innerhalb der EG 
Richtlinien zur Beschränkung dieser Stoffklasse. Seit 
1978 ist mit Inkrafttreten der Zehnten Verordnung 
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (10. BImSchV) das Inverkehrbringen PCB- 
oder PCT-haltiger Stoffe und Zubereitungen nur 
noch auf geschlossene Systeme beschränkt. Gleich-
zeitig wurde das Inverkehrbringen solcher Erzeug-
nisse verboten, die Vinylchlorid (VC) als Treibgas 
für Aerosole enthalten. 

Begleitend dazu hat die deutsche Industrie die PCB

-

Produktion im Jahre 1983 eingestellt; für den Berg-
bau sind letztmalig 1984 Importe zu verzeichnen ge-
wesen. Darüber hinaus wird seit 1984 auf den Einsatz 
von PCB bei neuen elektrischen Betriebsmitteln ver-
zichtet. 

Trotz dieser Maßnahmen ist bisher kein deutlicher 
Rückgang der PCB-Belastung, z. B. in der Frauen-
milch, festzustellen. 

Dies hat die Bundesregierung veranlaßt, weiterge-
hende Maßnahmen zur Minimierung der PCB-Bela-
stung mit der Altölverordnung im Jahre 1987 und 
jetzt für den großen übrigen Bereich durch die Ver-
ordnung zum Verbot von polychlorierten Bipheny-
len, polychlorierten Terphenylen und zur Beschrän-
kung von Vinylchlorid vom 18. Juli 1989 (PCB-, 
PCT-, VC- Verbotsverordnung) zu ergreifen. 

Diese Verordnung, mit der auf der Grundlage des 
Chemikaliengesetzes eine entsprechende EG-Richt-
linie umgesetzt wird, verbietet grundsätzlich die 
Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwen-
dung PCB- oder PCT-haltiger Stoffe (chemische Ver-
bindungen), Zubereitungen (z. B. Stoffgemische) und 
Erzeugnisse. 

Die Verordnung schreibt im einzelnen eine drasti-
sche Verringerung des zulässigen Grenzwertes auf 
50 Milligramm/ Kilogramm, d.h. auf ein Zwanzigstel 
im Vergleich zur alten Regelung, vor. Ferner ist be-
stimmt, daß PCB-haltige Erzeugnisse ab einem be-
stimmten Inhalt einheitlich zu kennzeichnen sind, 
soweit sie auch künftig noch weiter betrieben wer-
den dürfen. Für PCB-haltige Erzeugnisse gelten be-
stimmte Verwendungsfristen. So dürfen z.B. PCB

-

Kondensatoren mit mehr als 1 Liter Füllvolumen ab 
dem 1. Januar 1994 nicht mehr verwendet werden. 
Für alle übrigen Erzeugnisse wie z. B. Transformato-
ren, Kleinkondensatoren gilt ein entsprechendes 
Verwendungsverbot ab dem 1. Januar 2000. 

Hierdurch wird sichergestellt, daß mittelfristig 
durch eine Außerbetriebnahme dieser Erzeugnisse 
der Eintrag von PCB in die Umwelt unterbleibt und 
sie sachgerecht entsprechend den vorhandenen und 
in Planung befindlichen Sonderabfallentsorgungs-
anlagen entsorgt werden können, mit der Folge ei-
ner stetigen Reduzierung der Belastung auch beim 
Menschen. 

Die Verordnung ist am 29. Juli 1989 in Kraft getreten. 

Der Bundesumweltminister hat mit Datum vom 
6. Dezember 1989 gemäß § 5 der PCB-, PCT-, VC-
Verbotsverordnung anerkannte Prüfverfahren zur 
Bestimmung von PCB/PCT bekanntgeben. Um die 
Möglichkeiten eines PCB-Ersatzes aktuell und um-
fassend darzustellen, wurde außerdem mit Unter-
stützung der Bundesregierung bereits im November 
1986 ein PCB-Ersatzstoffkatalog erstellt, der im No-
vember 1989 aktualisiert wurde. 

1.2.3.5 Weitere Verordnungen zur Beschränkung von einzel-
nen Stoffen 

Weitere Verordnungen, die bestimmte Beschrän-
kungen und Verwendungen enthalten, werden der-
zeit vorbereitet: 

- eine Verordnung zur Beschränkung des Inver-
kehrbringens und der Verwendung von Teerölen 
zum Holzschutz (Teerölverordnung-TeerölV). 

Teeröle werden für den Holzschutz verwendet, 
weil sie aufgrund ihrer bioziden Eigenschaften 
dauerhaften Schutz des Holzes bieten, auch wenn 
es sich in ständigem Kontakt mit Wasser oder 
feuchtem Erdreich befindet. Eine Gesundheitsge-
fahr bilden Teeröle vor allem deshalb, weil sie 
beim Menschen Krebs erzeugen können. Daneben 
haben sie auch hautreizende Eigenschaften und 
verbreiten besonders bei Verwendung in Aufent-
haltsräumen einen intensiven Geruch, der zu 
Kopfschmerz oder Übelkeit führt. Ferner ist es bei 
der Verwendung in nicht geschlossenen Anlagen 
zu teilweise erheblichen Belastungen von Luft 
und Boden gekommen. 
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Die Verordnung soll das Inverkehrbringen und 
Verwenden dieser genannten Holzschutzmittel 
und damit behandelter Erzeugnisse zum Schutz 
des Verbrauchers beschränken. 

- eine Erste Verordnung zum Schutz des Verbrau-
chers vor bestimmten aliphatischen Chlorkohlen-
wasserstoffen (1. Chloraliphatenverordnung - 1, 
aCKW-V), die die Beschränkung von bestimmten 
aCKW, z. B. Tetrachlorkohlenstoff, vorsieht 

und 

- eine Zweite Verordnung zum Schutz des Verbrau-
chers vor bestimmten aliphatischen Chlorkohlen-
wasserstoffen (2. Chloraliphatenverordnung - 2, 
aCKW-V), die eine Beschränkung für PER und 1,2-
Dichlorethan enthält. 

Unter den Gefahrstoffen, mit denen der Verbraucher 
umgeht, stellen chlorierte organische Lösungsmittel 
eine der besonders wichtigen Gruppen dar. Diese 
Lösungsmittel finden im Haushalt Verwendung in 
Fleckenentfernern und als Zusatz in Farben und 
Lacken. Es handelt sich dabei um: 

- Tetrachlormethan (Tetrachlorkohlenstoff) 

- 1,1,2,2-Tetrachlorethan 

- 1,1,1,2-Tetrachlorethan 

- Pentachlorethan 

- 1,2-Dichlorethan 

- Tetrachlorethen (Perchlorethylen, PER). 

Zu Tetrachlormethan sowie 1,1,2,2-Tetrachlorethan 
und 1,2-Dichlorethan liegen zahlreiche Ergebnisse 
toxikologischer Untersuchungen vor. Für alle drei 
Substanzen gilt, daß sie bei oraler Aufnahme sehr to-
xisch für den Menschen sind, eine sehr hohe Leber-
toxizität haben und unter dem Verdacht stehen, 
Krebs zu verursachen. Bei 1,2-Dichlorethan besteht 
außerdem der Verdacht einer erbgutverändernden 
Wirkung. 

Bei 1,1,1,2-Tetrachlorethan und Pentachlorethan ist 
aufgrund ihrer Strukturverwandtschaft mit den vor-
genannten drei Substanzen mit vergleichbaren Wir-
kungen zu rechnen. 

Die akute Toxizität von PER, dem im Haushalt 
meistverwendeten dieser Lösungsmittel, ist im Ver-
gleich zu den anderen fünf genannten Stoffen gerin-
ger. Bedenklich sind jedoch die geringen, über län-
gere Zeiträume auf den Menschen einwirkenden 
Konzentrationen, die in der Atemluft von Wohnun-
gen, aber auch in Lebensmitteln aufgetreten sind 
(siehe hierzu auch Abschnitt 1.2.6.6). 

Alle genannten Substanzen sind überall in der Um-
welt verteilt; sie finden sich besonders in den Me-
dien Luft und Wasser. Sie sind schwer abbaubar, und 
der hohe Dampfdruck bewirkt, daß die Stoffe bis in 
die Stratosphäre gelangen und dort zum Ozonabbau 
beitragen können. 

Arbeitsschutz- und immissionsschutzrechtliche Re
-

gelungen für den Umgang mit den vorgenannten 
Stoffen bestehen bereits. Deshalb soll mit den bei

-

den Verordnungen vor allem eine Lücke im Ver-
braucherschutz geschlossen und verhindert werden, 
daß die genannten Stoffe in die Hände des privaten 
Endverbrauchers gelangen. 

1.2.4 Verordnungen nach § 9 (4) des Lebensmittel- und 
Bedarfsgegenständegesetzes 

1.2.4.1 Schadstoff-Höchstmengenverordnung 

Der Bundesumweltminister hat am 23. März 1988 die 
Verordnung über Höchstmengen an Schadstoffen 
in Lebensmitteln (Schadstoff-Höchstmengenverord-
nung) im Einvernehmen mit den beteiligten Bundes-
ressorts und mit Zustimmung des Bundesrates erlas-
sen. Sie entspricht der vom Sachverständigenrat für 
Umweltfragen geforderten Kontaminanten-Verord-
nung (Umweltgutachten 1987, Tz. 1374). 

Mit der Verordnung ist ein neuer Schritt im umwelt-
bezogenen Verbraucherschutz getan worden. Sie hat 
den rechtlichen Rahmen für die Festsetzung höchst-
zulässiger Gehalte von Schadstoffen in Lebensmit-
teln geschaffen, die infolge von Verunreinigungen 
der Luft, des Wassers oder des Bodens unmittelbar 
oder über die Nahrungskette in Lebensmittel gelan-
gen und zu einer Gefährdung der menschlichen Ge-
sundheit führen können. 

Mit der Schadstoff-Höchstmengenverordnung wird 
dem Ziel eines vorsorgenden Gesundheitsschutzes 
der Verbraucher Rechnung getragen. Zugleich wird 
für mehr Rechtssicherheit in diesem Bereich gesorgt. 
Aufgrund der Verordnung kann die amtliche Le-
bensmittelüberwachung zur Beurteilung von Proben 
nunmehr bundesweit einheitliche und an wissen-
schaftlichen Erkenntnissen ausgerichtete Höchst-
werte heranziehen. Derjenige, der Lebensmittel in 
den Verkehr bringt, erhält konkrete Maßstäbe zur 
Wahrnehmung seiner Sorgfaltspflicht. 

Die Verordnung enthält zunächst Beschränkungen 
für eine Reihe polychlorierter Biphenyle (PCB) in 
Lebensmitteln tierischer Herkunft. 

In die Verordnung ist ferner der Inhalt der bisheri-
gen ..Quecksilberverordnung, Fische" übernommen 
worden. Die Höchstmengen für Quecksilber wurden 
dabei für Krusten-, Schalen- und Weichtiere sowie 
für viele Fische deutlich verschärft. 

Die Schadstoff-Höchstmengenverordnung ist von 
ihrer rechtlichen Konstruktion her so konzipiert, daß 
Regelungen für weitere Schadstoffe in übersichtli-
cher Weise aufgenommen werden können. 

1.2.4.2 Pflanzenschutzmittel -Höchstmengenverordnung 

In der Verordnung über Höchstmengen an Pflanzen-
schutz- und sonstigen Mitteln sowie anderen Schäd-
lingsbekämpfungsmitteln in oder auf Lebensmitteln 
und Tabakerzeugnissen (Pflanzenschutzmittel-
Höchstmengenverordnung) werden Höchstmengen 
für Rückstände an  Pflanzenschutzmitteln in Lebens-
mitteln festgesetzt, die so bemessen sind, daß es bei 
lebenslanger Aufnahme nicht zu nachteiligen ge-
sundheitlichen Auswirkungen kommt. Die Pflan-
zenschutzmittel-Höchstmengenverordnung bedarf 
ständiger Überarbeitung, um die Regelungen neuen 
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wissenschaftlichen Erkenntnissen, Änderungen von 
Zulassungen und Änderungen des EG-Rechts anzu-
passen. 

Alle Stoffe, für die Mengenbeschränkungen festge-
legt werden, sind vom Bundesgesundheitsamt ge-
sundheitlich überprüft worden. Der gesundheitliche 
Schutz des Verbrauchers ist auch in denjenigen Fäl-
len gewährleistet, in denen die bisher geltenden 
Höchstmengen heraufgesetzt werden mußten. Dies 
ist in mehreren Einzelfällen aufgrund der notwendi-
gen Anpassung an das EG-Recht wegen geänderter 
Zulassungs- bzw. Anwendungsbedingungen oder 
aus analytischen Gründen erforderlich geworden. 
Daneben sind bei einer Reihe von Stoffen die 
Höchstmengen aus toxikologischen Gründen herab-
gesetzt worden. 

Da es sich herausgestellt hat, daß Rückstände von 
Pflanzenschutzmitteln nicht nur als Folge ihrer An-
wendung, sondern auch durch Eintrag aus der Um-
welt zu einer Lebensmittelbelastung führen können, 
werden die Änderungsverordnungen gemeinsam 
vom Bundesumweltministrium und vom Bundes-
gesundheitsministerium erlassen. Dies ist zuletzt 
geschehen mit der Vierten Verordnung zur Ände-
rung der Pflanzenschutzmittel-Höchstmengenver-
ordnung, der der Bundesrat am 16. Februar 1990 zu-
gestimmt hat. 

1.2.4.3 Lösungsmittel -Höchstmengenverordnung 

Der Bundesumweltminister hat gemeinsam mit dem 
Bundesgesundheitsminister mit Zustimmung des 
Bundesrates die Verordnung über Höchstmengen an 

 bestimmten Lösungsmitteln in Lebensmitteln (Lö-
sungsmittel-Höchstmengenverordnung) erlassen. 
Die Verordnung ist am 1. Januar 1990 in Kraft getre-
ten. 

Verunreinigungen von Lebensmitteln durch Löse-
mittel sind grundsätzlich unerwünscht. Um sowohl 
umweltbedingte Einträge - über Wasser, Boden, Luft 
- als auch solche Einträge, die bei der Herstellung, 
Be- oder Verarbeitung in Lebensmittel gelangen 
können, zu erfassen, wurde die Verordnung auf § 9 
(4) und auf § 9 (1) Nr. 4 Buchstabe a des Lebensmit-
tel- und Bedarfsgegenständegesetzes gestützt. 

Mit der Verordnung sind Höchstmengen für die drei 
Lösungsmittel Perchlorethylen (PER), Trichlorethy-
len und Chloroform in Lebensmitteln festgesetzt 
worden, da im Rahmen der amtlichen Lebensmittel-
überwachung erhöhte Gehalte dieser Lösungsmittel 
in fetthaltigen Lebensmitteln festgestellt wurden 
(siehe hierzu auch 1.2.6.6). Alle drei Lösungsmittel 
stehen im Verdacht, beim Menschen krebserzeu-
gend zu sein; sie sind entsprechend eingestuft wor-
den. 

Aus Gründen des vorsorgenden gesundheitlichen 
Verbraucherschutzes war es deshalb erforderlich, ei-
ne möglichst niedrige Begrenzung des Gehalts die-
ser Stoffe in Lebensmitteln vorzunehmen. 

Ausgenommen aus dem Anwendungsbereich der 
Verordnung ist das Inverkehrbringen von Olivenöl 
und Oliventresteröl im Einzelhandel, da insoweit 

bereits eine gleichlautende und abschließende Re-
gelung durch die EG-Verordnung vom 30. Juni 1988 
besteht. 

Mit der Verordnung wird der amtlichen Lebensmit-
telüberwachung bundesweit eine rechtsverbindli-
che Grundlage zur Beurteilung von Lebensmitteln 
an die Hand gegeben. Wie bereits der Sachverstän-
digenrat für Umweltfragen festgestellt hat, können 
jedoch Verunreinigungen in Lebensmitteln mit Hil-
fe lebensmittelrechtlicher Regelungen allein nicht 
oder nur unzureichend gemindert werden (Umwelt-
gutachten 1987, Tz. 1268). Die Lösungsmittel

-

Höchstmengenverordnung soll deshalb vorrangig 
Maßnahmen flankieren, die auf die Emissionsbe-
grenzung und Verwendungsbeschränkung der 
durch sie geregelten Lösungsmittel gerichtet sind. 

1.2.5 Pflanzenschutzrecht 

Das neue Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen 
(Pflanzenschutzgesetz) vom 15. September 1986, das 
in seinen wesentlichen Teilen am 1. Januar 1987 in 
Kraft getreten ist, hat eine erhebliche Verbesserung 
des Umweltschutzes gebracht: 

- Pflanzenschutzmittel dürfen nur noch nach guter 
fachlicher Praxis angewandt werden, zu der insbe-
sondere die Berücksichtigung des sogenannten in-
tegrierten Pflanzenschutzes gehört, d.h. die vor-
rangige Anwendung biologischer, biotechnischer, 
pflanzenzüchterischer sowie anbau- und kultur-
technischer Maßnahmen, um die Anwendung che-
mischer Pflanzenschutzmittel auf das notwendige 
Maß zu beschränken. 

- Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in 
oder unmittelbar an oberirdischenGewässern und 
Küstengewässern ist verboten. 

- Pflanzenschutzmittel, deren Zulassungsdauer kraft 
Gesetzes auf höchstens zehn Jahre begrenzt ist, 
dürfen seit dem 1. Januar 1987 u.a. nur noch zuge-
lassen werden, wenn sie bei sachgerechter An-
wendung keine schädlichen Auswirkungen auf 
das Grundwasser haben. Dadurch ist das Grund-
wasser zu einem absoluten Schutzgut neben der 
Gesundheit von Mensch und Tier erhoben wor-
den. 

Mit dem neuen Pflanzenschutzgesetz, mit den 
nachstehend dargestellten Rechtsverordnungen, die 
vom Bundeslandwirtschaftsminister im Einverneh-
men mit dem Bundesgesundheitsminister und dem 
Bundesumweltminister erlassen worden sind, sowie 
mit der ebenfalls neuen Bisamverordnung vom 
20. Mai 1988 und der neuen Reblausverordnung vom 
27. Juli 1988 ist die Novellierung des Pflanzenschutz

-

rechtes für die 11. Legislaturperiode im wesentli-
chen abgeschlossen. Nur noch die Neufassung der 
Bienenschutzverordnung steht aus, die im Verlauf 
des, Jahres 1990 erlassen werden soll. 

1.2.5.1 Einvernehmenspraxis des Umweltbundesamtes 

Das Umweltbundesamt ist neben dem Bundesge
-

sundheitsamt Einvernehmensbehörde für die Zulas

-

sung von Pflanzenschutzmitteln durch die hierfür 
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zuständige Biologische Bundesanstalt für Land- und 
Forstwirtschaft (BBA) geworden. Dies bedeutet, daß 
Pflanzenschutzmittel von der BBA hinsichtlich der 
Vermeidung von Schäden durch Belastung des Was-
sers und der Luft sowie durch Pflanzenschutzmittel-
abfälle nur noch im Einvernehmen mit dem Umwelt-
bundesamt zugelassen werden dürfen. 

Die neue Einvernehmensregelung hat dazu geführt, 
daß vierzehn atrazin- und drei 1.3-dichlorpropenhal-
tige Pflanzenschutzmittel nicht mehr zugelassen 
worden sind. Das weitere rechtliche Verfahren wird 
zeigen, inwieweit das neue Recht den damit beab-
sichtigten Schutz erfüllen kann. Bei weiteren zwei 
atrazinhaltigen Pflanzenschutzmitteln ist die Zulas-
sung Ende 1989 ausgelaufen, die restlichen 13 wer-
den 1990 auslaufen. 1.3-dichlorpropenhaltige Pflan-
zenschutzmittel sind aufgrund der Nichtverlänge-
rung der Anträge bereits heute nicht mehr zugelas-
sen. 

1.2.5.2 Pflanzenschutzmittelverordnung 

Die neue Verordnung über Pflanzenschutzmittel 
und Pflanzenschutzgeräte (Pflanzenschutzmittelver-
ordnung) vom 28. Juli 1987 hat die Anforderungen an 
die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln verschärft. 
So sind seitdem z.B. auch Prüfnachweise über die 
Auswirkungen auf mehrere andere Nutzarthropo-
den (Gliederfüßler) als Bienen sowie auf andere Tie-
re und Pflanzen vorzulegen und auch die angewand-
ten Analysemethoden über das Verhalten in Wasser, 
Boden und Luft anzugeben, um die Auswirkungen 
auf das Grundwasser besser überprüfen zu können. 
Außerdem stellt diese Verordnung seit dem 1. Juli 
1988 erstmals auch Anforderungen an die Beschaf-
fenheit von Pflanzenschutzgeräten und deren Dosie-
rungsvorrichtungen, um eine sachgerechte Ausbrin-
gung von Pflanzenschutzmitteln auch insoweit si-
cherzustellen. 

1.2.5.3 Pflanzenschutz -Sachkundeverordnung 

Die am 1. Juli 1988 in Kraft getretene Pflanzen-
schutz-Sachkundeverordnung vom 28. Juli 1987 hat 
den Sachkundenachweis für die gewerblichen An-
wender und Verkäufer von Pflanzenschutzmitteln 
geregelt. Vor allem für die Verkäufer von Pflanzen-
schutzmitteln ist ein Sachkundenachweis erforder-
lich. 

Der nunmehr geforderte Sachkundenachweis für die 
Verkäufer von Pflanzenschutzmitteln soll eine sach-
gerechte Beratung des Anwenders, vor allem auch 
im Hinblick auf den integrierten Pflanzenschutz und 
die Notwendigkeit, ob überhaupt der Einsatz chemi-
scher Mittel erforderlich ist, sicherstellen. Im übri-
gen dürfen seit dem 1. Juli 1988 Pflanzenschutzmittel 
nicht mehr durch Automaten oder sonst im Wege der 
Selbstbedienung abgegeben werden. 

1.2.5.4 Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung 

Die am 1. September 1988 in Kraft getretene Verord-
nung über Anwendungsverbote und -beschränkun-
gen für Pflanzenschutzmittel (Pflanzenschutz-
Anwendungsverordnung) hat vor allem die rechtli-
chen Voraussetzungen für einen wirksamen Trink-  

und Grundwasserschutz verbessert (siehe hierzu 
auch B. 3). Sie enthält folgende Neuerungen: 

- vollständiges Anwedungsverbot (bisher 28 Stoffe) 
für folgende weitere Wirkstoffe: Captafol, Chlor-
decone, Chlordimeform, 1.2-Dibromethan, 1.2-
Dichlorethan, Nitrofen, Quintozen, 2.4.5-T, alle Po-
lychlorterpene 

- weitere Einschränkung der zugelassenen Anwen-
dungen bei bestimmten gefährlichen Stoffen zum 
Schutz des Trink- und Grundwassers (z.B. bei Aldi-
carb, Chlorpyralid, 1.2-Dichlorpropan, Dichlorpro-
pen, Methylbromit, Phosphorwasserstoff) 

- grundsätzliche Erstreckung der Anwendungsver-
bote für grundwassergefährdende Stoffe in Was-
serschutzgebieten auch auf alle Heilquellen-
schutzgebiete 

- Anwendungsverbot für alle mit Wasserschutzauf-
lagen eingestuften Pflanzenschutzmittel im ge-
samten Wasser- und Heilquellenschutzgebiet, d. h. 
Aufgabe der bisherigen Unterscheidung zwischen 
den Wasserschutzzonen II und III, so daß Pflanzen-
schutzmittel mit der früheren Wasserschutzaufla-
ge W-2 auch in der Schutzzone III nicht mehr an-
gewendet werden dürfen. Dadurch wird erstmalig 
ein bußgeldbewertes Anwendungsverbot für wei-
tere rund 50 Stoffe mit einer früheren W-2 Auflage 
auch in der Schutzzone III erlassen (bisher nur An-
wendungsverbot für 19 W-1-Stoffe, jetzt für 79 
Stoffe, d.h. rund 30 Prozent aller Pflanzenschutz-
mittelwirkstoffe). 

- Erweiterung dieses das gesamte Wasserschutzge-
biet erfassenden Anwendungsverbotes auf die 
Wirkstoffe Atrazin und Simazin, die bereits mehr-
fach im Grundwasser in zum Teil bedenklichen 
Konzentrationen nachgewiesen wurden 

- keine Ausnahmemöglichkeit mehr für For-
schungs-, Untersuchungs- und Versuchszwecke in 
Wasser- und Heilquellenschutzgebieten 

- die Länder erhalten die Möglichkeit, zum Schutz 
des Grundwassers auch außerhalb von Wasser- 
und Heilquellenschutzgebieten in sonstigen, be-
stimmt abgegrenzten Gebieten die Anwendung 
der 73 zur Versickerung neigenden Stoffe mit W

-

Auflage zu untersagen 

- das bisher bereits bestehende Anwendungsverbot 
von bestimmten umweltgefährlichen Pflanzen-
schutzmitteln in Naturschutzgebieten, National-
parks und Naturdenkmälern wird durch Aufnah-
me in den Verordnungstext obligatorisch auf alle 
Stoffe der Anlagen II und III der Verordnung (ins-
gesamt 80 Stoffe) erstreckt und zusätzlich auf lan-
desrechtlich besonders geschützte Biotope ausge-
dehnt. 

1.2.6 Einzelne Stoffe 

1.2.6.1 Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) 

FCKW sind Kohlenwasserstoffverbindungen, in de-
nen Wasserstoffatome durch Fluor- und Chloratome 
ersetzt sind. 
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Die wichtigsten technischen Einsatzgebiete der 
FCKW liegen: 

- in der Kunststoffverschäumung (Herstellung von 
Polsterkernen, Wärmedämmschäumen, Verpak-
kungsmaterial) 

- im Löse- und Reinigungsmittelbereich (Metallent-
fettung, Chemischreinigung) 

- im Kälte- und Klimabereich (Kältemittel) 

- im Aerosolbereich (Treibgas für Spraydosen). 

Aufgrund ihrer langen atmosphärischen Lebensdau-
er von mehreren Jahrzehnten bis über hundert Jahre 
verteilen sich FCKW weltweit in der Atmosphäre 
und gelangen letztlich unzersetzt in den oberen At-
mosphärenbereich, die Stratosphäre, wo sie die 
Ozonschicht angreifen (siehe hierzu auch B. 1.1.1.2.1 
und A. 15). 

Eine ähnliche Wirkung wie die FCKW haben auch 
die sogenannten Halone auf die Ozonschicht. Halo-
ne werden überwiegend als Feuerlöschmittel einge-
setzt und leiten sich wie die FCKW von Kohlenwas-
serstoffverbindungen ab. Im Gegensatz zu den 
FCKW enthalten Halone jedoch Brom, wodurch ihr 
Ozonabbaupotential sogar noch größer ist als das 
der FCKW. 

Die FCKW-Produktion ist nach einem Rückgang in 
der zweiten Hälfte der 70er Jahre seit Beginn der 
80er Jahre weltweit wieder gestiegen. Weltweit 
wurden in den letzten Jahren jährlich mehr als 
1 Million Tonnen FCKW produziert, davon circa 
100 000 Tonnen in der Bundesrepublik Deutschland. 
Die beiden einzigen deutschen Hersteller haben al-
lerdings bereits Mitte des Jahres 1989 verbindlich 
erklärt, ihre Produktion im In- und Ausland bis 1995 
stufenweise vollständig einzustellen, falls das teilha-
logenierte R 22 langfristig als Übergangslösung zur 
Verfügung stehe. 

Die Ozonschicht schützt die ganze Erde. Der Erhalt 
der Ozonschicht kann deshalb nicht national er-
reicht werden, sondern erfordert die internationale 
Zusammenarbeit aller Staaten. 

Daß diese Überzeugung inzwischen weltweite Ein-
sicht ist, belegen die bisher getroffenen Maßnah-
men: 

- Im Rahmen des Umweltprogramms der Vereinten 
Nationen wurde am 22. März 1985 in Wien das 
Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht un-
terzeichnet. 

- In Ausfüllung des Wiener Übereinkommens unter-
zeichneten am 16. September 1987 in Montreal die 
Bundesrepublik Deutschland gemeinsam mit der 
EG und 23 anderen Staaten das „Montrealer Proto-
koll über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozon-
schicht führen". Das Protokoll sieht bis 1999 eine 
stufenweise Verringerung von Produktion und 
Verbrauch der wichtigsten FCKW und Halone um 
insgesamt 50 Prozent gegenüber dem Bezugsjahr 
1986 vor. Es ist am 1. Januar 1989 völkerrechtlich 
in Kraft getreten und wurde inzwischen von über 
40 Vertragsparteien ratifiziert. 

Die Umsetzung des Montrealer Protokolls erfolgt in 
den Mitgliedstaaten der EG durch eine unmittelbar 
geltende EG-Verordnung, die ebenfalls am 1. Januar 
1989 in Kraft getreten ist. 

Nach allgemeiner Auffassung reichen aufgrund 
neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse die im 
Montrealer Protokoll vorgesehenen Maßnahmen 
nicht aus, schädliche Veränderungen der Ozon-
schicht und des Klimas zu verhindern. Dies hat der 
Deutsche Bundestag in einem einstimmigen Be-
schluß vom 9. März 1989 bekräftigt und die Bundes-
regierung u.a. aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, 
daß Produktion und Verbrauch der im Montrealer 
Protokoll geregelten FCKW in der Bundesrepublik 
Deutschland stufenweise bis spätenstens 1995 um 
mindestens 95 Prozent reduziert werden. Sofern die-
ses Ziel nicht innerhalb bestimmter Fristen über frei-
willige Selbstverpflichtungen der Industrie zu errei-
chen sei, sollte die Bundesregierung gleichgerichte-
te rechtliche Maßnahmen ergreifen. 

In einigen Anwendungsbereichen der FCKW sind in 
der Vergangenheit auf freiwilliger Basis eindrucks-
volle Ergebnisse erzielt worden. So hat die Aeroso-
lindustrie ihre Zusage aus dem Jahr 1987, dem 
FCKW-Einsatz in Spraydosen bis Ende 1989 um min-
destens 90 Prozent gegenüber dem Bezugsjahr 1976 
mit einem Verbrauch von 53 000 Tonnen zu verrin-
gern, bereits ein Jahr früher als erwartet erfüllt: Im 
Jahr 1988 sank der FCKW-Einsatz im Aerosolbereich 
auf 4 700 Tonnen, nachdem er noch zwei Jahre zuvor 
26 000 Tonnen betragen hatte. Für das Jahr 1989 wird 
ein Verbrauch in der Größenordnung von 2 000 Ton-
nen geschätzt. 

Fortschritte sind auch bei der Entsorgung FCKW

-

haltiger Haushaltsgeräte zu verzeichnen. Hierfür 
wurde ein Konzept entwickelt, welches vorsieht, daß 
die Haushalte in den heute üblichen Müllkalendern 
einen Hinweis auf örtlich tätige Unternehmen erhal-
ten, die auf Anforderung das Gerät unentgeltlich ab-
holen und ordnungsgemäß entsorgen. Das Konzept 
wird derzeit auf kommunaler Ebene von den entsor-
gungspflichtigen Körperschaften umgesetzt. 

Trotz dieser Erfolge hat sich gezeigt, daß die vom 
Deutschen Bundestag vorgegebenen Ziele in ihrer 
Gesamtheit nicht auf freiwilligem Wege zu errei-
chen sein werden. Der Bundesumweltminister hat 
deshalb inzwischen Vorschläge für entsprechende 
rechtliche Regelungen vorgelegt. Dabei handelt es 
sich um 

den Entwurf einer FCKW-Halon-Verbots-Verord-
nung, durch die entsprechend dem Beschluß des 
Deutschen Bundestages über die im Montrealer 
Protokoll geregelten FCKW hinaus auch Halone 
und andere ozonschichtabbauende Stoffe geregelt 
werden sollen, und 

den Entwuf einer Novelle der Zweiten Verord-
nung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (2. BImSchV). Die Verordnung soll 
speziell die Verwendung ozonschichtabbauender 
Stoffe in Oberflächenbehandlungs-, Chemischrei-
nigungs- und Textilausrüstungs- sowie Extrak-
tionsanlagen regeln (siehe hierzu Weiteres in 
B. 2.2.2.4). 
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Der Beschluß des Deutschen Bundestages vom 
9. März 1989 beschränkt sich aber nicht nur auf den 
nationalen Bereich, sondern enthält Forderungen 
gegenüber der Bundesregierung für die internatio-
nalen Verhandlungen über eine Verschärfung des 
Montrealer Protokolls. Bereits zum EG-Umweltmi-
nisterrat am 2. März 1989 war es der Bundesregie-
rung gelungen, die Gemeinschaft auf schnellere und 
weitergehende FCKW-Reduktionen festzulegen, als 
es das Montrealer Protokoll vorsieht. Diese Position 
konnte beim ersten Treffen der Vertragsparteien des 
Montrealer Protokolls vom 2. bis zum 5. Mai 1989 in 
Helsinki sowie anläßlich nachfolgender UNEP-
Experten-Beratungen in Nairobi und Genf noch 
wesentlich fortentwickelt werden. Die Bundesrepu-
blik Deutschland und die EG setzen sich danach u. a. 
für folgende Änderungen des Montrealer Protokolls 
ein, die deutlich über die Forderungen des Deut-
schen Bundestages hinausgehen: 

- Produktion und Verbrauch der im Montrealer Pro-
tokoll geregelten FCKW sollen bis zum Jahre 2000 
eingestellt und bis zum Jahr 1995/96 bereits um 85 
Prozent reduziert werden. 

- Produktion und Verbrauch der im Montrealer Pro-
tokoll geregelten Halone sollen bis zum Jahr 1995/ 
96 halbiert werden, mit dem Ziel einer völligen 
Einstellung bis zum Jahr 2005. 

- Weitere ozonschichtabbauende Stoffe sollen künf-
tig in die Regelungen des Montrealer Protokolls 
einbezogen werden. 

Konkrete Änderungen des Montrealer Protokolls 
will die zweite Konferenz der Vertragsparteien, die 
vom 20. bis 29. Juni 1990 in London stattfindet, be-
schließen. 

1.2.6.2 Asbest 

Asbest ist ein natürlich vorkommendes Fasermate-
rial, das wegen seiner vielseitigen Verwendbarkeit 
große technologische Bedeutung erlangt hat. Als 
Einsatzgebiete seien beispielhaft genannt: 

- Asbest-Zement (Dachplatten, Fassadenelemente, 
Feuerschutzwände, Flurunterdecken, Rohrleitun-
gen, Blumenkästen, Bodenplatten für Minigolf

-

Bahnen u.a.) 

- Brems- und Kupplungsbeläge, Fußbodenbeläge, 
Dämmaterialien, Dichtungsmaterialien, Feuer-
schutztextilien. 

Asbest kann durch Bearbeitungs- und Verschleiß-
vorgänge in die Umwelt gelangen (z. B. durch Zu-
schneiden oder Verwitterung von Asbest-Zement, 
Abrieb von Bremsbelägen und Demontage von Fuß-
bodenbelägen). Feine Anteile des Asbest-Staubs 
können in die Lunge eindringen und zu tödlichen 
Erkrankungen führen (u.a. Asbestose, Lungen-, Rip-
penfell- oder Bauchfellkrebs-Mesotheliome). Bei Be-
arbeitungsvorgängen mit Asbest-Produkten sollten 
daher möglichst staubarme Verfahren angewandt 
und spezielle Atemschutzmasken getragen werden. 
Es sollten nur noch asbestfreie Ersatzprodukte ver-
wendet werden. 

Für eine Vielzahl von Einsatzbereichen asbesthalti-
ger Produkte - z.B. Spritzasbest, Asbestzement-
leichtbauplatten (Raumgewicht < 1,0 g/cm 3 ) sowie 
im Bereich von Brems- und Kupplungsbelägen - 
wurden mit der 1986 in Kraft getretenen Gefahrstoff-
verordnung Verwendungsbeschränkungen oder 
Verbote des Inverkehrbringens erlassen. 

Die deutsche asbestverarbeitende Industrie setzt ih-
re Bemühungen um eine Substitution von Asbest mit 
Nachdruck fort. So werden inzwischen bei Kraftfahr-
zeugen bis 2,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht 
seit dem 1. Januar 1988 alle erstmals in den Verkehr 
kommenden Fahrzeugtypen nur noch mit asbestfrei-
en Bremsbelägen ausgerüstet. Bei Straßenbaumi-
schungen, Wand- und Bodenbelägen, Dichtmassen, 
Bauten- und Unterbodenschutz, thermoplastischen 
Kunststoff-Formmassen und Isoliermaterial hat eine 
volle oder weitgehende Substitution stattgefunden. 
Probleme wegen sicherheitstechnischer Anforde-
rungen gibt es noch bei Bremsbelägen von Schwer-
fahrzeugen und bei Dichtungen. Die Deutsche Bun-
desbahn vollzieht derzeit den Übergang zu asbest-
freien Bremsbelägen. 

Die deutsche Asbestzementindustrie hat im Jahr 
1984 über ihre Selbstverpflichtung von 1982 zur Teil-
substitution von Asbest hinaus zugesagt, bis 1990 al-
le Hochbauprodukte asbestfrei herzustellen. Da-
durch konnte auf Verwendungsbeschränkungen 
oder Verbote für diesen Bereich verzichtet werden. 
Das entsprechende Innovationsprogramm der Wirt-
schaft wird planmäßig durchgeführt. Darüber hinaus 
liegt eine Zusage vor, nach der bis Ende 1993 auch 
alle Tiefbauprodukte asbestfrei hergestellt werden 
sollen. 

Arbeitsschwerpunkte zur Minderung der Asbestbe-
lastung betreffen vor allem 

- die Sanierung der Innenräume von Gebäuden, in 
denen Spritzasbest aus Brandschutzgründen und 
zur Schallisolation verwendet wurde; ein Sanie-
rungsleitfaden ist mit Unterstützung der Bundes-
regierung erarbeitet worden 

- die Ermittlung und Verminderung der Freiset-
zung von Fasern aus festen Asbestzementproduk-
ten durch äußere Witterungseinflüsse; dieser Be-
reich steht im Verdacht, eine Quelle für Asbestbe-
lastungen in der Umwelt zu sein. Minderungsmaß-
nahmen sind vor dem Hintergrund der jeweiligen 
örtlichen Gegebenheiten zu prüfen. 

Durch eine Änderung der Gefahrstoffverordnung ist 
die Umstufung von Asbest aus der Gefährdungs-
gruppe II in die Gefährdungsgruppe I (siehe hierzu 
1.2.3.1) erfolgt. Als Folge dieser Umstufung dürfen 
Arbeitnehmer beim Umgang mit asbesthaltigen Ge-
fahrstoffen diesen grundsätzlich nicht ausgesetzt 
sein, was faktisch einem Herstellungs- und Verwen-
dungsverbot nahekommt. 

1.2.6.3 Dioxine und Furane 

Dioxine und Furane gehören zu einer Stoffklasse mit 
zum Teil hochtoxischen und persistenten Eigen

-

schaften. Das bekannteste und giftigste ist das 
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2,3,7,8-TCDD (Tetrachlordibenzoparadioxin), das so-
genannte Seveso-Gift. Dioxine und Furane können 
sich bei Verbrennungsprozessen oder als uner-
wünschte Nebenprodukte bei bestimmten chemi-
schen Prozessen bilden. Insbesondere das TCDD 
verursacht Chlorakne, hat krebserzeugende Wir-
kung im Tierversuch und reichert sich in biologi-
schen Geweben an. 

Zur Begrenzung von Dioxinen hat die Bundesregie-
rung in § 9 (6) der Gefahrstoffverordnung den  welt-
weit niedrigsten Grenzwert für das Inverkehrbrin-
gen dioxinhaltiger Stoffe, Zubereitungen und Er-
zeugnisse festgelegt, der mit 0,005 Milligramm pro 
Kilogramm als Summengrenzwert für 8 Dioxine und 
Furane an der Grenze der analytischen Nachweis-
barkeit liegt. Für den Umgang mit diesen Stoffklas-
sen ergibt sich eine Reihe von Beschränkungsmaß-
nahmen aus Anhang III Nr. 3 der Gefahrstoffverord-
nung. 

Nach Nr. 3.1.7 Absatz 7 der Technischen Anleitung 
zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) ist der Auswurf 
von Dioxinen bei allen genehmigungsbedürftigen 
Anlagen nach dem Bundes- Immissionsschutzgesetz 
unter Beachtug des Grundsatzes der Verhältnismä-
ßigkeit so weit wie möglich zu begrenzen. Besonders 
die entsprechenden Emissionen aus Abfallverbren-
nungsanlagen wurden durch die verstärkte Anwen-
dung technischer Änderungsmaßnahmen erheblich 
veringert. Mit den umfassenden Anforderungen der 
in Vorbereitung befindlichen Verordnung zur Emis-
sionsbegrenzung von Abfallverbrennungsanlagen 
wird eine weitere Reduktion erreicht. Siehe hierzu 
B. 2.2.2.3. 

1.2.6.4 Polybromierte Dibenzodioxine/-furane aus Flamm-
schutzmitteln 

Bei Flammschutzmitteln handelt es sich um solche 
anorganischen und/oder organischen Stoffe, die ins-
besondere Holz und Holzwerkstoffe, Kunststoffe so-
wie Textilien „flammfest" machen. Sie verhindern 
die Entflammung der zu schützenden Stoffe, hem-
men die Entzündung und erschweren die Verbren-
nung. Kunststoffe mit bestimmten bromhaltigen 
Flammschutzmitteln sind jedoch in den Verdacht 
geraten, beim Brand solcher Produkte polybromierte 
Dibenzodioxine/-furane freizusetzen. 

Nach ersten Hinweisen wurden von der Chemischen 
Industrie in der Bundesrepublik Deutschland, von 
amerikanischen Flammschutzmittelherstellern und 
vom Umweltbundesamt umfassende pyrolytische, 
analytische und toxikologische Untersuchungen 
eingeleitet. Bisher vorliegende Analysenergebnisse 
zeigen, daß bei der pyrolytischen Zersetzung von 
Kunststoffen, die mit polybromierten Diphenyl-
ethern ausgerüstet sind, größere Mengen polybro-
mierter Dibenzofurane gebildet werden können. 

Das Umweltbundesamt hat auf der Grundlage der 
verfügbaren Erkenntnisse im Februar 1989 einen 
Sachstandsbericht hierzu vorgelegt, der auf der Um-
weltministerkonferenz (UMK) im April 1989 erörtert 
worden ist. 

Eine daraufhin von der UMK eingesetzte Arbeits

-

gruppe hat hierzu einen Bericht erarbeitet, der auf 

der Grundlage des abgeschätzten Gefahrenpoten-
tials bestimmte Empfehlungen für den  Normalge-
brauch dieser flammgeschützen Erzeugnisse und 
nach einem Brandfall enthält. 

Darüber hinaus werden normative Maßnahmen vor-
geschlagen. Dazu zählen vor allem 

- die Ergänzung der Gefahrstoffverordnung um die 
Stoffklasse der bromierten Dioxine/Furane analog 
den Chlorverbindungen gem. § 9 (6) (siehe hierzu 
1.2.6.3) 

- die Erweiterung der Störfallverordnung um die 
Stoffklasse der bromierten Diphenylether sowie be-
stimmter polybromierter Dibenzodioxine/-furane 

- ein Verbot bestimmter gefährlicher Flammschutz-
mittel nach § 17 Chemikaliengesetz oder eine 
gleichwertige EG- rechtliche Regelung. 

Der Verband der Chemischen Industrie hat gegen-
über dem Bundesumweltminister erklärt, auf den 
Einsatz dieser Flammschutzmittel zum Ende 1989 zu 
verzichten. Die EG-Kommission hat mitgeteilt, daß 
sie dem Rat im Jahr 1990 einen Vorschlag zur Be-
schränkung des Inverkehrbringens und der Verwen-
dung polybromierter Diphenylether vorlegen wird. 

1.2.6.5 Formaldehyd 

Formaldehyd ist ein farbloses, stechend riechendes 
Gas. Es bildet einen wichtigen Ausgangsstoff für ei-
ne Vielzahl chemischer Produkte. In einigen Kosme-
tika und Körperpflegemitteln ist es als Konservie-
rungsstoff enthalten; als wäßrige Lösung (Formalin) 
findet es als Desinfektionsmittel Verwendung. Harn-
stoff-Formaldehyd-Harze werden als Bindemittel für 
Spanplatten und zum Verschäumen von Hohlräu-
men zur Isolation von Häusern eingesetzt. Formalde-
hyd ist aufgrund seiner vielfältigen Verwendbarkeit 
für die chemische Industrie von großer Bedeutung. 

Die Exposition mit Formaldehyd ist vielfach mit Ge-
sundheitsgefährdungen in Verbindung gebracht 
worden: 

- Formaldehyd ist ein schwaches Kontaktallergen, 
das aufgrund seiner weiten Verbritung (insbeson-
dere bei Kosmetika und Bekleidung) jedoch eine 
relativ hohe Zahl allergischer Erkrankungen aus-
löst. Die allergene Wirkung zeigt sich nach direk-
tem Kontakt mit der Haut. 

- Bei akuter Exposition über die Atemluft, z.B. auf-
grund von Rauchen oder bei der Ausdünstung von 
Formaldehyd aus Spanplatten und Schäumen, 
führt Formaldehyd in niedrigen Konzentrationen 
lokal zu einer reversiblen Reizung der Schleim-
häute sowie zu Befindlichkeitsstörungen und 
Kopfschmerzen. Eine längerdauernde Exposition 
gegenüber sehr hohen Konzentrationen kann zu 
lebensbedrohlichen Schäden an den Atemwegen 
führen. Solche Konzentrationen sind jedoch aus 
Innenräumen, vor allem Wohnräumen, nicht be-
kannt geworden. 

- Bei langfristiger Exposition am Arbeitsplatz wur-
den chronisch obstruktive Veränderungen der 
Atemwege beobachtet. 
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Wegen der gesundheitlichen Gefahren von Formal-
dehyd wurden für die wichtigsten Verwendungsbe-
reiche Grenzwerte festgesetzt, die in der 1986 in 
Kraft getretenen Gefahrstoffverordnung verankert 
sind. Holzwerkstoffe, z.B. Spanplatten, dürfen nicht 
in Verkehr gebracht werden, wenn die durch den 
Holzwerkstoff verursachte Ausgleichskonzentration 
des Formaldehyds in der Luft eines Prüfraums 
0,1 Gramm pro Kubikmeter überschreitet. Gleiches 
gilt für die zum Möbelbau verwendeten Holzwerk-
stoffe. 

Nach Anhang I der Gefahrstoffverordnung müssen 
Wasch-, Reinigungs- und Pflegemittel mit einem 
Massegehalt von mehr als 0,1 Prozent Formaldehyd 
sowie Textilien mit mehr als 0,15 Prozent freiem For-
maldehyd mit der Aufschrift „Enthält Formaldehyd" 
gekennzeichnet sein. Hierdurch besteht für den 
Allergiker die Möglichkeit, formaldehydhaltige Pro-
dukte zu erkennen und zu meiden. 

Die Chemikalie Formaldehyd wurde inzwischen in 
der EG, auch aufgrund der Bemühungen der Bun-
desrepublik Deutschland, entsprechend ihrem Ge-
fährlichkeitsmerkmal als „krebsverdächtig" einge-
stuft. Anhang VI der Gefahrstoffverordnung enthält 
eine entsprechende Kennzeichnungsvorschrift. 

Die Emission von Formaldehyd wurde in der TA 
Luft 1986 - wie für alle anderen krebsverdächtigen 
Stoffe - auf eine höchstzulässige Konzentration von 
20 Milligramm pro Kubikmeter Abluft begrenzt. 

1.2.6.6 Perchlorethylen (PER) 

PER ist ein leichtflüchtiger halogenierter Kohlen-
wasserstoff, der wegen seiner guten fettlösenden Ei-
genschaften als nicht brennbares chemisches Reini-
gungsmittel in der Bundesrepublik Deutschland vor 
allem zur Entfettung von Metallen und für die che-
mische Reinigung von Textilien eingesetzt wird. 
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wer-
den in der Bundesrepublik Deutschl and jährlich cir-
ca 110 000 Tonnen PER erzeugt. 20-30 Prozent davon 
gehen in Chemischreinigungsanlagen. 

PER ist sowohl von der Senatskommission zur Prü-
fung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft wie auch vom Gre-
mium zur Klassifizierung und Einstufung gefährli-
cher Stoffe bei der EG als Stoff mit Verdacht auf ein 
krebserzeugendes Potential beim Menschen einge-
stuft. 

Durch die hohe Flüchtigkeit von Perchlorethylen 
bei Verwendung als Lösungsmittel treten erhebliche 
Verluste auf. Solche Verdunstungsverluste, u.a. aus 
Chemischreinigungen, können zu Rückständen vor 
allem in fetthaltigen Lebensmitteln, aber auch zur 
Belastung der Innenraumluft von Nachbarräumen 
dieser Anlagen führen. Solche Verunreinigungen 
sind sowohl im Rahmen der amtlichen Lebensmittel-
überwachung als auch von den Gewerbeaufsichts-
behörden der Länder festgestellt worden. In beson-
derem Maße sind davon solche Betriebe betroffen, in 
denen Lebensmittel in unmittelbarer Nähe von Che-
mischreinigungen oder unter einem Dach mit diesen 
Reinigungen offen dargeboten werden (siehe hierzu 

auch 1.2.3.5). 
Die Umweltministerkonferenz hat im Dezember 
1987 in Kenntnis dieser Tatsachen Maßnahmen zum 
Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesund-
heit vor Emissionen aus Anlagen der Zweiten Ver-
ordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (2. BImSchV) für dringend erforder-
lich gehalten (siehe hierzu auch B.2.2.2.4). Neben an-
lagenbezogenen Maßnahmen zur drastischen Min-
derung von Emissionen aus Chemischreinigungsan-
lagen wurde die Schließung von Selbstbedienungs-
reinigungen (Münzanlagen) und eine räumliche 
Trennung von Reinigungsanlagen und Lebensmit-
telverkauf gefordert. Flankierend zu anlagenbezo-
genen Maßnahmen ist die Festlegung eines Grenz-
wertes für PER in Lebensmitteln gefordert worden. 
Dieser Forderung ist die Bundesregierung durch Er-
laß einer Lösungsmittel-Höchstmengenverordnung 
aufgrund von § 9 (4) des Lebensmittel- und Bedarfs-
gegenständegesetzes nachgekommen (siehe 1.2.4.3). 

Ein wichtiger Baustein dieses Gesamtkonzepts ist 
die Einführung eines Sachkundenachweises für das 
Bedienungspersonal von Chemischreinigungsanla-
gen, weil festgestellt worden ist, daß die PER-Emis-
sionen zum Teil auf vermeidbaren Bedienungsfeh-
lern beruhen. 

In enger Zusammenarbeit mit dem Bundesumwelt-
ministerium hat die Textil- und Bekleidungs-Berufs-
genossenschaft einen Sachkundenachweis durch ei-
ne Änderung der einschlägigen Berufsgenossen-
schaftlichen Unfallverhütungsvorschriften (VBG 66) 
für Chemischreinigungsanlagen eingeführt; die Än-
derung ist am 1. April 1989 in Kraft getreten. Der 
Sachkundenachweis wird für sämtliche Personen 
gefordert, die in Chemischreinigungsbetrieben mit 
Bedienungs- und Wartungsarbeiten betraut sind, die 
über das bloße Be- und Entladen und Inbetriebset-
zen der Maschinen hinausgehen. Der Sachkunde

-

nachweis kann u.a. durch eine Handwerksprüfung, 
aber auch durch einen anderen staatlich oder berufs-
genossenschaftlich anerkannten Ausbildungslehr-
gang erbracht werden. Zu Umfang und Inhalt dieser 
Ausbildungslehrgänge sind von der Berufsgenossen-
schaft „Grundsätze für die Ausbildung zum Sach-
kundigen für die Bedienung und Wartung von Che-
mischreinigungsanlagen" ausgearbeitet worden. 

1.2.7 Verminderung der Innenraumbelastung 

Das Bundesumweltministerium strebt die Einset-
zung einer interministeriellen Arbeitsgruppe an, die 
eine Konzeption zur Verminderung der Innenraum-
belastung erarbeiten soll. Die Maßnahmenvorschlä-
ge sollen sich u. a. auf folgende Bereiche erstrecken: 

- Relation zur Außenluft 

- Baugrund 

- Baumaterial 

- Möbel und Ausstattungsgegenstände 

- offene Feuerstellen 

- raumlufttechnische Anlagen 

- Wasch-, Reinigungs- und Pflegemittel 
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- Biozide 

- Gebrauchsartikel und Werkstoffe des Heimwer-
ker-, Hobby- und Bastelbereichs 

- Tabakrauch 

- Hausstaub, Mikroorganismen und allergisierende 
Materialien 

- unsachgemäße Verwendung chemischer Haus-
haltsprodukte 

- Verkehrsmittel 

Bei der Erarbeitung der Maßnahmenvorschläge 
werden auch die zahlreichen Empfehlungen des 
Sondergutachtens „Luftverunreinigung in Innenräu-
men" des Sachverständigenrates für Umweltfragen 
vom Mai 1987 einbezogen werden. Ziel der Arbeit ist 
es, durch Kontrolle der bedeutsamen Emissionsquel-
len die Innenraumluftbelastung auf ein unbedenkli-
ches Maß zu halten, nicht jedoch die Festlegung ge-
setzlich verbindlicher Grenzwerte für Schadstoffe in 
der Innenraumluft. 

1.2.8 Gefahrstoffdatenbanken 

Die ständig wachsende Anzahl von Informationen 
zur Belastung der Umwelt durch Stoffe und deren 
Wirkungen erfordern den Einsatz von Datenbanken 
mit verläßlichen und bonitätsgeprüften Daten. Auch 
der Bedarf nach schnellstmöglicher Auskunft zu 
Stoffen bzw. Chemikalien bei Unfällen oder Störfäl-
len hat in den letzten Jahren bei Bund und Ländern 
erheblich an Bedeutung gewonnen. 

Hierfür wird im Rahmen von UMPLIS beim Umwelt-
bundesamt u.a. das Informationssystem für Umwelt-
chemikalien, Chemieanlagen und Störfälle 
(INFUCHS) aufgebaut und betrieben. INFUCHS be-
steht aus einem Rahmensystem und den Teilsyste-
men Gefahrstoff-Schnellauskunft, Wassergefährden-
de Stoffe, Vollzug des Chemikaliengesetzes, Wasch- 
und Reinigungsmittelgesetz sowie Risiken in Che-
mieanlagen, die für die jeweiligen Aufgabenstellun-
gen zuverlässige Informationen in kürzester Zeit be-
reitstellen sollen. 

Im Rahmen von INFUCHS wurde die Gefahrstoff

-

Schnellauskunft für gefährliche Stoffe entwickelt, 
die vor allem für die folgenden Aufgaben eingesetzt 
wird: 

- Bekämpfung von Störfällen und Unfällen vor Ort 

- Überprüfung der Lagerung und des Transports 
umweltgefährdender Stoffe 

- Überprüfung des bestimmungsgemäßen Umgangs 
mit diesen Gefahrstoffen. 

Durch den Einsatz fortschrittlicher Informations- 
und Kommunikationstechnik sind die notwendigen 
Informationen im Behördenverbund schnell und ein-
fach am Ort des Geschehens abrufbar (Direktzugriff 
auf die Gefahrstoff-Schnellauskunft). Bund und Län-
der benötigen für ihre jeweiligen Aufgaben ein DV -
gestütztes Informationssystem, das zuverlässige In-
formationen über Gefahrstoffe in kürzester Zeit be-
reitstellen kann. Dieser dringende Bedarf besteht auf 

Landesebene u.a. bei Polizeien, Feuerwehren, Was-
serschutzpolizeien, Gewerbeaufsichts- und Umwelt-
schutzbehörden, aber auch auf Bundesebene u. a. bei 
Bundesgrenzschutz, Zivilschutz mit Katastrophen-
schutz, Zoll und Bundesbahn. 

Nach Abschluß der Erprobung der Gefahrstoff

-

Schnellauskunft im praktischen Einsatz ist nunmehr 
der Dauerbetrieb aufgenommen worden. Die Ge-
fahrstoff-Schnellauskunft steht Stellen des Bundes 
und der Länder im Behördenverbund direkt zur Ver-
fügung. 

INFUCHS wird auch als Stoffdatenbanksystem für 
die dem Umweltbundesamt übertragenen Vollzugs-
aufgaben eingesetzt. 

Die nach dem Chemikaliengesetz bei der Anmelde-
stelle bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz in 
Dortmund anzumeldenden neuen Stoffe werden in 
einer eigenen Datenbank erfaßt. Mit der Datenbank 
Chemikaliengesetz können die arbeitsteiligen Prüf-
aufgaben der zuständigen Behörden beim Vollzug 
des Chemikaliengesetzes schnell und effizient 
durchgeführt werden. Über die Verbindungen des 
Datennetzes arbeiten die beteiligten Behörden di-
rekt mit der gemeinsamen Datenbank. Nach ab-
schließender Auswertung des Probebetriebs der Da-
tenbank Chemikaliengesetz und Vorlage eines 
Fachkonzeptes wird auf Ressortebene über seinen 
weiteren Einsatz im Vollzug des Chemikaliengeset-
zes entschieden. Den Landesbehörden werden die 
Daten der neu eingegangenen Anmeldungen über-
mittelt. 

Auch die im Rahmen der Chemikaliengesetze der 
Europäischen Gemeinschaften und der USA erarbei-
teten Altstofflisten sind in INFUCHS gespeichert. 

Nach dem Vorliegen des endgültigen Altstoffver-
zeichnisses der Europäischen Gemeinschaften ste-
hen als Gesamtmenge zusammen mit den Stoffen des 
US-amerikanischen Altstoffverzeichnisses mehr als 
100 000 Stoffe mit ihren systematischen deutschen 
und englischen Namen, Synonymen usw. zur Verfü-
gung. 

Das International Register of Potentially Toxic Che-
micals (IRPTC) ist eine Datenbank des UN-Umwelt-
programms (UNEP) für gefährliche Stoffe. In enger 
Zusammenarbeit mit dem Bundesgesundheitsamt 
und dem Umweltbundesamt werden im Bereich Ge-
sundheits- und Umweltschutz Daten zu Gefahrstof-
fen gesammelt und um Vorschriften aus dem Geset-
zesbereich ergänzt. 

1.2.9 Internationale Zusammenarbeit 

Da mit der dem Chemikaliengesetz zugrundeliegen-
den „Gefahrstoffrichtlinie" der EG die Anmeldung 
eines neuen Stoffes in einem Mitgliedstaat auch für 
die anderen Mitgliedstaaten verbindlich ist, bemüht 
sich die Bundesregierung sicherzustellen, daß der 
vereinbarte Prüfstandard in allen Mitgliedstaaten in 
gleicher Weise angewendet wird. Zu diesem Zweck 
wird ein innergemeinschaftliches Informationsver-
fahren durchgeführt, das zu einer Angleichung der 
Praxis des Anmelde- und Prüfverfahrens beigetra-
gen hat. 
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In der EG-Richtlinie wurde ein von der OECD ent-
wickeltes System von Methoden zur Prüfung neuer 
Stoffe aufgenommen, an deren Aktualisierung die 
Bundesregierung maßgeblich beteiligt ist. 

Parallel zur Novellierung des nationalen Chemikali-
engesetzes setzt sich die Bundesregierung dafür ein, 
auf EG- Ebene die Verhandlungen über den Entwurf 
einer Richtlinie zur 7. Änderung der Richtlinie zur 
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten für die Einstufung, Verpackung und Kennzeich-
nung gefährlicher Stoffe („7. Änderungsricht linie") 
voranzubringen, um die EG-rechtlichen Grundlagen 
für eine weitere Verbesserung des Chemikalien-
rechts zu schaffen. 

Nachdem seit 1967 circa 1400 alte Stoffe EG-einheit-
lich eingestuft und in der Gefahrstoff-Verordnung 
geregelt worden sind, hat die Kommission ein Ge-
meinschaftsprogramm initiiert, das zur Ausfüllung 
der Kenntnislücken im Altstoffbereich führen soll. 
Hierzu hat die Kommission auf Initiative der Bun-
desrepublik Deutschland den Entwurf einer Verord-
nung zur Datenbeschaffung für alte Stoffe als ersten 
Diskussionsentwurf vorgelegt. Fernziel ist nach Auf-
fassung der Kommission ein gemeinschaftsweites 
Programm zur Prüfung und Regelung bestimmter 
gefährlicher alter Stoffe. 

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (OECD), der die westlichen 
Industriestaaten angehören, hat einen systemati-
schen Wissensaustausch der Mitgliedstaaten über 
alte Stoffe eingeleitet. U. a. haben die USA und die 
Bundesrepublik Deutschland eine arbeitsteilige 
Stoffprüfung und Beteiligung ihrer Industrie zu be-
stimmten Stoffen verabredet. Die Bundesrepublik 
Deutschland hat im November 1987 auf einem 
OECD-Workshop in Ottawa die 581 Stoffe umfassen-
de Bundesliste in die internationale Diskussion ein-
gebracht. Diese Liste wird vom Sekretariat der 
OECD mit den prioritären Aktivitäten anderer Staa-
ten abgeglichen, um Doppelarbeiten zu vermeiden 
und die internationale Arbeitsteilung zu verwirkli-
chen. 

Außerdem unterstützt die Bundesregierung finan-
ziell und durch intensive Mitarbeit das Inte rnationa-
le Programm über die Sicherheit chemischer Stoffe 
(IPCS), das von der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO), dem Umweltprogramm der Vereinten Natio-
nen (UNEP) und der Internationalen Arbeitsorgani-
sation der UN (ILO) getragen wird. Auch diese Akti-
vitäten werden mit der OECD koordiniert. 

Wesentliche Arbeitsergebnisse des IPCS sind die in-
ternational abgestimmten Berichte zu einzelnen 
Stoffen, die Environmental Health Criteria-Doku-
mente, die umfassende wissenschaftliche Erkennt-
nisse auf dem Gebiet von Umwelt und Gesundheit 
für Stoffe bzw. Stoffgruppen zusammenfassen. Bisher 
sind mehr als 80 Stoffberichte fertiggestellt, weitere 
80 sind in Bearbeitung. Eine Zusammenfassung die-
ser Stoffberichte stellen die Health and Safety-
Guides dar, die erstmalig im Jahr 1987 mit finanziel-
ler Unterstützung der Bundesregierung erschienen 
sind. Die ersten 25 Berichte liegen vor. Ein neues Ar-
beitsergebnis stellt das Internationale Chemische Si-

cherheitsdatenblatt (ICSC) dar, das in Abstimmung 
mit der EG entwickelt wurde. Dieses Datenblatt ist 
besonders für den Verwender von Chemikalien ge-
dacht, der so in knapper Form die wesentlichen In-
formationen über das Gefährlichkeitspotential er-
hält. 

Die Bundesregierung wirkt darauf hin, daß diese 
vielfältigen und wichtigen Aktivitäten im Altstoff-
bereich inhaltlich so weit wie möglich abgestimmt 
und für die Bundesrepublik Deutschland koordiniert 
genutzt werden. 

1.3 Ausblick 

Die Beherrschung der von Stoffen ausgehenden Ge-
fahren für Mensch und Umwelt ist eine besondere 
Herausforderung unserer Industriegesellschaft. 

Mit dem in der 11. Legislaturperiode vorgenomme-
nen Ausbau eines Gesamtkonzepts zum Schutz vor 
Gefahrstoffen ist ein entscheidender Baustein für ei-
ne neue Sicherheitskultur der Industriegesellschaft 
geschaffen worden. 

Zu diesem Gesamtkonzept gehören die Altstoffkon-
zeption der Bundesregierung, die Novellierung des 
Chemikaliengesetzes, der Erlaß verschiedener Ver-
bots-, Beschränkungs- und Höchstmengenverord-
nungen, aber auch der Aufbau einer Gefahrstoffda-
tenbank mit Gefahrstoffschnellauskunft für Polizei, 
Feuerwehr und Katastrophenschutz sowie die Inten-
sivierung der Zusammenarbeit in der EG, in der 
OECD und weltweit zur nachhaltigen Bewältigung 
der gemeinsamen Aufgaben, vor allem auch zum 
Schutz der Erdatmosphäre vor den ozonschädigen-
den FCKW. 

Mit diesem Maßnahmenpaket soll in Wirtschaft und 
Verwaltung ein verantwortliches Sicherheitsdenken 
bewirkt bzw. verstärkt werden, das von der Entwick-
lung eines Stoffes an über die Herstellung und Ver-
wendung bis zur Entsorgung alle Aspekte möglicher 
von Chemikalien ausgehender Risiken in ganzheitli-
cher Weise erfaßt und berücksichtigt. 

Damit und mit gleichgerichteten Maßnahmen vor 
allem im Anlagenbereich (Störfall-Verordnung, No-
velle Bundes-Immissionsschutzgesetz) und bei der 
Entsorgung von Sonderabfällen (TA Besonders 
überwachungsbedürftige Abfälle) sind die Grundla-
gen für einen umfassenden Schutz von Mensch und 
Umwelt vor von Gefahrstoffen ausgehenden Risiken 
geschaffen. 

Das Thema Gefahrstoffe wird auch in Zukunft im 
Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion und der 
Umweltpolitik stehen. Neue Erkenntnisse über Ge-
sundheitsgefahren aufgrund der Einwirkung be-
stimmter Stoffe werden immer wieder politisches 
Handeln erforderlich machen. Belastungen der Um-
welt aufgrund von gefährlichen Stoffen werden zu-
nehmend deutlich und erfordern verstärkte umwelt-
politische Anstrengungen. Dabei zeigen sich viel-
fach heute die Folgen vergangener oder bereits seit 
langem anhaltender Einwirkungen; auf die Altla-
stenprobleme, auf die Nordseeverschmutzung und 
auf die Waldschäden sei besonders hingewiesen. 
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Vor allem die nach Menge und Schädlichkeitsgehalt 
zunehmenden Sonderabfälle schärfen den Blick da-
für, daß Probleme in einem Umweltbereich nicht zu 
Lasten eines anderen Umweltbereichs gelöst wer-
den dürfen. Im Interesse eines ganzheitlichen, sek-
torübergreifenden Schutzes von Mensch und Um-
welt werden umweltpolitische Maßnahmen daher 
künftig verstärkt bereits bei Herstellung oder beim 
Inverkehrbringen eines Gefahrstoffs ansetzen. Sol-
che Vermeidungsstrategien entsprechen in besonde-
rem Maße dem Postulat der Umweltvorsorge; sie 
sind in der Regel ökonomisch vernünftiger als später 
ansetzende Rückhaltemaßnahmen oder die nach-
trägliche Beseitigung eingetretener Schäden. 

Dabei ist allerdings zu bedenken, daß Verbot oder 
Beschränkung eines Stoffes vielfach eine Substitu-
tion des Stoffes auslösen kann, die ihrerseits Gefahren 
für die Umwelt bedeuten kann. Auf die Problematik 
der Substitution von PER durch FCKW in Chemisch-
reinigungsanlangen sei bespielhaft hingewiesen. 

Mit dem in dieser Legislaturperiode geschaffenen 
bzw. fortentwickelten Instrumentarium stehen die 
rechtlichen Grundlagen zum Schutz von Mensch 
und Umwelt vor Gefahrstoffen bereit. 

In den nächsten Jahren wird es darauf ankommen, 
Erfahrungen mit dem novellierten Chemikalienge-
setz zu sammeln und zu beobachten, wie die einzel-
nen Regelungen im Vollzug genutzt werden. Soweit 
erforderlich, werden im Interesse von Wirksamkeit 
und Praktikabilität notwendige Anpassungen erfol-
gen. 

Auch die Gefahrstoffverordnung wird der Fortent-
wicklung bedürfen. So ist vor allem die EG-Richtli-
nie für gefährliche Zubereitungen umzusetzen. Ein 
wesentlicher Bereich, der noch zu erarbeiten sein 
wird, ist die Einstufung von Stoffen als umweltge-
fährlich. Voraussetzung dafür ist die endgültige 
Schaffung von Kriterien für die Einstufung in das 
Gefährlichkeitsmerkmal „umweltgefährlich". 

Schwerpunkt der künftigen Arbeit ist die systemati-
sche Aufarbeitung von alten Stoffen. Die Bundesre-
gierung verfolgt das Ziel, möglichst schnell zu einer 
Prüfung und Bewertung der bereits im Verkehr be-
findlichen Stoffe zu gelangen. Die Bundesregierung 
setzt dabei weiterhin auf internationale Arbeitstei-
lung, um die vorhandenen Prüfkapazitäten effektiv 
zu nutzen. 

Die Bundesregierung wird die erforderlichen Maß-
nahmen zur Kennzeichnung, Verpackung, zur Be-
schränkung oder zum Verbot dieser Stoffe treffen. 
Sie wird weiterhin auf Selbstverpflichtungen und 
Zusagen der Wirtschaft hinwirken, besonders in Fäl-
len, in denen Umweltentlastungen sonst durch den 
Zwang zu EG-einheitlicher Rechtsetzung verzögert 
werden könnte. 

Verstärkte Aufmerksamkeit wird sie künftig der In-
nenraumbelastung widmen. 

Neue Erkenntnisse werden immer wieder die Über-
prüfung bereits getroffener Maßnahmen erfordern. 
Die Bundesregierung sieht im Schutz von Mensch 
und Umwelt vor Gefahrstoffen eine Daueraufgabe 
von hohem Rang. 
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2.1 Ausgangslage 

Die Aufbaujahre der Bundesrepublik Deutschland 
waren verbunden mit großen Wachstumsraten und 
einer starken Steigerung des Energieverbrauchs. 
Die damit einhergehenden Folgen für die Umwelt 
wurden zunächst übersehen. 

Erst in den 60er Jahren fand - angesichts erheblicher 
Luftbelastungen in den industriellen Ballungszen-
tren - die Notwendigkeit der Luftreinhaltung zu-
nehmend Anerkennung. 

Die Luftreinhaltemaßnahmen der 60er Jahre haben - 
soweit sie nicht auf die Verringerung des Schadstoff-
ausstoßes an der Quelle ausgerichtet waren, sondern 
im Bau höherer Schornsteine bestanden - die Bal-
lungsgebiete zwar entlastet, die Schadstoffe aber 
weiträumig verteilt: Erfolge wurden zunächst ledig-
lich bei der Begrenzung der Staub-Emissionen er-
reicht. 
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Bis zur ersten Ölkrise 1973 nahmen die Massen-
schadstoffe Schwefeldioxid, flüchtige organische 
Verbindungen und Kohlenmonoxid zu. Auf der 
Grundlage des 1974 erlassenen Bundes-Immissions-
schutzgesetzes und der unmittelbar anschließenden 
Novellierung der aus dem Jahre 1964 stammenden 
Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
(TA Luft) sowie als Folge von Energiesparmaßnah-
men nahmen die Emissionen dieser Schadstoffe da-
nach kontinuierlich ab; sie befanden sich Anfang der 
80er Jahre jedoch immer noch auf einem hohen Ni-
veau. Die Stickstoffoxid-Emissionen sind bis 1986 
angestiegen. 

Entscheidende Fortschritte in der Luftreinhaltung 
wurden in der 10. Legislaturperiode eingeleitet. Mit 
dem in der 10. und 11. Legislaturperiode durchge-
führten Vorsorgeprogramm werden die Emissionen 
aller Verursachergruppen von Luftverunreinigun-
gen - Energieerzeugung, Industrie, Haushalte und 
Verkehr - nach dem Stand der Technik begrenzt. 
Die Maßnahmen führen schon heute nachweisbar zu 
deutlichen Verbesserungen der Luftqualität. Dies 
bestätigt auch der Sachverständigenrat für Umwelt-
fragen in seinem Umweltgutachten 1987 (Tz. 1*, 767). 

Die erreichten Erfolge dürfen aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß auch weiterhin Anstrengun-
gen in solchen Bereichen erforderlich sind, in denen 
die bisher getroffenen Maßnahmen nicht ausreichen 
oder noch nicht hinreichend greifen. Im nationalen 
Bereich gilt dies vor allem für die noch nicht zufrie-
denstellende Entwicklung der Stickstoffoxid-Emis-
sionen. Darüber hinaus hat sich in den vergangenen 
Jahren immer deutlicher die Notwendigkeit inter-
national abgestimmten Handelns zur Luftreinhal-
tung gezeigt; zur Bewältigung von grenzüberschrei-
tenden und globalen Umweltbelastungen reichen 
nationale Anstrengungen allein nicht aus. 

Die nachfolgenden Ausführungen dieses Kapitels 
behandeln ausschließlich den Bereich der Außen-
luft. Hierzu hat die Bundesregierung auch ausführ-
lich in ihrem Vierten Immissionsschutzbericht (Bun-
destags-Drucksache 11/2714 vom 28. Juli 1988) Stel-
lung genommen. Auf die zunehmend an Bedeutung 
gewinnende Problematik der Innenraumbelastung 
der Luft ist bereits in Kapitel B.1 eingegangen wor-
den. 

2.1.1 Aufgabenstellung 

Bei der Betrachtung von Luftschadstoffen und ihrer 
Wirkung ist zwischen Emissionen und Immissionen 
zu unterscheiden. 

Emissionen bezeichnen in diesem Zusammenhang 
die von einer Anlage oder von einem Produkt aus-
gehenden (emittierten) Luftverunreinigungen. Die 
Betrachtungsweise ist hierbei auf die Quelle der 
Luftverunreinigungen gerichtet. 

Eine andere Blickrichtung legt der  Begriff der Im-
missionen zugrunde. Unter Immissionen sind die 
Einwirkungen der Luftverunreinigungen auf die 
Menschen sowie Tiere, Pflanzen und Sachen zu ver-
stehen, und zwar unabhängig von ihrer Emissions-
quelle. Die Meßgröße für die Konzentration der 

Schadstoffe in der Umgebungsluft ist die Immis-
sions-Konzentration. 

2.1.1.1 Entwicklung der Emissionen 

Emissionen von Luftschadstoffen gehen zu einem 
wesentlichen Teil auf Verbrennungsvorgänge in 
häuslichen, gewerblichen oder industriellen Feue-
rungsanlagen sowie in Verbrennungsmotoren zu-
rück. So lassen sich zum Beispiel die Stickstoffoxid-
Emissionen zu fast 100 Prozent auf diese Verbren-
nungsvorgänge zurückführen. Weitere Emissionen 
entstehen bei den Produktionsprozessen (z.B. bei der 
Metallgewinnung, der Glaserzeugung oder in der 
chemischen Industrie). 

Für die Entwicklung der Emissionen kommt somit 
der Zu- oder Abnahmedes Energieverbrauchs eine 
herausragende Bedeutung zu. 

Abbildung 1 zeigt als linken Balken jeweils den ge-
samten Energieverbrauch in der Bundesrepublik 
Deutschland. Der rechte Balken gibt den emissions-
relevanten Verbrauch (Einsatz von Energieträgern 
in Verbrennungsprozessen) wieder. 

Trotz steigenden Energieverbrauchs geht in den 
letzten Jahren der Ausstoß bestimmter Luftschad-
stoffe zurück. Ursache für die größer werdende Dif-
ferenz zwischen gesamtem Primärenergieverbrauch 
und den Emissionen sind die wirksamen Maßnah-
men zur Luftreinhaltung, aber auch der Ausbau der 
Kernenergie. 

2.1.1.1.1 Schwefeldioxid-Emissionen 

Schwefeldioxid (SO 2) entsteht überwiegend bei Ver-
brennungsvorgängen durch Oxidation des im 
Brennstoff enthaltenen Schwefels. Prozeßbedingte 
Emissionen treten vornehmlich in den Bereichen 
Erdöl/Erdgas, Metallurgie und Chemie auf. 

Die Emissionen an SO 2  nehmen seit Mitte der 70er 
Jahre ständig ab. Ursachen hierfür sind u.a. der mit 
den Erdölkrisen von 1973 und 1979 ausgelöste spar-
samere Umgang mit Energie sowie der Anstieg des 
Gasanteils bis Ende der 70er Jahre verbunden mit 
dem Rückgang des Einsatzes von schwerem Heizöl 
und Kohle in Kraft- und Fernheizwerken und Feue-
rungsanlagen. 

In den letzten Jahren hat die Abgasentschwefelung 
bei den Kraft- und Fernheizwerken zu einer drasti-
schen Verminderung der S0 2 -Emissionen geführt 
(von 1982 bis 1988 um rd. 1,3 Millionen Tonnen). 

Die SO 2 -Emissionen werden noch weiter deutlich 
abnehmen, und zwar sowohl bei Kraft- und Fern-
heizwerken (infolge der Abgasentschwefelung auf-
grund der Großfeuerungsanlagen-Verordnung) und 
bei den Industriefeuerungen (durch Maßnahmen 
nach der Großfeuerungsanlagen-Verordnung und 
der TA Luft). Verschärfte Anforderungen (u.a. auch 
durch die Kleinfeuerungsanlagen-Verordnung), 
Rückgang des Energieverbrauchs und Veränderun-
gen in der Struktur des Energieträgereinsatzes wer-
den auch in den Bereichen der Haushalte und Klein-
verbraucher zu einer deutlichen Reduzierung der 
Emissionen führen. 
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Abbildung 1 

Primärenergieverbrauch in der Bundesrepublik Deutschland nach Energieträgern 1966 bis 1986 
mit Prognose 1998 

Quelle:  Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, Statistisches Bundesamt, Prognos, Umweltbundesamt 
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Tabelle 1 

Emissionen an Schwefeldioxid (SO 2 ) nach Sektoren 
Prognose 1998 

1966 1970 1974 1978 1982 1986 Variante I*) Variante II*) 
Bereich/Sektor 

kt % kt % kt % kt % kt % kt % kt % kt % 

Insgesamt 3350 100,0 3750 100,0 3650 100,0 3400 100,0 2850 100,0 2300 100,0 1000 100,0 930 100,0 

Prozesse 3 ) 6 ) 90 2,6 90 2,4 110 3,1 120 3,4 110 3,7 100 4,3 80 7,9 80 8,7 
Energieverbrauch 3300 97,4 3650 97,6 3500 96,9 3300 96,6 2750 96,3 2200 95,7 940 92,1 850 91,3 
Übriger Verkehrs) 110 3,4 90 2,4 65 1,8 45 1,4 40 1,4 40 1,8 35 3,3 30 3,1 
Straßenverkehr 50 1,5 65 1,7 70 1,9 80 2,3 65 2,2 65 2,8 75. 7,5 45 4,6 
Haushalte 470 13,9 460 12,3 330 9,2 270 8,0 150 5,2 130 5,8 100 9,6 65 6,8 
Kleinverbraucher 4 ) 210 6,4 240 6,4 210 5,7 170 5,0 110 3,9 100 4,4 65 6,4 45 5,1 
Verar. Gewerbe und 
Übr. Bergbau 3 ) 700 20,8 710 18,9 610 16,7 530 15,6 410 14,2 290 12,6 150 14,7 150 15,8 
Übriger 
Umwandlungs- 
bereich 2 ) 3 ) 370 10,8 370 10,0 320 8,8 270 7,8 210 7,4 130 5,7 150 14,5 150 16,0 
Kraft und Fernheiz- 
werke*) 1350 40,6 1700 45,9 1900 52,8 1950 56,5 1800 62,0 1450 62,6 370 36,1 370 39,9 

Emissionen an SO,  insgesamt: 1987* 2000 kt, 1988* 1300 kt, 1989* 1050 kt, * vorläufige Angaben 
- Angaben gerundet in kt = Kilotonnen = 1000 Tonnen - 
- Abweichungen von älteren Angaben durch Aktualisierung des Berechnungsverfahrens bedingt - 
1) Bei Industriekraftwerken nur Stromerzeugung 
2) Zum Beispiel: Raffinerien, Kokereien, Brikettfabriken 
3) Industrie: Übriger Umwandlungsbereich, Verarbeitendes Gewerbe und Übriger Bergbau, Prozesse (soweit industriell) 
4) Einschließlich militärischer Dienststellen 
5) Land-, Forst- und Bauwirtschaft Militär-, Schienen-, Wasser- und Luftverkehr 
6) Ohne energiebedingte Emission 
*) Variante I: In Kraft befindliche Grenzwertregelungen, durch „Binnenmarkt" bedingtes Steigen der Straßengütertransporte 
**) Variante II: Zusätzlich verkehrsbezogene Regelungen, Absenkung des Schwefelgehaltes in Heizöl EL und Dieselkraftstoff 
Quelle: Daten zur Umwelt 1988/89 

2.1.1.1.2 Stickstoffoxid-Emissionen 

Stickstoffoxide (NO.) entstehen fast ausschließlich 
bei Verbrennungsvorgängen in Anlagen und Moto-
ren durch Oxidation des in Brennstoff und Verbren-
nungsluft enthaltenen Stickstoffs. 

Bei der Entwicklung der NO-Emissionen war trotz 
zahlreicher Maßnahmen bisher noch eine Zunahme 
zu verzeichnen; inzwischen ist aber die Trendwende 
ereicht. Die Ursache für diese Entwicklung lag im 
Straßenverkehr, auf den mehr als die Hälfte dieser 
Emissionen entfallen. Hier haben 

- die Zunahme des Pkw-Bestandes (von rund 16,8 
Millionen Pkw in 1970 auf 34,5 Millionen Pkw in 
1989) 

- die Zunahme der Gesamtfahrleistung (Steigerung 
bei Pkw von rund 201 Milliarden Kilometer/Jahr 
in 1970 auf rund 377 Milliarden Kilometer in 1988) 
sowie 

- die Zunahme der Transportleistung im Bereich 
des Straßengüterfernverkehrs (von 65 Millarden 
Tonnenkilometern im Jahr 1967 auf 151 Milliarden 
Tonnenkilometer im Jahr 1988; Steigerung allein 
des Straßengüterfernverkehrs in diesem Zeitraum 
von 34 auf über 106 Milliarden Tonnenkilometer) 

zu höheren Stickstoffoxid-Emissionen geführt, als 
1985 bei bei Einführung des schadstoffarmen Autos 
erwartet. 

Aufgrund der Einführung des schadstoffarmen Autos 
und Maßnahmen zur nachhaltigen Emissionsminde

-

rung bei Lkw ist für die nächsten Jahre mit einem 

deutlichen Rückgang der NO-Emissionen zu rech-
nen. Auch im Bereich der Kraft- und Fernheizwerke 
werden die verschärften Anforderungen vor allem 
nach der Großfeuerungsanlagen-Verordnung zu ei-
ner starken Emissionsminderung gegenüber 1986 
(um rund 70 Prozent bis Mitte der 90er Jahre) führen. 

2.1.1.1.3 Kohlenmonoxid-Emissionen 

Kohlenmonoxid (CO) entsteht überwiegend bei un-
vollständiger Verbrennung in Motoren und kleine-
ren Feuerungsanlagen. Weitere Emissionen treten 
bei Produktionsprozessen (z.B. bei der Erzeugung 
von Metall) vor allem in den Bereichen Eisen und 
Stahl, Steine und Erden sowie Aluminium auf. 

Trotz Zunahme des Energieeinsatzes sind die Emis-
sionen stark rückläufig. Ursächlich für diese Ent-
wicklung ist die Abgasminderung in dem mit über 
70 Prozent an den Gesamtemissionen beteiligten 
Verkehrsbereich. Bei Hausfeuerungen haben die 
Umstellung von festen auf flüssige und gasförmige 
Brennstoffe mit beträchtlich günstigerem Emissions-
verhalten und die Verbesserung der Verbrennungs-
bedingungen als Folge der Kleinfeuerungsanlagen-
Verordnung zu einem deutlichen Rückgang geführt. 
Mit einer weiteren erheblichen Abnahme ist zu 
rechnen (im Verkehrsbereich gegenüber 1986 um 
über 60 Prozent). 

2.1.1.1.4 Staub-Emissionen 

Staub bezeichnet die partikelförmigen Feststoffe, 
ungeachtet ihrer chemischen Zusammensetzung. 
Die Emissionen entstehen derzeit zu etwa gleichen 
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Tabelle 2 

Emissionen an Stickstoffoxiden (NOx angegeben als NO 2 ) nach Sektoren 
Prognose 1998 

Bereiche/Sektoren 
1966 1970 1974 1978 1982 1986 Variante I*) Variante II*) 

kt % kt % kt % kt % kt % kt % kt % kt % 

Insgesamt 1950 100,0 2350 100,0 2600 100,0 2850 100,0 2850 100,0 2950 100,0 2250 100,0 1850 100,0 

Prozessei) 6 ) 40 2,1 40 1,8 30 1,2 25 0,8 20 0,7 25 0,8 8 0,4 8 0,4 
Energieverbrauch 1900 97,9 2300 98,2 2550 98,8 2800 99,2 2800 99,3 2950 99,2 2250 99,6 1850 99,6 
Übriger Verkehr 5 ) 210 10,8 250 10,5 240 9,4 230 8,2 240 8,6 250 8,3 240 10,6 240 12,8 
Straßenverkehr 610 31,4 800 34,1 970 37,5 1300 45,1 1350 47,4 1550 52,4 1450 64,0 1050 56,4 
Haushalte 70 3,7 90 3,8 85 3,2 90 3,2 75 2,7 90 3,1 80 3,5 80 4,3 
Kleinverbraucher') 50 2,5 55 2,4 55 2,1 55 1,9 45 1,6 50 1,7 40 1,8 40 2,2 
Verar. Gewerbe und 
Übr. Bergbau 360 18,3 380 16,2 380 14,0 310 10,9 240 8,4 210 7,1 160 7,0 160 8,5 
Übriger Umwand- 
lungsbereich 5 ) 130 6,8 120 5,1 110 4,1 85 3,0 75 2,7 60 2,0 50 2,1 50 2,6 
Kraft- und Fernheiz- 
werke-) 480 24,4 610 26,1 730 28,5 770 26,9 790 27,9 730 24,6 240 10,6 240 12,8 

Emissionen an NO 2  insgesamt: 1987* 2900 kt, 1988* 2850 kt, 1989* 2700 kt, * vorläufige Angaben 
- Angaben gerundet in kt = Kilotonnen = 1000 Tonnen - 
- Abweichungen von älteren Angaben durch Aktualisierung des Berechnungsverfahrens bedingt - 
1) Bei Industriekraftwerken nur Stromerzeugung 
2) Zum Beispiel: Raffinerien, Kokereien, Brikettfabriken 
3) Industrie: Übriger Umwandlungsbereich, Verarbeitendes Gewerbe und Übriger Bergbau, Prozesse (soweit industriell) 
4) Einschließlich militärischer Dienststellen 
5) Land-, Forst- und Bauwirtschaft Militär-, Schienen-, Wasser- und Luftverkehr 
6) Ohne energiebedingte Emissionen 
*) Variante I: In Kraft befindliche Grenzwertregelungen, durch „Binnenmarkt" bedingtes Steigen der Straßengütertransporte 
**) Variante II: Zusätzlich verkehrsbezogene Regelungen, Absenkung des Schwefelgehaltes in Heizöl EL und Dieselkraftstoff 
Quelle:  Daten zur Umwelt 1988/89 

Tabelle 3 

Emissionen an Kohlenmonoxid (CO) nach Sektoren 
Prognose 1998 

Bereich/Sektor 
1966 1970 1974 1978 1982 1986 Variante I*) Variante II*) 

- 

kt % kt % kt % kt % kt % kt % kt % kt 

Insgesamt 12400100,0 14000100,0 13700100,0 12400100,0 9800100,0 8900100,0 6200 100,0 5100 100,0 

Prozesse 3 ) 6 ) 1250 10,1 1450 10,4 1750 12,6 1250 10,2 1100 11,1 1050 11,9 940 15,0 940 18,2 
Energiever- 
brauch 11200 89,9 12600 89,6 12000 87,4 11200 89,8 8700 88,9 7850 88,1 5300 85,0 4200 81,8 
Übriger Verkehr 410 3,3 500 3,6 460 3,3 350 2,8 300 3,1 280 3,2 210 3,4 210 4,1 
Straßenverkehr 6350 50,8 8400 59,9 9100 66,4 9350 75,0 7050 72,1 6300 70,7 3950 63,6 2850 55,8 
Haushalte 3400 27,3 2750 19,7 1550 11,5 890 7,2 850 8,6 810 9,0 650 10,5 650 12,8 
Kleinverbrau- 
cher4) 300 2,4 290 2,1 230 1,7 170 1,4 140 1,5 140 1,5 130 2,0 130 2,4 
Verar. Gewerbe 
u. Übr. Bergbau 650 5,3 510 3,6 530 3,9 350 2,8 280 2,8 260 2,9 270 4,3 270 5,2 
Übriger Um- 
wandlungsbe- 
reich 2 ) 3 ) 70 0,6 55 0,4 45 0,3 35 0,3 30 0,3 30 0,3 30 0,5 30 0,6 
Kraft- und Fern- 
heizwerke1) 30 0,2 35 0,3 40 0,3 40 0,3 45 0,5 45 0,5 45 0,7 45 0,9 

Emissionen an CO insgesamt: 1987' 8750 kt, 1988' 8750 kt, 1989' 8450 kt, * vorläufige Angaben 
- Angaben gerundet in kt = Kilotonnen = 1000 Tonnen - 
- Abweichungen von älteren Angaben durch Aktualisierung des Berechnungsverfahrens bedingt - 
1) Bei Industriekraftwerken nur Stromerzeugung 
2) Zum Beispiel: Raffinerien, Kokereien, Brikettfabriken 
3) Industrie: Übriger Umwandlungsbereich, Verarbeitendes Gewerbe und Übriger Bergbau, Prozesse (soweit industriell) 
4) Einschließlich militärischer Dienststellen 
5) Land-, Forst- und Bauwirtschaft Militär-, Schienen-, Wasser- und Luftverkehr 
6) Ohne energiebedingte Emissionen 
*) Variante I: In Kraft befindliche Grenzwertregelungen, durch „Binnenmarkt" bedingtes Steigen der Straßengütertransporte 

**) Variante II: Zusätzlich verkehrsbezogene Regelungen, Absenkung des Schwefelgehaltes in Heizöl EL und Dieselkraftstoff 
Quelle : Daten zur Umwelt 1988/89 
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Teilen bei Verbrennungsvorgängen (als Flugasche 
und Ruß) und bei „sonstigen Vorgängen", vor allem 
beim Umschlag von Schüttgütern und bei Produk-
tionsprozessen in den Bereichen Eisen und Stahl so-
wie Steine und Erden. Staub tritt heutzutage fast 
ausschließlich als Feinstaub auf. 

Beim Staub konnten in den 60er und 70er Jahren 
große Erfolge erzielt werden. Gegenüber den Emis-
sionen des Jahres 1966 in Höhe von 1,8 Millionen 
Tonnen Staub betrugen die Jahresemissionen 1982 
nur noch 0,6 Millionen Tonnen. Ursache hierfür wa-
ren die Entstaubungsmaßnahmen im Kraftwerks- 
und Industriebereich, der rückläufige Einsatz fester 
Brennstoffe in den Feuerungsanlagen der Industrie 
und der Haushalte sowie die Elektrifizierung des 
Schienenverkehrs. 

Ein weiterer leichter Emissionsrückgang ist zu er-
warten. Hierzu werden vor allem die Maßnahmen 
aufgrund der Großfeuerungsanlagen-Verordnung 
und der TA Luft beitragen; allein im Kraftwerksbe-
reich werden bis Mitte der 90er Jahre die Emissio-
nen gegenüber 1966 von 480 000 Tonnen auf 55 000 
Tonnen zurückgehen. 

2.1.1.1.5 Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen 

Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen 
entstehen etwa zur Hälfte bei unvollständig ablau

-

fenden, vor allem motorischen Verbrennungsvor-
gängen sowie bei der Verteilung und Verdunstung 
von Kraftstoffen. Weitere emissionserhebliche Vor-
gänge sind die Verwendung von Lösemitteln sowie 
Produktionsprozesse vor allem in den Bereichen Mi-
neralöl, Chemie sowie Nahrungs- und Genußmittel. 

Die Emissionen sind bisher weitgehend gleichblei-
bend. Vor allem durch Reduzierungsmaßnahmen im 
Straßenverkehr sowie im Lösemittelverbrauch ist ei-
ne starke Abnahme der Emissionen zu erwarten. 

2.1.1.2 Entwicklung der Immissionen 

Die Emissionen von Luftschadstoffen verteilen sich 
unterschiedlich und lassen nur mit Einschränkun-
gen Rückschlüsse auf die Immissionen zu. Je nach 
Höhe der Schornsteine werden die Schadstoffe aus 
Anlagen im Nah- und Fernbereich verteilt. Autoab-
gase werden dagegen im Atembereich ausgestoßen. 
Im Bereich innerstädtischer Straßen kann der Anteil 
der Kraftfahrzeuge an der Luftverschmutzung bei 
Schadstoffen wie Kohlenmonoxid oder Stickstoffoxi-
den über 90 Prozent betragen. 

Aufgrund der hohen Kraftwerkschornsteine belastet 
Schwefeldioxid nur zum geringeren Teil die Umge-
bung der Kraftwerke; es wird größtenteils über Hun-
derte von Kilometern transportiert und weiträumig 
verteilt, bis es sich im Regen oder mit dem Staub nie- 

Tabelle 4 

Emissionen an Staub nach Sektoren 
Prognose 1998 

1966 1970 1974 1978 1982 1986 Variante I*) Variante II*) 
Bereich/Sektor 

kt % kt % kt % kt % kt % kt % kt % kt % 

Insgesamt 1750 /00,0 1300 100,0 950 100,0 700 100,0 600 100,0 560 100,0 470 100,0 460 100,0 

Prozesse3) 11 )  12) 660 37,7 630 47,5 510 54,3 390 55,9 340 56,7 320 57,7 280 59,1 280 61,4 
Energieverbrauch 1100 62,3 690 52,5 430 45,7 310 44,1 260 43,3 240 42,3 190 40,9 180 38,6 
Übriger Verkehrs) 75 4,2 45 3,6 30 3,0 17 2,4 17 2,8 17 3,1 13 2,7 13 2,9 
Straßenverkehr 10 ) 30 1,7 35 2,8 35 3,9 45 6,2 50 8,1 55 10,3 60 12,9 45 9,4 
Haushalte 220 12,3 180 13,6 100 10,8 45 6,6 40 7,0 35 6,7 30 6,1 30 6,4 
Kleinverbraucher 4 ) 25 1,5 25 1,8 18 1,9 14 2,0 12 2,0 9 1,6 6 1,3 6 1,3 
Verar. Gewerbe und 
Übr. Bergbau 170 9,6 75 5,5 40 4,1 35 4,7 25 4,1 25 4,1 20 4,6 20 4,8 
Übriger Umwand- 
lungsbereich 2 ) 3 ) 100 5,6 30 2,4 16 1,7 11 1,6 8 1,3 5 0,9 6 1,3 6 1,3 
Kraft- und Fernheiz- 
werke1) 480 27,4 300 22,8 190 20,3 140 20,6 110 18,0 85 15,6 55 12,0 55 12,5 

Emissionen an Staub insgesamt: 1987* 530 kt, 1988* 530 kt, 1989* 530 kt, * vorläufige Angaben 
- Angaben gerundet in kt = Kilotonnen = 1000 Tonnen - 
- Abweichungen von älteren Angaben durch Aktualisierung des Berechnungsverfahrens bedingt - 

1) Bei Industriekraftwerken nur Stromerzeugung 
2) Zum Beispiel: Raffinerien, Kokereien, Brikettfabriken 
3) Industrie: Übriger Umwandlungsbereich, Verarbeitendes Gewerbe und Übriger Bergbau, Prozesse (soweit industriell) 
4) Einschließlich militärischer Dienststellen 
5) Land-, Forst- und Bauwirtschaft Militär-, Schienen-, Wasser- und Luftverkehr 
6) Ohne energiebedingte Emissionen 
7) Einschließlich Verteilung und Verdunstung von Ottokraftstoff 
8) Ohne Methan-Emittenten wie Bergbau, Landwirtschaft, Deponien 
9) In Industrie, Gewerbe und Haushalten, Gemessen an der Produktion als Lösemittel verwendeter Stoffe sind die Emis-

sionen bislang unvollständig erfaßt 
10) Nur Abgasemmissionen 
11) Einschließlich energiebedingter Emissionen 
12) Einschließlich Umschlag von Schüttgütern 
*) Variante I: In Kraft befindliche Grenzwertregelungen, durch „Binnenmarkt" bedingtes Steigen der Straßengütertransporte 
**) Variante II: Zusätzlich verkehrsbezogene Regelungen, Absenkung des Schwefelgehaltes in Heizöl EL und Dieselkraftstoff 
Quelle : Daten zur Umwelt 1988/89 
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Tabelle 5 

Emissionen an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) nach Sektoren 
Prognose 1998 

Bereich/Sektor 
1966 1970 1974 1978 1982 1986 Variante I*) Variante II**) 

kt % kt % kt % kt % kt % kt % kt % kt % 

Insgesamt 2200 100,0 2600 100,0 2550 100,0 2550 100,0 2400 100,0 2450 100,0 1550 100,0 1350 100,0 

Lösemittelver- 
wendung 9 ) 840 38,1 930 35,5 960 37,4 950 37,4 950 39,7 950 39,8 510 32,6 510 37,4 
Prozesse 3 ) 6 ) 8 ) 300 13,8 430 16,6 330 12,8 210 8,4 120 5,0 110 4,6 110 7,0 110 8,1 
Energieverbrauch 1050 48,1 1250 47,9 1300 49,8 1400 54,2 1300 55,3 1400 56,4 950 60,4 740 54,5 
Übriger Verkehrs)') 75 3,1 85 3,3 80 3,2 70 2,8 75 3,1 75 3,0 60 3,9 60 4,5 
Straßenverkehr7 ) 700 31,6 910 34,6 1000 39,5 1150 46,2 1100 47,1 1200 48,5 780 49,9 580 42,4 
Haushalte 240 10,7 200 7,5 120 4,6 70 2,8 70 3,0 75 3,0 60 3,7 60 4,3 
Kleinverbraucher4) 20 0,9 20 0,8 20 0,7 16 0,6 12 0,5 12 0,5 11 0,7 11 0,8 
Verar. Gewerbe und 
Übr. Bergbau 3 ) 25 1,1 25 1,0 25 1,0 20 0,9 20 0,8 20 0,8 17 1,1 17 1,2 
Übriger wandlungs-
bereich 2 ) 3 ) 7 0,3 5 0,2 4 0,2 4 0,2 3 0,1 3 0,1 4 0,3 4 0,3 
Kraft und Fernheiz-
werke1) 9 0,4 13 0,5 16 0,6 18 0,7 17 0,7 13 0,5 13 0,8 13 1,0 

Emissionen an VOC** insgesamt: 1987* 2450 kt, 1988* 2450 kt, 1989* 2400 kt, ** ausschließlich natürliche und Methan-Quel-
len, * vorläufige Zahlen 
- Angaben gerundet in kt = Kilotonnen = 1000 Tonnen - 
- Abweichungen von älteren Angaben durch Aktualisierung des Berechnungsverfahrens bedingt - 

1) Bei Industriekraftwerken nur Stromerzeugung 
2) Zum Beispiel: Raffinerien, Kokereien, Brikettfabriken 
3) Industrie: Übriger Umwandlungsbereich, Verarbeitendes Gewerbe und Übriger Bergbau, Prozesse (soweit industriell) 
4) Einschließlich militärischer Dienststellen 
5) Land-, Forst- und Bauwirtschaft Militär-, Schienen-, Wasser- und Luftverkehr 
6) Ohne energiebedingte Emissionen 
7) Einschließlich Verteilung und Verdunstung von Ottokraftstoff 
8) Ohne Methan-Emittenten wie Bergbau, Landwirtschaft, Deponien 
9) In Industrie, Gewerbe und Haushalten. Gemessen an der Produktion als Lösemittel verwendeter Stoffe sind die Emis-

sionen bislang unvollständig erfaßt 
10) Nur Abgasemissionen 
11) Einschließlich energiebedingter Emissionen 
12) Einschließlich Umschlag von Schüttgütern 
*) Variante I: In Kraft befindliche Grenzwertregelungen, durch „Binnenmarkt" bedingtes Steigen der Straßengütertransporte 

**) Variante II: Zusätzlich verkehrsbezogene Regelungen, Absenkung des Schwefelgehaltes in Heizöl EL und Dieselkraftstoff 
Que1le : Daten zur Umwelt 1988/89 

derschlägt. Schwefeldioxid wird aber auch von Hei-
zungen der Haushalte und von Industriefeuerungen 
ausgestoßen. Deshalb kommt es in den Ballungszen-
tren vor allem in den Wintermonaten bei austausch-
armen Wetterlagen mit geringen Windgeschwindig-
keiten zu hohen Schwefeldioxid-Belastungen, zu de-
nen weiträumig transportierte Luftverunreinigun-
gen in erheblichem Maße beitragen. 

Die Überwachung der Luft-Immissionen in der Bun-
desrepublik Deutschland erfolgt in Belastungsge-
bieten sowie in bestimmten Ballungsgebieten und 
Städten durch Meßnetze der Bundesländer. Zusätzli-
che Meßstationen außerhalb dieser Gebiete sind zur 
Erforschung der Ursachen von Waldschäden und im 
Rahmen des Meßnetzes des Umweltbundesamtes 
zur Feststellung des grenzüberschreitenden Trans-
ports von Luftverunreinigungen eingerichtet. 

Die Beurteilung der Belastungssituation erfolgt nach 
ausgewählten Schadstoffarten. 

Von hoher Bedeutung ist für die Bundesregierung in 
diesem Zusammenhang der Aufbau und die Erpro-
bung eines Frühwarnsystems für Fälle des grenz-
überschreitenden Transports von Spitzenbelastun-
gen und eines dynamischen Informationssystems 

über die Immissionsbelastung sowohl durch andau-
ernde wie auch kurzfristige besondere Ereignisse. 

2.1.1.2.1 Schwefeldioxid-Immissionen 

Die Meßnetze überwachen weitgehend lückenlos 
die Schwefeldioxid-Konzentration in der Bundesre-
publik Deutschland an etwa 350 Meßstationen. 

Abbildung 2 zeigt, daß die Jahresmittelwerte zwi-
schen 10 und 80 Mikrogramm/Kubikmeter liegen. Im 
norddeutschen Flachland liegen günstigere meteo-
rologische Verhältnisse vor; hier betragen die Jah-
resmittelwerte zwischen 10 bis 20 Mikrogramm/ 
Kubikmeter. Ähnliche Werte sind in den süddeut-
schen Mittelgebirgen (Schwarzwald, Bayerischer 
Wald) und in den Alpenregionen festzustellen. 

Höhere Werte zwischen 60 und 80 Mikrogramm/ 
Kubikmeter werden in den Ballungsräumen wie z. B. 
dem Ruhrgebiet, dem Rhein/Main-Gebiet oder in 
Berlin gemessen. Hier ist ein größerer Anteil des 
Jahresmittelwertes auf lokale oder regionale Emit-
tenten zurückzuführen, während nur ein geringerer 
Anteil auf die ferntransportierten Schadstoffe ent-
fällt. 
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In den Regionen am Ostrand der Bundesrepublik 
Deutschland im Gebiet südöstliches Niedersachsen, 
Osthessen und Nordostbayern tragen Emissionen, 
vor allem aus östlich gelegenen Quellen (DDR, 
CSFR, Polen), in hohem Maße zur Schwefeldioxid

-

Immission bei. In episodenartigen Fällen steigt die 
Schwefeldioxidkonzentration in diesen ländlichen 
Regionen bis auf 2 Milligramm/Kubikmeter und er-
reicht somit die Werte der Alarmstufen in den Smog-
verordnungen der betroffenen Länder. 

2.1.1.2.2 Stickstoffoxid -Immissionen 

Die Stickstoffoxide werden überwiegend als Stick-
stoffmonoxid emittie rt  und in der Atmosphäre je 
nach Wetterbedingungen und Ausmaß der Luftver-
unreinigungen innerhalb von Minuten bzw. Stun-
den zu Stickstoffdioxid oxidiert. Kfz- Verkehr, aber 
auch Kraftwerke sind die wichtigsten Quellen für 
Stickstoffoxide. 

Abbildung 3 enthält die Meßergebnisse der Immis-
sionsmeßstationen in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Bei der Interpretation der Karte ist zu berück-
sichtigen, daß einige Meßstationen, besonders im 
Süden der Bundesrepublik Deutschland, in unmit-
telbarer Nähe verkehrsreicher Straßen aufgestellt 
sind. Die Emissionen aus dem Kfz-Verkehr führen an 
verkehrsreichen Straßen zu relativ hohen Immis-
sionsbelastungen an Stickstoffdioxid, deren Reich-
weite jedoch örtlich auf die unmittelbare Nähe der 
Straße begrenzt ist. Dagegen sind auch bei großräu-
miger Rasterung die großen Ballungsgebiete mit er-
höhten Stickstoffdioxid-Immissionsbelastungen deut-
lich erkennbar. 

Die Stickstoffdioxid-Konzentration liegt außerhalb 
der Ballungsräume im großräumigen Jahresmittel 
zwischen 0 und 20 Mikrogramm/Kubikmeter. In den 
Ballungsgebieten, wie dem Ruhrgebiet, dem Rhein/ 
Main-Gebiet, dem Stuttgarter Raum und Berlin 
(West), wurden Mittelwerte um 40 bis 50 Mikro-
gramm/Kubikmeter festgestellt. Die in den Darstel-
lungen heraustretenden „Inseln" mit Werten bis 80 
Mikrogramm/Kubikmeter beruhen auf Ergebnissen 
verkehrsnaher Meßstationen für die hier angegebe-
ne Fläche. 

2.1.1.2.3 Ozon-Immissionen 

Das Ozon (0 3 ) ist kein primär emittierter Schadstoff. 
Es entsteht vielmehr in komplexen Reaktionsabläu-
fen aus Vorläufersubstanzen, zu denen vor allem 
Stickstoffoxide und Kohlenwasserstoffe gehören, 
unter dem Einfluß von Sonneneinstrahlung in Ver-
bindung mit dem Luftsauerstoff. Aufgrund der Reak-
tion von Ozon mit dem vorwiegend aus dem Kfz-
Verkehr stammenden Stickstoffmonoxid (NO) kön-
nen sogar die Ozonkonzentrationen in den urbanen 
Ballungsräumen niedriger sein als außerhalb dieser 
Räume in den ländlichen Regionen. In geringen 
Konzentrationen ist Ozon auch natürlicher Bestand-
teil der atmosphärischen Luft. 

So findet man in den Ballungsräumen wie dem Ruhr-
gebiet oder dem Rhein/Main-Gebiet Jahresmittel-
werte zwischen 10 und 40 Mikrogramm Ozon/Kubik-
meter, während in den ländlichen Räumen Jahres

-

mittelwerte zwischen 40 und 80 Mikrogramm Ozon/ 
Kubikmeter und in den Mittelgebirgs- und Alpenre-
gionen auch Werte bis 100 Mikrogramm Ozon/ 
Kubikmeter beobachtet werden (siehe Abbildung 4). 

2.1.1.2.4 Episoden hoher Schadstoffkonzentration 

Bei ungünstigen atmosphärischen Ausbreitungsbe-
dingungen ist der horizontale und besonders der 
vertikale Austausch von verunreinigter Luft unter-
brochen. Hierdurch können sich in den Ballungsräu-
men und in industriellen Belastungsgebieten hohe 
Schadstoffkonzentrationen ansammeln, die die 
Schwellenwerte zum Smogalarm überschreiten. 

Neben dem „hausgemachtem" Smog spielt in der 
Bundesrepublik Deutschland der ferntransportierte 
Smog durch grenzüberschreitende Zufuhr schad-
stoffbelasteter Luft in vielen Fällen eine dominieren-
de Rolle. 

Ein Beispiel für den zu größeren Teilen durch Fern-
transporte von Luftschadstoffen „importierten" Smog 
ist die Episode vom Februar 1987. Abbildungen 5 a 
und 5 b zeigen, daß am 2. Februar 1987 im Nordosten 
der Bundesrepublik Deutschland die Schwefeldi-
oxid-Konzentration zwischen 800 und 1000 Mikro-
gramm/Kubikmeter lag. Die Smogsituation wurde 
durch Ferntransport bei südöstlichen Winden her-
beigeführt. 

2.1.1.3 Grenzüberschreitende Luftverunreinigungen 

Die Schadstoffbelastung innerhalb der Bundesrepu-
blik Deutschland ergibt sich sowohl aus den Deposi-
tionen der aus nationalen Quellen stammenden 
Emissionen als auch aus grenzüberschreitenden 
Luftverunreinigungen. Berechnete Schadstoffbilan-
zen zum grenzüberschreitenden Transport atmo-
sphärischer Luftverunreinigungen liegen bisher für 
die Deposition von Schwefeldioxid und Stickstoff-
oxiden vor; bezogen auf die Schwefeldepositionen in 
der Bundesrepublik Deutschland sind nahezu 60 
Prozent importiert (siehe Abbildung 6). 

2.1.1.4 Wirkungen von Luftverunreinigungen 

Luftverunreinigungen können gravierende Folgen 
haben: 

- Beeinträchtigung oder Schädigung der Gesund-
heit des Menschen 

- Schäden bei Tieren 

- Belastung der Gewässer und des Bodens 

- Vegetationsschäden (z.B. Waldschäden) 

- Beeinträchtigungen des lokalen und globalen Kli-
mas und Rückwirkungen auf das Wohlbefinden 
und die Gesundheit der Bevölkerung, die Nah-
rungsmittelproduktion sowie Störungen der Tier-
und Pflanzenwelt 

- Abbau der Ozonschicht 

- Korrosion von Metallen und Schutzanstrichen 

- Verwitterung von Bauten 

- Zerstörung von Kunstwerken 
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Abbildung 4 

Ozon-Immissionen (Jahresmittelwerte) 

Quelle:  Luftqualitätsberichte der Bundesländer und des Umweltbundesamtes 
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Abbildung 5a 

Transport-Smog-Situation im Februar 1987 

Quelle:  Meßnetze der Bundesländer und des Umweltbundesamtes 
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Abbildung 5b 

Transport-Smog-Situation im Februar 1987 

Quelle:  Meßnetz der Bundesländer und des Umweltbundesamtes 

2.1.1.4.1 Wirkung auf den Menschen 

Vor allem Atemwegserkrankungen wie Asthma, 
Bronchitis sowie Lungenkrebs können durch luftge-
tragene Schadstoffe mitverursacht werden; für die 
Beeinflussung anderer Organe bestehen Hinweise 
(siehe hierzu B.1.1.1.3.2). Eine Bestandsaufnahme des 
Kenntnisstandes über die Wirkung der verschiede-
nen in der Luft vorkommenden Schadstoffe sowie ih-
re Wirkungsmechanismen enthält der vom Bundes-
umweltministerium herausgegebene Bericht „Aus-
wirkungen der Luftverunreinigungen auf die 
menschliche Gesundheit" (siehe hierzu B. 1). 

2.1.1.4.2 Wirkungen auf die belebte Umwelt 

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand kommt Luft-
verunreinigungen und deren Umwandlungsproduk-
ten im komplexen Wirkungsgefüge eine Schlüssel-
rolle bei der Entstehung der neuartigen Waldschä-
den zu (siehe hierzu B. 5). Die schädigende Wirkung 
auf Ökosysteme zeigt sich neben zahlreichen weite-
ren Pflanzenarten auch bei Tieren. Der Sachverstän-
digenrat für Umweltfragen hat in seinem Umweltgut-
achten 1987 deutlich gemacht, daß wildlebende Tier- 
und Pflanzenarten durch Immissionen betroffen sind 
und gefährdet werden können (Tz. 511 ff.). Auf Böden 

kann der Eintrag von Stoffen dessen Eigenschaften 
ungünstig verändern und dadurch seine Funktion als 
Puffer, Filter und Transformator innerhalb der Stoff-
kreisläufe sowie als Standort und Lebensraum für 
Pflanzen und Tiere gefährden und so den Naturhaus-
halt beeinträchtigen; der Zusammenhang zwischen 
saurer Deposition und zunehmender Versauerung 
der Böden, vor allem unter Wald, ist als gesichert zu 
betrachten. Auch die flächendeckende Nährstoffan-
reicherung, insbesondere durch Stickstoffdeposito-
nen ist sehr problematisch, weil sie zur Eutrophie-
rung von Magerstandorten führt und damit wichtige 
Lebensräume wildlebender Pflanzen- und Tierarten 
nachhaltig beeinträchtigt. 

2.1.1.4.3 Wirkungen auf Materialien 

Die in den letzten Jahrzehnten verstärkt zunehmen-
den Schäden an Kunstwerken und Baudenkmälern 
gehen u.a. auch auf Luftverunreinigungen zurück. 
Forschungsergebnisse der letzten Jahre belegen den 
Einfluß von Schwefeldioxid auf den Zerstörungspro-
zeß von Materialien, vor allem auf Naturstein und 
Glas (z.B. auf mittelalterliche Glasmalereien). Bei na-
hezu allen Schadensprozessen an Materialien und 
Werkstoffen werden saure Luftverunreinigungen im 
Zusammenwirken mit Wasser wirksam. Daher ist ne- 
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ben Schwefeldioxid auch in den Stickstoffoxiden 
eine weitere bedeutende Quelle für Materialschä-
den zu vermuten. 

Schäden an Materialien umfassen, je nach Schädi-
gungsgrad, ein breites Spektrum, angefangen von 
einer Beeinträchtigung des ästhetischen Aussehens 
bis hin zum Totalverlust. Nahezu alle Materialien 
und Werkstoffe sind betroffen. 

Nach Kostenschätzung des Umweltbundesamtes für 
das Jahr 1983 bet rugen die in der Bundesrepublik 
Deutschland durch Luftverunreinigungen verur-
sachten Materialschäden circa 2 Milliarden DM und 
die Korrosionsschäden circa 1,5 Milliarden DM. Die 
den Bürgern entstehenden Kosten für zusätzlichen 
Wasch- und Reinigungsmittelaufwand werden auf 
1,4 Milliarden DM geschätzt. 

2.1.1.4.4 Globale Auswirkungen von Luftverunreinigungen 

Bestimmte gasförmige Luftverunreinigungen (soge

-

nannte Treibhausgase wie Kohlendioxid, Fluor

-

chlorkohlenwasserstoffe (FCKW), Methan, Ozon, Di-
stickstoffoxid) können den Strahlungshaushalt der 
Erde beeinflussen, diesen mit wachsender Konzen-
tration ändern und so langfristig eine globale Erwär-
mung und Klimaveränderungen verursachen. Nach 
dem Bericht der Enquête-Kommission „Vorsorge 
zum Schutz der Erdatmosphäre" des Deutschen Bun-
destages (Bundestags-Drucksache 11/3246 vom 2. 11. 
88) halten Klimatologen im Verlauf des nächsten 
Jahrhunderts einen Temperaturanstieg in Boden-
höhe um 6 Grad + / – 3 Grad Celsius für möglich, 
sofern die Anreicherung der o.g. Gase in der Atmo-
sphäre nicht nachhaltig gehemmt werden kann. Sie-
he hierzu Weiteres in A. 15. 

Die Emissionen von FCKW, Halonen und anderen 
Spurenstoffen führen außerdem zu einer Gefähr-
dung der Ozonschicht in der Stratosphäre. Die Ozon-
schicht wirkt als UV-B-Filter und schützt das Leben 
auf der Erde vor ultravioletter Strahlung aus dem 
Weltraum. Messungen des Ozongehalts der Strato-
sphäre über der Antarktis haben ergeben, daß seit 

Abbildung 6 

Schwefelbilanz für die Bundesrepublik Deutschland für 1988 in ktS/a 

1) davon 294 kt in andere Staaten des EMEP-Gebiets 
2) aus dem EMEP-Gebiet 
3) von MSC-W angenommener Wert, UBA-Schätzwert - 750 kt/April 1989 
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Mitte der 70er Jahre jeweils im September und Ok-
tober die Ozonmenge drastisch abnimmt; es bildet 
sich das „Ozonloch". 

2.1.2 Bisherige politische Entwicklung 

2.1.2.1 Bundes-Immissionsschutzgesetz 

2.1.2.1.1 Entwicklung des Immissionsschutzrechts 

Immissionsschutzrechtliche Regelungen (vor allem 
zur Luftreinhaltung und Lärmbekämpfung) fanden 
sich bereits in der Vergangenheit in verschiedenen 
Vorschriften, besonders (im öffentlichen Recht) in 
der Gewerbeordnung, im Bau- und Planungsrecht 
sowie (privatrechtlich) im Bürgerlichen Gesetzbuch. 
Darüber hinaus hatte eine Reihe von Ländern eigene 
Landes-Immissionsschutzgesetze erlassen, die vor-
wiegend Regelungen für den häuslichen und klein-
gewerblichen Bereich enthielten. 

Voraussetzung für eine einheitliche bundesrechtli-
che Regelung des Immissionsschutzes war die ver-
fassungsrechtliche Übertragung der entsprechenden 
Gesetzgebungskompetenz auf den Bund, die 1972 
mit der Einfügung des Artikels 74 Nr. 24 in das 
Grundgesetz erfolgte. Auf dieser Grundlage hat der 
Deutsche Bundestag das „Gesetz zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz

-

BImSchG)" vom 15. März 1974 erlassen. 

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz wurde als zen-
trales Gesetzeswerk zur Luftreinhaltung angelegt. 
Zweck des Gesetzes ist es, den Menschen und seine 
Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu 
schützen und darüber hinaus auch Vorsorge gegen 
das Entstehen solcher Umwelteinwirkungen zu tref-
fen. Diese Ziele werden durch anlagen-, gebiets-, 
verkehrs- und produktbezogene Regelungen ver-
folgt: 

- Im anlagenbezogenen Bereich geht es um ortsfe-
ste Anlagen. Soweit von diesen - vorwiegend ge-
werblichen oder industriellen - Anlagen in beson-
derem Maße Gefahren für die Umwelt ausgehen 
können, unterliegen ihre Errichtung und ihr Be-
trieb der Genehmigungspflicht. Welche Anlagen 
genehmigungsbedürftig sind, ist katalogmäßig in 
einer Rechtsverordnung (4. BImSchV) abschlie-
ßend festgelegt. In einer weiteren Rechtsverord-
nung (9. BImSchV) werden die Grundsätze gere-
gelt, nach denen das Genehmigungsverfahren 
durchzuführen ist. Die Anforderungen, denen die-
se Anlagen im Hinblick auf den Umweltschutz ge-
nügen müssen, werden in Rechtsverordnungen 
und Verwaltungsvorschriften näher konkretisiert 
(z.B. Technische Anleitung zur Reinhaltung der 
Luft (TA Luft), Großfeuerungsanlagen-Verord-
nung). 

Genehmigungsbedürftige Anlagen, deren Betrieb 
mit einem besonderen Risikopotential verbunden 
ist (z.B. Anlagen der chemischen Industrie, Mine-
ralöl-Großlager), unterliegen darüber hinaus den 
besonderen Anforderungen der Störfall-Verord-
nung (12. BImSchV). 

Auch soweit Anlagen nicht der Genehmigungs-
pflicht unterliegen, enthält das Gesetz für den Be-
trieb dieser Anlagen Grundpflichten, die in einzel-
nen Bereichen durch Rechtsverordnung näher 
konkretisiert werden. 

- Zur Bekämpfung örtlicher und regionaler Luftver-
unreinigungen stellen die gebietsbezogenen Re-
gelungen des Gesetzes ein wirksames Handlungs-
instrumentarium zur Verfügung, das u.a. die Auf-
stellung von Luftreinhalteplänen, die Ausweisung 
von Belastungsgebieten und die Einrichtung von 
Emissionskatastern umfaßt. 

- Zur Verringerung der verkehrsbedingten Luftver-
unreinigungen läßt das Gesetz Anforderungen an 
die Beschaffenheit und den Betrieb von Verkehrs-
fahrzeugen zu. Hierunter fallen auch Maßnahmen 
zur Bekämpfung von Smog-Situationen. 

- Schließlich enthält das Gesetz Regelungen, die 
Anforderungen an die Produktion von Massengü-
tern zulassen. Hierunter fallen z.B. Brenn- und 
Treibstoffe sowie Maschinen und Geräte. 

Zur Konkretisierung der gesetzlichen Anforderun-
gen sind auf das BImSchG gestützt bisher 16 Rechts-
verordnungen und 5 allgemeine Verwaltungsvor-
schriften erlassen worden. 

2.1.2.1.2 Novellierung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes von 1985 

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz wurde - abge-
sehen von verschiedenen Änderungen in Detailfra-
gen - im Jahre 1985 vor allem im Hinblick auf die 
konzeptionellen Möglichkeiten einer Sanierung von 
Altanlagen novelliert. Die wesentlichen Inhalte die-
ses Änderungsgesetzes waren: 

Altanlagensanierung 

Ein wesentlicher Teil der Umweltbelastungen geht 
von Anlagen aus, die vor Jahren genehmigt wurden 
und den heutigen Luftreinhalteanforderungen nicht 
mehr entsprechen. Um auch diese Altanlagen an den 
aktuellen Stand der Technik heranzuführen, wurde 
die Eingriffsschwelle für nachträgliche Anordnun-
gen gesenkt: Maßstab ist nicht mehr die wirtschaftli-
che Vertretbarkeit der Maßnahme für den Anlagen-
betreiber, sondern der Verfassungsgrundsatz der 
Verhältnismäßigkeit. Bei dessen Auslegung ist be-
sonders auf Art, Menge und Gefährlichkeit der von 
der Anlage ausgehenden Emissionen und der von ihr 
verursachten Immissionen sowie auf die Nutzungs-
dauer und technische Besonderheiten der Anlage 
abzustellen. 

In Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwal-
tungsvorschriften, die Anforderungen an die Errich-
tung, die Beschaffenheit und den Betrieb genehmi-
gungsbedürftiger Anlagen festlegen, können Über-
gangsfristen festgelegt werden, nach deren Ablauf 
auch Altanlagen den Anforderungen für Neuanla-
gen entsprechen müssen. 

Mit der Kompensationsregelung wurde erstmals ein 
wirtschaftlich wirkendes Instrument in das Gesetz 
aufgenommen; es läßt die Möglichkeit zu, daß in nä- 
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her bestimmten Gebieten Altanlagen für einen be-
stimmten Zeitraum von den Anforderungen abwei-
chen dürfen, wenn an anderen in diesem Gebiet lie-
genden Anlagen weitergehende Maßnahmen ergrif-
fen werden und so insgesamt ein Mehr an Immis-
sionsschutz erreicht wird. 

Reststoffvermeidung 

Über das vorher schon geltende Verwertungsgebot 
hinaus wurde ein Gebot zur Reststoffvermeidung in 
das Bundes- Immissionsschutzgesetz aufgenommen. 
Beim Betrieb von Anlagen sind Reststoffe zu vermei-
den, es sei denn, sie werden ordnungsgemäß und 
schadlos verwertet oder, soweit Vermeidung und 
Verwertung technisch nicht möglich oder unzumut-
bar sind, als Abfälle ohne Beeinträchtigung des 
Wohls der Allgemeinheit beseitigt. 

Wärmeverwertung 

Zur erweiterten Nutzung vorhandener Energieein-
sparungspotentiale wurde ein internes Wärmenut-
zungsgebot in das Bundes-Immissionsschutzgesetz 
aufgenommen: Die in einer Rechtsverordnung näher 
zu bestimmenden genehmigungsbedürftigen Anla-
gen sind so zu errichten und zu betreiben, daß ent-
stehende Wärme, die nicht an Dritte abgegeben 
wird, für den Betrieb von eigenen Anlagen des Be-
treibers genutzt wird, soweit dies nach Art und 
Standort der Anlagen technisch möglich und zumut-
bar ist. 

2.1.2.2 Anlagenbezogene Regelungen 

Gestützt auf das Bundes-Immissionsschutzgesetz 
wurden in der 10. Legislaturperiode von der Bundes-
regierung zahlreiche Regelungen erlassen, die die 
Emissionen aus Anlagen deutlich herabsetzen. Der 
von Sachverständigenrat für Umweltfragen stellt in 
seinem Umweltgutachten 1987 fest, daß die seit dem 
letzten Umweltgutachten von 1978 in Kraft getrete-
nen rechtlichen Regelungen eine langfristige, ein 
breites Schadstoffspektrum erfassende Vorsorge-
konzeption umsetzen, die seinen Empfehlungen ent-
spricht. Er stellt fest, daß vor allem die Großfeue-
rungsanlagen-Verordnung Anstoß zu Emissionsmin-
derungen gegeben habe, die zum Teil auch (1987) 
schon immissionsseitig spürbar werden (Tz. 767, 777). 

2.1.2.2.1 Großfeuerungsanlagen-Verordnung (13. BImSchV) 

Von Großfeuerungsanlagen, vor allem den Kraft-
und Fernheizwerken, geht ein großer Teil der Luft-
belastungen aus: Im Jahre 1982 stammten von den 
insgesamt in der Bundesrepublik Deutschland emit-
tierten Schadstoffen bei Schwefeldioxid rund 70 Pro-
zent, bei den Stickstoffoxiden rund 33 Prozent und 
bei Staub rund 20 Prozent aus diesen Anlagen. Im 
Jahre 1982 emittierten die Großfeuerungsanlagen 
im Bundesgebiet rund 2 Millionen Tonnen Schwe-
feldioxid, rund 1 Millionen Tonnen Stickstoffoxide 
und über 0,1 Millionen Tonnen Staub. 

Die am 1. Juli 1983 in Kraft getretene Großfeue

-

rungsanlagen-Verordnung schreibt eine Begren

-

zung aller Emissionskomponenten wie Staub, 

Schwefeldioxid, Stickstoffoxide, Kohlenmonoxid 
und Halogenverbindungen vor. Die Anforderungen 
der Verordnung sind nach Feuerungswärmelei-
stungsklassen und - zusätzlich für Altanlagen - zum 
Teil nach der Restnutzungsdauer abgestuft. Erfaßt 
werden alle festen, flüssigen und gasförmigen 
Brennstoffe. 

Erstmals in der Bundesrepublik Deutschland wur-
den mit dieser Verordnung scharfe Anforderungen 
zur Emissionsminderung an Altanlagen gestellt. Zur 
Reduzierung der Schwefeldioxid-Emissionen muß-
ten Nachrüstungsmaßnahmen spätestens bis zum 
1.Juli 1988 abgeschlossen sein. Ab 1993 müssen alle 
Altanlagen den für Neuanlagen geltenden Anforde-
rungen entsprechen oder aber stillgelegt sein. 

Die Verordnung hat die in sie gesetzten Erwartun-
gen erfüllt. Allein die Mitte 1988 abgeschlossene Sa-
nierung der wichtigsten Anlagen hat bewirkt, daß 
der Ausstoß an Schwefeldioxid aus diesen Anlagen 
von rund 2 Millionen Tonnen pro Jahr in 1982 um 
rund zwei Drittel auf rund 0,7 Millionen Tonnen ab-
gesunken ist. Bis Mitte 1988 sind rund 90 Prozent al-
ler Steinkohle- und Braunkohlekraftwerksblökke 
entschwefelt worden. Insgesamt sind damit an 72 
Kraftwerksstandorten 165 Rauchgasentschwefe-
lungsanlagen installiert worden. Bis 1993 wird der 
Ausstoß auf rund 0,4 Millionen Tonnen pro Jahr sin-
ken. 

Auch bei der Stickstoffoxidminderung wurden er-
hebliche Fortschritte erzielt. Bis Ende 1988 waren 
rund 12 500 Megawatt Kraftwerkskapazität (48 Blök-
ke in 30 Kraftwerken) mit DENOX-Anlagen (Entstik-
kungs-Anlagen), überwiegend Verfahren zur selek-
tiven katalytischen Reduktion (SCR), ausgerüstet. 
Monatlich kommen weitere Abgasreinigungsanla-
gen hinzu, so daß auch diese Nachrüstungsmaßnah-
me voraussichtlich 1990 abgschlossen sein wird. 
Dann wird sich der Ausstoß an Stickstoffdioxiden 
bei den unter die Großfeuerungsanlagen-Verord-
nung fallenden Anlagen insgesamt um 70 Prozent 
von rund 1 Million Tonnen pro Jahr in 1982 auf rund 
0,3 Millionen Tonnen pro Jahr verringern. 

Die Großfeuerungsanlagen-Verordnung hat ein Alt-
anlagen-Sanierungsprogramm ausgelöst, das in die-
ser Größenordnung im internationalen Vergleich 
einmalig ist. Von der Verordnung geht mit rund 28 
Milliarden DM ein kräftiger Investitionsschub mit 
positiven Auswirkungen auch auf die Beschäftigung 
aus. Nach Schätzungen des Umweltbundesamtes 
wurden durch den Vollzug der Großfeuerungsanla-
gen-Verordnung etwa 47 000 Arbeitsplätze geschaf-
fen bzw. gesichert. 

2.1.2.2.2 Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA 
Luft) 

Bereits unmittelbar nach Inkrafttreten des Bundes

-

Immissionsschutzgesetzes hat die Bundesregierung 
die TA Luft 1974 erlassen. Mit dieser Ersten Allge-
meinen Verwaltungsvorschrift werden die gesetzli-
chen Anforderungen an genehmigungsbedürftige 
Anlagen (nach Erlaß der 13. BImSchV mit Ausnahme 
der Großfeuerungsanlagen) näher konkretisiert. Un-
ter ihren Regelungsbereich fallen u.a. Müllverbren- 
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nungsanlagen, Raffinerien, chemische Fabriken, An-
lagen der Eisen- und Stahlerzeugung und -verarbei-
tung, der Glas- und Nahrungsmittelherstellung so-
wie Zementwerke. 

Die TA Luft 1974 wurde erstmals 1983 novelliert. Da-
bei wurden im wesentlichen die Vorschriften für die 
Beurteilung von Luftverunreinigungen aus geneh-
migungsbedürftigen Anlagen im Hinblick auf den 
Schutz der menschlichen Gesundheit, den Schutz 
besonders empfindlicher Tiere und Pflanzen sowie 
im Hinblick auf erhebliche Nachteile und Belästi-
gungen verbessert. 

Mit der am 27. Februar 1986 in Kraft getretenen No-
velle der TA Luft wurde die Verwaltungsvorschrift 
insgesamt neugefaßt. Kernstück ist - neben den Vor-
schriften für Neuanlagen - ein Sanierungskonzept 
für Altanlagen: Anlagen müssen innerhalb bestimm-
ter Fristen in Abhängigkeit von Art, Menge und Ge-
fährlichkeit der emittierten Stoffe sowie der techni-
schen Besonderheiten der Anlage nachgerüstet und 
an den für Neuanlagen geltenden Stand der Technik 
herangeführt werden. Die Fristen sind um so kürzer, 
je höher die Emissionen und je gefährlicher der Stoff 
ist. Das Sanierungskonzept für Altanlagen entspricht 
in wichtigen Elementen der Konzeption der Groß-
feuerungsanlagen-Verordnung. 

Altanlagen sind im Regelfall innerhalb von 5 Jahren, 
wenn die Emissionen nur geringfügig über den Wer-
ten von Neuanlagen liegen, innerhalb von 8 Jahren 
nachzubessern. Werden Stoffe mit hohem Risikopo-
tential emittiert oder ist zur Umrüstung nur ein ge-
ringer technischer Aufwand erforderlich, beträgt die 
Nachrüstungsfrist 3 Jahre. 

Die Altanlagenregelung wird derzeit von den Län-
dern umgesetzt. Rund 30.000 Anlagen aus dem indu-
striellen und gewerblichen Bereich werden im Hin-
blick auf die verschärften Anforderungen überprüft; 
ca. 50 Prozent dieser Anlagen sind nach Auskunft der 
Länder sanierungsbedürftig. 

Bis Mitte der 90er Jahre werden sich die Emissionen 
an Luftschadstoffen aufgrund der verschärften An-
forderungen der TA Luft 

- bei Schwefeldioxid und Stickstoffoxiden um je-
weils etwa 25 bis 30 Prozent 

- bei Schwermetallen und Staub um rund 35 Prozent 
und 

- bei den flüchtigen organischen Verbindungen um 
rund 50 Prozent verringern. 

Hierzu sind Umweltschutz-Investitionen in Höhe 
von rund 10 Milliarden DM erforderlich. 

2.1.2.2.3 Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4. BImSchV) 

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz schreibt für die 
Errichtung, den Betrieb und die wesentliche Ände-
rung bestimmter Anlagen eine vorherige Genehmi-
gung vor, wenn diese Anlagen in besonderem Maße 
geeignet sind, schädliche Umwelteinwirkungen her-
vorzurufen oder wenn sie ein besonderes Gefähr-
dungspotential enthalten. Der Kreis der Anlagen, 

der konkret dieser Genehmigungspflicht unterliegt, 
ist in der 1975 erlassenen Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) abschlie-
ßend festgelegt. 

Die Verordnung wurde 1985 neu gefaßt; der Katalog 
der genehmigungsbedürftigen Anlagen wurde an 
den Stand der technischen Entwicklung angepaßt. 
Dabei wurden z.B. Anlagen, deren besonderes Ge-
fährdungspotential - z.B. durch Feuer, Explosion 
oder Störfälle - erst in der letzten Zeit erkannt wur-
de, dem förmlichen Genehmigungsverfahren zuge-
ordnet (z.B. bestimmte Anlagen, in denen Pflanzen-
oder Schädlingsbekämpfungsmittel verarbeitet wer-
den und die auch der Störfall-Verordnung unterlie-
gen). 

2.1.2.2.4 Verordnung zur Emissionsbegrenzung von leicht- 
flüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen 
(2. BImSchV) 

Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe (HKW) 
tragen zum Abbau der Ozonschicht in der Strato-
sphäre bei und sind gesundheitlich nicht unbedenk-
lich. Um die Emission dieser sich ubiquitär ausbrei-
tenden Stoffe drastisch zu senken, hat die Bundesre-
gierung die Zweite Verordnung zur Durchführung 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes neu gefaßt; 
sie trat am 1. Juli 1986 in Kraft. 

Neben Chemischreinigungsanlagen sind nunmehr 
auch die übrigen nicht genehmigungsbedürftigen 
Anlagen, in denen HKW als Lösemittel eingesetzt 
werden, einbezogen. Dazu gehören Anlagen zur 
Oberflächenbehandlung (z.B. zur Entfettung von 
Metallen) und Extraktionsanlagen. Oberflächenbe-
handlungsanlagen haben mit rund 80 Prozent den 
größten Anteil an den HKW-Emissionen der betrof-
fenen Anlagen. 

Auch diese Verordnung enthält ein Konzept zur Alt-
anlagensanierung: Innerhalb einer Übergangsfrist 
von zwei bis fünf Jahren - abgestuft nach der Höhe 
des Schadstoffauswurfs - sind die Altanlagen auf den 
Stand der Technik von Neuanlagen nachzurüsten. 

Abschätzungen ergeben, daß der Lösemittelver-
brauch nach Erfüllung aller Anforderungen um rund 
50 Prozent zurückgehen wird. 

2.1.2.3 Verkehrsbezogene Regelungen 

Etwa 53 Prozent der in der Bundesrepublik Deutsch-
land emittierten Stickstoffoxide und etwa 45 Prozent 
der Kohlenwasserstoffe stammen aus den Abgasen 
der Kraftfahrzeuge. Durch den Einbau von Katalysa-
toren können die Schadstoffe in den Kfz-Abgasen 
um bis zu 90 Prozent vermindert werden. Dies setzt 
bleifreies Benzin voraus, da Fahrzeuge mit Katalysa-
toren nur mit bleifreiem Kraftstoff wirksam betrie-
ben werden können. 

2.1.2.3.1 Einführung des schadstoffarmen Autos 

Die Bundesregierung hat sich seit Sommer 1983 für 
eine EG-weite Einführung des schadstoffarmen Au-
tos und bleifreien Benzins eingesetzt. Sie hat mit 
dem sogenannten Luxemburger Beschluß von 1985 
den entscheidenden Durchbruch erreichen können, 
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auch wenn damals ihre an den verfügbaren besten 
Technologien orientierten Ziele in der EG nicht voll 
durchgesetzt werden konnten. Es wurde vereinbart: 

- ab 1. Juli 1985 freiwillige Einführungsphase des 
schadstoffarmen Autos in Europa; für die vorzeiti-
ge Einhaltung der neuen europäischen Abgasnor-
men Möglichkeit der Gewährung von Steuerer-
leichterungen als Kaufanreiz durch die Mitglied-
staaten. Die Bundesregierung hat mit ihrem steu-
erlichen Förderkonzept bei der Durchsetzung des 
schadstoffarmen Autos in Europa die Vorreiterrol-
le übernommen. 

- ab 1. Oktober 1988 stufenweise EG-weit verbindli-
che Einführung des schadstoffarmen Autos; 

- für Fahrzeuge über 2 Liter Hubraum gelten ab 
1. Oktober 1988 (neue Modelle) bzw. 1. Oktober 
1989 (jedes neue Fahrzeug) Grenzwerte, die den 
Einsatz der zur Zeit besten Abgasreinigungs-
technik, des lambda-geregelten Drei-Wege-
Katalysator erfordern. 

- für die Fahrzeuge zwischen 1,4 und 2 Liter Hub-
raum (Mittelklasse) treten am 1. Oktober 1991 
(neue Modelle) bzw. 1. Oktober 1993 (jedes neue 
Fahrzeug) Grenzwerte in Kraft, die nur teilweise 
den geregelten Katalysator voraussetzen, meist 
reicht ein ungeregelter aus. 

für Fahrzeuge unter 1,4 Liter Hubraum (Klein-
wagen) ab 1. Oktober 1990 (neue Modelle) bzw. 
1. Oktober 1991 (jedes neue Fahrzeug) zunächst 
nur Übergangswerte, die durch einfache motori-
sche Maßnahmen (z.B. Abgasrückführung) er-
reichbar sind; verschärfte Grenzwerte sind zu 
einem späteren Zeitpunkt in einer zweiten Stufe 
festzulegen. 

- Sicherstellung eines EG-weiten Angebots an blei-
freiem Benzin mit der Richtlinie über bleifreies 
Benzin. 

Um eine sofortige Verminderung der vom Verkehr 
ausgehenden Schadstoffemissionen zu erreichen, 
wurden für die Umrüstung von Altfahrzeugen die 
gleichen steuerlichen Vergünstigungen gewährt 
wie für neu zugelassene Autos. 

Weiteres siehe unter 2.2.3.1. 

2.1.2.3.2 Verminderung der Schadstoffemissionen aus Nutz-
fahrzeugen und Krafträdern 

Zur Verminderung der Schadstoffemissionen aus 
Nutzfahrzeugen und Krafträdern hat das Bundeska-
binett am 21. August 1985 ein Konzept verabschie-
det, das im wesentlichen folgende Elemente enthält: 

- für schwere Nutzfahrzeuge Begrenzung der gas-
förmigen Emissionen durch EG-Richtlinie in zwei 
Stufen. Die erste Stufe sieht die sofortige Herab-
setzung der Grenzwerte um 20 Prozent vor. Die 
deutsche Automobilindustrie hält diese Grenz-
werte bei ihren neuen Modellen seit dem 1. Januar 
1986 ein. In einer zweiten Stufe sollen die Grenz-
werte entsprechend der Weiterentwicklung der 
Schadstoffminderungstechnik nochmals herabge-
setzt und gleichzeitig die partikelförmigen Emis-
sionen begrenzt werden. 

für leichte Nutzfahrzeuge Verminderung der gas-
förmigen Emissionen und der Partikelemissionen 
in der EG in zwei Stufen. In einer ersten Stufe sol-
len die Kohlenwasserstoff- und Stickstoffoxid-
emissionen um 20 Prozent gesenkt werden. In der 
zweiten Stufe sollen die Umweltauswirkungen 
der Grenzwerte für gasförmige und partikelförmi-
ge Schadstoffe in Europa denen der USA gleich-
wertig sein. 

- Die gasförmigen Emissionen von Mopeds und Mo-
torrädern sollen begrenzt und herabgesetzt wer-
den. 

Weiteres siehe unter 2.2.3.3. 

2.1.2.3.3 Überwachung der Fahrzeuge im Verkehr (ASU) 

Das gute Abgasverhalten von Neufahrzeugen sollte 
möglichst auch über die Lebensdauer des Fahrzeugs 
erhalten bleiben. Daher ist es erforderlich, den 
Schadstoffausstoß der zum Verkehr zugelassenen 
Kraftfahrzeuge regelmäßig zu überprüfen. 

Die Bundesregierung hat mit der Neunten Ände-
rungsverordnung zur Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung ab 1. Januar 1985 eine jährliche Abgasson-
deruntersuchung für alle Kraftfahrzeuge mit Otto-
motor vorgeschrieben. Katalysatorfahrzeuge und 
Fahrzeuge mit Dieselmotor sind hiervon zunächst 
befreit, weil für sie ein eigenes Prüfverfahren ent-
wickelt werden muß. 

Weiteres siehe unter 2.2.3.4. 

2.1.2.3.4 Bleifreies Benzin 

Nach der Benzinbleirichtlinie von 1985 sind alle EG-
Mitgliedstaaten gehalten, die Verfügbarkeit von 
bleifreiem Benzin und eine ausgewogene Streuung 
der Tankstellen bis zum 1. Oktober 1989 sicherzu-
stellen. 

In der Bundesrepublik Deutschland wird seit 1985 
der Absatz bleifreien Benzins steuerlich gefördert: 

Ab 1. April 1985 wurde die Mineralölsteuer für blei-
freien Ottokraftstoff um 2 Pfennige herabgesetzt, 
während die Steuer für andere Leichtöle um zwei 
Pfennige je Liter erhöht wurde. Zur Verstärkung der 
Kaufanreize für bleifreies Benzin wurde über den 
schon bestehenden Steuervorteil hinaus ein weiterer 
Steuernachlaß von 3 Pfennig je Liter (insgesamt 
7 Pfennig) ab dem 1. Januar 1986 bis zum 31. März 
1987, dann von 2 Pfennig (insgesamt 6 Pfennig) bis 
zum 31. März 1988 und schließlich von 1 Pfennig (ins-
gesamt 5 Pfennig) bis zum 31. März 1989 beschlossen. 
Diese Regelung hat die Voraussetzung dafür ge-
schaffen, daß bleifreies Benzin an allen Tankstellen 
billiger angeboten werden konnte als verbleites 
Benzin. 

Zur Auszeichnungspflicht für bleifreien Kraftstoff an 
den Tankstellen wurde am 20. Juni 1985 eine Ände-
rung der Benzinqualitätsangabeverordnung erlas-
sen, die eine Auszeichnung auf der Grundlage der 
DIN 51607 (Ausgabe Juni 1985) vorsieht. Die DIN 
51607 enthält u.a. die europäisch abgestimmten Qua-
litätsdaten für das bleifreie Benzin. Zur Sicherstel- 
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lung einer einheitlichen Qualitätsüberwachung des 
Kraftstoffes an der Tankstelle ist die Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zur Benzinqualitätsangabe-
verordnung vom 6. November 1985 erlassen worden. 

Aufgrund einer Initiative der Bundesregierung wur-
de in der vorgenannten EG-Richtlinie über den Blei-
gehalt im Benzin auch der Benzolgehalt im Benzin 
ab 1. Oktober 1989 auf 5 Volumen-Prozent begrenzt. 
Dies ist in der DIN 51607 (Ausgabe Juni 1985) über 
Mindestanforderungen an bleifreie Ottokraftstoffe 
enthalten und bereits seit Juli 1985 Grundlage der 
Qualitätsüberwachung nach der Benzinqualitätsan-
gabeverordnung. 

Weiteres siehe unter 2.2.3.5. 

2.2 Maßnahmen der 11. Legislaturperiode 

Mit Erlaß der Großfeuerungsanlagen-Verordnung 
und der TA Luft 1986 wurden in der 10. Legislaturpe-
riode weitreichende Regelungen zur Emissionsmin-
derung im Anlagenbereich getroffen. Die Umset-
zung dieser Vorschriften einschließlich der schritt-
weisen Sanierung des Altanlagenbestandes voll-
zieht sich überwiegend in der 11. Legislaturperiode; 
sie erfordert erhebliche Anstrengungen sowohl der 
Wirtschaft als auch der zuständigen Behörden. Die 
Auswirkungen dieser Maßnahmen führen bereits 
heute zu spürbaren Verbesserungen der Luftquali-
tät. 

In der 11. Legislaturperiode wurden neue Schwer-
punkte gesetzt. Für den Bereich der Luftreinhaltung 
standen hierbei die weitere Verbesserung und Mo-
dernisierung des Immissionsschutzrechts, die Sen-
kung der verkehrsbedingten Emissionen sowie in-
ternational abgestimmte Maßnahmen zur Bekämp-
fung grenzüberschreitender und globaler Luftverun-
reinigungen. Auf die gleichermaßen bedeutsamen 
Fragen der Sicherheit technischer Anlagen wird in 
einem besonderen Abschnitt „2.4 Anlagensicherheit" 
eingegangen. Damit werden in dieser Legislaturpe-
riode wesentliche Bausteine für eine neue Sicher-
heitskultur in unserer Industriegesellschaft geschaf-
fen. 

2.2.1 Verbesserung des immissionsschutzrechtlichen 
Instrumentariums 

2.2.1.1 Novellierung des Bundes-immissisonsschutz-
gesetzes 

Das Bundeskabinett hat am 15. März 1989 den Ent-
wurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes beschlossen. Der Ge-
setzentwurf ist vom Deutschen Bundestag am 
15. März 1990 beschlossen worden; es tritt im Som-
mer 1990 in Kraft. Mit der Novelle wird das Bundes

-

Immissionsschutzgesetz zu einem umfassenden An-
lagensicherheitsgesetz ausgebaut. 

Das Gesetz enthält folgende Schwerpunkte: 

1. Der Boden, das Wasser, die Atmosphäre und die 
Kulturgüter werden ausdrücklich in den Schutz-
güterkreis des Gesetzes aufgenommen. 

2. Das System der Prüfung und Überwachung von 
Industrieanlagen wird schwerpunktmäßig ver-
bessert (siehe hierzu „2.4 Anlagensicherheit"). 

3. Es wird gesetzlich klargestellt, daß die Verant-
wortung des Anlagenbetreibers auch nach dem 
Einstellen des Anlagenbetriebes fortdauert; der 
Anlagenbetreiber soll auch nach Einstellung des 
Betriebes für den umweltverträglichen Zustand 
seiner Anlage verantwortlich sein. Es soll ausge-
schlossen werden, daß nach Betriebsstillegungen 
vom Betriebsgrundstück Gefahren ausgehen oder 
Kontaminationen im Boden aufgefunden werden, 
die das Grundwasser gefährden. 

4. Das Abwärmenutzungsgebot für die Betriebe ge-
nehmigungsbedürftiger Anlagen wird erweitert. 
So weit dies in einer Rechtsverordnung vorgese-
hen ist, muß entstehende Abwärme künftig auch 
an abnahmebereite Dritte abgegeben werden. 

5. Das Instrument der Kompensationsregelung wird 
aufgrund der bisher gemachten Erfahrungen wei-
ter verbessert und flexibler gestaltet. Darüber 
hinaus wird die Möglichkeit zur Kompensation 
künftig auch mit Nachbarstaaten bestehen. 

6. Die Länder erhalten künftig die Möglichkeit, in 
von ihnen festzulegenden Gebieten auf lokaler 
Ebene Verkehrsverbote und Verkehrsbeschrän-
kungen auszusprechen, wenn dies zur Abwehr 
schädlicher Umwelteinwirkungen erforderlich 
ist. Gebietsbezogene Verkehrsbeschränkungen 
waren bisher nur bei Smog-Wetterlagen möglich. 
Dies reicht jedoch nicht immer aus, um allen Bela-
stungen unserer Innenstädte durch vom Verkehr 
verursachte Luftverunreinigungen entgegentre-
ten zu können. 

7. Das Instrumentarium zur Luftreinhalteplanung 
wird verbessert. Dabei steht der Schutz des Men-
schen im Vordergrund: Es muß immer dann ein 
Luftreinhalteplan aufgestellt und durchgesetzt 
werden, wenn zum Schutz vor Gesundheitsgefah-
ren erlassene Immissionswerte überschritten wer-
den. Außerdem erhalten die Länder die Möglich-
keit, für besonders schutzbedürftige Gebiete ei-
nen Luftreinhaltevorsorgeplan aufzustellen. 

8. Aus Gründen des Umwelt- und des Verbraucher-
schutzes wird die Möglichkeit eröffnet, in Rechts-
verordnungen Kennzeichnungs- und Unterrich-
tungspflichten über die Beschaffenheit von 
Brenn-, Treib- und Schmierstoffen vorzuschrei-
ben. Damit wird dem unter Umweltgesichtspunk-
ten bestehenden Interesse an Informationen 
Rechnung getragen. 

2.2.1.2 Novellierung der Verordnung über das Genehmi-
gungsverfahren (9. BImSchV) 

Die aus dem Jahre 1977 stammende 9. Verordnung 
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes stellt Grundsätze für das immissionsschutz-
rechtliche Genehmigungsverfahren auf. Für dieses 
Verfahren von erheblicher Bedeutung ist die aus 
dem Jahre 1985 stammende EG-Richtlinie über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bei bestimm-
ten öffentlichen und privaten Projekten. Nachdem 
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diese Richtlinie durch Gesetz in innerstaatliches 
Recht umgesetzt ist, besteht die Notwendigkeit, die 
Anforderungen des UVP-Stammgesetzes in das im-
missionsschutzrechtliche G enehmigungsverfahren 
zu integrieren. Dies wird Schwerpunkt einer Novel-
le zur 9. BImSchV sein, die die Bundesregierung der-
zeit vorbereitet. 

2.2.2 Anlagenbezogene Regelungen 

Nach dem Erlaß der TA Luft und der Großfeue-
rungsanlagen-Verordnung in der 10. Legislaturpe-
riode konzentrieren sich die anlagenbezogenen Re-
gelungen in der 11. Legislaturperiode auf folgende 
Bereiche: 

2.2.2.1 Novellierung der Kleinfeuerungsanlagen-Verordnung 
(1. BlmSchV) 

Am 1. Oktober 1988 ist die Novelle der Kleinfeue-
rungsanlagen-Verordnung in Kraft getreten. Die 1. 
BImSchV regelt die Anforderungen an die Luftrein-
haltung für Feuerungsanlagen, die nicht der Geneh-
migungspflicht nach dem Bundes-Immissionsschutz-
gesetz unterliegen. Dazu zählen besonders die in pri-
vaten Haushalten, Handwerks- und Gewerbebetrie-
ben,  der Landwirtschaft und in öffentlichen Einrich-
tungen (z. B. Schulen, Krankenhäusern) eingesetzten 
Feuerungsanlagen. Der Leistungsbereich dieser 
Feuerungsanlagen erstreckt sich von wenigen Kilo-
watt bei Einzelfeuerungen bis zu einigen Megawatt 
bei Sammelheizungen für größere Gebäudekom-
plexe. 

Kleinfeuerungsanlagen tragen aufgrund ihrer gro-
ßen Anzahl, ihrer niedrigen Schornsteine und ihrer 
zeitlichen Nutzungsbegrenzung auf die Heizperiode 
in Ballungsgebieten in erheblichem Maße zur örtli-
chen Schadstoffbelastung bei. Während der Heizpe-
riode kann z.B. für Schwefeldioxid der Anteil der 
Kleinfeuerungsanlagen an den Immissionen in Bal-
lungsgebieten auf über 50 Prozent ansteigen. 

Mit der Neufassung der Verordnung werden weitere 
Einschränkungen bei den erlaubten festen und gas-
förmigen Brennstoffen aufgenommen und für Kohle 
die Begrenzung des Schwefelgehaltes auf ein Ge-
wichtsprozent eingeführt. Die Anforderungen an 
Kleinfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe werden 
vor allem im Hinblick auf den Einsatz von Holz-
brennstoffen verschärft. Bei Öl- und Gasfeuerungs-
anlagen wird ein erhöhter Wirkungsgrad gefordert; 
Ölfeuerungsanlagen müssen außerdem verschärfte 
Anforderungen an die Rußemissionen einhalten. Ab-
gasreinigungstechniken sind zur Einhaltung der 
verschärften Anforderungen nicht erforderlich. 

Die geänderten Vorschriften richten sich an neue, 
zum Teil aber auch an bereits in Betrieb befindliche 
Anlagen; für Altanlagen sind Übergangsfristen von 
bis zu 7 Jahren vorgesehen. 

2.2.2.2 Wärmenutzungs-Verordnung 

Die Bundesregierung bereitet eine auf § 5 (2) 
BImSchG gestützte Rechtsverordnung vor, mit der 
diejenigen Anlagen bestimmt werden, bei denen 
nutzbare Wärme in nicht unerheblichem Umfang 

entstehen kann und die entsprechend den in der 
Rechtsverordnung näher zu bestimmenden Anforde-
rungen errichtet und betrieben werden müssen. 

Bei allen Prozessen der Umwandlung und Nutzung 
von Energie entsteht Wärme; dies gilt besonders für 
die Bereiche der öffentlichen Stromversorgung, der 
Eisen- und Stahlerzeugung und des Bergbaus. In vie-
len Fällen läßt sich Wärme über Rückgewinnungs-
anlagen mehrfach energetisch nutzen, dies ist aber 
wegen anhaltend niedriger Energiepreise betriebs-
wirtschaftlich zur Zeit nicht immer lohnend. Wärme-
verluste führen zu einem erhöhten Verbrauch von 
Primärenergie. Da die Energiebereitstellung und 
-nutzung mit erheblichen Umweltbelastungen ver-
bunden ist, entspricht es sowohl energiepolitischen 
als auch umweltpolitischen Zielen, die benötigte 
Energiedienstleistung mit möglichst geringem Pri-
märenergieaufwand zu erbringen. 

2.2.2.3 Abfallverbrennungsanlagen-Verordnung 

Verbrennungsanlagen für Abfälle und ähnliche 
brennbare Stoffe stehen wegen ihrer Emissionen an 
Dioxinen und Furanen, gasförmigen anorganischen 
Chlor- und Fluorwasserstoff sowie der im Gesamt-
staub enthaltenen Schwermetalle im besonderem 
Maße in der umweltpolitischen Diskussion. Mit dem 
Entwurf einer Verordnung über Abfallverbren-
nungsanlagen wird angestrebt, die Emissionsfrach-
ten dieser luftverunreinigenden Stoffe durch bauli-
che und betriebliche Anforderungen sowie durch 
Festlegung niedriger Emissionswerte weiter abzu-
senken. Erstmalig wird aus Gründen der Vorsorge 
ein außerordentlich anspruchsvoller Emissionswert 
von 0,1 Nanogramm Dioxine/Furane je Kubikmeter 
Abgas festgelegt, der nur durch aufwendige techni-
sche Maßnahmen einhaltbar ist. Ziel ist es, die An-
forderungen zur Vorsorge gegen schädliche Um-
welteinwirkungen durch Luftverunreinigungen bei 
diesen Verbrennungsanlagen neu festzusetzen. Erst-
malig sollen die beim Betrieb von Verbrennungsan-
lagen für Abfälle und brennbare Stoffe anfallenden 
Stoffe und die entstehende Abwärme Regelungen 
getroffen werden. Die Verordnung soll nach ange-
messenen Übergangsfristen auch für Altanlagen gel-
ten. 

2.2.2.4 Novellierung der Verordnung zur Emissionsbegren-
zung von leichtflüchtigen Halogenkohlenwasserstof-
fen (2. BlmSchV) 

Die Verordnung zur Emissionsbegrenzung von 
leichtflüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen hat 
am 1. Juli 1986 die aus dem Jahre 1974 stammende 
Verordnung über Chemischreinigungsanlagen ab-
gelöst. Sie erfaßt Anlagen, in denen leichtflüchtige 
Halogenkohlenwasserstoffe als Lösemittel einge-
setzt werden. Über das Gefährdungspotential der zu-
gelassenen leichtflüchtigen Halogenkohlenwasser-
stoffe sind seit Inkrafttreten dieser Verordnung neue 
Erkenntnisse gewonnen worden. Für einige der Stof-
fe besteht der begründete Verdacht auf krebserzeu-
gendes Potential. Besondere Bedeutung hat in die-
sem Zusammenhang der Stoff PER (Perchlorethylen), 
der u. a. bei der chemischen Reinigung von Textilien 
verbrauchernah eingesetzt wird und der in diesem 
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Bereich derzeit nicht durch einen anderen, insgesamt 
weniger bedenklichen Stoff ersetzt werden kann. 

Diesen neuen Erkenntnissen Rechnung tragend 
strebt der Bundesumweltminister an, noch in dieser 
Legislaturperiode die 2. BImSchV zu novellieren. 
Schwerpunkt wird es dabei sein, für neue Chemisch

-

reinigungs- und Textilausrüstungsanlagen sowie 
Oberflächenbehandlungs- und Extraktionsanlagen 
einen fortgeschrittenen Stand der Technik zu be-
stimmen. Altanlagen sollen an diesen Stand nach ei-
ner Übergangszeit von längstens 5 Jahren angepaßt 
werden. Die Verwendung von FCKW als Lösemittel 
soll ab 1995 auslaufen. 

2.2.2.5 Emissionsbegrenzung von organischen Kraftstoff-
dämpfen 

Im Rahmen der Verteilung der Kraftstoffe von der 
Raffinerie bzw. dem Auslieferungslager bis in die 
Fahrzeugtanks der Verbraucher werden in der Bun-
desrepublik Deutschland jährlich etwa 145 000 Ton-
nen an Kraftstoffdämpfen freigesetzt; diese Emissio-
nen entfallen etwa zu gleichen Teilen auf die Befül-
lung der Tankfahrzeuge an  den Raffinerien/ Tankla-
gern, die Belieferung der Tankstellen und die Betan-
kung der Fahrzeuge an den Tankstellen. Darüber 
hinaus entweichen Kraftstoffdämpfe auch während 
der Fahrt und beim Stillstand der Kraftfahrzeuge. Da 
Benzindämpfe ebenso wie andere organische Dämp-
fe ein Risikopotential für die menschliche Gesund-
heit beinhalten, sind auch hier Maßnahmen zur 
Emissionsminderung erforderlich. 

Für Raffinerien und Mineralöllager enthält bereits 
die TA Luft Anforderungen zur Emissionsminderung 
organischer Stoffe. Der Bereich der Tankstellenbe-
lieferung soll ebenfalls einer Regelung zugeführt 
werden. Der Bundesumweltminister bereitet hierzu 
den Erlaß einer auf das Bundes-Immissionsschutzge-
setz gestützten Rechtsverordnung vor. Noch geprüft 
wird vom Bundesumweltminister, ob die Fahrzeug-
betankung in diese Verordnung einbezogen werden 
sollte. In Vorbereitung hierzu wurde im November 
1989 in Berlin ein internationaler Workshop durch-
geführt, in dessen Mittelpunkt tankstellenseitige 
und fahrzeugseitige technische Systeme zur Zurück-
haltung von Kraftstoffdämpfen standen. Die Ergeb-
nisse dieses Workshops und eines beim TÜV Rhein-
land in Auftrag gegebenen Gutachtens werden zur 
Zeit ausgewertet. 

Zur Begrenzung der Verdunstungsemissionen beim 
Betrieb der Kraftfahrzeuge sind praktisch alle neu in 
den Verkehr kommenden Fahrzeuge mit geregeltem 
Drei-Wege-Katalysator auch mit einem Aktivkohlefil-
ter (sogenannten kleinem Kohlekanister) ausgestattet. 
Bei der Nachrüstung von Pkw mit geregeltem Drei-
Wege-Katalysator wird der Einbau eines solchen 
Verdunstungsfilters zusätzlich steuerlich gefördert. 

2.2.3 .  Verkehrsbezogene Regelungen 

2.2.3.1 Schadstoffreduzierung bei Personenkraftwagen mit 
Ottomotor 

Das schadstoffarme Auto hat sich bereits während 
der freiwilligen Einführungsphase in der Bundesre

-

publik Deutschland durchgesetzt. Von den im Janu

-ar 1990 neu zugelassenen Personenkraftwagen sind 
98 Prozent schadstoffreduziert und über 91 Prozent 
schadstoffarm. Von den Pkw mit Ottomotor haben 
über 89 Prozent den geregelten Drei-Wege-Kataly-
sator, weitere 2 Prozent sind mit einem ungeregelten 
Katalysator ausgerüstet. Bei einem Vergleich der 
Fahrzeugklassen zeigt sich, daß bei den Pkw über 2 
Liter Hubraum über 99 Prozent, in der Mittelklasse 
von 1,4 bis 2 Liter Hubraum über 95 Prozent und bei 
den Kleinwagen unter 1,4 Liter Hubraum 71 Prozent 
aller Ottofahrzeuge mit einem geregelten Drei-
Wege-Katalysator ausgerüstet sind. 

Die Bestandsentwicklung schadstoffreduzierter Pkw 
wird im wesentlichen von der Neuzulassung ge-
prägt. Mit zunehmender Umsetzung der Kfz-Flotte 
werden die konventionellen Altfahrzeuge durch 
schadstoffarme Neufahrzeuge ersetzt. Zum 1. Januar 
1990 waren über 12,1 Millionen Pkw (mehr als 40 
Prozent) schadstoffreduziert. Von den Pkw mit Otto-
motor hatten über 4 Millionen (15,4 Prozent) einen 
geregelten DreiWege-Katalysator, weitere 1,5 Mil-
lionen (5,7 Prozent) einen ungeregelten Katalysator. 

Am 3. Dezember 1987 verabschiedete der EG-
Umweltrat die EG-Richtlinie zu den Luxemburger 
Grenzwerten für die schadstoffarmen Pkw (siehe 
2.1.2.3.1). Über die weitere Verminderung der Schad-
stoffemissionen von Kleinwagen und die -  Gewäh-
rung weiterer steuerlicher Anreize haben sich die 
EG-Umweltminister am 9. Juni 1989 geeinigt. Der 
Ministerbeschluß umfaßt m wesentlichen folgende 
Punkte: 

- Herabsetzung der Typgrenzwerte bei den Pkw 
unter 1,4 Liter Hubraum von 15 g/Test auf 5 g/Test 
Kohlenwasserstoff (HC) und Stickstoffoxide (NO.) 
und von 45 g/Test auf 19 g/Test Kohlenmonoxid 
(CO), gültig ab 1. Juli 1992 für neue Modelle und 
ab 31. Dez ember 1992 für jedes neu zugelassene 
Fahrzeug. 

- Am 21. Dezember 1989 hat die EG-Kommission ei-
nen Vorschlag vorgelegt, der auf der Basis eines 
neuen europäischen Testverfahrens, das Ge-
schwindigkeiten bis 120 km/h erfaßt, Grenzwerte 
enthält, die für alle Pkw zur Zeit den geregelten 
Drei-Wege-Katalysator erfordern. Der Richtlinien-
vorschlag umfaßt neben einer Abgasprüfung im 
Stadtzyklus und bei höheren Geschwindigkeiten 
auch Anforderungen an die Dauerhaltbarkeit der 
Abgasreinigungssysteme sowie eine Begrenzung 
der Verdunstungsemissionen aus den Benzintanks 
der Fahrzeuge („kleiner Kohlekanister"). 

- Zulassung einer steuerlichen Förderung zur vor-
zeitigen Einführung von Autos mit der besten Ab-
gasreinigungstechnik, um die entsprechenden 
Mehranforderungen auszugleichen. 

Am 1. Januar 1990 ist das Gesetz zur Verbesserung 
der steuerlichen Förderung schadstoffarmer Pkw in 
Kraft getreten, das befristet bis zum 31. Juli 1991 fol-
gende Förderungsmaßnahmen enthält: 

Förderung des Neuwagenkaufs 

Pkw mit Otto-Motor bis 2 Liter Hubraum (Mittel-
klasse- und Kleinwagen), die den strengen US- 
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Normen entsprechen, erhalten eine befristete Steu-
erbefreiung in Höhe von 1 100 DM. Damit wird die 
Förderung des geregelten Drei-Wege- Katalysators 
vor allem für Kleinwagen unter 1,4 Liter Hubraum 
deutlich verbessert. Die bis dahin noch geltende 
Steuerbefreiung für Autos nach der schwächeren 
Euronorm entfällt. Für diese Fahrzeuge ist aber wei-
terhin gegenüber den nicht schadstoffarmen Autos 
ein niedrigerer Steuersatz zu zahlen (13,20 DM pro 
100 Kubikzentimeter Hubraum statt 21,60 DM). 

Rückwirkende Verbesserung für Kleinwagen 

Fahrzeuge unter 1,4 Liter Hubraum, die vor dem 1. 
Januar 1990 erstmals zugelassen worden sind, erhal

-

ten rückwirkend eine größere Steuerbefreiung 
(Steuervorteil durch verlängerte Steuerbefreiung 
von umgerechnet bis zu 1 100 DM), wenn sie den 
Vorschriften der Anlage XXIII zur StVZO (,,schad-
stoffarm" gemäß US-Norm) entsprechen. Diese 
Rückwirkung gilt auch für schadstoffarme Kleinwa-
gen mit Dieselmotor, die bis zum 31. Dezember 1988 
erstmals zugelassen wurden (allerdings nur mit der 
halben Dauer der Steuerbefreiung). 

Förderung der Nachrüstung mit Katalysator 

Die Nachrüstung von Altfahrzeugen wird mit einem 
Förderungsbetrag in Höhe von 1 100 DM (bei Einbau 
eines geregelten Drei-Wege-Katalysators) bzw. 
550 DM (bei Einbau eines ungeregelten Katalysa-
tors) gefördert. Bei Fahrzeugen mit geregeltem Drei-
Wege-Katalysator, die zusätzlich mit einem Verdun-
stungsfilter zur Verminderung von Kohlenwasser-
stoffemissionen ausgerüstet werden, erhöht sich der 
Fördrungsbetrag auf 1200 DM. In diese Nachrüstför-
derung sind auch vor dem 1. Oktober 1988 erstmals 
zugelassene Fahrzeuge über 2 Liter Hubraum einbe-
zogen, soweit sie in der Zeit vom 1. Oktober 1988 bis 
31. Juli 1991 nachgerüstet werden. Diese Regelung 
gilt auch für Nachrüstungen bei Fahrzeugen unter 
1,4 Liter Hubraum, die seit der Regierungserklärung 
des Bundeskanzlers am 27. April 1989 und spätestens 
bis zum 31. Juli 1991 nachgerüstet werden. 

2.2.3.2 Schadstoffreduzierung bel Diesel -Pkw 

Für neu in den Verkehr kommende Diesel-Pkw hat 
sich der EG-Ministerrat am 16. Juni 1988 auf Parti-
kelgrenzwerte geeinigt. Ab 1. Oktober 1989 für neue 
Fahrzeugmodelle und ab 1. Oktober 1990 für neue 
Fahrzeuge wurde ein Typgrenzwert von 1,1 Gramm/ 
Test und ein Serienwert von 1,4 Gramm/Test einge-
führt. Hierbei war wesentlich, daß die Richtlinie ei-
ne zweite, weitergehende Verminderungsstufe vor-
sieht. 

Die Bundesregierung wird zur Förderung besonders 
schadstoffarmer Diesel-Pkw alsbald einen Gesetz-
entwurf vorlegen. 

2.2.3.3 Schadstoffreduzierung bel Nutzfahrzeugen 

Auf der Grundlage des Nutzfahrzeugkonzepts der 
Bundesregierung von 1985 (siehe hierzu 2.1.2.3.2) hat 
der EG- Umweltministerrat am 3./4. Dezember 1987 
Grenzwerte für die gasförmigen Schadstoffe in den 

Abgasen von Lastkraftwagen beschlossen. Danach 
werden die Emissionen bei Kohlenmonoxid und 
Stickstoffoxiden um 20 Prozent und bei Kohlenwas-
serstoffen um 30 Prozent herabgesetzt. 

In der EG werden die Grenzwerte, die von der deut-
schen Automobilindustrie für alle Neufahrzeuge be-
reits ab 1. Januar 1986 eingehalten werden, ab 1. 
Oktober 1990 verbindlich sein. 

Die EG-Kommission ist gehalten, einen Vorschlag 
zur weiteren Herabsetzung der Schadstoffemissio-
nen vorzulegen. Dies ist für das zweite Quartal 1990 
zugesagt. Von der Bundesregierung werden eine 
weitere drastische Herabsetzung der Grenzwerte für 
die gasförmigen Schadstoffe, z.B. bei Stickstoffoxi-
den von 14,4 auf 9 g/kWh, und eine erstmalige Be-
grenzung der Partikelemissionen möglichst auf ei-
nen Wert von 0,35 g/kWh angestrebt. 

Eine weitere Reduzierung der Schadstoffemissionen 
in einer dritten Stufe wird auf der Grundlage der 
Rußfiltertechnik verfolgt. Den abschließenden 
Nachweis über die Leistungsfähigkeit und Praxis-
tauglichkeit der Rußfiltertechnik soll der zur Zeit 
vom Bundesumweltministerium durchgeführte Ruß-
filtergroßversuch bringen. Ziel ist eine Herabset-
zung der Grenzwerte für Partikel auf mindestens 
0,15 g/kWh und von Stickstoffoxiden auf mindestens 
7 g/kWh ab 1995/96. 

2.2.3.4 Überwachung der Fahrzeuge im Verkehr (ASU) 

Die Bundesregierung beabsichtigt, auch die bisher 
von der ASU befreiten schadstoffarmen Personen-
kraftwagen mit Katalysator und Dieselfahrzeuge in 
das System der Abgassonderuntersuchung einzube-
ziehen. 

Auch bei diesen Fahrzeuggruppen können bei m an
-gelnder Wartung, durch Fehleinstellungen des Mo-

tors oder durch Defekte im Abgasreinigungssystem 
die Schadstoffe im Abgas unnötig anseigen. Bei der 
neuen Abgassonderuntersuchung für Personenkraft-
wagen mit Katalysator und für Dieselfahrzeuge müs-
sen Lösungen gefunden werden, mit deren Hilfe 
Fahrzeuge mit defekten Bauteilen, mangelnder War-
tung oder falscher Einstellung sicher erkannt wer-
den können. Diese Prüfverfahren müssen unnötigen 
Aufwand vermeiden und auch aus der Sicht des Au-
tofahrers akzeptabel, also verbraucherfreundlich 
sein. 

2.2.3.5. Schadstoffreduzierung im Benzin 

2.2.3.5.1 Bleifreies Benzin 

Seit 1. Februar 1988 ist durch Änderung des Benzin-
bleigesetzes von 18. Dezember 1987 das Inverkehr-
bringen bleihaltigen Normalbenzins in der Bundes-
republik Deutschland verboten. Das Verbot war auf 
der Grundlage einer entsprechenden Änderung der 
EG-Benzinbleirichtlinie möglich, die der EG-
Umweltministerrat am 21. Juli 1987 auf Initiative der 
Bundesregierung verabschiedet hat. 

Ein wesentlicher Anreiz zum Kauf bleifreien Benzins 
wurde durch das Verbrauchsteueränderungsgesetz 
1988 geschaffen, mit dem die Steuerspreizung zwi- 
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schen unverbleitem und verbleitem Benzin unbefri-
stet verlängert und ab 1. Januar 1989 auf 8 Pfennig 
pro Liter, ab 1. Januar 1991 auf 7 Pfennig pro Liter 
neu festgesetzt wurde. 

Die Steuerspreizung beim bleifreien Benzin sowie 
das umweltgerechte Verbraucherverhalten haben zu 
einem stetigen Anstieg des Bleifrei-Anteils geführt. 
Nach wie vor nimmt die Bundesrepublik Deutsch-
land mit einem Bleifrei-Anteil von 65 Prozent - ge-
messen am Absatz von Ottokraftstoff - den ersten 
Platz in Europa ein (Vergleich 1985: 1 Prozent). In der 
Bundesrepublik Deutschland wird an praktisch je-
der der 18 271 Tankstellen bleifreies Benzin angebo-
ten. 

Die Bemühungen auf diesem Gebiet werden sich in 
Zukunft vor allem darauf konzentrieren müssen, 
auch in der DDR ein flächendeckendes Bleifrei-Netz 
aufzubauen. Zur Zeit bieten in der DDR nur 66 von 
1272 Tankstellen bleifreies Benzin an. Gemessen am 
Ottokraftstoff-Absatz liegt der Bleifrei-Anteil dort 
unter 1 Prozent. 

2.2.3.5.2 Benzinqualitätsverordnung 

Zur Festlegung von Qualitätsdaten für bleifreies und 
verbleites Benzin und zur Regelung der Auszeich-
nung für Ottokrftstoffe nach dem Verbot verbleiten 
Normalbenzins wurde die „Verordnung über die Be-
schaffenheit und die Auszeichnung der Qualitäten 
von Ottokraftstoffen (Benzinqualitätsverordnung)" 
vom 27. Juni 1988 erlassen. Die Benzinqualitätsanga-
beverordnung konnte aufgehoben werden. Gleich-
zeitig wurden mit der Verordnung die Richtlinien 
85/536/EWG und 87/44/EWG, mit denen eine Be-
grenzung von Ersatzkraftstoffkomponenten im 
Benzin und eine Begrenzung des Gehalts an be-
stimmten sauerstoffhaltigen organischen Verbin-
dungen und des Gesamtgehaltes an Sauerstoff im 
Ottokraftstoff vorgeschrieben werden, in innerstaat-
liches Recht umgesetzt. Durch die Verordnung wird 
weiterhin bestimmt, daß die Zapfsäulen für verblei-
tes Benzin nicht mit dem dünneren Zapfventil für 
bleifreies Benzin ausgestattet werden dürfen. Da-
durch werden Fehlbetankungen und vermeidbare 
Emissionen von Fahrzeugen, die mit bleifreiem 
Benzin betrieben werden können, verhindert. 

2.2.3.5.3 Benzolgehalt im Ottokraftstoff 

Die Bundesregierung hat die EG-Kommission im Ja-
nuar 1987 gebeten, durch Änderung der EG-Richtli-
nie 85/210/EWG den Benzolhöchstgehalt von ver-
bleitem und unverbleitem Benzin weiter auf 1 Volu-
men-Prozent herabzusetzen. Inzwischen hat sie ei-
nen entsprechenden Entwurf zur Änderung der 
Benzinqualitätsverordnung vorbereitet und bei der 
EG-Kommission 1989 notifiziert. 

Die krebserzeugende Wirkung des Benzols ist vor al-
lem aus dem Bereich der Arbeitsmedizin schon lan-
ge bekannt. Beobachtet wurde vor allem das Auftre-
ten von Schädigungen des Knochenmarks und des 
blutbildenden Systems, was zur Leukämie führen 
kann. Daher wurden die Bestimmungen des Arbeits-
schutzes in der Vergangenheit Zug um Zug ver-
schärft. 

Lediglich 2 Prozent der Benzolemissionen gelangen 
beim Betanken der Autos in die Atmosphäre. Der 
weitaus überwiegende Teil des Benzols wird ohne 
moderne Abgasreinigung als Auspuffgas emittiert. 
Die Einführung des schadstoffarmen Autos - beson-
ders der geregelte Drei-Wege-Katalysator - verrin-
gert diese Emissionen nachhaltig um bis zu 90 Pro-
zent (siehe hierzu auch 2.2.2.5). 

2.2.3.6 Reduzierung des Schwefelgehalts im leichten Heizöl 
und Dieselkraftstoff 

Mit Wirkung vom 1. März 1988 ist der Schwefel-
höchstgehalt im leichten Heizöl und Dieselkraftstoff 
von 0,3 auf 0,2 Gewichts-Prozent reduziert worden 
(Novellierung der 3. BImSchV vom 14. Dezember 
1987). Die Herabsetzung des Schwefelgehaltes wur-
de durch die aufgrund einer Initiative der Bundesre-
gierung im März 1987 geänderte EG-Gasölrichtlinie 
ermöglicht. 

Mit der hierdurch bewirkten Verminderung der 
Schwefeldioxid-Emissionen in der Bundesrepublik 
Deutschland wird ein wichtiger Beitrag zur Verrin-
gerung der SO 2 -Belastung, vor allem in den Bal-
lungsgebieten, und auch zur Smogbekämpfung ge-
leistet. Diese Emissionsminderung entspricht in et-
wa der Menge an Schwefeldioxid die derzeit von 
rund 5,3 Millionen ölbefeuerten Einfamilienhäusern 
ausgestoßen wird. 

2.2.4 Maßnahmen zur Bekämpfung grenzüberschrei

-

tender und globaler Luftverunreinigungen 

Anspruchsvolle Umweltschutzanforderungen für 
Neuanlagen und eine umfangreiche, aufwendige Sa-
nierung des Altanlagenbestandes haben die aus 
Quellen in der Bundesrepublik Deutschland stam-
menden Emissionen bereits deutlich gesenkt; sie 
werden in den nächsten Jahren weiter sinken. Damit 
kommt für eine weitere Verbesserung der Luftquali-
tät den aus angrenzenden Staaten importierten 
Schadstoffen zunehmendes Gewicht zu. Zudem wird 
immer deutlicher, daß bei der Bewältigung globaler 
Aufgaben (z.B. beim Schutz der Erdatmosphäre) na-
tionale Bemühungen in ihrer Wirkung nur sehr be-
grenzt sind, wenn nicht die gesamte Staatengemein-
schaft durch paralleles, miteinander abgestimmtes 
Handeln in die gleiche Richtung wirkt. Wirksamer 
Umweltschutz erfordert deshalb in zunehmendem 
Maße eine enge Zusammenarbeit über Staatsgren-
zen hinweg. 

2.2.4.1 Grenzüberschreitende Luftverunreinigungen 

Als Mitglied der Europäischen Gemeinschaften und 
zahlreicher internationaler Umweltgremien und -or-
ganisationen, als Vertragspartner vieler bi- und mul-
tilateraler Umweltabkommen mit westlichen und 
östlichen Staaten sowie Ländern der Dritten Welt 
setzt sich die Bundesregierung nachhaltig für die 
Durchsetzung umweltpolitisch wichtiger Ziele ein. 

2.2.4.1.1 Helsinki-Protokoll zur SO2-Reduzierung 

Das von der Bundesrepublik Deutschland am 9. Juli 
1985 in Helsinki unterzeichnete Protokoll zur SO2

-

Reduzierung ist nach Verabschiedung des erforder- 
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lichen Vertragsgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland am 2. September 1987 in Kraft getreten; 
es konkretisiert die Genfer Luftreinhaltekonvention 
von 1979. Mit diesem Protokoll übernehmen 21 Staa-
ten aus West und Ost die völkerrechtliche Verpflich-
tung, ihre jährlichen nationalen Schwefelemissionen 
bis spätestens 1993 um mindestens 30 Prozent gegen-
über dem Niveau von 1980 zu reduzieren. 

Eine Reihe von Ländern hat bereits weitergehende 
SO 2 - Reduktionen durchgeführt oder geplant. In der 
Bundesrepublik Deutschland wird die übernomme-
ne Reduzierungsverpflichtung vor allem durch die 
Großfeuerungsanlagen-Verordnung und die TA Luft 
erfüllt; gemessen am Basisjahr 1980 erfolgt damit bis 
1993 eine Reduzierung um mehr als 60 Prozent. 

2.2.4.1.2 Protokoll von Sofia zur Begrenzung der NOx-Emis-
sionen  

Ebenfalls im Rahmen der Genfer Luftreinhaltekon-
vention hat die Bundesregierung am 1. November 
1988 in Sofia das Protokoll über die Begrenzung der 
Stickstoffoxid-Emissionen oder ihrer grenzüber-
schreitenden Ströme unterzeichnet. Dieses Protokoll 
enthält die völkerrechtliche Verpflichtung, die ge-
samten nationalen Stickstoffoxid-Emissionen auf 
dem Stand von 1987 einzufrieren; dieses Ziel ist bis 
1994 zu erreichen. Die Anhänge des Protokolls ent-
halten u.a. anspruchsvolle Grenzwerte, die für neue 
Kraftwerke und industrielle Feuerungsanlagen so-
wie für Kraftfahrzeuge gelten sollen. Sie führen 
Techniken auf, die nach dem gegenwärtigen Stand 
der Technik zur Verminderung der Stickstoffoxid-
Emissionen verfügbar sind; die einzelnen Staaten 
sind zur Umsetzung dieses Standes der Technik in 
den nationalen Emissionsnormen aufgefordert. Der 
Entwurf des zur innerstaatlichen Umsetzung des 
Protokolls erforderlichen Vertragsgesetzes ist vom 
Bundeskabinett am 6. Dezember 1989 verabschiedet 
und den gesetzgebenden Körperschaften zugeleitet 
worden. 

Das Protokoll stellt einen wichtigen Fortschritt zur 
Bekämpfung der grenzüberschreitenden Luftverun-
reinigungen dar. Nach Auffassung der Bundesregie-
rung ist jedoch eine weitergehende Reduzierung der 
Gesamtemissionen an Stickstoffoxiden um 30 Pro-
zent in Zukunft erforderlich. Deshalb haben bereits 
vor der Unterzeichnung des Protokolls die Umwelt-
minister Österreichs, Belgiens, Dänemarks, der Bun-
desrepublik Deutschland, Finnlands, Frankreichs, 
Italiens, Liechtensteins, der Niederlande, Schwe-
dens, Norwegens und der Schweiz eine „Deklaration 
zur Luftreinhaltung" unterzeichnet. Sie verpflichten 
sich darin, ihre gesamten Stickstoffoxid-Emissionen 
so schnell wie möglich und spätestens bis 1998 um 
mindestens 30 Prozent zu reduzieren, und zwar ge-
genüber den Emissionen eines Jahres zwischen 1980 
und 1985. 

2.2.4.1.3 Großfeuerungsanlagen -Richtlinie der EG 

Die EG-Richtlinie über die „Begrenzung von Schad-
stoffemissionen von Großfeuerungsanlagen in die 
Luft" ist unter deutscher Präsidentschaft am 24. No-
vember 1988 nach jahrelangen Diskussionen vom 

EG-Umweltministerrat verabschiedet worden. Vor-
bild war die deutsche Großfeuerungsanlagen- Ver-
ordnung; die inhaltlichen Anforderungen der Richt-
linie wurden allerdings im Laufe der mehr als vier-
jährigen Verhandlungen abgeschwächt. 

Zur Altanlagensanierung schreibt die EG-Richtlinie 
eine schrittweise prozentuale Verminderung der 
insgesamt von Altanlagen ausgehenden Emissions-
frachten vor. Bezogen auf das Jahr 1980 soll bei den 
Mitgliedstaaten mit der höchsten Minderungsrate 
(neben der Bundesrepublik Deutschland auch Däne-
mark, Niederlande, Belgien, Frankreich, Italien) eine 
Reduzierung der jährlichen Emissionen aus Groß-
feuerungsanlagen 

- bei Schwefeldioxid um 70 Prozent bis zum Jahre 
2003 und 

- bei Stickstoffoxiden um 40 Prozent bis zum Jahre 
1998 

für die Mehrheit der Mitgliedstaaten erfolgen. 

In der Bundesrepublik Deutschland werden mit der 
Großfeuerungsanlagen-Verordnung die SO 2- und 
NOT-Emissionen aus bestehenden Kraftwerken bis 
spätestens 1993 um etwa drei Viertel der ursprüngli-
chen Werte vermindert. Durch die EG-Richtlinie 
werden nunmehr Dänemark, die Niederande, Bel-
gien, Frankreich und Italien ihre SOx-Emissionen bis 
1990 um 40 Prozent, bis 1998 um 60 Prozent und bis 
zum Jahr 2003 um 70 Prozent verringern; für Groß-
britannien liegen die Werte bei 20 Prozent, 40 Pro-
zent und 60 Prozent. Auch für Stickstoffoxide wer-
den merkliche Reduzierungen erreicht. 

2.2.4.1.4 Bilaterale Umweltvereinbarungen 

Die Bundesregierung bemüht sich mit Nachdruck 
um eine intensive und kontinuierliche Zusammenar-
beit auf dem Gebiet des Umweltschutzes auch mit 
den östlichen Nachbarstaaten mit dem Ziel, auf der 
Grundlage bilateraler Übereinkünfte eine Verbesse-
rung vor allem auch der Luftqualität zu erreichen. 

Die Bundesregierung hat 1987 Umweltvereinbarun-
gen mit der DDR und der CSSR abgeschlossen, 1988 
wurde eine solche Vereinbarung mit der UdSSR und 
Ungarn unterzeichnet, 1989 mit Bulgarien und Polen. 
Die Umweltvereinbarungen sehen neben einem In-
formations- und Erfahrungsaustausch auch die Erör-
terung und Entwicklung konkreter Maßnahmen vor. 

Der Bundesumweltminister beteiligt sich im Rah-
men der Förderung von Demonstrationsvorhaben in 
der DDR an der Finanzierung von folgenden Pilot-
projekten zur Luftreinhaltung: 

- Errichtung von zwei zirkulierenden Wirbel-
schichtfeuerungsanlagen für ballastreiche Roh-
braunkohle mit einer Leistung von je 80 Tonnen 
pro Stunde Dampf für ein Heizwerk mit  Kraft-
Wärme-Kopplung in Magdeburg-Rothensee; von 
dieser Maßnahme wird eine Emissionsminderung 
von mehr als 10 800 Tonnen Schwefeldioxid pro 
Jahr erwartet. 

- Errichtung eines mit moderner schadstoffarmer 
Technologie (Wirbelschichtfeuerung) ausgerüste-
ten kleinen Heizwerks mit fünf Kesseln mit je- 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 	Drucksache 11/7168 

weils einer Verbrennungskapazität von 3,2 Ton-
nen pro Stunde für Rohbraunkohle in Staaken zum 
Ersatz bestehender kleinerer, die Umwelt stärker 
belastender Heizanlagen; bei erfolgreicher Durch-
führung dieses Projektes sollen auch andere Heiz-
werke entsprechend errichtet werden. 

- Errichtung einer Anlage zur Hochtemperaturver-
brennung von flüssigen und pastösen Rückstän-
den aus der Arzneimittelproduktion im VEB Arz-
neimittelwerk Dresden. Hierbei soll zur weiter-
gehenden Verminderung der anfallenden chlor-
haltigen Abgase ein besonders leistungsfähiges 
Rauchgasreinigungsverfahren vorgesehen wer-
den. Damit bewirkt dieses Vorhaben u.a. eine Ent-
lastung der oberen Elbe in einer Größenordnung 
von 4 000 Jahrestonnen chlorhaltiger Abfälle. 

- Einsatz von 9 Meßcontainern auf dem Gebiet der 
DDR zur kontinuierlichen Erfassung von SO 2, 

 Staub-, Ozon- und NO2 -Werten für ein Smog-
Frühwarnsystem. Mit diesem Vorhaben wird die 
Entwicklung und der Aufbau eines beidseitigen 
kompatiblen Informationsübermittlungssystems 
angestrebt, das anhand schneller verfügbarer de-
taillierter Daten eine frühzeitige Warnung der Be-
völkerung und raschere Auslösung von Gegen-
maßnahmen ermöglicht. 

Die Vorhaben werden für die DDR erhebliche Si-
gnalwirkung haben und damit zu einer Verringe-
rung der Umweltbelastungen vor allem durch 
Schwefeldioxidemissionen auch in der Bundesrepu-
blik Deutschland beitragen. Über die Zusammenar-
beit bei weiteren Projekten wird derzeit intensiv 
verhandelt. 

2.2.4.2 Globale Luftverunreinigungen 

Mit nationalen Maßnahmen und vielfältigen Initia-
tiven in den verschiedenen internationalen Gremien 
und Organisationen setzt sich die Bundesregierung 
für den Schutz der Erdatmosphäre ein (siehe hierzu 
auch A. 15 sowie B. 1). 

Die Bundesregierung führt seit Jahren Klimafor-
schungs- und -beobachtungsprogramme durch; so-
weit erforderlich, werden neue Schwerpunkte ge-
setzt. Im Rahmen der Förderung von Forschungs-
aktivitäten zur Klima- und Umweltforschung wird in 
den kommenden Jahren eine Kampagne zur Ozon-
lochproblematik auf der Nordhalbkugel durchge-
führt. 

Der Deutsche Bundestag hat sich der Probleme u. a. 
durch Einsetzung einer Enquete-Kommission „Vor-
sorge zum Schutz der Erdatmosphäre " angenommen. 
Die Bundesregierung unterstützt die Arbeiten dieser 
Kommission und bringt im Rahmen ihrer Beteili-
gung an den Beratungen alle ihr vorliegenden Er-
kenntnisse ein, um die Arbeiten so weit wie möglich 
zu fördern und zu unterstützen. 

Sie setzt sich mit Nachdruck für international abge-
stimmte Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Pro-
bleme ein: 

- Die Bundesrepublik Deutschland hat im Rahmen 
des Umweltprogramms der Vereinten Nationen 

(UNEP) am 22. März 1985 in Wien das Überein-
kommen zum Schutz der Ozonschicht unterzeich-
net. Mit diesem Übereinkommen, das nach erfolg-
ter Ratifizierung für die Bundesrepublik Deutsch-
land am 29. Dezember 1988 in Kraft getreten ist, 
wird erstmals auf internationaler Ebene das Ziel 
verfolgt, der Gefährdung der Ozonschicht mit ge-
meinsamen Anstrengungen zu begegnen. 

Das Wiener Ozonschutzübereinkommen stellt ei-
ne Rahmenvereinbarung dar, die durch gezielte 
Einzelvereinbarungen in Form von ergänzenden 
Protokollen mit Leben gefüllt werden muß. Dem 
konkreten Ziel des Schutzes der Ozonschicht 
dient das erste, im September 1987 auf einer Diplo-
matischen Konferenz in Montreal von der Bundes-
republik Deutschland gemeinsam mit weiteren 23 
Staaten und der EG unterzeichnete Protokoll. 

Das Montrealer Protokoll schreibt Maßnahmen 
zur Verringerung der Emissionen ozonschichtab-
bauender Stoffe (Fluorchlorkohlenwasserstoffe - 
FCKW - und Halone) vor. Produktion und Ver-
brauch von FCKW müssen bis 1999 stufenweise 
um 50 Prozent gegenüber 1986 verringert werden. 
Zusätzlich werden Produktion und Verbrauch der 
sog. Halone ab 1992 auf der Basis von 1986 einge-
froren. Das Montrealer Protokoll ist für die Bun-
desrepublik Deutschland am 1. Januar 1989 völ-
kerrechtlich in Kraft getreten. 

Nach allgemeiner Auffassung reichen aufgrund 
neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse die im 
Montrealer Protokoll vorgesehenen Maßnahmen 
nicht aus, um schädliche Veränderungen der 
Ozonschicht und des Klimas zu verhindern. Zu 
weiteren nationalen und internationalen Maßnah-
men siehe B. 1.2.6.1. 

- Die Bundesregierung setzt sich mit Nachdruck da-
für ein, daß alsbald eine weltweite Klimakonven-
tion vor allem zur Begrenzung der CO 2 -Emissio-
nen vereinbart wird, die wesentlich für den 
„Treibhauseffekt" verantwortlich sind. 

2.3 Ausblick 

Die Luftreinhaltung hat in der Bundesrepublik 
Deutschland bereits ein hohes Niveau erreicht. 

Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren für 
alle Verursachergruppen - Energieerzeuger, Indu-
strie, Haushalte und Verkehr - Maßnahmen ergrif-
fen, um bereits entstandene Schäden zu beseitigen 
und dem Entstehen neuer Schäden Einhalt zu gebie-
ten. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen be-
stätigt in seinem Umweltgutachten 1987, daß die ge-
troffenen rechtlichen Regelungen - vor allem die 
Großfeuerungsanlagen-Verordnung und die TA Luft 
- ein langfristiges und angemessenes Vorsorgekon-
zept eingeleitet haben (Tz. 777). 

Die getroffenen Maßnahmen zeigen im Anlagenbe-
reich bereits spürbar und nachweisbar positive Wir-
kungen. Sie werden noch bis in die Mitte der 90er 
Jahre hinein zunehmend ihre Wirkung entfalten und 
zu einer weiteren nachhaltigen Verbesserung der 
Luftqualität führen. 
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Darüber hinausgehende Fortschritte im Anlagenbe-
reich werden allerdings nicht in den bisherigen Zeit-
räumen und Größenordnungen zu erreichen sein. 
Beispielsweise wird ein weiterer Rückgang der 
Schwefeldioxidemissionen aus Großfeuerungsanla-
gen nur noch in vergleichsweise geringfügigem 
Ausmaß und mit verhältnismäßig hohen Kosten zu 
bewirken sein. 

Die Erfolge in der Luftreinhaltung konzentrieren 
sich auf bestimmte Luftschadstoffe, in besonderem 
Maße auf staubförmige Emissionen und die Schwe-
feldioxidemissionen. Bei einigen Schadstoffgruppen 
greifen die getroffenen Maßnahmen dagegen noch 
nicht in dem erwarteten Umfang. Das gilt vor allem 
für die vorrangig vom Verkehrsbereich ausgehen-
den Stickstoffoxidemissionen, aber auch für die 
Emissionen von flüchtigen organischen Verbindun-
gen. Hier besteht noch ein erhebliches Reduzie-
rungspotential, das vorrangig anzugehen ist. Not-
wendig sind weitere Verbesserungen bei den Perso-
nenkraftwagen (vor allem beschleunigte Einführung 
des Drei- Wege-Katalysators) und bei den Nutzfahr-
zeugen, wo zum Teil noch entsprechende technische 
Fortschritte erreicht und - darauf aufbauend - recht-
liche Anforderungen formuliert werden müssen. 
Notwendig sind daneben nichttechnische verkehrs-
politische Maßnahmen. Hierzu gehört die Steige-
rung der Attraktivität des Schienenweges, die Ange-
botsverbesserung und Attraktivitätssteigerung des 
öffentlichen Personennahverkehrs vor allem in und 
zwischen den Ballungsgebieten. 

Maßnahmen zur weiteren Minderung verkehrsbe-
dingter Schadstoffemissionen sind von Seiten der 
Bundesregierung und in Zusammenarbeit mit den 
Bundesländern eingeleitet worden. Zu nennen ist 
vor allem die Fortsetzung der steuerlichen Förde-
rung der schadstoffarmen Personenkraftwagen und 
der vom Bundesumweltminister geförderte „Rußfil-
tergroßversuch", in dem Schadstoffminderungstech-
niken für Nutzfahrzeuge erprobt werden. 

In der Zukunft kommt es zunächst darauf an, die vor-
handenen, dem aktuellen Stand der Technik ent-
sprechenden Anforderungen in der Praxis zügig um-
zusetzen und bei jedem einzelnen Emittenten einzu-
fordern. Das erfordert auch in den kommenden Jah-
ren weitere erhebliche Anstrengungen bei allen 
Verursachergruppen: bei Indust rie und öffentlicher 
Hand, bei privaten Haushalten und bei den Teilneh-
mern am Straßenverkehr. 

Darüber hinaus gebietet das Vorsorgeprinzip, die 
Rechtsvorschriften kontinuierlich an neue naturwis-
senschaftlich- technische Erkenntnisse und Ent-
wicklungen anzupassen. 

In den 90er Jahren besteht Handlungsbedarf in der 
Luftreinhaltung vor allem in den folgenden Berei-
chen: 

- Noch stärker als bisher sind zur Erreichung um-
weltpolitischer Ziele energiebezogene Maßnah-
men erforderlich. Primärenergie wird ganz we-
sentlich in Verbrennungsvorgängen - von Kraft-
werken über Heizungsanlagen bis hin zu Kraft-
fahrzeugmotoren - eingesetzt. Damit ist Energie

-

verbrauch auf der Basis fossiler Brennstoffe mit 
Luftbelastung gleichzusetzen. Energieeinsparung, 
rationelle und ressourcenschonende Energienut-
zung, die Entwicklung und der Einsatz umwelt-
freundlicher erneuerbarer Energiequellen dienen 
damit gleichermaßen der Sicherung einer wirt-
schaftlichen Energieversorgung wie auch der Re-
duzierung von Umweltbelastungen. In ihnen 
steckt ein erhebliches Potential zur Vermeidung 
des Ausstoßes von Schadstoffen. Energiebezogene 
Maßnahmen stellen den einzigen wirksamen 
Handlungsansatz zur Verminderung der Kohlen-
dioxidemissionen und damit zur Begrenzung des 
„Treibhauseffekts" dar. Hierzu wird auch die 
schadstofforientierte Umgestaltung der Kfz-Steu-
er einen Beitrag leisten. 

Zur Zeit erarbeitet der Bundesumweltminister ge-
meinsam mit den beteiligten Ressorts eine 
Konzeption zur Festlegung von nationalen CO 2

-

Reduktionszielen. Dabei geht es um die Festle-
gung von Minderungszielen bis zum Jahr 2005 für 
CO 2  in den Sektoren Haushalte und Kleinver-
braucher, Industrie und Verkehr sowie der Ener-
gieerzeugung. 

Weitere Erfolge in der Luftreinhaltung erfordern 
die Nutzung des gesamten umweltpolitischen In-
strumentariums. Künftig werden hierbei zuneh-
mend Instrumente im Vordergrund stehen, die 
über ordnungsrechtliche Gebote hinaus verstärk-
te Anstrengungen der Emittenten für eine Verbes-
serung der Luftqualität mobilisieren. 

Notwendig sind die Verbesserung und der ver-
stärkte Einsatz von wirtschaftlich wirkenden In-
strumenten wie Kompensationslösungen, Benut-
zervorteilen und Selbstverpflichtungen der Wirt-
schaft und von Information und Aufklärung aller 
Gesellschaftskreise im Interesse der Entwicklung 
und des Einsatzes schadstoffarmer Produktions-
verfahren und Produkte sowie der Nachfrage nach 
schadstoffarmen Alternativen. 

In diesem Zusammenhang wird vor allem auch ei-
ne schadstofforientierte Lenkungsabgabe disku-
tiert. 

- Im Bereich der Luftreinhaltung ist es erforderlich 
in verstärktem Maße konzeptionell zu umwelt-
freundlichen Produkten und umweltfreundlichen 
Produktionsverfahren zu gelangen. Auf diesem 
Feld werden Forschungs- und Entwicklungsauf-
wendungen an Gewicht gewinnen. 

- Zur Erzielung weiterer Verbesserungen in der 
Luftreinhaltung müssen - flankierend zu den bis-
her vorrangig betriebenen anlagenbezogenen 
Maßnahmen - zunehmend gebietsbezogene 
Handlungskonzepte in die Luftreinhaltestrategie 
aufgenommen werden. Die erforderlichen Grund-
lagen hierzu werden mit der Dritten Novelle zum 
Bundes-Immissionsschutzgesetz geschaffen. Kon-
kret bedeutet dies: Zunächst müssen gebietsbezo-
gene Untersuchungen über die Entstehung und 
Ausbreitung von Luftverunreinigungen durchge-
führt werden. Die hierbei gewonnenen Erkennt-
nisse sind Beurteilungsgrundlage für die zu tref- 
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fenden Maßnahmen, deren Festlegung unter An-
gabe konkreter Zielvorstellungen bindend in ent-
sprechenden Luftreinhalteplänen erfolgt. 

- Die Verringerung der Luftbelastung darf nicht zu 
einer Verlagerung der Probleme in andere Um-
weltbereiche (Wasser, Abfall, Boden) führen. Um-
gekehrt ist auch bei Maßnahmen in anderen Um-
weltbereichen das Ziel der Luftreinhaltung mit zu 
verfolgen. Das erfordert jeweils ganzheitliche Pro-
blembetrachtungen und -lösungen. 

Ansätze hierzu innerhalb der Luftreinhaltung sind 
z.B. die Gebote zur Abwärmenutzung und zur 
Reststoffvermeidung/-verwertung im Bundes-
Immissionsschutzgesetz und das umfangreiche 
Regelwerk zur Anlagensicherheit. 

- Die weitere Verbesserung der Luftqualität erfor

-

dert zunehmend internationale Zusammenareit. 

Bei zunehmender Reduzierung der Emissionen 
aus nationalen Quellen nimmt die Bedeutung der 
grenzüberschreitenden Schadstoffemissionen re-
lativ zu. Damit werden Anstrengungen vor allem 
der europäischen Nachbarstaaten in Ost und West 
zur Reduzierung ihrer Schadstoffemissionen im-
mer wichtiger. Die wirtschafts- und gesellschafts-
politischen Umwälzungen in der DDR eröffnen 
neue Möglichkeiten für einen intensiven Ausbau 
der Zusammenarbeit. Im Rahmen der Gemeinsa-
men Umweltkommission sind drei Arbeitsgrup-
pen gebildet worden. Im Mittelpunkt der Aufga-
ben der Arbeitsgruppen „Ökologischer Sanie

-

rungs- und Entwicklungsplan" sowie „Energie und 
Umwelt" stehen dabei die intensive Fortführung 
des Förderprogramms, der umfassende Austausch 
von Meßdaten, die Übernahme von Emissions- 
und Immissionsgrenzwerten der Bundesrepublik 
Deutschland sowie die Erarbeitung eines Gesamt-
konzeptes für die Luftreinhaltung. 

Globale Umweltbelastungen wie Treibhauseffekt 
und Ozonloch machen eine enge Zusammenarbeit 
aller Staaten zwingend erforderlich. Nationale 
Anstrengungen allein können zur Bewältigung 
der Problematik von Ozonloch und Klimaverände-
rung aufgrund des Treibhauseffekts keine ausrei-
chende Lösung bieten. 

Die Bundesregierung wird weiterhin im interna-
tionalen Bereich zur Bewußtseinsbildung und zu 
Problemlösungen beitragen. Sie wird - auf der 
Grundlage von innerstaatlichen Maßnahmen - die 
notwendigen Initiativen ergreifen, um über ein 
abgestimmtes Handeln der Staatengemeinschaft 
zu nachhaltigen Verbesserungen im Bereich der 
Luftreinhaltung zu kommen. 

2.4 Anlagensicherheit 

2.4.1 Ausgangslage 

Die technologisch-wirtschaftliche Entwicklung der 
letzten Jahrzehnte ist durch beträchtliche Kapazi-
tätssteigerungen der Industrieanlagen bei zuneh-
mender Vielfalt und gleichzeitiger Zunahme der Ri-
sikopotentiale gekennzeichnet. Der Einwirkungsbe

-

reich schwerer Störfälle kann bei modernen Großan-
lagen über das Betriebsgelände weit hinaus reichen. 
Dies bedeutet, daß neben Gefahren für Menschen 
auch Gefahren für räumlich entfernte Ökosysteme 
gegeben sind. Die Brandkatastrophe am 1. Novem-
ber 1986 in Basel mit ihren verheerenden Folgen für 
den Rhein hat dies in besonderem Maße deutlich ge-
macht. 

In den letzten Jahrzehnten haben sich in den Indu-
strieanlagen der Bundesrepublik Deutschl and keine 
Störfälle großen Ausmaßes ereignet. Ereignisse au-
ßerhalb der Bundesrepublik Deutschland - vor al-
lem die Störfälle von Seveso, Bhopal, Mexiko und 
die genannten Ereignisse von Basel - haben aber 
Anlaß gegeben, verschärfte Sicherheitsanforderun-
gen an Industrieanlagen zu stellen. 

Anlagensicherheit wird in diesem Abschnitt im Sin-
ne der immissionsschutzrechtlichen Anlagensicher-
heit verstanden. Vergleichbare Regelungen in ande-
ren Bereichen, wie etwa beim Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen, vor allem auch die Reaktorsi-
cherheit, werden in den entsprechenden Kapiteln 
behandelt. 

2.4.1.1 Aufgabenstellung 

Vor der Novellierung der Störfall-Verordnung im 
Jahr 1988 unterlagen circa 850 Anlagen der Verord-
nung. Diese ließen sich folgenden Bereichen zuord-
nen: 

- ca. 60 Prozent Chemische Industie 

- ca. 20 Prozent Mineralölindustrie 

- ca. 15 Prozent Großlager 

- ca. 5 Prozent Sonstiges. 

Etwa zwei Drittel aller Anlagen unterlagen der Ver-
ordnung wegen ihres toxischen Inventars und ein 
Drittel wegen der Brand- bzw. Explosionsgefährlich-
keit. 

Insgesamt verteilen sich die Anlagen auf ca. 100 
Standorte. Abbildung 7 zeigt die räumliche Vertei-
lung der Standorte. 

Mit der Novellierung der Störfall-Verordnung im 
Jahre 1988 hat sich die Zahl der hierunter fallenden 
Anlagen deutlich erhöht. Nach Schätzungen von 
Verbänden der betroffenen Industrien dürften künf-
tig etwa 5000 bis 8000 Anlagen dem Regelungsbe-
reich der Verordnung unterliegen; die Erhebungen 
der Länderbehörden hierzu sind noch nicht abge-
schlossen. 

Seit Ende 1982 müssen für Anlagen, die unter den 
Geltungsbereich der Störfallverordnung fallen, Si-
cherheitsanalysen vorliegen. Die Erstellung der Si-
cherheitsanalysen erforderte eine umfassende Si-
cherheitsüberprüfung dieser Anlagen. Die Einbezie-
hung aller bestehenden Anlagen in diese Regelung 
ermöglichte auch die Aufdeckung von Schwachstel-
len bei einer Reihe von Altanlagen, die nach Anga-
ben aus den Ländern umgehend beseitigt wurden. 
Hierdurch wurde die Anlagensicherheit wesentlich 
erhöht. 
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Abbildung 7 

Anzahl der nach EG-Richtlinie (82/501/EWG) meldepflichtigen Anlagen 
(Stand 1987) 

Quelle:  Umweltbundesamt 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 	Drucksache 11/7168 

2.4.1.2 Bisherige politische Entwicklung 

Bereits das aus dem vergangenen Jahrhundert stam-
mende Gewerberecht enthielt Regelungen, die eine 
besondere Überwachung von bestimmten, mit ei-
nem Gefährdungsrisiko behafteten Anlagen vor-
schrieben. 

Ein wesentlicher Ansatz zur Anlagensicherheit wur-
de mit Verabschiedung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes von 1974 durch die Statuierung einer 
Genehmigungspflicht für die Errichtung und den 
Betrieb bestimmter Anlagen geschaffen. Diese Ge-
nehmigungspflicht erstrecktsich auch auf Anlagen, 
die nicht nur durch schädliche Umwelteinwirkun-
gen, sondern auch auf andere Weise (z.B. Brand- und/ 
oder Explosionsgefahr) zu einer Gefährdung oder er-
heblichen Benachteiligung bzw. Belästigung der 
Allgemeinheit oder der Nachbarschaft geeignet 
sind. 

Zur weitergehenden Konkretisierung der gesetzli-
chen Anforderungen hat die Bundesregierung 1980 
die Störfall-Verordnung (12. BImSchV) erlassen. Der 
Anwendungsbereich der damaligen Verordnung 
wurde begrenzt auf bestimmte, ein hohes Gefähr-
dungspotential aufweisende genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (vor allem Anlagen der chemischen, 
der mineralölverarbeitenden und der petrochemi-
schen Industrie), eine Stoffliste mit 139 gefährlichen 
Stoffen und drei Stoffgruppen (bestimmte brennbare 
Gase, Flüssigkeiten und explosionsgefährliche Stof-
fe). 

Kernstück der Verordnung ist die Sicherheitsanaly-
se, in der neben einer Beschreibung der Anlage, des 
Verfahrens und der eingesetzten Stoffe auch Gefah-
renquellen für mögliche Störfälle, die dabei entste-
henden Stoffe, entsprechende Vorsorgemaßnahmen 
sowie die Auswirkungen, die sich aus einem Störfall 
ergeben können, dargestellt sein mußten. Darüber 
hinaus wurde eine Meldepflicht für Störfälle und für 
solche Betriebsstörungen vorgeschrieben, bei denen 
der Eintritt eines Störfalls nicht offensichtlich ausge-
schlossen werden kann. 

Der nationalen Regelung entsprach in ihrer Zielset-
zung die EG-Richtlinie über die Gefahren schwerer 
Unfälle bei Industrietätigkeiten (sogenannte Seve-
so-Richtlinie). 

Die diesen Vorschriften zugrundeliegende Sicher-
heitskonzeption umfaßt u.a. Maßnahmen 

- zur Vorsorge gegen das Eintreten unzulässiger Be-
triebszustände 

- zum sicheren Einschluß gefährlicher Substanzen 
während des bestimmungsgemäßen Betriebes 

- zur Begrenzung der Auswirkungen, falls trotz aller 
Vorsorgemaßnahmen dennoch Freisetzungen, 
Brände oder Explosionen eintreten sollten 

- zur Begrenzung der Einwirkungen von Schadstof-
fen, Bränden, Explosionen auf die Umwelt. 

In der Folge der Brandkatastrophe in Basel hat die 
Bundesregierung im Dezember 1986 einen umfas

-

senden „Maßnahmenkatalog zur Vorsorge gegen 

Chemieunfälle" beschlossen. Er enthielt Maßnah-
men zum besseren Schutz vor Gefahrstoffen, zur Ver-
besserung des Gewässerschutzes, zur Ausweitung 
der Gefährdungshaftung und zur Intensivierung der 
internationalen Zusammenarbeit, vor allem aber 
auch eine Reihe von Maßnahmen zur weiteren Ver-
besserung der Anlagensicherheit. 

2.4.2 Maßnahmen der 11. Legislaturperiode 

Ausgehend von dem „Maßnahmenkatalog zur Vor-
sorge gegen Chemieunfälle" vom Dezember 1986 hat 
die Bundesregierung in der 11. Legislaturperiode 
durch Verschärfung der Anforderungen, durch ver-
bessert Kontrollmöglichkeiten und Meldepflichten, 
durch Einbeziehung externen Sachverstands und 
die Schaffung von Gutachtergremien auf gesetzli-
cher Grundlage die Anlagensicherheit wesentlich 
verbessert. 

Die in diesem Bereich getroffenen Maßnahmen sind 
wichtige Bausteine zur Verwirklichung einer umfas-
senden Sicherheitskonzeption in der Industriege-
sellschaft. Diese Konzeption ist auch in anderen 
Teilbereichen bereits umgesetzt. Hierzu gehören die 
Altstoffkonzeption und die Novellierung des Chemi-
kaliengesetzes (siehe B. 1), aber auch die Technische 
Anleitung „Besonders überwachungsbedürftige Ab-
fälle" (siehe B. 4), das Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung und das Umwelthaftungsge-
setz (siehe A.7.3). 

2.4.2.1 Novellierung der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

Einen wichtigen Schritt zur Erhöhung der Sicher-
heit von Industrieanlagen stellt die Novellierung 
der Störfall- Verordnung (12. BImSchV) durch die 
„Verordnung zur Änderung von Verordnungen zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes" dar, die am 1. September 1988 in Kraft getreten 
ist. In der Novelle werden der neueste St and der wis-
senschaftlich-technischen Entwicklung und die 
Vollzugserfahrungen der Länder mit der Störfall

-

Verordnung von 1980 berücksichtigt. Im wesentli-
chen sind folgende Änderungen eingetreten: 

1. Der Anwendungsbereich der Verordnung ist er-
heblich ausgedehnt worden. Die Grundanforde-
rungen der Verordnung gelten nunmehr für alle 
genehmigungsbedürftigen Anlagen, wenn in ih-
nen mit gefährlichen Stoffen umgegangen wird 
oder wenn gefährliche Stoffe bei einem Störfall 
entstehen können. 

2. Die Liste der Anlagen, die ein besonders hohes 
Gefahrenpotential haben, ist von 17 auf 23 Anla-
gentypen erweitert worden (u.a. auf Anlagen zum 
Lagern von Pflanzenschutz-, Schädlingsbekämp-
lungs- und ammoniumnitrathaltigen Düngemit-
teln). Die Betreiber dieser Anlagen müssen eine 
Sicherheitsanalyse erstellen. 

3. Die Liste der gefährlichen Stoffe bzw. Stoffgrup-
pen ist von 145 auf über 300 erweitert worden. 
Entscheidend für die Aufnahme von neuen Stof-
fen oder Stoffgruppen in diese Liste war vor al-
lem, ob sie krebserzeugend, sehr giftig oder stark 
wassergefährdend sind. 
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4. Die Sicherheitsanalyse hat der Betreiber nicht nur 
bereitzuhalten, sondern auch bei der zuständigen 
Behörde zu hinterlegen. 

5. Die Betreiber von genehmigungsbedürftigen An-
lagen zum Lagern von Stoffen sind verpflichtet, 
ein nach Art, Menge und Lagerort gegliedertes 
Verzeichnis der gelagerten Stoffe zu erstellen und 
dieses ständig zu aktualisieren; Unterlagen zur 
Kennzeichnung der gelagerten Stoffe sowie Ge-
fahrenmerkblätter sind zur Schadensbekämpfung 
für die Feuerwehr bereitzuhalten. 

6. Die Meldepflichten sind wesentlich verschärft 
worden; alle Betriebsstörungen mit Außenwir-
kung sind jetzt den zuständigen Behörden zu mel-
den. 

7. Durch die Novelle sind auch die Sicherheitsanfor-
derungen des Arbeitschutzes in erheblichem Ma-
ße verbessert worden. 

Die Verordnung über die Grundsätze des Genehmi-
gungsverfahrens (9. BImSchV) ist im Zusammenhang 
mit der Novellierung der Störfall-Verordnung so ge-
ändert worden, daß künftig im Rahmen des Geneh-
migungsverfahrens bei der Beurteilung der Sicher-
heitsanalyse der Sachverstand unabhängiger Gut-
achter von der zuständigen Behörde stärker einge-
setzt werden kann. Im Rahmen der Beurteilung der 
Sicherheitsanalyse sollen die unabhängigen Sach-
verständigen vor allem das vom Betreiber zu erstel-
lende Prüfkonzept begutachten. Die Einbeziehung 
der Sachverständigen wird auch zu einer sachge-
rechteren, den Ansprüchen der Störfall-Verordnung 
entsprechenden Prüfung der Sicherheitsanalyse füh-
ren, wie sie der Sachverständigenrat für Umweltfra-
gen in seinem Umweltgutachten 1987 anmahnt (Tz. 
780). 

2.4.2.2 Erlaß von Allgemeinen Verwaltungsvorschriften 

Mit der Störfall-Verordnung wurde auch die Erste 
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Störfall

-

Verordnung neu gefaßt, die Einzelheiten zum An-
wendungsbereich der Verordnung, zur Gewährung 
von Ausnahmen und zur Prüfung der zu erstattenden 
Anzeige enthält. Dabei wurden die Mengenschwel-
len für gefährliche Stoffe, ab der die Störfall-Verord-
nung gilt, zum Teil erheblich gesenkt. Die Verwal-
tungsvorschrift unterscheidet drei Mengenschwel-
len: 

- Die Schwelle A legt für den Regelfall den Anwen-
dungsbereich der Verordnung fest. Betreiber, die 
in ihrer genehmigungsbedürftigen Anlage mit 
dieser Menge im bestimmungsgemäßen Betrieb 
umgehen, müssen die Grundpflichten der Störfall

-

Verordnung erfüllen. 

- Überschreitet der Betreiber einer Anlage, die zu 
den 23 besonders gefährlichen Anlagentypen 
zählt, die Mengenschwelle B, so muß er alle 
Pflichten der Störfall-Verordnung erfüllen (u.a. ei-
nen betrieblichen Alarm- und Gefahrenabwehr

-

plan aufstellen und eine Sicherheitsanalyse 
durchführen). 

- Die Mengenschwelle C gilt für einen Komplex aus 
mehreren genehmigungsbedürftigen Einzelanla- 

gen eines Betreibers. Ist im Komplex die Men-
genschwelle C für einen störfallrelevanten Stoff 
überschritten, so muß für alle Anlagen dieses 
Komplexes eine Sicherheitsanalyse durchgeführt 
werden. 

Auch die Zweite Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
zur Störfall-Verordnung, die Anforderungen an die 
vorzulegenden Sicherheitsanalysen enthält, wird 
zur Zeit novelliert. Das Bundesumweltministerium 
bereitet außerdem den Erlaß einer Dritten Allgemei-
nen Verwaltungsvorschrift vor, die Grundanforde-
rungen für betriebliche Alarm- und Gefahrenab-
wehrpläne aufstellen soll. 

2.4.2.3 Novellierung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

Eine weitere Verbesserung des Systems der Prüfung 
und Überwachung von Industrieanlagen soll durch 
die 1989 von der Bundesregierung beschlossene No-
vellierung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes er-
reicht werden. Damit wird das Gesetz zu einem um-
fassenden Anlagensicherheitsgesetz ausgebaut. Fol-
gende neue Regelungen sind vorgesehen: 

- Im Interesse von Anlagenbetreibern und Überwa-
chungsbehörden sollen Sachverständige verstärkt 
in die sicherheitstechnische Überwachung geneh-
migungsbedürftiger Anlagen einbezogen werden, 
und zwar sowohl im Einzelfall (nach Anordnung 
durch die zuständige Behörde) als auch generell 
aufgrund entsprechender Regelungen in Rechts-
verordnungen. 

- Die Betreiber von Anlagen mit einem besonders 
hohen Gefahrenpotential sollen künftig einen 
Störfallbeauftragten bestellen, dem Beratungs-, 
Kontroll- und ggf. auch Entscheidungsbefugnisse 
im Bereich der Anlagensicherheit obliegen. 

Neben dem Störfallbeauftragten wird es auch wei-
terhin den Betriebsbeauftragen für Immissions-
schutz geben. Seine Stellung, seine Befugnisse und 
Verantwortlichkeiten sollen gestärkt werden, damit 
er auch in Zukunft seine Funktion als Umweltgewis-
sen des Betriebes erfüllen kann. 

- Der Stand der Sicherheit genehmigungsbedürfti-
ger Anlagen soll künftig auf der Grundlage sicher-
heitstechnischer Regelwerke festgelegt werden. 
Dies wird Aufgabe eines Technischen Ausschus-
ses für Anlagensicherheit sein, der den Bundesum-
weltminister in sicherheitstechnischen Fragen 
ständig beraten soll. Daneben soll auch eine Stör-
fall-Kommission gebildet werden; diese mit Ver-
tretern gesellschaftlich relevanter Gruppen zu be-
setzende Kommission soll dem Bundesumweltmi-
nister periodisch sowie aus besonderem Anlaß in 
Gutachten Vorschläge zur Verbesserung der Anla-
gensicherheit unterbreiten. 

Zum Gesetzentwurf im übrigen siehe B. 2.2.1.1. 

2.4.2.4 EG-Richtlinie über die Gefahren schwerer Unfälle (so-
genannte Seveso-Richtlinie) 

Die Richtlinie des Rates der Europäischen Gemein

-

schaften über die Gefahren schwerer Unfälle bei In

-

dustrietätigkeiten schreibt den Betreibern von Indu- 
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strieanlagen spezifische technische und organisato-
rische Maßnahmen zur Unfallverhütung vor, wenn 
bestimmte gefährliche Stoffe (z.B. Chlor) ab festge-
legten Mengenschwellen eingesetzt oder gelagert 
werden. Mit der 1987 erfolgten Änderung werden 
die Schwellenwerte für besonders gefährliche Stoffe 
erheblich verschärft. So ist etwa die Anwendungs-
schwelle der Richtlinie für Chlor von 50 Tonnen auf 
25 Tonnen halbiert worden. Für einige Stoffe, auf die 
die Richtlinie bislang nicht anwendbar war, z.B. 
Schwefeltrioxid, wurde ihre Anwendung neu einge-
führt. Mit diesen Maßnahmen wird gemeinschafts-
weit mehr Sicherheit erreicht. 

Die Bundesregierung hat mit der neuen Störfall

-

Verordnung und der hierzu erlassenen Ersten Allge-
meinen Verwaltungsvorschrift die EG-Richtlinie in 
innerstaatliches Recht umgesetzt. 

Mit der zweiten Änderung der Seveso-Richtlinie ist 
der Geltungsbereich der Richtlinie u.a. auf beson-
ders kritische Chemikalienlager ausgedehnt und die 
vorsorgliche Information der Bevölkerung für den 
Fall eines schweren Unfalls verbessert worden. Die 
Richtlinie ist durch eine erneute Novellierung der 
Störfall-Verordnung in innerstaatliches Recht umzu-
setzen. 

2.4.3 Ausblick 

Die Bundesregierung folgt im Bereich der Sicherheit 
technischer Anlagen einer dynamischen Konzep-
tion, die sicherstellt, daß Erfahrungen und neue Er-
kenntnisse zügig in innerstaatliches Recht umge-
setzt werden können. Der Ausbau des Bundes -
Immissionsschutzgesetzes zu einem umfassenden 
Anlagensicherheitsgesetz, die Novellierung der 
Störfall-Verordnung und der Ersten Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift im Jahre 1988 sowie die noch 
für diese Legislaturperiode angestrebte Novellie-
rung der Zweiten und der Erlaß einer Dritten Allge-
meinen Verwaltungsvorschrift belegen dies. 

In Zukunft wird es vorrangig darum gehen, das vor-
handene Normenwerk an aktuelle Erkenntnisse an-
zupassen sowie anlagenspezifische, dem Stand der 
Sicherheitstechnik entsprechende technische Regel-
werke zu entwickeln. So soll beispielsweise die Drit-
te Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Störfall

-

Verordnung Grundanforderungen für die betriebli-
chen Alarm- und  G efahrenabwehrpläne enthalten. 

Die Erarbeitung von Vorschlägen für Konzeptionen 
und technische Regelwerke zur weiteren Verbesse-
rung der Anlagensicherheit wird Aufgabe von Stör-
fall-Kommission und Technischem Ausschuß für An-
lagensicherheit sein. Die Bundesregierung wird bei-
de Gremien nach Verabschiedung der Novelle zum 
Bundes-Immissionsschutzgesetz umgehend einrich-
ten. Vor allem die vom Technischen Ausschuß für 
Anlagensicherheit zu erarbeitenden sicherheitstech-
nischen Regeln und deren Umsetzung in der betrieb-
lichen Praxis werden dazu beitragen, den Stand der 
Sicherheit von Industrieanlagen weiter zu entwik-
keln. 

Daneben wird es vorrangige Aufgabe der Vollzugs-
behörden sein, die bestehenden Regelungen in die 
Praxis umzusetzen und alle betreffenden Anlagen 
auf einen dem aktuellen Sicherheitsniveau entspre-
chenden Stand zu bringen. Hierbei wird durch die 
verstärkte Einbeziehung unabhängiger Sachver-
ständiger - wie sie nach der Novellierung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes möglich sein wird - 
eine sinnvolle Unterstützung der zuständigen Be-
hörden erfolgen. 

Auch international wird sich die Bundesregierung 
weiterhin für ein hohes Schutzniveau im Bereich der 
störfallrelevanten Anlagen einsetzen, um Sicher-
heitsanforderungen auf höchstem Niveau internatio-
nal zu verwirklichen. 

Der Bundesumweltminister ist bestrebt, das Störfall

-

recht innerhalb der EG weiter zu verschärfen. Er 
setzt sich ferner mit dem Ziel der Verstärkung des 
Informationsaustausches und der Verbesserung der 
Anlagensicherheit nachhaltig für eine Fortschrei-
bung des Beschlusses der OECD-Umweltminister 
vom 10. Februar 1988 über ein 3jähriges „OECD-
Anlagensicherheitsprogramm" ein. 

In bilateralen Vereinbarungen vor allem auch mit 
östlichen Staaten - z.B. mit der UDSSR - wurde eine 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Anlagensicher-
heit vereinbart. Darüber hinaus wird eine umfassen-
de Regelung im Rahmen der ECE angestrebt; Wei-
chenstellungen hierfür sind bereits beim KSZE

-

Umwelttreffen im Oktober/November 1989 in Sofia 
vereinbart worden. Das Problem der Sicherheit ge-
fährlicher Industrieanlagen soll im Frühjahr 1990 in 
den zuständigen ECE-Gremien mit dem Ziel der 
Schaffung einer Konvention weiter beraten werden. 
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3.1 Ausgangslage 

Der vorsorgende Schutz der Gewässer als Bestand-
teil des Naturhaushalts wie auch als notwendige Ba-
sis der öffentlichen Wasserversorgung ist eine zen-
trale Aufgabe der Umweltpoltik. Das gilt für oberir-
dische Gewässer ebenso wie für das Grundwasser. 

Dank der klimatisch günstigen Lage bestehen in der 
Bundesrepublik Deutschland für die mengenmäßige 
Wasserversorgung im allgemeinen keine Probleme. 
Im Gegensatz dazu ist die Wassergütebeschaffenheit 
als kritisch zu betrachten. 

Ende der 60er Jahre/Anfang der 70er Jahre hatte die 
Gewässerverschmutzung ein besorgniserregendes 
Ausmaß angenommen. In den Aufbaujahren der 
Bundesrepublik Deutschland hatte der Gewässer-
schutz mit der Ausweitung der industriellen Tätig-
keit nicht Schritt gehalten. 

Seither sind im Gewässerschutz große Anstrengun-
gen unternommen worden. Durch den Bau zahlrei-
cher biologischer Kläranlagen im kommunalen Be-
reich sowie durch intensive Abwasserbehandlung 
und ergänzende innerbetriebliche Maßnahmen bei 
vielen Industriebetrieben ist der Eintrag von Schad-
stoffen in die Gewässer wesentlich verringert wor-
den. 

Heute sind über 92 Prozent der Einwohner an die 
Kanalisation angeschlossen. Das Abwasser von über 
86 Prozent der Einwohner wird in zentralen Anlagen 
biologisch gereinigt. Die übrigen Einwohner wer-
den über private Kleinanlagen entsorgt, so daß eine 
nahezu flächendeckende Abwasserentsorgung ge-
geben ist. Damit nimmt die Bundesrepublik 
Deutschland innerhalb der Europäischen Gemein-
schaften und auch weltweit eine Spitzenstellung ein. 

Durch die Gewässerschutz-Maßnahmen sind ent-
scheidende Verbesserungen bei der Güte der Ober-
flächengewässer erreicht worden. Vor allem die sau-
erstoffzehrenden organischen Abwasserinhaltsstoffe 
sind in erheblichem Umfang vermindert worden. 

Gleichwohl ist die Situation der Gewässer noch un-
befriedigend. Ein Hauptproblem stellt die Belastung 
mit gefährlichen Stoffen, z.B. mit giftigen, schwer ab-
baubaren organischen Stoffen und mit einigen 
Schwermetallen dar. Gefährliche Stoffe sind aus 
Gründen des Gesundheitsschutzes und zum Schutz 
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der in den orberirdischen Gewässern anzutreffenden 
Pflanzen- und Tierwelt so weit wie möglich vom Ge-
wässer fernzuhalten. 

Ein weiteres Problem stellen die Nährstoffe dar. Dies 
zeigt sich besonders bei der Nordsee: Überdüngung 
durch Eintrag von Stickstoff und Phosphor, herrüh-
rend aus Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe, Klär-
anlagen und Haushalten, hat in den Küstengebieten 
Dänemarks, der Niederlande und der Bundesrepu-
blik Deutschland verschiedentlich zu übermäßigem 
Wachstum von Algen und anschließend zu Sauer-
stoffmangel und Fischsterben geführt. Ähnliche Pro-
bleme bestehen in der Ostsee. 

Als wesentlicher Bestandteil des Wasserkreislaufs 
und vieler Ökosysteme bedarf der Grundwasser-
haushalt eines besonderen Schutzes; von größter 
Wichtigkeit ist die Erhaltung einer möglichst weit-
gehend natürlichen Grundwassergüte. Im Gegen-
satz zu Fließgewässern, bei denen eine Emissions-
verminderung relativ rasch zu einer Verbesserung 
des Gewässerzustandes führen kann, wirken sich Be-
lastungen des Grundwassers in der Regel langfristig 
aus. 

3.1.1 Aufgabenstellung 

3.1.1.1 Wasserdargebot und Nutzung 

Die Bundesrepublik Deutschland ist - verglichen 
mit vielen anderen Staaten der Welt - ein verhältnis-
mäßig wasserreiches Land. 

Der jährliche Niederschlag beträgt durchschnittlich 
837 Millimeter, entsprechend 208 Milliarden Kubik-
meter für die Fläche des Bundesgebietes. Hiervon 
verdunsten 129 Milliarden Kubikmeter, so daß 79 
Milliarden Kubikmeter ober- oder unterirdisch ab-
fließen. Mit dem Zufluß von außerhalb beträgt das 
Wasserdargebot der Bundesrepublik Deutschland 
im langjährigen Mittel 161 Milliarden Kubikmeter 
jährlich. 

Pro Jahr werden derzeit etwa 42 Milliarden Kubik-
meter gewonnen. Der größte Teil (26 Milliarden Ku-
bikmeter) wird von Wärmekraftwerken lediglich als 
Kühlwasser beansprucht. Im Verarbeitenden Ge-
werbe und im Bergbau werden rund 11 Milliarden 
Kubikmeter verwendet. Auf die Wasserversorgung 
entfallen rund 5 Milliarden Kubikmeter. 

Da Wasser z.B. durch Kreislaufführung in industriel-
len Prozessen häufig mehrfach genutzt werden kann, 
übersteigt die Wassernutzung die Wassergewinnung 
beträchtlich. So werden z.B. im Verarbeitenden Ge-
werbe und im Bergbau etwa 55 Milliarden Kubikme-
ter pro Jahr genutzt. 

Nur ein Teil des sich neu bildenden Grundwassers 
kann zur Nutzung entnommen werden, da z.B. we-
gen zu geringer Ergiebigkeit nicht alle Grundwas-
servorkommen nutzbar sind und der natürliche Was-
serkreislauf nicht wesentlich gestört werden darf. 
Selbst wenn unterstellt wird, daß nur 25 Prozent der 
jährlichen Grundwasserneubildung nutzbar wären, 
bestünden bei der derzeitigen Nutzung keine Men-
genprobleme für die öffentliche Wasserversorgung 
in der Bundesrepublik Deutschland. Die nutzbaren 

Grundwaservorkommen sind jedoch regional sehr 
unterschiedlich verteilt, so daß ein Ausgleich zwi-
schen Wasserüberschuß- und Wassermangelgebie-
ten erforderlich ist. 

Trinkwasser wird zu etwa 

- 74,9 Prozent aus Grundwasser 

- 10,0 Prozent aus angereichertem Grundwasser 

- 5,1 Prozent aus Uferfiltrat 

- 8,9 Prozent aus See- und Talsperrenwasser 

- 1,1 Prozent aus Flußwasser 

gewonnen. 

3.1.1.2 Gewässerbelastung 

3.1.1.2.1 Belastungsarten 

Die Arten von Gewässerbelastungen lassen sich in 
sechs Gruppen zusammenfassen: 

Leicht abbaubare Stoffe 

Leicht abbaubare Stoffe (z.B. Fäkalien, Essensreste) 
werden nach Einleitung in biologisch intakte Ge-
wässer unter Verbrauch von Sauerstoff zu anorgani-
schen Verbindungen abgebaut. An diesem mikro-
biologischen Abbau sind u.a. Bakterien, Algen, 
Kleintiere und Fische beteiligt. Die bei starker Ver-
schmutzung mit diesen Stoffen auftretende Sauer-
stoffverarmung kann Fischsterben verursachen. In 
hoher Konzentration erschweren die leicht abbauba-
ren Stoffe auch die Trinkwassergewinnung. Beson-
ders nachteilige Konsequenzen ergeben sich bei der 
Gewinnung von Trinkwasser aus dem Uferfiltrat, 
wenn der gelöste Sauerstoffgehalt des Flußwassers 
nicht-ausreicht, die mitgeführten Stoffe zu oxidieren. 

Schwer abbaubare Stoffe 

Schwer abbaubare Stoffe sind u.a. organische Ver-
bindungen, die durch biologische Abbauvorgänge 
nur sehr langsam oder überhaupt nicht vermindert 
werden. Der Übergang von leicht zu schwer abbau-
baren Stoffen ist fließend. Als schwer abbaubar gel-
ten Stoffe, die innerhalb von zwei Tagen um weniger 
als die Hälfte abgebaut werden. Ein großer Teil der 
schwer abbaubaren Stoffe wird jedoch viel langsa-
mer abgebaut. Zu den wichtigsten schwer abbauba-
ren Stoffen gehören die natürlich vorkommenden 
Huminsäuren, die organischen Chlorverbindungen, 
die Sulfonsäuren und unter ihnen vor allem die Lig-
ninsulfonsäuren. Die Ligninsulfonsäuren sind ein 
Abfallprodukt der Zellstoffwerke. 

Auch Pflanzenschutzmittel - vor allem schwer ab-
baubare - können bei unsachgemäßem Einsatz über 
Abschwemmungen oder über den Luftpfad in die 
G ewässer gelangen. 

Schwer abbaubare organische Stoffe erschweren die 
Trinkwasseraufbereitung. Darüber hinaus besteht 
die Gefahr einer zunehmenden Anreicherung im 
Wasser, dem Gewässergrund (Sediment) und in den 
Organismen. 
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Salze 

Die Salzbelastung der Fließgewässer ist zurückzu-
führen auf 

- Salzzufuhr durch gewerbliche bzw. industrielle 
Einleitungen vor allem aus dem Bergbau und der 
chemischen Industrie 

- die geologisch bedingte Salzzufuhr 

- Mineralquellen 

- Niederschlag 

- natürliche Salzausscheidungen bei Menschen und 
Tieren 

- Salzverbrauch in Haushalten 

- Düngesalze der Landwirtschaft 

- Streusalze 

Salzbelastungen, die im Wasser direkt zu schmecken 
sind, treten allerdings nur regional begrenzt in eini-
gen Flüssen auf. 

Schwermetalle 

Schwermetalle (Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Zinn, 
Chrom, Cadmium, Blei, Quecksilber u.a.) kommen in 
Gewässern in gelöster oder an Feststoffe gebunde-
ner Form vor. Sie stammen häufig aus Einleitungen 
der Chemischen Industrie, aus metallhaltigen Ab-
wässern aus Metallhütten und aus der Oberflächen-
veredelung von Galvanik- und Beizereibetrieben. 
Dank verbesserter Abwasserreinigungsverfahren 
und sonstiger betrieblicher Maßnahmen sind die 
Schwermetalleinleitungen aber bereits erheblich 
zurückgegangen. Bei einigen Gewässern kommen 
relativ hohe natürliche Schwermetallkonzentratio-
nen vor, z.B. in erzreichen Gegenden wie im Harz 
oder im Sauerland. 

Einige Schwermetalle sind in geringen Mengen 
(Spurenelemente wie z.B. Kupfer, Zink, Mangan) le-
bensnotwendig, wirken aber in höheren Konzentra-
tionen wie viele andere Schwermetalle giftig auf 
Mensch, Tier und Pflanze. Sie führen in höheren 
Konzentrationen zu Wachstums- und Stoffwechsel-
störungen in Organismen. Schwermetalle können 
sich zum Beispiel in Fischen in größeren Konzentra-
tionen anreichern. 

Nährstoffe 

Schadwirkungen können nicht nur durch giftige 
Konzentrationen eintreten. Häufig verursachen auch 
große Mengen von Phosphaten und Nitraten aus 
Wasch- und Düngemitteln eine Überdüngung der 
Gewässer. Durch den Eintrag dieser Nährstoffe wird 
das Wachstum der Wasserpflanzen beschleunigt. 
Durch das vermehrte Absterben von Pflanzen wird 
bei dem anschließenden Verfaulen übermäßig Sau-
erstoff verbraucht. Fällt der Sauerstoffgehalt des 
Wassers unter ein bestimmtes Mindestmaß, hört der 
Abbau organischer Verunreinigungen auf. 

Erwärmung 

Die Erwärmung der Flüsse durch Kühlwasser fördert 
- insbesondere im Zusammenwirken mit anderen 

biologischen und chemischen Belastungen - das Al-
gen- und Pflanzenwachstum und führt zu erhöhtem 
Verbrauch von Sauerstoff; sie erschwert außerdem 
die Trinkwasserversorgung. In einzelnen Fällen sind 
die Flüsse durch Kühlwasser schon so stark erwärmt, 
daß sie keine weitere Wärmezufuhr mehr vertragen. 
Deshalb muß auch dem Wärmehaushalt der Flüsse 
Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

3.1.1.2.2 Verursacherbereiche 

Ursache bzw. Quelle der Gewässerbelastungen sind: 

Abwasser 

Häusliche Abwässer enthalten überwiegend leicht 
abbaubare Stoffe; sie können jedoch auch organi-
sche Chlorverbindungen, die z.B. in Haushalten als 
Löse- und Reinigungsmittel eingesetzt werden, ent-
halten. 

Der überwiegende Teil der schwer abbaubaren Stof-
fe, der Salze und Schwermetalle stammt aus Indu-
strieabwässern. 

Die Aufwärmung der Gewässer entsteht vor allem 
durch Wärmeableitungen aus thermischen Kraft-
werken. 

Landwirtschaftliche Produktion 

Die landwirtschaftliche Produktion beeinflußt die 
Qualität von Grundwasser und Oberflächengewäs-
sern, vor allem durch die Verwendung von Dünge-, 
Pflanzenschutz-, Reinigungs- und Desinfektionsmit-
teln, durch pharmakologisch wirksame Stoffe, durch 
Bodenbearbeitung und durch die Tierhaltung. 

Der Eintrag von Nährstoffen in den Boden aus der 
Düngung mit Wirtschaftsdung und Mineraldünger 
sowie durch Bodenbearbeitung spielt bei der Land-
bewirtschaftung eine besondere Rolle. Die Nährstof-
fe gelangen teilweise durch Auswaschung und Ab-
schwemmung in Grund- und Oberflächengewässer 
und können durch Erhöhung des Nitrat- und Phos-
phatgehaltes zur Überdüngung der Gewässer füh-
ren. Auch für Nord- und Ostsee stellen sie ein Pro-
blem dar. Außerdem beeinträchtigen erhöhte Nitrat-
gehalte die Trinkwasserqualität. Belastungen durch 
den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln oder durch 
direkte Einleitung von sauerstoffzehrenden Sub-
stanzen aus Jauche, Gülle treten in der Regel durch 
unsachgemäße Handhabung auf (siehe 3.1.1.3.2). 

Einträge durch Luftschadstoffe 

Schwefeldioxid- und Stickstoffoxid-Emissionen ha-
ben insbesondere in den Mittelgebirgen zu einer 
Versauerung der Oberflächengewässer geführt. Be-
reits jetzt deutet sich an, daß auch das Grundwasser 
von der Versauerung betroffen wird. In kalkarmen 
Gebieten z.B. mit Granit-, Gneis- und Buntsandstein-
untergrund macht sich der „Saure Regen" in einer 
deutlichen Versauerung der Böden und oberirdi-
schen Gewässer sowie im Grundwasser bemerkbar 
(siehe 3.1.1.3.2). 
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Altlasten 

Gefahren für Oberflächengewässer und vor allem 
für das Grundwasser können durch Altlasten verur-
sacht werden (siehe 3.1.1.3.2 sowie B. 4, B. 6). 

Altlasten - das sind Altablagerungen oder Altstand-
orte, die sich nach einer Gefährdungsabschätzung 
als Gefahr für Menschen, für die Umwelt oder auch 
für die öffentliche Sicherheit erwiesen haben - ver-
ursachen meist Langzeitschäden. Vielfach bestehen 
nur unzureichende Kenntnisse über das Verhalten 
von Stoffen im Untergrund. Weiterhin wurde lange 
Zeit die Reinigungswirkung des Untergrunds über-
schätzt. 

Lagerung und Transport wassergefährdender 
Stoffe 

Oberflächengewässer und in erhöhtem Maße das 
Grundwasser können durch unsachgemäßen Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen verunreinigt 
werden. Hierunter fallen vor allem Unfälle bei Lage-
rung und Transport wassergefährdender Stoffe (sie-
he 3.1.1.3.2). 

Schiffsverkehr 

Durch die unerlaubte Einleitung von Mineralölpro-
dukten, die beim Betrieb der Schiffs-Dieselmotoren 
(Bilgenöle) anfallen, durch Stoffe, die bei Unfällen 
während ihres Transportes bzw. beim Laden oder 
Löschen ins Wasser gelangen, sowie durch Über-
bordwerfen von Schiffsmüll und durch die unerlaub-
te Beseitigung von Schiffsabwässern können die Ge-
wässer stark belastet werden. Vor allem Mineralöle 
spielen eine große Rolle. Der größte Teil der Ölver-
schmutzung stammt nicht von Tankerunfällen, son-
dern aus dem normalen Schiffsbetrieb. 

Wasserbauliche Maßnahmen 

Entscheidende Veränderungen für den Grundwas-
serhaushalt können wasserbauliche Maßnahmen 
bringen. So hat z.B. der Oberrhein-Ausbau durch die 
Vertiefung der Flußsohle den Grundwasserspiegel 
stellenweise unter den Wurzelbereich der Pflanzen 
absinken lassen. Durch eine projektbegleitende 
Landschaftsplanung ist jedoch gewährleistet, daß 
vermeidbare Eingriffe unterlassen und unvermeid-
bare Eingriffe ausgeglichen werden. 

Grundwasserabsenkungen 

Schwere Eingriffe in den Grundwasserhaushalt be-
deutet auch die Förderung von Kohle, Sand und Kies 
im Tagebau. Ein Beispiel dafür ist die Grundwasser-
absenkung im rheinischen Braunkohlenrevier. Die 
ökologischen Auswirkungen solcher Absenkungen 
müssen im Einzelfall sehr sorgfältig geprüft werden. 

Überbauung 

Die Überbauung von freien Flächen verhindert die 
Neubildung von Grundwasser. Indem die Flächen 
versiegelt werden und das Niederschlagswasser 
nicht mehr in den Untergrund einsickern kann, son-
dern durch Kanalisationen abgeleitet wird, erhält 
das Grundwasser weniger Zuflüsse. 

3.1.1.2.3 Abwasserbehandlung 

Haushalts- und Industrieabwässer werden in Kläran-
lagen behandelt. Die Abwasserreinigung kann auf 
mechanischem, biologischem und physikalisch

-

chemischem Wege erfolgen. 

Bei der mechanischen Klärung werden durch Re-
chen, Sandfang und Absetzbecken 20 bis 30 Prozent 
der Schmutzstoffe dem Abwasser entzogen. Bei der 
biologischen Abwasserbehandlung werden durch 
Einsatz von Mikroorganismen vor allem organische 
Bestandteile des Abwassers wie Fäkalien, Lebens-
mittelreste und andere leicht abbaubare Stoffe abge-
baut. Durch die mechanisch-biologische Reinigung 
können über 90 Prozent der biologisch leicht abbau-
baren Schmutz- und Schadstoffe dem Abwasser ent-
zogen werden. Als 3. Reinigungsstufen werden alle 
weitergehenden Verfahren bezeichnet. Durch diese 
kann ein Teil der Stickstoff- und gelösten Phosphor-
verbindungen, der schwer abbaubaren Stoffe, 
Schwermetalle und gelösten Salzverbindungen aus 
dem Abwasser entfernt werden. 

In der kommunalen Abwasserbeseitigung konnten 
in den letzten Jahrzehnten beträchtliche Fortschrit-
te erzielt werden. 

Das Abwasser von etwa 56,3 Millionen Einwohnern 
(92,1 Prozent der Wohnbevölkerung) wird in öffentli-
chen Kanalisationen gesammelt. In biologischen 
Kläranlagen wird das Abwasser von etwa 52,7 Mil-
lionen Einwohnern (86,2 Prozent) behandelt, davon 
von etwa 47,5 Millionen Einwohnern (77,7 Prozent) 
in Anlagen, die den seit 1988 geltenden Mindestan-
forderungen der 1. Abwasser-Verwaltungsvorschrift 
und damit den damaligen Kriterien der allgemein 
anerkannten Regeln der Technik genügen. Inzwi-
schen sind zum 1. Januar 1990 verschärfte Anforde-
rungen in Kraft getreten. Auf die an Kanalisationen 
angeschlossenen Einwohner bezogen werden be-
reits etwa 93,6 Prozent des Abwassers biologisch be-
handelt. 

Seit 1970 bis 1988 sind für Neubau, Ausbau und Er-
neuerung von Kanalisationen und Kläranlagen circa 
98 Milliarden DM investiert worden. Davon entfie-
len rund 26 Milliarden DM (27 Prozent) auf Kläranla-
gen und rund 72 Milliarden DM (73 Prozent) auf Ka-
nalisationen. Die jährlichen Brutto- Einnahmen und 
Brutto-Ausgaben der Gemeinden und Abwasserver-
bände für die öffentliche Abwasserbeseitigung ha-
ben die 12 Milliarden-Grenze überschritten. Etwa 
8,5 Milliarden DM werden durch Gebühren und Bei-
träge der privaten und gewerblichen Anschlußneh-
mer aufgebracht. 

1983 verfügten lediglich 150 kommunale Kläranla-
gen mit einer Abwasserbehandlungskapazität von 
rund 9 Millionen Einwohnergleichwerten über eine 
weitergehende Abwasserbehandlungsstufe zur 
Phosphateliminierung. Dies sind nur 1,9 Prozent al-
ler Kläranlagen. Etwa 15 Prozent der Kläranlagen 
verfügten 1983 über ein Behandlungsverfahren zur 
Nitrifikation. 

Für die Nährstoffreduzierung in kommunalen Klär

-

anlagen, wie sie der 10-Punkte-Katalog zum Schutz 
von Nord- und Ostsee des Bundesumweltministers 
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vom Juni 1988 vorsieht, sind Investitionen in einer 
Größenordnung von 15 Milliarden DM erforderlich. 

Auch in der Industrie wurden insbesondere auf-
grund der Gesetzgebung in den letzten Jahren große 
Fortschritte in der Abwasserbehandlung und -ver-
meidung erzielt. 

3.1.1.3 Gewässergüte 

3.1.1.3.1 Oberflächengewässer 

Biologische Gewässergifte 

Zur Beschreibung der Gewässergüte werden Krite-
rien benötigt, die den Verschmutzungsgrad der Ge-
wässer kennzeichnen. Eine von kurzfristigen Ein-
flüssen unabhängige Darstellung bietet die rein bio-
logische Einteilung nach dem sogenannten Sapro-
biensystem. Dabei werden die im Gewässer leben-
den Organismen bestimmten Güteklassen zugeord-
net. Der Belastung mit biologisch abbaubaren In-
haltsstoffen entsprechend werden für Fließgewässer 
sieben Güteklassen unterschieden: 

Güteklasse I: unbelastet bis sehr gering belastet 

Güteklasse I-II: gering belastet 

Güteklasse II: mäßig belastet 

Güteklasse II-III: kritisch belastet 

Güteklasse III: stark verschmutzt 

Güteklasse III-IV: sehr stark verschmutzt 

Güteklasse IV: übermäßig verschmutzt. 

Eine Beurteilung der Gewässerbeschaffenheit wird 
von der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) 
in regelmäßigen Abständen durchgeführt und alle 5 
Jahre in Form einer Gewässergütekarte veröffent-
licht. Abbildungen 1 und 2 zeigen vereinfachte Dar-
stellungen der Gewässergütekarten von 1975 und 
1985. 

In der Karte sind die wichtigsten Fließgewässer dar-
gestellt. Auf kleinere Gewässer wurde im Interesse 
der Übersichtlichkeit verzichtet; sie sind zum Teil in 
der Originalkarte der LAWA sowie in den entspre-
chenden Gütekarten der Länder enthalten. Im Kü-
stenbereich werden die Gewässer nur bis zur Süß-
wassergrenze dargestellt, da es bisher noch keine 
allgemein anerkannten Kriterien der Güteklassifi-
zierung für den Brackwasser-, Tide- und Küstenge-
wässerbereich gibt. 

Bei den Gewässergütekarten handelt es sich um 
schematische Karten, wobei die dargestellte Fluß-
breite den Abfluß angibt. Diese Darstellung läßt kei-
ne Rückschlüsse auf die Flußbreite und den genauen 
Verlauf der Flüsse zu. 

Wie der Vergleich der Gütekarten 1975 und 1985 
zeigt, haben die seit den 70er Jahren verstärkten Ab-
wasserreinigungsmaßnahmen inzwischen ihren 
Niederschlag in einer Verbesserung der biologi-
schen Gewässergüte gefunden. So sind bei der Do-
nau im Raum Regensburg, beim Neckar unterhalb 
von Stuttgart, am hessischen Untermain, bei Weser 
und Leine deutliche Verbesserungen des biologi

-

schen Gütebildes eingetreten. Auf den Gewässergü-
tezustand des Rheins wird im nächsten Abschnitt 
eingegangen. 

Auch bei vielen in der Karte nicht dargestellten Ge-
wässern haben sich die Gewässerbelastungen ver-
ringert. Allerdings hat sich bei manchen, insbeson-
dere staugeregelten und langsam fließenden Gewäs-
sern trotz erheblicher Gewässerschutzinvestitionen 
die Gewässerbeschaffenheit nicht im gewünschten 
Umfang entwickelt. Diffuse Einflüsse, wie Ab-
schwemmungen von landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen und Schadstoffeinträge aus der Luft, führen 
hier zusammen mit den Restschmutzfrachten aus 
den Kläranlagen und den Regenwassereinleitungen 
immer noch zu kritischen Belastungen. 

Zunehmende Beachtung verdienen zudem jene 
Stoffgruppen und Veränderungen des Gewässerzu-
standes, die bei der biologischen Gewässergütebe-
wertung nicht erfaßt werden, wie etwa Schwerme-
talleinleitungen oder Salzfrachten. 

Die LAWA hat jetzt erstmalig — in Ergänzung zur 
Gewässergütekarte — Karten chemischer und physi-
kalischer Daten der Fließgewässer herausgegeben. 
Sie umfassen folgende Stoffe bzw. Meßgrößen: 

Temperatur 

pH-Wert 

Leitfähigkeit 

Chlorid 

Sauerstoffgehalt 

Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB 5 ) 

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 

Gelöster organisch gebundener Kohlenstoff (DOC) 

Orthophosphat-Phosphor (o-PO 4  3 -P) 

Gesamt-Phosphor (Ges.-P) 

Ammonium-Stickstoff (NH 4  +-N) 

Nitrat-Stickstoff (NO 3  -N) 

Cadmium 

Blei 

Nickel 

Chrom 

Hierzu wird auf die „Daten zur Umwelt 1988/89", Sei-
te 310 — 371 verwiesen. 

Gewässergüte des Rheins 

Der Rhein, einer der bedeutendsten europäischen 
Ströme, veranschaulicht in ganz besonderer Weise 
die Aufgaben und Erfolge deutscher und europäi-
scher Gewässerschutzpolitik. 

An diesem Fluß kristallisieren sich alle Probleme 
des Gewässerschutzes: die Belastung mit gefährli-
chen Stoffen aus der Industrie, Nährstoffeinträge aus 
kommunalem und industriellem Abwasser und aus 
diffusen Quellen wie etwa aus der Landwirtschaft, 
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Abbildung 1 

Biologische Gewässergüte 
1975 
(vereinfachte Darstellung) 
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Abbildung 2 

Biologische Gewässergüte 
1985 
(vereinfachte Darstellung) 
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Störfallgefahren, um nur die wesentlichen zu nen-
nen. Gleichzeitig wird der Beitrag des Rheins zur 
Belastung der Nordsee veranschaulicht. 

Durch intensive Umweltschutzmaßnahmen bei kom-
munalen Kläranlagen und Industrie hat sich die 
Wasserqualität des Rheins erheblich verbessert. 
Beispiele von Messungen an der deutsch-niederlän-
dischen Grenze (Meßstelle Bimmen- Lobith) bele-
gen dies: 

- Die mittlere jährliche Belastung mit biologisch 
leicht abbaubaren Stoffen, gemessen als biochemi-
scher Sauer stoffbedarf in 5 Tagen (BSB 5 ) sank seit 
1971 von 10 auf etwa 3/4 Milligramm/Liter (Abbil-
dung 3). 

- Die mittlere Konzentration an Ammoniumstick-
stoff sank von 2,5 auf etwa 0,4 Milligramm/Ammo-
niumstickstoff/Liter (Abbildung 4). 

- Die Quecksilberkonzentration sank von im Mittel 
2,3 Mikrogramm/Liter auf Werte unterhalb der Be-
stimmungsgrenze von 0,2 Mikrogramm/Liter (Ab-
bildung 5). 

- Die Cadmiumkonzentration sank von 3,3 Mikro-
gramm/Liter auf Werte unterhalb der Bestim-
mungsgrenze von 0,3 Mikrogramm/Liter (Abbil-
dung 6). 

- Die Schwermetallgehalte in den Schwebstoffen des 
Rheins bei Lobith haben ebenfalls stark abgenom-
men. Sie liegen bereits im Bereich der Bodengrenz-
werte der Klärschlammverordnung, so daß in abseh-
barer Zeit eine Aufbringung von Rheinsedimenten 
auf landwirtschaftlich genutzte Böden in den Be-
reich des Möglichen rückt (Abbildungen 7 und 8). 

- Die Summe aller organischen Halogenverbindun-
gen, gemessen als adsorbierbares organisch- 

Abbildung 3 

Mittlere jährliche BSB 5 -Belastung im Rhein bei Bimmen-Lobith 

Q uelle : Internationale Kommission zum Schutz des Rheins/BfG 

Abbildung 4 

Mittlere jährliche Ammoniumbelastung im Rhein bei Bimmen-Lobith 

Quel le:  Internationale Kommission zum Schutz des Rheins/BfG 



Drucksache 11/7168 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode  

Abbildung 5 

Mittlere jährliche Quecksilberbelastung im Rhein bei Bimmen-Lobith 

Quelle:  Internationale Kommission zum Schutz des Rheins/BfG 

Abbildung 6 

Mittlere jährliche Cadmiumbelastung im Rhein bei Bimmen-Lobith 

Quelle: Internationale Kommission zum Schutz des Rheins/BfG 

gebundenes Halogen (AOX), sank von circa 100 
Mikrogramm/Liter auf circa 50 Mikrogramm/Liter 
(Abbildung 9). 

- Der für das Leben wichtige Sauerstoffgehalt stieg 
aufgrund der Schadstoffverringerung von im Mit-
tel 4,3 Milligramm/Liter auf über 9 Milligramm/ 
Liter. Dieser Wert liegt bereits im Bereich der Sau-
erstoffsättigung, d.h. der maximal möglichen Sau-
erstoffaufnahme (Abbildung 10). 

- Der Artenreichtum nimmt seit 1971 im Rhein kräf-
tig zu. Heute findet man an der Rheinsohle bereits 
wieder 97 verschiedene Arten von Kleinlebewe-
sen (Schwämme, Hohltiere, Plattwürmer, Ringel-
würmer, Krebse, Insekten, Weichtiere und Moos- 
tiere); im Vergleich dazu waren es 1971 27 Arten 
(Abbildung 11). 

—Auch der Fischreichtum im Rhein ist wieder be-
achtlich groß; 39 Fischarten kommen inzwischen 
wieder vor. 

Gewässergtite der Elbe 

Die Elbe tritt stark verschmutzt aus der DDR in die 
Bundesrepublik Deutschland über. Hieraus ergeben 
sich folgende gravierende Probleme: 

—Hohe Ammoniumkonzentrationen führen in der 
Tideelbe unterhalb Hamburgs in der warmen Jah-
reszeit regelmäßig zum Absinken des Sauerstoff-
gehalts im Wasser bis nahe dem Nullwert. Da-
durch treten häufig Fischsterben ein. 

—In den Sedimenten, die sich hauptsächlich im 
Hamburger Hafen absetzen und zur Erhaltung der 
Schiffbarkeit entfernt werden müssen, reichern 
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Abbildung 7 

Jahresmittelwerte der Schwermetallgehalte des Schwebstoffes im Rhein bei Lobith 

Q u e Ile: Internationale Kommission zum Schutz des Rheins/BFG 

Abbildung 8 

Jahresmittelwerte der Schwermetallgehalte des Schwebstoffes im Rhein bei Lobith 

Quelle: Internationale Kommission zum Schutz des Rheins/BfG 
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Abbildung 9 

Repräsentative mittlere und maximale AOX-Konzentration für den Rhein bei Wittlaer von 1975 bis 1985 

Quelle: Studie über halogenorganische Verbindungen (HoV) in Wässern im Auftrag des Umweltbundesamtes, 1987 

Abbildung 10 

Mittlere jährliche Sauerstoffkonzentration im Rhein bei Bimmen-Lobith 

Que 11e : Internationale Kommission zum Schutz des Rheins/BfG 
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sich Schwermetalle und organische Chlorverbin-
dungen besonders stark an. Von der gesamten 
Baggermenge von rund 2 Millionen Kubikmeter 
jährlich verbleiben nach der Entwässerung circa 
0,6 Millionen Kubikmeter stichfester hochkonta-
minierter Schlick. 

- Der Gehalt von Quecksilber und organischen 
Chlorverbindungen (u.a. Hexachlorcyclohexan) in 
Elbaalen und anderen Fischen ist häufig so hoch, 
daß diese Fische nicht mehr vermarktet werden 
können. 

- Die starke Verschmutzung der Elbe wirkt sich auf 
die Belastung der Nordsee und vor allem der 
Deutschen Bucht erheblich aus. 

Die Maßnahmen zur Reinhaltung der Elbe in der 
Bundesrepublik Deutschland sind weit fortgeschrit-
ten. Die genannten Probleme lassen sich nur min-
dern, wenn die Belastungen der Elbe, die oberhalb 
der deutsch-deutschen Grenze entstehen, drastisch 
gesenkt werden. Der Belastungsanteil von oberhalb 
dieser Grenze liegt fast durchweg über 90 Prozent. 

3.1.1.3.2 Grundwasser 

Die hohe Industriedichte und in besonderem Maße 
die Intensivierung der Landwirtschaft haben in den 
letzten Jahrzehnten vielerorts zu einer tiefgreifen-
den nachteiligen Veränderung der Grundwasserbe-
schaffenheit geführt. Eine flächenhafte systemati-
sche Übersicht über das Ausmaß der Belastungen 
fehlt bisher; entsprechende Grundwasserbeobach-
tungsnetze werden in den Ländern derzeit aufge-
baut. 

Schlüsse auf die Grundwasserbeschaffenheit lassen 
sich über Entwicklung und Ausmaß der verschiede-
nen Belastungsquellen ziehen: 

Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen 

In der Bundesrepublik Deutschland wurden im Jah-
re 1988 insgesamt 2 016 Unfälle bei der Lagerung 
(1482) und beim Transport (534) wassergefährdender 
Stoffe registriert. Leichtes Heizöl und Dieselkraft-
stoff sowie sonstige organische Stoffe (andere Mine-
ralölprodukte, Altöl, organische Säuren, Benzol u.a.) 
sind am häufigsten an Unfällen beteiligt. 

Intensive landwirtschaftliche Bodennutzung 

Nach derzeitigem Kenntnisstand erfolgt eine Beein-
trächtigung der Grundwasserqualität durch land-
wirtschaftliche Bodennutzung im wesentlichen 
durch Nitrat und Pflanzenschutzmittel. 

In vielen Grundwasservorkommen wird seit einigen 
Jahren ein stetiger Anstieg der Nitratkonzentratio-
nen festgestellt. Es ist zu befürchten, daß dieser An-
stieg noch weiter anhalten wird, weil der Zeitraum 
vom Austrag des Nitrats aus dem Boden bis zum Er-
reichen des Grundwassers bzw. eines Trinkwasser-
brunnens viele Jahre betragen kann. 

Die bisherigen Untersuchungen von Grund- und 
Trinkwässer auf Pflanzenschutzmittel lassen erken- 

nen, daß bei der bisherigen Praxis der Pflanzen-
schutzmittelanwendung in der Landwirtschaft eine 
Reihe von Wasserversorgungsunternehmen nicht in 
der Lage sind, die seit 1. Oktober 1989 geltenden 
Grenzwerte für „Chemische Stoffe zur Pflanzenbe-
handlung und Schädlingsbekämpfung einschließ-
lich toxischer Hauptabbauprodukte" der Trinkwas-
serverordnung einzuhalten. Es ist deshalb notwen-
dig, daß der weitere Eintrag von Pflanzenschutzmit-
teln in die Gewässer vermieden wird. 

Luftschadstoffe 

Eine Gefahr ist die Versauerung der Böden durch 
Luftschadstoffe. Wenn durch langanhaltende Ver-
sauerungsprozesse die Pufferkapazität der Böden 
weitgehend erschöpft ist, droht ein plötzliches 
„Durchschlagen" der Versauerung ins Grundwasser. 
Infolge der Bodenversauerung werden verstärkt 
komplex gebundene Metalle freigesetzt, die so ins 
Grundwasser und damit auch ins Trinkwasser gelan-
gen können. Besonders gefährdet sind kalk- und do-
lomitfreie Böden. Erste Anzeichen sind in bestimm-
ten Gebieten bereits festgestellt worden. Als Ursa-
che der Versauerung sind vor allem die Depositio-
nen von Schwefel- und Salpetersäure aus Nieder-
schlägen von Bedeutung. 

Altlasten 

Nach Erhebungen der Länder existieren in der Bun-
desrepublik Deutschland derzeit fast 50 000 Altla-
sten-Verdachtsflächen (siehe hierzu B. 4.1.1.6). Von 
Altablagerungen und Altstandorten geht ein erheb-
liches Gefährdungspotential für das Grundwasser 
aus. Im Grundwasser von Altlasten werden vielfach 
Schadstoffe nachgewiesen. 

Die diffusen Stoffeinträge durch Altlasten in das 
Grundwasser sind nur schwer einzugrenzen, da die-
se neben dem Stoffinventar insbesondere von den im 
Einzelfall vorherrschenden Randbedingungen ab-
hängen. 

Undichte Kanalisationen 

Im Jahre 1988 betrug die Gesamtlänge des öffentli-
chen Abwassernetzes in der Bundesrepublik 
Deutschland 285 700 Kilometer. Hinzu kamen 
600 000 Kilometer Anschlußleitungen auf Grund-
stücken. 

Bei einem Teil dieser Leitungen ist, bedingt durch 
ihr Alter, aber auch vielfach durch unsachgemäße 
Bauausführung, die Brauchbarkeitsdauer heute 
überschritten. 10 bis 20 Prozent der Leitungn sind sa-
nierungsbedürftig, in einigen Städten sind sogar 
über 50 Prozent der Leitungen beschädigt. 

Die Sanierung der bestehenden Abwasseranlagen 
wird in den nächsten Jahren erhebliche Investitio-
nen erfordern. 

Beschädigte Abwasserleitungen stellen eine Gefahr 
für das Grundwasser dar. 
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31.1.4 Belastung und Zustand von Nord- und Ostsee 

3.1.1.4.1 Nordsee 

Nutzung und Belastung der Nordsee 

Die Nordsee unterliegt einer starken Nutzung durch 
die Nordseeanliegerstaaten Belgien, Dänemark, 
Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Nieder-
lande, Norwegen, Schweden und Vereinigtes König-
reich. Sie dient als Transportweg zwischen den euro-
päischen und überseeischen Häfen und ist eines der 
Seegebiete mit der höchsten Verkehrsdichte. Zwei 
der fünf größten Seehäfen der Welt liegen im Be-
reich der Nordsee. Entlang der Nordseeküste und 
entlang der großen Flüsse haben sich zahlreiche In-
dustrien angesiedelt, vor allem in der Nähe der Hä-
fen. In der Nordsee werden Öl, Gas und Kies geför-
dert. Viele Küstenregionen sind auch intensiv ge-
nutzte Feriengebiete. 

Verstärkt wird die aus dieser Nutzung resultierende 
Belastung durch die Stoffeinträge aus dem Hinter-
land, also auch aus Nichtanrainerstaaten, die indi-
rekt über die großen Flußsysteme und über die At-
mosphäre in die Nordsee gelangen. 

Für den Stoffeintrag in die Nordsee sind folgende 
Eintragspfade bedeutsam: 

Zufluß durch Flüsse 

- atmosphärischer Eintrag 

Einleitung kommunaler und industrieller Abwäs-
ser vom Lande aus 

- Plattformen 

- Abfallbeseitigung auf See 

- Schiffsbetrieb 

Über die verschiedenen Eintragspfade werden der 
Nordsee unterschiedliche Stoffe zugeführt. Als be-
sonders problematisch erweisen sich hierbei Nähr-
stoffe, Schwermetalle, Organohalogenverbindun-
gen, Öl und radioaktive Stoffe. 

Für die Entwicklung der Situation der Nordsee las-
sen sich folgende Tendenzen aufzeigen: 

- Der Nährstoffeintrag über die Flüsse in die Nord-
see ist in den letzten 50 Jahren deutlich angestie-
gen, Phosphor jedoch nicht mehr in den letzten 10 
Jahren. Entsprechendes gilt für die Konzentration 
der Nährstoffe in küstennahen Zonen. 

- Der Rückgang der Quecksilber- und Cadmium-
frachten des Rheins in den letzten 10 Jahren um 
circa 90 Prozent hat zu einer Entlastung der Nord-
see mit diesen Stoffen beigetragen. 

- In den letzten 10 Jahren wurde eine Abnahme von 
DDT in Organismen der Nordsee erkennbar. Eine 
Abnahme der Belastung der Nordsee z.B. mit Lin

-

dan, HCB und PCB ist hingegen nicht festzustellen. 

- Die von 1979 bis Januar 1986 festgestellte Zunah-
me der Ölverschmutzung der Seevögel deutet auf 
eine vermehrte illegale Einleitung von Rückstän-
den aus der Aufbereitung von Schiffsbrennstoffen 
hin. Seit 1986 scheint es zu einer Stagnation der 

Zahl der verölten Vögel auf hohem Niveau ge-
kommen zu sein. 

3.1.1.4.2 Ostsee 

Die bisher von der internationalen Ostseeschutz

-

Kommission (Helsinki-Kommission) gesammelten 
Daten sind nach eigenen Angaben der Kommission 
heterogen und lückenhaft. Deshalb wurde von der 
Kommission beschlossen, bis 1993 die Schadstoff

-

frachten zusammenzustellen. 

Eine im Zeitraum 1980 bis 1985 vorgenommene Be-
wertung des Zustandes der Meeresumwelt des Ost-
seegebietes durch die Helsinki-Kommission ergab, 
daß zum Teil ein positiver Wandel in der Meeresum-
welt der Ostsee im Hinblick auf die abnehmenden 
Konzentrationen von DDT und Quecksilber beob-
achtet werden konnte. Die Ostsee ist nach MAR-
POL-Übereinkommen („Internationales Überein-
kommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung 
durch Schiffe) ausgewiesenes Sondergebiet für Öl-
einleitungen, Chemikalienreste und Schiffsmüll. 

Die wesentlichen negativen Veränderungen in der 
Meeresumwelt der Ostsee betreffen die Tendenz 
zum Anstieg der Nährstoffkonzentrationen, die zum 
häufigeren Auftreten von Sauerstoffmangel und 
Schwefelwasserstoffbildung in tieferen Teilen der 
Ostsee führen. Außerdem sind im Betrachtungszeit-
raum, vor allem aber auch im Sommer 1988, außerge-
wöhnlich starke Algenblüten im Kattegat und der 
Beltsee vorgekommen. Diese Massenentwicklungen 
haben im bodennahen Wasser Sauerstoffmangel 
ebenso verursacht wie in größeren Gebieten starke 
Schädigungen der Bodenfauna. 

3.1.2 Bisherige politische Entwicklung 

3.1.2.1 Rechtsgrundlagen der Wasserwirtschaft 

Früher war das Recht der Wasserwirtschaft allein 
Angelegenheit der Landesgesetzgeber. Weder die 
Verfassung von 1871 noch die Weimarer Verfassung 
räumten dem Reich Gesetzgebungskompetenzen 
auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft ein. Erst das 
Grundgesetz übertrug dem Bund die Rahmengesetz-
gebungskompetenz. 

Aufgrund der Rahmengesetzgebungskompetenz hat 
der Bundesgesetzgeber 1957 das Wasserhaushaltsge-
setz erlassen. Das Wasserhaushaltsgesetz wird durch 
das Abwasserabgabengesetz von 1976 flankie rt, das 
das traditionelle ordnungsrechtliche Instrumentari-
um durch ein wirtschaftlich wirkendes Instrument 
ergänzt. Wasserhaushaltsgesetz und Abwasserab-
gabengesetz sind als Rahmenregelungen nicht selb-
ständig vollziehbar, sondern bedürfen der Ausfül-
lung durch Gesetze der Länder. Die Ländergesetze 
regeln vor allem verfahrensrechtliche und organisa-
torische Fragen der Wasserwirtschaft; hinzu kom-
men landesspezifische Besonderheiten. 

Das wasserwirtschaftliche Rahmenrecht des Bundes 
wird für einen Teilbereich des Gewässerschutzes 
durch eine bundesgesetzliche Vollregelung ergänzt. 
Das Waschmittelgesetz von 1975 (novelliert 1986), 
das auf der (konkurrierenden) Gesetzgebungskom-
petenz des Bundes für das Recht der Wirtschaft be- 
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ruht, stellt bestimmte Anforderungen an Herstellung 
und Inverkehrbringen von Wasch- und Reinigungs-
mitteln. Auch weitere Bundesgesetze wie Abfallge-
setz und Chemikaliengesetz haben Einfluß auf die 
Wasserwirtschaft. 

Zu den Rechtsgrundlagen der Wasserwirtschaft ge-
hören weiter eine Vielzahl EG-rechtlicher Bestim-
mungen und internationaler bi- und multilateraler 
Verträge. 

3.1.2.2 Wasserhaushaltsgesetz 

Das Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(WHG) von 1957 (novelliert 1959, 1964, 1967, 1976, 
1986) trifft als Rahmengesetz des Bundes grundle-
gende Bestimmungen über wasserwirtschaftliche 
Maßnahmen (Wassermengen- und Wassergütewirt-
schaft). Der sachliche Geltungsgereich des WHG er 
streckt sich auf oberirdische Gewässer (Flüsse, Seen 
usw.), auf Küstengewässer und auf das Grundwasser. 
Nach dem WHG sind die Gewässer als Bestandteil 
des Naturhaushalts so zu bewirtschaften, daß sie 
dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit 
ihm auch dem Nutzen einzelner dienen und daß jede 
vermeidbare Beeinträchtigung unterbleibt. 

Wichtigstes ordnungsrechtliches Instrument des 
WHG ist die Erlaubnis- und Bewilligungspflicht für 
Gewässerbenutzungen. Benutzungen im Sinne des 
WHG sind unter anderem das Entnehmen von Was-
ser sowie das Einbringen und Einleiten von Stoffen, 
vor allem von Abwasser. Mit der Novelle im Jahre 
1976 wurden durch den neuen § 7 a bundesweit gül-
tige Mindestanforderungen an das Einleiten von Ab-
wässer in Gewässer und somit an Abwasseranfall 
und Abwasserbhandlung gestellt. Diese Mindestan

-

forderungen werden in Verwaltungsvorschriften für 
die Kommunen und etwa 50 Produktionszweige fest-
gesetzt. 

Für Rohrleitungsanlagen zum Befördern wasserge-
fährdender Stoffe sowie für Anlagen zum Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen sind im WHG be-
sondere Regelungen getroffen worden. Als weiteres 
wichtiges wasserwirtschaftliches Inst rument sieht 
das WHG die Möglichkeit vor, Wasserschutzgebiete 
festzusetzen. Das WHG kennt darüber hinaus eine 
Reihe aufeinander abgestimmter Planungsinstru-
mente, nämlich die Abwasserbeseitigungspläne, die 
Reinhalteordnungen, die Bewirtschaftungspläne so-
wie die wasserwirtschaftlichen Rahmenpläne. 

Mit dem Fünften Gesetz zur Änderung des Wasser-
haushaltsgesetzes von 1986 wurde das Instrumenta-
rium des Gewässerschutzes in wesentlichen Punk-
ten ausgebaut: 

§ 7a WHG in der neuen Fassung regelt das Einleiten 
von Abwässer mit gefährlichen Stoffen in der Weise, 
daß 

- die Abwasserreinigung und der abwassererzeu-
gende Produktionsprozeß dem Stand der Technik 
entsprechen muß (bisher nur den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik) 

- die Anforderungen der Verwaltungsvorschriften 
der Bundesregierung nicht nur an Einleitungsstel-
len in Gewässer, sondern zusätzlich für innerbe-
triebliche Abwasserteilströme festgesetzt werden 
können 

- der Stand der Technik auch für Betriebe gilt, die 
in eine öffentliche Kanalisation einleiten (soge-
nannte Indirekteinleiter). 

Abbildung 11 

Entwicklung der Kleinlebewesen auf der Rheinsohle 

Quelle:  Bundesanstalt für Gewässerkunde 
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Gefährliche Stoffe sind nach § 7 a WHG Stoffe oder 
Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis einer Giftig-
keit, Langlebigkeit, Anreicherungsfähigkeit oder ei-
ner krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder 
erbgutverändernden Wirkung als gefährlich zu be-
werten sind. Beispielhaft für gefährliche Stoffe seien 
die Schwermetalle Quecksilber, Cadmium, Blei, 
Chrom, Nickel und Kupfer sowie die Stoffgruppe der 
organischen Halogenverbindungen genannt. 

Die 5. Novelle zum Wasserhaushaltsgesetz hat ferner 
Neuregelungen über den Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen, mit denen der Boden- und 
Grundwasserschutz verstärkt werden sollen, einge-
führt. Der Verbesserung des Gewässerschutzes, vor 
allem des Grundwasserschutzes, dient auch die Be-
stimmung, wonach die Länder Wasserschutzgebiete 
festsetzen können, um das Abschwemmen und den 
Eintrag von Bodenbestandteilen, Dünge- und Pflan-
zenschutzmitteln in Gewässer zu verhüten. 

3.1.2.3 Abwasserabgabengesetz 

Nach dem Abwasserabgabengesetz (AbwAG) von 
1976 (novelliert 1984 und 1986) müssen Einleiter 
schädlichen Abwassers (Gemeinden, Industrie) seit 
1981 eine Abgabe zahlen. Die Höhe der Abwasserab-
gabe richtet sich nach der Schädlichkeit des einge-
leiteten Abwassers. Für die Bestimmung der Schäd-
lichkeit werden die Abwassermenge, die oxidierba-
ren Stoffe (als chemischer Sauerstoffbedarf), die 
Schwermetalle Quecksilber, Cadmium, Nickel, 
Chrom, Blei, Kupfer und die organischen Halogen-
verbindungen (AOX) sowie die Fischgiftigkeit des 
Abwassers der Bewertung zugrundegelegt. 

Je geringer die Schädlichkeit eines Abwassers ist, 
um so geringer ist auch die zu zahlende Abwasserab-
gabe. Die Abwasserabgabe soll dazu anreizen, die 
Schädlichkeit der Abwässer durch Vermeidungs-
maßnahmen, nämlich Abwasserbehandlung, Einfüh-
rung abwasserarmer oder abasserloser Produktions-
verfahren und Einführung umweltfreundlicher Pro-
dukte zu vermindern. Die für eine Schadeinheit zu 
entrichtende Abwasserabgabe (Abgabesatz) betrug 
1981 12 DM/Schadeinheit. Der Abgabesatz steigerte 
sich jährlich und beträgt seit 1986 40 DM/Schadein-
heit. 

Werden Menge und Schädlichkeit der Abwässer 
durch Vermeidungsmaßnahmen nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik vermindert, so er-
mäßigt sich der Abgabesatz je Schadeinheit auf die 
Hälfte. Weitere lineare Ermäßigungen bei weiter-
gehenden Behandlungsmaßnahmen sind möglich. 
Die Reduzierung auf 20 Prozent bei Einhaltung des 
Standes der Technik bietet einen zusätzlichen An-
reiz zur Verminderung der Einleitung gefährlicher 
Stoffe. Das Aufkommen der Abwasserabgabe steht 
den Ländern zu; es ist zweckgebunden für Maßnah-
men zu verwenden, die der Gewässerreinhaltung 
dienen. 

Weiteres hierzu siehe unter 3.2.1.3 

3.1.2.4 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz 

1961 wurde das Detergentiengesetz verabschiedet, 
das 1975 vom „Waschmittelgesetz" abgelöst wurde. 

Das Gesetz schreibt vor, daß durch Rechtsverord-
nungen bestimmte Anforderungen an die in Wasch-
und Reinigungsmitteln enthaltenen Stoffe festge-
setzt und gewässerschädigende Stoffe verboten oder 
beschränkt werden können. Die Rahmenrezepturen 
aller Wasch- und Reinigungsmittel müssen dem Um-
weltbundesamt gemeldet werden. Der Verbraucher 
muß über die wichtigsten Inhaltsstoffe und über die 
richtige Dosierung bei härtebildnerhaltigen Wasch- 
und Reinigungsmitteln informiert werden. 

Die Novelle des „Wasch- und Reinigungsmittelge-
setzes" von 1986 hat unter anderem zu einer Erweite-
rung des Geltungsbereiches (z.B. auf Weichspüler) 
geführt. Verbessert wird die Möglichkeit zur Kenn-
zeichnung der Inhaltsstoffe auf der Verpackung 
durch eine Empfehlung der EG-Kommission vom 
September 1989, die in wesentlichen Punkten auf 
Anregungen der Bundesregierung zurückgeht. Dem 
Umweltbundesamt werden aufgrund von Ende 1988 
und Anfang 1989 übergebenen freiwilligen Selbst-
verpflichtungen der Industrie ausführliche Informa-
tionen zur Umweltverträglichkeit von Wasch- und 
Reinigungsmittelinhaltsstoffen übermittelt. 

Derzeit gültige Verordnungen nach dem Wasch- und 
Reinigungsmittelgesetz sind: 

die Tensidverordnung von 1977 (seither mehrfach 
geändert), die eine Mindestabbaubarkeit anioni-
scher und nichtionischer Tenside in Höhe von 90 
Prozent vorschreibt 

die Phosphathöchstmengenverordnung von 1980 
für Waschmittel zur Reinigung von Textilien im 
Haushalt bzw. in Wäschereien, ergänzt durch eine 
Bekanntmachung über das Verfahren zur Bestim-
mung des Phosphatgehalts in Wasch- und Reini-
gungsmitteln von 1981. Das Ziel dieser Verord-
nung, den Eintrag der Waschmittelphosphate in 
das Abwasser bis 1984 auf etwa 50 Prozent der 
Menge von 1975 zu senken, wurde sogar übertrof-
fen. Dies war ein wichtiger Beitrag zur Verringe-
rung der teilweise bedenklichen Phosphatbela-
stung in Gewässern. Während die Phosphatbela-
stung der Gewässer durch Wasch- und Reini-
gungsmittel im Jahr 1975 noch bei 42 000 Tonnen 
lag, ist sie inzwischen unter 5 000 Tonnen gesun-
ken. Ende 1989 waren mehr als 95 Prozent aller 
Haushaltswaschmittel phosphatfrei. 

3.1.2.5 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

3.1.2.5.1 Gewässerschutzrecht in der EG 

Zur Erreichung ihrer Ziele aus dem Bereich der Was-
sergütewirtschaft bedient sich die EG verschiedener 
Lösungsansätze auf der Grundlage von Immissions-
normen und Emissionsnormen. 

Besonders zu erwähnen ist die „Richtlinie des Rates 
betreffend die Verschmutzung infolge der Ableitun-
gen bestimmter gefährlicher Stoffe in die Gewässer 
der Gemeinschaft" von 1976. Sie ist die Grundlage 
für weitreichende Anforderungen an die Ableitung 
von Schadstoffen nicht nur in Gewässer, sondern 
auch in Kanalisationen (Indirekteinleiter). Sie ist ei-
ne Rahmenrichtlinie; konkrete Anforderungen an 
einzelne Schadstoffe werden in besonderen Folge- 
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bzw. Ausführungsrichtlinien gestellt. Bisher hat die 
EG Richtlinien für 12 gefährliche Stoffe erlassen, die 
insgesamt 29 Herkunftsbereiche betreffen. 

3.1.2.5.2 Internationale Gewässerschutzübereinkommen und 
Kommissionen 

Für einen erfolgreichen Gewässerschutz ist die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit unverzicht-
bar. Die Bundesrepublik Deutschland ist Mitglied 

- in der Internationalen Kommission zum Schutz 
des Rheins 

- in den Internationalen Kommissionen zum Schutz 
der Mosel und der Saar 

in der Internationalen Kommission zum Schutz 
des Bodensees 

- in der Ständigen Gewässerkommission für das 
deutsch- österreichische Einzugsgebiet der Donau 

- in der Deutsch- Niederländischen Grenzgewässer
-kommission. 

Zum Schutz der Meere hat die Bundesregierung in 
der Vergangenheit folgende Abkommen ratifiziert: 

das Oslo-Übereinkommen von 1972 (Geltungsbe-
reich Nordsee und Nordostatlantik: „Übereinkom-
men zur Verhütung der Meeresverschmutzung 
durch das Einbringen von Abfällen durch Schiffe 
und Luftfahrzeuge") 

das London-Übereinkommen von 1972 (Geltungs-
bereich weltweit: „Übereinkommen über die Ver-
hütung der Meeresverschmutzung durch das Ein-
bringen von Abfällen und anderen Stoffen") 

- das Helsinki-Übereinkommen der sieben Ostsee-
Anliegerstaaten von 1974 („Übereinkommen über 
den Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebie-
tes”) 

- das Pariser Übereinkommen von 1974 (Geltungs-
bereich Nord- und Ostatlantik: „Übereinkommen 
zur Verhütung der Meeresverschmutzung vom 
Lande aus") 

das MARPOL-Übereinkommen von 1972 (Gel-
tungsbereich weltweit: „Internationales Überein-
kommen zur Verhütung der Meeresverschmut-
zung durch Schiffe"). 

3.2 Maßnahmen der 11. Legislaturperiode 

Mit der Novellierung der Wassergesetze in der 
10. Legislaturperiode ist in der Bundesrepublik 
Deutschland die Basis für einen vorsorgenden Ge-
wässerschutz erweitert worden. In der 11. Legislatur-
periode steht die Verschärfung der Anforderungen 
an die Abwassereinleitungen von Industriebetrie-
ben und Kommunen durch Fortschreibung der Ver-
waltungsvorschriften nach § 7 a WHG im Mittel-
punkt. Dabei werden 

- die Einleitung gefährlicher Stoffe nach dem Stand 
der Technik und 

- erstmals auch die Einleitung von Nährstoffen in 
die Gewässer 

begrenzt. 

Mit den Emissionsbegrenzungen an der Quelle wird 
ein notwendiger Beitrag zum Schutz der Flüsse und 
Seen, vor allem aber auch des zunehmend gefährde-
ten Grundwassers und der Nord- und Ostsee gelei-
stet. Außerdem kann die Belastung des Klär-
schlamms deutlich verringert werden. 

International bestimmen Initiativen zum Schutz des 
Rheins, der Nord- und der Ostsee die Arbeit der Bun-
desregierung. 

3.2.1 Schutz der Oberflächengewässer (Flüsse und 
Seen) 

3.2.1.1 Abwasserherkunftsverordnung 

Auf der Grundlage von § 7 a WHG hat die Bundesre-
gierung mit Zustimmung des Bundesrates am 3. Juli 
1987 die Verordnung über die Herkunftsbereiche 
von Abwasser mit gefährlichen Stoffen erlassen. In 
der Verordnung werden 55 Produktionsbereiche ge-
nannt, die Abwasser mit gefährlichen Stoffen einlei-
ten und dabei Anforderungen nach dem Stand der 
Technik einhalten müssen. 

Die Verordnung präzisiert damit den Rahmen für die 
Maßnahmen, mit denen die Gewässerbelastung 
durch gefährliche Stoffe verringert werden soll. 

3.2.1.2 Abwasserverwaltungsvorschriften nach § 7 a Wasser-
haushaltsgesetz 

Mit Verwaltungsvorschriften nach § 7 a WHG wer-
den in der 11. Legislaturperiode für Gemeinden und 
für alle bedeutsamen industriellen Produktionsbe-
reiche die Mindestanforderungen 

- zur Begrenzung der Nährstoffeinträge (z.B. Stick
-

stoff und Phosphor) nach den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik festgelegt bzw. fortge-
schrieben und 

- zur Begrenzung gefährlicher Stoffe in industriel-
lem Abwasser statt nach den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik jetzt erstmals nach dem 
Stand der Technik festgelegt. 

Damit werden die verschärften Anforderungen des 
Wasserhaushaltsgesetzes von 1986 hinsichtlich der 
gefährlichen Stoffe konkretisiert. Zum anderen wird 
dem Problem der Belastung vor allem auch von 
Nord- und Ostsee mit Nährstoffen Rechnung getra-
gen. 

U. a. wurden in der 11. Legislaturperiode folgende 
Verwaltungsvorschriften verschärft oder neue erlas-
sen: 

- Mindestanforderungen an das Einleiten von kom-
munalem Abwasser 

- Mindestanforderungen an das Einleiten indu-
strieller Abwässer 

- Zellstofferzeugung (Begrenzung gefährlicher 
Stoffe) 

- Metallbe- und -verarbeitung (Begrenzung von 
Stickstoff- und Phosphateinträgen, gefährlicher 
Stoffe) 

- Rauchgaswäsche (Begrenzung gefährlicher 
Stoffe) 
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- Nichteisenmetallherstellung (Begrenzung ge-
fährlicher Stoffe) 

- Chemische Reinigungen (Begrenzung gefährli-
cher Stoffe) 

- Mineralölhaltiges Abwasser (Begrenzung ge-
fährlicher Stoffe) 

- Zahnbehandlung (Begrenzung gefährlicher 
Stoffe) 

- Lederherstellung (Begrenzung gefährlicher 
Stoffe) 

- Deponiesickerwasser (Begrenzung gefährlicher 
Stoffe) 

- Sodaherstellung (Begrenzung von Stickstoffein-
trägen, gefährlicher Stoffe) 

- Glasherstellung und -verarbeitung (Begrenzung 
gefährlicher Stoffe) 

Darüber hinaus werden in der 11. Legislaturperiode 
voraussichtlich für folgende Abwasserherkunftsbe-
reiche geltende Vorschriften verschärft: 

- Chemische Industrie (Begrenzung gefährlicher 
Stoffe) 

- Papier und Pappe (Begrenzung gefährlicher Stof-
fe) 

- Textilherstellung (Begrenzung von Stickstoff- und 
Phosphateinträgen, gefährlicher Stoffe) 

- Düngemittelherstellung (Begrenzung von Stick-
stoff- und Phosphateinträgen, gefährlicher Stoffe) 

- Kokereien (Begrenzung von Stickstoffeinträgen, 
gefährlicher Stoffe) 

- Wasseraufbereitung (Begrenzung von Stickstoff-
und Phosphateinträgen) 

- Tierkörperbeseitigung (Begrenzung von Stick-
stoff- und Phosphateinträgen) 

- Nahrungs-/Futtermittelindustrie (Begrenzung von 
Stickstoff- und Phosphateinträgen). 

3.2.1.3 Novellierung des Abwasserabgabengesetzes 

Die Bundesregierung hat am 10. Mai 1989 den Ent-
wurf einer weiteren Novelle zum Abwasserabgaben-
gesetz beschlossen. Danach sollen Industrie und Ge-
meinden künftig höhere Abwasserabgaben bezah-
len: 

- ab 1991 pro Schadeinheit 50 DM statt wie bisher 40 
DM 

- ab 1993 pro Schadeinheit 60 DM. 

Diese Erhöhung ist notwendig, um angesichts der 
gestiegenen Kosten für moderne Produktions- und 
Abwasserbehandlungstechniken zusätzliche Investi-
tionen im Gewässerschutz auszulösen. Weiter sieht 
der Gesetzentwurf vor, daß künftig auch für Phos-
phor und Stickstoff Abwasserabgabe gezahlt wird. 

Der Abgabesatz soll auf ein Viertel gemindert wer

-

den, wenn die Anforderungen aus den Abwasserver

-

waltungsvorschriften bei der Abwassereinleitung 
voll erfüllt werden. Damit sollen die Einleiter veran-
laßt werden, möglichst rasch moderne Technik ein-
zusetzen und nicht abzuwarten, bis die Behörde dies 
vorschreibt. 

Darüber hinaus sieht das Gesetz vor, daß die not-
wendigen Investitionen mit der Abwasserabgabe, 
die innerhalb von drei Jahren vor Inbetriebnahme 
zu zahlen ist, verrechnet werden können. Damit wird 
verhindert, daß die Zahlung der Abwasserabgabe 
die Investition in moderne umweltentlastende Tech-
niken verzögert. 

Zu dem Gesetzentwurf hat im Dezember 1989 vor 
dem Umweltausschuß des Deutschen Bundestages 
eine Sachverständigenanhörung stattgefunden. 

3.2.1.4 Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmit-
teln 

Im Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG) 
sind verschiedene Ermächtigungen zum Erlaß von 
Rechtsverordnungen enthalten, die von der Bundes-
regierung schon, soweit notwendig, ausgeschöpft 
worden sind. Darüber hinaus konnte durch mehrere 
freiwillige Selbstverpflichtungen der Industrie er-
reicht werden, daß einige für die Gewässer eventu-
ell problematische Stoffe in ihrer Menge stark redu-
ziert oder ganz aus dem Markt genommen werden. 

So hat sich die Industrie gegenüber dem Bundesum-
weltminister 1987 zum Verzicht auf leichtflüchtige 
chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW) in Wasch- und 
Reinigungsmitteln verpflichtet. 

Mit einer weiteren Erklärung haben sich mehrere 
Industrieverbände im Dezember 1988 und im Januar 
1990 gegenüber dem Bundesumweltminister zur 
Meldung von Daten zur Umweltverträglichkeit von 
Wasch- und Reinigungsmitteln verpflichtet. Wichti-
ge Inhalte der Selbstverpflichtung sind die mitzutei-
lenden Angaben zum biologischen Abbau, zur Ak-
kumulation und zur Schadwirkung von Inhaltsstof-
fen im aquatischen Milieu. 

Der Entwurf einer Verordnung über die Beschrif-
tung der Verpackungen von Wasch- und Reini-
gungsmitteln wurde 1987 der EG notifiziert. Der zwi-
schen Bund und Ländern fachlich abgestimmte Ver-
ordnungsentwurf enthält Verpflichtungen zur Anga-
be der wichtigsten Wirkstoffgruppen, Wirkstoffun-
tergruppen und Inhaltsstoffe von Wasch- und Reini-
gungsmitteln sowie von deren Massenanteilen in-
nerhalb bestimmter Bereiche. Diese Informationen 
sollen den umweltgerechten Umgang mit diesen Er-
zeugnissen fördern und die Kaufentscheidung zu-
gunsten umweltgerechterer Produkte beeinflussen. 
Aufgrund der von der EG-Kommission und einigen 
Mitgliedstaaten eingelegten Einsprüche wird nun-
mehr auf Basis einer EG-weiten freiwilligen Selbst-
verpflichtung der europäischen Dachverbände der 
Waschmittelindustrie und ihrer nationalen Mit-
gliedsverbände eine Harmonisierung der Kenn-
zeichnungsvorschriften innerhalb der EG herbeige-
führt. 
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3.2.2 Grundwasserschutz 

3.2.2.1 Grundwasserschutz-Konzeption 

Die Bundesregierung hat am 8. Dezember 1987 eine 
Konzeption „Schwerpunkte des Grundwasserschut-
zes" verabschiedet. Darin enthalten sind eine Be-
standsaufnahme über die Gefährdungen des Grund-
wassers, z.B. durch Lagerung gefährlicher Stoffe, Alt-
ablagerungen, Abfalldeponien und intensive land-
wirtschaftliche Bodennutzung (Nitrat und Pflanzen-
schutzmittel) sowie die von der Bundesregierung ge-
planten Maßnahmen zur Verbesserung des Grund-
wasserschutzes. 

Zu den wichtigsten Vorhaben im Rahmen der Kon-
zeption „Schwerpunkte des Grundwasserschutzes" 
gehören 

- die Harmonisierung, Verbesserung und Fortent-
wicklung der rechtlichen und technischen Vor-
schriften der verschiedenen Rechtsbereiche im 
Hinblick auf den Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen 

- die ausreichende Berücksichtigung des Grund-
wasserschutzes in der Technischen Anleitung Ab-
fall 

- die Umsetzung des neuen Pflanzenschutzgesetzes, 
z.B. durch beschleunigte Aufnahme bestimmter 
Wirkstoffe in die neue Pflanzenschutzanwen-
dungsverordnung, wenn diese Bestandteile nicht 
mehr zugelassener Pflanzenschutzmittel sind. 

- die Unterstützung der Grundwasserüberwachung 
der Länder, um möglichst rasch zu einer Grund-
wasserdatenbank zu kommen, die es erlaubt, Ent-
wicklungen der Beschaffenheit der Grundwasser- 
und Gefährdungspotentiale rechtzeitig zu erken-
nen. 

Die Bundesregierung erarbeitet auf der Grundlage 
dieser Konzeption gemeinsam mit den Ländern die 
notwendigen Maßnahmen, um auf Dauer einen wir-
kungsvollen Schutz des Grundwassers zu gewährlei

-

sten. 

3.2.2.2 Umsetzung des Pflanzenschutzgesetzes 

Die Maßnahmen zum Grundwasserschutz konzen-
trieren sich in der 11. Legislaturperiode auf die Um-
setzung des 1986 novellierten Pflanzenschutzgeset-
zes. 

Von Bedeutung sind vor allem die 

- Pflanzenschutzmittelverordnung: Die neue Ver-
ordnung über Pflanzenschutzmittel und Pflanzen-
schutzgeräte (Pflanzenschutzmittelverordnung) 
vom 28. Juli 1987 hat die Anforderungen an die Zu-
lassung von Pflanzenschutzmitteln verschärft. 

- Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung: Mit der 
ab 1. September 1988 in Kraft getretenen Verord-
nung über Anwendungsverbote und -beschrän-
kungen für Pflanzenschutzmittel (Pflanzenschutz-
Anwendungsverordnung) wurden Anwendungs-
verbote und -beschränkungen für bestimmte 
Pflanzenschutzmittelwirkstoffe erlassen, um vor 
allem die rechtlichen Voraussetzungen für einen 

wirksamen Trink- und Grundwasserschutz zu ver-
bessern. 

Damit wurden auch die Forderungen des Sachver-
ständigenrates für Umweltfragen (Umweltgutachten 
1987, Tz. 1105) aufgegriffen. 

Siehe hierzu auch B. 1.2.5 und B. 6 

3.2.2.3 Trinkwasserversorgung 

Die Trinkwasserverordnung von 1975 (novelliert 
1986) regelt die Bestimmungen über die Qualitätsan-
forderungen an Trinkwasser. Sie gibt für eine Reihe 
von Inhaltsstoffen Grenzwerte an. Dazu gehören Be-
stimmungen zur bakteriologischen Trinkwasser-
überwachung, da Trinkwasser frei von Krankheits-
erregern sein muß, sensorische und physikalisch

-

chemische Kenngrößen ebenso wie Grenzwerte für 
organische und anorganische Substanzen. Auch 
nicht ausdrücklich genannte Stoffe darf das Trink-
wasser nur in Konzentrationen enthalten, die nicht 
gesundheitsschädlich sind. Die Wasserwerke sind 
verpflichtet, das von ihnen abgegebene Trinkwasser 
regelmäßig zu untersuchen und die Anforderungen 
der Trinkwasserverordnung einzuhalten. 

Die Europäische Gemeinschaft hat 1980 in einer 
„Richtlinie über die Qualität von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch" die Anforderungen an die 
Trinkwasserqualität festgesetzt. Diese Bestimmun-
gen wurden mit der neuen Trinkwasserverordnung 
von 1986 vom Bundesminister für Jugend, Familie, 
Frauen und Gesundheit, der für Trinkwasserfragen 
zuständig ist, in nationales Recht umgesetzt. Die Be-
stimmungen der neuen Trinkwasserverordnung tra-
ten am 1. Oktober 1986 in Kraft. 

Nur die Grenzwerte für „chemische Stoffe zur Pflan-
zenbehandlung und Schädlingsbekämpfung ein-
schließlich toxischer Hauptabbauprodukte" von 
0,1 Mikrogramm/Liter für die einzelne Substanz und 
0,5 Mikrogramm/Liter für die Summe traten erst am 
1. Oktober 1989 in Kraft, weil die Analyseverfahren 
mit der erforderlichen Nachweisgrenze zur Bestim-
mung der Einzelsubstanzen zum damaligen Zeit-
punkt nicht vorhanden waren. 

Die Grenzwerte wurden primär aus Vorsorgegrün-
den festgelegt. Deshalb kann das zuständige örtliche 
Gesundheitsamt nach § 4 der Trinkwasserverord-
nung zulassen, daß für einen eng befristeten Zeit-
raum von den festgesetzten Grenzwerten bis zu ei-
ner jeweils im Einzelfall festzulegenden Höhe abge-
wichen werden kann, wenn dadurch die menschli-
che Gesundheit nicht gefährdet wird. 

Das Bundesgesundheitsamt hat eine diesbezügliche 
Empfehlung fertiggestellt, die im Juli 1989 im Bun-
desgesundheitsblatt veröffentlicht wurde. Sie er-
möglicht es den Gesundheitsbehörden, im Einzelfall 
sachgerecht zu entscheiden, wenn Grenzwertüber-
schreitungen vorliegen. Diese Empfehlung enthält 
auch befristet duldbare zulässige Abweichungswer-
te für die einzelnen Wirkstoffe, die nach humantoxi-
kologischen Gesichtspunkten festgelegt wurden. 

Die zuständigen Bundesministerien haben darauf 
hingewirkt, daß Voraussetzung für die Erteilung 
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einer Ausnahmegenehmigung die gleichzeitige Auf-
stellung und Durchführung eines Sanierungsplans 
ist. Ziel dieser Übergangsregelung ist es, belastete 
Grundwasservorkommen zu sanieren und die jewei-
lige Wassergewinnungsanlage für die örtliche Was-
serversorgung zu erhalten. 

Die zuständigen Bundesministerien vertreten die 
Auffassung, daß der vorsorgende Gewässerschutz 
und die Sanierung belasteter Gewässer notwendig 
sind, um in allen Regionen auch langfristig eine gute 
Trinkwasserqualität zur Verfügung stellen zu kön-
nen. Für den Erfolg der Sanierung ist es notwendig, 
daß der Pflanzenschutzdienst, das Gesundheitsamt, 
die Wasserbehörde, die Anwender — besonders die 
Landwirte — das Wasserversorgungsunternehmen 
und sonstige Betroffene gemeinsam einen Sanie-
rungsplan erarbeiten und diesen umsetzen. Ziel ist 
es, den weiteren Eintrag von Pflanzenschutzmitteln 
in die Gewässer zu vermeiden. 

3.2.2.4 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

Der Bundesumweltminister hat im August 1989 dem 
Bundesrat den Entwurf einer „Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift über die nähere Bestimmung wasser-
gefährdender Stoffe und ihre Einstufung entspre-
chend ihrer Gefährlichkeit" nach § 19 g (5) WHG zur 
Zustimmung zugeleitet. In dieser Verwaltungsvor-
schrift sind nahezu 700 Stoffe und Stoffgruppen als 
wassergefährdend bestimmt und in Wassergefähr-
dungsklassen (WGK) eingestuft. Die Wassergefähr-
dungsklassen reichen von WGK O, d.h. im allgemei-
nen nicht wassergefährdende Stoffe, bis WGK 3, d.h. 
stark wassergefährdende Stoffe. Die Einstufung ist 
Grundlage für Gewässerschutz-Anforderungen an 
Anlagen beim Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen. Die Einstufung der Stoffe gemäß ihrem Was-
sergefährdungspotential kann auch wichtige An-
haltspunkte für die Beurteilung von Schadensfällen 
mit wassergefährdenden Stoffen geben. Die Liste 
der wassergefährdenden Stoffe ist nicht abgeschlos-
sen; sie wird ständig fortgeschrieben. Der Bundesrat 
hat der Verwaltungsvorschrift Ende 1989 zuge-
stimmt. 

3.2.3 Hochwasserschutz und Renaturierung 

Hochwasser führen immer wieder zu Überschwem-
mungen und zu großen Schäden. Die Bundesregie-
rung ist sich mit den für den Hochwasserschutz zu-
ständigen Ländern einig, daß Siedlungen, Industrie-
anlagen und Infrastruktureinrichtungen so weit wie 
möglich vor Hochwasser geschützt werden müssen. 

Hochwasser infolge extremer meteorologischer Er-
eignisse sind natürliche Ereignisse. Sie können nicht 
verhindert werden. Daher ist ein absoluter Schutz 
vor Hochwassergefahren nicht möglich. 

Hinsichtlich der Hochwasserhäufigkeit läßt sich ei-
ne Hochwasserverschärfung aus den Erfahrungen 
der letzten Jahre nicht ableiten. Hochwasser treten 
nicht häufiger auf als früher. Dagegen sind die ab-
laufenden Hochwasserwellen in vielen Flußgebie-
ten durch menschliche Eingriffe verändert worden. 
An zahlreichen kleinen Gewässern in dichtbesiedel-
ten Gebieten wirkt sich besonders die „Versiege

-

lung" der Landschaft hochwasserverschärfend aus. 
An einigen großen Flüssen und Strömen läßt sich ei-
ne Erhöhung der Hochwasserscheitel infolge des 
Entzugs natürlicher Überschwemmungsflächen 
durch Ausbau, Begradigung und Eindeichung sowie 
durch den damit verbundenen beschleunigten 
Hochwasserablauf nachweisen. 

Nur ein kleiner Teil der hochwasserverschärfenden 
Einflüsse läßt sich in der dichtbesiedelten Bundesre-
publik Deutschland rückgängig machen. Jedoch 
müssen — auch aus allgemeinen wasserwirtschaftli-
chen und ökologischen Gesichtspunkten — die be-
stehenden Möglichkeiten des Wasserrückhaltes zur 
Verhinderung weiterer Hochwasserverschärfung in-
tensiv genutzt werden. Aus umweltpolitischer Sicht 
sind dies nach Auffassung der Bundesregierung 

— zum Hochwasserschutz von kleinen Gewässern 
die vielfältigen Maßnahmen des Niederschlags-
rückhalts auf der Fläche 

— zum Hochwasserschutz von großen Flüssen und 
Strömen die Erhaltung und die Wiederherstellung 
von Überschwemmungsflächen z.B. als Auewäl-
der. Dazu sollten, wo dies möglich ist, auch Deich-
linien zurückverlegt und bisher landwirtschaftlich 
genutzte Flächen naturnah umgestaltet werden. 
Ungesteuerte Überschwemmungsgebiete wirken 
jedoch nur bei großer flächenhafter Ausdehnung. 

Die Bundesregierung trägt in vielfältiger Weise zu 
einem zeitgemäßen Hochwasserschutz bei: Sie un-
terstützt die Länder bei Maßnahmen zur Abwehr 
und Verringerung von Hochwassergefahren. Sie för-
dert Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben zur 
Renaturierung von Flüssen und Bächen und stellt 
Forschungsmittel aus den Bereichen des Bundesum-
weltministeriums, des Bundesforschungsministeri-
ums und des Bundesbauministeriums bereit, um die 
Ursachen und Abhängigkeiten anthropogener Ein-
flüsse auf Hochwasserbildung und Hochwasserab-
fluß zu ermitteln. 

3.2.4 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

3.2.4.1 Europäische Gemeinschaften 

3.2.4.1.1 EG-Richtlinien 

Die Arbeiten zur Konkretisierung der „Richtlinie des 
Rates vom 4. Mai 1976 betreffend die Verschmutzung 
infolge der Ableitung bestimmter gefährlicher Stoffe 
in die Gewässer der Gemeinschaft" wurden weiter-
geführt. 

Am 16. Juni 1988 wurde die Richtlinie durch Vor-
schriften betreffend die gefährlichen Stoffe Aldrin, 
Dieldrin, Endrin, Isodrin, Hexachlorbenzol, Hexa-
chlorbutadien und Chloroform ergänzt. Bisher sind 
12 Stoffe von insgesamt 129 Stoffen der Liste I bear-
beitet. Eine Umsetzung in nationales Recht erfolgt 
laufend auf der Grundlage des § 7 a WHG durch ent-
sprechende Abwasserverwaltungsvorschriften. 

Im November 1988 einigten sich die EG-Umweltmi-
nister auf eine EG-Richtlinie zur Beendigung der 
Meeresverschmutzung durch Abfälle aus der Titan-
dioxid-Produktion. Danach soll bis zum 31. Dezem-
ber 1989 die Einbringung von Dünnsäure aus der 
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Titandioxd-Produktion eingestellt werden; dies ist 
in der Bundesrepublik Deutschland realisiert  wor-
den. Für drei Mitgliedstaaten wurde unter engen 
Voraussetzungen eine Übergangsfrist bis 1993 vor-
gesehen. Derzeit werden im Rat Richtlinien zum 
Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Ni-
trat aus diffusen Quellen und über die Behandlung 
kommunaler Abwasser behandelt. 

3.2.4.1.2 EG-Wasserseminar 

Um der Gewässerschutzpolitik der Gemeinschaft 
neue Impulse zu geben, hat der Bundesumweltmini-
ster während der deutschen EG-Ratspräsidentschaft 
im Juni 1988 alle EG- Umweltminister zu einem Se-
minar eingeladen. Dabei wurden der EG-Kommissi-
on Leitlinien an die Hand gegeben, wie der Gewäs-
serschutz der Gemeinschaft in den kommenden Jah-
ren schlagkräftiger und übersichtlicher gestaltet 
werden kann. Im Hinblick auf die Gewässerbela-
stung durch gefährliche Stoffe gab es breite Unter-
stützung dafür, daß Qualitätsziele und Emissions-
grenzwerte gleichzeitig und sich ergänzend ange-
wandt werden. Als wesentliche Kriterien für ökolo-
gisch orientierte Qualitätsziele wurden die Erhal-
tung des Selbstreinigungsvermögens, die Bewah-
rung der aquatischen Lebensgemeinschaften und 
der Schutz der Gewässersedimente herausgestellt. 
Emissionsnonnen müssen für die verschiedenen In-
dustriebranchen auf der Grundlage der besten ver-
fügbaren Technologie festgelegt werden. Die Bun-
desregierung wird die EG-Kommission bei der Erar-
beitung dieser neuen EG-Gewässerschutzkonzep-
tion tatkräftig unterstützen. 

3.2.4.2 Internationale Übereinkommen und Kommissionen 

3.2.4.2.1 Internationale Rheinschutzkommission (IKSR) 

Das Brandunglück am 1. November 1986 in Basel hat 
die Notwendigkeit vorsorgenden Gewässerschutzes 
- und zwar in grenzüberschreitender Zusammenar-
beit - allen Beteiligten erneut vor Augen geführt. 
Dies gilt für die Vorsorge gegen Störfälle wie auch 
für die Verringerung der Dauerbelastung des 
Rheins. Die 8. Ministerkonferenz der Rheinanlieger-
staaten in Straßburg hat am 1. Oktober 1987 das „Ak-
tionsprogramm Rhein" beschlossen. 

Die darin enthaltenen Maßnahmen zielen vor allem 
ab auf 

- eine beschleunigte Reduzierung der Belastung 
aus direkten und diffusen Einleitungen 

- eine Verbesserung der hydrologischen und mor-
phologischen Verhältnisse des Rheins. 

Die erste Phase des Programms (bis 1989) diente der 
Vertiefung der Erkenntnisse einschließlich der Be-
standsaufnahme der Erarbeitung von Mindestanfor-
derungen und technischen Konzepten und der Er-
stellung von Arbeitsprogrammen. Dazu gehört zum 
Beispiel die Erstellung einer Liste von prioritären, 
d.h. vorrangig zu reduzierenden schädlichen Stoffen, 
Summenparametern und biologischen Wirkparame-
tern  sowie der betroffenen Industriebereiche. Ferner 
werden Bestandsaufnahmen der Einleitungen priori-
tärer Stoffe vorgenommen. Mindestanforderungen 

für kommunale Einleitungen werden festgelegt. 
Technische Konzepte zur Verbesserung der hydrolo-
gischen und morphologischen Verhältnisse und zur 
Vermeidung störfallbedingter Einleitungen werden 
erarbeitet. Im Rahmen der IKSR wurden hierfür ent-
sprechende Arbeitsgruppen eingerichtet. 

Während der zweiten Phase (bis 1995) sollen die 
Maßnahmen und Konzepte verwirklicht werden mit 
dem Ziel, die Gesamtmenge der Einleitungen priori-
tärer Stoffe um etwa 50 Prozent zu verringern. Dieses 
Ziel kann u.a. durch die Einführung des Standes der 
Technik im Bereich der industriellen Abwässer mit 
prioritären Stoffen erreicht werden. Hinzu kommen 
muß die Reduzierung von Stoffeinträgen aus diffu-
sen Quellen, zum Beispiel aus der Landwirtschaft. 

Die dritte Phase (bis zum Jahr 2000) ist zusätzlichen 
Maßnahmen zur Sicherung der angestrebten Ziele 
vorbehalten. 

Die 9. Ministerkonferenz/Rhein im Oktober 1988 in 
Bonn hat auf Initiative der Bundesregierung weiter-
führende Beschlüsse gefaßt. Hervorzuheben ist die 
Verbesserung der Behandlung kommunaler Abwäs-
ser im Hinblick auf die Belastung der Nordsee mit 
Nährstoffen sowie die Vorgaben zur Störfallvorsorge 
in industriellen Anlagen. 

Das inzwischen der 10. Rheinministerkonferenz im 
November 1989 in Brüssel vorgelegte Inventar über 
die Einleitungen der prioritären Stoffe für das Basis-
jahr 1985 ist Grundlage für die jetzt festzulegenden 
einzelnen Reduzierungsmaßnahmen, vor allem un-
ter Anwendung des Standes der Technik. Die Inter-
nationale Kommission zum Schutz des Rheins gegen 
Verunreinigung hat dieses Inventar veröffentlicht. 
Ebenso hat die Deutsche Kommission zur Reinhal-
tung des Rheins ein Inventar der Haupteinleiter der 
prioritären Stoffe mit Angaben der Jahresfrachten 
der einzelnen Betriebe veröffentlicht. Ferner wurde 
in Brüssel festgestellt, daß für die Umsetzung des 
Aktionsprogramms Rhein in den Rheinanliegerstaa-
ten voraussichtlich circa 25 Milliarden DM aufge-
wendet werden. 

3.2.4.2.2 Internationale Kommissionen zum Schutze der Mo-
sel und der Saar gegen Verunreinigung 

Die in den Internationalen Kommissionen zum 
Schutze der Mosel und der Saar gegen Verunreini-
gung zusammenarbeitenden Vertreter der Regierun-
gen Frankreichs, Luxemburgs und der Bundesrepu-
blik Deutschland haben Anfang 1989 ein Programm 
vordringlicher Maßnahmen an Mosel und Saar erar-
beitet. Damit soll, in Ergänzung des auch für Mosel 
und Saar geltenden Aktionsprogrammes Rhein, den 
besonderen Verhältnissen Rechnung getragen wer-
den, die sich durch die zahlreichen grenzüberschrei-
tenden Gewässer im Einzugsgebiet von Mosel und 
Saar ergeben. Einer der Schwerpunkte ist die unbe-
dingt notwendige, durch die Kanalisierung der Saar 
beschleunigt durchzuführende, weitere Verringe-
rung der sauerstoffzehrenden Stoffe und der Nähr-
stoffe. Um die Arbeiten zum Schutz der Mosel und 
der Saar besser zu koordinieren und damit zu inten-
sivieren, haben die Vertragsstaaten beschlossen, 
noch im Jahre 1990 ein Sekretariat einzurichten. 
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3.2.4.2.3 Hochwasserschutz von Mosel und Saar 

Am 1. Oktober 1987 wurde in Trier ein Internationa-
les Übereinkommen zur Verbesserung des Hoch-
wassermeldewesens an Mosel und Saar unterzeich-
net. 

In dem auf Initiative der Bundesregierung erzielten 
Übereinkommen mit Frankreich und Luxemburg 
wird die Einrichtung und der Betrieb eines automa-
tischen Informationssystems vereinbart, das deut-
schen Dienststellen einen unmittelbaren Zugriff auf 
die Wasserstände im französischen oberen Einzugs-
gebiet von Mosel und Saar ermöglicht. 

Mit dem neuen Informationssystem kann die Bevöl-
kerung im deutschen Mosel- und Saargebiet wesent-
lich früher und genauer als bisher über anlaufende 
Hochwasser informiert werden. Damit wird interna-
tional ein erster Schritt zur Verringerung von Hoch-
wasserschäden an Mosel und Saar eingeleitet. 

3.2.4.2.4 Internationale Gewässerschutzkommission für den 
Bodensee 

Die Internationale Gewässerschutzkommission für 
den Bodensee hat im Mai 1987 in Stuttgart eine voll-
ständig neue Fassung der Richtlinien für die Rein-
haltung des Bodensees beschlossen. Hierin ist u. a. 
enthalten, ab einer Ausbaugröße der Abwasserreini-
gungsanlage von 600 Einwohnergleichwerten eine 
Phosphorelimination einzurichten und ganzjährig 
zu betreiben. Die Grenzwerte für den Gesamtphos-
phor liegen gestaffelt nach Ausbaugröße zwischen 
1,5 Milligramm/1 Person (600 Einwohnergleichwer-
te) und 0,3 Milligramm/1 Person (über 30 000 Ein-
wohnergleichwerte). 

Diese Grenzwerte sind noch strenger als die Anfor-
derungen in der neuen 1. Abwasserverwaltungsvor-
schrift nach § 7 a Wasserhaushaltsgesetz. 

3.2.4.2.5 Deutsch-Österreichischer Wasserwirtschaftsvertrag 

In Regensburg wurde im Dezember 1987 der Vertrag 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
EG einerseits sowie der Republik Österreich ander-
erseits über die wasserwirtschaftliche Zusammenar-
beit im Einzugsgebiet der Donau unterzeichnet. Der 
Vertrag sieht eine intensive Zusammenarbeit zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und Öster-
reich bei der Erfüllung wasserwirtschaftlicher Auf-
gaben vor. Er umfaßt nahezu alle Bereiche und Vor-
haben der Wasserwirtschaft im gesamten deutschen 
und österreichischen Einzugsgebiet der Donau, so-
weit diese die wasserwirtschaftlichen Verhältnisse, 
insbesondere das Abflußregime und den Gewässer-
gütezustand, im jeweils anderen Staat beeinflussen. 
Er zielt hauptsächlich ab auf 

- die Abstimmung von wasserwirtschaftlichen Vor-
haben an grenzbildenden Gewässerabschnitten 
wie Gewässerausbau, Wasserableitungen, Abwas-
ser- und Wärmeeinleitungen 

- die Verbesserung des Hochwassermelde- und 
Warndienstes an der Donau und an ihren Neben-
flüssen 

- gemeinsame Güteuntersuchungen in Grenzberei-
chen 

- die Abstimmung der Warn- und Alarmpläne bei 
Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen 

- einen umfangreichen gegenseitigen Informations-
austausch über wasserwirtschaftliche Planungen, 
Entwicklungen und nationale Regelungen. 

Diese Zusammenarbeit erfolgt zwischen den zustän-
digen wasserwirtschaftlichen Dienststellen sowie in 
einer Ständigen Gewässerkommission. Diese hat in-
zwischen ihre Arbeit als Interimkommission aufge-
nommen. Aufgrund der verfassungsmäßigen Zustän-
digkeit der Bundesländer für wesentliche wasser-
wirtschaftliche Bereiche werden auf deutscher Seite 
wichtige Aufgaben in der Ständigen Gewässerkom-
mission von Baden-Württemberg und Bayern wahr-
genommen. 

3.2.4.3 Zusammenarbeit mit DDR und CSFR 

3.2.4.3.1 Elbe 

Schon 1983 haben zwei Expertengespräche mit der 
DDR über die Möglichkeiten zur Verringerung der 
Elbebelastung stattgefunden. Nachdem 1987 in 
Bonn die Vereinbarung zwischen der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland und derRegierung der 
Deutschen Demokratischen Republik über die wei-
tere Gestaltung der Beziehungen auf dem Gebiet 
des Umweltschutzes unterzeichnet werden konnte 
und im gemeinsamen Kommunique anläßlich des 
Besuches des Staatsratsvorsitzenden Anfang Sep-
tember 1987 ..... die Aufnahme von Gesprächen über 
Fragen des Gewässerschutzes der Elbe ..." ausdrück-
lich angesprochen wurde, hat die DDR im November 
1988 der Fortsetzung der deutsch-deutschen Gesprä-
che über die Reinhaltung der Elbe zugestimmt. Die-
se Gespräche wurden rasch aufgenommen und sind 
inzwischen gut fortgeschritten. 

Erste Pilot- und Demonstrationsprojekte zur Entla-
stung der Elbe konnten vorbereitet werden, die am 
6. Juli 1989 in die Gemeinsame Erklärung des Bun-
desumweltministers und des DDR-Umweltministers 
aufgenommen wurden. Entlastungen der Elbe wer-
den eintreten durch 

- Hochtemperaturverbrennung von Arzneimittel-
rückständen in Dresden 

- Rückgewinnung von Chlorkohlenwasserstoffen 
und Quecksilber aus Abwässern in Buna 

- Errichtung einer Anlage für die Herstellung von 
Chlor nach dem Membrantrennverfahren in Buna. 

Mit diesen Projekten kann schon etwa ein Viertel 
der derzeitigen Quecksilberbelastung der Elbe ver-
mieden werden. Weiterhin kann die Belastung der 
Elbe durch Chlorkohlenwasserstoffe erheblich ge-
senkt werden. 

Ferner wurde die Einrichtung von fünf Gewässergü-
temeßstationen im Elbeeinzugsgebiet vereinbart. 
Diese Stationen werden durch die dafür notwendi-
gen Laboratorien ergänzt. Die ersten Stationen sol-
len noch 1990 ihren Betrieb aufnehmen. Damit wird 
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die notwendige Informationsbasis auch für die Er-
folgskontrolle geschaffen. Die Daten werden der All-
gemeinheit zur Verfügung stehen. 

In den nächsten deutsch-deutschen „Elbe-Runden" 
werden weitere Schritte zur Sanierung der Elbe an-
gestrebt. 

1987 wurde in Bonn eine Umweltvereinbarung mit 
der CSFR geschlossen. Auch hier ist der Gewässer-
schutz ein Schwerpunkt der vorgesehenen Zusam-
menarbeit. Beide Seiten haben sich darüber verstän-
digt, daß die Elbe-Problematik im Vordergrund 
steht. 

Auf Einladung des Bundesumweltministers verhan-
delten am 6. und 7. Februar 1990 Regierungsvertreter 
der Elbeanliegerstaaten CSFR, DDR und Bundesre-
publik Deutschland sowie die EG-Kommission über 
die Gründung einer gemeinsamen Elbe-Schutz-
Kommission. Die Gespräche hatten zum Ziel, eine 
völkerrechtliche Vereinbarung vorzubereiten, in de-
ren Rahmen die derzeit stark belastete Elbe saniert 
werden soll und damit auch maßgeblich zur Entla-
stung der Nordsee beitragen wird. Als wesentliche 
Ziele der künftigen Kommissionsarbeit werden für 
die Elbe die Möglichkeit der Trinkwassergewin-
nung und die Sicherung der ökologischen Vielfalt 
im Wasser anzustreben sein. Um dieses langfristige 
Ziel zu erreichen, wird sich die Kommission mit ei-
nem ganzen Bündel von Aufgaben befassen müssen. 
Als vorrangige Maßnahme sollen u.a. für das gesam-
te Elbeeinzugsgebiet Einleiterinventare erstellt, 
Emissionsgrenzwerte vorgeschlagen, Programme 
zur Verminderung der Elbebelastung durch Abwäs-
ser und Abschwemmungen entwickelt, Vorsorge-
maßnahmen gegen Verunreinigungen durch indu-
strielle Unfälle getroffen, ein abgestimmtes Wa rn

-und Alarmsystem von der Quelle bis zur Mündung 
und ein einheitliches Meßprogramm für die laufen-
de Untersuchung der Gewässerqualität eingerichtet 
werden. Eine wichtige Aufgabe der Kommission 
wird es weiterhin sein, die interessie rte Öffentlich-
keit in allen beteiligten Staaten über die Ergebnisse 
der Kommissionsarbeit umfassend zu informieren. 

Schon diese ersten Gespräche machten deutlich, daß 
über die Ziele und die Aufgaben der Kommission im 
wesentlichen Einvernehmen besteht. 

In einer raschen Folge weiterer Expertenrunden 
wird nunmehr ein Konventionstext angestrebt, der 
noch im Sommer 1990 unterzeichnet werden soll. 

3.2.4.3.2 Weser und Werra 

Am 14. Februar 1990 wurden die seit Jahren unter-
brochenen deutsch-deutschen Verhandlungen über 
die Probleme des Kalibergbaues im Werrarevier 
wieder aufgenommen. Angestrebt wird in der DDR, 
die drei veralteten Werrabetriebe gesund zu 
schrumpfen und den verbleibenden Teil so zu erneu-
ern, daß er sowohl die ökonomischen als auch die 
ökologischen Voraussetzungen erfüllt. 

Gemeinsam wurden als Ziele festgelegt, daß 

- Werra und Weser langfristig wieder zu Süßwasser-
flüssen werden sollen 

- möglichst kurzfristig die zuletzt 1951 von der Kali-
abwasserkommission festgelegten Werte zu errei-
chen sind 

- Maßnahmen zum Konzentrationsausgleich vorzu-
sehen sind 

- Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit 
im Bergbau des Kalireviers zu ergreifen sind. 

Die Verhandlungen werden fortgesetzt. 

3.2.5 Schutz von Nord- und Ostsee 

Die massenhafte Algenvermehrung im Frühsommer 
1988 hat deutlich vor Augen geführt, daß Teile der 
Nordsee an der Grenze ihrer Belastbarkeit stehen. 
Das Robbensterben führte zusätzlich zu verstärkter 
öffentlicher Aufmerksamkeit. 

3.2.5.1 Internationale Konferenzen 

Die Bundesregierung setzt sich im nationalen und 
internationalen Rahmen nachhaltig für den Schutz 
der Nordsee ein. 

Sie hatte bereits 1984 zur 1. Internationalen Nordsee-
schutz-Konferenz eingeladen. Mit den Ergebnissen 
der 2. Internationalen Nordseeschutz-Konferenz in 
London im November 1987 wurde - vor allem auch 
auf Initiative der Bundesregierung - international 
der Vorsorgegrundsatz zum Tragen gebracht. Ver-
einbart wurde vor allem 

- die Reduzierung von gefährlichen Stoffen und 
Nährstoffen zwischen 1985 und 1995 in der Grö-
ßenordnung von 50 Prozent 

- die möglichst baldige Beendigung der Abfallbe-
seitigung in der Nordsee. Die Bundesrepublik 
Deutschland hat dieses Ziel bereits 1989 mit der 
Beendigung der Verklappung von Dünnsäure aus 
der Titandioxid-Produktion erreicht. 

- die Beendigung der Abfallverbrennung auf See 
stufenweise bis 1994; seit Oktober 1989 werden 
keine deutschen Abfälle mehr mit Genehmigung 
des Deutschen Hydrographischen Instituts auf Ho-
her See verbrannt. 

- der verstärkte Schutz der Wattenmeergebiete 

- der gemeinsame Vorschlag, in der Internationalen 
Seeschiffahrts-Organisation die Nordsee zum 
MARPOL-Sondergebiet für Schiffsmüll auszuwei-
sen. Die Initiative wurde zwischenzeitlich umge-
setzt. Sie tritt am 18. Februar 1991 weltweit in 
Kraft. 

- die verbesserte Entsorgung der Schiffe in den Hä-
fen. Hierzu beteiligt sich die Bundesregierung im 
Rahmen eines auf 3 Jahre befristeten Pilotprojekts 
auf der Grundlage eines Verwaltungsabkommens 
vom Frühjahr 1988 mit den Küstenländern mit 
Haushaltsmitteln des Bundesumweltministeriums 
an der Finanzierung einer kostenlosen Schiffsent-
sorgung. 

- die Verstärkung der Luftüberwachung. 

Über den Stand der Arbeiten zur Umsetzung der Be

-

schlüsse der 2. Nordseeschutzkonferenz und über die 
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Vorarbeiten zur 3. Internationalen Nordseeschutzkon-
ferenz hat die Bundesregierung ausführlich in einem 
Bericht an den Deutschen Bundestag vom 7. Februar 
1990 (Bundestags-Drucksache 11/6379) berichtet. 

Der auf der 2. INK (London 1987) gefaßte Grundsatz-
beschluß, den Eintrag giftiger, persistenter bioakku-
mulierender Stoffe bis 1995 (Basis 1985) um 50 Pro-
zent zu verringern, wurde auf der 3. Internationalen 
Nordseeschutzkonferenz in Den Haag (März 1990) 
dadurch verschärft, daß eine Liste von 36 Stoffen 
verabschiedet wurde, von denen jeder einzelne um 
50 Prozent oder mehr zu verringern ist. Der Grund-
satzbeschluß von 1987, wonach der Eintrag von 
Nährstoffen (Stickstoff und Phosphor) ebenfalls bis 
1995 in der Größenordnung von 50 Prozent (Basis 
1985) zu verringern ist, wurde dadurch konkretisiert, 
daß für kommunale Kläranlagen - allerdings mit der 
Möglichkeit von Ausnahmen - ab 5 000 Einwohner

-

gleichwerten die biologische Reinigungsstufe vor-
gesehen und ab 20 000 Einwohnergleichwerten die 
Mindestanforderungen von circa 10-15 Milligramm 
pro Liter Stickstoff und 1-2 Milligramm pro Liter 
Phosphor eingehalten werden sollen. Diese Nähr-
stoffreduzierung soll vorrangig an eutrophierungs-
gefährdeten Küsten durchgeführt werden. 

PCB ist ab 1999 verboten, und 18 Pflanzenschutzmit-
tel sollen deutlich reduziert oder verboten werden. 
Für 17 Schadstoffe wurde das Ziel einen 50prozenti-
gen Reduzierung des Eintrages in die Nordsee über 
die Luft bis spätestens 1998 (Basis 1985) festgeschrie-
ben, sofern der Stand der Technik eine derartige Re-
duzierung erlaubt. Für Quecksilber, Blei, Cadmium 
und Dioxine wurde eine Verringerung auf 70 Pro-
zent betreffend Eintrag in die Nordsee über Luft und 
Wasser bis 1995 festgeschrieben, ebenfalls auf der 
Grundlage des Standes der Technik. 

Obwohl die Beendigung der Verklappung von Indu-
strieabfällen bereits 1987 auf der 2. Internationalen 
Nordseeschutzkonferenz für Ende 1989 ins Auge ge-
faßt war, konnte Großbritannien nur 1993 als festes 
Enddatum zusagen. Für die Verklappung von Klär-
schlamm gab Großbritannien 1998 als Enddatum an. 
Alle übrigen Anrainerstaaten hätten frühere Daten 
vorgezogen. 

1993 wird vor allem die Nährstoffproblematik, die 
für das Algenwachstum entscheidend ist, in einem 
Symposium bewertet. Die Nordseeanrainerstaaten 
müssen auf der 4. Internationalen Nordseeschutz

-

konferenz in Kopenhagen 1995 Rechenschaft able-
gen über die zwischenzeitlich durchgeführten Maß-
nahmen zum Schutz der Nordsee und ihre Wirksam-
keit. 

Auf der Ministerkonferenz in Helsinki im Februar 
1988 beschlossen die Ostseeanrainerstaaten auch für 
die Ostsee eine 50prozentige Schadstoff- und Nähr-
stoffreduzierung bis 1995. 

3.2.5.2 10-Punkte-Katalog zum Schutz von Nord- und Ostsee 

Im Juni 1988 hat der Bundesumweltminister mit der 
Vorlage des 10-Punkte-Katalogs zum Schutz von 
Nord- und Ostsee wichtige Anstöße zur beschleu-
nigten Sanierung der Gewässer gegeben. 

Der Maßnahmenkatalog hat im Rahmen des Ge-
sprächs des Bundeskanzlers mit den Regierungs-
chefs der Länder Zustimmung gefunden. Der Be-
schluß des Deutschen Bundestages zum Schutz von 
Nord- und Ostsee vom 7. Dezember 1988 bestätigt 
den eingeschlagenen Weg. 

Zielsetzung ist vor allem, 

- die international eingegangenen Verpflichtungen 
rascher zu erfüllen 

- nationale Maßnahmen zeitlich vorzuziehen 

- und dabei vor allem die Reduzierung der Nähr-
stoffe und gefährlichen Stoffe vorzusehen. 

Meeresschutz beginnt im Binnenland. An erster 
Stelle der notwendigen Maßnahmen im 10-Punkte-
Katalog steht daher die Verbesserung der Behand-
lung von kommunalen und industriellen Abwässern. 
Für den kommunalen Bereich wurde bereits eine ab 
1. Januar 1990 geltende verschärfte Vorschrift mit 
strengen Anforderungen an die Phosphor- und 
Stickstoffelimination beschlossen. Dabei wird erst-
mals auch die gezielte Denitrifikation, mit der das 
Nitrat drastisch reduziert wird, gefordert. Mit die-
sem Stufenplan ist auch eine wichtige Forderung 
des Sachverständigenrats für Umweltfragen erfüllt 
(Umweltgutachten 1987, Tz. 1055 ff.). 

Zur Verminderung der gefährlichen Stoffe und der 
Nährstoffe in industriellen Abwässern werden der-
zeit zahlreiche Verwaltungsvorschriften neu gefaßt 
(siehe 3.2.1.2). 

Die Novelle des Abwasserabgabengesetzes (siehe 
3.2.1.3) enthält flankierende Maßnahmen zur schnel-
len Umsetzung der fortgeschriebenen Abwasserver-
waltungsvorschriften. 

In Umsetzung des 10-Punkte-Katalogs werden im 
Haushalt des Bundesumweltministeriums jährlich 10 
Millionen DM für Ausgleichzahlungen im Rahmen 
eines Gewässerrandstreifenpropramms bereitge-
stellt (siehe B. 5.2.4.2). 

Im Rahmen des Strukturhilfegesetzes bilden Maß-
nahmen zum Gewässerschutz einen deutlichen 
Schwerpunkt bei den förderfähigen Ausgaben. Bis 
August 1989 entfielen auf diesen Bereich rund 35 
Prozent der insgesamt förderfähigen Ausgaben; das 
sind rund 1,2 Milliarden DM. Durch die Mittel des 
Strukturhilfegesetzes konnte auf diesem Gebiet eine 
Vielzahl von Maßnahmen vorgezogen bzw. zusätz-
lich ermöglicht werden. 

Für die ökologische Meeresforschung in Nord- und 
Ostsee werden 10 bis 12 Millionen DM jährlich be-
reitgestellt. Davon werden 3 bis 4 Millionen DM 
jährlich für ökologische Untersuchungen des Wat-
tenmeeres eingesetzt. 

Ferner hat der Bundesumweltminister erreicht, daß 
bereits im Laufe des Jahres 1989 die Dünnsäure aus 
deutschen Produktionsanlagen vollständig aufgear-
beitet und die Verklappung im Meer insoweit vor-
zeitig eingestellt wird (siehe hierzu auch B. 4.2.3.3.1). 
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Der Bundesumweltminister hatte weiter vorgese-
hen, daß die Sonderabfallverbrennung auf Hoher 
See von 55 000 Tonnen im Jahr 1987 auf 20 000 bis 
25 000 Tonnen im Jahr 1989 vermindert werden soll-
te. Im Jhr 1991 war die Verminderung auf 15 000 bis 
20 000 Tonnen und am 31. Dezember 1994 die völlige 
Einstellung der Hohe-See-Verbrennung vorgese-
hen. Tatsächlich werden seit Anfang Oktober 1989 
keine Abfälle mehr mit Genehmigung des Deut-
schen Hydrographischen Instituts auf Hoher See 
verbrannt (siehe hierzu auch B. 4.2.3.3.2). 

Der Bundesumweltminister fördert im Rahmen eines 
Demonstrationsvorhabens den Aufbau einer auf 
Dauer praktikablen und kostengünstigen Schiffsent-
sorgung bei öl- und chemikalienhaltigen Schiffs-
rückständen und die Verbesserung der Luftüberwa-
chung (siehe auch 3.2.5.1). 

3.3 Ausblick 

Mit dem in der 11. Legislaturperiode durchgesetzen 
Maßnahmenpaket ist eine wesentliche Etappe zur 
Verwirklichung eines vorsorgenden Gewässerschut-
zes erreicht. 

Vor allem mit den verschärften bzw. neu gefaßten 
Anforderungen an das Einleiten von Abwasser (Ver-
waltungsvorschriften nach § 7 a Wasserhaushaltsge-
setz) werden Flüsse und Seen durch Maßnahmen in 
den Produktionsprozessen und bei der Abwasserrei-
nigung nachhaltig von gefährlichen Stoffen und von 
Nährstoffen entlastet. Das kommt zugleich auch dem 
Grundwasser und der Nord- und Ostsee zugute. 
Auch international ist mit der Verabschiedung wei-
terer EG- Richtlinien der Schutz der Gewässer vor 
gefährlichen Stoffen weiter ausgebaut worden. 

Mit verstärkten internationalen Anstrengungen 
wird der Schutz grenzüberschreitender Flüsse we-
sentlich verbessert. Besonders hervorzuheben sind 
die Maßnahmen zum Schutz des Rheins, der durch 
ein umfassendes Aktionsprogramm in den nächsten 
Jahren noch weiter verbessert wird. Besonders her-
vorzuheben ist daneben der Einstieg in die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit auch bei der Elbe, 
die nach langen Jahren vergeblicher Bemühungen 
in Gang gebracht werden konnte. 

Mit den Beschlüssen der 2. Internationalen Nordsee-
schutz- Konferenz (INK) ist es auch gelungen, die Sa-
nierung und den vorsorgenden Schutz der Nordsee 
durch die Anrainerstaaten einzuleiten; auf der 3. INK 
wurde dieser Prozeß weiter vorangebracht. Der 10-
Punkte-Katalog zum Schutz von Nord- und Ostsee 
dient der beschleunigten Umsetzung der Beschlüsse 
der INK und der Helsinki-Konferenz, die vor dem 
Hintergrund der deutlich werdenden Verschlechte-
rung des Gewässerzustandes dieser Meere dringend 
geboten ist. 

In den nächsten Jahren wird es darauf ankommen, 
die eingeleiteten Verbesserungen nachhaltig auszu-
bauen und zu verstärken. Ziel der Bundesregierung 
ist es nach wie vor, für möglichst viele Oberflächen-
gewässer mindestens die Gewässergüteklasse II zu 
erreichen. Dazu müssen vor allem weitere entschei

-

dende Minderungen der Schadstoffeinleitungen 
durch Maßnahmen bei Industrie und Kommunen 
durchgesetzt werden. Die Länder stehen in der 
Pflicht, den Ausbau der kommunalen Kläranlagen 
um eine 3. Reinigungsstufe rasch und umfassend vor-
anzutreiben. Mit der notwendigen Sanierung alter 
Kanalisationen kommt auf Kommunen und Länder 
eine große Aufgabe zu, die auch einen beträchtli-
chen finanziellen Aufwand erfordern wird. 

Die Länder haben darüber hinaus dafür Sorge zu tra-
gen, daß die verschärften Anforderungen an indu-
strielle Abwassereinleitungen konsequent vollzo-
gen werden. Die Begrenzung der gefährlichen Stoffe 
nach dem Stand der Technik bei industriellen Di-
rekteinleitern und Indirekteinleitern erfordert zu-
nehmend innerbetriebliche Vermeidungsmaßnah-
men und am Gewässerschutz orientierte Umstellun-
gen von Produktionsprozessen sowie die Substitu-
tion von hochgiftigen Einsatzstoffen durch weniger 
gefährliche Stoffe. Die Industrie hat hier bereits vie-
les geleistet; sie ist bei dieser Aufgabe jedoch anhal-
tend vor große Herausforderungen gestellt. 

Vorsorgender Schutz der Oberflächengewässer ver-
langt zunehmend - neben der Emissionsminderung 
an der Quelle - die Festlegung von Qualitätszielen. 
Emissionswerte allein reichen zum Schutz von 
Mensch und Umwelt nicht aus. Die Einhaltung von 
Emissionswerten kann nicht verhindern, daß die 
Zahl der Emissionsquellen und damit die Menge der 
Schadstoffeinträge zunimmt und daß sich die Was-
serqualität verschlechtert. Eine Verschlechterung 
der Wasserqualität kann auch durch Einträge aus 
diffusen Quellen, wie Abschwemmungen aus land-
wirtschaftlich genutzten Flächen und durch Einträ-
ge über den Luftpfad erfolgen. Notwendig ist darum 
die Ergänzung des Emissionskonzepts durch kon-
krete Umweltqualitätsziele (so auch der Sachver-
ständigenrat für Umweltfragen im Umweltgutach-
ten 1987, Tz. 1046). 

Die Überschreitung eines Qualitätszieles dient vor 
allem den Vollzugsbehörden als wichtiger Hinweis, 
daß Maßnahmen erforderlich sind, um die Ursache 
der Überschreitung aufzudecken und geeignete Ver-
meidungsmaßnahmen, z.B. strengere Emissionsnor-
men, in die Wege zu leiten. 

Anforderungen an den Gütezustand der Gewässer 
liegen bisher nur für einige Parameter vor, und zwar 
vor allem in Abhängigkeit von den jeweiligen Nut-
zungen, z.B. in verschiedenen Richtlinien der EG. 
Auf Initiative des Bundesumweltministers wurde da-
her ein Bund/Länder-Arbeitskreis „Gefährliche Stof-
fe - Qualitätsziele zum Schutz oberirdischer Gewäs-
ser" eingerichtet. Dieser Arbeitskreis hat Grundsätze 
zur Ableitung von Qualitätszielen erarbeitet, auf de-
ren Grundlage Qualitätszielvorschläge für gefährli-
che Stoffe abgeleitet werden sollen. In den nächsten 
Jahren ist diese Konzeption weiterzuentwickeln und 
mit nationalen und internationalen Experten zu dis-
kutieren; die abgeleiteten Qualitätsziele sind 
schrittweise in den Verwaltungsvollzug einzufüh-
ren. 

Der Schutz der Gewässer muß sich künftig verstärkt 
an den ökologischen Erfordernissen orientieren 

 



Drucksache 11/7168 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

(siehe dazu auch die Empfehlungen des Sachver-
ständigenrates für Umweltfragen in seinem „Um-
weltgutachten 1987", Tz. 1170 und 1199 ff.). Dies er-
fordert zunehmend die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit aller Fachgebiete mit maßgeblicher Rolle der 
Wasserchemie, der Ökologie und Biologie. Mit dem 
Aktionsprogramm Rhein ist für ein wichtiges Fluß

-

gebiet die Durchsetzung solcher ökologischer Ziel-
setzungen bereits eingeleitet. Wichtig ist die natur-
nahe Gestaltung der Gewässer, die auch zu einer 
Verminderung von Hochwasserrisiken führt. 

Besondere Aufmerksamkeit verdient in den näch-
sten Jahren der Schutz des Grundwassers. Es gilt, die 
Grundwasservorkommen vorsorglich zu schützen. 
Auch hier liegen wichtige Aufgaben bei den Län-
dern, die von der Möglichkeit der Ausweisung von 
Wasserschutzgebieten verstärkt Gebrauch machen 
sollten. 

Die langfristige Sicherung einer guten Trinkwasser-
qualität erfordert weitreichende Maßnahmen vor al-
lem in der Landwirtschaft. Es geht nicht an, daß 
Wasserversorgungsunternehmen als „chemische Fa-
briken' durch aufwendige technische Verfahren die 
Einhaltung der Bestimmungen der Trinkwasserver-
ordnung sicherstellen müssen. Ebenso wenig geht es 
an, daß die durch die Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln entstehenden Probleme durch eine 
Erhöhung der Grenzwerte in der Trinkwasserver-
ordnung gelöst werden. Die strengen Grenzwerte in 
der Trinkwasserverordnung wurden aus Gründen 
der Vorsorge festgesetzt und sind als solche zu be-
grüßen; diese dürfen aber nicht mit Gefahrengrenz-
werten verwechselt werden. Siehe zu diesem Kom-
plex auch die Aussagen des Sachverständigenrates 
für Umweltfragen in seinem Umweltgutachten 1987, 
Tz. 1041 ff. 

Aus ökologischen und ökonomischen Gründen soll-
ten Grundwasserbelastungen durch Dünge- und 
Pflanzenschutzmittel vermieden werden. Die land-
wirtschaftliche Praxis muß daher künftig den Ein-
satz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln auf das 
unbedingt erforderliche Maß unter Berücksichti-
gung der Schadenschwellen und der Standortgege-
benheiten beschränken. Die Anwendungs- und Zu-
lassungsbedingungen für Pflanzenschutzmittel sind 
in den letzten Jahren im Interesse der Umwelt er-
heblich verschärft worden. Es kommt nun darauf an, 
die weitreichenden Regelungen des Pflanzenschutz-
rechts strikt anzuwenden. 

Angesichts grenzüberschreitender G ewässerbela-
stungen wird in den kommenden Jahren die interna-
tionale Zusammenarbeit im Umweltschutz immer 
wichtiger. Hierzu wird die anläßlich des KSZE-
Umwelttreffens vom Oktober/November 1989 auf 
den Weg gebrachte ECE-Gewässerschutz-Rahmen-
konvention entscheidende Anstößte geben. Vor al-
lem in der EG geht es darum, gemeinsam anspruchs-
volle Standards zur Vermeidung gefährlicher Stoffe 
festzulegen. Es kommt darauf an, allen Mitgliedstaa-
ten die Notwendigkeit von Emissionsnormen auf ho-
hem technischen Niveau für einen vorsorgenden-
Schutz  der Gewässer deutlich zu machen. Emissions-
minderung ist vor allem auch zum Schutz der Nord-
see in den Anrainerstaaten dringend geboten. 

Die Umsetzung des Aktionsprogramms Rhein wird 
in den nächsten Jahren bei allen Anliegern, bei 
Kommunen und Industrie große Anstrengungen er-
fordern. Weiteres Ziel der Bundesregierung ist es, 
mit der DDR und der CSFR im Rahmen der noch für 
1990 angestrebten Internationalen Elbe- Schutz-
Kommission zu einem abgestimmten Sanierungspro-
gramm für die Elbe zu kommen. 
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4.1 Ausgangslage 

Es war in der Vergangenheit klassische Aufgaben-
stellung der Abfallwirtschaft, anfallende Abfälle zu 
erfassen und, erforderlichenfalls nach Vorbehand-
lung, einer Verwertung oder Ablagerung zuzufüh-
ren. Ziel einer modernen Abfallwirtschaftspolitik 
muß es jedoch sein, die Entstehung von Abfällen 
möglichst schon im industriellen und gewerblichen 
Bereich zu vermeiden. Dennoch anfallende Abfälle 
sind möglichst wiederzuverwerten. Nicht vermeid-
bare oder verwertbare Abfälle sind schadlos zu be-
seitigen. 

Eine geordnete Abfallentsorgung ist für ein dichtbe-
siedeltes, hochindustrialisiertes Land wie die Bun-
desrepublik Deutschland von existentieller Bedeu-
tung. Die Schaffung einer sicheren und umweltver-
träglichen Entsorgung ist unverzichtbares Element 
der Sicherheitskultur in einer modernen Industrie-
gesellschaft. 
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Insgesamt gesehen ist die Abfallentsorgung in der 
Bundesrepublik Deutschland geregelt und gut orga-
nisiert: Fast alle Haushaltungen sind an die Müllab-
fuhr angeschlossen. Die produktionsspezifischen 
Abfälle werden von den Produzenten selbst oder von 
Betrieben der Entsorgungswirtschaft entsorgt. Die 
Abfallentsorgung erfolgt auf hohem technischem 
Niveau. 

Die Abfallentsorgung in der Bundesrepublik 
Deutschland steht derzeit vor folgenden Herausfor-
derungen: 

- Die Entsorgungsinfrastruktur verschlechtert sich 
zunehmend; es fehlen Entsorgungseinrichtungen, 
vor allem Deponien und Müllverbrennungsanla-
gen. Dies gilt nicht nur für die Entsorgung von 
Sonderabfällen aus Industrie und Gewerbe, son-
dern auch für die Entsorgung von Abfällen aus 
Haushalten. 

- Deutliche Fortschritte bei der Durchführung von 
Maßnahmen zur Reduzierung der Abfallmengen 
(Abfallvermeidung und Reststoff- bzw. Abfallver-
wertung) werden durch gegenläufige Tendenzen 
in Teilbereichen der Abfallwirtschaft aufgezehrt 
(Abfälle aus Wasserreinhalte- oder Luftreinhalte-
maßnahmen). 

Maßnahmen der Abfallverwertung stoßen in den 
traditionellen Bereichen (Papier, Glas, Metalle) an 
organisatorische, technische oder ökonomische 
Grenzen. 

Abfallmengen aus dem Produzierenden Gewerbe 
steigen trotz unbestreitbarer Erfolge in Einzelbe-
reichen deutlich an. Die Umsetzung von neuen 
technischen Entwicklungen zur Abfallvermei-
dung erfolgt nur schleppend. 

Die zunehmende internationale Verflechtung der 
Volkswirtschaften und die sich daraus ergebende 
Notwendigkeit der Internationalisierung auch der 
Abfallwirtschaftspolitik verzögern und erschwe-
ren einzelstaatliche Maßnahmen. 

Der steigende naturwissenschaftliche Erkenntnis-
stand und die dynamische Fortentwicklung indu-
strieller Fertigungsmethoden und ihrer Produkte 
erfordern ein ständiges Nachsteuern der Abfall-
wirtschaftspolitik. 

Die Diskussion auf Maßnahmen zur Abfallvermei-
dung und Abfallverwertung zu begrenzen, hält die 
Bundesregierung in der augenblicklichen Situation 
der Abfallentsorgung nicht für zielführend. Derarti-
ge Maßnahmen sind notwendig und werden mit 
Nachdruck vorangetrieben; sie werden jedoch kei-
nesfalls die Behandlung und Ablagerung von Abfäl-
len entbehrlich machen. Das Fehlen ausreichender 
und geeigneter Entsorgungseinrichtungen in der 
Bundesrepublik Deutschland wird in der Regel nicht 
dazu führen, daß Abfälle vermieden werden, son-
dern dazu, daß sie im Ausland und teilweise nicht in 
umweltverträglicher Form entsorgt werden. Im Ex-
tremfall kann das Fehlen von Entsorgungseinrich-
tungen in der Bundesrepublik Deutschland auch ei-
ne Einstellung von bestimmten Produktionen oder 
ihre Verlagerung ins Ausland zur Folge haben. 

Eine von der Kapazität und der technischen Qualität 
her befriedigende Ausstattung mit Entsorgungsanla-
gen ist Grundbedingung für die Beibehaltung und 
den Ausbau des Industriestandorts Bundesrepublik 
Deutschland. 

4.1.1 Aufgabenstellung 

Nach dem Abfallgesetz sind Abfälle „bewegliche Sa-
chen, deren sich der Besitzer entledigen will oder 
deren geordnete Entsorgung zur Wahrung des 
Wohls der Allgemeinheit, insbesondere des Schutzes 
der Umwelt, geboten ist." 

Die im abfallwirtschaftlichen Sprachgebrauch ein-
geführten Begriffe „Hausmüll", „hausmüllähnliche 
Abfälle", „Sonderabfall", „produktionsspezifischer 
Abfall", „gefährlicher Abfall", „Wertstoff" und „Pro-
blemstoff" werden wie folgt verwendet: 

Der Begriff „Hausmüll" bezeichnet die in privaten 
Haushalten anfallenden Abfälle. Diese können „Pro-
blemstoffe", insbesondere Haushaltschemikalien 
enthalten, die, stammen sie aus Industrie oder Ge-
werbe, als „Sonderabfälle" oder „gefährliche Abfälle" 
angesehen werden. Hausmüll enthält auch „Wert-
stoffe", d.h. Stoffe, die durch besondere Maßnahmen 
bei Sammlung und Behandlung einer Verwertung 
zugeführt werden können. 

„Hausmüllähnliche Abfälle" sind Abfälle, die zwar 
nicht aus Haushalten stammen, aber nach Art und 
Zusammensetzung mit „Hausmüll" vergleichbar sind 
(z.B. Marktabfälle, Büroabfälle, Kantinenabfälle und 
sonstige unproblematische Abfälle aus bestimmten 
Gewerbebetrieben). 

„Produktionsspezifische Abfälle" sind Abfälle, die 
aus gewerblicher oder industrieller Produktion 
stammen und nach Art, Beschaffenheit oder Menge 
nicht mit Hausmüll vergleichbar sind. Der Großteil 
dieser Abfälle ist als „Sonderabfall" anzusehen. 

„Gefährliche Abfälle" sind die der EG-Richtlinie 
über giftige und gefährliche Abfälle unterliegenden 
Abfallarten. Der Begriff wird auch als Synonym für 
die „besonders überwachungsbedürftigen Abfälle" 
nach § 2 (2) AbfG verwendet. 

4.1.1.1 Entwicklung der Abfallmengen 

Die im Rahmen des Umweltstatistikgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland erhobenen Daten über 
Abfallmengen werden vom Statistischen Bundesamt 
zusammengefaßt und veröffentlicht. Für den Abfall-
bereich sind vor allem zwei Statistiken von Bedeu-
tung: 

- die Statistik der öffentlichen Abfallbeseitigung, 
die relevante Daten bei den entsorgungspflichti-
gen Körperschaften und den von ihnen beauftrag-
ten Dritten erfaßt (Hausmüll, hausmüllähnliche 
Gewerbeabfälle, Marktabfälle, Straßenkehricht) 

die Statistik der Abfallbeseitigung im Produzie-
renden Gewerbe und in Krankenhäusern, die Da-
ten über die Abfallentsorgung in der Wirtschaft 
zusammenfaßt. Es kann sich sowohl um feste als 
auch um flüssige (soweit sie nicht in Gewässer 

 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 	Drucksache 11/7168 

Tabelle 1 

Hausmüll und hausmüllähnliche Abfälle in der Bundesrepublik Deutschland 
in Millionen Tonnen 

1980 1982 1984 1987 

Anlieferung von Hausmüll, hausmüllähnlichen 
Gewerbeabfällen und Sperrmüll in öffentlich 
zugänglichen Anlagen durch die 
- öffentliche Müllabfuhr 23,2 21,9 21,0 21,1 
- andere Anlieferer 8,5 6,9 8,6 9,9 

Insgesamt 31,7 28,8 29,6 31,0 

Quelle:  Statistisches Bundesamt (1987 vorläufige Ergebnisse) 

oder Abwasseranlagen eingeleitet werden) oder 
pastöse Stoffe (Schlämme aller Art) sowie in Be-
hältern gefaßte Gase handeln. 

Das Abfall- und Reststoffaufkommen (ohne Berge-
material aus dem Bergbau) betrug im Jahr 1987 circa 
230 Millionen Tonnen. Hiervon waren über 120 Mil-
lionen Tonnen Bauschutt, Straßenaufbruch und Bo-
denaushub. Um die als Reststoffe verwerteten Men-
gen und um statistische Doppelzählungen bereinigt, 
verbleiben noch circa 175 Millionen Tonnen zu ent-
sorgender Abfälle (mit dem Bergematerial wären es 
240 Millionen Tonnen). 

4.1.1.1.1 Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle 

Hausmüll, hausmüllähnliche Gewerbeabfälle, Sperr-
müll, Straßenkehricht und Marktabfälle fielen 1987 
in einer Gesamtmenge von rund 31 Millionen Ton-
nen an und stellten etwa 14 Prozent des statistischen 
Gesamtabfall- und Reststoffaufkommens dar. 

Ein Vergleich zu 1980 zeigt einen Rückgang des Auf-
kommens dieser Abfallgruppe um 0,7 Millionen 
Tonnen. Gegenüber 1982 hat sich jedoch, trotz der 
zunehmenden Bemühungen vornehmlich im Be-
reich der Getrenntsammlung, eine Zunahme der 
Mengen un 7,6 Prozent ergeben (vgl. Tabelle 1). Die-
ser Anstieg ist jedoch fast ausschließlich auf die zu-
nehmende Belastung öffentlicher Abfallentsor-
gungsanlagen durch Anlieferer außerhalb der öf-
fentlichen Müllabfuhr zurückzuführen. 

Angaben über Hausmüll im eigentlichen Sinne, d.h. 
über die in Haushalten anfallenden Abfallmengen, 
wurden im Rahmen des Forschungsvorhabens „bun-
desweite Hausmüllanalyse" erhoben. Die in dieser 
Untersuchung ermittelten Abfallmengen sind in Ta-
belle 2 zusammengestellt. Die Abweichung dieser 
Zahlen von den Zahlen der Umweltstatistik ergeben 
sich daraus, daß die „bundesweite Hausmüllanalyse" 
nur die festen Abfälle erhob, die im Rahmen der Re-
gelmüllabfuhr entsorgt wurden. Sperrmüll ist nur in-
soweit erfaßt, als die Entsorgung über Sammelbehäl-
ter erfolgte. Hausmüllähnliche Abfälle aus Büroge-
bäuden, Gewerbe, Krankenhäusern, Schulen, Behör-
den, Geschäften und ähnlichen Stellen, die gemein-
sam über die Hausmüllabfuhr entsorgt werden, wur-
den durch diese Erhebung nicht erfaßt; hieraus er-
klärt sich die gegenüber der Erhebung der Umwelt-
statistik geringere Abfallmenge. 

Tabelle 2 

Hausmüllaufkommen in der Bundesrepublik 
Deutschland 
in Millionen Tonnen 

1979/80 15,0 
1983 15,2 
1984 14,8 
1985 14,0 

Q u e 11e : Umweltbundesamt 

Die seit 1980 rückläufigen Hausmüllmengen lassen 
erste Erfolge der Bemühungen zur Reduzierung der 
zu entsorgenden Abfallmengen aus privaten Haus-
halten erkennen. 

Die Zusammensetzung des Hausmülls im Jahre 1985, 
die im Rahmen der bundesweiten Hausmüllanalyse 
ermittelt wurde, ist aus Abbildung 1 ersichtlich. 

4.1.1.1.2 Produktionsspezifische Abfälle 

Die umweltstatistische Erhebung über die Abfallbe-
seitigung im Produzierenden Gewerbe und in Kran-
kenhäusern des Jahres 1987 wies eine Gesamtmenge 
von rund 205 Millionen Tonnen auf. Die Verteilung 
dieser Menge nach Abfallhauptgruppen ist aus Ta-
belle 3 ersichtlich. 

Dabei ist allerdings zu beachten, daß in den gesam-
ten Zahlen auch die Mengen enthalten sind, die 
durch Abgabe an weiterverarbeitende Betriebe oder 
den Altstoffhandel einem außerbetrieblichen Recy-
cling zugeführt wurden. Ohne diese Reststoffe und 
nach Bereinigung der Angaben um statistische Dop-
pelzählungen, die bei der Übernahme von Abfällen 
zunächst auftreten, sind noch etwa 152 Millionen 
Tonnen als wirkliche Abfälle zu entsorgen. 

Von 1984 bis 1987 hat das gesamte Rückstandsauf-
kommen, also Abfälle und Reststoffe, um über 4 Pro-
zent zugenommen, die Menge der zu entsorgenden 
Abfälle jedoch um fast 5 Prozent, von 160 Millionen 
Tonnen auf 152 Millionen Tonnen, abgenommen. 
Diese Zahlen unterstreichen die Annahme, daß die 
Bemühungen um die Verwertung anfallender Pro-
duktionsrückstände zumindest teilweise bereits Er-
folg zeigen, Maßnahmen zur Abfallvermeidung je-
doch bisher erst in geringerem Maße gegriffen ha-
ben. 
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Tabelle 3 

Abfallaufkommen (einschließlich Reststoffe) im Produzierenden Gewerbe und in Krankenhäusern nach 
Abfallhauptgruppen 

Abfallhauptgruppe 1977 1980 1982 1984 1987 2 ) 

in 1.000 t 

Bodenaushub, Bauschutt 95.802 141.172 125.821 124.878 120.394 
Ofenausbruch, Hütten- und Gießereischutt 1.649 1.845 1.543 1.395 1.522 
Formsand, Kernsand, sonstige feste mineralische 
Abfälle 5.642 7.241 7.781 7.121 8.994 
Asche, Schlacke, Ruß aus der Verbrennung 7.601 6.884 11.072 11.897 17.048 
Metallurgische Schlacke und Krätzen 2.793 2.719 2.700 3.486 8.894 
Metallabfälle 6.341 6.449 5.390 5.781 6.981 
Oxide, Hydroxide, Salze, radioaktive Abfälle, 
sonstige feste produktionsspezifische Abfälle 270 399 483 331 400 
Säuren, Laugen, Schlämme, Laborabfälle, Chemi- 
kalienreste, Detergentien, sonstige flüssige Abfälle 3.810 7.522 6.404 6.797 5.946 
Lösungsmittel, Farben, Lacke, Klebstoffe 412 511 492 567 672 
Mineralölabfälle, Ölschlämme, Phenole 1.607 1.462 1.303 1.682 1.861 
Kunststoff-, Gummi-, Textilabfälle 1.299 1.174 1.039 1.076 1.247 
Schlämme aus Wasseraufbereitung 1.046 901 613 1.043 572 
Schlämme (einschließlich Abwasserreinigung) 11.006 10.707 11.191 12.188 10.724 
Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle 7.390 6.935 6.531 6.853 7.261 
Papier- und Pappabfälle 1.022 1.456 1.135 1.157 1.252 
Sonstige organische Abfälle 9.132 9.817 9.837 11.141 11.850 
Krankenhausspezifische Abfälle 124 102 103 100 90 
Sonstige Abfälle 1.351 187 141 97 7 

zusammen 158.297 207.483 193.579 197.590 205.715 

darunter Sonderabfälle') k. A. k. A. k. A. 2.788 2.727 

Abweichungen durch Rundungen der Zahlen 
1) Sonderabfälle sind die in der Verordnung zu § 2 (2) AbfG genannten Abfälle, die in Verbindung mit § 11 (3) AbfG der 

Nachweispflicht unterliegen. Diese Abfälle wurden vor 1984 nicht getrennt statistisch erfaßt. 
2) Die Angaben des Jahres 1987 sind vorläufiges Ergebnis. 
Que11e: Statistisches Bundesamt 

Die Abfallgruppe „Bauschutt, Bodenaushub" bildet 
mit 120,4 Millionen Tonnen im Jahr 1987 wiederum 
den Hauptanteil des Gesamtaufkommens an Abfäl-
len aus Industrie und Gewerbe. 

4.1.1.1.3 Sonderabfälle 

Der Begriff „Sonderabfall" wird im weiteren Sinne 
für die Abfälle verwendet, die nach § 3 (3) Abfallge-
setz nicht mit den in Haushaltungen anfallenden Ab-
fällen entsorgt werden können und nach Maßgabe 
der zuständigen Behörde auf kommunaler Ebene ge-
mäß § 11 (2) Abfallgesetz der Nachweispflicht unter-
liegen. Als Sonderabfälle im engeren Sinne werden 
Abfälle nach § 2 (2) Abfallgesetz verstanden, die 
nach Art, Beschaffenheit oder Menge in besonderem 
Maße gesundheits-, luft- oder wassergefährdend, ex-
plosiv oder brennbar sind oder Erreger übertragba-
rer Krankheiten enthalten oder hervorbringen kön-
nen und an deren Entsorgung zusätzliche Anforde-
rungen zu stellen sind; sie sind im einzelnen in der 
Verordnung zur Bestimmung von Abfällen nach § 2 
(2) AbfG aufgeführt. Diese Anforderungen werden 
u.a. im Rahmen der TA Abfall bundeseinheitlich vor-
geschrieben. 

Bei der Erhebung der Umweltstatistik 1984 wurde 
erstmalig nach den „besonders überwachungsbe

-

dürftigen Abfällen" im Sinne des § 2 (2) Abfallgesetz 

gefragt, die nach dieser Vorschrift in Verbindung 
mit § 11 (3) Abfallgesetz bundeseinheitlich nach-
weispflichtig sind. Die Statistik erfaßte 1984 und 
1987 jeweils über 2,7 Millionen Tonnen, das ist ein 
Anteil von etwa unter 1,5 Prozent an der gesamten 
Abfall- und Reststoffmenge aus dem Produzierenden 
Gewerbe und aus Krankenhäusern. Die nach Lan-
desrecht begleitscheinpflichtigen Abfälle wurden 
im Auftrag des Bundesumweltministeriums durch 
Auswertung der Begleitscheine der Jahre 1983, 1984 
und 1985 erhoben. Tabelle 4 zeigt die Mengenent-
wicklung in diesen 3 Jahren für die nach § 11 Abfall-
gesetz nachweispflichtigen Abfälle. 

Tabelle 4 

Mengenentwicklung der nachweispflichtigen Ab-
fälle nach § 11 AbfG 
in Millionen Tonnen 

1983 1984 1985 

Abfälle nach § 11 (2) AbfG 
Abfälle nach § 11 (3) AbfG 

4,694 
2,431 

5,912 
3,768 

6,597 
4,008 

Gesamtmenge 7,125 9,680 10,605 

Quell e: Bundesweite Begleitscheinauswertung 
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Abbildung 1 

Hausmüllzusammensetzung in Gewichtsprozent 1985 

Bei den Sonderabfällen zeigt sich ein kontinuierli-
cher Anstieg, der weiter anhält. Hierzu tragen u. a. 
die verstärkten Maßnahmen zur Luft- und Wasser-
reinhaltung, das verstärkte Umweltbewußtsein bei 
der Abfallentsorgung und der verbesserte Vollzug 
des Abfallrechts, die Altlastensanierung und Maß-
nahmen zur Entfrachtung des Hausmülls von Pro-
blemstoffen bei. 

4.1.1.1.4 Klärschlämme 

Bei der Reinigung von Abwässern fallen erhebliche 
Klärschlammengen an. 1984 kamen 42 Millionen Ku-
bikmeter Klärschlamm mit 5 Prozent Trockenmasse 
aus kommunalen Anlagen. Dies entspricht einer Ge-
samtmenge von 2,1 Millionen Tonnen Trockenmasse 
jährlich. Durch die weitere Verbesserung der Ab-
wasserreinigung fallen künftig noch mehr Klär-
schlämme an. 

4.1.1.2 Entsorgung von Hausmüll und hausmüllähnlichen Ab-
fällen 

Nach dem Abfallgesetz umfaßt die Abfallentsorgung 
die Abfallverwertung und das Ablagern von Abfäl-
len sowie die jeweils vorgelagerten Schritte des Ein-
sammelns, Beförderns, Behandelns und Lagerns. 

Die Hausmüllentsorgung ist Aufgabe der Kommu-
nen, dies kann jedoch auch von privaten Unterneh-
men im Auftrag der Gebietskörperschaften durchge-
führt werden. 

Die Form der Erfassung der Abfälle hat erhebliche 
Bedeutung für die Abfallverwertung und für die 
Ausnutzung der Möglichkeiten zur Schadstoffent-
frachtung des Hausmülls (getrennte Erfassung). 

Soweit eine getrennte Erfassung von verwertungs-
geeigneten Abfallbestandteilen nicht erfolgt oder 
nicht möglich oder sinnvoll ist, setzt eine Verwer-
tung eine aufwendige Aufbereitung des vermischt 
eingesammelten Abfalls voraus, es sei denn, der 
Energiegehalt der Abfälle wird thermisch verwertet 
(Müllverbrennung oder Pyrolyse). 

Die Ablagerung von Abfällen auf Deponien bleibt 
Grundbestandteil der Entsorgung. Deponien sind 
auch bei Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Ab-
fallverwertung unverzichtbar, weil nur sie die Mög-
lichkeiten bieten, unverwertbare Abfälle und Reste 
aus der Abfallverwertung zu entsorgen. 

4.1.1.2.1 Einsammlung von Abfällen 

In der Bundesrepublik Deutschland sind fast alle 
Haushalte an die öffentliche Müllabfuhr angeschlos-
sen. Die Einsammlung und Beförderung wird je zur 
Hälfte von kommunalen und von privaten Städterei-
nigungsbetrieben durchgeführt. 

Für die Sammlung von Wertstoffen existieren Hol- 
und Bringsysteme. Beim Holsystem werden die 
Wertstoffe in den Haushalten abgeholt, während sie 
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beim Bringsystem in zentral aufgestellten Behältern 
gesammelt werden. 

Zu den Holsystemen zählt auch die ,,Haus-zu-Haus-
Sammlung", d.h. die Abholung von Wertstoffen am 
Straßenrand. Dieses Verfahren wird überwiegend 
zur Sammlung von Papier und Alttextilien einge-
setzt. Ein weiteres Holsystem ist die sogenannte 
„Grüne Tonne", die dem Haushalt zusätzlich zu der 
Restmülltonne als „Wertstofftonne" zur Verfügung 
gestellt wird. Dieses System wird sowohl für die Ein-
komponentensammlung von Papier oder Glas als 
auch für die Sammlung von Wertstoffgemischen, die 
anschließend noch sortiert werden müssen, verwen-
det. 

Eine Sonderform der Sammlung von Wertstoffen 
durch Holsysteme ist die sogenannte „Bio-Tonne", 
die ausschließlich zur Aufnahme des kompostierba-
ren, organischen Teils des Hausmülls dient. Diese 
Form der Sammlung ist noch relativ jung und wird 
überwiegend in Modellversuchen praktiziert. 

Derzeit sind circa 3 bis 4 Millionen Bürger an die 
Wertstofferfassung mit der Wertstofftonne ange-
schlossen. 

Das am weitesten verbreitete Bringsystem sind die 
Glassammelbehälter, mit denen Mischglas oder 
farbsortiertes Glas erfaßt wird. Entsprechende Sy-
steme werden auch für die Altpapiersammlung ver-
wendet. 

Zur Sammlung mehrerer Wertstoffe in einem Con-
tainer werden ,,Mehrkammer-Container" eingeführt. 
Diese Container sind in einzelne Kammern unter-
schiedlicher Größe unterteilt. Sie werden zur Erfas-
sung von Papier, Glas, Weißblechdosen, Medika-
menten und Altbatterien eingesetzt. 

Nahezu alle Landkreise oder Kommunen bieten 
mittlerweile Sammlungen von Abfällen mit Pro-
blemstoffen an. Dabei wurden 1987 durch die öffent-
liche Abfallentsorgung insgesamt 66 372,9 Tonnen 
schadstoffhaltiger Abfälle getrennt eingesammelt. 
Die Mengen der Abfallarten betrugen im einzelnen: 

Altöl: 	22 477,8 t 

Pflanzenbehandlungs-, Schädlings-
bekämpfungs- und Holzschutzmittel: 870,5 t 

Altfarben und -lacke: 	9 317,3 t 

Lösemittel: 	4 874,7 t 

Säuren und Laugen: 	1 148,1 t 

Altmedikamente: 	1 883,0 t 

Autobatterien: 	3 115,6 t 

Kleinbatterien: 	2 992,9 t 

sonstige schadstoffhaltige Abfälle: 19 693,0 t 

Unter den letztgenannten dürften sich auch große 
Mengen schadstoffhaltiger Abfälle (z. B. Ölabschei-
derschlämme, Bohrölemulsionen und Farbschläm-
me, Ölbinder u. a.) aus kleinen bis mittleren Gewer-
bebetrieben befinden. 

Problemabfälle werden zur Zeit durch 

- feste Sammelstellen 

- mobile Einrichtungen an festen Plätzen 

- mobile Abholung mit einem Schadstoffsammel-
fahrzeug 

- Rückführung über den Handel oder 

- kombinierte Bring- und Holsysteme 

eingesammelt. 

Über den Erfassungsgrad mit den verschiedenen 
verwendeten Systemen gibt es bisher noch keine 
bundesweiten statistischen Daten, da die Systeme 
vergleichsweise neu sind und in der Einführungs-
phase häufig Veränderungen unterliegen. 

Nach den bisherigen Erfahrungen sind die höchsten 
Erfassungsquoten bei Einsatz von Schadstoffsam-
melfahrzeugen festzustellen. 

4.1.1.2.2 Vermeidung und Verwertung von Abfällen 

Abfälle aus Haushaltungen lassen sich zum Teil 
durch produktbezogene Maßnahmen vermeiden. So 
kann die Entstehung von Abfällen bereits beim Pro-
duzenten verhindert werden. Die Bundesregierung 
verfolgt z.B. im Bereich der Verpakkungen für alle 
dort gebräuchlichen Materialien folgende Ziele: 

Verpackungen sind nach Volumen und Gewicht auf 
das zum Schutz des Füllgutes sowie auf das zur Pro-
dukt- und Transportsicherheit unbedingt erforderli-
che Maß zu beschränken. Soweit technisch möglich 
und wirtschaftlich zumutbar sowie vereinbar mit 
den auf das Füllgut bezogenen Vorschriften, sollen 
Verpackungen so gestaltet werden, daß sie wieder-
befüllt oder einer Verwertung zugeführt werden 
können. 

Die Bundesregierung nutzt das in § 14 Abfallgesetz 
zur Verfügung stehende Instrumentarium, um Indu-
strie und Handel zum Angebot „abfallfreundlicher" 
Produkte zu veranlassen. 

Zur Reduzierung der Abfallmengen kann auch der 
Bürger durch Kauf „abfallfreundlicher" Produkte 
und durch Änderung des Verbrauch- und Wegwerf-
verhaltens einen wichtigen Beitrag leisten. Der Bür-
ger kann zudem durch Abgabe verwertbarer Stoffe 
an außerhalb der Abfallentsorgung tätige Unterneh-
men oder Organisationen (Schrottwirtschaft, Klei-
dersammlungen usw.) die Abfallwirtschaft wesent-
lich entlasten. 

In der Verwertung von Abfällen sind in den letzten 
Jahren erhebliche Fortschritte erzielt worden. Seit 
dem 1. November 1986, dem Inkrafttreten des neuen 
Abfallgesetzes, besteht für die entsorgungspflichti-
gen Körperschaften ein unmittelbar geltendes Ab-
fallverwertungsgebot (§ 3 (2) Abfallgesetz). Dieses 
Gebot ist auch an die Betriebe der gewerblichen 
Wirtschaft gerichtet. 

Im Bereich der Hausmüllentsorgung sind gegenwär-
tig folgende Abfallgruppen für eine Verwertung von 
Interesse: 
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Abbildung 2 

Behälterglasabsatz und Altglasrecycling 1977 bis 1988 

Quelle:  Bundesverband Glasindustrie und Mineralfaserindustrie e.V. 
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Abbildung 3 

Papierverbrauch und Altpapieraufkommen in der Bundesrepublik Deutschland 1950 bis 1988 

Quelle:  Verband Deutscher Papierfabriken e.V. 

Altglas 

Die in der Behälterglasproduktion im Jahr 1988 ein-
gesetzte Altglasmenge betrug 1,30 Millionen Ton-
nen. Dies entspricht einem Altglasanteil von 40,1 
Prozent der Gesamtproduktion. Bei der Grünglas-
produktion ist der Altglaseinsatz mit 90 Prozent am 
höchsten, da hier nicht farbsortiertes Glas eingesetzt 
werden kann. Der Anteil bei der Weißglasherstel-
lung liegt bei 12 Prozent, für Braunglas bei 9 Prozent. 

Der auf hohem Niveau stabilisierte Altglaseinsatz 
kann durch eine breitere Verwendung von Misch-
glas und durch Maßnahmen zur farblichen Tren-
nung gesteigert werden. 

Altpapier 

Altpapier war schon immer der mengenmäßig be-
deutendste Rohstoff für die deutsche Papierindu-
strie. Altpapier wird überwiegend für die Produkti-
on von Verpackungs-, Hygiene- und Zeitungsdruck

-

papieren eingesetzt. Das Altpapieraufkommen, d.h. 
die Menge, die im Inland gesammelt wird und ent-
weder in die Papierindustrie oder in den Export 
geht, ist ständig gewachsen. 

Im Jahre 1988 betrug der Altpapiereinsatz fast 4,5 
Millionen Tonnen. Hiervon stammten nach Schät-
zungen 1,5 Millionen Tonnen aus privaten Haushal-
ten. Das Verwertungspotential für Altpapier aus 
Haushalten ist noch nicht ausgeschöpft. Ausgehend 
von dem Papieranteil im Hausmüll sind in etwa wei-
tere 1,5 bis 2 Millionen Tonnen Altpapier verwert-
bar. 

Kunststoffe 

Die Verwertung von verschmutzten, gemischten 
Kunststoffen aus dem Hausmüll ist nach wie vor mit 
erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Dies ergibt 
sich im wesentlichen daraus, daß die Produktquali-
tät und der Absatzmarkt für Erzeugnisse aus ver-
mischten Kunststoffabfällen begrenzt und die Wett-
bewerbsfähigkeit der Produkte bei derzeit niedrigen 
Rohstoffpreisen für Primärkunststoffe schwierig ist. 

In nennenswertem Umfang findet Verwertung von 
Kunststoffen lediglich bei der Hausmüllverbren-
nung statt (etwa ein Drittel der Kunststoffabfälle aus 
Haushaltungen). Einer stofflichen Verwertung wer-
den zur Zeit circa 1 Prozent der Kunststoffabfälle im 
Hausmüll zugeführt. Eine Steigerung der stofflichen 
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Verwertung von Kunststoffabfällen aus Hausmüll er-
scheint derzeit lediglich nach Vorsortierung mög-
lich, sofern diese unter wirtschaftlich vertretbaren 
Bedingungen erfolgen kann. 

Metalle 

Auch die Verwertung von Metallen aus dem Haus-
müll ist mit erheblichen Schwierigkeiten verbun-
den. Eisenmetallschrotte aus dem Hausmüll gehören 
zur niedrigsten Qualitätsstufe der Schrotte. Die 
Stahlindustrie hat zwar eine Garantie abgegeben, 
den mit Unterstützung der Schrottwirtschaft sowie 
den kommunalen und privaten Trägern der Abfall-
entsorgung aus dem Hausmüll aussortierten Ei-
senschrott zu marktkonformen Bedingungen abzu-
nehmen. Niedrige Stahlpreise können jedoch die bei 
der Sortierung anfallenden Kosten nicht decken. Der 
Anreiz, Weißblechschrott aus dem Hausmüll zu se-
parieren, ist daher gering. 

Mechanische Hausmüllaufbereitung 

Mit der mechanischen Hausmüllaufbereitung wer-
den aus vermischten Abfällen Stoffe oder Stoffgrup-
pen für eine gezielte Verwertung separie rt . Es geht 
vor allem um die Aufbereitung von unsortiertem 
Hausmüll zur Gewinnung von Wertstoffen oder 
Brennstoffen und um die Aufbereitung von getrennt 
erfaßten Wertstoffgemischen. 

Zur Zeit werden in der Bundesrepublik Deutschland 
drei Sortieranlagen betrieben; die Errichtung von 
drei weiteren ist geplant. 

Die bisherigen Erfahrungen der mechanischen Auf-
bereitung haben gezeigt, daß Glas und Kunststoffe 
nur sehr aufwendig in absetzbaren Produktqualitä-
ten aussortiert werden können. Die organische Frak-
tion ist wegen ihres Schadstoffgehalts nur einge-
schränkt für eine Kompostierung geeignet. 

Brennstoffgewinnung aus Müll 

Die Brennstoffgewinnung aus Müll hat gegenüber 
der Wertstoffsortierung den Vorteil, daß eine sorten-
reine Stofftrennung entfallen kann. In der Bundesre-
publik Deutschland wird lediglich eine Anlage zur 
Herstellung von Brennstoff aus Müll in größeren 
Mengen betrieben. Die Verfahren sind wegen der 
erforderlichen Trocknung sehr energieintensiv und 
mit Problemen bei den Emissionen verbunden. Das 
Produkt ist im übrigen auch schadstoffbelastet, was 
die Einsatzmöglichkeiten erheblich einschränkt. 

Kompostierung 

Die Bedeutung der Kompostierung als klassische 
Technik zur Verwertung von organischen Abfällen 
hat bei ihrem Einsatz in zentralen Anlagen in den 
letzten Jahren ständig abgenommen. Maßgeblich 
hierfür waren die schlechte Kompostqualität bei der 
Kompostierung von Siedlungsabfällen und die da-
mit verbundenen Absatzschwierigkeiten. 

In jüngster Zeit hat die Zahl von Versuchsprojekten 
zur Kompostierung von getrennt gesammelten orga

-

nischen Hausmüllbestandteilen („Biomüll") erheb

-

lich zugenommen. Die aus „Biomüll" herstellbaren 
Komposte sind qualitativ deutlich besser als die aus 
Mischmüll; sie enthalten vor allem wesentlich weni-
ger Schwermetalle. 

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es zur Zeit 
18 Kompostierungsanlagen, von denen 14 Hausmüll 
verarbeiten, während 4 Anlagen Komposte aus „Bio-
müll” herstellen. 

Die Kompostierung kann zur Reduzierung der Abfall-
mengen nur beitragen, wenn es gelingt, weitgehend 
schadstofffreie Komposte herzustellen und ihren Ab-
satz auch bei größeren Mengen sicherzustellen. 

In den vergangenen Jahren wurden jährlich circa 
220 000 Tonnen Kompost erzeugt. Hiervon waren et-
wa 75 Prozent absetzbar. Es ist zu erwarten, daß sich 
die verbesserte Qualität von aus „Biomüll" erzeugten 
Komposten auf deren Absatzmöglichkeit positiv aus-
wirken wird. Es ist davon auszugehen, daß beson-
ders die Gebietskörperschaften einen Beitrag dazu 
leisten, derartige Komposte verstärkt anzuwenden. 

Hausmüllverbrennung 

Die Verbrennung von Hausmüll und hausmüllähnli-
chen Abfällen gilt als Abfallverwertung im Sinne 
des Abfallgesetzes, wenn die Verbrennungsenergie 
genutzt wird. Die Abfallverbrennung hat jedoch in 
erster Linie die Umwandlung der Abfälle zum Ziel, 
um damit Menge, Volumen und Schädlichkeitspo-
tential zu reduzieren. 

Die thermische Hausmüllverwertung ergänzt die 
stoffliche Verwertung. Beide Wege sind miteinander 
vereinbar, da die stoffliche Verwertung nach den 
bisherigen Erkenntnissen und bei Berücksichtigung 
praxisnaher Voraussetzungen keine für die Abfall-
verbrennung ungünstige Veränderung des Heizwer-
tes des Restmülls bewirkt. 

In der Bundesrepublik Deutschland werden zur Zeit 
in 48 Großverbrennungsanlagen jährlich rund 9,3 
Millionen Tonnen kommunale Abfälle verbrannt. 
Der Hausmüll von circa 21 Millionen Einwohnern 
(circa 34 Prozent der Gesamtbevölkerung) wird auf 
diesem Weg entsorgt. In fast allen Anlagen wird die 
Verbrennungswärme genutzt. Der Beitrag der Müll-
verbrennung zur Einsparung von Primärenergieträ-
gern ist mit rund 0,6 Prozent zwar relativ gering, re-
gional kann jedoch der Beitrag zur Elektrizitäts- und 
Fernwärmeversorgung eine beachtliche Größenord-
nung erreichen. In acht Großanlagen wird die Ver-
brennungswärme bei der Konditionierung und 
Trocknung von Klärschlamm für die gemeinsame 
Abfall-Klärschlamm-Verbrennung eingesetzt. 

Alle 48 in der Bundesrepublik Deutschland betriebe-
nen Abfallverbrennungsanlagen verfügen über eine 
Entstaubungsanlage. Circa 80 Prozent des verbrann-
ten Hausmülls wird in Anlagen durchgesetzt, die mit 
Abgasreinigungstechnik zur zusätzlichen Abschei-
dung saurer Abgaskomponenten - vor allem Chlor-
wasserstoff, Fluorwasserstoff und zum Teil Schwe-
feldioxid - ausgerüstet sind. 

Infolge der Altanlagenregelung der TA Luft wird es 
zu einer Verbesserung der Emissionssituation kom- 
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men. Trotz des Baus von Neuanlagen oder von Kapa-
zitätsausweitungen bestehender Anlagen ist mit ei-
ner bedeutsamen Abnahme der Gesamtemissionen 
zu rechnen. Dies gilt auch für die als Staubinhalts-
stoffe in Spuren auftretenden Schwermetalle. Durch 
Verbesserung der Verbrennungsbedingungen wird 
vor allem der Entstehung hochtoxischer und persi-
stenter organischer Schadstoffe, besonders von Dio-
xinen und Furanen, begegnet werden. Bereits nach 
den jetzt vorliegenden Erkenntnissen ist allerdings 
der Schluß zulässig, daß die üblichen Konstruktio-
nen der Abfallverbrennungsanlagen und deren nor-
male Betriebsweisen gewährleisten, daß keine bes-
orgniserregenden Dioxin- oder Furan-Emissionen 
auf den Betrieb dieser Anlagen zurückzuführen sind. 

Hausmüllpyrolyse 

Pyrolyse ist die thermische Zersetzung der organi-
schen Substanzen in Abfällen. Dies geschieht unter 
Sauerstoffausschluß bei Temperaturen um 500 Grad 
Celsius. Das hierbei entstehende Gas kann direkt zur 
Dampferzeugung in Kesseln verbrannt oder in Gas-
motoren genutzt werden. Der kohlenstoffhaltige Py-
rolyserückstand wird verbrannt oder deponie rt . 

Nur wenige der bisher entwickelten Pyrolyseverfah-
ren haben ein fortgeschrittenes Stadium in der An-
wendung erreicht. Eine erste Anlage zur Pyrolyse 
von Hausmüll in der Bundesrepublik Deutschland 
wurde nach Ablauf des Probebetriebes im Juli 1987 
dem Landkreis Günzburg (Bayern) als Betreiber 
übergeben. 

Nach jetzt vorliegenden Erkenntnissen können vor-
aussichtlich auch andere Verfahren großtechnisch 
eingesetzt werden. Abschließende Aussagen, insbe-
sondere im Hinblick auf die Verfügbarkeit und Wirt-
schaftlichkeit, sind derzeit noch nicht möglich. 

4.1.1.2.3 Ablagerung von Abfällen 

Mehr als drei Viertel der kommunalen Abfälle in der 
Bundesrepublik Deutschland werden auf 371 geord-
neten Deponien abgelagert (Stand 1988). Diese 
Hausmülldeponien nehmen überwiegend feste Sied-
lungsabfälle (Hausmüll, Sperrmüll, hausmüllähnli-
che Gewerbeabfälle sowie entwässerte Klärschläm-
me) auf. 

Neben der Beanspruchung von Flächen und der 
Landschaftsänderung durch die Deponien können 
Sickerwasser und Deponiegas Umweltbelastungen 
verursachen. Die Angaben über Sickerwassermen-
gen und Sickerwasserzusammensetzungen schwan-
ken in weiten Grenzen, was nicht zuletzt dadurch 
bedingt ist, daß außer Hausmüll auch hausmüllähn-
liche Gewerbeabfälle abgelagert werden, deren 
Menge und Zusammensetzung von Deponie zu De-
ponie sehr unterschiedlich ist. Seit Ende der 70er 
Jahre wird bei allen neu errichteten Deponien und 
bei Erweiterungsflächen Sickerwasser an der Depo-
niebasis gesammelt und Abwasserreinigungsanla-
gen zugeleitet. 

Um die Gefährdung der Nachbarschaft durch Depo

-

niegas auf ein Minimum zu reduzieren, wird auf vie

-

len Deponien eine aktive Entgasung vorgenommen. 

In vielen Fällen wird Deponiegas auch zur Wärmeer-
zeugung oder Verstromung genutzt. 

Nach Verfüllung der Deponie werden die abgela-
gerten Abfälle in der Regel mit Erdmaterial abge-
deckt, um eine Rekultivierung zu ermöglichen. 

Deponien sind für die Abfallentsorgung auch in Zu-
kunft unentbehrlich. Wichtig, auch zur Flächenscho-
nung, ist eine Reduzierung der zu deponierenden 
Abfallmengen, vor allem des Volumens der Abfälle. 
Dies kann durch Maßnahmen der Abfallvermeidung 
und Abfallverwertung, besonders durch verstärkte 
Nutzung der Abfallverbrennung erfolgen. 

4.1.1.3 Entsorgung von produktionsspezifischen Abfällen und 
Sonderabfällen 

Die Entsorgung von produktspezifischen Abfällen 
und Sonderabfällen wird in allen Phasen der Abfall-
entsorgung staatlich überwacht. 

4.1.1.3.1 Einsammlung und Beförderung 

Großbetriebe, in denen entweder große Mengen 
von produktionsspezifischen Abfällen anfallen oder 
in denen bestimmte gleichförmige Abfallströme vor-
handen sind, haben eigene Entsorgungsanlagen 
(Verbrennungsanlagen, Anlagen zur chemisch-
physikalischen Vorbehandlung, Deponien); in der 
Regel erfolgt die Beförderung hier durch den Abfall-
erzeuger selbst. 

Klein- und Mittelbetriebe, aber auch Großbetriebe 
mit geringem Anfall von Abfällen, bedienen sich in 
der Regel Dritter zur Einsammlung und Beförde-
rung. Kleine Mengen werden auch zu Sammelstel-
len, die von Entsorgungsunternehmen oder öffent-
lich-rechtlichen Körperschaften vorgehalten wer-
den, angeliefert. Sie werden dort entsprechend den 
Anforderungen der weiteren Entsorgung zu größe-
ren Sammelchargen zusammengestellt. 

4.1.1.3.2 Vermeidung und Verwertung 

Die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz ge-
nehmigungsbedürftigen Anlagen sind nach der 
Grundpflicht des § 5 (1) Nr. 3 des Gesetzes so zu er-
richten und zu betreiben, daß Reststoffe vermieden 
werden. Dieses Vermeidungsgebot tritt zurück, 
wenn die bei der Produktion anfallenden Reststoffe 
ordnungsgemäß und schadlos verwertet werden. Le-
diglich in den Fällen, in denen es technisch nicht 
möglich oder unzumutbar ist, das Entstehen von 
Reststoffen zu vermeiden oder die anfallenden Rest-
stoffe zu verwerten, ist eine Entsorgung als Abfall 
zulässig. Diese Grundpflicht dient dazu, bereits das 
Entstehen von Abfällen zu begrenzen. 

Im industriellen und gewerblichen Bereich erfolgt 
die Vermeidung und Verwertung in Form reststoff-
armer Verfahren, betriebsinterner und betriebsex-
terner Verwertung. 

Bei der Nutzung reststoffarmer Verfahren erfolgt 
die Mengenreduzierung anlagenbezogen durch Pro-
zeßsteuerung oder durch Umstellung der Produk-
tionsverfahren, sei es auf der Rohstoffseite, sei es 
durch Änderung der technischen Produktionsabläufe. 
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Die betriebsinterne Verwertung erfolgt in der Re-
gel in einer entweder speziell zu diesem Zweck er-
richteten separaten Anlage oder in einer im Produk-
tionsverbund verfügbaren Anlage, die die entspre-
chenden Reststoffe wieder verwerten kann. Bei der 
betriebsinternen Verwertung ist die Verwertungs-
anlage in den Gesamtproduktionsprozeß eines Un-
ternehmens eingebunden. Dies hat in der Regel zur 
Folge, daß die verarbeiteten Reststoffe unmittelbar 
in die Produktion des entsprechenden Unterneh-
mens zurückfließen, was im Ergebnis einer Reststoff-
vermeidung gleichkommt. 

In der Mehrzahl der Fälle setzt die betriebsinterne 
Verwertung eine größere Menge von Reststoffen 
voraus. Weiter müssen die technischen Randbedin-
gungen erfüllt sein, wie etwa Verfügbarkeit von Pro-
zeßwärme oder einer geeigneten Abwasserreini-
gungsanlage. Deshalb ist für kleinere oder mittlere 
Betriebe betriebsinterne Verwertung oft nicht mög-
lich. Für derartige Betriebe kann eine Verwertung 
der Reststoffe nur durch zentralisierte, betriebs-
externe Verwertung erfolgen. Betriebsexterne Ver-
wertung wird unter Nutzung von Restkapazitäten 
interner Verwertungsanlagen anderer Unternehmen 
oder in zentralen, speziell für diesen Zweck errichte-
ten Anlagen durchgeführt. 

Beispiele der Verwertung von Sonderabfällen, die in 
Kleinmengen anfallen, sind die Verwertung von ha-
logenierten und nichthalogenierten Lösemitteln so-
wie die Aufarbeitung quecksilberhaltiger Produk-
tionsrückstände, von Katalysatoren (vanadin-, nik-
kelhaltig) und von Kupferätzlösungen. Die betriebs-
externe Verwertung ist auch bei Großmengen und 
Massenabfällen möglich. Dies gilt vor allem für die 
Verwertung von schwermetallhaltigen Stäuben aus 
der Eisen- und Stahlindustrie und für den sogenann-
ten REA-Gips aus der Abgasreinigung der Kohle-
kraftwerke. 

Insgesamt kann das Vermeidungs- und Verwer-
tungspotential von produktionsspezifischen Rest-
stoffen zur Zeit nur für wenige Teilbereiche abge-
schätzt werden. So wird die bisher auf Hoher See 
verklappte Dünnsäure seit Ende 1989 vollständig ei-
ner Verwertung zugeführt. Mittelfristige Reduzie-
rungsmöglichkeiten bestehen auch für andere Son-
derabfälle, wie z.B. Salzschlacken, schwefelhaltige 
Abfälle und organische Lösemittel. 

Bei der Abschätzung der Verwertungspotentiale ist 
zu berücksichtigen, daß auch Vermeidungs- und 
Verwertungsmaßnahmen in der Produktion nicht 
abfallfrei durchzuführen sind. Darüber hinaus sind 
für die Durchführung solcher Maßnahmen in der Re-
gel neue technische Entwicklungen erforderlich. 
Die Entwicklungszeit der Verfahren zur Aufkonzen-
trierung der Dünnsäuren bet rug z.B. 10 bis 15 Jahre. 

4.1.1.3.3 Verbrennung, Behandlung und Ablagerung von pro-
duktionsspezifischen Abfällen und Sonderabfällen 

Die Entsorgung von Sonderabfällen in der Bundes-
republik Deutschland war bisher nur im Hinblick 
auf die Überwachung des Verbleibs dieser Abfälle 
und auf die Zulassung von Entsorgungsanlagen bun-
deseinheitlich geregelt. Die technische Durchfüh

-

rung der Entsorgung wird erst mit der Technischen 
Anleitung Abfall vereinheitlicht. 

Von den 1987 im Produzierenden Gewerbe angefal-
lenen 2,8 Millionen Tonnen Sonderabfällen wurden 
12,3 Prozent, und damit etwas weniger als 1984 (13 
Prozent) in betriebseigenen Anlagen entsorgt. An 
weiterverarbeitende Betriebe oder den Altstoffhan-
del wurden 14,7 Prozent (1984: 10,6 Prozent) der Son-
derabfälle abgegeben. 

Sonderabfallverbrennung 

Nach derzeitigem Stand der Technik ist die Sonder-
abfallverbrennung die einzige großtechnisch ver-
fügbare Methode, durch die eine Vielzahl von Abfäl-
len unschädlich gemacht werden kann. Die Verbren-
nung von Sonderabfällen stellt eine weit entwickel-
te Technik dar, über die umfassende Erkenntnisse 
und Erfahrungsdaten vorliegen. Andere Methoden 
zur thermischen Behandlung von Abfällen, wie die 
Pyrolyse oder spezielle Hochtemperaturprozesse, in 
denen die Abfälle als Brennstoffersatz eingesetzt 
werden (Kraftwerke, Zement-Drehrohröfen, Hoch-
öfen u.a.) sowie einige Neuentwicklungen (z.B. Plas-
mabrenner, Salzschmelze) sind teilweise technisch 
noch nicht voll ausgereift und werden darüber hin-
aus voraussichtlich nur für einige wenige Abfälle 
eingesetzt werden. 

Mit Hilfe der Verbrennung sollen folgende Ziele 
ereicht werden: 

- Entsorgung fester, vor allem aber flüssiger und pa-
stöser Abfälle, die aufgrund ihrer Zusammenset-
zung und ihres Gehaltes an organischer Substanz 
weder abzulagern noch chemisch/physikalisch zu 
behandeln sind 

- weitestgehende Verringerung des Gefährdungs-
und Schadstoffpotentials der Abfälle, besonders 
durch Zerstörung der organischen Substanzen 

- erhebliche Volumenreduzierung 

- Überführung der Abfälle in eine umweltverträgli-
chere Form 

- Nutzung von Energie. 

Die Emissionsbegrenzungen für Sonderabfallver-
brennungsanlagen entsprechen denen der Haus-
müllverbrennunganlagen. Gegenüber Hausmüllver-
brennungsanlagen werden jedoch erhöhte Anforde-
rungen hinsichtlich der Verbrennungsbedingungen 
gestellt. Die emittierten Schadstoffmengen liegen 
aufgrund geringerer Durchsatzmengen erheblich 
unter denen von Hausmüllverbrennungsanlagen. 
Die festen Verbrennungsrückstände werden auf Mo-
no- oder Sondermülldeponien abgelagert. 

Unter Berücksichtigung der 6 öffentlich betriebenen 
Sonderabfallverbrennungsanlagen bet rug die Ge-
samtverbrennungskapazität im Jahr 1988 rund 
750 000 Tonnen. Die öffentlichen Sonderabfallver-
brennungsanlagen hatten mit etwa 300 000 Tonnen 
einen Anteil von circa 40 Prozent. Die Sonderabfall-
verbrennungskapazitäten sind unter Berücksichti-
gung der geplanten Erweiterungen in Tabelle 5 
nach Bundesländern zusammengestellt. 
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Tabelle 5 

Sonderabfallverbrennung 
Stand 1988 

Vorhandene Anlagen Geplante bzw. Ausbau 
(Stand: 1988) 

- 

vorhandener Anlagen 
Land 

Anzahl Kapazität 
in 1000 t/a Anzahl Kapazität 

in 1 000 t/a 

Badenwürttemberg - - 1 (1) 60 
Bayern 4 (3) 120 + 5') 3 (2) 135 
Berlin - - 1 15 (DDR) 
Bremen - - - Verbund mit 

Schl.-Holst. 
Hamburg 1 (1) 50 + 50*) 1 (1) 20 
Hessen 5 (1) 110 3 (2) 100 
Niedersachsen 1 5 1 (1) 60 
Nordrhein-Westfalen 14 (1) 285 4 (2) 170 
Rheinland-Pfalz 1 100 2 (1) 90 
Saarland - - 1 (1) 15 
Schleswig-Holstein 1 20 1 (1) 35 

Gesamt 27 690 + 55*) 18 700 

davon öffentlich betrieben (6) 231 + 55*) (12) 515 

*) = hausmüllähnlicher Gewerbemüll zu erwartende Stillegungen sind 
hierbei unberücksichtigt 

Quelle:  Umweltbundesamt 

Es besteht ein erheblicher Bedarf an zusätzlicher 
Verbrennungskapazität. Einem Bedarf von derzeit 
jährlich 1,8 Millionen Tonnen stehen gegenwärtig 
Anlagen mit einer Kapazität von rund 0,66 Millionen 
Tonnen (nach Begleitscheinauswertung) bzw. rund 
0,7 Millionen Tonnen (nach Erhebung des Umwelt-
bundesamtes) gegenüber. Das bedeutet, daß nach 
heutigem Stand rund 1,1-1,2 Millionen Tonnen Son-
derabfälle nicht verbrannt werden können und des-
halb in dafür weniger geeigneten Anlagen oder in 
anderen Staaten entsorgt werden müssen. 

Chemisch-physikalische und biologische 
Behandlung 

Die chemisch-physikalische Behandlung hat die 
Aufgabe, produktionsspezifische Rückstände aus In-
dustrie und Gewerbe so vorzubehandeln, daß diese 
einer weitergehenden Entsorgung zugeführt wer-
den können. 

In der Bundesrepublik Deutschland stehen derzeit 
95 öffentlich zugängliche Behandlungsanlagen zur 
Verfügung. Die Abfälle, die einer chemisch-physika-
lischen Behandlung zugeführt werden können, las-
sen sich in zwei Gruppen aufteilen: 

- Überwiegend anorganisch belastete Abfälle: Zu 
dieser Gruppe gehören u.a. Laugen, Säuren, 
schwermetallhaltige Lösungen, Konzentrate, 
Schlämme, Lösungen mit toxischen Anionen wie 
Cyanid, Nitrit und Chromat. Sie stammen über-
wiegend aus der chemischen Industrie, der Ober-
flächenbehandlung und -veredelung, dem Kraft-
fahrzeuggewerbe und verwandten Branchen. 

- Überwiegend organisch belastete Abfälle: Zu die-
ser Gruppe gehören u.a. Emulsionen, ölhaltige Ab

-

wässer, synthetische Kühl- und Schmiermittel, or-
ganisch belastete Spül- und Waschwässer aus der 
metallverarbeitenden Industrie und Fahrzeugin-
dustrie, aus der Behälter- und Tankreinigung und 
verwandten Herkunftsbereichen. 

Nach dem Stand der Technik stehen u.a. folgende 
Basistechniken zur chemisch-physikalischen und 
biologischen Behandlung von Abfällen zur Verfü-
gung: 

- Neutralisation 

- Fällung/Flockung 

- Oxidation, Reduktion (Entgiftung) 

- Entwässerung 

- Flotation 

- Emulsionsspaltung (thermische Säure-/Salzspal-
tung) 

- Membranverfahren 

- Strippen 

- Destillation 

- Zementation 

- Biologische Behandlung 

Größere Unternehmen mit kontinuierlichem Anfall 
vorzubehandelnder Abfälle verfügen in der Regel 
über integrierte, innerbetriebliche Behandlungsan-
lagen. Kleinere und mittlere Unternehmen sind auf 
chemisch-physikalische Behandlungsanlagen im 
Rahmen der öffentlichen Sonderabfallentsorgung 
angewiesen. Diese Anlagen sind überwiegend auf 
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wenige Abfallarten spezialisiert und verwenden ein-
fache Technologien. 

Ablagerung von Sonderabfällen 

Die Deponie ist ein zentraler und unverzichtbarer 
Baustein in jedem Entsorgungskonzept. Trotz aller 
Anstrenungen zur Vermeidung und Verwertung 
bleiben letztlich immer noch Abfälle übrig; die ab-
gelagert werden müssen. 

Zur Zeit werden in der Bundesrepublik Deutschland 
12 öffentlich zugängliche oberirdische Sonderabfall-
deponien und 3 Untertagedeponien betrieben. Ne-
ben den öffentlich zugänglichen Sonderabfalldepo-
nien gibt es eine Vielzahl betriebseigener Anlagen. 
Die Errichtung weiterer Deponien ist im Planungs-
stadium. 

Als Untertagedeponien werden Salzbergwerke oder 
aufgelassene Steinkohlebergwerke genutzt. Im Salz-
bergwerk Herfa-Neurode (Hessen) werden seit 1972 
hochtoxische Sonderabfälle abgelagert. Das Salz-
bergwerk Heilbronn (Baden-Württemberg), das seit 
1987 in Betrieb ist, nimmt Rückstände aus der Abgas-
reinigung von Müllverbrennungsanlagen auf. Rück-
stände aus der Kohleverstromung können seit 1988 
in der Zeche Zollverein, Essen (Nordrhein-Westfa-
len) abgelagert werden. 

Bei Anlage und Betrieb von Sonderabfalldeponien 
ist aufgrund eines „Multibarrierensystems" ein be-
sonders hoher Sicherheitsstandard gewährleistet. 
Vor allen technischen Barrieren steht die „stoffliche 
Barriere". Diese Barriere wird durch stoffbezogene 
Zuordnungskriterien zur oberirdischen Ablagerung 
und ihre Zuordnungswerte im Anhang D der TA „Be-
sonders überwachungsbedürftige Abfälle" bestimmt. 
Bei der Festlegung der Zuordnungswerte wurde vor 
allem dem Besorgnisgrundsatz des § 34 Wasserhaus-
haltsgesetz Rechnung getragen. Dies bedeutet, daß 
der Abfall bestimmten Anforderungen hinsichtlich 
seines langfristigen Verhaltens unter Ablagerungs-
bedingungen genügen muß. Erforderlichenfalls sind 
die abzulagernden Abfälle durch thermische oder 
sonstige chemisch/physikalische oder biologische 
Behandlungsverfahren von Schadstoffen zu ent-
frachten bzw. zu mineralisieren und zu stabilisieren. 

Die Zuordnungswerte können bereits heute durch 
Verfahren, die dem Stand der Technik entsprechen, 
beispielsweise durch den Einsatz von Abfallbehand-
lungstechniken, erreicht werden. 

Die weiteren Barrieren sind sowohl geogener als 
auch anthropogener Art: 

- An die Barriere „Dichtungssystem" (Oberflächen-
abdichtung und Basisabdichtung) sind hohe Qua-
litätsanforderungen zu stellen. 

- Qualitätskontrollen (Eigen-, Fremd- und behördli-
che Kontrollen) müssen sicherstellen, daß die vor-
gegebenen Kriterien eingehalten werden. 

- Der kontrollierte Aufbau des Deponiekörpers und 
die Dokumentation der Ablagerung dienen dazu, 
unkontrollierbare Reaktionen auszuschließen. Das 
Langzeitverhalten der Anlage wird so weitgehend 
kalkulierbar. 

- Ein hoher Scherheitsaspekt kommt der Oberflä-
chenabdichtung zu, die auch langfristig als repa-
rierbar anzusehen ist. Hierdurch wird die Infiltra-
tion von Niederschlägen in die abgelagerten Ab-
fälle verhindert. Die Mobilisierung von Schadstof-
fen wird eingeschränkt und der Anfall an zu ent-
sorgendem Sickerwasser auf ein Minimum be-
schränkt. 

4.1.1.3.4 Entsorgung von Klärschlämmen 

Klärschlämme fallen aus der Abwasserreinigung bei 
kommunalen Abwässern und auch aus Industrie und 
Gewerbe an. Über die Entsorgung von kommunalen 
Klärschlämmen in der Bundesrepublik Deutschland 
gibt Tabelle 6 Auskunft. 

Tabelle 6 

Klärschlammentsorgung in der Bundesrepublik 
Deutschland (kommunale Klärschlämme) 

Landwirtschaft 29 % 
Ablagerung 59 % 
Verbrennung 9 % 
Kompostierung 3 % 

Quelle : Schätzungen des Umweltbundesamtes (1986) 

Der Anteil der landwirtschaftlichen Verwertung von 
Klärschlämmen war in den vergangenen Jahren 
stark rückläufig, obwohl die Belastungen der Klär-
schlämme durch Schwermetalle zum Teil drastisch 
reduziert werden konnten. Gleichwohl finden sich 
immer weniger Landwirte bereit, Klärschlämme auf 
ihre Böden auszubringen, da sie häufig über genü-
gend wirtschaftseigene Düngemittel (Gülle, Mist) 
verfügen. Die Tendenz der Verlagerung der Klär-
schlammentsorgung von der landwirtschaftlichen 
Verwertung zur thermischen Behandlung und zur 
Ablagerung wird sich zukünftig vermutlich weiter 
fortsetzen. Dies macht verstärkte Anstrengungen der 
Entsorgungspflichtigen zur Schaffung geeigneter 
Anlagen erforderlich. 

Die vorgesehene Novelle der Klärschlammverord-
nung wird Regelungen auch zur Begrenzung von or-
ganischen Schadstoffen in Klärschlämmen enthal-
ten, um sicherzustellen, daß bei der landwirtschafli-
chen Verwertung von Klärschlämmen keine Gefah-
ren in gesundheitlicher oder ökologischer Hinsicht 
ausgehen. 

4.1.1.3.5 Entsorgung von Baggergut 

Jährlich werden durch Maßnahmen der Gewässer-
unterhaltung in Bundeswasserstraßen, See- und Bin-
nenhäfen, Binnenseen und kleineren Gewässern 
rund 40 bis 50 Millionen Kubikmeter Sedimente um-
gesetzt. Der größte Teil dieser Menge verbleibt je-
doch durch Umlagerung im Gewässer. Von der Ge-
samtmenge werden circa 5 bis 10 Millionen Bagger-
gut an Land verbracht. 

Der verfügbare Deponieraum zur Aufnahme anfal-
lenden Baggerguts an Land nimmt ab. Dies hat aller-
dings die positive Folge, daß verstärkt verschiedene 
Verfahren zur Aufbereitung und Nutzung auch von 
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kontaminiertem Baggergut entwickelt werden. 
Hierbei muß es vorrangiges Ziel sein, die zu depo-
nierenden Restmengen deutlich zu vermindern. Er-
ste Erfolge zeichnen sich bereits ab. 

Eine Verklappung von kontaminiertem Baggergut in 
der Hohen See findet von seiten der Bundesrepublik 
Deutschland nicht statt; sie wird von der Bundesre-
gierung nicht als gangbare Alternative angesehen. 

4.1.1.3.6 Abfallentsorgung auf Hoher See 

Die Abfallentsorgung auf See ist in der Bundesrepu-
blik Deutschland nach Ratifizierung der internatio-
nalen Abkommen von Oslo und London und dem In-
krafttreten des ,,Hohe-See-Einbringungsgesetzes" 
seit 1977 erlaubnispflichtig. Das Gesetz verbietet ei-
ne Einbringung oder Einleitung von Stoffen in die 
Hohe See, wenn deren Beseitigung an Land unter 
vertretbarem Aufwand möglich ist oder eine nach-
teilige Veränderung der Beschaffenheit des Meer-
wassers zu besorgen ist (Ausnahme: zwingende öf-
fentliche Interessen sprechen für die Beseitigung auf 
Hoher See). Der Begriff „Beseitigung an Land" um-
faßt hierbei nicht nur die Beseitigung in Abfallent-
sorgungsanlagen, sondern auch Maßnahmen im Pro-
duktionsbereich, die durch Verfahrensumstellung zu 
einer Verminderung, einer vollständigen Vermei-
dung oder zu einer Verwertung der betreffenden 
Rückstände in landgebundenen Anlagen führen 
können. 

Abfallentsorgung auf Hoher See erfolgt in Form der 
Verklappung oder Verbrennung. Die Einbringung in 
die Hohe See ist von der Bundesrepublik Deutsch-
land in den letzten Jahren kontinuierlich vermindert 
worden: Die Einbringung organisch belasteter 
Dünnsäure wurde bereits im Jahr 1982, die Verklap-
pung von Klärschlamm im Jahr 1983 und die Ein-
bringung des Grünsalzes aus der Titandioxidpro-
duktion mit Ablauf des Jahres 1984 vollständig ein-
gestellt. Mit Ablauf des Jahres 1989 wurde auch die 
Einbringung der Dünnsäure aus der Titandioxidpro-
duktion vollständig eingestellt. 

Bis Oktober 1989 wurden noch chlorierte Kohlen-
wasserstoffe (CKW) aus der Bundesrepublik 
Deutschland, für die keine ausreichenden Entsor-
gungskapazitäten an Land zur Verfügung standen, 
auf der Hohen See verbrannt. Die Verbrennung ist 
inzwischen eingestellt. 

Die Entwicklung der über Verbrennung auf Hoher 
See entsorgten deutschen Abfallmengen ist in Ta-
belle 7 dargestellt. 

4.1.1.4 Entsorgungskapazitäten 

Die Errichtung und der Betrieb von neuen Abfallent-
sorgungsanlagen stößt in der Bundesrepublik 
Deutschland in erheblichem Maße auf Kritik und 
Widerstand. Von Teilen der Öffentlichkeit wird die 
Auffassung vertreten, bei konsequenter Durchfüh-
rung von Maßnahmen der Abfallvermeidung oder 
Abfallverwertung sei eine Entsorgung von Abfällen 
in Verbrennungsanlagen oder Deponien entbehr-
lich. Diese Auffassung ist falsch. 

Nicht nur bei der Sonderabfallentsorgung, sondern 
zunehmend auch beim Hausmüll bestehen bereits 
heute in der Bundesrepublik Deutschland gravie-
rende Engpässe bei Abfallentsorgungsanlagen. 

Die Mengen an Sonderabfall werden in den näch-
sten Jahren eher noch zunehmen. Ursache sind nicht 
zuletzt verbesserte Reinigungstechniken im Gewäs-
ser- und Luftbereich und die zunehmende Erfassung 
von Abfällen mit Problemstoffen aus dem Hausmüll. 
Auch bei Ausschöpfung aller Verwertungspotentiale 
wird auf Dauer eine erhebliche Menge von Sonder-
abfällen verbleiben, die behandelt, verbrannt oder 
abgelagert werden müssen. 

Beim Hausmüll erfordern schon die bestehenden Be-
schränkungen an geeigneten Deponieflächen eine 
deutliche Steigerung der Müllverbrennung. Ent-
sprechendes sehen die neueren Abfallentsrgungs-
pläne der Länder auch vor. Bei den Standortent-
scheidungen über neue Verbrennungsanlagen ist 
entsprechend den Vorgaben des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes nach Maßgabe der bestehenden 
Möglichkeiten eine Optimierung der Energienut-
zung anzustreben. 

Während für Abfälle aus Haushalten eine Abschät-
zung des Anlagenbedarfs für die Entsorgung wegen 
der regionalen Besonderheiten außerordentlich 
schwierig ist, haben für Sonderabfälle Abschätzun-
gen der Bundesregierung ergeben, daß selbst bei 
Realisierung der zur Zeit in Planung befindlichen 
Anlagen bzw. Anlagenerweiterungen zur Sonderab-
fallverbrennung zwar eine Kapazitätserweiterung 
von etwa 0,7 Millionen Tonnen jährlich erbringen, 
längerfristig aber immer noch ein Fehlbedarf von 
circa 0,5 Millionen Tonnen jährlich bestehen würde. 

Auch bei der untertägigen Ablagerung von Sonder-
abfällen bestehen Entsorgungsengpässe, wenn zu-
künftig nach den verschärften Vorschriften der TA 
Abfall verfahren wird. 

Es ist nicht davon auszugehen, daß diese Entsor

-

gungsengpässe ohne weiteres zu einer Beschleuni- 

Tabelle 7 

Auf See verbrannte deutsche Abfälle (in Tonnen) 

Schiff 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Vesta 
Vulcanus 

29.000 
15.700 

25.000 
32.000 

17.100 
36.700 

24.900 
24.600 

33.200 
13.300 

19.400 
1.800 

Gesamt 44.700 57.000 53.800 49.500 46.500 21.200 

* geschätzt 
Que11e: Deutsches Hydrographisches Institut 
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gung der Abfallvermeidung oder -verwertung füh-
ren werden; derartige Maßnahmen hängen überwie-
gend von der Fortentwicklung bzw. Neuentwick-
lung von Technologien und der Öffnung entspre-
chender Absatzmärkte ab. Wenn geeignete Abfall-
entsorgungsanlagen fehlen, sind Umweltgefährdun-
gen durch unzureichende Abfallentsorgung nicht 
auszuschließen. Eine Beschleunigung der bisher 
schleppend laufenden Verfahren zur Festlegung von 
Standorten und zur Planfeststellung von Abfallent-
sorgungsanlagen ist dringend geboten. 

4.1.1.5 Grenzüberschreitende Abfallentsorgung 

Die Entsorgung von Abfällen außerhalb der Staats-
grenzen ist nur zugelassen, wenn eine Entsorgung in 
der Bundesrepublik Deutschland nicht möglich ist. 
Trotz dieser sehr restriktiven Regelung ist in den 
vergangenen Jahren die grenzüberschreitende Ab-
fallentsorgung aus der Bundesrepublik Deutschland 
stetig angestiegen. Ursache sind fehlende Entsor-
gungsanlagen im Inland. 

Abfallexporte werden von den zuständigen L andes-
behörden genehmigt. Die Bundesregierung hat in 
diesem Bereich keine eigene Zuständigkeit. Sie hat 
daher auch keinen unmittelbaren aktuellen Über-
blick über die Entwicklung grenzüberschreitender 
Abfallentsorgung. Es ist jedoch davon auszugehen, 
daß sowohl Sonderabfall- als auch Hausmüllexporte 
zunehmen. 

Zahlen liegen der Bundesregierung nur über die Ab-
fallexporte in die DDR vor. Im Jahr 1989 wurden cir-
ca 1.085.000 Tonnen Abfälle aus der Bundesrepublik 
Deutschland zur Deponie Schönberg (DDR) ver-
bracht. Hiervon waren circa 523.000 Tonnen Haus-
müll und andere Siedlungsabfälle; circa 228.000 Ton-
nen Schlämme und circa 333.000 Tonnen Sonderab-
fälle im weitesten Sinne. 

Seit Januar 1990 sind die Deponien Schöneiche und 
Vorketzin für Sonderabfälle aus Berlin (West) und 
für Abfälle aus der übrigen Bundesrepublik 
Deutschland geschlossen. Wenn die - mit Mitteln 
des Landes Berlin finanzierte - Sonderabfallverbren-
nungsanlage Schöneiche in Betrieb gehen kann, 
wird das Land Berlin zwar einen Teil seiner Sonder-
abfälle dort verbrennen, für den größten Teil müssen 
aber auch dann noch geeignete Entsorgungsmög-
lichkeiten gesucht werden. 

Diese Entwicklung zeigt, daß Abfallexporte keine 
langfristig gangbare Alternative zur Sicherstellung 
der Entsorgungssicherheit im Inland darstellen. Zum 
einen sind Abfallexporte immer Exporte von Um-
weltbelastungen und zum anderen ist es für die Bun-
desrepublik Deutschland als Industriestandort nicht 
tragbar, sich im Bereich der Entsorgung in Abhän-
gigkeiten zu begeben. Dies gilt vor allem vor dem 
Hintergrund der sinkenden Bereitschaft anderer 
Staaten, importierte Abfälle auf ihrem Territorium 
zu entsorgen. 

Besorgnisse, daß auch Abfallexporte in Entwick-
lungsländer, die über keine geeigneten Anlagen und 
über keine ausreichende Überwachung der Abfall-
entsorgungsanlagen verfügen, stattgefunden hätten, 

bestätigen sich bisher in keinem Fall. Die Bundesre-
gierung lehnt derartige Exporte mit Nachdruck ab. 

Die Exporte von Abfällen sind für das Bezugsjahr 
1988 in Tabelle 8 nach Bundesländern dargestellt. 

4.1.1.6 Altlasten 

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat mit 
seinem im Dezember 1989 vorgelegten Sondergut-
achten „Altlasten" die umweltpolitische Relevanz 
dieses Teilbereichs der Abfallwirtschaft unterstri-
chen. 

Nach vorherrschender Auffassung versteht man un-
ter „Altlasten" im engeren Sinne Altablagerungen 
und Altstandorte, von denen aufgrund vorausgegan-
gener Ergebnisse einer durchgeführten detaillierten 
Gefährdungsabschätzung an entsprechenden Ver-
dachtsflächen eine konkrete Gefährdung der 
menschlichen Gesundheit und/oder der Umwelt 
ausgeht. 

Das Sondergutachten „Altlasten" des SRU bestätigt 
den zweigleisigen Kurs der Bundesregierung zur 
Aufgabenbewältigung der Altlastensanierung. 

1. Vermeidung neuer Altlasten durch konsequente 
Umweltvorsorge und Umweltgestaltung 

Hierzu gehören neben dem Abfallgesetz mit den 
Prioritäten „Abfallvermeidung und Abfallverwer-
tung vor Abfallentsorgung" und der Neuordnung der 
Abfallwirtschaft durch die Technische Anleitung 
Abfall auch die 1988 novellierte Störfallverordnung, 
das neue Chemikaliengesetz, die Novelle des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes, das zu einem Anla-
gen-Sicherheitsgesetz ausgebaut wird, verschärfte 
Regelungen für den Transport gefährlicher Güter, 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung so-
wie eine Verschärfung des Umweltstraf- und Um-
welthaftungsrechts. 

2. Erfassung, Gefährdungsabschätzung und Sanie-
rung von Altlasten 

Die hierfür nach der verfassungsmäßigen Aufgaben-
verteilung zuständigen Länder führen bereits seit 
Jahren eine systematische Erfassung entsprechen-
der Verdachtsflächen und deren Sanierung in aku-
ten Fällen durch. Die Anzahl der Verdachtsflächen 
liegt nach dem derzeitigen Erfassungsstand in der 
Ländern bei fast 50 000 (siehe Tabelle 9). Da die Er-
fassung der Verdachtsflächen noch nicht abge-
schlossen ist, ist davon auszugehen, daß sich die Zahl 
weiter erhöhen wird. 

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen mahnt 
in seinem Sondergutachten, in allen Bereichen der 
Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten 
zu mehr Einheitlichkeit zu kommen. 

Detaillierte Gefährdungsabschätzungen wurden bis-
her nur in Einzelfällen durchgeführt, so daß eine An-
gabe zur Gesamtzahl der Altlasten in der Bundesre-
publik Deutschland zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht möglich ist. 

Bei Maßnahmen zur Beherrschung der Umweltbe-
einträchtigungen, die von Altlasten ausgehen kön- 
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Tabelle 8 

Grenzüberschreitende Abfallverbringung aus der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1988 

Verbrachte Abfallmenge - in t -1) 

Sonderabfälle 
und Sonstige Siedlungsabfälle 

Herkunftsland/Bundesland Bestimmungsland (Klärschlamm (Hausmüll, insgesamt 
usw.) mit ähnliche, Ausnahme von  Sperrmüll)  P 	) Siedlungsabfäl- 

len 

Baden-Württemberg Belgien 86.556 
DDR 111.330 
Frankreich 94.010 379.635 
Großbritannien 141 
Niederlande 2.966 
Schweiz 274 

insgesamt 295.277 674.912 

Bayern  

Berlin') DDR 37.074 988.914 1.025.988 

Bremen DDR 27.197 27.197 

Hamburg Frankreich 183 
Großbritannien 78 
DDR 297.939 367.076 

insgesamt 298.197 665.273 

Hessen DDR 113.240 
Frankreich 18.360 131.600 

Niedersachsen Niederlande 102 
Belgien 3.658 
DDR 35.872 39.632 

Nordrhein-Westfalen Belgien 38.000 
DDR 56.200 
Frankreich 49.000 
Großbritannien 36.000 
Niederlande 8.000 187.200 

Rheinland-Pfalz Belgien 130 
Niederlande 345 475 

Saarland DDR 4.954 
Frankreich 35.958 297.500 

insgesamt 40.912 338.412 

Schleswig-Holstein DDR 500 97.500 98.000 

Bundesrepublik Deutschland insgesamt 1.058.067 2.130.625 3.188.692 

Quelle: Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
Anmerkungen 
1) Ergebnis vorläufiger Erhebungen 
2) Ohne Bauabfälle 

nen, wird zwischen Sicherungsmaßnahmen und Sa-
nierungsmaßnahmen unterschieden. Unter Siche-
rungsmaßnahmen werden Maßnahmen verstanden, 
welche die Gefährdung der Umwelt vermindern 
oder auch zeitlich befristet unterbinden, die aller-
dings das Gefährdungspotential nicht beseitigen. 
Unter Sanierungsmaßnahmen versteht man Maß-
nahmen, die zu einer Beseitigung des Gefährdungs-
potentials der Altlast führen. Einheitliche Kriterien 

für die Bestimmung der Dringlichkeit eines Sanie-
rungsbedarfs sowie für die Festlegung von Sanie-
rungszielen fehlen bisher. 

Sicherungsmaßnahmen 

Mit Sicherungsmaßnahmen wird der Austritt von 
Schadstoffen in die Umwelt vermindert oder verhin

-

dert, wobei das Schadstoffpotential (Gefahrenpoten- 
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Tabelle 9 

Erfaßte Altlasten-Verdachtsflächen in der Bun-
desrepublik Deutschland 
(Stand 1. März 1989) 

Land Anzahl 

Baden-Württemberg 6 500 
Bayern 555 
Berlin 1 925 
Bremen 243 
Hamburg 1 840 
Hessen 5 184 
Niedersachsen 6 200 
Nordrhein-Westfalen 12 448 
Rheinland-Pfalz 7 528 
Saarland 3 596 
Schleswig-Holstein 2 358 

Q u e 11e : Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit 

tial) der Altlast erhalten bleibt. Mit derartigen Maß-
nahmen wird eine Sicherung für einen Zeitraum von 
30 bis 50 Jahren erreicht. Verbesserte und kosten-
günstigere Sanierungsverfahren und/oder ökonomi-
sche Daten können eine spätere endgültige Sanie-
rung als sinnvoll erscheinen lassen. 

Sicherungsmaßnahmen sind in der großtechnischen 
Erprobung bzw. Anwendung am weitesten fortge-
schritten. Sie bedürfen als bauliche Maßnahme der 
ständigen Kontrolle, um wirksam zu bleiben. Es han-
delt sich hierbei im wesentlichen um 

- passive hydraulische und pneumatische Maßnah-
men 

- Einkapselung 

- Immobilisierung der Schadstoffe. 

Sanierungsmaßnahmen 

Mit Sanierungsmaßnahmen (Dekontaminierung) 
wird das Schadstoff-/Gefährdungspotential verrin-
gert oder beseitigt. Zur Anwendung kommen: 

- aktive hydraulische/pneumatische Verfahren 

- thermische Verfahren 

- chemisch-physikalische Verfahren 

- biologische Verfahren. 

4.1.2 Bisherige politische Entwicklung 

4.1.2.1. Von der Abfallbeseitigung zur Abfallwirtschaft 

Die Ordnung der Abfallentsorgung ist in der Bun-
desrepublik Deutschland im Vergleich zu anderen 
führenden Industriestaaten frühzeitig durch staatli-
che Maßnahmen vorangetrieben worden. 1972 wur-
den 

- mit der Übertragung der konkurrierenden gesetz-
gebungskompetenz für die Abfallbeseitigung auf 
den Bund durch Grundgesetzänderung 

- mit dem Erlaß des Abfallbeseitigungsgesetzes 

die Rahmenbedingungen für die Abfallwirtschaft in 
der Bundesrepublik Deutschland festgelegt. 

In vergleichsweise kurzer Zeit konnte in der Bun-
desrepublik Deutschland ein fortschrittliches und im 
internationalen Vergleich vorbildliches System der 
Abfallbeseitigung aufgebaut werden. In Erkenntnis 
der Tatsache, daß bloße Abfallbeseitigung den Er-
fordernissen einer modernen Industrie- und Kon-
sumgesellschaft auf Dauer nicht genügen kann, wur-
den die Ziele der Abfallwirtschaftspolitik im Jahre 
1975 in Form eines Programms neu definiert. Das Ab-
fallwirtschaftsprogramm der Bundesregierung von 
1975 forderte 

- die Reduzierung der Abfälle auf Produktions- und 
Verbraucherebene 

- die Steigerung der Abfallverwertung 

- die schadlose Beseitigung der dann noch anfallen-
den Abfälle unter Zuordnung der Kosten nach 
dem Verursacherprinzip. 

Diese Zielhierarchie hat auch heute noch Gültigkeit. 

Das damalige Abfallrecht des Bundes enthielt nur 
unzureichende Möglichkeiten, durch Maßnahmen 
der Abfallvermeidung oder -verwertung auf die Ab-
fallmengenentwicklung Einfluß zu nehmen. Die 
Vorgaben des Abfallwirtschaftsprogramms von 1975 
wurden von den betroffenen Kreisen der Wirtschaft, 
aber auch von den für die Abfallentsorgung zustän-
digen Gebietskörperschaften nur schleppend aufge-
nommen und umgesetzt: Zur Verstärkung von Ab-
fallvermeidungs- und -verwertungsmaßnahmen 
fehlten die rechtlichen Grundlagen. 

4.1.2.2 Das Abfallgesetz von 1986 

In dem am 1. November 1986 in Kraft getretenen 
neuen Abfallgesetz werden die Ziele einer moder-
nen Abfallwirtschaftspolitik rechtlich verbindlich 
festgeschrieben. Das Gesetz räumt der Vermeidung 
und der Verwertung von Abfällen einen besonderen 
Stellenwert vor der herkömmlichen Beseitigung ein. 

Für den Bereich der Abfallentsorgung aus genehmi-
gungsbedürftigen Anlagen wird das Abfallgesetz 
mit entsprechenden Vorschriften über die Reststoff-
vermeidung und Reststoffverwertung durch das 
Bundes-Immissionsschutzgesetz flankiert. Zur Redu-
zierung der Abfallmengen steht somit ein in sich ge-
schlossenes Rechtssystem zur Verfügung. 

Der Durchsetzung von Maßnahmen zur Abfallver-
meidung dienen verschiedene Verordnungsermäch-
tigungen in § 14 des Abfallgesetzes, die gezielte 
Maßnahmen zur Regelung des Anfalls und der Ent-
sorgung schadstoffhaltiger Abfälle, aber auch von 
Massenabfällen ermöglichen; sie gehen über Kenn-
zeichnungspflichten, Pflichten zur getrennten Ent-
sorgung, Rücknahme- und Pfandpflichten bis zur Be-
schränkung des Inverkehrbringens bestimmter Er-
zeugnisse. 

Für Massenabfälle ist der Bundesregierung daneben 
die Möglichkeit eröffnet worden, durch befristete 
Vorgaben die Ziele für eine Vermeidung, Verringe-
rung oder Verwertung von Abfällen aus bestimmten 
Erzeugnissen festzulegen und zu veröffentlichen. 

In § 4 (5) des Abfallgesetzes wird die Bundesregie-
rung ermächtigt, allgemeine Verwaltungsvorschrif- 
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ten über Anforderungen an die Entsorgung von Ab-
fällen nach dem Stand der Technik zu erlassen. Die 
Bundesregierung ist aufgefordert, bundeseinheitli-
che Verfahren der Sammlung, Behandlung, Lage-
rung und Ablagerung von Abfällen festzulegen, 
nach denen in der Regel eine umweltverträgliche 
Abfallentsorgung gewährleistet ist. 

Die Technische Anleitung Abfall (TA Abfall) soll 
nach dem gesetzlichen Auftrag folgende Ziele erfül-
len: 

- Vereinheitlichung des technischen Standards der 
Abfallentsorgung in der Bundesrepublik Deutsch-
land auf hohem Stand 

- Einbeziehung aller Schritte der Abfallentsorgung 
in die Regelungen. 

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben ist die 
Bundesregierung gehalten, Verwaltungsvorschrif-
ten zunächst mit Vorrang für die „Sonderabfallent-
sorgung" zu erarbeiten. 

4.2 Maßnahmen der 11. Legislaturperiode 

Das zentrale Thema in der Abfallwirtschaft ist die 
Abfallvermeidung und -verwertung. In der 11. Legis-
laturperiode ist es ein Schwerpunkt der umweltpoli-
tischen Arbeit der Bundesregierung, die Handlungs-
möglichkeiten des § 14 Abfallgesetz zu nutzen. Da-
bei setzt sie die Priorität bei Produkten und Produkt-
gruppen, die aufgrund von Gefährlichkeit und/oder 
Menge ein Abfallproblem darstellen. Die Bundesre-
gierung läßt sich dabei vom Kooperationsprinzip lei-
ten: Wo immer es möglich ist, trifft sie Zielfestlegun-
gen oder läßt Selbstverpflichtungen zu. Wo es erfor-
derlich ist, macht sie vom Instrument der Rechtsver-
ordnung Gebrauch. 

Abfallvermeidung und -verwertung reichen allein 
nicht aus. Notwendig ist und bleibt auf Dauer die Si-
cherstellung einer ausreichenden Entsorgungskapa-
zität im eigenen Land. Eine geordnete Entsorgungs-
infrastruktur muß beide Säulen des Entsorgungssy-
stems gleichermaßen erhalten und stärken. Die Ent-
sorgung ist nach der Aufgabenverteilung des 
Grundgesetzes Aufgabe der Länder. Die Bundesre-
gierung unterstützt die Länder hierbei, indem sie 
bundeseinheitliche Anforderungen auf hohem tech-
nischem Niveau festlegt. Sie leistet damit auch ei-
nen Beitrag zur Verbesserung der Akzeptanz von 
Abfallverbrennungsanlagen und Deponien. 

4.2.1 Maßnahmen zur Abfallvermeidung und Abfall-
verwertung 

4.2.1.1 Zielfestlegungen und Selbstverpflichtungen der Wi rt
-schaft 

Das Abfallgesetz geht zunächst vom Kooperations-
prinzip aus: Abfallvermeidung und Abfallverwer-
tung können durch Zielfestlegungen oder durch 
Selbstverpflichtungen der Wirtschaft erreicht wer-
den. Dabei sind in der 11. Legislaturperiode in ver-
schiedenen Bereichen erhebliche Fortschritte erzielt 
worden. 

4.2.1.1.1 Entsorgung von Gerätebatterien 

Auf der Grundlage einer Konzeption des Bundesum-
weltministers haben die Batteriehersteller und der 
Einzelhandel am 9. September 1988 eine Selbstver-
pflichtung über die Entsorgung von Altbatterien un-
terzeichnet, die u.a. folgende Punkte enthält: 

- Der Quecksilbergehalt in den Alkali-Mangan-
Batterien wird in drei Stufen auf unter 0,1 Prozent 
gesenkt. 

- Klein-Akkumulatoren, gasdichte Nickel-Cad-
mium-Akkumulatoren, Starterbatterien, quecksil-
berhaltige Knopfzellen sowie Alkali-Mangan-
Batterien, soweit deren Quecksilbergehalt 0,1 Pro-
zent des Gesamtgewichts erreicht bzw. über-
schreitet, werden mit dem Recyclingsymbol (Drei-
eck aus drei Pfeilen) gekennzeichnet. 

- Die so gekennzeichneten gebrauchten Batterien 
werden über den Einzelhandel von den Herstel-
lern zurückgenommen. 

- Die Hersteller sorgen im Rahmen des Verwer-
tungsgebotes des Abfallgesetzes für die Aufarbei-
tung der erfaßten Batterien. 

Durch diese Maßnahmen werden die Schadstoffge-
halte in Batterien gesenkt; wo dies nicht möglich ist, 
werden die schadstoffhaltigen Batterien einer ge-
ordneten Entsorgung zugeführt. 

Die Einhaltung dieser Selbstverpflichtung wird 
durch eine unabhängige Institution überprüft. 

4.2.1.1.2 Entsorgung von Fluorchlorkohlenwasserstoffen 
(FCKW) und Kälteölen aus Haushaltskältegeräten 

Bisher war im Rahmen der allgemeinen Sperrmüll-
abfuhr die Entsorgung von FCKW in Haushaltskäl-
tegeräten nicht möglich. Deshalb hat der Bundesum-
weltminister folgendes Vorgehen vorgeschlagen: 

- Die entsorgungspflichtigen Körperschaften be-
trachten die Entsorgung alter Kühlgeräte als ihre 
Aufgabe im Rahmen der Hausmüllentsorgung. Sie 
können die Durchführung auf Dritte übertragen. 
Hierfür kommen Unternehmen des Fachhandels, 
des Kältehandwerks oder der privaten Entsor-
gungswirtschaft in Betracht, die für eine fachge-
rechte Entsorgung von FCKW und Kälteölen aus 
alten Kühlgeräten garantieren. Haushalte erhal-
ten im heute allgemein üblichen Müllkalender 
der entsorgungspflichtigen Körperschaften einen 
Hinweis auf die vor Ort tätigen Unternehmen der 
Kühlschrankentsorgung. 

Die Kosten für die Entsorgung werden über die 
Hausmüllgebühren gedeckt. 

- Das technische Konzept für eine ordnungsgemäße 
Entsorgung von FCKW und Kälteölen haben die 
im Zentralverband Elektrotechnik und Elektro-
nikindustrie e.V. (ZVEI) zusammengeschlossenen 
Hersteller von Haushalts-Kühlgeräten entwickelt. 
Der Bundesinnungsverband des Deutschen Kälte-
anlagenbauerhandwerks (BIV) und der Bundes-
verband der Deutschen Entsorgungswirtschaft 
(BDE) haben vergleichbare Konzepte vorgelegt. 
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- Die Industrie nimmt gebrauchte Kältemittel zur 
Aufarbeitung und Verwertung zurück und ent-
wickelt kurzfristig Lösungsmöglichkeiten für die 
umweltfreundliche Beseitigung der derzeit noch 
im Isoliermaterial enthaltenen FCKW. 

- Die Industrie verpflichtet sich, die Entwicklung 
von unschädlichen Kältemitteln und Isoliermate-
rialien mit Nachdruck voranzubringen, um hier 
möglichst bald Ersatzstoffe anbieten zu können. 

Weitere Maßnahmen zur Verminderung der FCKW

-

Emissionen siehe in B. 1.2.6.1 

4.2.1.1.3 Vermeidung, Verringerung und Verwertung von Ab-
fällen aus Getränkeverpackungen 

Durch die zunehmende Verwendung von Einweg-
verpackungen sank der Anteil der Mehrwegsysteme 
bei Massengetränken (ohne Milch) in den Jahren 
1970 bis 1987 von rund 90 Prozent auf unter 75 Pro-
zent ab. Zur Umkehr dieses Trends hat das Bundes-
kabinett am 26. April 1989 „Zielfestlegungen zur Ver-
meidung, Verringerung und Verwertung von Abfäl-
len aus Verpackungen für Getränke" beschlossen. 
Danach sollen die abfallvermeidenden Mehrwegsy-
steme für Bier, Mineralwasser, Erfrischungsgetränke 
und Wein stabilisiert und weiter ausgebaut werden. 
Außerdem sind bei Einwegverpackungen die Recy-
clingleistungen zu erhöhen. 

Die Zielfestlegungen sehen im einzelnen vor, daß 
die Wirtschaft bis zum 30. Juni 1991 Bier und Mine-
ralwasser zu 90 Prozent, kohlensäurehaltige Erfri-
schungsgetränke zu 80 Prozent, kohlensäurefreie Er-
frischungsgetränke zu 35 Prozent und Wein zu 50 
Prozent in Mehrwegflaschen abfüllt und den Rück-
lauf des Leerguts durch geeignete Rücknahmesyste-
me gewährleistet. 

Bis zum 30. Juni 1991 soll das Altglasrecycling auf 
1,55 Millionen Tonnen pro Jahr (gegenüber 1,14 Mil-
lionen Tonnen in 1986), das Weißblechrecycling auf 
0,3 Millionen Tonnen pro Jahr gesteigert werden. 

Die beteiligten Wirtschaftskreise sollen neben einer 
Abnahmegarantie für die erfaßten Materialien auch 
zur Dekkung der Erfassungs- und Aufbereitungsko-
sten beitragen. Letzteres gilt vor allem für Weiß-
blechschrott. 

Soweit bisher keine Recyclingmaßnahmen möglich 
sind, wie z.B. bei Kartonverpackungen, soll die be-
teiligte Wirtschaft finanzielle, technische oder wis-
senschaftliche Beiträge zur Entwicklung umwelt-
verträglicher Verfahren bei der Entsorgung von 
Hausmüll leisten. 

Daneben werden auch technische Maßnahmen zur 
Verbesserung der Distribution von Mehrwegverpak-
kungen, z.B. durch deren Vereinheitlichung, vorge-
sehen. Bei Einwegverpackungen sollen Maßnahmen 
zur Erleichterung der Verwertung getroffen werden. 

4.2.1.1.4 Vermeidung, Verringerung und Verwertung von 
Kunststoffverpackungen 

Am 17. Januar 1990 hat das Bundeskabinett Zielfest

-

legungen zur Vermeidung, Verringerung und Ver

-

wertung von Abfällen von Verkaufsverpackungen 

aus Kunststoff für Nahrungs- und Genußmittel sowie 
Konsumgüter beschlossen. 

Hiermit wurden der Wirtschaft u.a. folgende Ziele 
vorgegeben: 

- Kennzeichnung der jeweiligen Kunststoffart (bis 
zum 31. Dezember 1990) 

- Beschränkung der Anzahl der zum Einsatz kom

-

menden Kunststoffarten (bis zum 1. März 1990) 

- Entwicklung und Einsatz von Kunststoffen, die 
aufgrund ihrer biologischen Abbaubarkeit um-
weltverträglich kompostiert werden können 

- Vermeidung von Kunststoffarten, wenn bei deren 
Verbrennung ein erhöhter technischer Aufwand 
an den Verbrennungsanlagen erforderlich ist (bis 
zum 30. September 1991) 

- Vermeidung von umwelt- und gesundheitsgefähr-
denden Additiven und Druckfarben, vor allem von 
toxischen Schwermetallverbindungen mit Queck-
silber, Cadmium und Blei (bis zum 31. Dezember 
1990) 

- Vorschläge für den Aufbau von Rücknahmesyste-
men, die außerhalb der öffentlichen Abfallentsor-
gung eine Rückführung gebrauchter Verkaufsver-
packungen aus Kunststoff in eine Verwertung ge-
währleisten (bis zum 31. Juli 1990). 

4.2.1.1.5 Verwertung von Bauschutt, Baustellenabfällen, Erd-
aushub und Straßenaufbruch 

Der Bundesumweltminister hat am 3. Januar 1990 
der Wirtschaft und den Ressorts von Bund und Län-
dern den Entwurf von Zielfestlegungen zur Verwer-
tung von Baureststoffen (Bauschutt, Baustellenabfäl-
len, Erdaushub und Straßenaufbruch) zugeleitet. Da-
mit wird eine von der Menge besonders relevante 
Abfallgruppe angesprochen. 

Auf der Basis von Zahlen aus dem Jahr 1984 ergibt 
sich ein Anteil an Bauschutt, Baustellenabfällen, 
Erdaushub und Straßenaufbruch von fast 60 Prozent 
des Gesamtabfallaufkommens in der Bundesrepu-
blik Deutschland. 

Nach dem vorgelegten Entwurf sollen bis zum 31. 
Dezember 1991 folgende Verwertungsziele erreicht 
werden: 

Aufkommen 
1984 

in Mio. t/a 

Verwertung 
1984 

in Mio. t/a 

Verwertung 
1991 

Bauschutt 15,0 3,0 (20 %) 60 
Baustellen- 
abfälle 10,0 - 40 % 
Erdaushub 98,0 44,1 (45 %) 70 
Straßen- 
aufbruch 13,0 9,0 (69,2 %) 90 % 

4.2.1.2 Verordnungen nach § 14 Abfallgesetz 

4.2.1.2.1 Altölentsorgung 

Durch das Abfallgesetz von 1986 wurde das Altölge-
setz in fast allen Teilen aufgehoben, so daß für Altöl-
entsorgung nun die Vorschriften des Abfallgesetzes 
gelten. 
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Das Abfallrecht stellt sicher, daß die Erfassung, Ein-
sammlung und Beförderung von Altöl kontrolliert 
erfolgt und daß insbesondere eine Vermischung mit 
gefährlichen Stoffen unterbleibt, die bei einer Ver-
wertung zu Umweltbelastungen führen kann. Auf-
grund der Ermächtigungen der §§ 5 a und 5 f sowie 
des § 14 des Abfallgesetzes hat der Bundesumwelt-
minister am 27. Oktober 1987 eine Rechtsverordnung 
zur Altölentsorgung erlassen, die folgende Punkte 
enthält: 

- Bestimmung der aufarbeitbaren Altöle und der 
Aufarbeitungsverfahren, wobei alle Möglichkei-
ten für Innovationen bei der stofflichen Verwer-
tung anderer Altölarten oder schadstoffbelasteter 
Altöle offen bleiben müssen 

- Festlegung von Grenzwerten für PCB und Ge-
samthalogen 

- Beschreibung der Verfahren zur Bestimmung die-
ser Stoffe in Altölen 

- Verbot, PCB oder andere gefährliche Abfälle Alt-
ölen beizumischen 

- Gebot zur getrennten Entsorgung von PCB. 

Für Verbrennungsmotorenöle und Getriebeöle sind 
Einzelheiten über die Altölannahmestellen, die 
Kennzeichnung von Gebinden mit Entsorgungshin-
weisen sowie die Pflichten der Vertreiber gegenüber 
privaten und gewerblichen Verbrauchern festgelegt. 

Das Bundesumweltministerium hat mit den Bundes-
ländern eine Musterverwaltungsvorschrift zum 
Vollzug der Verordnung erarbeitet, die bereits in ei-
nigen Ländern eingeführt worden ist. 

4.2.1.2.2 Verordnung zur Rücknahme und Verwertung ge-
brauchter Lösemittel 

Nach dem Muster der Altölverordnung hat die Bun-
desregierung am 27. April 1989 eine Verordnung 
über die Entsorgung gebrauchter halogenierter Lö-
semittel beschlossen. Diese Stoffe mußten bisher 
überwiegend auf See verbrannt werden, da keine 
anderen Entsorgungsmöglichkeiten vorhanden wa-
ren. Durch konsequente Vermeidung von Vermi-
schungen mit anderen Abfällen oder Lösemitteln 
wird nun eine Aufarbeitung gebrauchter chlorkoh-
lenwasserstoffhaltiger Abfälle erleichtert und die 
Verwertung gesteigert. 

4.2.1.2.3 Verordnung über die Rücknahme und Pfanderhe-
bung von Getränkeverpackungen aus Kunststoffen 

Die Bundesregierung hat am 20. Dezember 1988 die 
Verordnung über die Rücknahme und Pfanderhe-
bung von Getränkeverpackungen aus Kunststoffen 
erlassen. Die Verordnung bestimmt, daß Getränke in 
Kunststoffverpackungen künftig nur in Verkehr ge-
bracht werden dürfen, wenn die leeren Behältnisse 
vom Handel und Abfüller zurückgenommen und ei-
ner Verwertung außerhalb der Abfallentsorgung zu-
geführt werden. 

Ein Pfand von 50 Pfennig soll eine hohe Rücklauf

-

quote gewährleisten. Das Pfand ist erstmals vom Ab

-

füller oder Importeur bei Abgabe an den Handel zu 
erheben und durchläuft alle Handelsstufen bis zur 
Abgabe an den Endverbraucher. Dieser hat gegen-
über jedem Verkäufer, der Getränke in Kunststoff-
verpackungen gleicher Art, Form und Größe führt, 
einen Anspruch auf Annahme des Leergutes und 
Auszahlung des Pfandgeldes. Der Verkäufer hat den-
selben Anspruch gegenüber dem Abfüller und Ver-
treiber. 

4.2.1.2.4 Verordnung über die Kennzeichnung von Getränke-
verpackungen 

Der Bundesumweltminister strebt - ergänzend zur 
Pfandverordnung - eine Verordnung zur Kennzeich-
nung von Getränkeverpackungen an. Die Verord-
nung soll vorschreiben, daß Getränkeverpackungen 
jeweils als „Einweg-" oder ,,Mehrweg"-Verpackun-
gen gekennzeichnet werden. Hiermit soll die Infor-
mation der Verbraucher für umweltbewußte Kauf-
entscheidungen verbessert und eine Möglichkeit 
zur aktiven Mitarbeit an der Vermeidung und Ver-
ringerung von Abfällen aus Getränkeverpackungen 
eröffnet werden. 

Häufig kommt es zur Verwechselung von Ein- und 
Mehrwegbehältnissen. Hierdurch entstehen an sich 
vermeidbare Belastungen. Da bisher alle Versuche 
gescheitert sind, die beteiligten Wirtschaftskreise zu 
freiwilligen Maßnahmen zur Kennzeichnung zu be-
wegen, erscheint der Erlaß einer Verordnung gebo-
ten. 

Dieses Vorhaben wird demnächst weiter verfolgt, 
wenn feststeht, welchen Inhalt ein entsprechender 
Richtlinienvorschlag der EG-Kommission zur Kenn-
zeichnung von Getränkeverpackungen erhält, den 
die Kommission in Kürze vorlegen will. 

4.2.1.2.5 Verordnung über die Entsorgung schadstoffhaltiger 
Baustellenabfälle 

Der Bundesumweltminister hat am 3. Januar 1990 
der Wirtschaft und den Ressorts von Bund und Län-
dern den Entwurf einer Verordnung über die Entsor-
gung schadstoffhaltiger Baustellenabfälle zugelei-
tet. 

In der Bundesrepublik Deutschland fallen jährlich 
circa 130 Millionen Tonnen Erdaushub, Bauschutt, 
Straßenaufbruch und Baustellenabfälle an. Alle vier 
genannten Stoffgruppen, auch Baureststoffe ge-
nannt, können gefährliche Schadstoffe enthalten, die 
dann eine getrennte Entsorgung als Abfall erforder-
lich machen. Eine Verbringung solcher Abfälle, ver-
mischt mit anderen Baureststoffen, auf Bauschuttde-
ponien gehört zu den gefährlichsten Formen der 
Entsorgung. 

Die Verordnung soll eine getrennte Entsorgung 
schadstoffhaltiger Baustellenabfälle gewährleisten 
und gleichzeitig die Umsetzung von Zielfestlegun-
gen für die Verringerung der Abfallmengen aus 
Bausschutt, Straßenaufbruch und Erdaushub flan-
kieren, die vom Bundesumweltminister ebenfalls am 
3. Januar 1990 vorgelegt wurde (siehe hierzu 
4.2.1.1.5). 
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4.2.2 Anforderungen an die Entsorgung von Abfällen 

4.2.2.1 Technische Anleitung Abfall (TA Abfall) 

In § 4 (5) des Abfallgesetzes wird die Bundesregie-
rung zum Erlaß allgemeiner Verwaltungsvorschrif-
ten für die Entsorgung von Abfällen nach dem Stand 
der Technik ermächtigt. 

Die erste Verwaltungsvorschrift, die auf dieser Er-
mächtigungsgrundlage erlassen wird, dient der Um-
setzung einer EG-Richtlinie zum Grundwasser-
schutz für den Abfallbereich und enthält Anforde-
rungen zum Schutz des Grundwassers bei der Abla-
gerung von Abfällen. Der Bundesrat hat dieser am 
17. Mai 1989 vom Bundeskabinett beschlossenen 
Vorschrift am 10. November 1989 zugestimmt. Diese 
Verwaltungsvorschrift bezweckt, die Verschmut-
zung des Grundwassers durch Stoffe, die ein Toxizi-
täts-, Langlebigkeits- oder Bioakkumulationsrisiko 
aufweisen oder eine schädliche Wirkung auf das 
Grundwasser haben können, durch Vorkehrungen 
nach dem Stand der Technik zu verhüten und die 
Folgen seiner bisherigen Verschmutzung so weit 
wie möglich einzudämmen oder zu beheben. 

Darüber hinaus wurde der erste Teil der TA Sonder-
abfall am 28. Juni 1989 vom Bundeskabinett verab-
schiedet und an den Bundesrat mit der Bitte um Zu-
stimmung weitergeleitet. Dieser hat der Verwal-
tungsvorschrift, die Anforderungen an die Lagerung, 
chemisch/physikalische und biologische Behand-
lung und Verbrennung von Abfällen nach § 2 (2) Ab-
fallgesetz (bisher im Entwurf Sonderabfälle genannt) 
enthält, nach Maßgabe vieler Änderungen am 
10. November 1989 zugestimmt. Für den zweiten Teil 
der früheren „TA Sonderabfall", der Anforderungen 
an die oberirdische und untertägige Ablagerung von 
Abfällen enthält, liegt derzeit ein Referentenentwurf 
vor. Grundsatz dieser „TA Besonders überwachungs-
bedürftige Abfälle" ist: Das Entsorgen von Abfällen 
muß in allen Phasen umweltverträglich sein und 
darf auch langfristig keine Umweltschäden hervor-
rufen. Deshalb müssen Abfälle, deren Ablagerung 
unumgänglich ist, zuerst in eine ablagerungsfähige, 
d.h. umweltverträgliche Form gebracht werden. An-
dernfalls werden die Deponien von heute zu Altla-
sten der Zukunft. Bei oberirdischen Deponien sind 
nicht allein technisch aufwendige Abdichtungsmaß-
nahmen entscheidend, sondern vor allem die Eigen-
schaften der abzulagernden Abfälle. Die Abfälle 
selbst müssen die wirksamste und dauerhafteste Bar-
riere gegen einen Schadstoffeintrag in den Unter-
grund bilden. Folglich sind die abzulagernden Ab-
fälle erforderlichenfalls vorher zu behandeln. Abfäl-
le, die durch Vorbehandlung nicht ausreichend mi-
neralisiert oder stabilisiert werden können, müssen 
durch untertägige Ablagerung von der Biosphäre 
ausgeschlossen werden. 

Die Leitlinie dabei ist: 

- organische und vor allem organisch-toxische Ab-
fälle sind zu verbrennen 

- Abfälle mit vorwiegend anorganischen Schadstof-
fen sind chemisch/physikalisch zu behandeln 

- stärker salzhaltige Abfälle sind unter Tage abzula-
gern 

- Ablagerung auf oberirdischen Deponien ist nur 
unter Einhaltung strenger Schadstoffgrenzwerte 
zulässig. 

Dementsprechend legt die „TA Besonders überwa-
chungsbedürftige Abfälle" folgendes fest: 

- Die Abfallarten werden, in einem Katalog aufgeli-
stet, bestimmten Entsorgungswegen zugeordnet, 
damit sie in bestgeeigneten Anlagen entsorgt wer-
den. 

- Die behördliche Überwachung wird verbessert. 

- Der Entsorgungsstandard in der Bundesrepublik 
Deutschland wird entsprechend dem Stand der 
Technik vereinheitlicht und verbindlich festge-
legt. Es werden technische Anforderungen an die 
Einrichtung, den Betrieb und ggf. an die Nachsor-
ge für die einzelnen Sonderabfallbehandlungsan-
lagen festgelegt. Diese werden ergänzt um Anfor-
derungen an die Organisation und das Personal 
der Anlagen. 

Mit der „TA Besonders überwachungsbedürftige Ab-
fälle" werden Planung, Genehmigungs- bzw. Plan-
feststellungsverfahren sowie Errichtung und Betrieb 
von Entsorgungsanlagen durch die Festlegung ein-
heitlicher Anforderungen für Antragsteller und Be-
treiber vorhersehbarer und kalkulierbarer und für 
die Öffentlichkeit transparent gemacht. Die Akzep-
tanz und damit Realisierbarkeit der dringend not-
wendigen Entsorgungsanlagen werden verbessert, 
da dem Bürger vermittelt wird, welche Entsorgungs-
maßnahmen notwendig sind und auf welche Weise 
sie umweltverträglich erfolgen. 

Zusammen mit dem ersten Teil der ,,TA Besonders 
überwachungungsbedürftige Abfälle" werden 
gleichzeitig drei Rechtsverordnungen (Verordnung 
zur Bestimmung von Abfällen nach § 2 (2) Abfallge-
setz, Reststoffbestimmungs-Verordnung und Abfall- 
und Reststoffüberwachungs-Verordnung) novelliert 
bzw. neu erlassen. Damit soll sichergestellt werden, 
daß die Ziele der TA „Besonders überwachungsbe-
dürftige Abfälle" erreicht werden und die Maßnah-
men greifen. 

4.2.2.2 Verordnung zur Bestimmung von Abfällen nach § 2 (2) 
Abfallgesetz 

Die Verordnung legt bundeseinheitlich den Kreis 
der besonders überwachungsbedürftigen Abfälle 
fest, die nach Art oder Menge besonders gesund-
heits-, luft- oder wassergefährdend sind. 

Durch die bundeseinheitliche Bestimmung wird 
zum einen die Grundlage für eine exakte statistische 
Erfassung geschaffen, zumal der Katalog der betrof-
fenen Abfälle gegenüber der bisherigen Bestim-
munes-Verordnung erheblich erweitert wurde. Fer-
ner sind diese Abfälle nach den Vorgaben der TA 
Abfall, Teil 1 „Besonders überwachungsbedürftige 
Abfälle" zu entsorgen und unterliegen der verschärf-
ten abfallrechtlichen Überwachung. Beispiele für 
die notwendigen Entsorgungswege nach den Vor-
schriften der TA Abfall, Teil 1 „Besonders überwa-
chungsbedürftige Abfälle" sind: 
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- Farb- und Lackverdünner, Desinfektionsmittel und 
Kaltreiniger: Sonderabfallverbrennungsanlage 

- cyanidhaltige Galvanikschlämme, Gerbereibrü-
hen und Kupferätzlösungen: chemisch-physikali-
sche Behandlungsanlage 

- arsenhaltige Abfälle, Bariumsalze und Glauber-
salz: Untertagedeponie 

4.2.2.3 Reststoffbestimmungs-Verordnung 

Mit der Reststoffbestimmungs-Verordnung hat die 
Bundesregierung den Kreis der besonders überwa-
chungsbedürftigen Reststoffe festgelegt, die keine 
Abfälle im Sinne des Gesetzes sind. 

Die Überwachung der in der Verordnung erfaßten 
Reststoffe erscheint vor allem deshalb erforderlich, 
weil sich durch die erheblich gestiegenen Anforde-
rungen an die Abfallentsorgung und den damit ein-
hergehenden Kostendruck die Gefahr erhöht, daß 
Abfälle umdeklariert werden, um sie außerhalb der 
zugelassenen Verfahren entsorgen zu können. 

4.2.2.4 Abfall- und Reststoffüberwachungs-Verordnung 

Mit Hilfe der Abfall- und Reststoffüberwachungs-
Verordnung soll das bestehende Überwachungssy-
stem noch effektiver ausgestaltet werden. 

Kernstück der Novellierung ist die Einführung des 
Entsorgungsnachweises. In diesem Nachweis hat 
der Abfallerzeuger vor Beginn des Transportvor-
gangs gegenüber der zuständigen Behörde darzule-
gen, daß die zu entsorgenden Abfälle nicht verwer-
tet werden können. Ergeben sich keinerlei Möglich-
keiten zur Verwertung, ist anschließend vorab die 
Zulässigkeit des geplanten Entsorgungsweges nach 
den Vorgaben der „TA Besonders überwachungsbe-
dürftige Abfälle" und unter Beteiligung der betroffe-
nen Behörden zu prüfen. 

Die Überwachung der Einhaltung des nach diesem 
Verfahren festgelegten Entsorgungsweges erfolgt 
im nachhinein wie bisher mittels des „Begleitschein-
verfahrens". 

4.2.2.5 Abfallverbrennungsanlagen-Verordnung 

Die bei der Abfallverbrennung entstehenden Luft-
schadstoffe sollen durch eine eigene Rechtsverord-
nung nach dem Bundes- Immissionsschutzgesetz 
stark begrenzt werden. Diese Verordnung wird si-
cherstellen, daß bei allen zur Zeit in der Planung be-
findlichen Hausmüll- und Sonderabfallverbren-
nungsanlagen der modernste Stand der Technik zur 
Verminderung der Luftbelastung angewandt wird. 

Im übrigen werden damit die entsprechenden EG-
Richtlinien zur Luftreinhaltung bei neuen und be-
stehenden Anlagen zur Verbrennung von Siedlungs-
abfällen in nationales Recht umgesetzt (siehe hierzu 
B.2.2.3). 

4.2.2.6 Abfallverbringungs-Verordnung 

Mit der Abfallverbringungs-Verordnung vom 
18. November 1988 hat die Bundesregierung die EG

-

Richtlinie über die Überwachung und Kontrolle - in

-

nerhalb der Gemeinschaft - der grenzüberschreiten-
den Verbringung gefährlicher Abfälle formal umge-
setzt. Die materiell-rechtlichen Regelungen enthält 
bereits das Abfallgesetz von 1986. 

Die Verordnung regelt insbesondere die Verwen-
dung des EG-einheitlichen Begleitscheins. Im Ge-
gensatz zur europarechtlichen Regelung, die sich auf 
giftige und gefährliche Abfälle bezieht, umfassen die 
deutschen Regelungen die grenzüberschreitende 
Verbringung von Abfällen jeglicher Art. Dies mußte 
in der Abfallverbringungs-Verordnung seinen Nie-
derschlag finden. 

Die Verordnung hebt den im Abfallgesetz vorgese-
henen Vorrang der Entsorgung in Inland nicht auf. 
Grenzüberschreitende Abfallverbringung ist nach 
wie vor nur zulässig, soweit hierfür ein unabweisba-
rer Bedarf besteht. 

4.2.2.7 Klärschlammverordnung 

Im Bundesumweltministerium wird derzeit der Ent-
wurf einer Novelle der Klärschlammverordnung er-
arbeitet. 

Durch mehrere von der Bundesregierung in Auftrag 
gegebene Forschungsvorhaben konnten in einigen 
Fällen bedenkliche Gehalte an organischen Schad-
stoffen in kommunalen Klärschlämmen nachgewie-
sen werden. 

Schwerpunkte der Novelle der Klärschlammverord-
nung werden deshalb Regelungen zur Verminde-
rung des Eintrages von organischen Schadstoffen 
auf landwirtschaftlich genutzte Flächen sein. 

Neben der Vorgabe von Grenzwerten für bestimmte 
Schadstoffe und Schadstoffgruppen gehört hierzu 
auch ein Verbot oder eine weitgehende Einschrän-
kung der Ausbringung von Klärschlamm auf land-
wirtschaftliche Grünlandflächen und Feldfutteran-
bauflächen, um den Eintrag von Schadstoffen in die 
Nahrungskette wirksam zu unterbinden. 

Hinsichtlich der Schwermetalle wurde durch wis-
senschaftliche Untersuchungen bestätigt, daß gene-
relle Verschärfungen der Boden- und Klärschlamm

-

werte nicht erforderlich sind. Es ist jedoch beabsich-
tigt, sicherheitshalber bei einigen Schwermetallen 
niedrigere Boden- und Klärschlammwerte im Fall 
der Aufbringung auf leichte Böden festzulegen. 

4.2.3 Verbesserung der Infrastruktur für die Abfallent-
sorgung 

4.2.3.1 Maßnahmen zur Beschleunigung des Baus und der In-
betriebnahme von Sonderabfallentsorgungsanlagen 

Die Einrichtung ausreichender Kapazitäten für die 
Sonderabfallentsorgung ist nicht nur Grundbedin-
gung für eine geordnete Entsorgung der zunehmen-
den Sonderabfallmengen, sie ist gleichermaßen un-
verzichtbare Randbedingung für eine zukunftsorien-
tierte Politik der Abfallvermeidung und Abfallver-
wertung. Nach Schätzungen der Bundesländer exi-
stiert z.B. ein Mindestbedarf von 10 neuen Sonderab-
faliverbrennungsanlagen. Bei Durchsetzung der 
strengen Anforderungen der TA Abfall und der mit 
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ihr zusammenhängenden Verordnungen ergibt sich 
eventuell sogar ein Bedarf von bis zu 20 Anlagen. 

Der hohe Zeitbedarf für die Zulassung von Abfall-
entsorgungsanlagen ist auf die steigenden Anforde-
rungen des Umweltschutzes, vor allem aber auch auf 
mangelnde Akzeptanz für Entsorgungsanlagen in 
der Bevölkerung zurückzuführen. Im Interesse einer 
geordneten Abfallentsorgung strebt die Bundesre-
gierung an, Zulassungsverfahren für Sonderabfall-
entsorgungsanlagen so zu verbessern, daß eine er-
hebliche Verfahrensoptimierung erreicht wird, ohne 
daß die Rechtsschutzmöglichkeiten der von einer 
Anlage möglicherweise betroffenen Nachbarn und 
die Beteiligungsrechte der Öffentlichkeit vermin-
dert werden. 

Zur Verbesserung der Zulassungsverfahren ist die 
Einführung bundeseinheitlicher Anforderungen für 
Abfallentsorgungsanlagen von entscheidender Be-
deutung. Die TA Abfall gibt nicht nur den Vollzugs-
behörden einheitliche Beurteilungskriterien bei der 
Errichtung von Anlagen an die Hand, sie gewährlei-
stet auch eine bessere Transparenz der Verfahren für 
die betroffene Öffentlichkeit. 

Um einen möglichst weitgehenden Konsens der ge-
sellschaftlich relevanten Gruppen über die Notwen-
digkeit des Ausbaus der Infrastruktur für die Sonder-
abfallentsorgung in der Bundesrepublik Deutsch-
land herbeizuführen, hat der Bundesumweltminister 
die sogenannte „Konzertierte Aktion Sonderabfall-
entsorgung" mit initiiert. Neben dem Bundesum-
weltminister haben sich Vertreter von Ländern, 
Kommunen, Industrie, Gewerkschaften, Parteien 
und Umweltverbänden in dieser „Konzertierten Ak-
tion" verpflichtet, sich gemeinsam für eine sachge-
rechte Sonderabfallentsorgung und die dafür erfor-
derliche Durchsetzung von Standorten für Sonder-
abfallentsorgungsanlagen einzusetzen. 

4.2.3.2 Verbesserung der Datengrundlagen (Abfallstatistik) 

Die Datenbasis für die Abfallwirtschaft hat sich 
durch die Erhebung nach dem Gesetz über Um-
weltstatistiken zwar deutlich verbessert, sie ist 
gleichwohl auf Bundesebene, insbesondere wegen 
des großen zeitlichen Abstandes der Erhebungen, 
des vergleichsweise großen Zeitraums zwischen Er-
hebung und Verfügbarkeit der Daten und wegen der 
schnellen Veränderung abfallwirtschaftlicher Rand-
bedingungen und Problemfelder unbefriedigend. 

Bisher wurde versucht, die bestehenden Datenlük-
ken durch die Vergabe von gezielten Untersuchun-
gen zu schließen. Dies gilt vor allem für die Untersu-
chung des Hausmüllaufkommens und der Entwick-
lung der Sonderabfallentsorgung. 

Um zukünftig eine verbesserte und aktuellere Da-
tengrundlage für die Abfallwirtschaft zu erreichen, 
strebt der Bundesumweltminister im Rahmen einer 
Neufassung des Gesetzes über Umweltstatistiken 
an, einen Grunddatenbestand jährlich zu erheben. 
Er verfolgt damit auch das Ziel einer Entlastung der 
nach dem Gesetz Auskunftspflichtigen. 

Die Grunddaten über die Abfallentsorgung sollen 
insesondere informieren über 

- Zahl und Art der Entsorgungsanlagen 

- Abfallmengen und Abfallentsorgung 

- grenzüberschreitenden Verkehr von Abfällen 

- Entwicklung der Verwertung von Abfällen und 
Reststoffen. 

Auskunftspflichten für Unternehmen sollen nur 
noch dort bestehen, wo die zu erhebenden Daten bei 
den zuständigen Behörden nicht verfügbar sind und 
aus diesem Grund eine Auskunftspflicht von Unter-
nehmen im Rahmen der Umweltstatistik unvermeid-
bar ist. 

4.2.3.3 Maßnahmen zur Beendigung der Abfallentsorgung auf 
Hoher See 

4.2.3.3.1 Abfälle aus der Titandioxid-Produktion (Dünnsäure) 

Die Einbringung von Dünnsäure aus der deutschen 
Titandioxidproduktion in die Nordsee wurde im 
Jahre 1989 ganz eingestellt, nachdem die Einbrin-
gungsmengen bisher Jahr für Jahr verringert wor-
den sind. Die Beendigung der Einbringung ist mög-
lich geworden durch Aufkonzentrierung und Ver-
wertung der Dünnsäure sowie durch Anwendung 
abfallarmer Produktionsverfahren. Hierzu wurden in 
den letzten Jahren großtechnische Verfahren und 
Anlagen weiterentwickelt und gebaut. 

Mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme der bei-
den Recyclinganlagen in Duisburg und Nordenham 
ist erreicht, daß die Entsorgung der Abfälle aus der 
Titandioxid-Produktion (Dünnsäure, Grünsalz und 
unlösliche Erzrückstände) - wie von der Bundesre-
gierung vorgegeben - seit Ende 1989 vollständig an 
Land erfolgt. Damit wird die Zielfestlegung aus dem 
Jahre 1983 verwirklicht und zugleich eine Vorgabe 
des 10-Punkte-Kataloges zum Schutz der Nord- und 
Ostsee erfüllt. Die Einbringung von Abfällen in die 
Nordsee ist nunmehr von seiten der Bundesrepublik 
Deutschland vollständig beendet. 

4.2.3.3.2 Abfallverbrennung auf Hoher See 

Seit Anfang Oktober 1989 werden keine deutschen 
Abfälle mehr mit Genehmigung des Deutschen Hy-
drographischen Instituts auf Hoher See verbrannt. 
Damit hat eine Entwicklung ihren Abschluß gefun-
den, die - beginnend im Jahre 1969 - im Jahr 1980 
mit 65 000 Tonnen ihren Höhepunkt erreicht hatte 
und seit 1985 durch einen stetigen Rückgang der 
Mengen gekennzeichnet war. 

Um das vor dem Einstellungsbeschluß der Entsor-
gungswirtschaft gesteckte Ziel der Bundesregie-
rung, die Verbrennung von Abfällen auf Hoher See 
so schnell wie möglich zu beenden, zu erreichen, 
hatte der Bundesumweltminister im Juni 1988 im 
Rahmen seines 10-Punkte-Kataloges zum Schutz von 
Nord- und Ostsee konkrete Eckdaten für eine Redu-
zierung der Seeverbrennung vorgegeben und 
gleichzeitig umfangreiche Maßnahmen zur termin-
gerechten Umsetzung dieses Stufenprogramms ein-
geleitet. Besondere Maßnahmenschwerpunkte wur-
den bei der Vermeidung des Lösemitteleinsatzes 
durch Substitution sowie bei der Verwertung (Aufar-
beitung) der lösemittelhaltigen Abfälle gesetzt. 
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Durch strenge Auflagen in den Verbrennungser-
laubnissen, flankierende Maßnahmen der Rechtset-
zung und gezieltes Vorgehen der Länder gelang es 
u.a., die betroffenen chlorkohlenwasserstoffhaltigen 
Abfälle verstärkt der Aufarbeitung zuzuführen. Die 
seit längerem diskutierte Verordnung über die Ent-
sorgung gebrauchter halogenierter Lösemittel (siehe 
4.2.1.2.2), mit der die Voraussetzungen für die Aufar-
beitung der betroffenen Abfälle nachhaltig verbes-
sert werden, hat - obwohl erst am 1. Januar 1990 in 
Kraft getreten - bereits im Vorfeld deutliche Wir-
kung gezeigt. 

4.2.4 Altlastensanierung 

Länder und Kommunen unternehmen derzeit inten-
sive Anstrengungen zur Erfassung, Bewertung und 
Sanierung von Altlasten. Die Bundesregierung un-
terstützt diese Arbeiten durch eine fachliche Zusam-
menarbeit in mehreren Bund/Länder-Arbeitsgrup-
pen und fördert mit erheblichen finanziellen Mitteln 
die Forschung, Entwicklung und großtechnische 
Umsetzung neuer Technologien in diesem Bereich 
sowie den Erfahrungsaustausch auf nationaler und 
internationaler Ebene. 

Folgende Maßnahmen und Programme dienen auch 
der Altlastensanierung: 

- BMFT-Forschungs- und Entwicklungsprogramm: 
Bei einem durchschnittlichen Zuwendungsanteil 
von 50 Prozent wurden bisher rund 180 Millionen 
DM investiert. 

- 6 Milliarden-DM-Bund/Länder-Programm der 
Städtebauförderung (1988-1990): Im Rahmen städ-
tebaulicher Sanierungsmaßnahmen werden auch 
Altlastensanierungsvorhaben gefördert. 

Bund/Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-
rung  der regionalen Wirtschaftsstruktur": Förde-
rung von Altlastensanierungen unter bestimmten 
Voraussetzungen. 

- Sonderprogramm der Bundesregierung für die 
Montanregionen: 500 Millionen DM zur Förde-
rung des Strukturwandels, wozu auch Flächenre-
cycling zur Wiedernutzbarmachung von Indu-
striebrachen gehört. Davon fließen 400 Millionen 
DM nach Nordrhein-Westfalen. 

- BMBau-Forschungsprogramm „Experimenteller 
Wohnungs- und Städtebau: Unterstützung von 
Modellvorhaben der Brachflächen- und Altlasten-
sanierung. 

- BMU-Investitionsprogramm zur Verminderung 
von Umweltbelastungen: Großtechnische Umset-
zung von neu entwickelten Anlagen und Verfah-
ren zur Altlastensanierung. 

- Strukturhilfegesetz: Finanzhilfen an eine Reihe 
von Ländern mit einem Gesamtvolumen von jähr-
lich 2,45 Milliarden DM für die Dauer von 10 Jah-
ren, mit denen auch die Wiedernutzbarmachung 
kontaminierter Altstandorte finanziert werden 
kann. 

- BMU-Umweltforschungsplan: Forschung, Ent-
wicklung und Umsetzung altlastrelevanter Sanie-
rungsverfahren. 

- Kriegsfolgelasten: Der Bund erstattet den Län-
dern derzeit für die Beseitigung von aus den bei-
den Weltkriegen stammenden Kampfmitteln auf 
nicht bundeseigenen Grundstücken jährlich circa 
50 Millionen DM. Darüber hinaus trägt der Bund 
die Kosten der Beseitigung von aus den beiden 
Weltkriegen stammenden Kampfmitteln auf bun-
deseigenen Grundstücken. 

- Kampfstoff-Entsorgung: Unterstützung der Länder 
durch die Bundeswehr und Errichtung einer zwei-
ten Verbrennungsanlage in Munster zur Entsor-
gung von Kampfstoffen. Gesamtvolumen: circa 35 
Millionen DM. 

4.2.5 Verbesserung der Akzeptanz für Sekundärroh-
stoffe und aus Sekundärrohstoffen hergestellte 
Produkte 

Voraussetzung für eine Intensivierung der Abfall-
verwertung ist, daß die Recyclingprodukte einen 
Absatzmarkt finden. 

Zur Information der Verbraucher über umweltrele-
vante Eigenschaften von Produkten ist das „Umwelt-
zeichen" ein wichtiges Inst rument. Das Umweltzei-
chen wird an  solche Produkte verliehen, die im Ver-
gleich zu Erzeugnissen des gleichen Verwendungs-
zwecks Umweltentlastungen bewirken. Es bietet 
dem Verbraucher somit konkrete Hilfen bei seiner 
Kaufentscheidung (siehe hierzu A. 8.9.2). 

Zu den mit dem Umweltzeichen ausgezeichneten 
Erzeugnissen gehören auch Produkte aus Sekundär-
rohstoffen, die wegen ihres Beitrags zur Reduzie-
rung der Abfallmengen ausgezeichnet wurden. So 
wurden bisher 14 Recyclingpapiere, 5 Hygienepro-
dukte aus Altpapier, 35 Tapeten und Rauhfasertape-
ten aus Altpapier, 36 Baustoffe aus Produkten des Pa-
pierrecyclings und 30 Produkte aus dem Kunststoff-
Recycling mit dem Umweltzeichen versehen. 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Bundesum-
weltministers werden zudem Konsumenten, aber 
auch Umweltschutzverbände, Verbraucherschutz-
verbände und Umweltberater über die ökologischen 
Vorteile, die gesundheitliche Unbedenklichkeit und 
die Gebrauchstauglichkeit von Sekundärprodukten 
informiert. 

Die Aufklärungsarbeit erstreckt sich auch auf die 
Beratung von Großverbrauchern über umwelt-
freundliche Beschaffung. In diesem Bereich werden 
nicht nur Hinweise zu den Anwendungsbereichen 
von Produkten aus der Abfallverwertung, sondern 
auch konkrete Beratungen zur Erstellung von Be-
schaffungsrichtlinien gegeben. Das Handbuch „Um-
weltfreundliche Beschaffung" leistet hierfür eine 
wertvolle Hilfe. 

Bei der Erarbeitung von Normen und Richtlinien 
wird darauf hingewirkt, durch sie den Einsatz von 
Produkten aus der Abfallverwertung zu ermöglichen 
und zu fördern. Die Bundesregierung sieht es als be-
sonders wichtig an, noch bestehende Hemmnisse 
aufgrund von Normen und Gütevorschriften, die den 
Einsatz von Sekundärrohstoffen behindern, mit 
Blick auf ihre technische Notwendigkeit zu überprü-
fen und gegebenenfalls zu beseitigen. 

 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 	Drucksache 11/7168 

4.2.6 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

Die Bundesregierung hat sich im Rahmen der Euro-
päischen Gemeinschaften, bei internationalen Orga-
nisationen sowie in der bi- und multilateralen Zu-
sammenarbeit, insbesondere auch mit den RGW-
Staaten, intensiv um eine Verbesserung der Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft ein-
gesetzt. Im Rahmen der Umweltvereinbarungen mit 
der DDR, der UdSSR, der CSFR, mit Ungarn und Bul-
garien wurde der gegenseitige Erfahrungsaustausch 
und die Zusammenarbeit ausgebaut. Entsprechen-
des gilt auch für die Zusammenarbeit mit der 
Schweiz und Österreich. 

4.2.6.1 Zusammenarbeit mit der DDR 

Ausgelöst durch den Wandel der gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen in der DDR wurde die - im 
Rahmen des deutsch- deutschen Umweltabkom-
mens schon begonnene - Zusammenarbeit intensi-
viert. Es wurde vereinbart, Projektgruppen zu kon-
kreten Fragestellungen und zur Erarbeitung von 
Handlungskonzepten einzurichten. 

Wenn Anlagen in der DDR auch zukünftig für Abfäl-
le aus der Bundesrepublik Deutschland genutzt wer-
den sollen, so sollte dies unter dem Gesichtspunkt 
des grenzübergreifenden Regionalverbundes sicher-
gestellt werden. Entsprechende Verhandlungen ha-
ben für Berlin unter dem Dach des Regionalaus-
schusses bereits begonnen. 

Es wird angestrebt, bei zukünftigen Maßnahmen die 
für die Bundesrepublik Deutschland geltenden Stan-
dards zugrunde zu legen. Schwerpunkt der Arbeit 
ist, daß in der DDR eine umweltverträgliche Infra-
struktur für die Abfallentsorgung geschaffen wird. 
Eine Bestandsaufnaheme seitens der DDR liegt bis-
her noch nicht vor. Bei den gemeinsamen Bemühun-
gen dürfte die Einrichtung von Deponien mit den für 
die Vorbehandlung der Abfälle erforderlichen Mög-
lichkeiten im Vordergrund stehen. 

4.2.6.2 Abfallwirtschaft in den Europäischen Gemeinschaften 

Für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in 
der Abfallwirtschaft haben die Europäischen Ge-
meinschaften eine herausragende Bedeutung. Als 
supranationale Organisation können sie für die Mit-
gliedstaaten verbindliches Recht setzen. Die Abfall-
wirtschaft wurde in der EG entscheidend fortent-
wickelt: 

Mit der Novellierung der Altölrichtlinie am 22. De-
zember 1986 konnte ein deutlicher Fortschritt auf 
dem Gebiet der Altölentsorgung erzielt werden. 

Unter deutscher EG-Präsidentschaft wurde ein 
Durchbruch bei der im Jahre 1985 zunächst geschei-
terten 3. Titandioxid-Richtlinie erreicht. Auf Drän-
gen der Bundesregierung wurden am 28. Juni 1988 
Leitlinien durchgesetzt, die Voraussetzung für die 
spätere Annahme des Richtlinienvorschlages waren. 

Der EG-Umweltrat verabschiedete diese wichtige 
Richtlinie zur Harmonisierung der nationalen Ver-
ringerungsprogramme für Abfälle aus der Titandi-
oxid-Produktion schließlich am 24. November 1988 - 

zunächst in der Sache. Wegen unterschiedlicher 
Auffassungen über die Rechtsgrundlage der Richtli-
nie efolgt ihre formale Verabschiedung jedoch erst 
am 21. Juni 1989 - gerade noch rechtzeitig, damit ih-
re wichtigsten Regelungen zeitgleich mit den natio-
nalen Vorgaben zum 31. Dezember 1989 in Kraft tre-
ten konnten: 

- Einstellung der Einbringung („Dumping") von 
Dünnsäure und anderen Abfällen (feste Abfälle 
und Grünsalz) aus der Titandioxid-Produktion auf 
See ab 31. Dezember 1989 (Ausnahmeregelung für 
Spanien bis 31. Dezember 1992) 

Beendigung der Einleitung von Dünnsäure und 
anderen Abfällen (feste Abfälle und Grünsalz) vom 
Lande aus in alle Gewässer ebenfalls ab 31. De-
zember 1989 (Ausnahmeregelung für Großbritan-
nien und Frankreich bis spätestens 30. Juni 1993). 

Von großer Bedeutung für die Abfallwirtschaft in 
der Bundesrepublik Deutschland ist die Vollendung 
des Europäischen Binnenmarktes bis Ende 1992. Die 
Abfallentsorgung steht wegen der Mobilität der Ab-
fälle in enger Beziehung sowohl zum Grundsatz des 
freien Warenverkehrs als auch zur Dienstleistungs-
freiheit, die eine weitere Harmonisierung erfordern. 

Die Bundesregierung unterstützt uneingeschränkt 
das Ziel des Gemeinsamen Binnenmarktes und die 
Bemühungen, die gemeinschaftliche Abfallwirt-
schaftspolitik weiterzuentwickeln. Sie ist aber der 
Auffassung, daß es in diesem Bereich keine Harmo-
nisierung um jeden Preis geben darf. Abfälle sind 
keine Handelsware und können somit den Regelun-
gen über den freien Warenverkehr nicht unterliegen 
(so auch Europäischer Gerichtshof, Entscheidungs-
sammlung 1968, 634, danach sind Waren im Sinne 
von Art. 9 EWGV "Erzeugnisse, die einen Geldwert 
haben und deshalb Gegenstand von Handelsge-
schäften sein können„). 

Die Entsorgungsinfrastruktur in den Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Gemeinschaften ist unter-
schiedlich ausgebaut und teilweise auch unzurei-
chend. Nach Angaben der EG- Kommission können 
nur etwa 50 Prozent der in der EG anfallenden "ge-
fährlichen Abfälle„ innerhalb der Gemeinschaft ord-
nungsgemäß entsorgt werden. 

Im Hinblick auf die Vollendung des Binnenmarktes 
könnte der politische Druck wachsen, künftig einen 
ungehinderten Transport von Abfällen zum jeweils 
kostengünstigsten Beseitiger in der Gemeinschaft 
auf Kosten der Umwelt zuzulassen. Dies würde die 
Durchsetzung geeigneter technischer Standards für 
die Abfallentsorgung im Inland erheblich erschwe-
ren und ein wirtschaftliches Betreiben bestehender 
Anlagen unmöglich machen. Programme und Pla-
nungen der Bundesländer würden durch eine solche 
Entwicklung unterlaufen. 

Eine Aufgabe der nationalen Restriktionen für die 
Abfallentsorgung, insbesondere des Anschluß- und 
Benutzungszwangs, kommt daher nicht in Betracht. 
Dies schließt allerdings nicht aus, daß die Koordinie-
rung der einzelstaatlichen Abfallwirtschaftskonzep-
te im Rahmen einer gemeinsamen Regionalisierung 
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der Abfallentsorgung zukünftig zu grenzüberschrei-
tenden Entsorgungskonzepten führen kann. 

Im Rahmen der Abfallwirtschaftspolitik der EG 
strebt der Bundesumweltminister an, gleichartige 
Bedingungen, Standards und Verfahren für die Ab-
fallentsorgung auf einem hohen Schutzniveau zu 
schaffen und eine befriedigende Entsorgungsinfra-
struktur innerhalb der EG aufzubauen 

(u. a. europäische TA Abfall). Erst die Erreichung 
dieser Ziele schafft die Grundlage für eine weiter-
gehende grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei 
der Abfallentsorgung. 

4.2.6.3 Baseler Konvention über die Kontrolle der grenzüber

-

schreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle 

Im Rahmen der OECD wurden grundlegende Fort-
schritte bei der Vereinheitlichung der Kontrolle 
grenzüberschreitender Abfallentsorgung erzielt. Auf 
der Basis der von der OECD geleisteten Vorarbeiten 
wurde im Rahmen des Umweltprogramms der Ver-
einten Nationen (UNEP) eine weltweite Konvention 
zur Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbrin-
gung gefährlicher Abfälle erarbeitet. Die Bundesre-
gierung hat die Arbeiten an dieser Konvention nach-
haltig unterstützt. 

Die Beratung der Konvention wurde in Basel im 
März 1989 mit einer Ministerkonferenz abgeschlos-
sen, an der - ohne die Staaten, die Beobachter ent-
sandten -119 Staaten teilnahmen. Auf dieser Konfe-
renz haben bereits 35 Staaten die sogenannte „Base-
ler Konvention" gezeichnet, die aber erst nach Ratifi-
zierung durch 20 Staaten in Kraft treten wird. 

Weitere 70 Staaten haben mit Zeichnung der Schluß-
akte der Konferenz ihr grundsätzliches Einverständ-
nis mit den Regelungen der Konvention zum Aus-
druck gebracht. Die Bundesrepublik Deutschland 
hat die Konvention nach Durchführung der erforder-
lichen Abstimmungen am 23. Oktober 1989 gezeich-
net. 

Anlaß für die Erarbeitung der Konvention waren un-
kontrollierte und zum Teil illegale Transporte von 
Abfällen in die Dritte Welt, die deutlich machten, 
daß die bestehende Kontrolle und Überwachung 
nicht ausreichte, um eine umweltverträgliche Ent-
sorgung in jedem Fall zu gewährleisten. 

Die Konvention, die weltweite Geltung erhalten 
soll, wird sicherstellen, daß grenzüberschreitende 
Abfallentsorgung nur unter Einhaltung des vorge-
schriebenen Verfahrens erfolgt. Sie sieht insbeson-
dere folgendes vor: 

- Import, Export und Transit von Abfällen ist nur zu-
lässig, wenn zuvor alle beteiligten Staaten infor-
miert wurden und der Verbringung zugestimmt 
haben. 

- Verbringungen in „Nichtvertragsstaaten sind un-
zulässig, es sei denn, es bestehen bi- oder multila-
terale Regelungen, die inhaltlich den Anforderun-
gen der Konvention entsprechen. 

- Der Exporteur und hilfsweise der Staat, aus dem 
die Abfälle stammen, ist für die Einhaltung der 

Konvention verantwortlich und bei gescheiterten 
Verbringungen zur Rücknahme der Abfälle ver-
pflichtet; diese Verpflichtung gilt insbesondere 
für „illegale Verbringungen von Abfällen. 

Darüber hinaus enthält die Konvention bereits erste 
Grundzüge einer weltweiten „Abfallwirtschaftskon-
vention" wie den Grundsatz der Entsorgung am Ent-
stehungsort der Abfälle, den Vorrang von Maßnah-
men zur Reduzierung der Abfallmengen und den 
Auftrag, allgemeine Grundsätze für eine umweltver-
trägliche Abfallentsorgung mit weltweiter Geltung 
zu erarbeiten. 

Die Bundesregierung sieht in der Konvention einen 
wichtigen Beitrag zur Eindämmung unkontrollierter 
grenzüberschreitender Abfalltransporte. 

4.3 Ausblick 

Im Abfallbereich sind in den nächsten Jahren noch 
große Anstrengungen erforderlich. 

Die Bundesregierung wird ihre durch das neue Ab-
fallgesetz bestimmte Abfallwirtschaftspolitik konse-
quent fortsetzen. Dabei sind die Fortentwicklung 
und Umsetzung des Konzepts der Abfallvermeidung 
und -verwertung und die Schaffung einer umwelt-
verträglichen Entsorgungsinfrastruktur auf hohem 
technischem Niveau gleichermaßen von Bedeutung. 
Beides sind unverzichtbare Elemente der Sicher-
heitskultur in einer modernen Industriegesellschaft. 

In den nächsten Jahren wird es darauf ankommen, 
den Verwertungsanteil bei Hausmüll und beim Ab-
fall aus der Industrie deutlich zu steigern. 

Dabei sind die Möglichkeiten der Verwertung durch 
technische Faktoren, durch ökonomische Faktoren 
(Nachfrage nach derartigen Produkten, Erzielen ei-
nes angemessenen Preises), aber auch durch organi-
satorische Faktoren (Sammelsysteme) bestimmt. Ei-
ne Verwertung ist häufig erst nach zeit- und kosten-
aufwendigen Forschungs- und Entwicklungsarbei-
ten möglich (siehe Beispiel Verwertung von Dünn-
säure aus der Titandioxidproduktion). Eine vollstän-
dige Wiederverwertung wird auch auf Dauer nur in 
einzelnen Fällen möglich sein. 

Nach Abschätzungen des Umweltbundesamtes sind, 
wenn die Abfallwirtschaftspolitik konsequent fort-
gesetzt wird, beim Hausmüll Rückgewinnungsquo-
ten von bis zu 40 Prozent bei den Stoffgruppen Pa-
pier, Pappe, Glas und Eisenmetalle erreichbar. 

Durch weitere Maßnahmen, insbesondere durch Bio-
müllsammlung und Kompostierung, könnte der Ver-
wertungsanteil auf maximal 40 bis 50 Gewichtspro-
zent des Hausmülls insgesamt angehoben werden. 

Weitere aussichtsreiche Verwertungspotentiale ent-
halten die wertstoffreichen Abfallarten Sperrmüll 
und hausmüllähnlicher Gewerbeabfall. Eine Ab-
schätzung der Potentiale ist allerdings zur Zeit 
schwierig, da keine statistisch gesicherten Analysen 
vorliegen. Durch geeignete organisatorische und sor-
tiertechnische Maßnahmen muß der Verwertungs-
anteil dieser Abfallarten deutlich erhöht werden. 
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Eine Steigerung der Verwertung ist auch beim Bau-
schutt und bei industriellen Nebenprodukten, wie 
etwa bei Eisenhüttenschlacken, Kraftwerksrück-
ständen, Müllverbrennungsasche, dringend notwen-
dig. Diese Massenabfälle werden derzeit erst zu 
durchschnittlich 36 Prozent verwertet. Die Bundes-
regierung bereitet daher zum Komplex Bauschutt ei-
nen Verordnungsentwurf über die Entsorgung 
schadstoffhaltiger Baustellenabfälle und Zielfestle-
gungen zur Verwertung von Baureststoffen vor. 

Die Bundesregierung erwartet, daß in der Wirtschaft 
zunehmend das Verständnis dafür reift, daß sie Ver-
antwortung für den gesamten Lebenszyklus eines 
Produktes trägt und demgemäß abfallwirtschaftli-
che Belange in die Entscheidungen über Gestaltung, 
Herstellung und Verteilung von Produkten einbe-
ziehen muß. Die Wirtschaft kann und muß 

- durch Entwicklung und Anwendung abfallarmer 
Produktionsverfahren 

- durch Entwicklung und Einsatz verwertungsge-
eigneter Produkte 

- durch den Einsatz von Sekundärrohstoffen 

zur Abfallvermeidung und -verwertung beitragen. 
Es kann dagegen nicht akzeptiert werden, daß er-
probte Systeme der Wiederverwertung aufgegeben 
werden. Das gilt z.B. für das Mehrwegsystem bei Ge-
tränkeverpackungen, das dringend beibehalten und 
weiter ausgebaut werden muß. In diesem Zusam-
menhang ist aber auch auf die aus abfallwirtschaftli-
cher Sicht negative Entwicklung bei der Automobil-
herstellung hinzuweisen. Die früher schon bei nahe-
zu 100 Prozent liegende Verwertung wird in letzter 
Zeit zunehmend dadurch erschwert, daß die Auto-
mobilindustrie - im Interesse einer Senkung an 
Fahrzeuggewicht und dadurch von Treibstoffver-
brauch - mehr Kunststoffe, Leichtmetalle und dünne 
hochfeste Karosseriebleche verwendet. Der Rest-
müllanteil bei Shreddern wächst dadurch beständig, 
die Entsorgung des Restmülls wird zunehmend auf-
wendiger. Das Bundesumweltministerium befaßt 
sich zur Zeit intensiv mit dieser Problematik. 

Die Bundesregierung forciert und unterstützt die 
Abfallvermeidung und -verwertung durch gezielte 
Maßnahmen. 

Eine deutliche Verringerung des Abfallaufkommens 
durch industrielle Produktion ist durch den ver-
stärkten Vollzug des Reststoffvermeidungs und -ver-
wertungsgebots des § 5 (1) Nr. 3 des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes bei genehmigungsbedürftigen 
Anlagen zu erwarten. 

Eine entscheidende Rolle bei der Durchsetzung von 
Abfallvermeidung und -verwertung kommt der Nut-
zung der Handlungsmöglichkeiten des § 14 Abfall-
gesetz zu. Die Bundesregierung hat bereits Verord-
nungen erlassen, Zielvorgaben festgelegt und 
Selbstverpflichtungen der Wirtschaft initiiert, die 
zur Senkung von Schadstoffgehalten und Mengen 
bestimmter Abfälle führen. Dies wird mit Nachdruck 
fortgesetzt. 

Die Bundesregierung ist allerdings der Auffassung, 
daß flächendeckende abfallrechtliche Regelungen 

für alle Produkte und Produktgruppen nicht möglich 
und auch nicht sinnvoll sind. Sie erkennt vielmehr 
die Eigeninitiative der Wirtschaft als tragendes Ele-
ment der marktwirtschaftlichen Ordnung an; sie for-
dert diese Eigeninitiative aber auch ein. 

Bei der Auswahl möglicher Maßnahmen nach § 14 
Abfallgesetz wird sich die Bundesregierung weiter 
von folgenden Prinzipien leiten lassen: 

- Wo möglich, wird sie die Instrumente der Ziel-
festlegung und der Selbstverpflichtung der Wirt-
schaft dem Instrument der Rechtsverordnung vor-
ziehen. 

- Mit Priorität wird sie Maßnahmen in den Berei-
chen ergreifen, in denen aufgrund von Gefährlich-
keit und/oder Menge der Abfälle/Abfallinhalts-
stoffe größtmögliche Wirkungen erzielt werden 
können. 

Auch mit der Verpflichtung zur Kennzeichnung, mit 
Rücknahme- und Pfandpflichten und durch For-
schungs- und Entwicklungsmaßnahmen wird die 
Bundesregierung darauf hinwirken, daß verwer-
tungsgeeignete Produkte entwickelt und angeboten 
werden. 

Unbeschadet der Notwendigkeit der Entwicklung 
geeigneter Vermeidungs- und Verwertungsstrategi-
en kommt in den nächsten Jahren dem Ausbau einer 
umweltverträglichen und quantitativ ausreichenden 
Entsorgungsinfrastruktur die höchste Bedeutung zu. 
Diese Aussage bedeutet keine Abkehr von den 
Grundsätzen der Abfallwirtschaftspolitik der Bun-
desregierung. Sie trägt lediglich der Tatsache Rech-
nung, daß - bei allen Anstrengungen in Richtung auf 
Abfallverringerung - zunächst und auf Dauer die 
„Grundlast" der Abfallentsorgung auf der Anlagen-
seite abgedeckt sein muß. 

Dies ist heute nicht annähernd der Fall, und zwar 
weder im Hausmüllbereich noch beim Sonderabfall. 

Tatsächlich besteht beim Sonderabfall schon heute 
ein Entsorgungsnotstand. Eine wesentliche Ursache 
ist die mangelnde Akzeptanz von Verbrennungsan-
lagen und Deponien in der Bevölkerung, auch wenn 
diese einem hohen Standard an Umweltverträglich-
keit genügen. So kommt es zu erheblichen Verzöge-
rungen oder gar zum Scheitern von Genehmigungs-
verfahren für derartige Anlagen. 

Die neuen strengen Vorschriften der TA Abfall und 
der mit ihr im Zusammenhang stehenden Verord-
nungen, die Zunahme schadstoffreicher Rückstande 
aufgrund verbesserter Gewässerschutz- und Luft-
reinhaltemaßnahmen, die Entwicklung hin zu ge-
trennter Sammlung von schadstoffhaltigen Abfällen 
aus Haushalten und die Einstellung der Abfallver-
brennung auf See tragen in den nächsten Jahren zu 
einer Steigerung des Aufkommens an Sonderabfall, 
der an Land zu entsorgen ist, bei. 

Zur Zeit wird ein Großteil des in der Bundesrepublik 
Deutschland anfallenden Abfalls in benachbarten 
Staaten beseitigt, u.a. in der DDR. Eine weitere Stei-
gerung der Abfallexporte ist nicht zu vertreten; sie 
müssen vielmehr verringert werden. 
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Exporte von Abfällen sind grundsätzlich Expo rte 
von Umweltbelastungen. Das Problem der Abfall-
entsorgung einzelner Staaten kann nicht auf Dauer 
zu Lasten der Umweltqualität anderer Staaten gelöst 
werden. Von einem hochentwickelten Industriestaat 
wie der Bundesrepublik Deutschland wird eine fort-
schrittliche und sichere Entsorgung im eigenen 
Land erwartet. Die Bundesregierung hält es für er-
forderlich, den im Abfallgesetz festgelegten Grund-
satz der Abfallentsorgung im Inland verstärkt in die 
Praxis umzusetzen. 

Die sachgerechte Alternative liegt ausschließlich in 
der Schaffung zusätzlicher geeigneter Abfallver-
brennungsanlagen und Deponien an Land auf dem 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Die Bun-
desregierung wird im Rahmen ihrer verfassungs-
rechtlichen Möglichkeiten auch weiterhin die Bun-
desländer darin unterstützen, diese schwierige und 
konfliktreiche Vollzugsaufgabe zu bewältigen. Mit 
der Vorlage der TA „Besonders überwachungsbe-
dürftige Abfälle" hat sie die Anforderungen formu-
liert, die heute an eine moderne und umweltverträg-
liche Sonderabfallentsorgung zu stellen sind. Sie hat 
damit ihren Beitrag auch zur Verbesserung der Ak-
zeptanz dieser Anlagen bei der Bevölkerung gelei-
stet. 

Die Bundesregierung wird mit Blick auf die Schaf-
fung des Europäischen Marktes bis Ende 1992 der 
Fortentwicklung der Abfallwirtschaftspolitik inner-
halb der Europäischen Gemeinschaft besondere 
Aufmerksamkeit widmen. Sie bejaht grundsätzlich 
eine verstärkte genzüberschreitende Zusammenar-
beit auch im Abfallbereich. Der größere Europäische 
Markt muß auch in eine großräumig regionalisierte 
Abfallwirtschaft münden. 

Voraussetzung dafür ist allerdings die Schaffung ein-
heitlicher strenger Anforderungen. Die Bundesregie-
rung hält die Schaffung einer europäischen TA Abfall 
für vordringlich, damit die Entsorgungsinfrastruktur 
in den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-
schaften auf hohem Niveau angeglichen wird. 

Eine umweltverträgliche Abfallwirtschaft in Europa 
ist ausschließlich unter dem Gesichtspunkt des Bin-
nenmarktes nicht zu erreichen. Die Bundesregierung 
wird sich daher auch künftig bei den Beratungen 
über abfallwirschaftliche Maßnahmen im Rahmen 
der Europäischen Gemeinschaften dafür einsetzen, 
daß diese primär auf die Vorschriften über den Um-
weltschutz gestützt werden. Sie sieht sich in ihrer 
Auffassung durch die neueste Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofes prinzipiell bestätigt. 
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5.1 Ausgangslage 

Der Naturschutz, dessen Anfänge in die 1. Hälfte des 
19. Jahrhunderts zurückreichen, kann auf eine lange 
Tradition zurückblicken. 1836 kaufte die Preußische 
Regierung den Drachenfels bei Königswinter und 
legte damit den Grundstein für das erste deutsche 
Naturschutzgebiet. Ein bereits weitgehendes Natur-
schutzgesetz wurde 1935 erlassen, das bis 1976 als 
Landesrecht fortgalt. Das Bundesnaturschutzgesetz 
von 1976 enthält schon eine anspruchsvolle, breite 
Zielsetzung. In bezug auf die Zielerfüllung sind je-
doch noch große Defizite festzustellen. 

Eine Zeitlang ist der Naturschutz im Bewußtsein der 
Öffentlichkeit hinter andere Aufgabengebiete des 
Umweltschutzes, etwa die Luftreinhaltung oder den 
Gewässerschutz, zurückgetreten. In jüngerer Zeit ist 
der Naturschutz wieder mehr ins Bewußtsein und 
Interesse von Politik und Öffentlichkeit gerückt. 
Dies hat gute Gründe: Es wächst das Verständnis für 
die sektorübergreifende Betrachtung und Konzep-
tion. Die anhaltende Gefährdung wildlebender Tie-
re und Pflanzen, die Zerstörung ihrer Lebensräume 
hat deutlich zugenommen und wird nicht weiter un-
beachtet akzeptiert. Die ökologischen Wechselwir-
kungen, die zusammenhängenden Funktionen des 
Naturhaushaltes rücken stärker in den Mittelpunkt 
der Betrachtung. 

Dem Naturschutz kommt aus dieser Sicht zentrale 
Bedeutung zu: Die Ziele des Naturschutzes umfassen 
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den Schutz der gesamten natürlichen Umwelt. Na-
turschutz ist daher eine wichtige Basis ökologisch 
orientierter Umweltpolitik. Die Naturschutzpolitik 
muß vor allem dazu beitragen, die Wechselwirkun-
gen zwischen den einzelnen Umweltbereichen auf-
zudecken und medienbezogene Maßnahmen so zu 
verknüpfen, daß die Funktionsfähigkeit des Natur-
haushaltes insgesamt gesichert wird. 

5.1.1 Aufgabenstellung 

Die gegenwärtige Situation des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege - so stellt auch der Sachver-
ständigenrat für Umweltfragen in seinem Umwelt-
gutachten 1987 zu Recht fest (siehe vor allem Tz. 335) 
- ist durch eine immer noch wachsende Diskrepanz 
zwischen den allgemeinen Naturschutzzielen und 
dem tatsächlichen ökologischen Zustand von Natur 
und Landschaft gekennzeichnet. Die wildlebenden 
Tier- und Pflanzenarten und ihr Bestand sowie ihre 
Lebensräume nehmen weiterhin in besorgniserre-
gendem Ausmaß ab, wesentliche Bestandteile von 
Natur und Landschaft, z.B. Wälder, Gewässer und 
Böden, sind durch anhaltende, z.T. schwere Schädi-
gungen betroffen, die vor allem aus stofflichen Bela-
stungen stammen. Selbst auf Naturschutzgebiete 
wirken diese Faktoren ein. Auch do rt  sind Eingriffe 
und Beeinträchtigungen festzustellen. Die Natur 
wird immer noch zu stark als unbeschränkt nutzba-
res Gut betrachtet. 

Gefährdungen der Tier- und Pflanzenwelt gehen auch 
von unmittelbaren Einwirkungen auf bestimmte Ar-
ten durch Entnahme aus der Natur für private und ge-
werbliche Zwecke sowie durch Störungen in der Na-
tur aus. Auch die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von 
Natur und Landschaft und damit ihr Erlebnis- und Er-
holungswert haben sich durch die Entwicklung der 
letzten Jahrzehnte verschlechtert. Durch zunehmen-
de Überbauung und Zerschneidung, Ausräumung und 
intensive Nutzung wurden gewachsene Landschafts-
strukturen zerstört und die Möglichkeiten naturna-
her, ruhiger Erholung reduziert. Dadurch wird der 
Druck der Erholung suchenden Menschen auf ökolo-
gisch besonders we rtvolle Regionen weiter verschärft 
und führt dort  zu zusätzlichen Belastungen. 

Diese sichtbar nachteiligen Entwicklungen sind zu-
gleich Hinweise auf die anhaltende Belastung von 
Natur und Landschaft insgesamt sowie der Naturgü-
ter Boden, Wasser und Luft. Trotz erheblicher An-
strengungen in der Umweltpolitik und erkennbarer 
Rückführung der Belastungen in Teilbereichen be-
stehen in anderen Teilbereichen bedrohliche Ge-
fährdungen fo rt. Die Leistungs- und Funktionsfähig-
keit des Naturhaushaltes bleibt in der Bundesrepu-
blik Deutschland weiterhin gefährdet. Damit ist 
auch die Lebensgrundlage des Menschen bedroht. 

Es gilt daher, von isolierten Ansätzen wegzukom-
men und eine Trendwende in der Artengefährdung 
und Landschaftszerstörung zu erreichen. 

5.1.1.1 Gefährdete Pflanzen- und Tierarten in der Bundesre-
publik Deutschland 

Zentrale Aufgabe von Naturschutz und Landschafts

-

pflege ist es, die Existenz der wildlebenden Pflan

-

zen- und Tierarten in ihren Lebensräumen als stabile 
Populationen zu gewährleisten. Zur Erreichung die-
ses Zieles bedarf es noch großer Anstrengungen. Der 
unvermindert  anhaltende und in den letzten Jahr-
zehnten verstärkte Rückgang des Bestandes an wild-
lebenden Pflanzen- und Tierarten ist eines der gra-
vierendsten Probleme des Natur- und Umweltschut-
zes geworden, zumal das Aussterben einer Art ein 
nicht umkehrbarer Vorgang ist. 

Die Bestandsrückgänge haben inzwischen die mei-
sten Gruppen der wildlebenden Pflanzen und Tiere 
erreicht. Die sogenannten .,Roten Listen" - die Aufli-
stung der ausgestorbenen und als gefährdet angese-
henen Arten - machen dies deutlich. Von diesem 
Rückgang sind auch Arten betroffen, die bisher noch 
nicht als gefährdet galten und noch nicht in den Ro-
ten Listen geführt wurden. 

In der Bundesrepublik Deutschland gelten derzeit 
rund die Hälfte aller höheren Tierarten - das sind 
die Wirbeltiere - und rund ein Drittel der höheren 
Pflanzenarten - das sind die Farn- und Blütenpflan-
zen - in ihrem Fortbestand als gefährdet. Bis zu 10 
Prozent der Arten der verschiedenen Gruppen sind 
gar schon ausgestorben oder verschollen. 

Von den im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
bisher nachgewiesenen etwa 45 000 Tierarten sind 
etwa ein Viertel in den Roten Listen bearbeitet, von 
den etwa 27 000 Pflanzenarten (diese Zahl schließt 
schwer zugängliche Gruppen niederer Pflanzen ein) 
etwa ein Drittel. 

Die Tabellen 1 und 2 geben eine Übersicht über den 
Gesamtartenbestand und den Gefährdungsgrad. 

Bei Anhalten der Entwicklung des Artenschwundes 
wäre zu befürchten, daß innerhalb kurzer Zeit Flora 
und Fauna auf ein Drittel bis ein Zehntel ihres jetzi-
gen Bestandes zusammenschrumpfen. Europa- und 
weltweit dürfte die Entwicklung zumindest nicht 
weniger bedenklich sein. 

Hauptursache des Artenrückgangs in der Bundesre-
publik Deutschland sind - wie auch der Sachver-
ständigenrat für Umweltfragen festgestellt hat (Um-
weltgutachten 1987, Tz. 425 ff.) - die Zerstörung, 
Zersplitterung, Verkleinerung und Entwertung der 
Lebensräume wildlebender Tiere und Pflanzen z.B. 
durch 

- Überbauung, Versiegelung, Zerschneidung von 
Flächen 

- Ausräumung der Landschaft, Beseitigung von 
Landschaftsstrukturelementen 

- großflächige, kontinuierliche Einträge von Nähr-
stoffen und Schadstoffen aus unterschiedlichen 
Quellen 

- Änderung des Wasserhaushalts von Flächen. 

Nach dem Raumordnungsbericht 1986, der auf die 
letzte Flächenerhebung von 1985 zurückgreift, sind 
im Zeitraum 1981 bis 1985 die Siedlungsflächen um 
178 000 Hektar gewachsen, darunter die Wohnge-
bäudeflächen um 50 000 Hektar und die Verkehrsflä-
chen um 42 000 Hektar. Damit nahmen die Sied- 
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Tabelle 1 

Gesamtzahlen und Anteile gefährdeter Arten (absolut und prozentual) verschiedener Taxa der Fauna 
der Bundesrepublik Deutschland 

0 1 2 3 4 II 
Artenanzahl insgesamt 

Taxon 
in der 

Bun 
ausgest. vom stark gefährdet 

ausgest. 
od. potentiell Vermehr.- Wander

-tiere 

bl kepu 
 

verscholl. bedroht gefährdet aktuell gefährdet gäste 

Deutschland gefährdet 

Klasse 93 +1* (8 %) 1 1 Säugetiere (11 %)  (18%) (12%) (47%) (6%) 
Klasse 255 + 50* 20 30 25 23 98 35 16 22 Vögel (8%) (12 %) (10%) (9 %) (38%) (14 %) 
Klasse 12 - 5 2 2 9 - - - 
Kriechtiere (42 %) (17%) (17%) (75 %) 
Klasse 19  - 1 4 6 11 - - - 
Lurche (5 %) (21 %) (32 %) (58 %) 
Klassen Fische 72**  4 16 16 13 49 1 - - 
und Rundmäuler (6 %) (22%) (22%) (18%) (70%) (1 %) 

Wirbeltiere 451 + 51* 31 62 63 55 211 42 17 23 gesamt (7%) (14%) (14%) (12%) (47%) (9 %) 

Stamm 37  4 - - - 4 15 - - 
Stachelhäuter (11 %) (11 %) (41 %) 
Klasse 31 1 3 5 1 10 7 - - 
Muscheln (3 %) (10 %) (16 %) (3 %) (32 %) (23 %) 
Klasse 270 2 22 15 19 58 70 - - 
Schnecken (<1%) (8 %) (6 %) (7 %) (21 %) (26 %) 
Ordnung 800 11 2 - 28 41 - - - 
Wanzen*** (1 %) (<1 %) (4 %) (5 %) 
Ordnung 222 -  3 2 9 16 - - 
Fransenflügler (2 %) (1 %) (1 %) (4 %) (7 %) 
Ausgew. Gruppen 1686 58 169 203 185 615 - - - 
der Hautflügler (3 %) (10 %) (12 %) (11 %) (36 %) 
Unterordnung 
Großschmetter- 1300 27 60 172 235 494 40 - - 

linge (2%) (5 %) (13%) (18%) (38%) (3 %) 

Ordnung 278  19 23 39 41 122 46 - - 
Köcherfliegen (7 %) (8 %) (14 %) (15 %) (44 %) (17 %) 
Ausgew. Gruppen ca. 600 48 37 55 36 176 23 - - 
der Zweiflügler (8 %) (6 %) (9 %) (6 %) (29 %) (4 %) 
Ordnung 8  1 - - - 1 - - - 
Schnabelfliegen (13 %) (13 %) 
Ordnung 103  _ 6 20 19 45 7 - - 
Netzflügler (6 %) (19%) (18%) (44%) (7 %) 
Ausgew. Gruppen ca. 4000 96 256 593 665 1610 76 - 

1 der Käfer (2 %) (6 %) (15 %) (17 %) (40%) (2%) 
Überordnung 97  5 13 11 7 36 - - - 
Geradflügler (5 %) (13%) (11%) (7%) (37%) - - - 
Ordnung 

119  
12 17 15 44  

Steinfliegen**** (10%) (14%) (13%) (37%) 
Ordnung 80 4 10 17 12 43 - 7 

- Libellen (5 %) (13 %) (21 %) (15 %) (54 %)  
Ordnung 81  5 14 18 12 49 8 - - 
Eintagsfliegen (6 %) (17%) (22 %) (15 %) (60 %) (10 %) 
Ordnung 

Krebse 63 1 1 2 - 4 28 
7  ? füßige (2 %) (2 %) (3 %) (6 %) (44%) 

Ausgew. Gruppen 10 3 3 - 4 10 - - - 
Blattfußkrebse (30 %) (30 %) (40 %) (100 %) 
Ordnung 803 17 1 22 60 100 14 - - 
Webspinnen (2 %) (2 %) (3 %) (7 %) (12%) (2%) 
Ordnung 39  - 2 - 2 4 1  
Weberknechte (5 %) (5 %) (10 %) (3 %) - - 
Klasse   1  
Igelwürmer 1  - - - (100 %) (100 %) - - - 

* 2. Zahl nennt einheimische Arten ohne Reproduktion in der der Bundesrepublik Deutschland 
** Die etwa 90 einheimischen marinen Fischarten sind hier nicht berücksichtigt. 

*** Wegen mangelndem Kenntnisstand konnte nur ein Teil dieser Insektengruppen (die besser erforschten Arten) für die 
Rote Liste ausgewertet werden, wobei die Kategorien 2, 3 und 4 summarisch angegeben wurden. **** Betrifft Gefährdungsgruppen 3 und 4; mangels ausreichender Vergleichsuntersuchungen können die Arten, die evtl. 
noch in diese Kategorie aufgenommen werden müssen, gegenwärtig noch nicht benannt werden. 

Quell e : Blab, J. u. a., Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland, Greven 1984 
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Tabelle 2 

Gesamtartenzahlen und Anteile gefährdeter Arten (absolut) verschiedener Taxa der Flora der 
Bundesrepublik Deutschland 

0 1 2 3 4 
Artenzahl 

in der ausgestor- Vom stark insgesamt potentiell 
Taxon Bundesrepu- ben oder Aussterben  n gefährdet gefährdet aktuell gefährdet 

blik verschollen bedroht gefährdet  
Deutschland 

Farn- und Blütenpflanzen 2728 63 102 257 305 727 146 
Moose  ca. 1000 15 12 28 44 99 40 
Flechten  ca. 1850 26 106 140 108 380 36 
Röhren- und Blätterpilze 
Sprödblättler und 
Bauchpilze 2337 23 103 243 343 712 137 
Armleuchteralgen 34 2 2 10 14 28 - 

Quelle: Blab, J. u. a., Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland, Greven 1984 - 
aktualisiert für Farn und Blütenpflanzen nach Korneck, D., und Sukopp, H., Rote Liste der in der Bundesrepublik 
Deutschland ausgestorbenen, verschollenen und gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen und ihre Auswertung 
für den Arten- und Biotopschutz, Bad Godesberg 1988, S. 31, Tab. 1 

lungsflächen 1985 insgesamt 3,12 Millionen Hektar 
(12,5 Prozent) der Gesamtfläche des Bundesgebietes 
ein gegenüber 2,94 Millionen Hektar (11,8 Prozent) 
im Jahr 1981. Der tägliche Verlust an Freiflächen für 
Siedlungszwecke betrug 1981 rund 120 Hektar. Die-
se Nutzungsumwidmung vollzog sich überwiegend 
zu Lasten der landwirtschaftlich genutzten Fläche 
(siehe Tabelle 3). 

Im Vergleich zu diesen indirekten Ursachen des Ar-
tenrückgangs treten direkte Ursachen (z.B. gezielte 
Entnahme aus der Natur, gewollte Schädigungen 
von Pflanzen und Tieren) in ihrer Bedeutung zurück 
und stellen nur für einzelne Arten eine Bestandsbe-
drohung dar. 

5.1.1.2 Weltweite Gefährdungen für Pflanzen und Tiere 

Die Gefährdung des Bestandes von Pflanzen- und 
Tierarten beschränkt sich nicht auf die weitgehend 
industrialisierte nördliche Hemisphäre, sondern be-
steht weltweit. 

Die Hauptursachen hierfür sind 

- die direkte Zerstörung der Lebensräume durch 
wirtschaftliche Aktivitäten von Menschen wie 
übermäßige Ausbeutung des Regenwaldes, Über-
nutzung von Weideflächen, Umwandlung natür-
lichbewachsener Flächen in Agrarland und Inten-
sivierung der landwirtschaftlichen Nutzung 

Tabelle 3 

Flächennutzung ') im Bundesgebiet 1981 und 1985 

Flächennutzung 

1981 1985 1985 zu 1981 
Nutzungsart 

in 1000 ha in v. H. in 1000 ha in v. H. in 1000 ha in v. H. 

Siedlungsfläche insgesamt 2 937 11,8 3 115 12,5 + 178 + 6,1 
davon 

Gebäudefläche und Freifläche 1 360 5,5 1 488 6,0 + 128 + 9,4 
Betriebsfläche (ohne Abbauland) 79 0,3 52 0,2 - 27 - 34,2 
Erholungsfläche 128 0,5 146 0,6 + 18 + 14,1 
Verkehrsfläche 1 169 4,7 1.211 4,9 + 42 + 3,6 
Fläche anderer Nutzung (ohne Umland) 201 0,8 218 0,9 + 17 + 8,5 

Landwirtschaftsfläche (ohne Moor und Heide) 13 761 55,3 13 548 54,5 - 213 - 1,5 
Waldfläche 7 328 29,5 7 360 29,6 + 32 + 0,4 
Gewässerfläche 430 1,7 444 1,8 + 14 + 3,3 
Moor, Heide, Unland, Abbauland 414 1,7 403 1,6 - 11 - 2,7 

Katasterfläche 24 870 100 24 870 100 - - 

1 ) Ein Vergleich der Flächenerhebungen 1981 und 1985 ist aufgrund räumlich unterschiedlicher Aktualisierung der erho-
benen Flächendaten nur eingeschränkt möglich. 

Quelle : Raumordnungsbericht 1986 
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- die indirekte Beeinträchtigung von Lebensräu-
men durch Immissionen, die auch von weit ent-
fernten Industriestandorten stammen können 

- die direkte Entnahme von wildlebenden Pflanzen- 
und Tierarten für kommerzielle Zwecke. 

Sollten die drohenden Veränderungen des Weltkli-
mas eintreten, werden sie den weltweiten Arten-
rückgang weiter verstärken und beschleunigen. 

Bei allen Gefährdungsursachen besteht eine Schick-
salsgemeinschaft zwischen Industrieländern und 
Ländern der Dritten Welt. Die Ausbeutung des Re-
genwaldes zur Holzgewinnung oder seine Umwand-
lung in Weideland erfolgt durch oder in Zusammen-
arbeit mit Firmen der Industrieländer. Die Übernut-
zung von Weideflächen ist oft erst möglich gewor-
den durch Entwicklungshilfeprojekte, die ohne aus-
reichende Prüfung der ökologischen Folgen durch-
geführt wurden. 

Industrie- und Verkehrsemissionen werden auf dem 
Luftweg über große Entfernungen transportiert und 
schlagen sich auf weit entfernten Standorten nieder. 

Auch im Falle des Handels mit wildlebenden Pflan-
zen und Tieren ist der Zusammenhang offenkundig: 
Vor allem die Bevölkerung der westlichen Industrie-
länder fragt der Natur entnommene exotische Tiere 
und Pflanzen oder daraus hergestellte Erzeugnisse 
nach. 

5.1.1.3 Schutzgebiete 

In Naturschutzgebieten unterliegt die Natur dem 
strengsten Schutz. Diese Gebiete werden zur Siche-
rung gefährdeter Pflanzen- und Tierarten und ihrer 
Lebensräume, aus wissenschaftlichen, naturge-
schichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder 
wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder 
hervorragenden Schönheit ausgewiesen (siehe Ab-
bildung 1). 

Die Gesamtfläche der Naturschutzgebiete (Land und 
Wasser) betrug in der Bundesrepublik Deutschland 
Anfang 1989 rund 343 800 Hektar; der Anteil an groß-
flächigen Wasser- und Wattflächen erstreckte sich 
hierbei auf rund 20 000 Hektar. 

Die Zahl der Naturschutzgebiete ist in den vergan-
genen 50 Jahren ständig und immer stärker gestie-
gen (siehe Abbildung 2). In den letzten Jahren sind 
über 200 Naturschutzgebiete pro Jahr hinzugekom-
men. Der Anteil der Naturschutzgebiete an der Ge-
samtfläche der Bundesrepublik Deutschland wächst 
jedoch jährlich nur um 1-2 Promille, er betrug An-
fang 1989 insgesamt rund 1,38 Prozent. Mehr als 
zwei Drittel der Naturschutzgebiete sind noch im-
mer kleiner als 50 Hektar. Hinzu kommen qualita-
tive Mängel, die durch andere Nutzungen (insbeson-
dere Freizeitnutzung, Land- und Forstwirtschaft, 
Wasserwirtschaft und Verkehr) bedingt sind. 

Die vier deutschen Nationalparke (Bayerischer 
Wald, Berchtesgaden, Schleswig-Holsteinisches 
Wattenmeer, Niedersächsisches Wattenmeer) ent-
sprechen in vielen Teilen großräumigen Natur-
schutzgebieten. Sie nehmen eine Fläche von rund 

558 800 Hektar ein. Die Nationalparke sind derzeit 
wie die Naturschutzgebiete in ihrer Qualität noch 
durch verschiedene menschliche Nutzungen beein-
trächtigt. 

In Landschaftsschutzgebieten unterliegen Natur 
und Landschaft einem besonderen Schutz, sei es zur 
Erhaltung oder Wiederherstellung der ökologischen 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, sei es wegen 
der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Land-
schaftsbildes oder wegen ihrer besonderen Bedeu-
tung für die Erholung. Gegenüber den Naturschutz-
gebieten handelt es sich hierbei in der Regel um 
großflächige Gebiete mit weniger starken Ein-
schränkungen für andere Nutzungen. Die 5 841 
Landschaftsschutzgebiete der Bundesrepublik um-
faßten Anfang 1988 rund 73 360 Quadratkilometer, 
das sind 29,5 Prozent der Bundesfläche (siehe Abbil-
dung 3). 

Die Landschaftsschutzgebiete überlagern sich weit-
gehend mit den Naturparken. Dieses sind großräu-
mige Gebiete, die sich wegen ihrer landschaftlichen 
Voraussetzungen für die Erholung besonders eignen 
und die nach den Grundsätzen und Zielen der Rau-
mordnung und Landesplanung für die Erholung 
oder den Fremdenverkehr vorgesehen sind. Die 64 
Naturparke in der Bundesrepublik Deutschl and nah-
men 1989 eine Fläche von 55 030 Qudratkilometern 
(22,13 Prozent der Bundesfläche) ein (siehe Abbil-
dung 4). 

Die Ausweisung von Schutzgebieten obliegt den 
Bundesländern. 

5.1.1.4 Waldschäden 

Wälder sind durch ihre Nutz-, Schutz- und Erho-
lungsfunktionen von großer wirtschaftlicher, sozia-
ler und ökologischer Bedeutung. Sie sind die in Mit-
teleuropa von Natur aus, bis auf wenige Extrem-
standorte, vorherrschenden Ökosysteme mit sehr 
vielfältigen Waldvegetationstypen und artenreichen 
Biozönosen (Lebensgemeinschaften). Die waldtypi-
schen Merkmale und Ressourcen (Lebend- und Tot

-

holz, Mulm, Höhlen, Lichtungen, Dickichte, Auf-
wuchs mit Moosen, Farnen und Flechten) haben 
über viele Jahrtausende die Evolution waldgebun-
dener Lebensformen gesteuert. Von daher sind Wäl-
der für den Natur- und Artenschutz von besonderer 
Bedeutung. Die Zuordnung wichtiger Funktionen 
im globalen ökosystemaren Kreislauf, etwa die Koh-
lendioxid-Bindung, die Wasserspeicherung, -reini-
gung und -abgabe, die Filterkapazität für das Medi-
um Luft sowie die Erhaltung der Bodenqualität ein-
schließlich der Erosionsvermeidung sind nachge-
wiesen und werden allgemein als höchstes Schutz-
gut zur Sicherung der Funktionsfähigkeit des Natur-
haushaltes anerkannt. 

Die Waldfläche wurde durch andere Nutzungen (mit 
einzelnen aperiodischen Schwankungen) über Jahr-
hunderte zurückgedrängt. Ihr Flächenanteil beträgt 
in der Bundesrepublik Deutschland zur Zeit rund 
30 Prozent. Dadurch und teilweise auch durch forst-
wirtschaftliche Nutzung des Waldes sind viele Ve-
getationstypen und -biozönosen mit nicht ertragrei-
chen Baumarten auf unzureichende Reste zusam- 
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Abbildung 1 

Naturschutzgebiete und Nationalparke in der Bundesrepublik Deutschland 1988 
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Abbildung 2 

Zahl und Fläche der Naturschutzgebiete im Bereich der Bundesrepublik Deutschland 1936 bis 1988 e 

Quelle:  Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie 
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Abbildung 3 

Landschaftsschutzgebiete in der Bundesrepublik Deutschland 

Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie 
Bonn-Bad Godesberg 1988 
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mengeschrumpft. In solchen Waldlebensräumen ist 
die Erhaltung und Entwicklung der biotopspezifi-
schen Flora und Fauna gestört oder unterbrochen. 
Für die Gesundheit unserer Wälder stellen die soge-
nannten neuartigen Waldschäden eine besonders 
ernsthafte Bedrohung dar. 

Zu Beginn der 70er Jahre wurde eine starke Zunah-
me der Erkrankungen der Tannen (Nadelverluste 
und Nadelverfärbungen) und einige Jahre später 
auch der übrigen Nadelbäume festgestellt. Seit der 
ersten Waldschadenserhebung im Jahre 1982 nah-
men die Waldschäden in der Bundesrepublik 
Deutschland bis 1984 stark zu, während sie sich da-
nach auf einem Schadensniveau von über 50 Prozent 
stabilisierten (siehe Abbildung 5). 

Die Waldschadenserhebung 1989 ergab, daß 52,9 
Prozent der Waldfläche (3,9 Millionen Hektar) mehr 
oder weniger stark geschädigt sind. 15,9 Prozent der 
Waldfläche (1,2 Millionen Hektar) weisen mittlere 
und starke Schäden auf (Schadstufe 2-4). 37 Prozent 
(2,7 Millionen Hektar) sind schwach geschädigt 
(Schadstufe 1 = Warnstufe) und 47,1 Prozent (3,5 Mil-
lionen Hektar) weisen keine Schadmerkmale 
(Schadstufe 0) auf. 

Die Tanne ist trotz Verbesserungen in den letzten 
Jahren nach wie vor die am stärksten geschädigte 
Baumart, gefolgt von der Eiche. Ebenfalls über-
durchschnittlich geschädigt ist die Buche. Das ohne-
hin hohe Niveau der mittleren und starken Schäden 
bei allen Laubbäumen hat deutlich zugenommen. 
Dagegen hat sich der Zustand von Fichte und Kiefer 
leicht verbessert. 

Sehr kritisch ist der Zustand der älteren Bestände in 
den regionalen Schadensschwerpunkten, den Mit-
telgebirgen und Alpen. Kennzeichnend für die 
schwierige Situation in diesem Gebiet ist, daß dort 
die neuartigen Waldschäden in hohen Lagen (über 
700 Meter) besonders gravierend sind. Insbesondere 
im Harz, Fichtelgebirge und Schwarzwald löst sich 
der Wald auf Kuppen und Rücken flächig auf. 

Bei der Beurteilung des Waldzustandes sollten nicht 
die bei den verschiedenen Baumarten einander ent-
gegenlaufenden Tendenzen im Vordergrund stehen, 
sondern das trotz der günstigen Witterung der letz-
ten Jahre seit 1984 anhaltend hohe Schadensniveau. 
Nach wie vor befindet sich der Wald in weiten Tei-
len des Bundesgebietes in einem labilen Zustand, 
wenn auch, wie die Waldschadenserhebung 1989 
zeigt, selbst mittelstark geschädigte Bäume regene-
rieren können. 

In Übereinstimmung mit dem 3. Bericht des  For-
schungsbeirates „Waldschäden/Luftverunreinigun-
gen" vom November 1989 wird davon ausgegangen, 
daß für die neuartigen Waldschäden ein Ursachen-
komplex aus biotischen und abiotischen Faktoren 
verantwortlich ist, in dem Luftverunreinigungen ei-
ne Schlüsselrolle spielen. Die Reduzierung der Luft-
schadstoffe ist damit entscheidende Voraussetzung 
zur Verbesserung des Zustandes der Wälder. 

5.1.2 Bisherige politische Entwicklung 

5.1.2.1 Zuständigkeiten für Naturschutzangelegenheiten im 
Rahmen der bundesstaatlichen Ordnung 

Für Naturschutz und Landschaftspflege hat der 
Bund nach Artikel 75 des Grundgesetzes eine Rah-
mengesetzgebungskompetenz. Sie wurde vor allem 
durch das Gesetz über Naturschutz und Landschafts-
pflege, das Bundesnaturschutzgesetz vom 20. De-
zember 1976 und durch seine am 1. Januar 1987 in 
Kraft getretene 1. Änderung ausgefüllt. Die Verwal-
tungs- und Finanzierungskompetenz liegt grund-
sätzlich bei den Ländern; dies gilt vor allem für den 
wichtigen Bereich des Schutzes der Lebensräume 
und Lebensstätten wildlebender Pflanzen- und Tier-
arten, den sogenannten Biotopschutz. In engen 
Grenzen kann der Bund selbst bestimmte Maßnah-
men des Naturschutzes unter dem Gesichtspunkt 
der gesamtstaatlichen Repräsentation finanzieren. 
Darüber hinaus hat er Kompetenzen bis hin zu Voll-
zugsaufgaben auf dem Gebiet des Artenschutzes, 
verstärkt seit Anfang 1987 durch die Artenschutzno-
velle. 

Das Bundesnaturschutzgesetz gibt in den meisten 
Bereichen nur den grundsätzlichen Rahmen vor, der 
durch die Ländernaturschutzgesetze im einzelnen 
ausgefüllt wird. Nur wenige Vorschriften des Bun-
desnaturschutzgesetzes sind unmittelbar geltendes 
Recht. Dazu gehören insbesondere die Bestimmun-
gen über den direkten Artenschutz, in denen der 
Handel mit Pflanzen- und Tierarten, die Haltung, die 
Entnahme aus der Natur und die Maßnahmen bei 
Störungen in der Natur geregelt sind. 

Neben der Rechtsetzung nimmt das Bundesumwelt-
ministerium Naturschutzaufgaben in folgenden Be-
reichen wahr: 

- Entwicklung von Konzeptionen generell und in 
einzelnen Fachbereichen, politische Anstöße, 
Strategien und ihre modellhafte Darstellung in 
der Praxis, Koordinierung von Länderaktivitäten 

- Sicherung von Flächen und Ökosystemen mit ge-
samtstaatlich repräsentativer Bedeutung 

- Information der Öffentlichkeit, Förderung des 
Naturschutzbewußtseins einschließlich der För-
derung von Naturschutzverbänden 

- besondere Berücksichtigung der Naturschutzbe-
lange bei Flächen im Besitz oder Zugriff des Bun-
des 

- Sicherstellung angemessener Berücksichtigung 
von Naturschutzzielen in anderen Politik-, Rechts- 
und Verwaltungsbereichen, für die der Bund nach 
dem Grundgesetz zuständig ist (vor allem Land-
wirtschaft, Siedlung, Verkehr, Industrie; innerhalb 
des Umweltschutzes Gewässerschutz, Luftreinhal-
tung, Bodenschutz) 

- Forschungsförderung und Aufbau eines Systems 
zur Beobachtung von Ökosystemen und ihrer Ver-
änderungen. 

Ein umfangreiches Aufgabengebiet auf dem Gebiet 
des Naturschutzes obliegt dem Bund im Rahmen der 
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Abbildung 5 

Waldschäden nach Schadstufen 1983 bis 1989 in % der Waldfläche 

Quelle: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
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internationalen Zusammenarbeit, auf die weiter un-
ten näher eingegangen wird. 

Die Bundesländer sind in erster Linie dafür zustän-
dig, daß Gebiete und Objekte unter Schutz gestellt 
werden. Außerdem führen sie Maßnahmen des Bio-
topschutzes durch, die zentrale Voraussetzung für 
wirksamen Artenschutz sind. Dazu haben die Länder 
spezielle Förderungsprogramme (z.B. Wiesenbrüter

-

programme, Feuchtwiesenprogramme, Ackerrand-
streifenprogramme etc.) eingeführt. 

Durch die Landschaftsplanung werden die Ziele von 
Naturschutz und Landschaftspflege als naturschutz-
fachlicher Teil der räumlichen Gesamtplanung (Lan-
des- und Regionalplanung, Bauleitplanung oder in 
Form spezieller Fachpläne) für den Naturschutz und 
das Erholungswesen in der Landschaft bestimmt. 

Der Biotopschutz ist unumstritten ein Kernstück des 
Naturschutzes. Die Erfahrung der vergangenen Jah-
re hat gezeigt, daß verstärkt rahmenrechtliche Vor-
gaben und Anstöße sowie fachliche Konzeptionen 
erforderlich sind, um die Schutzbemühungen auf al-
len Ebenen mit allen verfügbaren Mitteln voranzu-
bringen. 

Neben den Förderungsmaßnahmen der Länder lei-
stet der Bund seit 1979 einen bedeutenden eigen-
ständigen Beitrag zur dauerhaften Erhaltung groß-
räumiger Biotope durch die „Errichtung und Siche-
rung schutzwürdiger Teile von Natur und Land-
schaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeu-
tung". Dieses Programm hat Vorreiterfunktion für 
die Länder und ist kontinuierlich ausgebaut worden. 
Auch durch Erprobungs- und Entwicklungsvorha-
ben zum Naturschutz ist der Bund seit langem we-
sentlich am bundesweiten Flächenschutz beteiligt. 

5.1.2.2 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Natur-
schutz 

Viele national auftretende Probleme des Natur-
schutzes sind nur in internationaler Kooperation zu 
lösen. Vor allem der Schutz von Pflanzen und Tieren, 
der direkte Artenschutz, erfordert inte rnationale Zu-
sammenarbeit. 

Eine derartige Zusammenarbeit erfolgt zum Beispiel 
in der EG, im Europarat, im Umweltprogramm der 
Vereinten Nationen (UNEP), in der Internationalen 
Naturschutzunion (IUCN), im Internationalen Was-
servogelforschungsbüro (IWRB) sowie in der UNO

-

Organisation für Erziehung und Wissenschaft (UN-
ESCO). Die Bundesrepublik Deutschland arbeitet 
bei diesen Institutionen aktiv mit. Sie ist Mitglied, 
teilweise Initiator verschiedener internationaler 
Naturschutzübereinkommen. Darüber hinaus laufen 
zahlreiche Aktivitäten im Rahmen der multilatera-
len und bilateralen Zusammenarbeit mit anderen 
Staaten. 

5.1.2.2.1 EG-Vogelschutzrichtlinie 

Zur Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, die in 
den Mitgliedstaaten der EG heimisch sind, hat der 
Ministerrat im April 1979 die EG-Vogelschutzrichtli-
nie verabschiedet. Diese Richtlinie wurde durch das 
1. Änderungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 

von 1986 und die Bundesartenschutzverordnung von 
1986 in nationales Recht umgesetzt. 

Die Mitgliedstaaten werden durch diese Richtlinie 
aufgefordert, für alle wildlebenden Vogelarten ei-
nen ausreichenden Lebensraum zu erhalten oder 
wiederherzustellen, zum Beispiel durch 

- die Einrichtung von Schutzgebieten 

- die Pflege und ökologisch sinnvolle Gestaltung 
der Lebensräume auch außerhalb von Schutzge-
bieten 

- die Wiederherstellung zerstörter Lebensräume. 

Dies gilt besonders für die vom Aussterben bedroh-
ten, seltenen und besonders empfindlichen Vogelar-
ten, welche die Richtlinie in Anhang I aufzählt. 

Der Schutz der Vögel vor direkten menschlichen Zu-
griffen ist neben dem Biotopschutz die zweite Kom-
ponente eines wirksamen Schutzes. 

Die Richtlinie verbietet: 

- Töten oder Fangen 

- Zerstören, Beschädigen oder Entfernen von Ne-
stern  und Eiern 

- Halten von Vögeln der Arten, die nicht gejagt 
oder gefangen werden dürfen 

- Stören von Vögeln, insbesondere während der 
Brut- und Aufzuchtzeiten. 

Darüber hinaus werden die Mitgliedstaaten ver-
pflichtet, den Verkauf von lebenden und toten Vö-
geln der in Anhang I genannten Arten grundsätzlich 
zu verbieten. Ausnahmen gelten für die in Anhang II 
der Richtlinie genannten Arten, deren Nutzung oder 
Regulierung im Rahmen der Richtlinie ausdrücklich 
zugelassen ist. Bei der Jagdausübung haben die ein-
zelnen Staaten die Grundsätze für eine vernünftige 
Nutzung und eine ökologisch ausgewogene Regu-
lierung der Bestände zu beachten. 

5.1.2.2.2 Washingtoner Artenschutzübereinkommen (WA) 

Das Übereinkommen über den internationalen Han-
del mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und 
Pflanzen (Washingtoner Artenschutzübereinkom-
men (WA)) ist im März 1973 aufgrund einer Empfeh-
lung der Konferenz der Vereinten Nationen über die 
Umwelt des Menschen (Stockholm 1972) geschlossen 
worden, um der Gefährdung des Bestandes vieler 
Tier- und Pflanzenarten als Folge von Handelsinter-
essen zu begegnen. Dem Abkommen, das 1975 völ-
kerrechtlich in Kraft getreten ist, sind bis heute fast 
100 Staaten beigetreten. In der Bundesrepublik 
Deutschland ist das Washingtoner Artenschutzüber-
einkommen seit 1976 in Kraft. 

Das Übereinkommen sieht ein umfassendes interna-
tionales Kontrollsystem für den Handel mit Tieren 
und Pflanzen geschützter Arten, mit deren ohne wei-
teres erkennbaren Teilen sowie mit ohne weiteres 
erkennbar aus geschützten Arten gewonnenen Er-
zeugnissen vor. 
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Die vom Übereinkommen erfaßten Tier- und Pflan-
zenarten sind entsprechend dem Grad ihrer Schutz-
bedürftigkeit in drei Listen aufgeführt: 

Anhang I 

- von der Ausrottung bedrohte Arten, z.B. verschie-
dene Arten von Meeresschildkröten 

Anhang II 

- Arten, deren Erhaltungssituation zumeist noch ei-
ne geordnete wirtschaftliche Nutzung unter wis-
senschaftlicher Kontrolle zuläßt, z.B. der Luchs 

Anhang III 

- Arten, die von einer Vertragspartei in ihrem 
Hoheitsbereich einem besonderen Schutz unter-
worfen sind. 

Handel mit Exemplaren von Arten in Anhang I darf 
nur in Ausnahmefällen zugelassen werden; zu kom-
merziellen Zwecken ist er praktisch ausgeschlossen. 
Exemplare der in Anhang II genannten Arten kön-
nen unter bestimmten Voraussetzungen gehandelt 
werden; für die Einfuhr ist eine Ausfuhrgenehmi-
gung des Exportstaates erforderlich. Für die Einfuhr 
eines Exemplares in Anhang III ist ein Ursprungs-
zeugnis und, falls die Einfuhr aus einem Staat er-
folgt, der die Aufnahme dieser Art in den Anhang III 
veranlaßt hat, eine Ausfuhrgenehmigung des Aus-
fuhrstaates erforderlich. 

Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen 
schließt nicht aus, daß die Mitgliedsländer strengere 
Vorschriften erlassen. Von dieser Möglichkeit hat 
die EG mit der ab 1. Januar 1984 in Kraft getretenen 
,,Verordnung zur Anwendung des Übereinkommens 
über den internationalen Handel mit gefährdeten 
Arten freilebender Tiere und Pflanzen in der Ge-
meinschaft" Gebrauch gemacht. Durch diese Verord-
nung trat das Washingtoner Artenschutzüberein-
kommen 1984 in allen EG-Mitgliedstaaten in Kraft. 

5.1.2.2.3 Übereinkommen zur Erhaltung der wandernden 
wildlebenden Tierarten (Bonner Übereinkommen) 

Viele Tierarten sind aufgrund ihrer regelmäßigen 
Wanderungen über Staatsgrenzen hinweg beson-
ders großen Gefährdungen ausgesetzt. Die Bemü-
hungen eines Staates um die Erhaltung einer Art 
nützen wenig, wenn in den anderen Staaten, die am 
Zugweg dieser Art liegen, nichts zu ihrem Schutz 
unternommen wird. 

Am 23. Juni 1979 kam es daher in Bonn zum Ab-
schluß eines Übereinkommens zur Erhaltung der 
wandernden wildlebenden Tierarten, das am 1. No-
vember 1983 völkerrechtlich in Kraft trat. Für die 
Bundesrepublik Deutschland wurde das Überein-
kommen am 1. Oktober 1984 verbindlich. Inzwischen 
sind 28 Staaten und die Europäische Gemeinschaft 
dem Übereinkommen beigetreten. 

Mit dem Übereinkommen besteht eine umfassende 
Regelung zur Erhaltung, Hege und Nutzung grund-
sätzlich aller wandernden Arten. 

Anhang I des Übereinkommens enthält die Tierar-
ten, die aufgrund ihrer ungünstigen Erhaltungssi-
tuation vom Aussterben bedroht und deshalb unver-
züglich zu schützen sind. 

In Anhang II sind Arten erfaßt, für deren Erhaltung 
eine umfassende konzertierte Aktion der Staaten ih-
res Verbreitungsgebietes (Arealstaaten) zweckdien-
lich ist. Dazu sind Regionalabkommen zu schließen, 
für deren Inhalt das Übereinkommen Leitlinien fest-
legt. So sollen die Abkommen insbesondere eine 
wirksame Zusammenarbeit der betroffenen Staaten 
auf den Gebieten des Biotopschutzes und -manage-
ments, einer vernünftigen Nutzung, der Forschung 
und gegenseitigen Informationen regeln. 

5.1.2.2.4 Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen 
wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen 
Lebensräume (Berner Übereinkommen) 

Das Übereinkommen zur Erhaltung der europäi-
schen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer 
natürlichen Lebensräume ist am 19. September 1979 
im Rahmen der Dritten Europäischen Umweltmini-
sterkonferenz des Europarates über die Umwelt in 
Bern verabschiedet worden. 

Im April 1985 trat das Übereinkomen für die Bundes-
republik Deutschland in Kraft; neben der Bundesre-
publik Deutschland haben bisher 19 Staaten Europas 
und Nordafrikas und die Europäische Gemeinschaft 
das Übereinkommen ratifiziert. 

Das Übereinkommen hat drei wesentliche Ziele: 

- Schutz der wildlebenden Fauna und Flora und ih-
rer natürlichen Lebensräume, insbesondere der 
Arten und Lebensräume, deren Erhaltung die Zu-
sammenarbeit mehrerer Staaten erfordert 

- Förderung der zwischenstaatlichen Zusammenar-
beit im Bereich des Naturschutzes 

- Lenkung der Aufmerksamkeit auf gefährdete Ar-
ten einschließlich der entsprechenden wandern-
den Arten. 

Absolute Notwendigkeit für die Sicherung des 
Überlebens der Arten sind geeignete Lebensräume. 
Die Vertragsparteien verpflichten sich deshalb zum 
Schutz der Lebensräume der in den Anhängen der 
Konvention aufgeführten Tier- und Pflanzenarten. 

Das Übereinkommen enthält folgende Anhänge 

Anhang I 

streng geschützte Pflanzenarten 

Anhang II 

streng geschützte Tierarten 

Anhang III 

geschützte Tierarten, deren Nutzung durch die Ver-
tragsstaaten geregelt werden muß 

Anhang IV 

Verbotsliste von Mitteln und Methoden zum Fangen 
und Töten von Tieren. 
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5.1.2.2.5 Ramsar-Übereinkommen 

Die Bundesrepublik Deutschland ist am 25. Februar 
1976 dem Ramsar-Übereinkommen über Feuchtge-
biete von internationaler Bedeutung, insbesondere 
als Lebensraum für Wasser- und Watvögel, beigetre-
ten. Diese internationale Naturschutzkonvention ist 
1971 in Ramsar/Iran ausformuliert worden. Gegen-
wärtig gehören ihr 48 Vertragsstaaten an. Bei Genf 
ist ein Büro eingerichtet, das die administrativen 
Geschäfte führt und vom Internationalen Büro für 
Wasservogel- und Feuchtgebietsforschung (IWRB) 
wissenschaftlich beraten wird. 

Die Vertragsstaaten verpflichten sich mit ihrem Bei-
tritt u.a. 

- durch Hege die Bestände von Wat- und Wasservö-
geln in geeigneten Feuchtgebieten zu vergrößern 

- beim Beitritt mindestens ein Feuchtgebiet, das an-
hand eines Kriterienkataloges auszuwählen ist, 
zur Aufnahme in eine Liste international bedeu-
tender Feuchtgebiete zu benennen 

- die Erhaltung der in der Liste genannten Feucht-
gebiete zu gewährleisten 

- eine wohlausgewogene Nutzung der übrigen 
Feuchtgebiete innerhalb ihres Hoheitsgebietes zu 
fördern. 

Bisher sind von den Vertragsstaaten insgesamt 400 
Feuchtgebiete internationaler Bedeutung benannt 
worden. Sie erstrecken sich weltweit über fast 30 
Millionen Hektar. 

Beim Beitritt zum Übereinkommen wurden von der 
Bundesrepublik Deutschland 15 derartige Feuchtge-
biete für die Liste benannt. 1983 kamen drei weitere 
in Nordrhein-Westfalen gelegene Gebiete hinzu. 
Diese 18 Flächen umfassen 313 687 Hektar, wovon 
209 570 Hektar (also zwei Drittel) auf das niedersäch-
sische Wattenmeer entfallen. 

Schutz und Entwicklung von Pflanzen-, Tierwelt 
und Lebensräumen dieser Feuchtgebiete müssen 
durch nationales Recht vollzogen werden. Hier sind 
hauptsächlich die Bundesländer zuständig. Dies ge-
schieht z.B., indem die Feuchtgebiete als Vorrangge-
biete für Naturschutz und Landschaftspflege in die 
Raumplanung aufgenommen werden oder indem 
Kernbereiche als Naturschutzgebiete gesichert wer-
den. 

5.1.2.3 Entwicklung des Bundesnaturschutzrechts 

In der 10. Legislaturperiode sind die gesetzlichen 
Grundlagen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege durch die erste Änderung des Bundesnatur-
schutzgesetzes (sogenannte Artenschutznovelle) und 
durch die Änderung der Bundesartenschutzverord-
nung verbessert worden. Damit wurde u.a. die EG

-

Vogelschutzrichtlinie in nationales Recht umge-
setzt. 

Das Erste Gesetz zur Änderung des Bundesnatur-
schutzgesetzes ist am 1. Januar 1987 in Kraft getre-
ten. Danach ist es unzulässig, bestimmte wertvolle 
Biotope, die als besonders erhaltenswert und darum 

schutzwürdig einzustufen sind, zu verändern. Hierzu 
gehören Moore, Zwergstrauch- und Wacholderhei-
den, Auwälder, Wattflächen und Krummholzgebü-
sche. Außerdem werden die Artenschutzbestimmun-
gen verbessert: 

- grundsätzliches Vermarktungsverbot für hochgra-
dig gefährdete Tier- und Pflanzenarten ein-
schließlich deren Erzeugnisse, wenn sie aus der 
Natur entnommen sind 

- grundsätzliche Genehmigungspflicht beim grenz-
überschreitenden Verkehr besonders geschützter 
Arten 

- bundeseinheitliche Einziehungsverfahren beim il-
legalen Besitz besonders geschützter Arten 

- Rechtsverordnungsermächtigung für Ein- und 
Ausfuhrvorschriften, Haltung und Zucht beson-
ders geschützter Arten sowie das Inverkehrbrin-
gen gezüchteter Tiere mit Beschränkungsmög-
lichkeiten 

- Strafbestimmungen für besonders schwerwiegen-
de Verstöße gegen artenschutzrechtliche Verbote. 

Gleichzeitig mit der Novelle des Bundesnatur-
schutzgesetzes ist zu ihrer Umsetzung und Ausfül-
lung die Bundesartenschutzverordnung in Kraft ge-
treten. Sie enthält insbesondere: 

- Bestimmung der besonders geschützten und vom 
Aussterben bedrohten Tier- und Pflanzenarten 

- Liste der Arten, deren Ein- und Ausfuhr generell 
verboten bzw. nur mit Genehmigung erlaubt ist 

- Bestimmung der ohne weiteres erkennbaren Teile 
und Erzeugnisse geschützter Tier- und Pflanzenar-
ten, die dem Artenschutzrecht unterliegen 

- Aufzeichnungs- und Kennzeichnungspflichten 
beim Handel 

- Vorschriften über Haltung, Zucht und Inverkehr-
bringen von Exemplaren besonders geschützter 
Vogelarten und von Exemplaren vom Aussterben 
bedrohter Wirbeltierarten 

- Katalog der verbotenen Handlungen, Verfahren 
und Geräte beim Töten und Fangen von Wirbel-
tieren. 

5.1.2.4 Aktionsprogramm „Rettet den Wald" 

Das Aktionsprogramm „Rettet den Wald " wurde an-
gesichts der stark zunehmenden Waldschäden 1983 
von der Bundesregierung beschlossen. Die Minde-
rung der Waldschäden ist nach wie vor eine zentrale 
und vorrangige Aufgabe der Umweltpolitik der Bun-
desregierung. 

Dies fand seinen Ausdruck in drei Fortschreibungen 
des Aktionsprogramms (1984, 1985 und 1989), in de-
nen über den Stand der Umsetzung und über zu-
künftige Aktivitäten berichtet wurde. 

Das Aktionsprogramm erfaßt die umfangreichen na-
tionalen und internationalen Maßnahmen des Bun-
des, die der Rettung des Waldes dienen. Schwer-
punkte des Programms sind ein umfangreiches Bün- 
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del von Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft, eine 
verstärkte koordinierte Ursachenforschung sowie ei-
ne Reihe forstlicher Maßnahmen. 

Die seit Beginn der 80er Jahre in der Bundesrepublik 
Deutschland in verstärktem Umfang durchgeführte 
interdisziplinäre Ursachen- und Wirkungsforschung 
wird von Bund, Ländern und der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) seit 1983 gezielt im Rah-
men der Interministeriellen Areitsgruppe „Wald-
schäden/Luftverunreinigungen" (IMA) koordiniert 
und gefördert. Parallel dazu erfolgt in enger Zusam-
menarbeit die Aus- und Bewertung nationaler und 
internationaler Forschungsergebnisse durch den 
Forschungsbeirat „Waldschäden/Luftverunreinigun-
gen" (FBW). 

Die bisherigen Forschungsergebnisse zeigen, daß 
Luftverunreinigungen eine wesentliche Ursache der 
komplexen Walderkrankung sind, für die regional 
und zeitlich variierend unterschiedliche Kombina-
tionen von Schadfaktoren anzunehmen sind. Luft-
reinhaltemaßnahmen sind daher eine entscheidende 
Voraussetzung zur Verbesserung des Zustandes der 
Wälder. Wegen des weiträumigen Transports der 
Luftschadstoffe sind neben nationalen vor allem 
auch internationale Maßnahmen unerläßlich (zu den 
getroffenen Luftreinhalte- Maßmahmen siehe Kapi-
tel B. 2). 

Flankierend zu den Luftreinhalte-Maßnahmen wur-
den neue forstliche Fördermaßnahmen eingeführt. 
Forstliche Maßnahmen können zwar die Ursachen 
der Waldschäden nicht beheben, jedoch dazu beitra-
gen, die Widerstandskraft von Waldökosystemen zu 
verbessern und den Schadensverlauf zu mildern. Da-
her werden seit 1984 u.a. die Bodenschutz- und Me-
liorationsdüngung, der Vor- und Unterbau in ver

-

lichteten Beständen sowie die Wiederaufforstung 
gefördert. Zur Erhaltung der durch die Luftverunrei-
nigung gefährdeten Genressourcen wurde von einer 
Bund/Länder-Arbeitsgruppe ein Maßnahmenkon-
zept erarbeitet. 

5.1.2.5 Beirat für Naturschutz und Landschaftspflege 

Der Beirat für Naturschutz und Landschaftspflege 
wurde gemäß Erlaß des Bundesumweltministers 
vom 28. Juli 1987 errichtet. Der Beirat hat die Aufga-
be, den Bundesumweltminister in Angelegenheiten 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu be-
raten. Er nimmt zu vom Bundesumweltminister ge-
stellten oder von ihm selbst ausgewählten Fragen 
aus diesem Bereich Stellung. 

Arbeitsschwerpunkte des Beirates waren bisher be-
gleitende Beratungen des Bundesumweltministeri-
ums bei der Erarbeitung des Novellierungsgesetz-
entwurfs zum Bundesnaturschutzgesetz sowie zu 
den Leitlinien des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege. Weitere Arbeitsschwerpunkte sind 
Fragen zu dem Verhältnis Landwirtschaft/Ökologie, 
Fachfragen zum Entwurf der Richtlinie Fauna, Flora, 
Habitate und der Umweltprobenbank. 

5.2 Maßnahmen der 11. Legislaturperiode 

5.2.1 Leitlinien des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege 

Der Bundesumweltminister hat Probleme, Maßnah-
men und zukünftige Aufgaben des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege in seinem Entwurf eines 
Naturschutzprogramms 1987 dargestellt. Die Maß-
nahmen befinden sich überwiegend in der Umset-
zung. 

Die innerstaatliche Naturschutzpolitik des Bundes-
umweltministers orientiert sich an den folgenden 
Leitlinien, an deren Entwicklung der Beirat für 
Naturschutz und Landschaftspflege beim Bundes-
umweltminister, die Bundesforschungsanstalt für 
Naturschutz und Landschaftsökologie sowie die 
Naturschutzverbände beteiligt waren. Diese Leit-
linien basieren auf den Zielen des Bundesnatur-
schutzgesetzes unter Berücksichtigung der vom 
Bundesumweltminister geplanten Änderungen bei 
der vorgesehenen Novellierung des Bundesnatur-
schutzgesetzes (siehe 5.2.2.1). Die Ziele des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege umfassen den 
Schutz der gesamten natürlichen Umwelt. 

Die anderen Bereiche der Politik müssen zur Erfül-
lung dieser Ziele beitragen. Dies gilt vor allem für 
die Umweltpolitik selbst: Luft- und Gewässerrein-
haltung, Abfallentsorgung und Bodenschutz zielen 
neben dem Schutz der Gesundheit des Menschen in 
den ihnen zugeordneten Bereichen vor allem auf 
den speziellen Schutz der einzelnen Naturgüter ab. 
Zur Erfüllung der Naturschutzziele müssen die flan-
kierenden Maßnahmen dieser Politikbereiche noch 
stärker unter Berücksichtigung ihrer ökologischen 
Gesamtwirkungen konzipiert und auf den Schutz 
der empfindlichen Glieder der Ökosysteme sowie 
die Funktionsfähigkeit der Ökosysteme ausgerichtet 
werden; daran wirkt der Naturschutz mit. 

Auch die Gestaltung anderer naturschutzrelevanter 
Politikbereiche ist für die Erfüllung der Ziele des 
Naturschutzes bedeutend. Das Vorsorgeprinzip 
erfordert, daß in allen naturschutzrelevanten Be-
reichen, vor allem in der Agrar-, Raumordnungs-, 
Verkehrs- und Energiepolitik, Belange des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege schon bei ihrer 
Konzipierung berücksichtigt und stärker integriert 
werden. 

Der Naturschutz hat darüber hinaus die besondere 
Aufgabe, die Pflanzen- und Tierwelt, ihre Lebens-
räume (Arten- und Biotopschutz) sowie die Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft 
in ihrer natürlichen und auch in ihrer historisch ge-
wachsenen Vielfalt zu erhalten. Dabei hat der Schutz 
der einheimischen Arten und ihrer Lebensräume die 
höchste Priorität. Die Sicherung der Vielfalt, Eigen-
art und Schönheit von Natur und Landschaft dient 
auch den Bedürfnissen des Menschen nach dem Er-
lebnis der Landschaft im Rahmen naturnaher Erho-
lung. 

Die breit angelegten Zielsetzungen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege erfordern eine Land-
schaft mit Vielfalt und Abwechslung in den struktu- 
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rellen und stofflichen Verhältnissen mit möglichst 
vielen natürlichen und naturnahen Flächen und 
Landschaftselementen. Uniformierung und Nivellie-
rung von Landschaftsstrukturen und Nutzungsfor-
men stehen diesen Zielen entgegen. Tier- und Pflan-
zenarten haben spezifische Ansprüche an ihre Le-
bensstätten und Lebensräume. Auch der Erlebnis- 
und Erholungswert der Landschaft, der für die vom 
Naturschutz gewollte naturnahe, ruhige, naturver-
trägliche Erholung gewährleistet werden muß, 
hängt von ihrer Vielfalt ab. 

Vorrangige Aufgabe des Naturschutzes ist es daher, 
noch vorhandene natürliche und naturnahe Gebiete 
sowie die Restbestände aller selten gewordenen Bio-
tope unbedingt zu erhalten und diese durch Renatu-
rierungsmaßnahmen wieder zu vergrößern, zu ver-
mehren und miteinander zu „vernetzen". 

Für die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und 
die ökologische Stabilität kommt dabei der natürli-
chen Sukzession (natürliche Entwicklung ohne 
menschliche Eingriffe) eine besondere Bedeutung 
zu, weil sie zu standortspezifischen, stabilen, sich 
selbst regulierenden, natürlichen Lebensgemein-
schaften führt. 

Nach überwiegender wissenschaftlicher Einschät-
zung, insbesondere auch des Sachverständigenrates 
für Umweltfragen, ist in der landwirtschaftlichen 
Kulturlandschaft ein Flächenanteil von mindestens 
10-15 Prozent natürlicher und naturnaher Flächen 
erforderlich, die vorrangig den Erfordernissen des 
Naturschutzes dienen müssen. Je nach Naturraum 
kann der Anteil von unter 5 Prozent bis über 20 Pro-
zent schwanken. Diese Flächen müssen überall er-
halten bzw. neu geschaffen und von intensiver, teil-
weise auch von jeglicher landwirtschaftlicher Nut-
zung freigestellt werden, um die erforderliche viel-
gestaltige Entwicklung zu ermöglichen und den 
sehr unterschiedlichen, spezifischen Lebensrauman-
sprüchen der verschiedenen Tier- und Pflanzenarten 
zu genügen (siehe auch Umweltgutachten 1987 des 
Sachverständigenrates für Umweltfragen, Tz. 484, 
Tz. 492). 

Besondere Bedeutung für den Naturschutz haben 
die Wälder, weil sie in Mitteleuropa die von Natur 
aus vorherrschenden Ökosysteme mit sehr vielfälti-
gen Waldvegetationstypen von hoher ökologischer 
Stabilität mit artenreichen Biozönosen (Lebensge-
meinschaften von Pflanzen und Tieren) sind. Wegen 
der vielfältigen positiven Wirkungen des Waldes für 
die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, die Re-
generations- und Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 
den Artenschutz, das Klima und die Erholungsmög-
lichkeiten ist generell eine Ausdehnung der Wald-
fläche, vor allem in waldarmen Gebieten anzustre-
ben (Aufforstung und natürliche Sukzession). 

Das System der Naturwaldreservate ist entspre-
chend auszubauen, wo möglich sollten die bestehen-
den vergrößert werden. Außerdem ist es wünschens-
wert, weitere großflächige natürliche bzw. naturna-
he Waldökosysteme als Waldnationalparke vorran-
gig für Zwecke des Naturschutzes zur Verfügung zu 
stellen. Die Waldsäume sollen möglichst weitge-
hend unter Berücksichtigung der Erfordernisse des 

Naturschutzes gestaltet werden. Bei Naturschutz-
vorrangflächen sollen Maßnahmen am naturschüt-
zerischen Ziel ausgerichtet werden. Für die zur Zeit 
vorrangig dem Naturschutz dienende Waldfläche 
(unter 1,5 Prozent) sollte mindestens eine Verdopp-
lung angestrebt werden. In den übrigen Wäldern 
sind, soweit dies nicht bereits der Fall ist, verstärkt 
die Grundsätze einer naturnahen Waldbewirtschaf-
tung zu beachten. 

Eine zentrale Bedeutung für den Naturschutz haben 
die Oberflächengewässer mit ihren Uferbereichen. 
Durch Rückbau in natürliche und naturnahe Zu-
stände, Wiedervernässung, natürliche Sukzession, 
Schaffung von Überschwemmungs- und Retentions

-

räumen (Überschwemmungsgebiete zur Wasser-
rückhaltung und -speicherung), Anlage von Flach-
wasserzonen an stehenden Gewässern sowie von 
Pufferzonen ist eine Wiederherstellung naturnaher 
Zustände - wo immer möglich - an allen Gewässern 
erforderlich. Besondere Bedeutung haben Schutz 
und Renaturierung der Salzwiesen im Wattenmeer-
bereich. 

Neben der Bereitstellung von Flächen, die vorrangig 
dem Naturschutz dienen, ist es zur Sicherung der 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und zum 
Schutz der wildlebenden Pflanzen- und Tierarten 
auch erforderlich, die Stoffeinträge so weit zu verrin-
gern, daß zumindest in ausreichend großen Gebie-
ten auch die empfindlichen Glieder der Ökosysteme 
durch stoffliche Belastungen nicht geschädigt und 
Schadstoffakkumulationen in Gewässern und Böden 
vermieden werden. Zusätzlich sind die Direktmaß-
nahmen des Artenschutzes fortzuführen und zu ver-
stärken. 

In allen anderen Nutzungsbereichen (z.B. Siedlung, 
Verkehr, Abgrabungen, Deponien) sind die Natur-
schutzbelange so weit wie möglich zu berücksichti-
gen. 

Die Forderung, Naturschutz auf der ganzen Fläche zu 
betreiben, kann durch abgestufte, differenzierte An-
forderungen verwirklicht werden. Die Naturschutz-
anforderungen gehen dabei von sehr strengen Be-
schränkungen in den Kernbereichen des Naturschut-
zes über weniger strenge Beschränkungen in den 
Puffer- und Vernetzungsbereichen der Vorrangge-
biete des Naturschutzes fließend in standortbedingte 
unterschiedliche Berücksichtigungspflichten auf 
vorrangig anderen Nutzungen dienenden Flächen 
über. Die verschiedenen Intensitäten der „Nutzung" 
und des Schutzes von Flächen sowie ihre fließenden 
Übergänge sind in der sogenannten Naturschutzpy-
ramide versinnbildlicht (siehe Abbildung 6.) 

5.2.2 Entwicklung des Bundes-Naturschutzrechts in 
der 11. Legislaturperiode 

5.2.2.1 Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes 

Mit dem am 1. Januar 1987 in Kraft getretenen Er-
sten Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutz-
gesetzes ist im wesentlichen dessen fünfter Ab-
schnitt, das Artenschutzkapitel, neu gefaßt worden. 
Der Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten 
vor dem unmittelbaren menschlichen Zugriff und 
dem Handel stand dabei im Vordergrund. 
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Abbildung 6 

Naturschutzpyramide 
Naturschutzansprüche im Gesamtraum 

Quelle:  Erz (1978), verändert 

Der Bundesumweltminister hat den Entwurf einer 
weiteren Novelle zum Bundesnaturschutzgesetz 
vorgelegt. Dieser Gesetzentwurf umfaßt neben der 
Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes die Ände-
rung weiterer Gesetze, insbesondere des Pflanzen-
schutz- und Wasserhaushaltsgesetzes. 

Hervorzuheben sind folgende Schwerpunkte: 

1. Die Regelungen über die Ziele und Grundsätze 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
werden neu gefaßt: 

- Der Schutz von Natur und Landschaft dient der 
Erhaltung der Lebensgrundlagen des Men-
schen. Damit ist untrennbar die sittliche Ver-
antwortung des Menschen für seine natürliche 
Umwelt verbunden. Dies wird nunmehr hervor-
gehoben. Außerdem erhalten die Ziele eine 
stärkere ökologische Akzentuierung. 

- Die Grundsätze des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege werden konkretisiert, um sie 
für die Praxis besser handhabbar zu machen, 
und im erforderlichen Umfang erweitert. Als 
wichtige Leitvorstellung wird insbesondere die 
Einrichtung von Biotopverbundsystemen ge-
nannt, um das Überleben wildlebender Tier- 
und Pflanzenarten besser zu sichern. 

- Jedermann wird aufgefordert, im Rahmen sei-
ner Möglichkeiten zur Verwirklichung des 
Schutzes von Natur und Landschaft beizutra-
gen. 

2. Das Verhältnis von Land- und Forstwirtschaft 
zum Naturschutz wird neu geordnet: 

- Es werden Kriterien für eine mit den Zielen und 
Grundsätzen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege vereinbare land-, forst- und fi-
schereiwirtschaftliche Bodennutzung in be-
stimmten Bereichen (Anwendung von Pflan-
zenschutz- und Düngemitteln, Vermeidung von 
Bodenerosionen) festgelegt. Eine diesen Krite-
rien entsprechende Bodennutzung ist weiterhin 
nicht als Eingriff in Natur und Landschaft anzu-
sehen. 

- Es wird ein finanzieller Ausgleich für wirt-
schaftliche Nachteile gewährt, die durch stand-
ortbedingte Nutzungseinschränkungen aus 
Gründen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege entstehen. Entsprechendes gilt 
für Beschränkungen der Anwendung von Pflan-
zenschutzmitteln aus Gründen des Natur- und 
Gewässerschutzes. 

3. Die Neuregelung der Landschaftsplanung dient 
dem Ziel, ihre eigenständige Funktion als Fach-
planung des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege und ihr Gewicht gegenüber anderen 
Raumansprüchen und Planungen zu stärken. 

4. Die Eingriffsregelung ist neu gefaßt und in wich-
tigen Punkten verbessert: 

- Das Gewicht der Naturschutzbelange gegen-
über sonstigen Anforderungen an Natur und 
Landschaft wird verstärkt. 

- Bei Entscheidungen durch andere Behörden ist 
künftig grundsätzlich die Zustimmung der Na-
turschutzbehörden erfoderlich. 
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5. Führen Anlagen, die nach dem Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz zu genehmigen sind, zu erheb-
lichen stofflichen Beeinträchtigungen schutzwür-
diger Biotope, können Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen oder Geldzahlungen auferlegt wer-
den. Entsprechendes gilt für erlaubnis- oder 
bewilligungspflichtige 	Gewässerbenutzungen 
nach dem Wasserhaushaltsgesetz. 

6. Der Biotopschutz wird verstärkt. Besonders die 
rechtlichen Möglichkeiten werden zur Unter-
schutzstellung von Flächen aus Gründen des Bio-
topschutzes - u.a. zur Schaffung von Biotopver-
bundsystemen - verbessert. 

7. Im Artenschutzrecht wird vor allem in Befolgung 
des Urteils des Europäischen Gerichtshof vom 
17. September 1987 die Ausnahme für die land-, 
forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung 
konkretisiert. 

8. Die Verbandsmitwirkung wird erweitert, beson-
ders auf die Landschaftsplanung auf allen Stufen. 
Die Voraussetzungen für die Anerkennung von zu 
beteiligenden Naturschutzvereinen werden teil-
weise neu gefaßt, vor allem soll künftig der prak-
tischen Tätigkeit der Vereine größeres Gewicht 
beigemessen werden. 

9. Es wird ein dem Bundesumweltminister unter-
stelltes Bundesamt für Artenschutz errichtet, das 
vor allem für Verwaltungsaufgaben des Bundes 
beim Vollzug des Washingtoner Artenschutzüber-
einkommens und beim sonstigen grenzüber-
schreitenden Verkehr mit Exemplaren besonders 
geschützter Arten zuständig ist. Die Bundesfor-
schungsanstalt für Naturschutz und Landschafts-
ökologie wird unter Beibehaltung ihrer bisheri-
gen Aufgaben organisatorisch mit dem Amt zu-
sammengeführt. 

5.2.2.2 Finanzierung von Naturschutzmaßnahmen 

Die Verwirklichung der in den Naturschutzleitlini-
en angesprochenen Ziele und die Umsetzung der mit 
der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes 
verbundenen Erwartungen werden zu Mehrausga-
ben führen. 

Aufgrund der gegebenen Zuständigkeiten zwischen 
Bund und Ländern sind grundsätzlich die Länder für 
die Bereitstellung von mehr Mitteln für den Natur-
schutz zuständig. Die Bundesregierung prüft, wie 
insgesamt die Naturschutzfinanzierung verbessert 
werden kann. Dabei werden im Bundesumweltmini-
sterium auch Überlegungen zur Einführung einer 
Naturschutzabgabe angestellt, die als Lenkungsab-
gabe einerseits Naturbelastungen vermindern und 
andererseits Finanzierungsmittel für Naturschutz-
maßnahmen erschließen soll. 

5.2.2.3 Erste Verordnung zur Änderung der Bundesarten-
schutzverordnung 

Die Bundesartenschutzverordnung von 1986 ist auf-
grund von zwischenzeitlichen Änderungen der An-
hänge des Washingtoner Artenschutzübereinkom-
mens durch die 1. Verordnung zur Änderung der 
Bundesartenschutzverordnung vom 24. Juli 1989 ge

-

ändert worden. Neben dieser Anpassung sind in fol-
genden Punkten Änderungen erfolgt: 

- Einführung eines strengeren Schutzes für einige 
dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen 
unterliegende Tier- und Pflanzenarten (zusätzli-
che Ein- und Ausfuhrgenehmigungspflicht) 

- Erleichterungen des wissenschaftlichen Tausch-
verkehrs bei der Ein- und Ausfuhr von Tieren und 
Pflanzen, die dem EG-Recht unterliegen 

- Freistellung von der Buchführungspflicht für 
künstlich vermehrte Pflanzen und soweit eine 
gleichwertige Buchführung nach der Psittakose-
verordnung besteht 

- Erweiterung der Ausnahmen und Ausnahmemög-
lichkeiten beim Vermarktungsverbot für gezüch-
tete Wirbeltiere 

- Herausnahme von einigen künstlich vermehrten 
Pflanzen aus dem besonderen Artenschutz 

- Freistellung bestimmter Importe einiger beson-
ders geschützter Tier- und Pflanzenarten von der 
Ein- und Ausfuhrgenehmigungspflicht 

Die Verordnung soll damit insgesamt praktikabler 
und wirksamer werden. Sie ist am 1. August 1989 in 
Kraft getreten. Mit der Vollendung des Europäi-
schen Binnenmarktes wird die Berechtigung zur 
Schaffung selbständiger innerstaatlicher Schutzvor-
schriften überprüft werden müssen. Deshalb wird es 
in Zukunft darauf ankommen, daß im Rahmen der 
EG strengere Schutzvorschriften erlassen werden. 

5.2.3 Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit 

5.2.3.1 EG-Richtlinienvorschlag „Fauna, Flora, Habitate" 

In den Europäischen Gemeinschaften wurden Fra-
gen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
lange Zeit überwiegend nur im Rahmen anderer Po-
litiken oder in Verbindung mit ihnen behandelt. 
Dies hat sich durch die Einheitliche Europäische Ak-
te mit der Aufnahme eines eigenständigen Kapitels 
„Umwelt" in den EWG-Vertrag grundlegend geän-
dert. Nunmehr hat die EG eine eigenständige Um-
weltpolitik mit weitgefaßten Zielen. 

Den Intentionen der Einheitlichen Europäischen 
Akte folgend hat die EG-Kommission 1988 einen 
Richtlinienvorschlag zum Schutz der natürlichen 
und naturnahen Lebensräume sowie der wildleben-
den Tier- und Pflanzenarten vorgelegt. Dieser Richt-
linienvorschlag eröffnet die Möglichkeit, den Natur-
schutz in der EG auf hohem Niveau zu harmonisie-
ren und durch ein koordiniertes Vorgehen der Mit-
gliedstaaten den Biotop- und Artenschutz in der Ge-
meinschaft zu verbessern. 

Gegenstand des Richtlinienvorschlags sind Maß-
nahmen für einen umfassenden Schutz natürlicher 
und naturnaher Lebensräume sowie wildlebender 
Tier- und Pflanzenarten. Im Bereich des Biotop-
schutzes ist vorgesehen, eine generelle Pflicht der 
Mitgliedstaaten festzulegen, sich um die ,,Vermei-
dung von Belastungen und Beeinträchtigungen der 
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natürlichen und naturnahen Habitate" zu bemühen. 
Leitbild ist die Errichtung eines europäischen Net-
zes ausgewiesener Schutzgebiete mit der Bezeich-
nung „NATURA 2000", das aus den auf der Grundla-
ge der Richtlinie „Fauna, Flora, Habitate" ausgewie-
senen Gebieten sowie den Schutzgebieten im Sinne 
der EG-Vogelschutzrichtlinie und des Ramsar-Über-
einkommens bestehen soll. 

Im Bereich des direkten Artenschutzes ist vorgese-
hen, in Ergänzung zu den Vorschriften der EG

-

Vogelschutzrichtlinie ein allgemeines Schutzsystem 
für wildlebende Tier- und Pflanzenarten zu errich-
ten. 

Sowohl im Bereich des Biotopschutzes als auch im 
Bereich des Artenschutzes sind umfassende Be-
richts- und Informationspflichten der Mitgliedstaa-
ten sowie eine weitgehende Einflußnahme der Kom-
mission auf den Vollzug und die Finanzierung beab-
sichtigt. Ferner sieht der Entwurf Verpflichtungen 
der Mitgliedstaaten vor, Grundlagenarbeiten und 
Forschungsvorhaben zu fördern. 

Die Bundesregierung hat das Tätigwerden der Ge-
meinschaft zur Verbesserung des Schutzes natürli-
cher und naturnaher Lebensräume und der wildle-
benden Tier- und Pflanzenarten grundsätzlich be-
grüßt und ihre Unterstützung zugesagt. 

Der Richtlinienentwurf wird innerhalb der EG zur 
Zeit beraten. 

5.2.3.2 Schutz des Wattenmeeres 

Das Wattenmeer reicht von Den Helder (Niederlan-
de) entlang der niederländischen, deutschen und dä-
nischen Nordseeküste bis Esbjerg (Dänemark); es 
nimmt für das Ökosystem Nordsee eine Schlüssel-
stellung ein. Seine Salzwiesen, Flußmündungen, das 
offene Watt, die Priele und Rinnen sind von Ebbe 
und Flut geprägte Lebensräume, die untereinander 
und mit den übrigen Bereichen der Nordsee insge-
samt als Laichgebiet und Kinderstube für Fische, Le-
bensraum für Meeresvögel und Seehunde sowie als 
Rast- und Ruhezone für Zugvögel unersetzliche Be-
deutung haben. 

Die drei Wattenmeeranrainerstaaten Bundesrepu-
blik Deutschland, Dänemark und Niederlande ha-
ben ihre Bemühungen zum Schutz des Wattenmee-
res frühzeitig aufeinander abgestimmt und im Rah-
men der „Gemeinsamen Erklärung von Kopenha-
gen" 1982 institutionalisiert. Darin erklären sie ihre 
Absicht, die Aktivitäten zur Erfüllung der sich aus 
den internationalen Rechtsinstrumenten des Natur-
schutzes ergebenden Verpflichtungen zu koordinie-
ren. Seither gibt es in regelmäßigen Abständen (alle 
2-3 Jahre) Regierungsgespräche sowie in kürzeren 
Abständen Abstimmungsgespräche auf Beamten-
ebene. 

Die letzten Regierungsgespräche fanden unter deut-
scher Präsidentschaft am 17. November 1988 in Bonn 
statt. Folgende Vereinbarungen wurden getroffen: 

- Einigung über ein Abkommen zum Schutz der 
Seehundpopulation im Wattenmeer (Regionalab-
kommen im Sinne des Bonner Übereinkommens 

zur Erhaltung der wandernden wildlebenden 
Tierarten) 

- Beschluß zur Erarbeitung eines gemeinsamen Be-
richts der drei Wattenmeerstaaten für die 3. Inter-
nationale Nordseeschutzkonferenz (Niederlande 
1990) 

- Beschluß zur Erarbeitung eines trilateralen Moni

-

toring-Programms für das gesamte Wattenmeer 

Neben den Regierungsgesprächen finden im Rah-
men der trilateralen Zusammenarbeit in zwei- bis 
dreijährigem Abstand internationale Wattenmeer-
symposien zu ausgewählten Problemen statt. Das 
letzte Symposium befaßte sich im November 1988 in 
List/Sylt mit dem Thema „Biomonitoring im Watten-
meer". 

Zur weiteren Intensivierung der Zusammenarbeit 
wurde auf der Basis eines Verwaltungsübereinkom-
mens, das im Oktober 1987 in Kraft trat, ein gemein-
sames Wattenmeersekretariat der Anrainerstaaten 
errichtet. Es befindet sich zur Zeit in Wilhelms-
haven. 

5.2.3.3 Regionalabkommen im Rahmen des Bonner 
Übereinkommens 

Im Bonner Übereinkommen haben sich die Vertrags-
partner zur Erhaltung der wandernden wildleben-
den Tierarten verpflichtet (siehe hierzu 5.1.2.2.3). 

Ein Regionalabkommen zum Schutz europäischer 
Fledermausarten steht kurz vor dem Abschluß, das 
Abkommen zum Schutz der Seehundpopulation im 
Wattenmeer ist bereits paraphiert. Weitere Regio-
nalabkommen zum Schutz des Weißstorchs, zum 
Schutz bestimmter Wasservogelarten und zum 
Schutz kleiner Wale in Nord- und Ostsee werden 
vorbereitet. Den Regionalabkommen können auch 
Regierungen beitreten, die das Bonner Übereinkom-
men nicht unterzeichnet haben. 

Die Konferenz der Vertragsparteien als Beschlußor-
gan des Übereinkommens tagt alle drei Jahre. Wich-
tigstes Ergebnis der Konferenz 1988 war die Aufnah-
me von sieben kleinen Walarten in Anhang II. 

5.2.3.4 Deutsches Nationalkomitee für das UNESCO

-

Programm „Man and the Biosphere" (MAB) 

Das UNESCO-Programm „Man and the Biosphere" 
(MAB) konzentriert sich unter dem Gesichtspunkt 
weltweiter Umweltzerstörungen auf die Untersu-
chung, Pflege und Wiederherstellung belasteter 
Ökosysteme. 

1987 veranstaltete das Deutsche Nationalkomitee für 
die westeuropäischen und nordamerikanischen Mit-
gliedsländer eine Tagung zum Thema ,,Changes of 
Land-Use in Rural Areas". Eine verstärkte Koopera-
tion zu Fragen möglicher Landnutzungsänderungen 
wurde vereinbart, um langfristig eine Verbesserung 
der ökologischen Situation im ländlichen Raum zu 
erreichen. 

1988 hat das Deutsche MAB-Nationalkomitee den 
internationalen Workshop „Long-Term Ecological 
Research - A Global Perspective" durchgeführt, an 



Drucksache 11/7168 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

dem Vertreter aus 13 Staaten teilnahmen. Auf die-
sem Treffen wurden wichtige Fragen der ökologi-
schen Langzeitforschung herausgearbeitet und mög-
liche Lösungsstrategien entwickelt sowie Empfeh-
lungen für den Ausbau und die Koordination von 
ökologischer Langzeitforschung im internationalen 
Kontext gegeben. 

5.2.3.5 7. Vertragsstaatenkonferenz des Washingtoner Arten-
schutzübereikommens (WA) 

Im Oktober 1989 fand in Lausanne/Schweiz die 
7. Vertragsstaatenkonferenz des Übereinkommens 
über den internationalen H andel mit gefährdeten 
Arten freilebender Tiere und Pflanzen (Washingto-
ner Artenschutzübereinkommmen - WA) statt. 

Herausragender Beschluß der Konferenz war die 
Aufnahme des afrikanischen Elefanten in Anhang I 
des Übereinkommens (Liste der vom Aussterben be-
drohten Arten). Ebenfalls in Anhang I WA wurden 
auf Antrag der Bundesrepublik Deutschland u.a. die 
3 südamerikanischen Katzenarten Ozelot, Tigerkat-
ze und Langschwanzkatze aufgenommen. Der inter-
nationale grenzüberschreitende Handel mit diesen 
Arten ist ab Mitte Januar 1990 verboten. Darüber 
hinaus wird zu diesem Zeitpunkt ein absolutes in-
nerstaatliches Vermarktungsverbot für Exemplare 
dieser Arten - einschließlich deren Teile und Er-
zeugnisse - (etwa Gegenstände aus Elfenbein) ein-
treten. 

Insgesamt ergaben sich im Tierbereich 38 Änderun-
gen, im Pflanzenbereich 36. Darüber hinaus wurden 
13 Resolutionen zur Verbesserung der Durchführung 
des Übereinkommens verabschiedet. 

5.2.3.6 Alpenkonferenz 

Im Oktober 1989 fand auf Initiative der Bundesre-
gierung in Berchtesgaden die Erste Internationale 
Alpenkonferenz der Umweltminister statt. An der 
Konferenz nahmen alle Alpenstaaten sowie die EG

-

Kommission teil. Als Beobachter waren der Europa-
rat, das EFTA-Sekretariat, die drei Alpenarbeitsge-
meinschaften, CIPRA und IUCN vertreten. 

Die Konferenz verabschiedete eine Resolution, die 
sich mit allen für den Umweltschutz im Alpenraum 
bedeutsamen Fragen auseinandersetzt. Es wurde 
Übereinstimmung darin erzielt, daß eine Rahmen-
konvention erarbeitet werden soll, in deren Rahmen 
schrittweise verbindliche Regelungen insbesondere 
für folgende Bereiche getroffen werden: Naturschutz 
und Landschaftspflege, Raumplanung, Bodenschutz, 
Wasserhaushalt, Tourismus, Verkehr, Energieversor-
gung. 

1991 wird Österreich zu einer Zweiten Internationa-
len Alpenkonferenz einladen, die sich insbesondere 
mit der Konvention zum Schutz der Alpen befassen 
soll. 

5.2.3.7 Zusammenarbeit mit der DDR 

Auch im Bereich des Naturschutzes ist die Zusam-
menarbeit mit der DDR in den letzten Monaten deut-
lich verstärkt worden. Ein intensiver, kontinuierli-
cher Informationsaustausch wurde auf allen Ebenen 

und in allen Fachbereichen des Naturschutzes ein-
geleitet. 

Zwischen dem Ministerium für Naturschutz, Um-
weltschutz und Wasserwirtschaft der DDR und dem 
Bundesumweltministerium sind auch bereits mehre-
re konkrete Naturschutzvorhaben erörtert worden, 
deren Durchführung nunmehr vorbereitet wird. 

- Folgende 4 Gebiete sollen baldmöglichst zu Na-
turschutzgebieten mit gesamtstaatlich repräsenta-
tiver Bedeutung entwickelt werden: 

• Drömling (grenzüberschreitend) 
Ausgedehntes Feuchtgebiet nordwestlich 
Braunschweig; Lebensraum für zahlreiche ge-
fährdete Arten (u.a. Kranich, Schwarzstorch). 

• Schaalsee (grenzüberschreitend) 
Schleswig-Holstein-Mecklenburger-Grenzge-
biet 
Brutgebiet für Seeadler, Lebensraum für 
Fischotter u.a. gefährdete Arten; Verlandungs- 
und Uferzonen; bedroht durch Tourismus, 
Sport, Freizeitnutzung. 

• Spreewald (in der DDR) 
Von Gewässern durchzogenes ausgedehntes 
Feuchtgebiet mit Erlenbruchwäldern; bedroht 
durch Tourismus, Erholungs- und Nutzungsin-
tensivierung (Grünlandumbruch). 

• Schorfheide einschließlich Parsteinsee (in der 
DDR) 
Ehemaliges Staatsjagdgebiet dank geringer 
anthropogener Einflüsse; Rückzugsgebiet für 
eine Vielzahl gefährdeter Tier- und Pflanzen-
arten. Gefährdet durch Tourismus und Erho-
lungsverkehr. 

- Weiterhin werden Maßnahmen zur Erhaltung und 
Nutzung von besonders wertvollen Gebieten und 
Objekten für nationale und internationale Stätten 
der Begegnung vorbereitet. 

- Zudem besteht die Absicht, natürliche und natur-
nahe Gebiete im Grenzbereich zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der DDR gemein-
sam zu erhalten bzw. zu entwickeln und zu schüt-
zen. Zur Vorbereitung der vorhabenbezogenen 
Maßnahmen einschließlich der Feinabgrenzung 
der Gebiete wurde die Bildung von Arbeitsgrup-
pen auf der Ebene der Bezirke bzw. der Bundes-
länder vereinbart. Die Arbeitsgruppen erarbeiten 
Pflege- und Entwicklungspläne für die vereinbar-
ten Gebiete. Dabei sollen möglichst folgende 
grenzüberschreitende Gebiete als Schutzgebiete 
entwickelt werden: 

• Biosphärenreservat Rhön (Beteiligung der Län

-

der Bayern, Hessen und des Bezirkes Suhl) 

• Naturparke/Naturschutzparks Lauenburgische 
Seen - Schaalsee 

• mecklenburgisches und niedersächsisches Elb-
tal 

• Harz 

• Haßberge/Thüringisches Grabfeld 

• Frankenwald 
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- Für die Lösung umwelt- und raumplanerischer 
Aufgaben im Raum Berlin wurde die Bildung ei-
ner Expertengruppe vereinbart. Diese Gruppe ar-
beitet eng mit dem Regionalausschuß Berlin zu-
sammen. Die Expertengruppe wird vom Umwelt-
ministerium der DDR berufen und geleitet. In ihr 
arbeiten Planungsexperten aus Berlin (West) mit. 

- Die Entwicklung der Landschafts-und Raumord-
nungsplanung in der DDR wird durch Kontakte 
mit der Bundesforschungsanstalt für Naturschutz 
und Landschaftsökologie und der Bundesfor-
schungsanstalt für Landeskunde und Raumord-
nung unterstützt. 

5.2.4 Finanzielle Förderung von Naturschutzvorhaben 

5.2.4.1 Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben 

Der Bundesumweltminister fördert Erprobungs- und 
Entwicklungsvorhaben auf dem Gebiet des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege (Haushaltsjahr 
1988: 4,4 Millionen DM, 1989: 4,7 Millionen DM, 1990: 
10,4 Millionen DM). Mit der Förderung sollen For-
schungsergebnisse und neue Verfahren, die der Ver-
besserung des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege dienen, in der Praxis erprobt und entwickelt 
werden. Für den Bundesumweltminister sind z.B. 
Vorhaben zur Renaturierung bundesweit gefährde-
ter Biotoptypen oder zur Schaffung von Biotopver-
bundsystemen besonders interessant. Träger solcher 
Vorhaben können z.B. Naturschutzverbände, Ge-
bietskörperschaften, Gemeinden oder Grundstücks-
eigentümer sein. 

Die Vorhaben sollen in der Regel spätestens drei 
Jahre nach der Bewilligung abgeschlossen sein. Sie 
werden grundsätzlich wissenschaftlich betreut. Die 
wissenschaftliche Betreuung umfaßt auch eine 
Nachuntersuchung zur Erfolgskontrolle. 

Tabelle 4 

Laufende Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben 

1. Oldenburger Wiederherstellung großflächig 
Graben vernäßter Bereiche als Lebens- 

raum für Vögel und Nieder- 
moorvegetation 

2. Leegmoor Wiedervernässung von indu- 
striell 	abgebauten 	Schwarz- 
torfgewinnungsflächen 	und 
Versuche zur Hochmoorrege- 
neration 

3. Weser- Regeneration landschaftstypi- 
niederung scher Auenstandorte (Vorun- 

tersuchung) 
4. Rheinisch- Neuanlage 	sowie 	Erhaltung 

Bergischer und Pflege von Obstwiesen 
Kreis 

5. Lommersum Optimierung von Ausgleichs- 
maßnahmen in der Flurberei- 
nigung unter tierökologischen 
Gesichtspunkten 

6. Wachtberg Vernetzung von Amphibien- 
Lebensräumen 

7. Hohe Rhön Renaturierung eines teilabge- 
torften 	und 	entwässerten 
Hochmoores sowie Erhaltung 
von Magerwiesen und natur- 
nahen 	Wäldern 	im 	Natur- 
schutzgebiet „Rotes Moor" 

8. Ottweiler Entwicklung 	halbnatürlicher 
Biotope auf bisher landwirt- 
schaftlich genutzten Flächen 
am Beispiel des Pappelhofes 

9. Schwarzach Optimierung 	eines 	Auenab- 
bei Freystadt schnittes 	am 	Beispiel 	der 

Schwarzach 
10. Bodensee Ermittlung geeigneter Metho- 

den zum Schutz und zur Wie- 
deransiedlung 	des 	Uferröh- 
richts 

11. Akademie Entwicklung und Erprobung 
für Natur- einer 	„Informationseinheit 
schutz und Naturschutz mit Medienpaket" 
Landschafts- zur besseren Aufklärung der 
pflege Öffentlichkeit über Inhalte des 

Naturschutzes 
12. Braun- Entwicklung feuchter Natur- 

schweig bereiche in vielfältig und in- 
tensiv 	genutzten 	Räumen 
durch 	gegenseitigen 	Aus- 
gleich konkurrierender Nut- 
zungen 	am 	Beispiel 	des 

Riddagshausen-Weddeler 
Teichgebietes 	(Modellvorha- 
ben) 

13. Oberrhein Naturnahe 	Auenwälder 	am 
Oberrhein 	- 	Möglichkeiten 
der Renaturierung und natur- 
nahen Bewirtschaftung 

14. Kreis Borken Renaturierung der Berkel-Aue 
15. Baden-Würt- Ausrichtung von Extensivie- 

temberg/ rungs-, 	Flächenstillegungs- 
Bayern/Saar- und ergänzenden agrarischen 
land Maßnahmen auf Ziele des Na- 

tur- und Umweltschutzes mit- 
tels Landschaftsplanung (Vor- 
untersuchung) 

16. Hankens- Renaturierung der Ise-Niede- 
büttel rung - Biotopvernetzung am 

Beispiel des Fischotters (Vor- 
untersuchung) 

5.2.4.2 Naturschutzvorhaben gesamtstaatlich repräsentativer 
Bedeutung und Gewässerrandstreifenprogramm 

Die Zuständigkeit für die Finanzierung und Durch-
führung von Naturschutz- und Landschaftspflege

-

maßnahmen liegt grundsätzlich bei den Ländern. 
Unter dem Gesichtspunkt der „Förderung von Auf-
gaben der gesamtstaatlichen Repräsentation" stellt 
die Bundesregierung seit 1979 auch Finanzmittel zur 
dauerhaften Sicherung von Landschaftsteilen mit 
gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung zur Ver-
fügung. 

Ziel der Bundesförderung ist es, großflächige, natur

-

nahe Landschaftsteile mit herausragender („gesamt- 
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staatlich repräsentativer") Bedeutung (Naturschutz-
großprojekte) mit ihrem typischen Artengefüge dau-
erhaft zu sichern und vor irreversiblen Schäden und 
vor dem Verlust ihres Wertes für Fauna und Flora zu 
bewahren. Es handelt sich dabei um Gebiete, die Le-
bensräume gefährdeter oder vom Aussterben be-
drohter Arten beinhalten und die besonders typische 
und gut ausgebildete Naturbereiche darstellen. Dies 
bedingt „Naturnähe" (reichhaltiges Arteninventar, 
intakte Funktionsfähigkeit des Lebensraumes), in 
Einzelfällen auch in Verbindung mit kulturhisto-
risch typischen Ausprägungen des Gebietes. Den 
Projekten ist hinsichtlich ihrer Größenordnung in 
Verbindung mit ihrer naturschutzfachlichen Quali-
tät nationale Bedeutung zuzusprechen; sie sind ge-
eignet, den Stellenwert des Naturschutzes in der 
Bundesrepublik Deutschland im internationalen 
Vergleich zu dokumentieren. 

Ab 1989 wurde die Zielsetzung dieser Bundesförde

-

rung dahingehend erweitert, daß im Rahmen dieses 
Programmes Ausgleichszahlungen im Rahmen eines 

Gewässerrandstreifenprogramms geleistet werden 
können. Das Gewässerrandstreifenprogramm des 
Bundesumweltministers verbindet die bisherige 
Zielsetzung der Förderung von Naturschutzgroßpro-
jekten mit dem Ziel der Verbesserung der ökologi-
schen Qualität der oberirdischen Gewässer. Als Ge-
wässer im Sinne dieses Förderprogrammes werden 
verstanden: Quellen, Fließ- und Stillgewässer ein-
schließlich ihrer Ufer, Randbereiche und Auen so-
wie Küstengewässer von Nord- und Ostsee. 

Vor 1987 standen für die Förderung 4-7 Millionen 
DM jährlich zur Verfügung. Seit 1987 waren es 10 
Millionen DM, ab 1990 sind es 25 Millionen DM jähr-
lich. Davon können bis zu 10 Millionen DM für Ge-
wässerrandstreifenproj ekte verwendet werden. 

Zur Zeit befinden sich 17 Projekte (Natuschutzgroß-
projekte und Gewässerrandstreifenprojekte) in der 
Durchführung; 9 Naturschutzgroßprojekte sind ab-
geschlossen (siehe Projektübersicht); eine Vielzahl 
von Projekten wird vorbereitet. 

Projektübersicht 

Abgeschlossene Vorhaben (Naturschutzgroßprojekte) 

Haseldorfer Marsch Größtes Rastgebiet vieler Wat- und Wasservogelarten auf dem Zug von 
Schleswig-Holstein Nordwest-Sibirien nach West-Europa (Internationale Bedeutung). Unab- 
Träger: Stiftung Natur- dingbarer Bereich für den Vogelzug (Rückzugs- und Regenerationsgebiet). 
schutz 
Schleswig-Holstein 

Mündungsgebiet der Ahr Einzige weitgehend natürlich erhaltene Flußmündung von 20 Nebenflüssen 
Rheinland-Pfalz des Rheins. Durch Flächenkauf konnten das Naturschutzgebiet vergrößert 
Träger: Landkreis Ahr- und somit die Voraussetzungen für den auch zukünftig frei mäandrierenden, 
weiler hochwasserabhängigen Verlauf der Ahr geschaffen werden. Das Gebiet ist 

auch aus vegetationskundlicher Sicht (Art und Zusammensetzung der Vege- 
tation) von besonderer Bedeutung. 

Meißendorfer Teiche Altes, kaum mehr als solches genutztes Fischteichgebiet mit umliegenden 
Niedersachsen feuchten Wiesenflächen von internationaler Bedeutung. Es zeichnet sich 
Träger: Landkreis Celle durch eine äußerst hohe Artenvielfalt und ein seltenes Spektrum der Tier- 

und Pflanzenarten von nährstoffarmen bis zu nährstoffreichen Gewässern 
aus. Bedeutendes Rastgebiet für Zugvögel. 

Meerfelder Maar (Eifel) Maar mit dem größten oberirdischen Wassereinzugsgebiet im Verhältnis zur 
Rheinland-Pfalz Seeoberfläche und von besonderer hydrologischer Bedeutung. Durch geeig- 
Träger: Gemeinde Mander- nete Maßnahmen wurde die Wasserqualität verbessert und die Landschafts- 
scheid gestalt im Uferbereich bewahrt. 

Westliche Vulkaneifel Sicherung und Sanierung von Maaren und Vulkankratern einmaliger Aus- 
Rheinland-Pfalz prägung. Biologischer und geomorphologischer Zustand sowie Formenreich- 
Träger: Landkreis Daun turn sind von besonderer Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland 

und Europa. 

Bislicher Insel Das Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung umfaßt wertvolle Rast- und 
(Xanten-Kleve) Nahrungsbiotope einer Vielzahl gefährdeter Vogelarten (insbesondere Win- 
Nordrhein-Westfalen tergäste). U. a. Überwinterungsgebiet von ca. 20 Prozent der westeuropäi- 
Träger: Kommunalverband schen Saatgans-Gesamtpopulation. 
Ruhr 

Mechtersheimer Teilbereiche eines Systems unterschiedlicher Feuchtgebiete im Bereich des 
Tongruben Oberrheins. Gewässerbiotop mit Flachwasser- und Uferzonen, denen im Zu- 
Rheinland-Pfalz sammenhang mit benachbarten Altrheinarmen eine Schlüsselrolle für die Er- 
Träger: Landkreis Ludwigs- haltung reicher Fauna und Flora mit einer Vielzahl gefährdeter Tier- und 
hafen Pflanzenarten zukommt, u. a. dauerhaftes Brutvorkommen von Purpurrei- 

hern.  
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Elbniederungsgebiet Die außerordentliche Vielfalt pflanzlicher und tierischer Lebensformen und 
Gartow-Höhbeck die große Zahl unterschiedlicher Biotope im Grenzgebiet der atlantischen 
Niedersachsen und kontinentalen Klimazonen verleihen dem Raum eine herausragende Be- 
Träger: Deutscher Bund deutung. Er ist ein Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung, bedeutend- 
für Vogelschutz, ster Kranichbrutplatz in der Bundesrepublik Deutschland und Lebensraum 
LV Hamburg der einzigen Vorkommen von Rotbauchunken. 

„Zinnbach" Dauerhafte Erhaltung und Fortentwicklung des Lebensraums einer der für 
Bayern Mitteleuropa bedeutendsten Populationen der Flußperlmuschel. 
Träger: Stadt Rehau 

Laufende Vorhaben (Naturschutzgroßprojekte) 

Neustädter (Diepholzer) Sicherung eines küstenfernen Hochmoorkomplexes im Norden der Bundes- 
Moor republik Deutschland; Lebensraum vom Aussterben bedrohter Vogelarten, 
Niedersachsen u. a. größtes dauerhaftes Brutvorkommen von Goldregenpfeifern. Feuchtge- 
Träger: Landkreis biet von internationaler Bedeutung. 
Diepholz 

Rhön Wegen ihrer landschaftlichen, floristisch-vegetationskundlichen und fauni- 
Hohe Rhön/Lange Rhön stischen Einzigartigkeit (u. a. die größte außeralpine Birkwildpopulation in 
Bayern Mitteleuropa) wurde ein großer Teil der „Hohen Rhön" als nationalparkwür- 
Träger: Landkreis dig dargestellt. Beabsichtigt ist u. a. die langfristige Beseitigung oder Um- 
,,Rhön-Grabfeld” wandlung von Fichtenbeständen in standortgerechte Laubholz-Mischbe- 

stände, die Erhaltung einer der größten Birkwildpopulationen Mitteleuropas 
und die Wiederherstellung des für die Rhön typischen „Offenlandschafts- 
Charakters". 

Alte-Sorge Schleife Der Flußlauf der „Alten-Sorge" mit seinen Mäanderschleifen und den an- 
Schleswig-Holstein grenzenden feuchten Grünlandbereichen hat außerordentliche Bedeutung 
Träger: für Wiesen- und Rastvögel, den Storchenschutz sowie als Lebensraum für den 
Stiftung „Naturschutz stark gefährdeten Otter. 
Schleswig-Holstein" 

Borgfelder Wümmewiesen Eine der letzten größeren, periodisch überfluteten Niederungslandschaften 
Hansestadt Bremen mit außerordentlicher Bedeutung für Wiesenvögel, als Rastplatz für Zugvö- 
Träger: Umweltstiftung gel (Zwergschwan, Löffelente u. Uferschnepfe) und aus vegetationskundli- 
WWF-Deutschland cher Sicht. 

Wurzacher Ried Ausgedehnte Riedlandschaft mit vollständig erhaltener Zonierung unter- 
Baden-Württemberg schiedlicher Moortypen, die sich um die größte zusammenhängende Hoch- 
Träger: moorfläche Mitteleuropas gliedern. Mit dem außerordentlichen Artenreich- 
Landkreis Ravensburg turn (ca. 650 Pflanzenspezies) hat sich das Ried zu einem Rückzugsgebiet sel- 

tener und gefährdeter Arten entwickelt. 

Ochsenmoor Dem Ochsenmoor kommt als Brutgebiet feuchtlandgebundener Vogelarten 
Niedersachsen u. als Durchzügler-Rastgebiet herausragende Bedeutung zu. In Verbindung 
Träger: mit dem angrenzenden Dümmer handelt es sich um ein Feuchtgebiet 
Landkreis Diepholz internationaler Bedeutung, dessen besondere Wertigkeit sich aus der Kombi- 

nation flacher Freiwasserzonen mit Röhrichtflächen u. Naßgrünlandberei- 
chen ergibt. 

Dannenberger Marsch Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung. Bereich mit der höchsten in der 
Niedersachsen Bundesrepublik Deutschland festgestellten Siedlungsdichte des vom Aus- 
Träger: Landkreis sterben bedrohten Weißstorches. Bedeutende Vorkommen von Unken, Kie- 
Lüchow-Dannenberg fernflußkrebsen und anderen Lurcharten. 

Wolferskopf Typischer Ausschnitt aus der historischen Kulturlandschaft des Saarlandes. 
Saarland Streuwiesen, Kalkhalbtrockenrasen, Trockengebüsche, Waldmäntel, Quell- 
Träger: Zweckverband bereiche, Feuchtgebiete bilden einen einzigartigen Biotopverbund. Beispiel- 
Naturschutzvorhaben haftes Vorkommen typischer vielfältiger Fauna und Flora dieser Lebensräu- 
Wolferskopf me. Gefährdet durch Aufforstung und Nutzungsumwandlung und Intensivie- 

rung. 

Wollmatinger Ried Bedeutendes Watvogel-Brutgebiet am Bodensee, auch von internationaler 
Baden-Württemberg Bedeutung. Ausgedehnte Schilf und Röhrichtflächen in Kombination mit pe- 
Träger: Deutscher Bund riodisch überfluteten, artenreichen Streuwiesenbereichen. Hohe Struktur- 
für Vogelschutz, Konstanz vielfalt. Gefährdet durch Gehölzsukzession und Eutrophierung durch Dün- 

gung privater Wiesenbereiche. 
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Regentalaue Gebiet mit Verlandungs-, Flachmoor- und Feuchtwiesenbereichen. Ornitho- 
Bayern logischer Schwerpunktbereich mit auffallend reicher Brutvogelfauna, B rut- 
Träger: Landkreis Cham raum zahlreicher Arten der Roten Liste. Gefährdet durch Entwässe rung und 

Nutzungsumwandlung. 

Nigehörn/Scharhörn Die Düneninsel Scharhörn ist eine der wichtigsten Brutinseln für Küstenvö- 
Hamburg gel an  der deutschen Nordseeküste. Sie besitzt die größte Brutkolonie von 4 
Träger: Freie und Hanse- Arten der gegenüber Lebensraumveränderungen und -störungen sehr emp- 
stadt Hamburg findlichen Seeschwalben: u.a. Flußseeschwalben und Brandseeschwalben. 

Gewässerrandstreifenprojekte 

Lutter Weitgehend naturnahes Gewässersystem mit einer Vielzahl hochspeziali- 
Niedersachsen sierter Tier. und Pflanzenarten u. a. Flußperlmuschel, Fischotter, Schwarz- 
Träger: Landkreis Celle storch. Gefährdet durch Eintrag organischer und anorganischer Stoffe sowie 

durch eine Reihe anthropogener Nutzungen. 

Altrheinarm Der Altrheinarm ,,Bienen-Praest" ist ein international bedeutsames Feuchtge- 
Bienen-Praest biet, das von 1979 bis 1983 bereits im Rahmen der Naturschutzgroßprojekte 
Nordrhein Westfalen gefördert wurde. Es handelt sich um einen Teilbereich des größten Überwin- 
Träger: Stadt Rees terungsrastplatzes für Saat- und Bleßgänse im deutschen Binnenland. Ziel ist 
(1979-1983) der Erhalt bedrohter Flora und Fauna in einem typischen Ufer und Altrhein- 
Träger: Landkreis Kleve armbereich am Niederrhein. Ziel des Vorhabens ist die Vergrößerung des 
(1989-1996) bestehenden Schutzgebietes. 

Flumm-/Fehntjer Tief Eine der letzten großen, unverbauten und nicht entwässerten Marsch- und 
Niedersachsen Niedermoorlandschaften in der Bundesrepublik Deutschland. Bedeutender 
Träger: Landkreis Aurich Brutraum für Vogelarten, die an Feuchtgrünländereien gebunden sind. Ein- 
und Leer zigartige Vorkommen bestimmter Vegetationsformen. Gefährdet durch Ent- 

wässerung und Nutzungsintensivierung. 

Isarmündung Das Gebiet stellt mit zahlreichen Altarmen und Auenwäldern eine weitge- 
Bayern  hend intakte Überflutungsaue dar und zählt zu den großen Raritäten Mittel- 
Träger: europas. Gebiet wird als biogenetisches Reservat eingestuft. Es repräsentiert 
Landkreis Deggendorf eine naturnahe und weitgehend intakte Überflutungsaue im Mündungsbe- 

reich eines Alpenflusses. Gefährdet durch Aufforstung, Umwandlung und 
wasserwirtschaftliche Maßnahmen. 

Meerbruch/Steinhuder Der Bereich „Meerbruch" gehört zum internationalen Feuchtgebiet „Steinhu- 
Meer der Meer". Es handelt sich um ein ausgedehntes Grönlandgebiet auf Nieder- 
Niedersachsen moorböden mit einzelnen Erlen-Bruchwaldbeständen. Durch eine zuneh- 
Träger: Naturpark mende Intensivierung der Bewi rtschaftung des Raumes in den letzten Jahren 
Steinhuder Meer wurde seine Bedeutung als B rut und Rastgebiet für feuchtlandgebundene 

Arten beeinträchtigt. Durch Nutzungsänderung und biotoplenkende Maß- 
nahmen sollen die Naturschutzfunktionen des Raumes wiederhergestellt 
werden. 

Altenburg IV Das Projekt hat das Ziel, ein weitgehend in sich geschlossenes, nährstoffar- 
Hessen mes aquatisches System mitsamt seiner Uferbereiche durch unbeeinflußte 
Träger: Stifung Hessischer natürliche Regeneration und Stoffkreisläufe zu erhalten, zu schützen und zu 
Naturschutz entwickeln. Aufgrund seiner Nährstoffarmut von gesamtstaatlich repräsenta- 

tiver Bedeutung. 

5.2.5 Landschaftsplanung 

Die Landschaftsplanung ist das zentrale Planungsin-
strument zur Verwirklichung der Ziele des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege. Sie ist überwie-
gend raumbezogene Planung; daneben kann sie aber 
auch - vor allem auf den höheren Planungsebenen - 
nicht unmittelbar raumbezogene Aussagen enthal-
ten, insbesondere zum Artenschutz. Planungsebenen 
sind das Landschaftsprogramm für ein Land, der 
Landschaftsrahmenplan für eine Region, der L and-
schaftsplan für die Ebene des Flächennutzungsplans 
sowie der Grünordnungsplan für die Ebene des Be-
bauungsplans. 

Auf diesen Planungsebenen hat die Landschaftspla-
nung die Erfordernisse und Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege für den jeweili-
gen Planungsraum darzustellen. Sie muß dabei 
auch die Erfordernisse des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege aufzeigen, die bei der Gesamt-
planung (Raumordnung und Bauleitplanung) sowie 
bei anderen Fachplanungen zu berücksichtigen 
sind. Die Erfordernisse für andere Fachplanungen 
können darüber hinaus in Form des landschaftspfle-
gerischen Begleitplans, der im Rahmen der Ein-
griffsregelung (§ 8 BNatSchG) geregelt ist, aufge-
zeigt werden. 
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Der Sachverständigenrat für Umweltfragen zieht in 
seinem Umweltgutachten 1987 angesichts des fort-
laufenden Landschaftsverbrauchs und Arten-
schwundes die Bilanz, daß die Landschaftsplanung 
bisher praktisch keine Wirkung gezeigt habe 
(Tz. 410 ff.). 

Die Effektivität der Landschaftsplanung muß künf-
tig entscheidend verbessert werden. Dieses muß 
auch durch gesetzgeberische Maßnahmen gesche-
hen. Zudem sind nach Auffassung des Bundesum-
weltministers methodische, personelle und finan-
zielle Verbesserungen erforderlich (siehe auch Um-
weltgutachten 1987 des Sachverständigenrates für 
Umweltfragen, Tz. 509). 

In dem Gesetzentwurf des Bundesumweltministers 
für eine zweite Änderung des Bundesnaturschutzge-
setzes sind folgende Änderungen hinsichtlich der 
Landschaftsplanung vorgesehen: 

- Die Aufgaben der Landschaftsplanung werden 
erstmals zusammenhängend beschrieben. Dabei 
wird die Aufgabe der Landschaftsplanung, Maß-
stäbe für die Prüfung der Umweltverträglichkeit 
zu liefern, besonders hervorgehoben. 

- Es wird eine Pflicht zur Berücksichtigung der In-
halte der Landschaftsplanung bei anderen Planun-
gen und Verwaltungsverfahren bzw. eine Pflicht 
zur Begründung von abweichenden Entscheidun-
gen verankert. 

- Soweit Landschaftsrahmenpläne aufgestellt wer-
den, sollen diese, dem Landschaftsprogramm ver-
gleichbar, insgesamt die Fläche eines L andes voll-
ständig abdecken. Auch Landschaftspläne sollen 
künftig grundsätzlich flächendeckend erstellt und 
laufend fortgeschrieben werden. 

- Der Grünordnungsplan wird erstmals ausdrück-
lich erwähnt. 

- Für Landschaftsprogramme, Landschaftsrahmen-
pläne und Landschaftspläne werden einheitliche 
Mindestinhalte festgelegt, die den eigenständigen 
Charakter dieser Planungen unterstreichen. 

Zur Verbesserung der Qualität der Landschaftspla-
nung und damit zur Verbesserung ihrer Durchset-
zungskraft trägt auch die Änderung der Honorarord-
nung für Architekten und Ingenieure (HOAI) vom 
17. März 1988 bei. Darin werden u.a. erstmals Lei-
stungsbilder für Landschaftsrahmenpläne und land-
schaftspflegerische Begleitpläne eingeführt. 

5.2.6 Ökologische Umweltbeobachtung 

Um langfristig gesicherte Erkenntnisse über Auswir-
kungen stofflicher und struktureller Belastungen zu 
erhalten, führt die Bundesregierung ökologische 
Umweltbeobachtungen durch. Dies erfolgt in Form 
von Modellvorhaben. 

Der erste deutsche Hauptforschungsraum wurde 
- gleichzeitig als deutscher Beitrag zum UNESCO

-

Programm „Man and the Biosphere" im MAB-6-
Bereich „Der Einfluß des Menschen auf Hochge-
birgsökosysteme" - im Nationalpark Berchtesgaden 
eingerichtet. 

Der zweite wurde in Zusammenarbeit mit dem Bun-
desforschungsminister und dessen Projekt „Ökosy-
stemforschung im Bereich der Bornhöveder Seen-
kette" (Verbundforschung) gegründet. 

Derzeit wird von Bundesumweltminister und Bun-
desforschungsminister in Zusammenarbeit mit den 
Landesregierungen Niedersachsen und Schleswig

-

Holstein ein dritter Hauptforschungsraum im Wat-
tenmeer eingerichtet. Weitere Projekte befinden 
sich in der Planung. 

Neben den Forschungsvorhaben zur ökologischen 
Umweltbeobachtung in Ökosystemen und der Öko-
systemforschung hat auch die Umweltprobenbank 
zur Gewinnung langfristiger Erkenntnisse über die 
Auswirkung stofflicher und struktureller Belastun-
gen von Ökosystemen eine wichtige Funktion. 

Die Umweltprobenbank soll folgende Aufgaben er-
füllen: 

- Umweltbeobachtungen mit Erfassung, Charakte

-

risierung und Sicherung repräsentativer Proben 

- Erstellung von Trendaussagen über die Entwick-
lung von Umweltbelastungen 

- Bestimmung der Konzentration auch von Stoffen, 
die zur Zeit der Einlagerung nicht als Schadstoffe 
gelten 

- Erfolgskontrollen von eingeleiteten Umwelt-
schutzmaßnahmen 

- Langfristlagerung von Umweltproben für spätere 
vergleichende Untersuchungen. 

Mit Hilfe der Umweltprobenbank soll die Gesamt-
belastung der Umwelt systematisch ermittelt und 
analysiert werden. Die vorgesehene kontinuierliche 
Beobachtung der langfristigen chemischen, physika-
lischen und biologischen Entwicklungs- und Verän-
derungsprozesse in der Umwelt wird es ermögli-
chen, Voraussagen über künftige Umweltgefährdun-
gen zu machen. 

5.2.7 Konzept zur Vorbildfunktion der Flächen im Bun-
desbesitz 

Für Naturschutz und Landschaftspflege besteht ein 
erheblicher Bedarf an Flächen, die nach Natur-
schutzerfordernissen genutzt oder jeder Nutzung 
entzogen und teilweise zweckentsprechend gepflegt 
werden müssen. Die öffentliche Hand soll bei Bereit-
stellung und Pflege dieser Flächen - soweit es ihre 
Zweckbestimmung zuläßt - vorangehen. 

Vom Bundesumweltministerium wurde ein Konzept 
zur Vorbildfunktion der Flächen im Besitz des Bun-
des erarbeitet. In diesem Konzept sind die wesentli-
chen Grundflächen im Vermögen und Einflußbe-
reich des Bundes aufgeführt und hinsichtlich ihrer 
Bedeutung für den Naturschutz und die Landschafts-
pflege beschrieben: Für die einzelnen Flächenkate-
gorien werden Maßnahmen zur Verbesserung des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege vorge-
schlagen. 
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5.2.8 Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden 

Nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes haben die 
Naturschutzverbände ein besonderes Mitwirkungs-
recht bei allen Naturschutzmaßnahmen. Die Ver-
bände und ihre vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter 
nehmen diese Aufgabe mit großem Engagement 
wahr. Auf Bundesebene sind folgende Verbände ge-
mäß § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes für die Mit-
wirkung anerkannt worden: 

Arbeitsgemeinschaft beruflicher und ehrenamtli-
cher Naturschutz e. V. (ABN) 

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
e. V. (BUND) 

Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Land-
schaftspflege e. V. (DGGL) 

Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Ter-
rarienkunde e. V. (DGHT) 

Deutsche Sektion des Internationalen Rates für 
Vogelschutz e. V. (DS-IRV) 

Deutscher Bund für Vogelschutz e. V. (DBV) 

Deutscher Falkenorden e. V. (DFO) 

Deutscher Heimatbund e. V. (DHB) 

Deutscher Jagdschutz-Verband e. V. (DJV) 

Deutscher Naturschutzring e. V. (DNR) 

Deutscher Tierschutzbund e. V. 

Komitee gegen Vogelmord e. V. 

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V. (SDW) 

Schutzgemeinschaft Deutsches Wild 

Verband deutscher Gebirgs- und Wandervereine 
e. V. (VDGW) 

Verband Deutscher Naturparke e. V. (VDN) 

Verband Deutscher Sportfischer e. V. (VDSF) 

Vereinigung Deutscher Gewässerschutz e. V. 
(VDG) 

Zoologische Gesellschaft von 1858 e. V. 

Mit der 2. Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes 
soll die Anerkennung von Verbänden stärker auf die 
Ziele des Naturschutzes ausgerichtet und stärker 
von dem tatsächlichen Naturschutzhandeln der Ver-
bände abhängig gemacht werden. Dabei werden die 
Mitwirkungsmöglichkeiten erweitert. Die Bundes-
regierung erhofft sich davon noch stärkere Impulse 
der Verbände bei den speziellen Belangen des Na-
turschutzes. 

Der Bundesumweltminister bemüht sich um eine en-
ge Kooperation mit allen Naturschutzverbänden. 
Das erfolgt durch regelmäßige Informationen im 
Rahmen von Klausurtagungen mit den Geschäfts-
führern der Naturschutzverbände sowie Informa-
tionsgesprächen des Bundesumweltministers mit 
den Präsidenten und Vorsitzenden der Naturschutz-
verbände. 

Institutionelle Förderung wird zur Zeit dem Deut-
schen Naturschutzring als Dachverband der Natur-
schutzverbände zuteil sowie dem Deutschen Rat für 
Landespflege wegen seiner besonderen Wahrneh-
mung gutachtlicher Tätigkeiten zu speziellen Na-
turschutzfragen. Allen anderen Verbänden stehen in 
erheblichem Umfang Mittel zur Förderung von Pro-
jekten zur Verfügung. Dabei handelt es sich vor al-
lem um die Unterstützung von Erprobungs- und Ent-
wicklungsvorhaben des Naturschutzes sowie die 
Durchführung von Tagungen und zentralen Infor-
mationsveranstaltungen. 

Die Bundesregierung ist daran interessiert, die gute 
kooperative Zusammenarbeit mit den Verbänden 
noch weiter auszubauen. 

5.3 Landwirtschaft, Naturschutz und 
Landschaftspflege 

5.3.1 Entwicklung der landwirtschaftlichen Produktion 

Die traditionelle Landwirtschaft Mitteleuropas, ge-
kennzeichnet durch eine Kombination von Acker-
bau und Viehhaltung, hat sich über lange Zeiträume 
meist weitgehend den natürlichen Gegebenheiten 
angepaßt. Durch das Nebeneinander naturnaher und 
- zumeist extensiv - bewirtschafteter Flächen wurde 
sogar eine optimale Vielfalt an Biotopen als Voraus-
setzung für Artenreichtum in der Tier- und Pflanzen-
welt ermöglicht. Auch das Erscheinungsbild der hi-
storischen Agrarlandschaft war vielfältig und wurde 
zumeist als ansprechend empfunden. 

Etwa seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist die deutsche 
Landwirtschaft einem tiefgreifenden Umwandlungs-
prozeß unterworfen, gekennzeichnet durch Techni-
sierung, Rationalisierung, Intensivierung und Spe-
zialisierung. Mineralische Dünger und Pflanzen-
schutzmittel kamen in zunehmendem Maße zum 
Einsatz, Maschinen traten an die Stelle von Arbeits-
tieren und führten u.a. zur Verringerung des Grün-
landanteils in den Gebieten intensiver Produktion 
und zu Bodenverdichtungen. Zahlreiche Feuchtge-
biete wurden entwässert, naturnahe Landschaftsele-
mente beseitigt, die Schläge vergrößert und begra-
digt, Wege asphaltiert. Flächenunabhängige Tier-
haltungen führten zu Überdüngungen. Besonders 
tiefgreifend waren die Veränderungen der letzten 
30 Jahre, in denen zunehmend die agrarpolitischen 
Rahmenbedingungen durch die EG gesetzt wurden. 

5.3.2 Belastungen von Natur und Landschaft 

Die dargestellte Entwicklung hatte erhebliche Aus-
wirkungen u. a. auf die Vielfalt der freilebenden 
Tier- und Pflanzenwelt, auf das Landschaftsbild und 
den Erholungswert der Landschaft sowie auf das 
Grundwasser und die Oberflächengewässer und auf 
die Beschaffenheit der Böden. 

Weitere Beeinträchtigungen der Agrarlandschaft er-
gaben sich durch Verursacher außerhalb der Land-
wirtschaft, insbesondere Überbauung von Flächen 
für Siedlungs- und Verkehrszwecke, Flächenzer-
schneidung durch Verkehrswege und Energielei-
tungen, Flächenverluste durch Abgrabungen und 
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Deponien, Schadstoffbelastungen von Wasser, Bo-
den und Vegetation durch nichtlandwirtschaftliche 
Verursacher, visuelle Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes durch Bauwerke. 

Hierbei ist die Landwirtschaft - mehr noch die Forst-
wirtschaft - auch Betroffener von Umweltbelastun-
gen aus anderen Verursacherbereichen, z.B. durch 
Luftschadstoffe mit den bekannten Wirkungen auf 
Bäume, aber möglicherweise auch auf landwirt-
schaftliche Nutzpflanzen, durch Schwermetallbela-
stungen in Emittentennähe, ferner durch die bereits 
genannten Flächenverluste und Flächenentwertun-
gen durch Zerschneidung sowie durch Bodenbeein-
trächtigungen infolge des Aufbringens von Klär-
schlämmen und Siedlungsabfällen. 

Landwirtschaft hat aber auch positive Umweltwir-
kungen: 

- So bietet eine extensive Landbewirtschaftung bei 
bestimmten Kulturbiotopen die besten Vorausset-
zungen für die Erhaltung der vorhandenen Tier-
und Pflanzenvielfalt. 

- Die Erhaltung der Kulturlandschaft verbessert die 
Möglichkeiten zur naturnahen Erholung. 

- Die Schaffung und Erhaltung von naturnahen 
Landschaftselementen sowie Flächenstillegungs-
und Extensivierungs maßnahmen haben positive 
Auswirkungen auf Wasser, Boden und die Arten-
vielfalt. 

Trotz dieser positiven Teilaspekte waren nach Fest-
stellung des Sachverständigenrats für Umweltfragen 
1987 noch keine Anzeichen für eine nachhaltige 
Trendwende in der Naturbelastung durch die Land-
wirtschaft erkennbar (Umweltgutachten 1987, Tz. 
425 ff.). In seinem Sondergutachten ‚‚Umweltproble-
me der Landwirtschaft" von 1985 beschrieb der SRU 
auch für die nähere Zukunft folgende Entwicklungs-
tendenzen: 

- steigende Intensität der Bodennutzung durch Ein-
satz ertragssteigernder und ertragssichernder Pro-
duktionsmittel 

- wachsende durchschnittliche Größe der Betriebe 
und Feldschläge 

- zunehmende Spezialisierung, insbesondere Ent-
kopplung von Ackerbau und Viehhaltung 

- Einengung der Fruchtfolge und der Produktpalet-
te 

- zunehmende Konzentration der Viehhaltung auf 
bestimmten Regionen in spezialisierten Betrieben. 

Inzwischen kann von einer weiteren flächendecken-
den Intensitätssteigerung der Bodennutzung und ei-
nem fortdauernden Größenwachstum der Feldschlä-
ge nicht mehr generell gesprochen werden; auch ist 
tendenziell eine weitere Einengung der Fruchtfolge 
nicht mehr erkennbar. 

5.3.3 Maßnahmen zur Konfliktlösung 

Mechanisierung und Intensivierung der landwirt

-

schaftlichen Produktion mit ihren Umweltwirkun

-

gen sind zu einem erheblichen Teil durch die allge-
meinen volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
und den technischen Fortschritt verursacht. Das 
agrarische Marktordnungssystem der EG beinhaltet 
so starke zusätzliche Produktionsanreize, daß es bei 
wichtigen Agrarprodukten zu einer erheblichen 
Überproduktion gekommen ist. Ihre Kosten haben 
die Grenzen der Finanzierbarkeit überschritten und 
sind der Auslöser für eine intensive Reformdiskus-
sion. Diese wird durch die wachsende Kritik an den 
ökologischen Folgen dieser Agrarpolitik verstärkt. 

Mit dem vorrangigen Ziel der Marktentlastung, d.h. 
der Produktionsmengenreduzierung, erließ die EG 
im Jahre 1988 Verordnungen über die Förderung der 
Stillegung von Anbauflächen (Teilflächenstill-
legung) und der Extensivierung und Umstellung der 
Erzeugung sowie zur Förderung der Einstellung der 
landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit. Die Durch-
führung dieser Bestimmungen kann zu einer Entla-
stung des Naturhaushalts führen, speziell für G ewäs-
ser und Böden; die Umweltbedeutung ist dennoch 
- vor allem unter Aspekten des Naturschutzes - we-
gen der zeitlichen Beschränkung der Maßnahmen 
und der weitgehend fehlenden räumlichen Steue-
rungsmöglichkeiten begrenzt. 

Die nationale Umsetzung dieser EG-Bestimmungen 
wurde vollzogen oder eingeleitet. Der Einsatz der 
Fördermittel erfolgt auch unter Berücksichtigung 
von Zielen des Umweltschutzes, soweit die Vorga-
ben seitens der EG dies ermöglichen. 

Näher am Umweltschutz orientiert ist die Förderung 
umweltgerechter Erzeugungspraktiken nach Artikel 
19 der EG-Effizienzverordnung. Diese Förderung be-
schränkt sich jedoch auf begrenzte Gebiete, in de-
nen die Sicherung der Umweltbedingungen beson-
ders dringlich ist. Von der hierbei geschaffenen 
Möglichkeit, Programme für den Natur- und Um-
weltschutz im Agrarbereich auch mit EG-Mitteln 
fördern zu lassen, machen die Bundesländer zuneh-
mend Gebrauch. 

Die Bundesregierung unterstützt die Bemühungen 
der EG, im Rahmen der EG-Agrarpolitik Maßnah-
men zu mehr Umweltschutz zu realisieren. Diesem 
Ziel diente auch das informelle Treffen der EG-
Umweltminister, das auf Einladung des Bundesmini-
sters für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
während der deutschen EG-Präsidentschaft im Fe-
bruar 1988 in Wildbad Kreuth stattfand. Sie beschlos-
sen, zur Integration der Politikbereiche Umwelt/ 
Landwirtschaft verstärkt Impulse an die Agrarmini-
ster zu geben. 

Die Bundesregierung hat die „Mitteilung der  Kom-
mission  der Europäischen Gemeinschaften über 
Umwelt und Landwirtschaft" begrüßt, in der eine ob-
jektive Analyse dieses Problemfeldes erfolgt und 
notwendige Maßnahmen dargestellt werden. 

Auf dieser Grundlage unterbreitete die Kommission 
zwischenzeitlich dem Ministerrat wichtige Vor-
schläge 

- für eine Richtlinie über die Zulassung und das In-
verkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (es 
handelt sich dabei um einen g rundlegend überar- 
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beiteten Vorschlag, der ursprüngliche Vorschlag 
stammt aus dem Jahre 1976) 

- für eine Richtlinie zum Schutz von Süß-, Küsten-
und Meerwasser vor der Verunreinigung aus dif-
fusen Quellen. 

Beide Vorschläge befinden sich noch in der Bera-
tung. 

Im nationalen Bereich hat die Bundesregierung 
durch die Novellierung des Gesetzes über die Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruk-
tur und des Küstenschutzes" sichergestellt, daß bei 
allen Maßnahmen die Ziele des Umweltschutzes 
verstärkt beachtet werden und ökologischen Erfor-
dernissen Rechnung getragen wird. 

Der Rahmenplan für die Gemeinschaftsaufgabe mit 
den Förderungsgrundsätzen wurde in vielen Punk-
ten diesen Erfordernissen angepaßt. 

So ist die agrarstrukturelle Vorplanung künftig star-
ker an den Grundsätzen der Umweltverträglich-
keitsprüfung auszurichten. Die Anlage naturnaher 
Landschaftselemente in der Agrarlandschaft soll 
ausdrücklich förderungsfähig sein, sofern diese 
Maßnahmen primär der Landwirtschaft dienen, z.B. 
dem Erosionsschutz. Beim Wegebau soll nach dem 
neuen Rahmenplan eine Flächenversiegelung weit-
gehend aus der Förderung ausgeschlossen sein. 

Maßnahmen mit der Folge der Umwandlung oder 
einer sonstigen wesentlichen Beeinträchtigung sel-
tener oder ökologisch wertvoller Biotope gemäß 
§ 20 c Bundesnaturschutzgesetz dürfen nicht mehr 
gefördert werden. Dies gilt vor allem für Moore und 
verschiedenartige andere Feuchtgebiete, für Dünen, 
Block- und Geröllhalden, Zwergstrauch- und Wa-
cholderheiden, Trockenrasen, Auwälder, Fels- und 
Steilküsten, Salzwiesen, Wattflächen, offene Feldbil-
dungen sowie Krummholzgebüsche im alpinen Be-
reich. Grundsätzlich ausgeschlossen ist jetzt auch 
die Förderung von Meliorationsmaßnahmen bei 
Grün- und Ödland. 

Durch die vorgenommene Novellierung des Pflan-
zenschutzrechts werden schädliche Auswirkungen 
u.a. auf den Naturhaushalt stärker als bisher einge-
schränkt, z.B. durch Verschärfung der Zulassungs-
voraussetzungen für Pflanzenschutzmittel, durch 
Beschränkungen der Anwendung bestimmter Pflan-
zenschutz-Wirkstoffe in Wasserschutz-, Naturschutz-
und anderen sensiblen Gebieten sowie durch Sach-
kundeerfordernisse bei Händlern und Anwendern 
von Pflanzenschutzmitteln. 

Integrierter Pflanzenschutz, d.h. eine Kombination 
biologischer, biotechnischer, pflanzenzüchterischer 
sowie anbau- und kulturtechnischer Maßnahmen, 
soll die Anwendung chemischer Pflanzenschutzmit-
tel auf das erforderliche Mindestmaß beschränken. 

Das Gesetz zur Förderung der bäuerlichen Land-
wirtschaft hat auch zu einer Änderung des Dünge-
mittelgesetzes geführt. Danach darf der Einsatz von 
Düngemitteln nur nach den Regeln guter fachlicher 
Praxis erfolgen. Zur guten fachlichen Praxis gehört, 
daß die Düngung nach Art, Menge und Zeit auf den 
Bedarf der Pflanzen und des Bodens unter Berück

-

sichtigung der im Boden verfügbaren Nährstoffe 
und organischen Substanz sowie der Standort- und 
Anbaubedingungen ausgerichtet wird. 

Im Rahmen der Fortschreibung des Düngemittel-
rechts wurden für einzelne Düngemitteltypen die 
Schwermetallmengen begrenzt. 

Um zur Lösung der Zielkonflikte zwischen Land-
wirtschaft und Umweltschutz beizutragen, sieht der 
vom Bundesumweltminister vorgelegte Entwurf ei-
nes 2. Gesetzes zur Änderung des Bundesnatur-
schutzgesetzes vor, das Verhältnis beider Bereiche 
zueinander neu zu regeln. Hierzu gehört auch die 
Einführung einer Regelung für den finanziellen Aus-
gleich naturschutzbedingter Bewirtschaftungsbe-
schränkungen. 

Die Probleme Landwirtschaft/Umwelt werden in 
verschiedenen Gremien des Bundes und der Länder 
erörtert. Es ist das Ziel der Umweltministerkonfe-
renz, gemeinsam mit der Agrarministerkonferenz 
baldmöglichst zu einem einvernehmlichen Maßnah-
menkatalog zu kommen, der einerseits die Ziele des 
Gewässer-, Boden- und Naturschutzes und anderer-
seits die Interessen einer wettbewerbs- und entwick-
lungsfähigen Landwirtschaft berücksichtigt. 

Der Verminderung oder der Vermeidung von Um-
weltbelastungen dienen ferner die 

- verstärkte Ausrichtung der Agrarforschung auf 
umweltrelevante Themen, 

- stärkere Betonung ökologischer Lerninhalte in 
der landwirtschaftlichen Aus- und Weiterbildung 
sowie 

- die verstärkte Ausrichtung der landwirtschaftli-
chen Beratung auf umwelt- und naturschonende 
Methoden der pflanzlichen und tierischen Erzeu-
gung. 

5.4 Natur, Freizeit und Tourismus 

Freizeitaktivitäten in der Natur haben stark zuge-
nommen. Einerseits haben Erholungsuchende ein vi-
tales Interesse an einer noch relativ intakten Natur, 
andererseits darf nicht verkannt werden, daß Frei-
zeitaktivitäten - vor allem wenn immer mehr Men-
schen sie ausüben - die natürlichen Ressourcen er-
heblich beanspruchen können. 

Die Umwelt- und Naturschutzpolitik ist hier in zwei-
facher Hinsicht gefordert: Zum einen ist die soge-
nannte Erholungsvorsorge Auftrag des Bundesna-
turschutzgesetzes. Dies erfordert Sicherung, Pflege 
und ggf. Ausgestaltung geeigneter Erholungsgebie-
te. Zum anderen müssen Natur und Umwelt vor Be-
lastungen durch Freizeit und Tourismus möglichst 
geschützt werden. Beide Ansprüche sind zu koordi-
nieren, Konflikte sind zu vermeiden oder zu min-
dern. 

Der ausdrückliche Auftrag des Bundesnaturschutz-
gesetzes zur Sicherung der Landschaft auch als Er-
lebnis- und Erholungsraum für den Menschen ist hi-
storisch bedingt, da in Deutschland die Naturschutz-
bewegung traditionell eng mit der Heimatschutzbe-
wegung verbunden ist. 
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5.4.1 Erholungsvorsorge in Natur und Landschaft 

Erholungsvorsorge bedeutet nach dem Bundesna-
turschutzgesetz vor allem: Sicherung der Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft, 
Erhaltung und Ausgestaltung geeigneter Erholungs-
gebiete sowie Sicherung des Zugangs zur Land-
schaft. Mit im Dienste dieses Ziels stehen auch die 
Instrumente von Naturschutz und Landschaftspfle-
ge, vor allem Landschaftsplanung, Eingriffsregelung 
und Flächen- und Objekschutz. Ziele der Erholungs-
vorsorge werden vor allem in Naturparks verfolgt. 

Durch Zunahme der Beanspruchung von Natur und 
Landschaft vollzieht sich in der Bundesrepublik 
Deutschland in vielen kleinen, oft kaum wahrnehm-
baren Schritten eine nachhaltige Entwe rtung von 
Erholungslandschaften. Ein Beispiel: Von verkehrs-
reichen Straßen unzerschnittene Räume mit einer 
Flächengröße von mindestens 100 Quadratkilome-
tern und somit entsprechender Eignung für ruhige, 
landschaftsorientierte Erholung machen nach Un-
tersuchungen der Bundesforschungsanstalt für Na-
turschutz und Landschaftsökologie gegenwärtig nur 
noch etwa 18,5 Prozent der Fläche des Bundesgebie-
tes aus. 

Um die Erholungsvorsorge im Sinne des Bundesna-
turschutzgesetzes deutlicher gegen andere, oft land-
schaftsbelastende Freizeit- und Tourismusformen 
abzugrenzen, wird bei der Novellierung des Bundes-
naturschutzgesetzes das Ziel der Vorsorge für ruhi-
ge, landschaftsorientierte und zugleich landschafts-
verträgliche Erholung eindeutiger als bisher heraus-
gestellt. Zugleich sollen Maßnahmen zielgruppeno-
rientierter Informationsarbeit die Stellung der Erho-
lungsvorsorge im gesamten Zielsystem von Natur-
schutz und Landschaftspflege verdeutlichen. 

Als Maßnahme der Bewußtseinsbildung und auch 
als Vorgabe für raumbeanspruchende Planungen 
sollen gemeinsam mit den Ländern Möglichkeiten 
geprüft werden, ein Inventar von Landschaften mit 
besonders charakteristischer Eigenart und hohem 
Erlebniswert zu erstellen. Hinsichtlich des Schutzes 
von historischen Kulturlandschaften und -land-
schaftsteilen werden in einer speziellen Untersu-
chung als Voraussetzung für daraus abzuleitende 
Empfehlungen die in der Praxis noch bestehenden 
Vollzugsdefizite ermittelt. 

Der Bundesumweltminister wird sich, sofern dies er-
forderlich wird, im Grundsatz für eine Beibehaltung 
des geltenden Betretungsrechts in Natur und Land-
schaft einsetzen. Angesichts der im Landesrecht ge-
gebenen Möglichkeiten, regionalen und örtlichen 
Belastungsproblemen durch evtl. Beschränkungen 
der Betretbarkeit gerecht zu werden, hält er eine 
diesbezügliche Änderung des geltenden Bundes-
rechts für nicht erforderlich. 

5.4.2 Belastungen von Natur und Landschaft durch 
Freizeit und Fremdenverkehr 

An den zum Teil irreversiblen Beeinträchtigungen 
von Natur und Umwelt haben Freizeitaktivitäten er-
heblichen Anteil. Untersuchungen der Bundesfor-
schungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsöko

-

logie verdeutlichen dies: Von den Naturschutzge-
bieten in der Bundesrepublik Deutschland sind etwa 
50 Prozent mehr oder weniger stark durch Freizeit-
aktivitäten in Mitleidenschaft gezogen. Beim Rück-
gang der Artenvielfalt in Fauna und Flora, ersicht-
lich aus den „Roten Listen", liegen Freizeitanlagen 
und -aktivitäten in der Verursachung an zweiter 
Stelle nach der Landwirtschaft. 

Das Umweltgutachten 1987 des Sachverständigen-
rats für Umweltfragen stellt im Kapitel „Umwelt, 
Freizeit und Fremdenverkehr" heraus, in welcher 
Weise und wie stark Natur und Landschaft durch 
einzelne Freizeitaktivitäten belastet werden. Ge-
genüber dieser Belastung durch Aktivitäten ist der 
direkte Flächenverbrauch durch Versiegelung der 
Landschaft (Freizeitwohnsitze, Feriengroßanlagen, 
Campingplätze, verschiedenartige Dienstleistungs-
einrichtungen, Verkehrsflächen) vergleichsweise 
gering, jedoch im Zunehmen begriffen. 

Durch Freizeitaktivitäten entstehen Belastungen vor 
allem im Bereich der Gewässer mit zeitlichem 
Schwerpunkt im Sommer sowie, im Zusammenhang 
mit Wintersport, in höheren Gebirgslagen. In diesen 
Gebieten treffen häufig konzentrierte Freizeitan-
sprüche auf Zonen ökologisch besonders großer Sen-
sibilität. 

Wassersportliche Aktivitäten verursachen zahlrei-
che Umweltbelastungen, z.B. Störungen brütender, 
nahrungsuchender, rastender oder überwinternder 
Vögel, Schädigung der Vegetation im Uferbereich, 
Veränderungen und Verfälschungen der Fischfauna 
durch Angler, Schadstoffeinträge und Öleinträge so-
wie Lärm- und Geruchsbelästigungen durch Motor-
boote. Ein besonderes Problem bilden Surfer, die in-
folge des geringen Tiefganges der Surfbretter auch 
in ökologisch besonders we rtvolle ufernahe Flach-
wasserzonen eindringen können. 

Beim Wintersport werden Flächen durch Skipisten 
und dazugehörige Aufstiegshilfen, aber auch für Fol-
geeinrichtungen in Anspruch genommen. Rodungen 
und Erdbewegungen bei der Anlage der Pisten be-
einträchtigen Naturhaushalt und Landschaftsbild. 
Weitere Schäden sind Bodenverdichtungen sowie 
Störungen des Wasserhaushalts. Nachteilig auf das 
Landschaftsbild wirken auch Waldschneisen, Lawi-
nenerbauungen, Masten und plattgewalzte Ab-
fahrttrassen. Durch Skilanglauf abseits der Loipen 
können Tiere gestört werden, bei denen eine Flucht 
im Winter zu lebensbedrohendem Energieverbrauch 
führen kann. 

Ferner können Motorsport und Flugsport zu ver-
schiedenartigen Beeinträchtigungen führen. In öko-
logisch besonders empfindlichen Zonen, z.B. Mooren 
oder Hochgebirgslagen, kann sogar das Wandern 
Störungen bewirken. Die Anlage von Golfplätzen 
kann zu ökologisch bedenklichen Flächenverlusten 
führen, vor allem bei Inanspruchnahme relativ na-
turnaher Standorte und bei mangelnder Berücksich-
tigung ökologischer Erfordernisse bei Gestaltung 
und Pflege der Plätze. 

Umweltfreundliche Golfplatzanlage und -pflege ist 
Gegenstand eines vom Bundesumweltministerium 
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geplanten Erprobungs- und Entwicklungsvor-
habens, das modellhaft übertragbare Ergebnisse er-
bringen soll. Der ökologischen Bewertung von Frei-
zeit- und Großanlagen (Center-Parcs  etc.) ist ein For-
schungsvorhaben gewidmet. Neue, umweltrelevan-
te Entwicklungen im Freizeitbereich, z.B. neue Ge-
räte und entsprechende Aktivitäten, sollen künftig 
frühzeitig und regelmäßig beobachtet und bewertet 
werden, um auf derartige Entwicklungen rechtzeitig 
Einfluß nehmen zu können. 

5.4.3 Möglichkeiten der Konfliktlösung zwischen Frei-
zeitaktivitäten und Naturschutz 

Konfliktlösungen zwischen Freizeitaktivitäten und 
Naturschutz sind bei geeigneter Planung und 
Durchführung grundsätzlich möglich (siehe auch 
Umweltgutachten 1987 des Sachverständigenrates 
für Umweltfragen, Tz. 2232 bis 2239, 2242 ff.). 

Neben laufenden Beobachtungen durch die Bundes-
forschungsanstalt für Naturschutz und Landschafts-
ökologie dient auch der vom Bundesumweltminister 
mit wechselnder Themenstellung durchgeführte 
Wettbewerb deutscher Naturparke direkt oder indi-
rekt der Gewinnung von Erkenntnissen zum Thema 
Konfliktlösung. Es ist deutlich geworden, daß im 
Normalfall vor allem folgende Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Konfliktlösung erfüllt sein müssen: 

- räumlich-zonale Funktionsteilung Naturschutz-
Erholung auf planerischer Grundlage 

- räumlich-zonale Funktionsteilung auch innerhalb 
der Freizeitansprüche, vor allem zwischen intensi-
ver Freizeitnutzung und ruhiger Erholung, damit 
letztere nicht in ökologisch sensible Räume abge-
drängt wird 

Schaffung geeigneter Alternativen bei notwendi-
gen Nutzungsverzichten, etwa bei Betretungsbe-
schränkungen zugunsten des Naturschutzes 

geeignete Form der Ansprache der Besucher der 
Landschaft bei Maßnahmen der Besucherlenkung 

bei starkem Besucherdruck Einsatz von Personal 
vor Ort für Information und Kontrolle, z.B. von 
hauptamtlichen Naturschutzwarten 

Im Bereich der Planung läßt der Bundesumweltmini-
ster modellhaft untersuchen, wie Landschaftspla-
nung mit dem Ziel der Sicherung von Natur und 
Landschaft und Fremdenverkehrsplanung sinnvoll 
ineinandergreifen können. Auf diese Weise wird vor 
allem angestrebt, die Fremdenverkehrsplanung da-
hingehend zu verbessern, daß der Fremdenverkehr 
auch in seinem Eigeninteresse sein „Kapital Land-
schaft" langfristig besser sichern kann. 

Als Ziel der Konfliktminderung oder -lösung dienten 
und dienen auch Maßnahmen der Verbands- und 
Öffentlichkeitsarbeit des Bundesumweltminister, 
z.B. im Rahmen des Tags der Umwelt 1988 mit dem 
Motto „Freizeit gestalten - Umwelt erhalten". Auch 
empirische Untersuchungen zum allgemeinen The-
ma Konfliktlösung und speziell auch zur Koopera-
tion zwischen Umwelt- und Naturschutzverbänden 
und Institutionen des Fremdenverkehrs sind in Auf

-

trag gegeben worden. Seitens des Bundesumweltmi-
nisteriums besteht vor allem mit dem Deutschen 
Fremdenverkehrsverband eine ständige gute Zu-
sammenarbeit. 

Mit der Alpenkonferenz, zu der der Bundesumwelt-
minister eingeladen hatte, wurde eine wichtige In-
itiative zum Schutz einer besonders vom Fremden-
verkehr beanspruchten Region ergriffen (siehe 
5.2.3.4). 

5.5 Umweltaspekte der Gentechnologie 

Die Nutzung biologischer Kenntnisse und Erfahrun-
gen ist ein Urelement der Entwicklung menschli-
cher Zivilisation. Schon früh waren Erkenntnisse 
biologischer Wissenschaft Grundlage des wirtschaft-
lichen Handelns, vor allem in der Land- und Forst-
wirtschaft, der Fischereiwirtschaft und im Garten-
bau. 

Mit den sich heute abzeichnenden Möglichkeiten 
gentechnischer Verfahren, bestimmte Eigenschaften 
von Organismen auch über Artgrenzen hinweg ver-
erbbar zu übertragen, erreicht die Biotechnologie ei-
ne neue Qualität. Unter bestimmten Umständen 
kann mit den Methoden der Gentechnik in den be-
lebten und unbelebten Naturhaushalt schwerwie-
gend eingegriffen werden. Das kann in Fällen gel-
ten, in denen gentechnisch veränderte Organismen 
mit einem hohen Risikopotential aus Forschung und 
Produktion unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, 
aber auch unter gegebenen Umständen in Fällen ge-
zielter Freisetzungen von Organismen, sofern diese 
oder die übertragenen gentechnischen Informatio-
nen dauerhaft ein neuer Teil der Natur, ihrer ökolo-
gischen Zusammenhänge und ihres Evolutionsge-
schehens sein werden. 

Auch für die Entwicklung der Gentechnologie und 
die Nutzung ihrer Produkte muß daher das Prinzip 
der Umweltvorsorge gelten. Wenn der Mensch in 
die Evolution eingreift, muß er sich auch der Frage 
nach der ethischen Verantwortbarkeit in Achtung 
vor dem tierischen und pflanzlichen Leben stellen. 
Der Bundesumweltminister begrüßt es nachdrück-
lich, daß der Bericht der Enquête-Kommission des 
Deutschen Bundestages „Chancen und Risiken der 
Gentechnologie" auch die Fragen des Umweltschut-
zes umfangreich behandelt hat. 

Gefahren der Gentechnologie für die Umwelt kön-
nen besonders in folgendem bestehen: 

- Störungen von Ökosystemen, vor allem Änderun-
gen im Stoffumsatz 

- Störungen in Pflanzen- und Tierpopulationen, vor 
allem durch Verdrängungen und Verarmungen 

- Übertragung spezieller genetischer Merkmale auf 
andere Arten mit der Folge unerwünschter Wir-
kungen 

- nicht umkehrbare Änderungen im Naturhaushalt 

- neuartige Eingriffe in das Evolutionsgeschehen 
mit schwer abschätzbaren Langzeitwirkungen. 
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Unter den Chancen für Mensch und Umwelt sind vor 
allem zu nennen: 

- gentechnische und biotechnische Verfahren im 
Pharmabereich und in Land- und Forstwirtschaft 

- gentechnische und biotechnische Verfahren in der 
Umwelttechnik (u.a. Abbau von Schadstoffen und 
Altlasten, Verbesserung der Abwasserbehandlung 
und Abfallbeseitigung) 

- Erweiterung des Wissens über ökologische Funk-
tionen und Zusammenhänge und über die Lebens-
bedingungen für Mikroorganismen, Wildpflanzen 
und Wildtiere. 

Die Bundesregierung hat bereits Regelungen zur Be-
grenzung von Risiken aufgrund des Umgangs mit 
gentechnisch veränderten Mikroorganismen getrof-
fen. So sind gentechnische Produktionsanlagen in 
die Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen (4. BImSchV) aufgenommen worden. 

Das Bundeskabinett hat am 12. Juli 1989 auf Vor-
schlag des Bundesministers für Jugend, Familie, 
Frauen und Gesundheit den Entwurf eines Gentech-
nikgesetzes beschlossen. 

Nach eingehenden Beratungen im Bundesrat und in 
den Ausschüssen des Deutschen Bundestages hat der 
Deutsche Bundestag in 2. und 3. Lesung am 29. März 
1990 das Gentechnikgesetz verabschiedet, das erst-
mals Regelungen 

- zu Arbeiten mit den modernen Methoden der 
Gentechnik in Labor und Produktion 

- zu Freisetzung gentechnisch veränderter Organis-
men in die Umwelt und 

- zum Inverkehrbringen von Produkten, die gen-
technisch veränderte Organismen sind oder ent-
halten, trifft. 

Im Vordergrund der Regelungen steht der Schutz 
von Mensch und Umwelt vor den Risiken der Gen-
technik. Mit gentechnischen Methoden soll danach 
nur gearbeitet werden, gentechnisch veränderte Or-
ganismen sollen nur freigesetzt oder als Produkte in 
den Verkehr gebracht werden, wo das unter dem 
Gesichtspunkt des Schutzes von Mensch und Um-
welt verantwortbar ist. Um dies sicherzustellen, wird 
der Umgang mit der Gentechnik präventiver staatli-
cher Kontrolle unterworfen. Im Rahmen von Anmel-
de- und Genehmigungsverfahren wird grundsätz-
lich für jeden Einzelfall entschieden, ob und unter 
welchen Voraussetzungen eine Arbeit mit gentech-
nischen Methoden durchgeführt oder die Freiset-
zung eines gentechnisch veränderten Organismus in 
die Umwelt vorgenommen werden darf. 

Auf EG-Ebene wurde im Umweltministerrat am 
8. Juni 1989 Einvernehmen über die Richtlinie über 
die Verwendung gentechnisch veränderter Mikroor-
ganismen in geschlossenen Systemen erzielt. 

Die Richtlinie enthält Vorschriften zum vorsorgen-
den Gesundheits- und Umweltschutz beim Umgang 
mit gentechnisch veränderten Mikroorganismen in 
geschlossenen Systemen im Bereich der Forschung, 
Entwicklung und der Produktion. Die Verwendung 

von gentechnisch veränderten Mikroorganismen 
wird dabei einer umfassenden Kontrolle unterwor-
fen. Damit wird ein EG-einheitliches, hohes Schutz-
niveau erreicht. 

Zur Richtlinie über die absichtliche Freisetzung 
gentechnisch veränderter Organismen in die Um-
welt hat der Umweltrat am 19. September 1989 einen 
gemeinsamen Standpunkt beschlossen. Durch diese 
Richtlinie sollen Regelungen zur Gesundheits- und 
Umweltvorsorge 

- bei der Freisetzung gentechnisch veränderter Or-
ganismen für Zwecke der Forschung und Entwick-
lung und 

- beim Inverkehrbringen von Produkten, die gene-
tisch veränderte Organismen enthalten 

gemeinschaftsverbindlich eingeführt werden. 

5.6 Ausblick 

Im Naturschutz besteht noch erheblicher Hand-
lungsbedarf. 

Die Ziele des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege (§ 1 Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) 
erhalten in der vorgesehenen Novellierung des 
BNatSchG eine stärkere ökologische Akzentuierung 
(z. B. „Funktionsfähigkeit" statt Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushalts - „Regenerationsfähigkeit und 
nachhaltige Nutzungsfähigkeit" statt Nutzungsfä-
higkeit der Naturgüter). Dies soll dazu beitragen, 
daß künftig die ökologischen Zusammenhänge und 
Belastungsgrenzen von Natur und Landschaft stär-
ker berücksichtigt werden. Die bisherige Zielbe-
gründung - Natur und Landschaft als Lebensgrund-
lage des Menschen - soll ferner durch die Hervorhe-
bung der ethischen Verantwortung des Menschen 
für seine natürliche Umwelt ergänzt werden. Der 
Schutz der Natur soll dadurch eine umfassendere 
Begründung und eine neue Dimension erhalten. Ziel 
ist, dem Schutz von Natur und Landschaft bei der 
notwendigen Abwägung mit anderen Belangen ein 
stärkeres Gewicht zu verleihen. Naturschutz wird zu 
einer Kulturaufgabe des Menschen mit hohem Rang. 

Der Naturschutz mit dieser Zielsetzung bedeutet, 
daß die Natur in ihrer ganzen landschaftlichen und 
ökologischen Vielfalt geschützt werden muß. Nur so 
wird es auch möglich, die Pflanzen- und Tierarten 
mit ihren sehr unterschiedlichen Lebensrauman-
sprüchen ausreichend zu schützen und ihre Existenz 
zu sichern. 

Landschaftliche Vielfalt erhöht außerdem den Er-
lebnis- und Erholungswert der Landschaft. Damit 
können auch die Voraussetzungen für die vom Na-
turschutz gewollte naturnahe, ruhige, naturverträg-
liche Erholung verbessert werden. 

Vorrangige Aufgabe des Naturschutzes ist es daher, 
noch vorhandene natürliche und naturnahe Gebiete 
sowie die Restbestände aller selten gewordenen Bio-
tope unbedingt zu erhalten und diese durch Renatu-
rierungsmaßnahmen wieder zu vergrößern, zu ver-
mehren und danach miteinander zu „vernetzen”. 
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Für diese vorrangig dem Naturschutz dienenden 
Flächen ist - je nach den naturräumlichen Gegeben-
heiten unterschiedlich - ein Flächenanteil von 5 bis 
über 20 Prozent der nicht besiedelten Landschaft er-
forderlich. Sie sollen aus natürlichen, nicht genutz-
ten Sukzessionsflächen (in der Regel als Kernberei-
che) und gepflegten oder extensiv genutzten Flä-
chen (in der Regel als Verbindungs- und Übergangs-
bereiche) bestehen. Dabei kommt der natürlichen 
Sukzession eine besondere ökologische Bedeutung 
zu, weil sie sich in der Regel zu standortspezifischen, 
stabilen, sich selbst regulierenden Endstadien ent-
wickelt. 

Die Bereitstellung der vorrangig dem Naturschutz 
dienenden Flächen wird in der Bundesrepublik 
Deutschland durch die vorgesehene Änderung des 
Bundesnaturschutzgesetzes erheblich erleichtert 
werden. In der EG sind erste Voraussetzungen zur 
europaweiten Sicherung von Biotopen mit der Vo-
gelschutzrichtlinie geschaffen worden. Eine umfas-
sendere Basis für den Schutz und die Wiederherstel-
lung von Lebensräumen für wildlebende Pflanzen-
und Tierarten kann in ganz Europa durch die von 
der EG-Kommission vorgeschlagene EG-Richtlinie 
„Flora, Fauna, Habitate" geschaffen werden. Sie soll 
in das europaweite Schutzgebietssystem „NATURA 
2000" einmünden. Damit ist über den nationalen Be-
reich hinweg europaweit eine Zielvorgabe für den 
Schutz der wildlebenden Pflanzen- und Tierarten 
und ihrer Lebensräume vorgegeben. 

Besondere Aufmerksamkeit wird weiterhin der trila-
teralen Zusammenarbeit zum Schutz des Watten-
meeres gewidmet werden, weil das Wattenmeer ein 
einmaliger Lebensraum mit weltweiter Bedeutung 
für viele Tier- und Pflanzenarten ist. 

Eine wichtige Aufgabe für Gegenwart und Zukunft 
ist die Zusammenarbeit mit den Alpenländern zum 
nachhaltigen Schutz dieser besonders empfindli-
chen Region. Entsprechend dem Ergebnis der Al-
penkonferenz vom November 1989 soll bis 1991 eine 
Konvention zum Schutz der Alpen vorbereitet wer-
den. Die Bundesrepublik Deutschland hat die Vor-
bereitungsarbeiten für den Bereich Naturschutz und 
Landschaftspflege übernommen. 

Die Aufgabe, aus Verantwortung vor der Schöpfung 
die Natur in ihrer Vielfalt zu erhalten, reicht über 
Europa hinaus; es handelt sich um eine weltweite 
Aufgabe. Die Bundesrepublik Deutschland fühlt sich 
als führendes Industrieland auch dieser Aufgabe be-
sonders verpflichtet. Die Bundesregierung wird da-
her ihre Anstrengungen im Rahmen der internatio-
nalen Übereinkommen noch weiter verstärken und 
an der Fortentwicklung der internationalen Über-
einkommen zum Schutz der Natur mitarbeiten. Ganz 
vordringliche Aufgaben sind der Abschluß von wei-
teren Regionalabkommen im Rahmen des Überein-
kommens zur Erhaltung der wandernden, wildle-
benden Tierarten (Bonner Übereinkommen). 

Eine neue Aufgabe, die mit Nachdruck angegangen 
werden muß, ist die Unterstützung von Entwick-
lungsländern bei ihren Naturschutzaufgaben, insbe-
sondere im Rahmen der Entwicklungszusammenar-
beit. 

Entscheidend für durchgreifende Verbesserungen 
im Naturschutz ist auch nach Auffassung des Sach-
verständigenrates für Umweltfragen eine Neuorien-
tierung im Bereich der Landwirtschaft (Umweltgut-
achten 1987, Tz. 425; Sondergutachten ,,Umweltpro-
bleme der Landwirtschaft, 1985"). 

Die Voraussetzungen für die Bereitstellung von Vor-
rangflächen für den Naturschutz sind in der Bundes-
republik Deutschland und in der EG eher günstig zu 
beurteilen, weil aufgrund der Überschußsituation in 
der Landwirtschaft ein Teil der für die Nahrungsmit-
telproduktion nicht mehr benötigten Flächen für 
Zwecke des Naturschutzes zur Verfügung gestellt 
werden könnte. 

Zur Verbesserung der Naturschutzsituation sind ins-
gesamt mehr Mittel erforderlich; für die Bereitstel-
lung sind grundsätzlich die Länder zuständig. Die 
Bundesregierung prüft, wie insgesamt die Natur-
schutzfinanzierung verbessert werden kann. Dabei 
werden im Bundesumweltministerium auch Überle-
gungen zur Einführung einer Naturschutzabgabe 
angestellt, die als Lenkungsabgabe einerseits Natur-
belastungen vermindern und andererseits Finanzie-
rungsmittel für Naturschutzmaßnahmen einschlie-
ßen soll. 

Durch die eingeleiteten Maßnahmen müßte es bei 
konsequenter Fortführung der Naturschutzpolitik 
der EG, der Bundesregierung und der Bundesländer 
möglich sein, in den nächsten Jahren europaweit bei 
der Bereitstellung von Vorrangflächen für den Na-
turschutz und damit bei der Sicherung der Lebens-
stätten für die wildlebenden Tier- und Pflanzenarten 
entscheidend voranzukommen. Die erforderliche 
Trendwende im Naturschutz kann aber nur gelin-
gen, wenn neben der Bereitstellung der Vorrangflä-
chen für den Naturschutz auch die Stoffeinträge so 
weit verringert werden, daß zumindest in ausrei-
chend großen Gebieten auch die empfindlichen 
Glieder der Ökosysteme durch stoffliche Belastun-
gen nicht geschädigt und Schadstoffakkumulatio-
nen in Gewässern und in Böden vermieden werden. 
Hinzu muß die Lösung der weltweiten Kohlendi-
oxid- und Ozonproblematik treten, zu der die Bun-
desrepublik Deutschland den ihr möglichen Beitrag 
leisten wird. Die Reduzierung der stofflichen Bela-
stungen erfordert, daß bei stationären Anlagen, bei 
den Kraftfahrzeugen und bei den Stoffeinträgen der 
Landwirtschaft (Dünge- und Pflanzenschutzmittel) 
die Emissionen weiter zurückgeführt werden. Dafür 
muß das gesamte umweltpolitische Instrumentari-
um, auch das Instrument der Abgaben, in die Be-
trachtung einbezogen werden. 

Um für die Belastungen und die Veränderungen von 
Ökosystemen eine verläßliche Erkenntnisgrundlage 
zu erhalten, ist der Aufbau einer ökologischen Um-
weltbeobachtung mit ökosystemarem Ansatz und ei-
nem systematischen Biomonitoring unabdingbar. 
Die Bundesregierung wird dieser Aufgabe in den 
nächsten Jahren besondere Aufmerksamkeit wid-
men. 

Bei der Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes 
wird die Bundesregierung auch weiterhin in Über-
einstimmung mit dem Kooperationsprinzip im Na- 
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turschutz eng mit den Betroffenen und vor allem mit 
den Naturschutzverbänden zusammenarbeiten. Die 
Voraussetzungen für die Zusammenarbeit mit den 
Naturschutzverbänden werden durch Änderungen 
im Bundesnaturschutzgesetz noch weiter verbessert 
werden. Die Bundesregierung wird auch weiterhin 
an das Verantwortungsbewußtsein jedes einzelnen 
appellieren, weil nur durch Mitarbeit aller Bürger 
der Naturschutz erfolgreich sein kann. 

Für Naturschutz und Landschaftspflege sind die Zu-
ständigkeiten des Bundes auf die Rahmengesetzge-
bung beschränkt. Die neu geschaffenen Bundesrege-
lungen und Bundesmaßnahmen müssen, um Wir-
kung zu entfalten, durch 'die Länder ausgefüllt und 
konsequent umgesetzt werden. Die Umsetzung erfor

-

dert auf allen Ebenen einen Ausbau der zuständigen 
Naturschutzbehörden und eine stärkere Einbindung 
dieser Behörden in alle naturschutzrelevanten Maß-
nahmen. Die Bundesregierung geht davon aus, daß 
auch die Länder in der Verbesserung des Naturschut-
zes eine prioritäre Aufgabe für die Zukunft sehen. 

Naturschutz läßt sich nur effektiv gestalten und 
auch gegenüber anderen Interessen durchsetzen, 
wenn die Naturschutzsituation und die Naturschutz-
maßnahmen wissenschaftlich gut begründet sind. 
Der Bundesumweltminister strebt an, die Bundesfor-
schungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsöko-
logie mit den Vollzugsbehörden für die Artenschutz

-

regelungen in einem Bundesamt für Artenschutz zu-
sammenzuführen und weiter auszubauen. 
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6.1 Ausgangslage 

Lange Zeit wurde davon ausgegangen, daß mit den 
Umweltmaßnahmen auf den Gebieten der Luftrein-
haltung, des Gewässerschutzes, der Abfallbeseiti-
gung und des Naturschutzes zugleich auch der Bo-
den als Schutzobjekt einbezogen war, zumal er den 
zentralen Bereich der menschlichen Nutzungen wie 
auch des Naturhaushalts darstellt. Durch Verringe-
rung der Schadstoffemissionen an den Quellen, ge-
ordnete Entsorgung von Abfällen und Abwässern 
und Ausweitung von Schutzzonen konnten jedoch 
ernsthafte Gefahren und schleichende Risiken für 
die Böden nicht verhindert werden. Ursächlich hier-
für sind vor allem: 

- Im Boden treten Mineralien, Luft, Wasser und be-
lebte Umwelt in intensiven Austausch und Wech-
selwirkung miteinander. Belastungen aus anderen 
Umweltbereichen schlagen sich im Boden nieder. 
Er ist Auffangbecken für Stoffe aller Art, Schnitt-
punkt von Eintrags- und Austragspfaden und Re-
aktionsraum für Stoffumwandlungen. Störungen 
dieses komplexen Systems bleiben nicht auf den 
Boden beschränkt, sondern haben Auswirkungen 
auf den Naturhaushalt insgesamt. 

- Boden ist eine nicht vermehrbare und kaum er-
neuerbare Ressource. Seine obere Schicht brauch-
te 10 000 bis 14 000 Jahre zu ihrer Entstehung und 
kann in kurzer Zeit durch Abtrag oder Überbau-
ung zerstört werden. 

- Viele Bodenbelastungen lassen sich entweder 
nicht mehr oder nur mit unvertretbarem Aufwand 
umkehren. Weitgehend irreversibel ist nicht nur 
die Zerstörung durch Versiegelung oder Abtrag, 
sondern vor allem auch der Eintrag persistenter 
Schadstoffe. 

Deshalb hat die Bundesregierung nach einer Bewer-
tung aller bedeutenden Einwirkungen auf den Bo-
den den Bodenschutz als eigenständige Aufgabe auf-
gegriffen und mit der Bodenschutzkonzeption 1985 
den Handlungsrahmen für bereichsübergreifende 
Maßnahmen festgelegt. Grundlage ist der Schutz 
der Funktionen des Bodens für den Naturhaushalt 
und für die dem Menschen dienenden Nutzungen. 

Dem Boden als Bestandteil des Naturhaushalts sind 
drei zentrale ökologische Funktionen zuzuordnen. 

Die Regelungsfunktion ist gekennzeichnet durch 
Abbau- und Umbauprozesse von eingetragenen 
Stoffen, bei denen 

- aus organischen Resten Nährstoffe freigesetzt und 
wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt wer-
den (Remineralisierung) 

- nach Art oder Menge bodenfremde Stoffe gefil

-

tert, gepuffert oder festgelegt werden können 

- die Bodenorganismen ihre Energie gewinnen. 

Die Regelungsfunktion bewirkt daher zugleich eine 
Entlastung des Naturhaushalts von eingetragenen 
Schadstoffen. Hervorzuheben ist hierbei die Rege-
lung des Wasserhaushalts durch Aufnahme, Vertei-
lung, Speicherung und Abgabe des Niederschlags-
wassers. Sie ist von elementarer Bedeutung für die 
terrestrische Flora und Fauna und damit letztlich für 
den Menschen. 

Die Produktionsfunktion des Bodens beschreibt die 
Produktion von Biomasse durch standortabhängige 
Pflanzen- und Tiergesellschaften; in der land- und 
forstwirtschaftlichen Nutzung ist sie Maßstab für die 
Bodenfruchtbarkeit. 

Die Lebensraumfunktion des Bodens ist gekenn-
zeichnet durch eine Vielzahl von niederen und hö-
heren Organismen - Bakterien, Pilzen, Einzellern, 
Gliederfüßlern, Würmern und anderen -, die durch 
ihren Stoffwechsel und Energieumsatz die Abbau-
und Umbauleistungen als Voraussetzung für die Re-
gelungsfunktion des Bodens vollbringen. 

Im Sinne eines erweiterten Bodenbegriffs ist der Bo-
den zudem naturhistorisches und prägendes Ele-
ment der Natur und Landschaft. 

Der Boden stand seit jeher auch im Zentrum des 
wirtschaftlichen Interesses. Die Annahme, daß von 
daher zwischen Bodennutzung und Bodenschutz na-
türlicherweise eine Interessenidentität bestehe, hat 
sich jedoch als nicht tragfähig erwiesen. 
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Boden dient dem Menschen als 

- Anbaufläche für Nahrungsmittel, Futtermittel und 
pflanzliche Rohstoffe 

- Fläche für Siedlung, Produktion, Verkehr, Kom-
munikation 

- Entsorgungsfläche für Abfälle sowie als Puffer und 
Filter für stoffliche Einwirkungen 

- Grundwasserspeicher 

- Lagerstätte für Bodenschätze und Energiequellen 

- Erholungsraum 

- Archiv der Natur- und Kulturgeschichte. 

Die unterschiedlichen Ansprüche an den Boden ste-
hen vielfach zueinander in einem Konkurrenzver-
hältnis. Der Schutz des Bodens und seine Nutzung 
als Material und Fläche sind häufig nicht vereinbar. 
Bei absehbarer Vernichtung von Böden verpflichtet 
der Bodenschutz deshalb zu einer sparsamen und 
schonenden Nutzung. 

Aufgrund von Unvereinbarkeiten des Schutzes der 
ökologischen Bodenfunktionen mit Nutzungsan-
sprüchen an  den Boden hat der Sachverständigenrat 
für Umweltfragen empfohlen, den Bodenschutzbe-
griff auf den Schutz der Funktionen des Bodens im 
Naturhaushalt zu begrenzen (Umweltgutachten 
1987, Tz. 537 ff.). 

Die Bundesregierung verkennt nicht die Gründe, die 
für engere, bodenkundlich orientierte Zielsetzungen 
sprechen. Andererseits muß der Bodenschutz unter 
den Bedingungen eines dichtbesiedelten Industrie-
staates den Ausgleich der unterschiedlichen Nut-
zungsansprüche an den Boden mit einschließen. 
Umfassender Bodenschutz hat zugleich Maßstäbe 
für die Erhaltung oder Wiederherstellung der Funk-
tionen des Bodens im Naturhaushalt zu setzen. Bei 
drohender Zerstörung wie bei Überlastungen und 
erheblichen Gefährdungen kommt dem Schutz und 
der Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen 
besonderes Gewicht zu. Ihre Sicherung allein er-
laubt es, auf Dauer auch die ökonomischen Funktio-
nen des Bodens zu fördern und zu stützen. Dies 
schließt die Verantwortung für die nachkommenden 
Generationen ein, denen die Folgelasten einer Über-
oder Fehlnutzung nicht aufgebürdet werden sollen. 

Die hohe Besiedlungs- und Industriedichte ist mit ei-
ner intensiven Beanspruchung aller Ressourcen ver-
bunden, die auf den Boden im Schnittpunkt aller 
Umweltbereiche in besonderem Maße einwirkt. Bo-
denschutz wird dadurch zwangsläufig zu einer 
Querschnittsaufgabe, die nur in einem ganzheitli-
chen Ansatz, d.h. im Zusammenwirken mit der Rein-
haltung von Wasser und Luft, rationeller Entsor-
gung, mit flächensparenden und der natürlichen 
Standorteignung angepaßten Nutzungen, mit scho-
nenden Wirtschaftsweisen insbesondere der Land-
und Forstwirtschaft sowie durch Naturschutz und 
Landschaftspflege gelöst werden kann. 

Aus der wechselseitigen Abhängigkeit des Bodens 
im Verhältnis zu anderen Lebensgrundlagen folgt 
zugleich die Notwendigkeit, den Schutz des Bodens 

als eigengewichtige Aufgabe zu verstärken und die 
Aussstrahlungswirkungen des Bodenschutzes auf 
andere Politikbereiche durch einen fachübergrei-
fenden Ansatz zu berücksichtigen. 

6.1.1 Aufgabenstellung 

Die Aufgaben des Bodenschutzes sind bestimmt 
durch Überbelastungen, Fehlnutzungen und kon-
kurrierende Ansprüche sowie die Verlagerung von 
Umweltbelastungen auf den Boden. 

Besonders zu beachten sind die zeitlichen und räum-
lichen Aspekte des Bodenschutzes. Berücksichtigt 
werden muß vor allem die Langzeitwirkung von bo-
denschädigenden Einflüssen. Treffen kontinuierli-
che Anreicherung und weiträumiger Eintrag mit der 
Folge einer Überbeanspruchung der Pufferkapazität 
der Böden zusammen, können sich irreversible Fol-
gen ergeben. Ähnliches gilt auch für bestimmte Ein-
wirkungen auf die Bodenstruktur. So kann durch 
menschliche Einwirkungen die Bodenerosion so 
weit ansteigen, daß schwerwiegende und dauerhafte 
Bodenschäden (Bodenverluste) eintreten. 

Bei derartigen Gefährdungslagen kommt dem Vor-
sorgegesichtspunkt die entscheidende Bedeutung 
zu. Wo ein nachweisbarer Zusammenhang von Ursa-
chen und Wirkungen noch nicht vorliegt, aber be-
gründete Anhaltspunkte gegeben sind, ist bereits im 
Vorfeld der Gefahrenabwehr vermeidbaren Schäden 
vorzubeugen. 

6.1.1.1 Belastungen der Bodensubstanz 

Die Änderung der Substanz erfolgt durch Stoffein-
träge und/oder bodenkulturtechnische Maßnahmen, 
wie z.B. Meliorationen, die wiederum Veränderun-
gen der chemischen, physikalischen und biologi-
schen Bodeneigenschaften nach sich ziehen. Nach 
dem gegenwärtigen Kenntnisstand können vor al-
lem die in Tabelle 1 aufgeführten Stoffe und Stoff-
gruppen einschließlich ihrer Umwandlungsproduk-
te oder als Stoffgemische schädliche Auswirkungen 
auf die Bodenfunktionen haben. 

Außer den aufgeführten Stoffen gibt es noch eine 
Reihe weiterer Substanzen, deren Verhalten im Bo-
den, Wirkungspotential und Verbreitung weiterge-
hend zu untersuchen ist. 

6.1.1.1.1 Persistente Schadstoffe 

Der Eintrag von persistenten, d.h. im Boden nicht 
oder nur in langen Zeiträumen abbaubaren proble-
matischen Stoffen bildet ein wachsendes Gefahren-
potential. Zu diesen Stoffen gehören u.a. Cadmium, 
Blei, Quecksilber, Kupfer und weitere Schwermetal-
le, chlorierte Kohlenwasserstoffe, darunter Penta-
chlorphenol (PCP), polychlorierte Biphenyle (PCB), 
Hexachlorhexan-Isomere (HCH) sowie polychlorier-
te Dibenzodioxine und Dibenzofurane (PCDD, 
PCDF), darunter so extrem toxische Stoffe wie das 
,,Seveso-Gift” (TCDD). 

Während die großflächige Grundbelastung bisher 
im allgemeinen unter der Gefahrenschwelle liegt, 
wurden im Umkreis von Produktions- und Verarbei- 
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Tabelle 1 

Stoffe mit nachgewiese

-

nem Gefahrenpotential, die 
weit verbreitet sind und/ 
oder besonders nachteilige 
Wirkungen haben 

Stoffe mit nachgewiese-
nem Gefahrenpotential, je

-

doch von lokaler Bedeu-
tung 

Arsen Chrom 
Cadmium Thallium 
Quecksilber Beryllium 
Blei Kobalt 
Zink Uran 
Nickel Flußsäure/Fluoride 
Aluminium Cyanide 
Kupfer Mineralöle 
Salpetersäure /Nitrate Phenole 
Schwefelsäure/Sulfate Nitroaromate 
Ammonium aromatische Kohlen- 
langlebige Radio- 

nuklide 
wasserstoffe, insbe-
sondere 

PCB (polychlorierte Benzole, Toluole, 
Biphenyle) Naphthaline 

PCT (polychlorierte Paraquat (1,1-Dimethyl- 
Terphenyle) 4, 4-bipyridiniumdi- 

PCN (polychlorierte chlorid) 
Naphthaline) 

HCB (Hexachlorbenzol) 
DDT (1,1,1-Trichlor-2,2-

bis [4-chlorphenyl]-
ethan u. Derivate) 

PCP (Pentachlorphenol) 
HCH (Hexachlorcyclo-

hexan) 
PAH (polycyclische aro-

matische Kohlenwas-
serstoffe) 

leichtflüchtige chlorier-
te Kohlenwasserstoffe 
(Trichlorethen, Per-
chlorethen) 

PCDD/PCDF, insbeson- 
dere TCDD, TCDF, 
OCDD, OCDF (chlo-
rierte Dibenzodioxine 
und Dibenzofurane) 

tungsstätten zum Teil bedenkliche Konzentrationen 
festgestellt. Innerhalb des Rhein- Ruhr-Immissions-
gebietes lagen sie örtlich bei den Elementen Zink, 
Cadmium und Blei deutlich über dem Niveau der 
Kontrollflächen (siehe Abbildung 1). Hier mußten 
Empfehlungen zur Einschränkung der landwirt-
schaftlichen Nutzung ausgesprochen werden. 

Die Belastung des Bodens durch Blei stammt gro-
ßenteils aus dem Straßenverkehr, der trotz merkli-
cher Reduktion infolge des Benzinbleigesetzes noch 
immer der größte Emittent feinverteilten Bleis ist. 
Die Depositionen variieren zwar mit der Verkehrs-
dichte, betreffen aber auch verkehrsferne Gebiete. 
In unmittelbarer Nähe stark befahrener Straßen ist 
eine erhöhte Bleideposition festzustellen. Wegen 
des wachsenden Anteils bleifreien Kraftstoffs kann 
davon ausgegangen werden, daß diese Depositionen 
sich zwar zunehmend verringern, aber die im Boden 
vorhandenen Bleikonzentrationen über nicht ab

-

schätzbare Zeiträume fortwirken. Daneben gibt es 
erhebliche Einträge metallischen Bleis auf Schieß-
plätzen und bei der Ausübung der Jagd. 

Regional begrenzt, aber quantitativ bedeutend kön-
nen sich Schwermetalleinträge bei Überschwem-
mungen und Aufbringung von Baggergut aus bela-
steten Gewässern auswirken. Schwermetalle wie 
Cadmium, Blei, Zink und Chrom gelangen auch über 
Farbstoffe und Rostschutzmittel in den Boden. 

Einträge persistenter Schadstoffe aus der Bodenbe-
wirtschaftung ergeben sich vor allem bei der Auf-
bringung von Klärschlämmen und Müllkomposten 
sowie bei der Verwendung von bestimmten Dünge-
mitteln, insbesondere von cadmiumhaltigem Phos-
phatdünger. Während aktuell die mit dem Klär-
schlamm eingetragenen Schwermetallmengen im 
allgemeinen erheblich unter den Grenzwerten der 
Klärschlammverordnung liegen, kam es vor dem In-
krafttreten der Verordung in Einzelfällen zu Über-
schreitungen dieser Grenzwerte, so daß Einschrän-
kungen der landwirtschaftlichen Nutzung angezeigt 
waren. Klärschlämme enthalten außerdem toxische 
und schwer abbaubare organische Verbindungen. 
Als Quellen chlororganischer Verbindungen sind 
Holzschutzmittel, Lösemittel, Schädlingsbekämp-
fungsmittel, Industrieabwässer und Pflanzenschutz-
mittel zu nennen. 

6.1.1.1.2 Altlasten 

Als Altlasten im engeren Sinne werden in der Regel 
Altablagerungen oder Altstandorte bezeichnet, von 
denen aufgrund vorausgegangener Ergebnisse einer 
durchgeführten detaillierten Gefährdungsabschät-
zung an entsprechenden Verdachtsflächen eine 
konkrete Gefährdung der menschlichen Gesundheit 
und/oder der Umwelt ausgeht (siehe hierzu B.4.1.1.6). 

Daneben werden jedoch in wachsendem Umfang 
kontaminierte Flächen mit einer Vielzahl bedenkli-
cher Stoffe aus z.T. unspezifischen und besonders 
problematischen Quellen gefunden: Immissionsbe-
lastete Flächen, Aufhaldungen und Verfüllungen 
mit umweltgefährdenden Produktionsrückständen, 
auch in Verbindung mit Bergematerial und Bau-
schutt, korrodierte Leitungssysteme, defekte Abwäs-
serkanäle, abgelagerte Kampfstoffe und Orte, an de-
nen wasser- und bodengefährdende Stoffe unsach-
gemäß gelagert wurden. Hinzu kommen im Bereich 
der Landwirtschaft Kontaminationen durch langjäh-
rige Anwendung oder nicht einwandfrei entsorgte 
Rückstände von Agrochemikalien. 

Diese Verunreinigungen beeinflussen neben der Re-
gelungsfunktion der Böden insbesondere den Stoff-
haushalt sowie Grundwasser und Oberflächenge-
wässer und schränken mögliche Folgenutzungen 
ein. Örtlich mußten bestehende Nutzungen auf-
grund von Gefährdungsabschätzungen aufgegeben 
werden. 

6.1.1.1.3 Saure Niederschläge 

Schadstoffeinträge besonderer Art stellen die sauren 
Niederschläge dar, die sich in einer verstärkten Bo

-

denversauerung auswirken. Zu den Ursachen zählt 
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Abbildung 1 

Relative Anhebung der Boden-Schwermetallgehalte von mehr als 50 % gegenüber der Grundbelastung 

Quelle:  Wilhelm König, in Schriftenreihe des Deutschen Rates für Landespflege, Heft 51, Dez. 1986 

neben Schwefeldioxid- und Stickstoffoxid-Immissio-
nen auch Amonniak, das an den Pflanzenwurzeln 
Säure freisetzt. 

Bei der Tierproduktion entweicht Ammoniak aus 
Stallmist und Gülle und gelangt durch Düngung 
oder mit dem Niederschlag in den Boden. Sein An-
teil an der Versauerung der Waldböden ist aufgrund 
der Filterwirkung der Bäume beträchtlich. 

Der Beitrag der Bodenversauerung zu den Wald-
schäden ist nicht mehr umstritten. Neben der unmit-
telbar schädigenden Säurewirkung spielt die Frei-
setzung toxischer Metallionen, vor allem von Alumi-
nium, und die Auswaschung von Nährelementen aus 
der oberen Bodenschicht eine Rolle. Durch abneh-
mende Pufferkapazität vor allem in kalkarmen Bö-
den dringt die Versauerungsfront in tiefere Boden-
schichten vor. 

Mit den zunehmenden Säurewerten im Boden 
schreitet die Versauerung des Grundwassers und der 
Quellgewässer fort. Bei fortgesetztem Säureeintrag 
wäre langfristig mit einer Erschöpfung der Pufferka-
pazität auch des Unterbodens und der ungesättigten 
Bodenzone zu rechnen. Dies hätte katastrophale 
Auswirkungen auf die Lebensgemeinschaften der 
Fließgewässer. 

Die fortschreitende Säurezufuhr bewirkt im einzel-
nen 

- eine Verarmung an wichtigen Pflanzennährstoffen 
wie Kalzium, Magnesium und Kalium 

- die Vermehrung toxischer Aluminiumionen mit 
schädlichen Auswirkungen auf Pflanzen und das 
Leben in den mitbetroffenen Gewässern 

- eine Bodendegradierung durch Abnahme des Po-
renvolumens 

- toxische Wirkungen durch freigesetzte Schwer-
metallionen, darunter Cadmium, Eisen und Man-
gan 

- Schädigungen der Bodenmikrofauna und -flora 
mit der Folge einer Beeinträchtigung der Lebens-
raumfunktion und der Stoffumsätze im Boden, die 
wiederum eine Änderung der Nährstoffnachliefe-
rung bedingt. 

Diese Auswirkungen betreffen insbesondere die 
Waldschäden. 

Neben der Versauerung führt die Zufuhr von Stick

-

stoffverbindungen - Stickstoffoxide und Ammoniak 
- zu Nivellierungstendenzen innerhalb des natürli-
chen Artenspektrums. 

6.1.1.1.4 Stoffliche Belastungen durch die Bodenbewirtschaf-
tung 

Nahezu 55 Prozent des Bundesgebietes werden land

-

wirtschaftlich, weitere 29 Prozent forstwirtschaftlich 
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genutzt. Daraus ergibt sich die Bedeutung der in die-
sen Produktionszweigen heute üblichen Bewirt-
schaftungsweisen für die Bodenbelastung und den 
Bodenschutz. 

Belastungen der Bodensubstanz bei der Bewirtschaf-
tung entstehen durch Überdüngung und Anwen-
dung von Pflanzenschutzmitteln. 

Die Düngung ist wegen der häufiger, intensiver und 
in kürzeren Zeitabständen beanspruchten Böden in 
der Landwirtschaft von grundlegender Bedeutung. 
Sie soll in erster Linie der Erhaltung der Boden-
fruchtbarkeit durch Zufuhr der bei der Pflanzenpro-
duktion entzogenen Nährstoffe dienen. In der heuti-
gen landwirtschaftlichen Produktion zielt die Dün-
gung jedoch nicht nur auf die Ergänzung verbrauch-
ter Nährstoffe, sondern teilweise - wie bei der Me-
liorationsdüngung - auf eine Erhöhung des Nähr-
stoffangebots zur Erzielung höherer Erträge auch 
auf von Natur aus ertragsarmen Standorten. Das be-
wirkt nicht selten eine Überbeanspruchung der Pro-
duktionsfunktion des Bodens. Ein Übermaß an Dün-
gung, das regional auch durch zunehmende Nitrat-
werte im Grundwasser und durch Euthrophierung 
von Oberflächengewässern erkennbar wird, stellt ei-
ne Bodenbelastung dar. In solchen Fällen ist die 
Übernutzung häufig mit einer Überforderung der 
Regelungsfunktion, vor allem des Filter- und Stoff-
abbauvermögens verbunden. 

Zur Überdüngung kommt es vor allem in Gebieten 
mit Massentierhaltung, wenn die Düngeraufbrin-
gung nicht mehr am Nährstoffbedarf der Pflanzen 
bemessen, sondern als Entsorgung von Wirtschafts-
dünger verstanden wird. 

Dies wirkt sich in einer Grund- und Trinkgewasser-
gefährdung aus und führt zudem zu Geruchsbelästi-
gungen in ganzen Landstrichen. Hohe Düngergaben 
sind jedoch generell ein Merkmal intensiver Land-
wirtschaft, weil für die noch erzielbaren Ertragsstei-
gerungen ein überproportional hoher Betriebsmit-
teleinsatz notwendig ist. 

Insgesamt ergeben sich durch Ausbringung von 
Handels- und Wirtschaftsdüngern gegenwärtig in 
der Bundesrepublik Deutschland Nährstoffeinträge 
in die landwirtschaftlich genutzten Böden von 
durchschnittlich 190 Kilogramm Stickstoff, 90 Kilo-
gramm Phosphat und 180 Kilogramm Kali je Hektar 
und Jahr. In Gebieten mit Gülleausbringung kom-
men in Einzelfällen Stoffeinträge bis zu 400 Kilo-
gramm Stickstoff/Hektar/Jahr vor. Hinzu kommt flä-
chendeckend der Stickstoffeintrag über den Luft-
pfad. 

Bei Überdüngung ist das Nährstoffangebot deutlich 
höher als der Nährstoffentzug durch die Kulturpflan-
zen. Ein Überangebot von Stickstoff führt dann zur 
Auswaschung vorwiegend in Form von Nitrat, bei 
Phosphaten kann es zur Eutrophierung von Gewäs-
sern kommen. 

Das Ausmaß der Stickstoff-Überdüngung ist umstrit-
ten. In einer Nutzen-Kosten-Untersuchung im Auf-
trag des Bundeslandwirtschaftsministeriums wurde 
im Bundesdurchschnitt ein rechnerischer Stickstoff-
Bilanz-Überschuß von etwa 100 Kilogramm pro Hek

-

tar und Jahr ermittelt. Dabei gibt es große Unter-
schiede sowohl nach der Region als auch nach der 
Kulturpflanzenart und im Zusammenhang damit der 
Art landwirtschaftlicher Betriebe. Die regionalen 
Unterschiede liegen zwischen einem Stickstoffüber-
schuß von weniger als 70 kg pro Hektar und Jahr in 
der Lüneburger Heide und mehr als 120 kg auf von 
Natur aus ertragreichen Böden z. B. in Ostholstein 
und Niederbayern, also Gebieten mit traditionell in-
tensiver Landwirtschaft. Höchstwerte wurden auch 
in Gebieten mit hoher Viehbesatzdichte wie z. B. 
Südoldenburg ermittelt, wo sie auf überhöhte Gülle-
einträge zurückzuführen sind. Die Unterschiede der 
Überschüsse bei verschiedenen Kulturarten können 
den Faktor 10 überschreiten. Beispiele für Extrem-
fälle sind Hafer mit geringem und manche Gemüse 
mit hohem Überschuß. 

Als generelle Folge der Überdüngung ist ein Rück-
gang der früheren ökologischen Vielfalt der Böden 
zu beobachten, begleitet von einer Verdrängung der 
an nährstoffarme Standorte angepaßten Wildpflan-
zenarten in der Agrarlandschaft. 

Obwohl eine flächendeckende Bestandsaufnahme 
der Nitratgehalte im Grundwasser bisher nicht vor-
liegt, ist ein stetiges Ansteigen seit den 50er Jahren 
durch Messungen an vielen Stellen belegt. Werte 
von über 50 Milligramm je Liter, dem Grenzwert der 
Trinkwasserverordnung, wurden nicht mehr nur 
vereinzelt festgestellt. 

Das erhöhte Stickstoffangebot führt unter anaeroben 
Bedingungen im Unterboden zu einer vermehrten 
Denitrifikation im Unterboden, womit eine vermehr-
te Bildung des klimarelevanten Spurengases Di-
stickstoffoxid (N 2 O) verbunden ist. Andererseits gibt 
es Hinweise darauf, daß der Stickstoffüberschuß aus 
der Überdüngung über die Erschöpfung des Kohlen-
stoffvorrats eine Abnahme der mikrobiellen Denitri-
fikationskapazität im Untergrund bewirken könnte. 
Zu Recht fordert daher der Sachverständigenrat für 
Umweltfragen in seinem Sondergutachten ,,Umwelt-
probleme der Landwirtschaft", den Voraussetzungen 
der Denitrifikation erhöhte Aufmerksamkeit zuzu-
wenden. 

Pflanzenschutzmittel sind bodenfremde Stoffe, die 
dazu dienen, Schadorganismen an Kulturpflanzen 
oder nicht nutzbare Konkurrenten der angebauten 
Pflanzen in ihrer Entwicklung zu hemmen oder zu 
vernichten. Entscheidend für ihre Beurteilung aus 
Sicht des Bodenschutzes ist ihr Verhalten im Boden, 
insbesondere ihre Abbaubarkeit und ihre Wirkung 
auf die Bodenorganismen sowie die Auswirkungen 
auf das Grundwasser über die Bodenpassage. Der 
Verbrauch von Pflanzenschutzmitteln liegt im Bun-
desgebiet bei rund 30 000 Tonnen im Jahr; eine ge-
nerelle Einschränkung bei der Verwendung dieser 
Mittel zeichnet sich bisher nicht ab. 

Obwohl es wegen der Vielzahl der Stoffe noch diffe-
renzierter Untersuchungen bedarf, kann als gesi-
chert gelten, daß sie das Artenspektrum der Boden-
organismen und Ackerbegleitpflanzen einengen. Als 
Alarmzeichen ist zu werten, daß häufig verwendete 
Pflanzenschutzmittel in jüngerer Zeit vermehrt im 
Grundwasser nachgewiesen wurden. 
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Dem Sachverständigenrat für Umweltfragen ist bei-
zupflichten in der Feststellung, daß Bodenschutz 
und Kulturpflanzenschutz grundsätzlich im Wider-
spruch zueinander stehen (Umweltgutachten 1987, 
Tz. 607). Sowohl die beabsichtigte Wirkung als auch 
die Nebenwirkungen sind mit der Erhaltung eines 
vielfältigen Artenbestandes und der Vermeidung 
des Eintrags bodenfremder Stoffe häufig nicht ver-
einbar. 

6.1.1.1.5 Radioaktive Stoffe 

Schon seit jeher befinden sich in der Umwelt ra-
dioaktive Stoffe natürlichen Ursprungs. Künstliche 
Radioaktivität in der Umwelt ist im wesentlichen auf 
den Fall-out von Kernwaffenversuchen und auf Stör-
fälle in kerntechnischen Anlagen zurückzuführen. 

Die Umweltradioaktivität durch Kernwaffenversu-
che ist seit Inkrafttreten des internationalen „Vertra-
ges über die Einstellung von Kernwaffenversuchen 
in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser" 
im Jahre 1963 ständig zurückgegangen. Dennoch 
sind aufgrund der früheren Freisetzungen langlebi-
ge Radionuklide wie Strontium 90 und Cäsium 137 
auch heute noch in der Umwelt vorhanden. 

Nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl am 
26. April 1986 wurden mit derLuft auch in das Bun-
desgebiet verfrachtete radioaktive Stoffe trocken 
und durch Niederschlag auf Erdboden, Pflanzen und 
Gebäuden abgelagert. Ein Teil der dem Boden zuge-
führten Aktivität wurde auf dem Bewuchs, der 
Hauptteil zunächst in einer Bodenschicht von weni-
gen Zentimetern Stärke festgehalten. 

Zur Feststellung der Gefährdungslage wurden die 
Radionuklide Jod 131 und Cäsium 137 herangezo-
gen, die hinsichtlich ihres Dosisbeitrags und ihrer 
Halbwertzeiten als Leitnuklide des beobachteten 
Nuklidspektrums angesehen werden können. 

Der akuten Gefährdung durch anhaftende und von 
den Nutzpflanzen aufgenommene radioaktive Stoffe 
konnte während der akuten Phase durch Vorsichts-
maßnahmen beim Verzehr von Lebensmitteln 
pflanzlicher Herkunft weitgehend begegnet wer-
den. In den kommenden Jahren ist noch mit einer 
Cäsium-Aufnahme aus dem Boden zu rechnen. Diese 
Aufnahme über die Wurzeln wird jedoch im Ver-
gleich zur Kontamination der akuten Phase und der 
Erntezeit des ersten Jahres geringer sein, da das Cä-
sium relativ fest an Bodenmineralien gebunden 
wird. Allerdings hat der Transport von radioaktiven 
Partikeln durch Abschwemmung etc. zu einer Anrei-
cherung in stehenden Gewässern vornehmlich in 
den stärker betroffenen Gebieten Süddeutschlands 
geführt. 

6.1.1.2 Veränderungen der Bodenstruktur und Einwirkungen 
auf die Fläche 

Belastungen der Bodenstruktur reichen von der äu-
ßerlich unmerklichen Abnahme des Porenvolumens 
durch Druck über Auswaschungs- und Verlage-
rungsprozesse bis zum großräumigen Bodenabtrag 
bei der Gewinnung von Rohstoffen. 

Daneben ist ein fortschreitender, mit Bodenzerstö-
rungen verbundener Flächenverbrauch durch Über-
bauung, Versiegelung und Zerschneidung noch in-
takter Freiräume für Wohngebäude, Industrie- und 
Verkehrsanlagen, Wegebau in der Land- und Forst-
wirtschaft und durch weitere Maßnahmen zum Aus-
bau der Infrastruktur festzustellen. Diese räumlichen 
Einwirkungen auf den Boden haben vielerorts eine 
landschaftsverändernde Dimension erreicht. 

6.1.1.2.1 Erosion und Verdichtung 

Bodenerosion und Verdichtung sind, soweit sie über 
das natürliche Maß dieser Erscheinungen hinausge-
hen, Folgeerscheinungen intensiver Bewirtschaf-
tungsweisen in der Land- und Forstwirtschaft und 
einer touristischen Übernutzung in ökologisch emp-
findlichen Landschaften wie der Gebirgsregion. Die 
„Ausräumung" der Agrarlandschaft durch die Besei-
tigung windhemmender Strukturelemente zur Ge-
winnung maschinengerechter, großer Ackerflächen 
hat die Winderosion besonders auf leichten Böden 
erfördert. Lößgebiete sind besonders gefährdet. Die 
Zunahme von spät- und schlechtdeckenden Kultu-
ren, z. B. Mais, Zuckerrüben, Hopfen und Gemüse, 
hat vornehmlich in Hanglagen, sowohl die Wind- als 
auch die Wassererosion verstärkt. Hinzu kommt, daß 
Reihenfrüchte häufig lokal konzentriert angebaut 
werden, so daß relativ große Flächen zur selben Zeit 
erosionsausgesetzt sind. Dadurch, daß sich die 
fruchtbaren, aber zugleich auch erodierbaren Löß-
böden für den Anbau spät- und schlechtdeckender 
Kulturen besonders eignen, besteht für diese Böden 
eine erhöhte Erosionsgfahr. 

Für Ackerböden in Bayern wird ein flächenhafter 
Bodenabtrag von im Mittel 8 Tonnen pro Hektar und 
Jahr angegeben. Allein der Schmutzanhang der 
Zuckerrüben wirkt sich als Bodenabtrag von etwa 
2 Tonnen pro Hektar und Jahr aus. Im Mittel der 
landwirtschaftlichen Flächen (Acker und Grünland) 
werden 4 Tonnen abgetragen. Bei Zusammentreffen 
mehrerer erosionsfördernder Faktoren ist ein Boden-
abtrag von 50 bis 100 Tonnen pro Hektar und Jahr 
keine unrealistische Annahme. 

Die Erosion führt einerseits zu Ertragsminderungen 
durch den Verlust gerade der nährstoffreichen Ak-
kerkrume, andererseits zu unerwünschten Folgen 
am Ablagerungsort. Im Gebirge kann die Erosion die 
Verkarstung exponierter Lagen und in Einzelfällen 
katastrophale Ereignisse auslösen. Hier geht eine 
zusätzliche Gefährdung von der Schwächung der 
schadstoffbeeinträchtigten Wälder aus, die grund-
sätzlich den besten Erosionsschutz bieten. Auch 
überhöhte Schalenwildbestände können sich durch 
Schädigung der Bergwälder erosionsverstärkend 
auswirken. (Siehe auch Sondergutachten des 
SRU „Umweltprobleme der Landwirtschaft", 1985, 
Tz. 4242). 

Hauptursache der Bodenverdichtung ist der Einsatz 
schwerer Maschinen. Als Folge treten Staunässe und 
weitere Störungen der Wasser- und Luftzirkulation 
auf, die sich unmittelbar auf den Stoffhaushalt der 
Böden und mittelbar auf das Bodenleben nachteilig 
auswirken. Mit den Schadwirkungen an den Boden- 
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Organismen werden die Stoff- und Energieumsätze 
im Boden verlangsamt und gestört. 

Bodenverdichtung tritt mit gleichartigen Ursachen 
und Folgen auch im Forst auf. 

6.1.1.2.2 Einwirkungen auf die Fläche durch Überbauung und 
Infrastruktur 

Die für Wohnsiedlungen, Industriebauten, Verkehr 
und Kommunikation beanspruchte Fläche beläuft 
sich gegenwärtig auf etwa 12 Prozent des Bundesge-
bietes. Dieser Flächenverbrauch setzt sich in Abhän-
gigkeit von der Bevölkerungsentwicklung und den 
Ansprüchen an Grund und Boden fort. Im Zeitraum 
1981 bis 1985 nahm die Siedlungsfläche durch-
schnittlich um 120 Hektar täglich zu, bei allerdings 
großen regionalen Unterschieden. 

Überbauung ist in der Regel mit Bodenzerstörung 
verbunden. Auch die Versiegelung der Böden be-
wirkt eine tiefgreifende Störung der ökologischen 
Bodenfunktionen, vor allem der Wasser- und Luftzir-
kulation. 

Nicht zu unterschätzen sind die nachteiligen Aus-
wirkungen der Zerschneidung von Freiräumen und 
der die Landschaft gliedernden Strukturen. Das über 
die Kulturlandschaft gefächerte Netz von Verkehrs-
wegen, die für viele kleinere am und im Boden le-
bende Tiere unüberwindlich sind, behindert die 
räumliche Entfaltung und den genetischen Aus-
tausch der Populationen. Diese bleiben auf Parzellen 
begrenzt, in denen häufig nicht alle im Lebenszyklus 
der Art auftretenden Ansprüche an den Lebensraum 
erfüllt sind (z.B. Laichplätze, Mikroklima, Refugien). 
In der Folge kommt es häufig zum Rückzug der Ar-
ten aus derart eingeschränkten Lebensräumen. 

Die Flächenumwidmung vollzog sich ganz überwie-
gend zu Lasten vorher landwirtschaftlich genutzter 
Flächen. Eine unmittelbare Folgewirkung der Über-
bauung und Versigelung ist der auf diesen Flächen 
beschleunigte Niederschlagsabfluß und ein vermin-
derter Beitrag zur Grundwasserneubildung. Daraus 
kann sich eine Verstärkung von Hochwasserspitzen 
entwickeln. 

6.1.1.2.3 Veränderung der Bodengestalt und des Landschafts-
charakters 

Neben den nachteiligen Veränderungen der Boden-
struktur stellen Einwirkungen auf die räumliche 
Ausprägung der Böden und auf den Landschaftscha-
rakter weitere Aspekte der Flächenbelastung dar. 
Sie treten auf durch großräumige Bodenbewegun-
gen beim Bau von Verkehrswegen, Flugplätzen, 
Staudämmen, Deichen u.ä., in Form von Abtragun-
gen und Aufhaldungen bei der Gewinnung von Roh-
stoffen sowie bei der Anlage von Deponien und man-
chen militärischen Einrichtungen. Durch Tagebaue 
und Abgrabungen (z.B. Braunkohle, Torf, Kies, Sand, 
Naturstein) und Abraumhalden wird das Relief der 
Landschaft erheblich verändert. 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes ohne 
nennenswerte Bodenverlagerungen ergeben sich 
u.a. bei Überlandleitungen und Fernmeldeeinrich-
tungen, die häufig die höchsten Erhebungen einer 

Landschaft bilden und daher weithin sichtbar sind. 
Auch die Verstädterung vormals ländlicher Räume 
mit ausufernder Besiedlung ist häufig als nachteilige 
Landschaftsveränderung zu bewerten; gleiches gilt 
für Gebäudekomplexe und Hochbauten in ländli-
chen Gebieten. 

In der Regel wird der ästhetische Wert der Land-
schaft durch diese Eingriffe und Flächennutzungen 
gemindert. 

Die Erhaltung besonderer Ausprägungen bestimm-
ter Naturräume und des Charakters des Landschafts-
bildes durch Vielfalt, Eigenart und Schönheit von 
Natur und Landschaft ist Gegenstand des Boden-
schutzes, soweit bodenabhängige Strukturen den 
Charakter und das Bild einer Landschaft bestimmen. 

6.1.2 Bisherige politische Entwicklung 

6.1.2.1 Die Bodenschutzkonzeption der Bundesregierung 

Die Vielzahl und Vielfalt der Einwirkungen auf den 
Boden und der an ihn gestellten Nutzungsansprüche 
machen den Bodenschutz zu einer fachübergreifen-
den Aufgabe im Gesamtspektrum der Umweltpoli-
tik. Sektorale Lösungsansätze allein konnten dieser 
Problematik nicht gerecht werden. Es bedurfte eines 
weitergehenden Handlungsansatzes, der alle Boden-
gefährungen einbezog. 

Die Bodenschutzkonzeption der Bundesregierung 
vom 6. Februar 1985 (Bundestags-Drucksache 
10/2977) ist eine erste umfassende Antwort auf diese 
Herausforderung. Wie der Sachverständigenrat für 
Umweltfragen feststellt (Umweltgutachten 1987, 
Tz. 536, 641), zeigt sie in bisher einzigartiger Weise 
Sachstand, Ziele und Lösungsmöglichkeiten auf al-
len den Boden berührenden Problemfeldern des Um-
weltschutzes auf, verbunden mit einer Vielzahl von 
gesetzlichen und untergesetzlichen Prüfungsaufträ-
gen sowie planerischen, administrativen und wis-
senschaftlichen Handlungsansätzen. Sie stellt fest, 
daß die Lebensgrundlagen des Menschen über viel-
fältige Verflechtungen von Ursachen und Wirkun-
gen auch durch Einwirkungen auf die Umwelt be-
troffen werden, die für ihn scheinbar keine Rückwir-
kungen haben. Eine auch ökologisch ausgerichtete 
Bodenschutzpolitik muß deshalb neben der Bestim-
mung von Bedingungen, die durch den Umwelt-
schutz für menschliche Aktivitäten vorgegeben wer-
den, den Schutz der Naturgüter auch um ihrer selbst 
willen, d.h. unabhängig von ihrer Häufigkeit oder 
Gefährdung einschließen. Die Bodenschutzkonzep-
tion legt den Vorrang des Bodenschutzes fest, soweit 
die Gesundheit der Bevölkerung oder die Sicherung 
der natürlichen Lebensgrundlagen gefährdet ist. 

Die Bodenschutzkonzeption bestimmt auch für an-
dere Politikbereiche den Handlungsrahmen zum 
Ausgleich aller Nutzungsansprüche an den Boden. 

Für die Abwägung in den Politikbereichen, die Aus-
wirkungen auf den Boden haben, hat die Bundesre-
gierung klare Prioritäten zugunsten eines verstärk-
ten Bodenschutzes gesetzt. Mit der Bodenschutzkon-
zeption wurden zwei zentrale Handlungsansätze 
festgelegt: 
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1. Die Minimierung von qualitativ oder quantitativ 
problematischen Stoffeinträgen aus Industrie, Ge-
werbe, Verkehr, Landwirtschaft und Haushalten. 

Dies bedeutet: Es ist stetig anzustreben, daß durch 
Begrenzungsmaßnahmen an allen Quellen der 
Schadstoffe und durch umweltschonende Zuord-
nung von Flächennutzungen ein Gleichgewicht 
auf möglichst niedrigem Niveau zwischen dem 
Eintrag von Schadstoffen und den natürlichen Re-
gelungsfunktionen des Bodens entsteht. Auf län-
gere Sicht muß deshalb die Abgabe von uner-
wünschten Stoffen sowohl mittelbar über Luft 
und Wasser als auch unmittelbar in den Boden so 
weit wie möglich durch Kreislaufführung oder 
Reststoffmanagement ersetzt werden. Insbeson-
dere sind Vermeidungs- und Verwertungsgebote 
vorzusehen. 

2. Eine Trendwende im Landverbrauch. 

Dies schließt ein: Bodennutzungen sind stärker 
den natürlichen Standortbedingungen anzupas-
sen; dies gilt auch für landwirtschaftliche Nutzun-
gen. Die Rohstoffvorkommen sind aus volkswirt-
schaftlicher und ökologischer Gesamtschau spar-
sam und effektiv zu nutzen. Noch vorhandene na-
türliche und naturnah genutzte Flächen sind 
grundsätzlich zu sichern. Vor weiteren Bauland-
ausweisungen und Erschließungsmaßnahmen 
sind die innergemeindliche Bestandserhaltung 
und -erneuerung, flächensparendes Bauen und 
der Ausbau vorhandener Verkehrswege zu för-
dern. Eine flächenschonende Zuordnung der Bo-
dennutzungen muß Inanspruchnahme und Bela-
stungen des Bodens gering halten; dazu sind bei 
allen planerischen Abwägungsprozessen ökologi-
sche Anforderungen stärker zu gewichten. 

6.1.2.2 Durchgeführte Maßnahmen 

In der Folge der Bodenschutzkonzeption wurden be-
reits in der 10. Legislaturperiode die Belange des Bo-
denschutzes in laufende Maßnahmen und Vorhaben 
der Bundesregierung einbezogen. Zu nennen sind 
hier vor allem die folgenden Bereiche: 

Immissionsschutzrecht (siehe B.2) 

Verordnung 	über 	Großfeuerungsanlagen 
(13. BImSchV) vom 22. Juni 1983 und Einführung 
von schadstoffarmen Kraftfahrzeugen: 

Deutliche Verminderung der Bodenversauerung 
durch Stickstoffoxide und Schwelfeldioxid. 

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
(TA Luft vom 27. Februar 1986): 

Drastische Verschärfung der anlagenbezogenen 
Grenzwerte, Sanierung von Altanlagen innerhalb 
bestimmter Fristen. Entlastung des Bodens durch 
generelles Gebot zur Minimierung der Emissio-
nen an den Quellen nach Maßgabe des Standes 
der Technik. 

Verordnung zur Emissionsbegrenzung von 
leichtflüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen 
(2. BImSchV) vom 21. April 1986: 

Verstärkte Anwendung von geschlossenen Syste-
men bei Anlagen zur Oberflächenbehandlung, in 
Extraktionsanlagen und Chemischreinigungen 
soll die Emissionen der in diesen Anlagen verwen-
deten Lösemittel als auch Einträge über die Luft 
oder das Abwasser in den Boden weitgehend ver-
hindern. 

Zweites Gesetz zur Änderung des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes vom 4. Oktober 1985: 

Umfassende gesetzliche Konzeption zur Altanla-
gensanierung, die insbesondere eine Senkung der 
Eingriffsschwelle für nachträgliche Anordnungen 
und die Möglichkeit enthält, in Rechtsverordnun-
gen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften 
über die Festlegung von Übergangsfristen Altan-
lagen an die für Neuanlagen geltenden Anforde-
rungen heranzuführen. Durch die Regelungen 
wurden wesentliche Voraussetzungen dafür ge-
schaffen, nachteilige Einwirkungen auf den Boden 
über die Luft aus industriellen und gewerblichen 
Anlagen künftig zu vermeiden. 

Düngemittelrecht 

- Siebente Verordnung zur Änderung der Dünge-
mittelverordnung vom 28. April 1986: 

Festlegung eines Höchstgehaltes für Thallium 
beim Typ ,,Rückstandkali". Festlegung von 
Höchstgehalten für fünf Schwermetalle (Blei, Cad-
mium, Nickel, Quecksilber, Thallium) beim Typ 
,,Rückstandkalk". 

Wasserrecht (siehe B.3) 

5. Novelle zum Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
vom 23. September 1986: 

Verschärfung der Anforderungen an das Einleiten 
von Abwasser für bestimmte gefährliche Stoffe, 
z.B. Schwermetalle und organische Halogenver-
bindungen, nach dem Stand der Technik (§ 7 a 
WHG). Festlegung von Anforderungen nach dem 
Stand der Technik auch für Indirekteinleiter. 
Überprüfung der Anforderungen an den Bau und 
Betrieb von Abwasseranlagen, vor allem Kanalisa-
tionen, Regenrückhaltebecken u.ä. (§ 18 b WHG). 
Festsetzung von Wasserschutzgebieten, um das 
schädliche Abfließen von Niederschlagswasser 
sowie das Abschwemmen und den Eintrag von Bo-
denbestandteilen, Düngemitteln oder Pflanzenbe-
handlungsmitteln in Gewässer zu verhüten (§ 19 
(1) Nr. 3 WHG). Ergänzung des WHG hinsichtlich 
des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen 
(§§ 6, 19 g WHG). Die Vorschriften haben zum Teil 
unmittelbar bodenschützende Wirkung. 

Abfallrecht (siehe B. 4) 

Gesetz über die Vermeidung und Entsorgung von 
Abfällen (Abfallgesetz) vom 27. August 1986: 

Aufnahme eines Gebots zur Vermeidung und Ver-
wertung von Abfällen. Schadlose Restebeseiti-
gung von Pflanzenschutzmitteln (Erweiterung der 
Verordnungsermächtigung in § 14 Abfallgesetz). 
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Strahlenschutzrecht (siehe B. 8.1) 

- Gesetz zum vorsorgenden Schutz der Bevölkerung 
gegen Strahlenbelastung (Strahlenschutzvorsor-
gegesetz) vom 19. Dezember 1986: 

Sicherstellung der bundesweiten Erhebung und 
Auswertung von Daten durch Bund und Länder 
über die radioaktive Belastung der Umwelt ein-
schließlich des Bodens. 

Planungsrecht 

3. Änderungsgesetz über den Ausbau der Bundes-
fernstraßen vom 21. April 1986: 

Bei der Anpassung des Bundesfernstraßennetzes 
an die Verkehrsentwicklung sind bei der Bedarfs-
planung insbesondere Belange des Umweltschut-
zes einzubeziehen. 

- Gesetz zur Verbesserung des Umweltschutzes in 
der Raumordnung und im Fernstraßenbau vom 
19. Dezember 1986: 

Mit dem Gesetz werden die Belange des Boden-
schutzes und der vorsorgenden Sicherung von 
Rohstoffvorkommen verstärkt in den Grundsätzen 
der Raumordnung verankert sowie die ausdrückli-
che Berücksichtigung der Umweltschutzbelange 
in das Bundesfernstraßengesetz aufgenommen. 

Baugesetzbuch vom 8. Dezember 1986: 

Das Gesetz verbessert das rechtliche Instrumenta-
rium für einen wirksamen Bodenschutz. So ist nun 
der sparsame und schonende Umgang mit Grund 
und Boden ein besonders hervorgehobenes Abwä-
gungskriterium für die vielfältigen bei der ge-
meindlichen Bauleitplanung zu berücksichtigen-
den Belange. Außerdem müssen die im Außenbe-
reich zulässigen Bauvorhaben in einer flächenspa-
renden und den Außenbereich schonenden Weise 
ausgeführt werden. Den Zielen des Bodenschutzes 
dient es auch, daß der Schutz des Naturhaushalts 
als ein neuer Belang der Bauleitplanung in das 
Gesetz aufgenommen worden ist. Des weiteren 
sollen im Hinblick auf die Altlastenproblematik 
künftig in den Bauleitplänen aus Vorsorgegrün-
den Flächen besonders gekennzeichnet werden, 
die erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen 
belastet sind. 

Verwaltungsvollzug 

Die Berücksichtigung des Bodenschutzes wurde im 
Bundesverkehrswegeplan 1985 sichergestellt: 

Der Bundesverkehrswegeplan basiert auf umfang-
reichen Prognosen sowie einer verkehrswegüber-
greifenden einheitlichen Planung und Bewertung 
von allen größeren Neu- und Ausbauprojekten. In 
die Erarbeitung des Bundesverkehrswegeplans 1985 
konnten ökologische Belange erneut verstärkt ein-
bezogen werden - unter ihnen Aspekte des Boden-
schutzes. Die Untersuchungen und Analysen haben 
bei den erwogenen großen Straßenbaumaßnahmen 
zum Verzicht oder reduziertem Projektzuschnitt in 
Höhe von 15 Prozent der zur Disposition stehenden 

Finanzmittel geführt. Auch bei den sogenannten 
Kleinprojekten (geschätzte Investitionskosten unge-
fähr 80 Millionen DM) führten vorrangig ökologi-
sche Bedenken bei rund 100 Maßnahmen zum Ver-
zicht oder reduziertem Projektzuschnitt. Die Beur-
teilung ökologischer Wirkungen und ökologische 
Risikoanalysen haben somit die Bundesverkehrswe-
geplanung 1985 mitbestimmt. 

Boden- und Wasserforschung 

Für den Bereich „Forschung zum Schutz des Bodens" 
hat der Bundesforschungsminister 1985 auf der Basis 
der Bodenschutzkonzeption der Bundesregierung 
einen Förderschwerpunkt „Bodenbelastung und 
Wasserhaushalt" gesetzt, in dem bisher 130 Vorha-
ben mit Mitteln in Höhe von ungefähr 64 Millionen 
DM gefördert wurden. Der Förderschwerpunkt wird 
zur Zeit konzeptionell überarbeitet und um den 
deutlicher abgegrenzten Aspekt „Forschung zum 
Schutz der Gewässer" erweitert. Die Fortschreibung 
ab 1990 ist mit Mitteln von jährlich circa 20 Millio-
nen vorgesehen. 

6.2 Maßnahmen der 11. Legislaturperiode 

6.2.1 „Maßnahmen zum Bodenschutz" 

Mit Verabschiedung der Bodenschutzkonzeption 
durch das Bundeskabinett am 6. Februar 1985 wurde 
der damals für den Umweltschutz zuständige Bun-
desminister des Inneren beauftragt, die Boden-
schutzkonzeption zusammen mit den anderen be-
troffenen Bundesressorts und in Abstimmung mit 
den Ländern zu konkretisieren. Daraufhin wurde 
eine „Bund/Länder- Arbeitsgruppe Bodenschutz" 
eingerichtet mit dem Ziel, die notwendigen Schutz-
maßnahmen nach Inhalten und Prioritäten, Zeit- und 
Kostenrahmen festzulegen. 

Der gemeinsam mit den Ländern erarbeitete Maß-
nahmenkatalog über Leitlinien, vordringliche und 
weitere Maßnahmen zum Bodenschutz in den Berei-
chen Rechtsetzung, Verwaltungsvollzug, Informa-
tion und Forschung wurde am 8. Mai 1987 von der 
Umweltministerkonferenz abschließend beraten. Er 
war zugleich Grundlage der am 8. Dezember 1987 
vom Bundeskabinett beschlossenen „Maßnahmen 
zum Bodenschutz" (Bundestags-Drucksache 11/1625). 
Mit diesem Kabinettbeschluß wurde der Rahmen für 
die Aktivitäten der nächsten Jahre vorgegeben. 

Mit den „Maßnahmen zum Bodenschutz" wurde vor 
allem eine Auflistung von Stoffen und Stoffgruppen 
festgelegt, deren Auswirkungen auf den Boden 
durchgängig und vorrangig zu berücksichtigen sind. 

Die beschlossenen Maßnahmen sehen die konse-
quente und durchgängige Einbringung bodenschüt-
zender Vorschriften in die gesetzlichen und unterge-
setzlichen Normen des Bundes mit Auswirkungen 
auf den Boden vor, darüber hinaus die verbesserte 
Ausschöpfung bereits vorhandener Regelungen, die 
Erarbeitung technischer Regelwerke, die Erweite-
rung der Informationsgrundlagen sowie die Durch-
führung von Forschungs- und Entwicklungsvorha-
ben. 
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6.2.2 Umsetzung der Maßnahmen zum Bodenschutz 

In der 11. Legislaturperiode wurden Maßnahmen 
zum Bodenschutz insbesondere in den folgenden 
Rechtsnormen umgesetzt: 

Immissionsschutzrecht (siehe Kapitel B. 2) 

Verordnung über Kleinfeuerungsanlagen (1. 
BImSchV vom 15. Juli 1988): 

Strengere Anforderungen an Brennmaterial und 
technische Ausstattung kleiner Feuerungsanla-
gen, die keiner Genehmigung nach § 4 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes bedürfen; Vermin-
derung des Eintrags von Säurebildnern und ande-
rer Schadstoffe in den Boden. 

- Störfall-Verordnung vom 19. Mai 1988: 

Die Verordnung legt Grundanforderungen an ge-
nehmigungsbedürftige Anlagen fest, die die Ent-
stehung von Störfällen vermeiden und die Auswir-
kungen u.a. auf Sachen von hohem Wert, darunter 
Böden, verringern sollen. In die erweiterte Liste 
der betroffenen Anlagentypen sind auch solche 
zum Lagern von Pflanzenschutz-, Schädlingsbe-
kämpfungs- und bestimmten Düngemitteln aufge-
nommen worden. 

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG): 

Zu § 1 (Folgeänderung in § 3) wird der Boden aus-
drücklich in den Kreis der Schutzgüter der Zweck-
bestimmung des Gesetzes aufgenommen. 

Im § 5 wird ausdrücklich geregelt, daß die Verant-
wortung des Betreibers einer genehmigungsbe-
dürftigen Anlage nicht mit der Einstellung des 
Anlagenbetriebs endet. Der Betreiber muß auch 
nach Betriebseinstellung für den umweltverträgli-
chen Zustand seiner Anlage Sorge tragen. Durch 
die Regelung wird besonders Vorsorge getroffen, 
daß von stillgelegten Anlagen keine Bodenkonta-
minationen ausgehen. 

Der neugefaßte § 47 BImSchG legt fest, daß Luft-
reinhaltepläne als Sanierungspläne immer dann 
aufgestellt und vor allem auch durchgesetzt wer-
den, wenn zum Schutz der Gesundheit festgelegte 
Immissionswerte nicht nur vorübergehend über-
schritten werden. Außerdem kann bei einer zu er-
wartenden Beeinträchtigung der vorgesehenen 
Nutzung ein Vorsorgeplan aufgestellt werden. Die 
Luftreinhaltepläne enthalten Angaben über fest-
gestellte Wirkungen der Luftverunreinigungen 
u.a. auch im Hinblick auf den Boden und legen 
Maßnahmen zur Verminderung der Belastungen 
fest. 

Pflanzenschutzrecht (siehe B. 1) 

- Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen (Pflanzen-
schutzgesetz) vom 15. September 1986: 

Pflanzenschutzmittel dürfen nur noch nach guter 
fachlicher Praxis angewandt werden, zu der insbe-
sondere die Berücksichtigung des integrierten 
Pflanzenschutzes gehört. Die Anwendung von 

Pflanzenschutzmitteln in oder unmittelbar an 
oberirdischen Gewässern und Küstengewässern 
ist verboten. Pflanzenschutzmittel dürfen seit dem 
1. Januar 1987 u.a. nur noch zugelassen werden, 
wenn sie bei sachgerechter Anwendung keine 
schädlichen Auswirkungen auf das Grundwasser 
haben. Dadurch ist das Grundwasser zu einem ab-
soluten Schutzobjekt neben der Gesundheit von 
Mensch und Tier erhoben worden. 

- Einvernehmenspraxis des Umweltbundesamtes: 

Das Umweltbundesamt ist neben dem Bundesge-
sundheitsamt Einvernehmensbehörde für die Zu-
lassung von Pflanzenschutzmitteln durch die hier-
für zuständige Biologische Bundesanstalt für 
Land- und Forstwirtschaft (BBA) geworden. Dies 
bedeutet, daß Pflanzenschutzmittel von der BBA 
hinsichtlich der Vermeidung von Schäden durch 
Belastung des Wassers, der Luft, durch Pflanzen-
schutzmittelabfälle und sonstiger Auswirkungen 
auf den Naturhaushalt nur noch im Einvernehmen 
mit dem Umweltbundesamt zugelassen werden 
dürfen. 

Die neue Einvernehmensregelung hat dazu ge-
führt, daß vierzehn atrazin- und drei 1.3-dichlor-
propenhaltige Pflanzenschutzmittel nicht mehr 
zugelassen worden sind, weil schädliche Auswir-
kungen dieser Stoffe auf das Grundwasser über 
die Bodenpassage festgestellt wurden. Bei weite-
ren zwei atrazinhaltigen Pflanzenschutzmitteln ist 
die Zulassung Ende 1989 ausgelaufen, die restli-
chen 13 werden 1990 auslaufen. 1.3-dichlorpropen-
haltige Pflanzenschutzmittel sind aufgrund der 
Nichtverlängerung der Anträge bereits heute 
nicht mehr zugelassen. 

- Verordnung über Pflanzenschutzmittel und Pflan-
zenschutzgeräte 	(Pflanzenschutzmittelverord-
nung) vom 28. Juli 1987: 

Die Verordnung verschärft die Anforderungen an 
die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln. So sind 
seitdem z.B. auch Prüfnachweise über die Auswir-
kungen auf mehrere andere Nutzarthropoden 
(Gliederfüßler) als Bienen sowie auf andere Tiere 
und Pflanzen vorzulegen und auch die angewand-
ten Analysemethoden über das Verhalten in Bo-
den, Wasser und Luft anzugeben, um die Auswir-
kungen auf das Grundwasser besser überprüfen zu 
können. Außerdem stellt diese Verordnung seit 
dem 1. Juli 1988 erstmals auch Anforderungen an 
die Beschaffenheit von Pflanzenschutzgeräten und 
deren Dosierungsvorrichtungen. 

- Verordnung über Anwendungsverbote und -be-
schränkungen für Pflanzenbehandlungsmittel 
(Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung) vom 
1. September 1988: 

Die Verordnung enthält je nach der von den Wirk-
stoffen im Pflanzenschutzmittel ausgehenden Um-
weltgefährdung vollständige oder eingeschränkte 
Anwendungsverbote und Anwendungsbeschrän-
kungen. Generelle Anwendungsverbote für insge-
samt 80 Stoffe gelten für Naturschutzgebiete, Na-
tionalparke und besonders geschützte Biotope, 
differenzierte Beschränkungen für Wasserschutz- 
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gebiete und Einzugsgebiete von Trinkwasserge-
winnungsanlagen und Heilquellen. 

Chemikalienrecht (siehe B. 1) 

- Erstes Gesetz zur Änderung des Chemikalienge-
setzes vom 14. März 1990: 

Erleichterung der Erfassung von alten Stoffen (§ 4 
Abs. 6); Verbesserung der Kennzeichnungspflich-
ten (§§ 13 und 14); Erweiterung der Mitteilungs-
pflichten des Herstellers oder Importeurs (§ 16); 
Senkung der Schwelle der Eingriffsermächtigun-
gen für Verbote und Beschränkungen (§§ 17 und 
23). 

Düngemittelrecht 

- 8. Verordnung zur Änderung der Düngemittelver-
ordnung vom 13. April 1987: 

Senkung des Höchstgehaltes für Chrom in organi-
schen und organisch-mineralischen Düngemit-
teln. Senkung des Höchstgehaltes an Blei und 
Zink bei den Typen ..Kupferdünger" und „Kupfer-
kobaltdünger". 

- Gesetz zur Förderung der bäuerlichen Landwirt-
schaft (Strukturgesetz) vom 12. Juli 1989: 

Im Rahmen des Gesetzes wird das Düngemittelge-
setz um Anwendungsregelungen im Wege einer 
Verordnungsermächtigung ergänzt. Darüber hin-
aus ist im Strukturgesetz ein Ausschluß der ge-
werblichen Tierhaltung und der Massentierhal-
tung von bestimmten Ausgleichszahlungen vorge-
sehen. Dadurch soll eine stärkere Bindung der 
Tierhaltung an die Fläche erreicht werden. 

Abfallrecht (siehe B. 4) 

- Novellierung der Klärschlammverordnung (in 
Vorbereitung): 

Verbot der Ausbringung von Klärschlamm auf 
Grünland und Feldfutteranbauflächen; Orientie-
rungswert für organische Schadstoffe; Differenzie-
rung der Grenzwerte für Schwermetalle jeweils 
im Boden und im Klärschlamm nach Bodeneigen-
schaften. 

Naturschutzrecht (siehe B. 5) 

- „Artenschutznovelle" zum Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) vom 12. März 1987: 

Ausdrücklicher Schutz von seltenen und gefähr-
deten Biotopen (§ 20 c BNatSchG). 

- Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des 
Bundesnaturschutzgesetzes 

Erweiterung der Grundsätze des Naturschutzes 
um den sparsamen und schonenden Umgang mit 
dem Boden. Erweiterung der Eingriffsregelung 
auf stoffliche Einwirkungen hinsichtlich schutz-
würdiger Biotope, insbesondere soweit diese für 
die Erhaltung von gefährdeten Arten bedeutsam 
sind. 

Planungsrecht 

Gesetz zur Änderung des Raumordnungsgesetzes 
(ROG) vom 11. Juli 1989: 

Im § 2, der die grundsätzliche Ausrichtung der 
Raumordnung festlegt, ist in den Nummern 7 und 
8 der „Schutz des Bodens" hervorgehoben und be-
stimmt, daß für die sparsame und schonende Inan-
spruchnahme der Naturgüter, insbesondere von 
Grund und Boden, Sorge zu tragen ist. In der Be-
gründung ist u.a. klargestellt, daß notwendige In-
anspruchnahmen von Grund und Boden möglichst 
auszugleichen sind. 

Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG) - Ergän-
zung im Rahmen des Dritten Rechtsbereinigungs-
gesetzes; der Gesetzentwurf befindet sich zur Zeit 
in der parlamentarischen Beratung: 

Bei der Unterhaltung von Binnen- und Seewasser-
straßen ist den Belangen des Naturhaushalts 
Rechnung zu tragen sowie Bild und Erholungs-
wert der Gewässerlandschaft zu beachten (§ 8 
Abs. 1 und 5). Ebenso sind bei Ausbau und Neubau 
von Bundeswasserstraßen Bild und Erholungseig-
nung der Gewässerlandschaft sowie die Erhaltung 
und Verbesserung des Selbstreinigungsvermö-
gens der Gewässer zu berücksichtigen (§ 12, neuer 
Absatz 7). 

- Bundesbahngesetz (BBahnG) - Ergänzung im Rah-
men des Dritten Rechtsbereinigungsgesetzes; der 
Gesetzentwurf befindet sich zur Zeit in der parla-
mentarischen Beratung: 

Einführung des Wortes „Umwelt" in den § 14 Abs. 3 
mit Geltung für den planungs- und verwaltungs-
rechtlichen Bereich der Deutschen Bundesbahn, 
soweit die Genehmigung des Bundesministers für 
Verkehr erforderlich ist. Bei der Genehmigung ist 
außer den dort genannten Politikbereichen auch 
die Umweltpolitik einzubeziehen. Sie soll versagt 
werden können, wenn den  Grundsätzen der Um-
weltpolitik nicht Rechnung getragen wird. 

- Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung. Das UVP-Gesetz 
ist am 21. Februar 1990 hinsichtlich der Ermächti-
gungsbestimmungen zum Erlaß der Durchfüh-
rungsvorschriften in Kraft getreten. Hinsichtlich 
der übrigen Vorschriften tritt das Gesetz am 1. Au-
gust 1990 in Kraft: 

Die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimm-
ten öffentlichen und privaten Vorhaben zieht 
künftig die Ermittlung und Bewertung der Aus-
wirkungen auf den Boden in die Entscheidungs-
vorbereitung ein. 

Entwurf eines Gesetzes über Wasser- und Boden-
verbände: 

In die Aufgabenzuweisung der Verbände, die pri-
mär wirtschaftlichen Zielen dient, sollen Belange 
des Bodenschutzes und der Landschaftspflege mit 
aufgenommen werden können. 

- Novellierung des Gesetzes über Agrarstatistiken 
vom 21. März 1989: 
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§ 5 in Verbindung mit § 2 schreibt die Erhebung 
der tatsächlichen Nutzung und der geplanten 
Nutzung nach Flächennutzungsplänen vor. Damit 
werden - erstmals zum Jahresende 1988 - sowohl 
die gegenwärtigen als auch die künftig möglichen 
Flächennutzungen erfaßt. Durch diese verbesser-
ten Informationsgrundlagen soll ungewollten Ent-
wicklungen in der Flächennutzung wirksamer 
entgegengesteuert werden können. In das Gesetz 
wieder aufgenommen wurde die Statistik über 
den Zwischenfruchtanbau. 

- Novellierung des Gesetzes über Umweltstatisti-
ken (in Vorbereitung): 

Vorgesehen ist eine Erhebung der Grundstücks-
flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefähr-
denden Stoffen belastet sind, und die Erhebung 
des Bodenzustandes auf Dauerbeobachtungsflä-
chen. 

- 4. Verordnung zur Änderung der Baunutzungsver-
ordnung vom 23. Januar 1990: 

Erstmals im Bundesrecht wird eine Obergrenze 
für die Versiegelung der Baugrundstücke festge-
legt (§ 19 Abs. 4). Danach darf ein Grundstück 
durch Gebäude, Nebenanlagen, Garagen, Stell-
plätze, Zufahrten und bauliche Anlagen unterhalb 
der Geländeoberfläche in der Regel bis zu höch-
stens 80 Prozent, in den Wohngebieten nur bis 
höchstens 60 Prozent, versiegelt werden. 

Bergrecht 

- Novellierung des Bundesberggesetzes (BBergG), 
das am 1. August 1990 in Kraft tritt: 

§ 1 wird ergänzt um die Verpflichtung zum sparsa-
men und schonenden Umgang mit Grund und Bo-
den. Weitere eventuell notwendige Änderungen 
zur Durchführung dieser Zielsetzung sollen bei ei-
nem späteren Novellierungsvorhaben erfolgen. 

Umweltstrafrecht 

Im Rahmen der Überprüfung des geltenden Um-
weltstraf- und Umweltordnungswidrigkeitenrechts 
auf Mängel und Reformbedürftigkeit hin hat sich die 
„Interministerielle Arbeitsgruppe Umwelthaftungs-  
und Umweltstrafrecht" für die Bildung eines „Grund-
tatbestandes der vorsätzlichen und fahrlässigen Ver-
unreinigung des Bodens" ausgesprochen. Der vom 
Bundesjustizminister vorgelegte Gesetzentwurf 
sieht u.a. eine Verstärkung des strafrechtlichen 
Schutzes gegen Bodenverunreinigungen vor. 

Umwelthaftungsrecht 

Mit dem am 14. Februar 1990 von der Bundesregie-
rung vorgelegten Entwurf eines Umwelthaftungsge-
setzes soll zum Ausgleich von Umweltschäden eine 
Gefährdungshaftung für den Betrieb von umweltge-
fährlichen Anlagen eingeführt werden, auch soweit 
Bodenschäden hierdurch verursacht werden. In Vor-
bereitung befindet sich ein Gefahrguttransport

-

Haftungsgesetz, das eine Gefährdungshaftung beim 
Transport gefährlicher Güter vorsieht. 

Verwaltungsvollzug 

- Anwendung der Straßenbau-Richtlinien unter Be-
achtung des Bodenschutzes: 

Die Richtlinien für den Bau von Bundesfernstra-
ßen stehen unter dem Gebot der Beachtung der 
Umweltschutzbelange des Fernstraßengesetzes. 
Zur stärkeren Berücksichtigung der Gesichts-
punkte des Umweltschutzes einschließlich des Bo-
denschutzes im Richtlinienwerk hat der Bundes-
verkehrsminister im Februar 1987 „Hinweise zur 
Berücksichtigung des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege beim Bundesfernstraßenbau" 
zum Vollzug des § 8 Bundesnaturschutzgesetz ein-
geführt. 

- Beteiligung des Bundesumweltministers bei Ent-
scheidungen nach § 16 des Bundesfernstraßenge-
setzes (Planung und Linienbestimmung): 

Nach § 16 des Fernstraßengesetzes bestimmt der 
Bundesminister für Verkehr die Planung und Li-
nienführung der Bundesfernstraßen im Benehmen 
mit den Landesplanungsbehörden und im Einver-
nehmen mit den an der Raumordnung beteiligten 
Bundesressorts. Seit Februar 1987 ist auch der 
Bundesumweltminister in diese Abstimmungen 
einbezogen. 

- Grundsätze einer ordnungsgemäßen Landbewirt-
schaftung: 

Unter Federführung des Bundeslandwirtschafts-
ministers haben sich die Länder nach eingehen-
den Beratungen auf „Grundsätze einer ordnungs-
gemäßen Landbewirtschaftung" verständigt (Be-
schluß der Amtschefkonferenz der Agrarminister 
vom 23. Juni 1987). Diese Grundsätze schließen die 
Gestaltung der Feldflur, die Bodenbearbeitung, 
Anbau und Bodennutzung, Pflanzenernährung 
(Düngung) und Pflanzenschutz ein. 

Berücksichtigung von Bodenschutzzielen bei der 
Durchführung des Gesetzes über die Gemein-
schaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruk-
tur und des Küstenschutzes: 

Der Rahmenplan 1988 bis 1991 bezieht die Anlage 
naturnaher Landschaftselemente in der Agrar-
landschaft in die Förderung ein. Demgegenüber 
werden Meliorationen weitgehend und die Um-
wandlung der im § 20 c Bundesnaturschutzgesetz 
bezeichneten seltenen und ökologisch wertvollen 
Biotope vollständig aus der Förderung ausge-
schlossen. 

Auch die Umsetzung der EG-Beschlüsse zur Ex-
tensivierung und Flächenstillegung erfolgt vor-
wiegend im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe. 
Ein Sonderrahmenplan erlaubt die Förderung der 
Stillegung von Ackerflächen durch Brachlegung, 
Aufforstung und Umwandlung in extensiv genutz-
tes Grünland. Auch die Nutzung zu nichtlandwirt-
schaftlichen Zwecken, etwa solchen der Land-
schaftspflege, ist förderbar. 

- Berücksichtigung des Bodenschutzes bei militäri-
schen Übungen: 
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U.a. Erfassung der Naturausstattung in Bundes-
wehrliegenschaften, Weisung des Inspekteurs des 
Heeres für Übungen in Wasserschutzgebieten, Ge-
ländebetreuungsmaßnahmen zur Vermeidung 
und Verminderung von Bodenschäden sowie ein 
entsprechendes Merkblatt unter Berücksichti-
gung der Landschaftsökologie, fachwissenschaftli-
che Beratung bei Bodenschutzproblemen durch 
einen Geophysikalischen Beratungsdienst der 
Bundeswehr, Leitfaden zur Durchführung von 
Umweltverträglichkeitsuntersuchungen bei Infra-
strukturvorhaben der Bundeswehr, Aufnahme von 
Boden- und Naturschutzdaten in das topographi-
sche Informationssystem (TOPIS) zur Berücksich-
tigung bei Planung und Durchführung von Manö-
vern und Übungen. 

6.2.3 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bo-
denschutz 

Die internationale Zusammenarbeit ist auch auf dem 
Gebiet des Bodenschutzes notwendig, denn 

- grenzüberschreitende Immissionen und über die 
Grenzen gehende Emissionen wirken sich auf die 
Böden im Bundesgebiet aus 

- grenzüberschreitende Flüsse führen belastete Se-
dimente mit sich 

- Bodenbelastungen tragen über die Flüsse zur Kon-
tamination der Meere bei 

- der Boden der Küstenmeere wird von Meeresbela-
stungen aus dem In- und Ausland betroffen 

- Bodenzerstörungen in anderen Ländern und Kli-
mazonen haben über die wirtschaftlichen Folgen 
auch Auswirkungen auf die Inanspruchnahme der 
inländischen Ressourcen. 

Von erheblicher Bedeutung für den Schutz landwirt-
schaftlich genutzter Böden ist die EG-Richtlinie vom 
12. Juni 1986 über den Schutz der Umwelt und insbe-
sondere der Böden bei der Verwendung von Klär-
schlamm in der Landwirtschaft. Die Richtlinie ent-
hält Grenzwerte für sieben Schwermetalle sowohl in 
den Böden als auch in den aufzubringenden Schläm-
men und schreibt Probenahme- und Analyseverfah-
ren vor. 

Darüber hinaus hat die Gemeinschaft bereits Maß-
nahmen für die Landwirtschaft erlassen, die unmit-
telbar oder mittelbar darauf abzielen, umweltpoliti-
sche Ziele zu fördern und die Auswirkungen moder-
ner Bewirtschaftungsweisen auf die Umwelt abzu-
mildern. Hierzu gehören 

die Einführung von Beihilfen der Gemeinschaft 
für Landwirte, die sich verpflichten, in gefährde-
ten Gebieten umweltschonende landwirtschaftli-
che Methoden anzuwenden 

- Beihilfen zur Förderung landwirtschaftlicher In-
vestitionen, die dem Schutz oder der Verbesse-
rung der Umwelt dienen 

die Einführung einer Reihe von Maßnahmen mit 
dem Ziel, die Extensivierung der Erzeugung, die 
Stillegung von Flächen und die Einstellung der 

landwirtschaftlichen Tätigkeit im Rahmen einer 
Vorruhestandsregelung zu fördern. 

Die Mitgliedstaaten sind gehalten, eine Beihilfere-
gelung zur Extensivierung der Erzeugung zu treffen, 
u.a. durch Flächenstillegung, Aufforstung oder Ver-
wendung zu nichtlandwirtschaftlichen Zwecken. 

Diese Regelungen dienen, unabhängig von ihrer ur-
sprünglichen Bestimmung zur Marktentlastung, 
auch dem Bodenschutz. 

Der Europarat hat ein Expertengremium zum Bo-
denschutz beauftragt, die Voraussetzungen für die 
Schaffung einer Europäischen Bodenschutzkonven-
tion zu prüfen. Die 6. Europäische Umweltminister-
konferenz im Jahre 1990 wird diese Überlegungen 
erörtern. 

Auch die VN-Wirtschaftskommission für Europa 
(ECE) hat das Thema Bodenschutz aufgegriffen. Im 
Oktober 1987 führte sie in Madrid ein Seminar über 
den „Schutz des Bodens und wasserführender 
Schichten gegen Verschmutzung aus Flächenquel-
len" durch. 

In den Arbeitsplänen einiger bilateraler Umweltab-
kommen, so mit Polen und der UdSSR, ist die Zusam-
menarbeit im Bodenschutz vorgesehen. 

6.3 Ausblick 

Bodenschutz muß aufgrund seines Querschnittcha-
rakters fach- und bereichsübergreifendend durchge-
setzt werden. Er ist daher auch weiterhin ein zentra-
ler Bestandteil der Maßnahmen in den verschiede-
nen Bereichen des Umweltschutzes. Daneben sind 
die Belange des Bodenschutzes in die jeweiligen 
Maßnahmen in anderen Handlungsbereichen, z.B. 
Land- und Forstwirtschaft, Siedlung, Verkehr und 
Bergbau zu integrieren. 

In Zukunft ist zu prüfen, inwieweit die beiden zen-
tralen Handlungsfelder des Bodenschutzes, die Min-
derung der Stoffeinträge und die Begrenzung des 
Landverbrauchs, nach Art, Umfang und Intensität 
miteinander verknüpft werden können. Durch ent-
sprechende Regelungen bei der Planung von Flä-
chennutzungen können die stofflichen Einwirkun-
gen auf den Boden gesteuert und auch reduziert 
werden. Gleichzeitig würde dadurch die Möglich-
keit eröffnet, im Hinblick auf eine ganzheitlich aus-
gerichtete Umweltpolitik die zum Teil unterschied-
lichen Entwicklungen in den einzelnen Bereichen 
des Umweltschutzes zu vereinheitlichen und auf ei-
nen ,.gemeisamen Nenner" zu bringen. Vor allem gilt 
dies für den Bodenschutz als Regelungsmaßstab im 
Hinblick auf eine Harmonisierung untergesetzlicher 
Regelungen in verschiedenen Bereichen des Um-
weltschutzes. 

Bodenschutz wurde bisher überwiegend durch Er-
gänzung zahlreicher Rechtsvorschriften um boden-
schützende Regelungen verwirklicht. Aufgrund von 
Bodenuntersuchungen im Bundesgebiet werden je-
doch in zunehmendem Umfang flächenhafte Boden-
belastungen erkannt, bei deren Absicherung im We-
ge von Sanierungsmaßnahmen oder Nutzungsein- 
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schränkungen die vorhandenen Rechtsinstrumente 
zur Gefahrenabwehr nicht in jedem Falle ausrei-
chen. Deshalb prüft der Bundesumweltminister un-
ter Einbeziehung der Vollzugserfahrungen der Län-
der, inwieweit Handlungsbedarf zur Schaffung einer 
eigenständigen Rechtsgrundlage besteht, die dem 
Bodenschutz zugleich ein stärkeres Eigengewicht 
verleihen würde. 

Bodenschutzmaßnahmen sind auf drei Ebenen 
durchzuführen: 

- Beseitigung vorhandener Gefahrenquellen 

- Vermeidung künftiger Risiken 

- Erhaltung natürlicher Fließgleichgewichte. 

Auf der ersten Ebene sind Sanierungswerte für Bo-
den- und Standortbelastungen erforderlich, deren 
Überschreitung Maßnahmen auslöst, um unmittel-
bare Gefahren für die menschliche Gesundheit und 
den Naturhaushalt abzuwenden oder um einen be-
reits eingetretenen Schadensverlauf aufzuhalten. 

Für die zweite Ebene sind Schwellenwerte anzuge-
ben, die die in einem industrialisierten und dichtbe-
siedelten Land nicht vermeidbaren Belastungen und 
Zustandsänderungen von Böden und Standorten be-
rücksichtigen, Gefährdungen der menschlichen Ge-
sundheit und des Naturhaushalts jedoch ausschlie-
ßen oder auf ein vertretbares Maß begrenzen. In die-
se Normwerte sind Bodentypen, Standortverhältnis-
se und Nutzungsformen einzubeziehen. 

Für die dritte Ebene sind Grundwerte (Qualitäts-
standards) zu ermitteln, bei deren Einhaltung die 
Fließgleichgewichte des Naturhaushalts langfristig 
möglichst wenig beeinflußt werden und die Rege-
lungsfunktion des Bodens nicht beeinträchtigt wird. 
Derartige Grundwerte dürften in der Regel bei den 
aus der Erdgeschichte hervorgegangenen Aus-
gangsverhältnissen liegen. 

Dieser dreistufige Ansatz stellt die anwendungsbe-
zogene Ausgestaltung eines Regelwerks zum Boden-
schutz dar. 

Voraussetzung für wirksame und maßgerechte Re-
gelungen, mit denen Belastungen und Risiken für 
den Boden begrenzt werden können, sind repräsen-
tative und gesicherte Informationen zur Beurteilung 
von Bodenzuständen und zur Bewertung von Boden-
belastungen und damit verbundener Risiken und 
Gefahren. Dies gilt besonders angesichts der engen 
Verbindung des Bodenschutzes zu den anderen Um-
welt- und Handlungsbereichen. 

Erforderlich sind vor allem 

- die flächendeckende differenzierte Erfassung und 
Fortschreibung der vorhandenen und geplanten 
Bodennutzungen als Grundlage für flächenbezo-
gene Auswertungen 

- die Feststellung von Bodenbelastungen durch 
stoffliche Einwirkungen 

- Kriterien und Anforderungen an ein Bodeninfor-
mationssystem einschließlich von Dauerbeobach-
tungsflächen 

- die weitere Vertiefung der wissenschaftlichen 
Grundlagen. 

Im Hinblick auf die notwendige Verzahnung und 
wechselseitige Ergänzung der Bodenschutzmaßnah-
men ist auch künftig die enge Zusammenarbeit von 
Bund und Ländern fortzusetzen. Hervorzuheben ist 
in diesem Zusammenhang der Bericht der Bund/ 
Länder-Sonderarbeitsgruppe „Informationsgrundla-
gen" zur Realisierung eines Bodeninformationssy-
stems in den Ländern sowie die Erarbeitung von 
fachlichen Grundlagen für ein untergesetzliches Re-
gelwerk zum Bodenschutz. 

Für einen wirksamen Bodenschutz ist nicht zuletzt 
die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft eine wichti-
ge Voraussetzung. 
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7.1 Ausgangslage 

Die Lärmbelastung der Bevölkerung ist in der Bun-
desrepublik Deutschland - wie auch in anderen dicht-
bevölkerten und hochindustrialisierten Staaten - er-
heblich. Geräusche von Verkehr, von Industrie- und 

Gewerbebetrieben, von Sport- und anderen Freizeit-
anlagen und -veranstaltungen dringen auf den Men-
schen ein und beeinträchtigen sein körperliches, 
seelisches und soziales Wohlbefinden. 

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen führt in 
seinem Umweltgutachten 1987 (Tz. 1455) aus, daß 
nach den bisher vorliegenden Untersuchungen 
Lärm als ein Risikofaktor anzusehen ist, der nach 
dem heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand, 
vor allem im Zusammenwirken mit anderen Bela-
stungsgrößen gesundheitliche Beeinträchtigungen 
hervorrufen kann. 

Auf die Probleme des Lärms und die zu ihrer Lösung 
ergriffenen Maßnahmen geht die Bundesregierung 
ausführlich in ihrem Vierten Immissionsschutzbe-
richt (Bundestags-Drucksache 11/2714 vom 28. Juli 
1988) ein. 

7.1.1 Aufgabenstellung 

Obwohl in der Bundesrepublik Deutschland im Be-
reich der Lärmbekämpfung erhebliche Fortschritte 
erzielt worden sind, bestehen weiterhin ernste 
Lärmbelastungen. 

Meinungsumfragen belegen, daß nach wie vor große 
Teile der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutsch-
land stark vom Lärm betroffen sind. Dabei ist der 
Straßenverkehr die Hauptquelle von Lärmbelastun-
gen; Abbildung 1 zeigt, daß 1987 mehr als die Hälfte 
der Bürger hiervon betroffen waren, jeder fünfte 
Bürger fühlte sich hierdurch sogar stark belästigt. 

Lärm wird in der Meßgröße Dezibel (A) = dB (A) ge-
messen. Die Darstellung von Lärm mittels einer lo-
garithmischen Größe ermöglicht es, alle ,,hörbaren" 
Lärmereignisse auf einer Skala zwischen 0 und 130 
darzustellen. Andererseits folgt hieraus, daß Dezibel 
nicht nach den allgemeinen Regeln addiert werden 
können. Eine Zunahme des Wertes um 3 dB (A) ent-
spricht jeweils einer Verdoppelung der Schallener-
gie (wie sie z.B. bei einer Verdoppelung der Fahr-
zeugmenge auf einer Straße eintritt), eine Abnahme 
um 3 dB (A) bedeutet deren Halbierung. 

7.1.1.1 Straßenverkehrslärm 

Die Lärmbelastung wird 

- von der Anzahl der Fahrzeuge 

- vom Emissionsverhalten der einzelnen Fahrzeuge 

- von der Fahrleistung sowie 

- vom Verhalten der Fahrzeugführer 

bestimmt. 

Der Bestand an  zulassungspflichtigen Kraftfahrzeu-
gen ist im Zeitraum von 1970 bis 1989 von 16,8 auf 
insgesamt 34,5 Millionen Fahrzeuge gestiegen. Die 
jährliche Gesamtfahrleistung hat sich von 234 Mil-
liarden Kilometer im Jahre 1970 auf über 427 Milliar-
den Kilometer im Jahre 1988 erhöht. Besondere Pro-
bleme verursachen dabei die Lastkraftwagen. 
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Abbildung 1 

Entwicklung der Lärmbelästigung der Bevölkerung 1984, 1986, 1987 

Quelle:  Institut für Praxisorientierte Sozialforschung 

Spezifische Lärmprobleme entstehen durch motori-
sierte Zweiräder (Krafträder, Mofas, Mopeds und 
Leichtkrafträder). 

7.1.1.2 Schienenverkehrslärm 

Schienenverkehrslärm unterscheidet sich vor allem 
in der Zeitstruktur sehr vom Straßenverkehrslärm. 
Während in stark belasteten Gebieten der Straßen-
verkehrslärm ein nahezu gleichbleibendes Dauerge-
räusch darstellt, treten Schienenverkehrsgeräusche 
als kurzfristige, in der Lärmspitze aber erheblich lau-
tere Geräusche auf. 

Nach den Ergebnissen wissenschaftlicher Untersu-
chungen wird der Schienenverkehrslärm bei glei-
chem Mittelungspegel im Vergleich zum Straßen-
verkehrslärm als weniger lästig empfunden. Gleich-
wohl trägt er erheblich zur Lärmbelastung bei. 

7.1.1.3 Fluglärm 

Der Fluglärm stellt eine erhebliche Belastung für die 
Bevölkerung dar. In der Umgebung der großen Ver-
kehrsflughäfen entstehen durch landende und star-
tende Passagier- und Frachtflugzeuge starke Ge-
räuschbelastungen. Besondere Lärmprobleme gehen 
vom militärischen Flugbetrieb aus. 

Die Lärmschutzbereiche nach dem Fluglärmgesetz 
umfassen derzeit rund 1900 Quadratkilometer, das 
sind rund 0,8 Prozent der Fläche der Bundesrepublik 

Deutschland. Man geht davon aus, daß in diesen 
vom Fluglärm besonderes betroffenen Gebieten 
schätzungsweise 1 Prozent der Bevölkerung der 
Bundesrepublik Deutschland leben. 

Belastungen aufgrund des militärischen Flugbetrie-
bes beschränken sich nicht nur auf die nähere Um-
gebung der Militärflugplätze; hohe Geräuschemis-
sionen treten bei Überschallflügen und bei Tiefflü-
gen auf. 

Zur Lärmbelastung tragen auch propellerbetriebene 
Leichtflugzeuge und Motorsegler bei, von denen es 
— bei leicht steigender Tendenz — bereits 5 500 bzw. 
1200 Stück auf dem Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland gibt. Da sich der Flugverkehr mit die-
sen Maschinen auf die Feierabendstunden sowie das 
Wochenende konzentriert und ein erheblicher Teil 
der Flugmanöver als Platzrundenflüge oder Schu-
lungsflüge in niedriger Höhe durchgeführt werden, 
ergibt sich eine beträchtliche Lärmbelästigung für 
die Umgebung der Landeplätze. 

Nach Aussagen des Sachverständigenrates für Um-
weltfragen im Umweltgutachten 1987 (Tz. 1507) birgt 
der Fluglärm bei dauernder Einwirkung ein erhebli-
ches Gesundheitsrisiko in sich. 

7.1.1.4 Industrie-, Gewerbe- und Baulärm 

Industrie- und Gewerbelärm einschließlich Baulärm 
ist nicht nur ein Umwelt-, sondern auch ein Arbeits- 
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platzproblem. Nach Schätzungen der Berufsgenos-
senschaften sind in der Bundesrepublik Deutschland 
circa 3 Millionen Arbeitnehmer einem Geräuschpe-
gel von mehr als 85 dB (A) ausgesetzt. (Vergleich: ein 
Preßlufthammer verursacht in 10 Meter Entfernung 
einen Pegel von 85 bis 90 dB (A)). Baustellen gehören 
zu den lärmintensivsten Arbeitsbereichen. 

In bestimmten Gebieten, zum Beispiel in der Nähe 
von metallverarbeitenden Betrieben, von Freianla-
gen der Mineralöl- und chemischen Industrie, von 
Kraftwerken, Sägewerken, Förder- und Umschlag-
anlagen kann Lärm ein erhebliches Umweltproblem 
darstellen. Dies ist besonders in Verdichtungsräu-
men der Fall, wo in der Vergangenheit Industrie-, 
Gewerbe- und Wohngebiete weitgehend aufeinan-
der zuwuchsen, so daß sich heute in belasteten Ge-
bieten meist ..Mischpegel" aus Industrie-, Gewerbe-
und Verkehrslärm ergeben. 

7.1.1.5 Wohn- und Freizeitlärm 

Im Wohnbereich wird Lärm als besonders störend 
empfunden, weil hier meist ein relativ niedriger 
Grundpegel vorherrscht und gleichzeitig ein erhöh-
tes Ruhebedürfnis besteht. Dabei reagieren die Men-
schen auf Geräusche aus Nachbarwohnungen we-
sentlich empfindlicher als auf Geräusche, die von 
außen eindringen. Ein Geräusch aus der Nachbar-
wohnung kann schon dann als störend empfunden 
werden, wenn es gerade die Wahrnehmungsschwel-
le überschreitet. 

Haus- und Wohnlärm kann sowohl durch das Ver-
halten von Personen verursacht werden (z.B. durch 
lautes Türenknallen, Musikwiedergabe oder das 
Spielen von Musikinstrumenten) als auch durch 
Hausgeräte und -maschinen erzeugt werden. Die zu-
nehmende Ausstattung der Haushalte mit Haus-
halts- und Hobbygeräten, z.B. Staubsaugern, Fern-
sehapparaten und Stereoanlagen, Waschmaschinen 
oder auch Schlagbohrgeräten, läßt auch künftig ein 
Ansteigen der Lärmbelastung im Wohnbereich be-
fürchten. 

In den vergangenen Jahren sind zunehmend auch 
Probleme des Freizeitlärms in den Vordergrund ge-
rückt. Ursache hierfür ist der anhaltende Trend zu 
motorbetriebenen Garten-, Hobby- und Freizeitge-
räten, deren Einsatz gerade in lärmsensiblen Zeiten 
zu erheblichen Belästigungen führen kann. Ursache 
ist auch die Sportausübung, die mit dem Ruhebe-
dürfnis der Anwohner von Sportanlagen in Konflikt 
geraten kann. 

7.1.1.6 Erschütterungen 

Erschütterungen werden wegen der physikalischen 
Verwandtschaft mit dem Lärm und wegen der zum 
Teil gleichen Problematik in engem Zusammenhang 
mit Lärm gesehen. 

Der heutige Erkenntnisstand über die Zusammen-
hänge zwischen Ausbreitung und Wirkung von Er-
schütterungen weist noch Lücken auf. Es ist davon 
auszugehen, daß Beeinträchtigungen durch Erschüt-
terungen in der Bundesrepublik Deutschland nur 
selten und nur lokal auftreten. Sie sind jedoch be- 

sonders unangenehm und belästigend; außerdem 
kann die Bauwerksubstanz durch Erschütterungen 
gefährdet werden. 

7.1.2 Bisherige politsche Entwicklung 

7.1.2.1 Instrumentarium der Lärmbekämpfung 

Lärm kann durch administrative, technische und 
planerische Maßnahmen sowie mit den Mitteln der 
Aufklärung bekämpft werden. 

Zu den administrativen Maßnahmen zählen z.B. 

- die Festlegung von Grenzwerten und die Überwa-
chung ihrer Einhaltung aufgrund von Verordnun-
gen, allgemeinen Verwaltungsvorschriften, Un-
fallverhütungsvorschriften und technischen Re-
gelwerken (z.B. DIN-Normen) 

- Ausweisung besonders zu schützender Gebiete 
einschließlich der Festlegung von Lärmschutzbe-
reichen für Flugplätze 

- zeitliche Beschränkung lärmverursachenden Han-
delns (Mittags-/Sonntagsruhe) 

- die Gewährung von Benutzervorteilen für beson-
ders lärmarme Erzeugnisse. 

Die technischen Maßnahmen umfassen 

- die Lärmbekämpfung an der „Quelle", z.B. durch 
Konstruktion leiser Fahrzeuge, Kapselung von 
Motoren, Änderungen der Betriebsweise, den 
Schallschutz berücksichtigende Bauweise usw. 

- Minderungsmaßnahmen auf dem Ausbreitungs-
weg des Lärms, z.B. durch Errichtung von Lärm-
schutzwällen oder Einbau von Schallschutzfen-
stern 

- Minderungsmaßnahmen beim Lärmbetroffenen, 
z.B. durch Gehörschutz. 

Die planerischen Maßnahmen umfassen vor allem 

- die Berücksichigung des Lärmschutzes bei der 
Stadt- und Verkehrsplanung 

- nachträgliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhi-
gung, verkehrsregelnde und verkehrslenkende 
Maßnahmen (z.B. Grüne Welle) 

- die Erstellung und Durchführung von Lärmvorsor-
ge- und -sanierungsplänen. 

Aufklärungsmaßnahmen sind in allen Bereichen der 
Lärmbekämpfung von besonderer Bedeutung, weil 
häufig schon durch einfache Verhaltensänderungen, 
z.B. beim Betrieb von Kraftfahrzeugen, Haushalts-, 
Freizeit- oder Arbeitsgeräten, spürbare Lärmminde-
rungen erreicht und gleichzeitig gesundheitlichen 
Gefahren für den Einzelnen vorgebeugt werden 
kann. 

Wirksamer Lärmschutz ist oft nur durch den Einsatz 
des gesamten verfügbaren Maßnahmenspektrums 
zu erreichen. Deutlich wird dies am Beispiel des 
Straßenverkehrslärms: Hier kann z.B. an Maßnah-
men gedacht werden, die am Fahrzeug selbst (z.B. 
Entwicklung lärmarmer Fahrzeuge), an  der Planung 
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des Straßenverlaufs (z.B. Umgehung von Wohnge-
bieten), an der Bauausführung der Straße (z.B. Ein-
satz bestimmter lärmmindernder Fahrbahndecken) 
oder an Schallschutzmaßnahmen entlang von Stra-
ßen (z.B. Einrichtung von Lärmschutzwänden) anset-
zen; möglich sind darüber hinaus auch administrati-
ve Maßnahmen (z.B. Verkehrsverbote mit Ausnah-
meregelung für lärmarme Fahrzeuge). 

7.1.2.2 Lärmschutzrecht 

Regelungen zur Lärmbekämpfung waren in der Ver-
gangenheit in Vorschriften des öffentlichen (insbe-
sondere des Bau- und Planungsrechts sowie des Ge-
werberechts und der Unfallverhütungsvorschriften) 
und des privaten Rechts (z.B. im Bürgerlichen Ge-
setzbuch) enthalten. Nachdem dem Bund 1972 durch 
Grundgesetzänderung die Gesetzgebungskompe-
tenz für die Lärmbekämpfung übertragen wurde, er-
folgte 1974 mit Erlaß des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes eine vollständige Neuordnung des Immis-
sionsschutzrechts. 

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz, darauf gestütz-
te Rechtsverordnungen und Allgemeine Verwal-
tungsvorschriften (z.B. die TA Lärm) bilden das zen-
trale bundeseinheitliche Vorschriftensystem zur 
Lärmbekämpfung. Das Bundes-Immissionsschutzge-
setz stellt zur Erreichung seiner Ziele ein vielfältiges 
Instrumentarium zur Verfügung, das vom Genehmi-
gungserfordernis für umweltgefährdende Anlagen 
über Anforderungen an Stoffe, Produkte und Fahr-
zeuge bis zu Vorschriften reicht, die dem Schutz be-
stimmter Gebiete dienen. Dabei unterscheidet das 
Gesetz systematisch zwischen dem anlagenbezoge-
nen, produktbezogenen, verkehrsbezogenen und 
dem gebietsbezogenen Immissionsschutz. Das Bun-
des-Immissionschutzgesetz verlangt nicht nur Maß-
nahmen zum Schutz gegen schädliche Umweltein-
wirkungen, sondern will bereits deren Entstehung 
vorbeugen. Im Rahmen des Vorsorgeprinzips müs-
sen vor allem die dem „Stand der Technik" entspre-
chenden Möglichkeiten zur Begrenzung und Ver-
minderung von Emissionen ausgeschöpft werden. 

Spezielle Regelungen zur Bekämpfung des Flug-
lärms enthält das Fluglärmgesetz. 

Maßnahmen zur Bekämpfung des Straßenverkehrs-
lärms werden u. a. auch auf der Grundlage des Stra-
ßenverkehrsgesetzes und der hierauf gestützten 
Verordnungen (Straßenverkehrs-Ordnung und Stra-
ßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung) durchgeführt. 
Planerische Instrumente zur Verhinderung von 
Lärmbelastungen enthalten u.a. auch das Baugesetz-
buch sowie die Baunutzungsverordnung. 

Produktbezogene Regelungen zum Lärmschutz wer-
den - vielfach aufgrund von Initiativen der Bundes-
republik Deutschland - im Rahmen der EG festge-
legt und in innerstaatliches Recht übernommen. 

7.1.2.3 Straßenverkehrslärm 

Bei der Bekämpfung des Straßenverkehrslärms 
räumt die Bundesregierung sowohl den Lärmminde-
rungsmaßnahmen an  der Quelle als auch planeri-
schen Maßnahmen Vorrang ein. Durch zahlreiche 

von der Bundesregierung geförderte Forschungsvor-
haben bei der deutschen Fahrzeugindustrie wurden 
zunächst technische Möglichkeiten zur Lärmminde-
rung bei Fahrzeugen aller Kategorien entwickelt. 
Die Ergebnisse flossen in die EG-einheitliche Fest-
setzung und stufenweise Herabsetzung von Ge-
räuschgrenzwerten ein. Seit 1984 liegt ein solcher 
Stufenplan für Geräuschgrenzwerte bei Personen-
kraftwagen, Lastkraftwagen und Omnibussen vor; 
1986 wurde in der EG auch ein entsprechender Stu-
fenplan für Motorräder beschlossen. 

Um vermehrt besonders lärmarme Fahrzeuge in den 
Verkehr zu bringen, hat die Bundesregierung 1984 
Kriterien für lärmarme Kraftfahrzeuge in die Stra-
ßenverkehrs-Zulassungs- Ordnung aufgenommen 
und damit die Voraussetzung für Benutzervorteile 
geschaffen. Konkret bedeutet dies, daß z.B. in beson-
ders lärmempfindlichen Gebieten wie Kurzonen lär-
marme Lastkraftwagen von örtlichen bzw. zeitlichen 
Fahrbeschränkungen ausgenommen werden. Solche 
lärmarmen Lkw sind nur noch wenig lauter als Pkw. 

Um geschwindigkeits- und lärmerhöhende Verän-
derungen an  Mofas und Mopeds weitgehend zu un-
terbinden, wurde in Zusammenarbeit mit den Her-
stellern der „Antimanipulationskatalog" entwickelt, 
der manipulationsverhindernde Bauvorschriften für 
entsprechende Bauteile enthält. Dieser Katalog wur-
de im Januar 1983 vom Bundesverkehrsministerium 
in den „Richtlinien für Leichtkrafträder, Kleinkraft-
räder und Fahrräder mit Hilfsmotor hinsichtlich der 
Maßnahmen zur Einhaltung der zulässigen Höchst-
geschwindigkeit" veröffentlicht und 1986 durch Auf-
nahme in die Straßenverkehrs- Zulassungs-Ordnung 
allgemein verbindlich. 

Um eine zunehmende Lärmbelastung der Bevölke-
rung infolge ansteigenden Verkehrs zu verhindern, 
betreibt die Bundesregierung Lärmvorsorge beim 
Neubau und der wesentlichen Änderung von Bun-
desfernstraßen und führt Maßnahmen der Lärmsa-
nierung an bestehenden Bundesfernstraßen durch. 
Grundlage hierfür waren bisher die „Richtlinien für 
den Verkehrslärmschutz an  Bundesfernstraßen in 
der Baulast des Bundes" von 1983. 

1986 wurden diese Richtlinien verbessert. Es gelten 
für die Lärmsanierung an  bestehenden Bundesfern-
straßen nicht mehr die einheitlichen Grenzwerte 
von 75 dB (A) tags/65 dB (A) nachts, sondern nach Ge-
bietsnutzung gestaffelte Grenzwerte, die um bis zu 
5 dB (A) niedriger liegen. Der Bund als Träger der 
Straßenbaulast übernimmt bei Vorliegen der Vor-
aussetzungen 75 Prozent der Kosten für den Einbau 
geeigneter Schallschutzfenster bereits dann, wenn 
der von der Bundesfernstraße ausgehende Verkehrs-
lärm in Wohngebieten tagsüber 70 dB (A) oder 
nachts 60 dB (A) überschreitet. 

Für Lärmvorsorge und Lärmsanierung an Bundes-
fernstraßen wurden seit 1978 insgesamt 2 085 Millio-
nen DM ausgegeben, davon 280 Millionen DM allein 
im Jahr 1988. 

Durch die 1980 vorgenommene Änderung des Stra

-

ßenverkehrsgesetzes und der Straßenverkehrs

-

Ordnung ist die rechtliche Grundlage für die Ein- 
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richtung von verkehrsberuhigten Bereichen und zur 
Beschränkung der Benutzung von Straßen in beson-
ders lärmsensiblen Gebieten geschaffen worden. Zur 
Entwicklung und Erprobung verschiedener Ver-
kehrsberuhigungsmodelle hat die Bundesregierung 
zahlreiche Vorhaben gefördert. Hierbei handelt es 
sich u. a. um Modelle zur Verbesserung der Lärmsi-
tuation und des Wohnumfeldes an Hauptverkehrs-
straßen sowie um Maßnahmen zur Förderung des 
Rad-, Fußgänger- und öffentlichen Nahverkehrs. 

Positive Auswirkungen auf den Lärmschutz hat auch 
die 1985 versuchsweise eingeführte Zonengeschwin-
digkeits-Verordnung gehabt, die es erlaubte, beson-
ders in Wohn- und anderen schutzwürdigen Gebie-
ten die Geschwindigkeit zu begrenzen (in der Regel 
auf 30 Kilometer/Stunde). 

Weiteres siehe unter 7.2.2.5. 

7.1.2.4 Schienenverkehrslärm 

Lärmschutzmaßnahmen haben auch beim Schienen-
verkehr zunächst an der Quelle, also beim Fahrzeug 
anzusetzen. Die Zunahme des Lärmpegels infolge 
der höheren Fahrgeschwindigkeit bei Personenzü-
gen konnte in der Vergangenheit durch verbessertes 
Wagenmaterial weitgehend aufgefangen werden. 
Schallschutzmaßnahmen am Fahrzeug haben dazu 
geführt, daß künftig verkehrende Hochgeschwin-
digkeitszüge mit neuen Fahrzeugen bei 250 Kilome-
ter/Stunde nicht lauter sind als herkömmliche 
D-Züge bei 160 Kilometer/Stunde. Probleme erge-
ben sich vor allem daraus, daß Schallschutzmaßnah-
men am Fahrzeug aufgehoben werden, sobald im 
Zugverband einzelne laute Wagen mitlaufen (im 
Netz der Deutschen Bundesbahn laufen ständig 
70 000 Fahrzeuge anderer Eisenbahnverwaltungen 
mit). 

7.1.2.5 Fluglärm 

Mit dem Ziel, die Allgemeinheit vor Gefahren, er-
heblichen Nachteilen und erheblichen Belästigun-
gen durch Fluglärm in der Umgebung von Flugplät-
zen zu schützen, wurde 1971 das Fluglärmgesetz er-
lassen. Auf der Grundlage dieses Gesetzes sind für 
bestimmte Verkehrsflughäfen und militärische 
Flugplätze Lärmschutzbereiche festzusetzen. Eigen-
tümer von Wohngebäuden, Krankenhäusern, Alten-
heimen, Erholungsheimen, Schulen und ähnlichen, 
in gleichem Maße schutzwürdigen Einrichtungen, 
die sich in der besonders lärmbelasteten Schutz-
zone I eines Lärmschutzbereiches befinden, erhalten 
Aufwendungen für bauliche Schallschutzmaßnah-
men vom Flugplatzbetreiber erstattet. Bis Ende 1988 
sind von den Flugplatzbetreibern insgesamt rund 
840 Millionen DM für Maßnahmen zum Schutz ge-
gen Fluglärm aufgewandt worden; sie haben zu 
einer spürbaren Verminderung der Lärmbelastung 
geführt. 

Ein weiterer wichtiger Schritt zur Lärmminderung 
wurde mit der Unterschallverordnung erreicht, nach 
der seit dem 1. Januar 1987 zivile Flugzeuge mit 
Strahltriebwerken, die in der Bundesrepublik 
Deutschland oder in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Gemeinschaften zum Verkehr zu

-

gelassen sind, nur starten oder landen dürfen, wenn 
für sie ein Lärmzeugnis erteilt ist. Unter Einsatz 
wirtschaftlich wirkender Instrumente (u.a. geringere 
Landegebühren auf deutschen Verkehrsflughäfen, 
ggf. auch Ausnahme vom Nachtflugverbot) ist inzwi-
schen der Anteil geräuscharmer Flugzeuge deutlich 
gewachsen. 

Zur Minderung der Lärmbelastung durch militäri-
sche Tief- und Überschallflüge hat der Bundesver-
teidigungsminister eine Reihe organisatorischer und 
flugbetrieblicher Maßnahmen getroffen. Es handelt 
sich dabei um die Verlagerung von Flugbetrieb ins 
Ausland, Verbesserungen der Luftraumstruktur, mi-
litärische Selbstbeschränkungen und die Sensibili-
sierung der fliegenden Besatzungen. 

7.1.2.6 Industrie -, Gewerbe und Baulärm 

Gestützt auf die Gewerbeordnung wurde 1968 die 
Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA 
Lärm) erlassen. Mit Erlaß des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes 1974 ist die TA Lärm auf dieses Ge-
setz übergeleitet worden. 

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm haben im Be-
reich der industriellen und gewerblichen Anlagen 
dazu geführt, daß trotz ständig gestiegener Lei-
stungsfähigkeit der Anlagen die Lärmbelastung der 
Bevölkerung durch Industrie- und Gewerbelärm ins-
gesamt gesunken ist. 

Eine Verbesserung des Lärmschutzes wird sich auch 
durch die Umsetzung der EG-Richtlinie über den 
Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch 
Lärm am Arbeitsplatz von 1986 ergeben. 

Die Bekämpfung des Baulärms erfolgte seit 1970 auf 
der Grundlage allgemeiner Verwaltungsvorschrif-
ten, in denen für die Geräuschemissionen von Bau-
maschinen Richtwerte festgelegt waren. Mit der 
1986 erlassenen Baumaschinenlärm-Verordnung 
wurden für bestimmte Arten von Baumaschinen seit 
1984 existierende EG-einheitliche Geräuschgrenz-
werte festgesetzt und eine Geräuschkennzeichnung 
eingeführt. 

7.1.2.7 Wohn- und Freizeitlärm 

Der Minderung der Lärmbelastung in Wohnberei-
chen dient die DIN-Vorschrift „Schallschutz im 
Hochbau" (DIN 4109), die den erforderlichen Schall-
schutz für Wohnungstrennwände und -decken, für 
Außenwände und Fenster sowie für Anlagen der 
Heizungs- und Wasserinstallation und andere haus-
technische Anlagen festlegt. 

Mit der Rasenmäherlärm-Verordnung (8. BImSchV) 
vom 28. Juli 1976 sind Emissionsgrenzwerte, Kenn-
zeichnungspflichten und Benutzervorteile für lärm-
arme Rasenmäher eingeführt worden. 

7.2 Maßnahmen in der 11. Legislaturperiode 

Die Bundesregierung hat den Lärmschutz in der 
11. Legislaturperiode in allen Bereichen vorange-
bracht. Sie läßt sich in ihrer Politik vor allem von 
folgenden Grundsätzen leiten: 
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- Bekämpfung des Lärms an der Quelle, insbesonde-
re durch lärmmindernde Konstruktionen 

- Vorrang lärmbewußten Planens vor nachträgli-
chem Sanieren 

- Förderung lärmmindernder Verhaltensweisen 

- Nutzung marktwirtschaftlicher Mechanismen 

- Festschreibung international abgestimmter Rege-
lungen, ggf. Ergänzung durch nationale Maßnah-
men. 

7.2.1 Novellierung des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes 

Mit der am 15. März 1990 vom Deutschen Bundestag 
verabschiedeten Novellierung des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (siehe hierzu B. 2.2.1.1) wird 
auch das Instrumentarium zur Lärmbekämpfung 
verbessert. Besonders wichtig ist dabei die gesetzli-
che Verankerung der Möglichkeit, daß die Gemein-
den oder die nach Landesrecht zuständigen Behör-
den Lärmminderungspläne aufstellen können. 

Mit diesen Lärmminderungsplänen soll die Lärmbe-
lastung der Bevölkerung vor allem in Wohngebieten 
systematisch abgebaut werden. Zu diesem Zweck 
sollen die vorhandenen bzw. zu erwartenden Lärm-
belastungen sowie deren Ursachen aufgezeigt und 

gleichzeitig Maßnahmen zu deren Verminderung 
oder Begrenzung festgeschrieben werden. Mit die-
sem Instrumentarium ist ein abgestimmtes Vorge-
hen gegen Lärmbelastungen aus verschiedenartigen 
Geräuschquellen innerhalb eines bestimmten Ge-
bietes möglich. Dies entspricht im übrigen auch der 
im Umweltgutachten 1987 vom Sachverständigenrat 
für Umweltfragen dargelegten Auffassung, daß auf 
regionaler und städtischer Ebene Lärmsanierungs- 
und Lärmvorsorgepläne aufzustellen sind und der 
kommunalen Ebene die Aufgabe zukommt, geeigne-
te Umsetzungsstrategien zum Lärmschutz zu ent-
wickeln (Tz. 1580). 

7.2.2 Verminderung des Straßenverkehrslärms 

7.2.2.1 Herabsetzung der Geräuschgrenzwerte 

Die stufenweise Verschärfung der EG-Geräusch-
grenzwerte für Pkw, Lkw und Omnibusse wird je 
nach Fahrzeugart in den Jahren 1988 bis 1990 ent-
scheidende Fortschritte bringen. Die in den letzten 
Jahren erteilten Allgemeinen Betriebserlaubnisse 
zeigen, daß zahlreiche Hersteller, vor allem von 
Pkw, die Lärmminderungsmaßnahmen schon vorge-
zogen haben. Auch für Motorräder liegt nunmehr 
ein Stufenplan der Lärmminderung bis Anfang der 
90er Jahre vor. Tabelle 1 zeigt die EG-Geräusch-
grenzwerte für die verschiedenen Fahrzeugklassen. 

Tabelle 1 

Geräuschgrenzwerte für Kraftfahrzeuge (ohne Angabe vom Meßverfahrensänderungen) 

Kriterien für 
Fahrzeugklasse Fahrgeräuschgrenzwerte in dB (A) lärmarme 

Kraftfahrzeuge 

Fahrgeräusch nach 
bis 1983 bis 1989 ab 1989 Anlage XXI der 

StVZO (1.12.1985) 

Pkw 82 80 77 - 

Transporter, Kleinbusse 
< 2 t 84 81 78 - 
2 bis 3,5t 84 81 79 - 

Omnibusse 
> 3,5 t; < 150 KW 89 82 80 - 

> 3,5 t; > 150 KW 91 85 83 - 

Lkw Lkw > 2.8 t 
>3,5t;<75 KW 89 86 81') 77 
> 3,5 t; 75 bis 150 KW 89 86 83') 78 
> 3,5 t; > 150 KW 91 88 84') 80 

derzeit gültig künftig gültig 
(Richtlinie (Richtlinie 

78/1015/EWG) 87/56/EWG) 

Krafträder 
< 80 cm 3  78 < 80 cm 3  77 75 
< 125 cm 3  80 (ab 1988) (ab 1993) 
< 350 cm 3  83 < 175 cm 3  79 77 
< 500 cm 3  85 (ab 1989) (ab 1994) 
> 500 cm 3  86 > 175 cm 3  82 80 

(ab 1988) (ab 1993) 

*) gültig bzw. Inkrafttreten 1 Jahr später 
Quell e : Umweltbundesamt 
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Für sogenannte Leichtmofas hat die Bundesregie-
rung 1987 die auch im internationalen Vergleich bis-
her schärfsten Geräuschanforderungen für motorbe-
triebene Straßenfahrzeuge festgesetzt. 

Auf Drängen der Bundesregierung hat der Rat der 
Europäischen Gemeinschaften im März 1989 eine 
Richtlinie verabschiedet, die die akustischen und 
technischen Anforderungen an Ersatzschalldämpfer 
für Motorräder festlegt. Hierin ist ab 1. Oktober 1990 
auch ein Verkaufsverbot für nicht-EG-konforme 
Schalldämpfer vorgesehen. Damit liegen die Grund-
lagen für eine EG-weite Einschränkung geräuscher-
höhender Veränderungen an Motorrädern vor. 

7.2.2.2 Fortschreibung der Definition „lärmarme Kraftfahr-
zeuge" 

Zur Minderung der Geräuschemission von Nutzfahr-
zeug-Aufbauten hat die Bundesregierung im Rah-
men von Definitionsstudien modellhaft lärmarme 
Kraftfahrzeuge entwickeln lassen, deren Emissions-
werte 10 dB (A) und mehr unter denen herkömmli-
cher Fahrzeuge liegen. Aufbauend auf diesen Ergeb-
nissen entwickelt die Bundesregierung Kriterien zur 
Fortschreibung der Definition „lärmarme Kraftfahr-
zeuge" in der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung. 
Die Bundesregierung erwartet, daß sich sowohl Kfz

-

Hersteller als auch Betreiber an den Kriterien für 
„lärmarme Kraftfahrzeuge" orientieren werden. Sie 
setzt sich dafür ein, daß die öffentliche Hand bei der 
Beschaffung solcher Fahrzeuge eine Vorreiterrolle 
einnimmt. 

7.2.2.3 Schallabsorbierende Fahrbahnbeläge 

Mit dem vermehrten Einsatz geräuschgeminderter 
Fahrzeuge rückt das Reifen-Fahrbahngeräusch in 
den Vordergrund. Zur weiteren Senkung des Stra-
ßenverkehrslärms hat die Bundesregierung deshalb 
1986 mit der Erprobung schallabsorbierender Fahr-
bahnbeläge begonnen; das Erprobungsprogramm 
wurde 1987 deutlich erweitert. Bisherige Zwischen-
ergebnisse zeigen, daß sich durch die neuen Stra-
ßenbeläge Lärmminderungen erreichen lassen, die 
etwa der Lärmminderung durch Reduzierung der 
Fahrzeugmenge um 50 bis 70 Prozent gleichkom-
men. 

7.2.2.4 Modellvorhaben „Flächenhafte Verkehrsberuhigung" 

Auch verkehrslenkende, verkehrsregelnde und ver-
kehrsordnende sowie straßengestalterische Maß-
nahmen können Einfluß auf das Fahrverhalten und 
damit auf die Geräuschemissionen des Fahrzeugs 
nehmen. Das ressortübergreifende Modellvorhaben 
zur flächenhaften Verkehrsberuhigung und die Ver-
suche mit den Geschwindigkeitsbeschränkungen in 
bestimmten Zonen haben hier positive Ergebnisse 
erbracht und neue Wege zu einem umweltverträgli-
cheren Stadtverkehr gezeigt. 

7.2.2.5 Zonengeschwindigkeits-Verordnung 

Die Erfahrungen mit der 1985 versuchsweise erlasse

-

nen Zonengeschwindigkeits-Verordnung sind posi

-

tiv. Die Verkehrssicherheit hat insgesamt zugenom-
men; durch die niedrigeren Geschwindigkeiten 
konnte der Lärm gemindert werden. Die Regelung 
ist daher ab 1. Januar 1990 endgültig in die Straßen-
verkehrs-Ordnung aufgenommen worden. 

7.2.2.6 Lärmvorsorge und Lärmsanierung an Straßen 

Die Bundesregierung hat ihre Maßnahmen zur 
Lärmvorsorge und Lärmsanierung an Straßen fortge-
setzt. Im Rahmen der Lärmsanierung an bestehen-
den und der Lärmvorsorge beim Neubau bzw. der 
wesentlichen Änderung von Bundesfernstraßen fi-
nanziert die Bundesregierung Maßnahmen wie z.B. 
Lärmschutzwälle, -wände, -fenster sowie Strecken-
führungen in Tunnellagen. Hierfür wurden zwi-
schen 1978 und 1988 bei der Lärmvorsorge rund 
1,5 Milliarden DM und bei der Lärmsanierung rund 
0,6 Milliarden DM aufgewendet. Insgesamt wurden 
bei einer Gesamtlänge der Bundesfernstraßen von 
39 800 Kilometer bis Ende 1988 rund 800 Kilometer 
Lärmschutzwände und Steilwälle und 480 Kilometer 
Lärmschutzwände und Steilwälle errichtet. Durch 
Festsetzung von Grenzwerten, die nach der jeweili-
gen Gebietsnutzung gestaffelt sind, konnten die 
Lärmsanierungsbedingungen deutlich verbessert 
werden; der Einsatz der Mittel wird damit zuneh-
mend zur Lärmsanierung an bestehenden Straßen 
erfolgen. 

7.2.2.7 Verkehrslärmschutz-Verordnung (16. BImSchV) 

Mit dem Schallschutz an neuen und wesentlich ge-
änderten Straßen konnten in den letzten Jahren vie-
le wichtige Erkenntnisse gewonnen werden. Fragen 
der technischen Realisierung und der Kostenhöhe 
können heute besser als noch vor Jahren beantwor-
tet werden. 

Die Bundesregierung hat daher am 23. November 
1989 den Erlaß einer „16. Verordnung zur Durchfüh-
rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-
kehrslärmschutzverordnung)” beschlossen. Mit die-
ser auf § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes gestützten Verordnung, die 
beim Bau und der wesentlichen Änderung von öf-
fentlichen Straßen sowie von Schienenwegen der 
Eisenbahnen und Straßenbahnen Anwendung fin-
den soll, werden zum Schutz der Nachbarschaft vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche 
Immissionsgrenzwerte festgesetzt. Beim Bau oder 
der wesentlichen Änderung ist danach sicherzustel-
len, daß der Beurteilungspegel einen nach Anlagen 
bzw. Gebietsart differenzierten Immissionsgrenz-
wert nicht überschreitet. Die Grenzwerte liegen um 
3 dB (A) niedriger als die Werte der bisher geltenden 
Richtlinien des Bundesministers für Verkehr, für 
Wohngebiete z. B. bei 59 dB (A) tags und 49 dB (A) 
nachts. Das bedeutet, daß Lärmschutzmaßnahmen 
künftig schon bei der Hälfte der Verkehrsstärke ge-
troffen werden. 

Der Bundesrat hat am 16. März 1990 der Verordnung 
mit einigen Änderungen zugestimmt; sie wird in 
Kürze in Kraft treten. 
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7.2.3 Verminderung des Schienenverkehrslärms 

Eine Verminderung des Schienenverkehrslärms ist 
technisch nur im Verbund verschiedener Einzel-
maßnahmen möglich. Zu diesem Zweck wurden eine 
Reihe von Untersuchungen - auch in Zusammenar-
beit mit ausländischen Eisenbahnverwaltungen - 
durchgeführt. 

Eine deutliche Verringerung der Schallabstrahlung 
von Schienenfahrzeugen ist vorwiegend nur bei 
Neufahrzeugen erreichbar. Wegen der konstrukti-
onsbedingten langen Lebensdauer von Schienen-
fahrzeugen wird ein entsprechender Fahrzeugaus-
tausch nur langfristig realisierbar sein. 

Beim Neubau und bei der wesentlichen Änderung 
von Schienenwegen werden heute umfangreiche 
Schallschutzmaßnahmen an der Strecke getroffen. 
Als natürlicher Schallschutz erweisen sich die aus 
Trassierungsgründen notwendigen Einschnitte und 
Tunnel; bei einzelnen Neubaustrecken liegt deren 
Anteil bei bis zu einem Drittel der gesamten Strek-
ke. Deutliche Lärmminderungen lassen sich auch 
durch geeignete Abschirmmaßnahmen z.B. in Form 
von Schallschutzwänden erreichen. 

Mit dem Erlaß einer Verkehrslärmschutzverord-
nung (siehe 7.2.2.7) werden auch für den Bereich des 
Schienenverkehrs verbindliche Immissionsgrenz-
werte festgelegt. 

7.2.4 Verminderung des Fluglärms 

7.2.4.1 Festlegung von Lärmschutzbereichen 

Im Vordergrund der Fluglärmbekämpfung standen 
bislang die Bemühungen um eine Entlastung der 
Menschen in der Umgebung der großen zivilen und 
militärischen Flugplätze. Im Rahmen der Durchfüh-
rung des Fluglärmgesetzes wurden weitere Lärm-
schutzbereiche festgesetzt. Durch Optimierung der 
Flugverfahren bzw. Verlegung der Streckenführung 
konnte die Lärmbelastung in den letzten Jahren teil-
weise verringert werden, so daß an zahlreichen 
Flugplätzen die bisherigen Lärmschutzbereiche 
verkleinert werden konnten. An Landeplätzen mit 
hohem Luftverkehrsaufkommen wurde durch eine 
tageszeitliche Beschränkung des Flugbetriebes eine 
Lärmentlastung erreicht. 

7.2.4.2 Verminderung des militärischen Fluglärms 

Zur Verringerung der Belastung der Bevölkerung 
durch militärischen Fluglärm wurden in den vergan-
genen Jahren eine Vielzahl von Maßnahmen ergrif-
fen, um den Fluglärm auf das unvermeidbare Maß zu 
begrenzen. Neben den genannten Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Festsetzung von Lärm-
schutzbereichen wurden auf den militärischen Flug-
plätzen der Bundeswehr bisher mit einem Kosten-
aufwand von rund 265 Millionen DM insgesamt 53 
Lärmschutzhallen für Probeläufe von Triebwerken 
errichtet; weitere Lärmschutzhallen sind in der Pla-
nung. 

Das Tiefflugaufkommen wurde in den vergangenen 
Jahren deutlich eingeschränkt. Die hierzu getroffe

-

nen Regelungen betreffen gleichermaßen die Redu

-

zierung der Zahl der Tiefflüge insgesamt, die Verrin-
gerung der Dauer der einzelnen Tiefflüge wie auch 
die Einschränkung des Flugbetriebes an Wochenen-
den und Feiertagen. Durch die Erweiterung der 
Übungsplatzkapazitäten im Ausland und die Verla-
gerung eines Teils der Luftkampfausbildung über 
See ist eine wesentliche Verringerung des Tiefflug-
gesamtaufkommens erreicht worden. Ferner wurde 
Auftrag gegeben, die nationalen und NATO-Planun-
gen für die Erweiterung der Ausbildungskapazitä-
ten im Ausland zu beschleunigen und die technolo-
gische Weiterentwicklung von Simulatoren der 
Luftwaffe, die heute das Üben des Tieffluges und des 
Luftabwehrkampfes noch nicht erlauben, konse-
quent fortzusetzen. 

Der Bundesverteidigungsminister hat die Minister-
präsidenten der Bundesländer gebeten, ihn bei sei-
nen Bemühungen um eine gerechtere Verteilung 
der aus dem Tiefflug resultierenden Lasten zu unter-
stützen. Außerdem hat er sich an die Verteidigungs-
minister der in der Bundesrepublik Deutschland 
übenden alliierten Streitkräfte gewandt. 

Die Ergebnisse dieser Initiativen hat der Bundesver-
teidigungsminister in seinem im September 1989 
veröffentlichten Tiefflugbericht zusammengefaßt. In 
diesem Bericht werden auf der Grundlage detaillier-
ter Untersuchungen und intensiver Verhandlungen 
Maßnahmen dargestellt, die eine sofortige Entla-
stung ermöglichen (z.B. Verringerung der Tiefflug-
stunden, Verhinderung regionaler Überlastungen, 
verstärkte Überwachung des Tiefflugs). Gleichzeitig 
bildet der Bericht den Rahmen für längerfristig an-
zustrebende Verringerungen z.B. durch Verlagerung 
der Tiefflugausbildung oder den Einsatz von Tief-
flugsimulatoren. Diese Maßnahmen werden zu ei-
nem deutlich spürbaren Rückgang der durch militä-
rische Tiefflüge verursachten Lärmbelastung führen. 

7.2.5 Verminderung des Industrie-, Gewerbe- und Bau-
lärms 

7.2.5.1 Novellierung der TA Lärm 

Die für genehmigungsbedürftige gewerbliche Anla-
gen geltende Technische Anleitung zum Schutz ge-
gen Lärm (TA Lärm) von 1968 hat mit ihren räumlich 
und zeitlich gestaffelten Immissionswerten die 
Lärmbekämpfung in den vergangenen zwanzig Jah-
ren stark beeinflußt; sie hat sich im Grundsatz be-
währt. Nicht zuletzt auch aufgrund der Förderung 
von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben durch 
Bund und Länder konnte der Stand der Lärmminde-
rungstechnik vorangetrieben werden. Zur Prüfung 
der Frage, ob eine Anpassung der TA Lärm an die 
eingetretenen Veränderungen erforderlich ist, wur-
de eine Projektgruppe „Gewerbelärm" beim Bundes-
umweltminister eingesetzt, in der Vertreter von Ver-
waltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Umweltver-
bänden zusammenwirkten. Diese Projektgruppe hat 
die in der Praxis auftretenden Probleme untersucht 
und eine Gesamtkonzeption Gewerbelärm erarbei-
tet. Die Ergebnisse fließen in eine Fortschreibung 
der TA Lärm ein, die derzeit vom Bundesumweltmi-
nister vorbereitet wird. 
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7.2.5.2 Begrenzung der Geräuschgrenzwerte für Baumaschi-
nen 

Zur Verminderung des Baulärms wurden 1984 in EG-
Richtlinien die Schalleistungspegel für bestimmte 
Baumaschinenarten einheitlich festgelegt. Die Bun-
desregierung hatte entscheidend an der Erarbeitung 
dieser Richtlinien mitgewirkt. Sie enthalten Anfor-
derungen über das Meßverfahren und nach Lei-
stungsklassen gestaffelte Grenzwerte für die jeweili-
gen Maschinenarten und legen die Verpflichtung 
zur Kennzeichnung der Maschinen mit ihrem Emis-
sionswert fest. Darüber hinaus sind in einem Stufen-
plan für die Baumaschinen (mit Ausnahme der Kra-
ne) bereits verschärfte Grenzwerte enthalten, die 
1989 in Kraft getreten sind. 1986 hat der Rat der EG 
eine Richtlinie zur Begrenzung des Geräuschemis-
sionspegels weiterer Baumaschinenarten erlassen, 
durch die auf Vorschlag der Bundesregierung Teile 
der allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Bau-
lärm in EG Recht überführt werden. Die neue Vor-
schrift ist im Februar 1988 durch die Erste Verord-
nung zur Änderung der Baumaschinenlärm-Verord-
nung (15. BImSchV) in innerstaatliches Recht umge-
setzt worden. Damit wurde auch die wichtigste Ge-
rätegruppe der Baumaschinen, die Erdbewegungs-
maschinen, in das Konzept der Geräuschgrenzwerte 
und Geräuschkennzeichnung aufgenommen. 

7.2.5.3 Förderung lärmarmer Geräte 

Die Bundesregierung fördert die Herstellung und 
den Kauf lärmarmer Geräte durch unterschiedliche 
Maßnahmen. Dazu gehören die Festlegung von 
Emissionsgrenzwerten in Abstimmung mit der EG, 
die Förderung der Kennzeichnung und der Konsu-
menteninformation (Umweltzeichen). Hinzu kommt 
die Unterstützung der Entwicklung lärmarmer Ma-
schinen und Geräte durch Forschungs- und Ent-
wicklungsaufträge. 

7.2.6 Schutz vor Erschütterungen 

Das Bundesumweltministerium hat die Erarbeitung 
einer Verwaltungsvorschrift zum Schutz vor Er-
schütterungen (TA Erschütterungen) aufgenommen, 
um eine bundeseinheitliche Beurteilung der von In-
dustrie und Gewerbe ausgehenden Erschütterungen 
sicherzustellen und um Gefahren und erhebliche Be-
lästigungen infolge von Erschütterungseinwirkun-
gen auszuschließen. Die Verwaltungsvorschrift wird 
sowohl die Methoden für die Erschütterungsmes-
sung und -beurteilung als auch die Grenzwerte für 
die zulässigen Erschütterungen festlegen. 

7.2.7 Verminderung des Lärms im Wohn- und Freizeit-
bereich 

7.2.7.1 Neufassung der Rasenmäherlärm -Verordnung 

Regelungen zum Inverkehrbringen und zur Kenn-
zeichnung von Rasenmähern sind Inhalt einer EG- 
Richtlinie aus dem Jahre 1985. Danach dürfen nur 
gekennzeichnete Rasenmäher in Verkehr gebracht 
werden, die die nach Schnittbreite klassierten 
Grenzwerte nicht überschreiten. Die Richtlinie ist 
1987 durch eine Neufassung der Rasenmäherlärm-
Verordnung (8. BImSchV) in das innerstaatliche 

Recht umgesetzt worden. Gleichzeitig gestattet die 
Verordnung werktags von 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr 
nur die Benutzung besonders leiser Geräte, was die 
Produktion und den Erwerb lärmarmer Technik sti-
mulieren wird. 

7.2.7.2 Beurteilung der Geräusche von Sportanlagen 

Die Geräusche von Sportanlagen führen nicht selten 
zu Konflikten in der Wohnnachbarschaft. Sie entste-
hen vor allem dann, wenn ein Teil der Wohnbevöl-
kerung in der Freizeit Entspannung durch Ruhe 
sucht, während ein anderer Teil sich durch Sportaus-
übung in der nahen Sportanlage erholen will. 

Eine vorläufige Entscheidungshilfe zur Lösung die-
ses Problems stellen die vom Länderausschuß für Im-
missionsschutz Anfang 1987 beschlossenen „Hinwei-
se zur Beurteilung der durch Freizeitanlagen verur-
sachten Geräusche" dar, die von der Umweltmini-
ster- und der Sportministerkonferenz zustimmend 
zur Kenntnis genommen wurden. Inzwischen liegt 
eine VDI-Richtlinie zur Beurteilung von Freizeitge-
räuschen (3724) im Entwurf vor. Basierend auf dem 
Ermittlungs- und Beurteilungsschema der TA Lärm 
wird den Besonderheiten der Sportaktivitäten da-
durch Rechnung getragen, daß die Auffälligkeit der 
Geräusche, der Zeitpunkt ihres Auftretens (Schutz 
ruhebedürftiger Zeiten) sowie der nicht regelmäßige 
Betrieb der Anlage bei der Bildung des Beurtei-
lungspegels und dem Vergleich mit den Immissions-
richtwerten berücksichtigt werden. Auf der Grund-
lage dieser Regelwerke und neuerer sozialpsycholo-
gischer Erkenntnisse zur Wirkung von Sportlärm be-
reitet der Bundesumweltminister gegenwärtig eine 
Rechtsverordnung „Sportanlagengeräusche" nach 
§ 23 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vor, die 
den Behörden und Gerichten einen sicheren Maß-
stab für die Beurteilung der Geräusche von Sportan-
lagen an die Hand gibt. 

Die Bundesregierung setzt sich darüber hinaus dafür 
ein, daß bei Sportstätten durch technische und be-
triebliche Vorkehrungen der Lärm auf ein Mindest-
maß beschränkt wird und Freizeitgeräte noch stär-
ker als bisher unter dem Gesichtspunkt geringer 
Lärmemissionen konstruiert werden. 

7.3 Ausblick 

Lärmprobleme haben bei den Betroffenen einen ho-
hen Stellenwert. Die inzwischen nachgewiesenen 
Zusammenhänge zwischen Lärmbelastung und dem 
Wohlbefinden bis hin zu möglichen gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen machen es notwendig, den 
Lärmschutz stetig fortzuentwickeln. 

Wichtigste Aufgabe der Lärmbekämpfung bleibt die 
Minderung des Verkehrslärms. Die Zunahme des 
Kraftfahrzeugverkehrs macht auch nach Aussagen 
des Sachverständigenrates für Umweltfragen im 
Umweltgutachten 1987 (Tz. 1505) Maßnahmen zur 
Lärmminderung am Fahrzeug unerläßlich, wie sie in 
der Vergangenheit schon erfolgreich durchgeführt 
wurden. Mit dem bereits in Brüssel verabschiedeten 
Dreistufenplan der Geräuschgrenzwertsenkung für 
Kraftfahrzeuge werden die Fahrzeuge ab 1990 noch 
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einmal deutlich leiser werden. Darüber hinaus hat 
sich der Ministerrat der EG verpflichtet, bis Ende 
1990 eine abermalige Revision der Geräuschgrenz-
werte zu beschließen. Für die anstehende Erörte-
rung kann die Bundesregierung auf die bereits in 
der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung veran-
kerten Kriterien für „lärmarme" Kraftfahrzeuge zu-
rückgreifen, die das technisch Machbare der Lärm-
minderung beschreiben und die bereits zu zahlrei-
chen Entwicklungen leiser Fahrzeuge geführt ha-
ben. 

Mit der Minderung der Antriebsgeräusche von 
Kraftfahrzeugen rückt das Reifen-Fahrbahngeräusch 
in den Vordergrund. Die Entwicklung akustisch op-
timierter offenporiger Fahrbahnbeläge, welche die 
Bundesregierung seit 1986 betreibt, verspricht Lärm-
reduzierungen in der Größenordnung von 2 bis 5 dB 
(A) und mehr. Zu prüfen ist, ob es besonderer Ge-
räuschvorschriften für das Reifengeräusch bedarf. 
Entsprechende Arbeiten wurden aufgenommen mit 
dem Ziel, ein einfaches objektives Beurteilungsver-
fahren für den Reifenlärm zu entwickeln. 

Der Schutz vor Lärm von Industrie und Gewerbe 
wird weiter verbessert werden. Die Novellierung 
der TA Lärm wird neue Erkenntnisse zur Lärmbeur-
teilung aufnehmen und den Anwendungsbereich 
der TA Lärm gegenüber früher vor allem durch Ein-
beziehung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen 
deutlich erweitern. Für den Bereich der Sport- und 
Freizeitanlagen wird zur Zeit eine eigenständige un-
tergesetzliche Regelung vorbereitet. Außerdem sol-
len die Baumaschinenlärm-Verordnung um weitere 
Baumaschinenarten ergänzt und die allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften zum Schutz gegen Bau-
lärm neu gefaßt werden. Hier wird die Bevorzugung 

der lärmarmen Baumaschine durch Vergünstigun-
gen für den Anwender eine wichtige Rolle spielen. 

Sorgfältiger Beobachtung und ergänzender Rege-
lungen bedarf der Freizeitsektor. Hier gilt es, nach 
dem Beispiel der Rasenmäherregelung auch für an-
dere Hobby-, Garten- und Freizeitgeräte EG-weite 
Lärmgrenzwerte festzulegen und darüber hinaus si-
cherzustellen, daß laute Geräte nicht zu beliebigen 
Zeiten an beliebigen Orten verwendet werden dür-
fen. 

Die weitere Reduzierung des Fluglärms im Bereich 
des zivilen Flugverkehrs durch die Ausmusterung 
der relativ lauten Flugzeuge der zweiten Generation 
und ihr Ersatz durch leisere Flugzeuge wird auf der 
Basis einer im Herbst 1989 verabschiedeten EG-
Richtlinie weiter vorangetrieben. Im Bereich des mi-
litärischen Fluglärms gilt es, die in 7.2.4.2 dargestell-
ten längerfristigen Maßnahmen zügig umzusetzen. 

Schließlich ist auch im Bereich der Lärmbekämp-
fung die Erforderlichkeit einer gebietsbezogenen 
Betrachtungsweise immer deutlicher erkennbar. Die 
Novelle zum Bundes-Immissionsschutzgesetz wird 
vergleichbar der bisherigen Luftreinhalteplanung 
auch die Aufstellung von Lärmminderungsplänen 
ermöglichen. Mit diesem Instrument wird durch 
Festlegung und Durchsetzung von Maßnahmen der 
systematische Abbau von Lärmbelastungen auf re-
gionaler und lokaler Ebene vorangetrieben. 

Bei der Lärmbekämpfung gilt in besonderem Maße, 
daß jeder einzelne zur Verbesserung der Umweltsi-
tuation beitragen kann und muß. Durch überlegtes 
Handeln und rücksichtsvolles Verhalten kann Lärm 
vor allem im Straßenverkehr und im Wohn- und 
Freizeitbereich teilweise vermieden werden. 
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8 Strahlenschutz, Reaktorsicherheit, Versorgung und Entsorgung der 
Kernkraftwerke und anderer kerntechnischer Einrichtungen 

Inhalt 	Seite 

8.1 	Strahlenschutz 	 234 
8.1.1 	Ausgangslage 	 235 
8.1.1.1 Aufgabenstellung 	 235 
8.1.1.1.1 Umweltradioaktivtät 	 235 
8.1.1.1.2 Radioaktive Stoffe aus kerntechni-

schen Anlagen sowie von sonstigen 
Anwendern radioaktiver Stoffe  236 

8.1.1.1.3 Umgang mit radioaktiven Stoffen und 
ionisierenden Strahlen 	 240 

8.1.1.1.4 Strahlenexposition der Bevölkerung 	242 
8.1.1.1.5 Nichtionisierende Strahlen 	 247 
8.1.1.2 Bisherige politische Entwicklung 	 247 
8.1.1.2.1 Strahlenschutzgrundsätze 	 247 
8.1.1.2.2 Überwachung der Umweltradio

-

aktivität 	 249 
8.1.1.2.3 Strahlenschutzkommission (SSK) 	 249 
8.1.1.2.4 Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) 249 
8.1.1.2.5 	Strahlenschutzvorsorgegesetz 

(StrVG) 	 250 
8.1.2 

	

	Maßnahmen der 11. Legislaturperiode 250 
8.1.2.1 Integriertes Meß- und Informations-

system nach dem Strahlenschutzvor

-

sorgegesetz 	 250 
8.1.2.2 Kontaminationshöchstwerte der EG 	 251 
8.1.2.3 Novellierung der Strahlenschutzver-

ordnung 	 252 
8.1.2.4 Erweiterung der Strahlenschutzkom

-

mission 	 252 
8.1.2.5 Bundesamt für Strahlenschutz 	 252 
8.1.2.6 Internationale Informations- und Hil

-

feleistungsübereinkommen 	 253 
8.1.2.7 Schutz vor den Gefahren nichtionisie

-

render Strahlen 	 253 
8.1.3 	Ausblick 	 253 

8.2 	Reaktorsicherheit 	 254 
8.2.1 	Ausgangslage 	 254 
8.2.1.1 Aufgabenstellung 	 254 
8.2.1.2 Bisherige politische Entwicklung 	 259 
8.2.1.2.1 Rechtsgrundlagen der Anlagensi-

cherheit 	 259 
8.2.1.2.2 Regelwerk zur Sicherheitstechnik 

und zur Sicherung kerntechnischer 
Anlagen   259 

8.2.1.2.3 	Reaktor-Sicherheitskommission 
(RSK) 	 261 

8.2.2 	Maßnahmen der 11. Legislaturperi

-

ode 	 261 
8.2.2.1 Analyse und Bewertung des Reaktor-

unfalls in Tschernobyl 	 261 
8.2.2.2 Nachrüstmaßnahmen bei kerntechni-

schen Anlagen 	 262 
8.2.2.3 Sicherung kerntechnischer Anlagen 

und Transporte 	 262 
8.2.2.4 Grenzüberschreitende Zusammenar

-

beit 	 263 
8.2.3 	Ausblick 	 263 
8.3 Versorgung und Entsorgung der 

Kernkraftwerke und anderer kern-
technischer Einrichtungen  264 

Seite 

8.3.1 	Ausgangslage 	 264 
8.3.1.1 Aufgabenstellung 	 264 
8.3.1.1.1 Integriertes Entsorgungskonzept der 

Bundesregierung 	 264 
8.3.1.1.2 Anlagen des Kernbrennstoffkreislaufs 

und der Entsorgung 	 264 
8.3.1.1.3 Stand der Entsorgung 	 270 
8.3.1.2 Bisherige politische Entwicklung 	 271 
8.3.2 	Maßnahmen der 11. Legislaturperi-

ode 	 272 
8.3.2.1 Umsetzung des Entsorgungskonzepts 272 
8.3.2.1.1 Arbeitskreis auf Staatssekretärsebene 

zur Überprüfung des Beschlusses der 
Regierungschefs von Bund und Län-
dern zur Entsorgung der Kernkraft-
werke von 1979   272 

8.3.2.1.2 Nachweise über den Verbleib der ab-
gebrannten Brennelemente aus 
Leichtwasserreaktoren   272 

8.3.2.1.3 Zwischenlagerung 	abgebrannter 
Brennelemente 	 272 

8.3.2.1.4 Wiederaufbereitungsanlage Wackers-
dorf 	 273 

8.3.2.1.5 Zwischenlagerung radioaktiver Ab-
fälle mit vernachlässigbarer Wär-
meentwicklung 	 273 

8.3.2.1.6 Pilotkonditionierungsanlage Gorle-
ben 	 273 

8.3.2.1.7 Endlager Konrad 	 273 
8.3.2.1.8 Endlager Gorleben 	 274 
8.3.2.1.9 Schachtanlage Asse 	 274 
8.3.2.2 Entflechtung der Entsorgungswirt-

schaft 	 274 
8.3.2.3 Europäische Strategie für die Kern-

energienutzung 	 274 
8.3.2.4 Bilaterale Zusammenarbeit und Zu-

sammenarbeit im Rahmen internatio-
naler Organisationen  275 

8.3.3 	Ausblick 	 275 

8.1 Strahlenschutz 

Der Strahlenschutz in der Bundesrepublik Deutsch-
land hat einen weltweit hohen Standard erreicht. 

Auf der Grundlage der Strahlenschutzverordnung 
und der Röntgenverordnung sowie ergänzender 
Richtlinien werden Nutzung und Anwendung der 
Kernenergie und ionisierender Strahlen im Bereich 
kerntechnischer Anlagen, in der Medizin, der For-
schung und der Technik in Genehmigungs- und 
Aufsichtsverfahren strikt auf die Einhaltung der 
Strahlenschutzanforderungen überwacht. 

Über Stand und Entwicklung der Strahlenexposition 
und des Strahlenschutzes informiert die Bundesre

-

gierung ausführlich im Jahresbericht über Umwel- 
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radioaktivität und Strahlenbelastung (Bundestags

-

Drucksache 11/6144 vom 20. Dezember 1989). 

8.1.1 Ausgangslage 

8.1.1.1 Aufgabenstellung 

8.1.1.1.1 Umweltradioaktivtät 

Seit Entstehung der Erde sind radioaktive Stoffe und 
von ihnen ausgehende ionisierende Strahlen ein na-
türliches Phänomen unserer Umwelt. Die Körper-
substanz von Lebewesen enthält radioaktive Ele-
mente, wie z.B. Kohlenstoff 14 oder Kalium 40. Zivili-
satorische und technische Entwicklungen unseres 
Jahrhunderts haben das Aktivitätsniveau*) unserer 
Umwelt erhöht. Maßgebend für diese Entwicklung 
ist im wesentlichen die verbreitete Anwendung von 
Radionukliden in der Forschung, Technik und Medi-
zin, bei der militärischen (Kernwaffenfallout) und 
bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie sowie 
bei der industriellen und landwirtschaftlichen Ver- 

*) Aktivität ist eine Größe, die die Zahl der pro Sekunde 
zerfallenden Atomkerne angibt. Maßeinheit für die Akti-
vität ist das Becquerel (Bq), 1 Bq entspricht 1 Zerfall pro 
Sekunde. 

wendung von Rohstoffen mit einem erhöhten Anteil 
natürlicher Nuklide, wie Rohphosphate u.a. 

Nach ihrer Herkunft bzw. Entstehungsart werden 
die natürlicherweise oder zivilisationsbedingt auf-
tretenden Radionuklide unserer Umwelt in 3 Grup-
pen eingeteilt: Primordiale (uranfängliche) Radio-
nuklide, kosmogene Radionuklide und künstlich er-
zeugte Radionuklide. 

Primordiale Radionuklide 

Die Erdkruste enthält in regional unterschiedlicher 
Konzentration eine Vielzahl natürlich radioaktiver 
Stoffe. Die meisten dieser Radionuklide entstammen 
einer der drei Zerfallsreihen, deren Anfangsglieder 
Uran und Thorium eine dem Alter des Sonnensy-
stems (10 Milliarden Jahre) vergleichbar lange Halb-
wertszeit haben. Daneben existiert eine Vielzahl 
weiterer primordialer Radionuklide, von denen dem 
Kalium 40 wegen seiner radiologischen Relevanz für 
den Menschen besondere Bedeutung zukommt. Die 
primordialen Radionuklide und deren Zerfallspro-
dukte befinden sich - wie Tabelle 1 veranschaulicht 
- in regional unterschiedlicher Konzentration in 
praktisch allen Substanzen der belebten und unbe-
lebten Natur. 

Tabelle 1 

Aktivitätsgehalt natürlicher radioaktiver Stoffe im Menschen und seiner Umwelt 

Radionuklidgehalt (Bq/kg) 

Kalium 40 Radium 226 Thorium 232 Uran 238 

Böden 400 40 25 25 
Granit 1 000 100 80 60 
Steinkohle < 40 < 20 < 20 
Düngemittel < 4 000 < 400 < 20 
Grundwasser < 1 < 1 < 1 <1 
Meerwasser 10 < 1 < 1 0,04 
Trinkwasser 0,2 < 1 0,004 
Milch 47 0,003 
Lebensmittel 40-300 0,01-100 
Mensch ca. 60 0,03 0,1 

Quelle:  BfS/ISH 

Kosmogene Radionuklide 

Kosmogene Radionuklide entstehen überwiegend 
durch Kernreaktionen in den höheren Schichten der 
Erdatmosphäre. Dauernde Neubildung und radioak-
tiver Zerfall dieser Isotope führen zu einer Gleichge-
wichtskonzentration dieser Radionuklide. 

Tritium (H 3), Beryllium 7, Kohlenstoff 14 und Natri-
um 22 sind für den Menschen von radiologischer Be-
deutung. 

Die durch zivilisatorische Eingriffe unbeeinflußte 
Gleichgewichtskonzentration kosmogener Radionu-
klide in der Umwelt liegt in der in Tabelle 2 angege-
benen Größenordnung. 

Die meßbaren Konzentrationen weichen aufgrund 
zivilisatorischer Einflüsse, insbesondere bei H 3, von 
den in der Tabelle angegebenen Werten ab. 

Tabelle 2 

Durch zivilisatorische Eingriffe unbeeinflußte 
Gleichgewichtskonzentration kosmogener Radio-
nuklide 

Nuklid Medium Aktivitätskonzentration 

H 3 Oberflächen- 
gewässer 200 bis 900 Bq/m 3  
Meerwasser 100 Bq/m 3  

Be 7 Luft 0,001 bis 0,004 Bq/m 3  
C 12 + C 14 Kohlenstoff 227 Bq/kg 

Mensch 52 Bq/kg 
Na 22 Luft 0,0003 Bq/m 3  

Quelle: BfS/ISH 

Künstliche Radioaktivität 

Die militärische Nutzung der Kernenergie (Spaltung 
und Fusion) hat seit dem 2. Weltkrieg erhebliche 
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Mengen künstlicher Radionuklide (Kernwaffenfall-
out) in die Biosphäre eingebracht. 

Bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie, d.h. 
beim Betrieb kerntechnischer Anlagen, werden 
demgegenüber im bestimmungsgemäßen Betrieb 
nur geringe Aktivitätsmengen abgeleitet. 

Durch den Reaktorunfall in Tschernobyl sind jedoch 
Aktivitätsmengen freigesetzt und über Europa ver-
teilt worden, deren Aktivitätspegel und radiologi-
sche Auswirkungen denen des Kernwaffenfallout 
vergleichbar sind, sie lokal sogar übertreffen. In den 
Tabellen 3 und 4 sind Vergleichszahlen für den 
Kernwaffenfallout und die radiologischen Auswir-
kungen durch Tschernobyl gegenübergestellt. 

Tabelle 3 

Aktivitätsablagerungen 

Nu- Nach Tschernobyl 1986 Kernwaffenfallout 
klid in München in Berlin (Restaktivität 1986) 

Bq/m 2  Bq/m 2  Bq/m 2  

I 131 92 000 8 500 - 
Cs  
137 19 000 2 300 2 300 
Sr 90 210 76 1 500 
Pu 
239 0,04 < 20** 100 

Nachweisgrenze 
Quelle: SSK, Bd 7, 1987 

Da Cäsium und Strontium stark an Tonmineralen ab-
sorbiert werden, ist die Auswaschung - außer auf 
Sandböden - gering. Die Aufnahme von Cäsium 
durch Pflanzen über die Wurzel ist auf gut nährstoff-
versorgten Böden ebenfalls sehr gering, wird aber 
auf Jahre hinaus für Cäsium 137 etwa auf dem heuti-
gen Niveau bleiben. 

Nach dem Unfall von Tschernobyl stieg die Cäsium

-

aktivität von Blattgemüse und Milch rasch an, in 
Fleisch etwas verzögert; bei Getreide der Ernte 1986 

war zum Teil eine gewisse Kontamination festzustel-
len. Die anfangs hohen spezifischen Cäsium 137-Ak-
tivitäten von Blattgemüse waren bereits im Juli 1986 
auf wenige Becquerel/Kilogramm (Bq/kg) gesunken. 

Den typischen Kontaminationsverlauf für Milch 
zeigt Abbildung 1. Deutlich tritt die vergleichsweise 
hohe spezifische Aktivität der Milch im Mai/Juni 
1986 in Bayern hervor. Bis zum Beginn der Winter-
fütterung sank sie unabhängig von der Höhe der An-
fangsaktivität auf einige Becquerel/Liter (Bq/1), stieg 
aber mit dem Einsatz von kontaminierten Grassila-
gen und Heu wieder an. Ab Beginn der Sommerfüt-
terung 1987 sank die spezifische Aktivität der Milch 
bundesweit wieder auf wenige Bq/1 und 1988 auf et-
wa 1 Bq/1. Dieses Niveau wird auch in anderen Le-
bensmitteln wegen des relativ konstanten Transfers 
vom Boden über die Pflanze ins Tier in den nächsten 
Jahren erhalten bleiben. In eng begrenzten Gebie-
ten kann die spezifische Aktivität von Wildfleisch 
und Waldpilzen noch einige Jahre gelegentlich ho-
he Werte (einige 10 3  Bq/kg) erreichen. 

8.1.1.1.2 Radioaktive Stoffe aus kerntechnischen Anlagen so-
wie von sonstigen Anwendern radioaktiver Stoffe 

Die Summe der zivilisatorisch bedingten effektiven 
Strahlenexposition lag in der Bundesrepublik 
Deutschland in den letzten Jahren bei etwa 1,6 Milli-
sievert = 160 Millirem gegenüber der Summe der 
durchschnittlichen natürlichen Strahlenexposition 
von circa 2,4 Millisievert - 240 Millirem (effektive 
Dosis). Der Beitrag der Strahlenexposition durch 
kerntechnische Anlagen in der Bundesrepublik 
Deutschland ist im Vergleich zu den anderen künst-
lichen Strahlenbelastungen, besonders durch die 
Strahlenexposition in der Medizin, sehr gering (klei-
ner als 0,01 Millisievert = 1 Millirem) und wesent-
lich kleiner als die Schwankungsbreite der natürli-
chen Strahlenexposition in der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Radioaktive Ableitungen aus kerntechnischen 
Anlagen 

Die Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung für 
die Strahlenexposition des Menschen durch Ablei- 

Tabelle 4 

Aktivitätskonzentrationen 

Aktivitätskonzentration (Bq/kg) 

K 40 C1983 
CS 137 

München 
Aug. bis Sep. 1986 April  1988 

Milch, Milchprodukte ca. 50 0,15 6 bis 	30 1 
Milchfertignahrung 0,7 
Getreide 110 bis 165 < 0,5 5 bis 	200 3 
Rindfleisch 120 0,4 6 bis 	150 10 
Schweinefleisch 120 0,2 bis 3 4 bis 	20 4 
Gemüse 50 bis 300 < 0,4 < 7 1 bis 	2 
Obst 25 bis 100 < 1 5 bis 	300 1 bis 10 
Pilze 50 bis 160 < 170 10 bis 16 000 

Mensch (Erw.) 60 bis 65 ca. 0,3 15 

Quelle : BMI 1983, ISH 1986, 1988 
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Abbildung 1 

Mittlere CS 137-Konzentration der Rohmilch in der Bundesrepublik 
Deutschland 1986/87 

tungen radioaktiver Stoffe aus kerntechnischen An-
lagen mit der Abluft und dem Abwasser (0,3 Millisie-
vert) sind nicht aus Risikobetrachtungen abgeleitet; 
sie sind sehr viel niedriger festgelegt, als dies mit 
solchen Untersuchungen begründbar wäre. In der 
Praxis liegen die Werte, entsprechend dem Minimie-
rungsgebot, noch um mehr als eine Größenordnung 
niedriger. 

Im atomrechtlichen Genehmigungsverfahren wer-
den im Hinblick auf die so zu begrenzende Strahlen-
exposition für die Ableitung radioaktiver Stoffe mit 
Luft und Wasser aus kerntechnischen Anlagen maxi-
mal zulässige Aktivitätsabgaben festgelegt. Die Ein-
haltung dieser Genehmigungswerte wird durch um-
fangreiche Emissions- und Immissionsmeßprogram-
me, die sich jeweils in die Teile „Überwachung 
durch den Betreiber" und „Kontrolle der Eigenüber-
wachung durch einen unabhängigen Sachverständi-
gen" gliedern, kontrolliert. Darüber hinaus überwa-
chen die zuständigen Aufsichtsbehörden mittels 
Kernreaktorfernüberwachungssystemen (KFÜ) Be-
triebsparameter, die für die Emissionsüberwachung 
bedeutsam sind. 

Die Ergebnisse der mit den Überwachungseinrich-
tungen durchgeführten Messungen sind so zu doku-
mentieren, daß ein lückenloser Nachweis der Ablei-
tungen radioaktiver Stoffe möglich ist. Die nuklid-
spezifisch nachgewiesenen Aktivitätsabgaben wer-
den vom Betreiber vierteljährlich und jährlich bilan-
ziert und an die zuständige Aufsichtsbehörde be-
richtet. 

Die bislang bei Kernkraftwerken in der Bundesre

-

publik Deutschland gemessenen Jahresemissionen 

lagen stets unter, in den meisten Fällen weit unter 
den genehmigten Höchstwerten. Trotz zunehmen-
der Erzeugung elektrischer Energie aus Kernener-
gie liegen - wie die Abbildungen 2 bis 6 zeigen - 
die  Gesamt-Emissionen radioaktiver Stoffe aus 
kerntechnischen Anlagen auf sehr niedrigem Ni-
veau und bei den meisten Radionukliden mit eher 
abnehmender Tendenz. 

Ableitungen radioaktiver Stoffe aus sonstiger 
Anwendung 

In der Bundesrepublik Deutschland werden an cir-
ca 100 Probenahmestellen laufend Untersuchungen 
über die radioaktive Kontamination von Abwasser 
und Klärschlamm aus Kläranlagen und Abwasser-
kanälen von nuklearmedizinischen Kliniken und 
sonstigen Anwendern radioaktiver Stoffe durchge-
führt. 

Bei vereinzelt festgestellter gegenüber den gemes-
senen Durchschnittswerten erhöhter Aktivität im 
Abwasser konnten als Ursache Radionuklide nach-
gewiesen werden, die mit dem Abwasser aus Be-
trieben, in denen mit offenen radioaktiven Stoffen 
gearbeitet wird, in die Kanalisation und in Kläran-
lagen gelangt waren. Bei Forschungslaboratorien 
und nuklearmedizinischen Kliniken handelt es sich 
dabei in erster Linie um Jod 131. Bei erhöhten Wer-
ten der Alpha- Aktivitäten (Uran, Radium, Thorium) 
handelt es sich um natürlich radioaktive Stoffe, die 
z.B. mit Abwässern, die bei der Erzaufbereitung 
oder dem Kohleabbau anfallen, in Kläranlagen ge-
langen. 
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8.1.1.1.3 Umgang mit radioaktiven Stoffen und ionisierenden 
Strahlen 

Ein- und Ausfuhr radioaktiver Stoffe 

Nach § 3 Atomgesetz (AtG) bedarf derjenige, der 
Kernbrennstoffe ein- oder ausführt, einer Genehmi-
gung. Die Voraussetzungen für die Genehmigungs-
bzw. Anzeigepflicht der Ein- und Ausfuhr sonstiger 
radioaktiver Stoffe sind in den §§ 11 bis 14 Strahlen-
schutzverordnung festgelegt. 

Zuständige Behörde für die Erteilung der Ein- und 
Ausfuhrgenehmigungen ist das Bundesamt für Wirt-
schaft, Eschborn, das auch die Ein- und Ausfuhran-
zeigen zentral auswertet. 

Die Entwicklung der Ein- und Ausfuhr radioaktiver 
Stoffe in den Jahren 1983 bis 1988 ist in den Tabellen 
5 und 6 zusammengestellt. 

Beförderung radioaktiver Stoffe 

Die Beförderung von Kernbrennstoffen ist nach § 4 
Atomgesetz genehmigungs- und z.T. auch melde-
pflichtig. Genehmigungs- und Meldebehörde ist das 
Bundesamt für Strahlenschutz in Salzgitter. 

1988 wurden 1678 Kernbrennstofftransporte durch-
geführt; hiervon waren 36 Plutoniumtransporte. 

Die Anzahl der Beförderungsvorgänge größerer 
Mengen bestrahlter Kernbrennstoffe belief sich 1988 

Tabelle 5 

Die Entwicklung der Einfuhr radioaktiver Stoffe 1983 bis 1988 

Jahr 

Radionuklide ohne 
umschl. Quellen ab 

1 850 GBq 

Bestrahlungs

-

proben 

Umschlossene 
Quellen ab 1 850 GBq  Gesamteinfuhr 

Kernbrennstoffe, 
Ausgangsstoffe 
unbestrahlt und 

bestrahlt 

GBq GBq GBq GBq kg 

1983 7 847 009 52 978 66 356 400 74 256 387 2 603 434 
1984 5 042 270 179 114 14 976 319 20 197 703 3 030 916 
1985 4 740 823 25 700 28 103 121 32 869 644 2 650 716 
1986 6 898 702 482 006 75 665 995 83 046 703 2 550 506 
1987 2 819 826 9 415 22 601 222 25 430 463 3 164 497 
1988 3 847 911 65 858 60 575 600 64 489 369 2 139 796 

Quelle: BMU 
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Tabelle 6 

Die Entwicklung der Ausfuhr radioaktiver Stoffe 1983 bis 1988 

Jahr 

Radionuklide ohne 
umschl. Quellen ab 

1 850 GBq 

Bestrahlungs

-

proben 

Umschlossene 
Quellen ab 1 850 GBq  

Gesamtausfuhr 
Radionukl. 

Kernbrennstoffe, 
Ausgangsstoffe 
unbestrahlt und 

bestrahlt 

GBq GBq GBq GBq kg 

1983 2 468 045 25 5 343 200 7 811 270 3 319 953 
1984 1 743 212 54 2 820 000 4 563 266 2 169 361 
1985 4 568 528 57 4 469 100 9 055 685 1 876 471 
1986 2 889 014 - 4 405 200 7 294 214 5 665 746 
1987 1 536 731 228 910 3 692 900 5 458 541 2 090 991 
1988 3 001 859 11 3 372 000 6 373 870 2 457 445 

Quelle: BMU 

auf 74: 6 dieser Transporte wurden innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland durchgeführt, 64 
Transporte zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und Frankreich und 4 zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und Schweden. 

Hinsichtlich der Beförderung sonstiger radioaktiver 
Stoffe (das sind alle radioaktiven Stoffe, die nicht 
Kernbrennstoffe sind) gibt es, wie im übrigen Be-
reich der Beförderung gefährlicher Güter, keine ver-
gleichbaren zusammenfassenden Übersichten. Die 
meisten dieser Transporte werden im Rahmen soge-
nannter allgemeiner Beförderungsgenehmigungen 
abgewickelt, die für einen bestimmten Zeitraum 
(max. 3 Jahre) von den Bundesländern erteilt wer-
den. So wurden beispielsweise für das Jahr 1987 
301 Genehmigungen zur Beförderung von radioakti-
ven Materialien auf der Straße erteilt. Die Gesamt-
zahl der gültigen Genehmigungen für Straßentrans-
porte belief sich am 31.Dezember 1987 auf 1174. 

Das Beförderungsaufkommen radioaktiver Stoffe 
der Deutschen Bundesbahn wird für 1988 wie folgt 
angegeben: 616 Wagenladungen; 2100 Stückgutsen-
dungen und 11000 Expressgutversandstücke. 

Umgang mit offenen und umschlossenen radioak-
tiven Stoffen 

Unter Umgang mit radioaktiven Stoffen versteht 
man  alle Tätigkeiten, die mit der Gewinnung, Erzeu-
gung, Lagerung, Bearbeitung, sonstiger Verwen-
dung und Beseitigung radioaktiver Materialien ver-
bunden sind. Der Umgang mit radioaktiven Stoffen 
ist grundsätzlich genehmigungspflichtig; bei Unter-
schreitung bestimmter geringer Mengen oder Akti-
vitäten ist nach der Strahlenschutzverordnung der 
Umgang nur anzeigepflichtig oder genehmigungs- 
und anzeigefrei. 

Über den genehmigungspflichtigen Umgang mit ra-
dioaktiven Stoffen geben die nachfolgenden Zahlen 
des Jahres 1987 Aufschluß: 

- Am 31. Dezember 1987 waren an 10 386 Genehmi-
gungsinhaber insgesamt 22 494 Umgangsgeneh-
migungen für radioaktive Stoffe erteilt. Davon 
entfielen etwa 40 Prozent auf den Bereich der Me- 

dizin und Forschung und 60 Prozent auf die ge-
werbliche Wirtschaft. 

- Die Verwender von radioaktiven Stoffen in Medi-
zin und Forschung gliedern sich in folgende Ver-
wendungsbereiche: 

Medizin 	2778 Geologie u. 
Bergbau und 	Mineralogie 	53 
Hüttenwesen 	17 Pharmazie 	64 
Biologie 	309 Physik 	250 
Chemie 	293 Technologie 	208 
Forst- und Land- 	sonstige 
wirtschaft 	88 Fachgebiete 	191 

- Im Jahr 1987 wurden insgesamt 16 677 Dichtig-
keitsprüfungen an umschlossenen radioaktiven 
Stoffen (nach § 75 Strahlenschutzverordnung) 
durchgeführt. Die meisten Überprüfungen (6 959) 
wurden an Radium 226-Quellen vorgenommen. 
Die Zahl der bei den Prüfungen als undicht ermit-
telten Präparate betrug 12. 

Radioaktive Stoffe in Verbrauchsgütern und Indu-
strieerzeugnissen sowie technische Strahlenquel-
len 

Unter die Bestimmung des genehmigungsfreien 
Umgangs mit radioaktiven Stoffen oder mit radioak-
tive Stoffe enthaltenden Geräten und Gebrauchsgü-
tern gehört eine Vielzahl von Erzeugnissen, die so-
wohl in der Wirtschaft als auch im privaten Bereich 
anzutreffen sind. 

Einen Überblick über einige Verbrauchsgüter und 
Industrieprodukte gibt Tabelle 7. Sie enthält sowohl 
Erzeugnisse, mit denen gemäß § 4 Abs. 2 in Verbin-
dung mit Anlage III der Strahlenschutzverordnung 
genehmigungs- und anzeigefrei umgegangen wer-
den kann, als auch solche, die gemäß § 4 Abs. 1 in 
Verbindung mit Anlage II Strahlenschutzverord-
nung anzeigepflichtig sind. Auch bauartzugelassene 
Industrieerzeugnisse, wie z.B. Ionisationsrauchmel-
der, sind in der Tabelle enthalten. Die Bedeutung 
derartiger Erzeugnisse kann man unter anderem 
daran erkennen, daß im Jahre 1986 in der Bundesre-
publik Deutschland mehr als 256 000 Ionisations-
rauchmelder hergestellt wurden. 

Für die Werkstoffprüfungen werden Radionuklid-
quellen verwendet, wobei Iridium 192 das am weit- 
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Tabelle 7 

Radioaktive Stoffe enthaltende Industrieerzeugnisse für Wissenschaft, Technik und private Haushalte 

Produktgruppe Verwendete 
Radionuklide Aktivitätsmenge 

1. Radiolumineszenz-Produkte 
offene Strahler 
- Zifferblätter H3, Pm147 0.004 bis 1900 MBq 

Kompasse Ra226 
- Luftfahrtinstrumente H3, Pm147 0.007 bis 370 GBq 

Ra 226 
umschlossene Strahler 
- Zeitmesser, Markierungen etc. H3, Kr85 7,4 bis 148 GBq 

2. Elektrische und Elektronische Geräte 
- Elektronenröhren H3, Wi63, Co60 0.006 bis 370 MBq 
- Glimmentladungsröhren Cs137 u. a. Kr85, Pm147 0.37 bis 111 kBq 

3. Antistatische Geräte 
- Antistatische Bürsten Po210 2 bis 2011 Bq 

4. Gas- und Aerosoldetektoren 
- Rauch- und Feuermelder Am241, Ra226, Kr85 0.001 bis 260 MBq 

5. Uran- und thoriumhaltige Glasuren, Glas etc. 
- Porzellan, Keramik U(nat), Th(nat) 20 Gew.-% 
- Glaswaren U(nat), Th(nat) 10 Gew.-% 

6. Sonstige Geräte und Instrumente 
- Gaschromatographen H3, Wi63 0.4 bis 9.3 GBq 
- Statische Meßgeräte C14, Am241 0.02 bis 1.9 MBq 

Quelle:  BfS/ISH 

aus häufigsten verwendete Nuklid ist. Neben Iridi-
um wird vor allem noch Kobalt 60 verwendet. Ein 
weiteres großes Einsatzgebiet für Radionuklidquel-
len ist die Füllstandsmessung und Dicken- bzw. 
Dichtemessung. 

8.1.1.1.4 Strahlenexposition der Bevölkerung 

Natürliche Strahlenexposition 

Strahlenexposition von außen: 

Die kosmische Komponente der natürlichen Strah-
lenexposition ist von der erdmagnetischen Breite 
und der Höhe über dem Meeresspiegel abhängig. 
Die mittlere jährliche effektive Dosis der Bevölke-
rung der Bundesrepublik Deutschland beträgt in 
Meereshöhe etwa 0,3 Millisievert (mSv). In München 
ist die Strahlenexposition durch kosmische Strah-
lung jährlich etwa 0,07 mSv höher. Der Beitrag der 
durch kosmische Strahlung erzeugten Radionuklide 
an der natürlichen Strahlenexposition ist nur sehr 
gering und kann vernachlässigt werden. 

Die effektive Dosis der Bevölkerung in der Bundes-
republik Deutschland von außen durch die terrestri-
sche Komponente der natürlichen Strahlenexpositi-
on beträgt bei ständigem Aufenthalt im Freien etwa 
0,4 mSv pro Jahr, bei Aufenthalt in Häusern etwa 0,5 
mSv. 

Strahlenexposition von innen: 

Die effektive Dosis durch inkorporierte natürlich ra-
dioaktive Stoffe (ohne Radon und seine Zerfallspro-
dukte) beträgt im Mittel etwa 0,3 mSv pro Jahr. Sie 
ist zu etwa 50 Prozent auf den Gehalt des menschli

-chen Körpers an Kalium 40 zurückzuführen. Kalium 
ist in allen Körperzellen enthalten. Hinzu kommt die 
Strahlenexposition durch Radon. 

In Tabelle 8 ist die effektive Dosis aus natürlichen 
Strahlenquellen zusammengestellt. 

Die Strahlenexpostion der Lunge wird weniger 
durch die Inhalation von Radon selbst verursacht als 
durch die seiner kurzlebigen Zerfallsprodukte. Un-
ter Verwendung international vorgeschlagener Um-
rechnungsfaktoren ist für die mittlere Radonkonzen-
tration in Wohnungen in der Bundesrepublik 
Deutschland von 50 Bq/m 3  bei ständigem Aufenthalt 
folgende Strahlenexposition einzelner Lungenberei-
che abzuschätzen: 

Bronchialbereich circa 18 mSv 

Pulmonärer Bereich circa 2 mSv 

Die Strahlenexposition der Lunge durch Radon und 
seine kurzlebigen Zerfallsprodukte ist erheblich hö-
her als die natürliche Strahlenexposition aller ande-
ren Organe des menschlichen Körpers. 

Zivilisatorisch veränderte natürliche Strahlenex-
position 

Durch die Entwicklung von Düsen- und Überschall

-

Flugzeugen, die wirtschaftlich am günstigsten in ei-
ner Höhe von 10 000 bis 20 000 Meter fliegen, sind 
Fluggäste und Flugpersonal einer zusätzlichen kos-
mischen Strahlung ausgesetzt. In unserem Bereich 
der erdmagnetischen Breite sind folgende zusätzli-
che Strahlenexpositionswerte anzusetzen: 
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Tabelle 8 

Mittlere jährliche Strahlenexposition (effektive Dosis in mSv pro Jahr) aus natürlichen Strahlenquellen 

Externe Interne Gesamt Strahlenexposition Strahlenexposition 

Kosmische Strahlung 0,36 0,02 0,38 

Terrestrische Strahlung 
Kalium 40 0,15 0,18 0,33 
Uran/Radium-Reihe 0,10 1,24 1,34 
davon durch Inhalation von Radon 222 und 
kurzlebige Zerfallsprodukte 1,10 
Thorium-Reihe 0,16 0,18 0,34 
davon durch Inhalation von Radon 220 und 
kurzlebige Zerfallsprodukte 0,16 

Natürliche Strahlenquellen gerundet: 0,8 1,6 2,4 

Quell Quelle: Wissenschaftlicher Ausschuß der Vereinten Nationen über die Wirkung ionisierender Strahlung (UNSCEAR) 
1988, Seite 95 

in 11 000 Meter Höhe circa 0,005 mSv/Flugstunde 
in 19 000 Meter Höhe circa 0,01 mSv/Flugstunde 

Diese zusätzliche Strahlenexposition ist selbst für 
„Oft-Flieger” und das Flugpersonal im Vergleich zur 
Schwankungsbreite der Strahlenexposition aus na-
türlichen Quellen ohne große Bedeutung. 

Emissionen natürlich radioaktiver Stoffe mit der Ab-
luft von Kohlekraftwerken können zu einer zusätzli-
chen Strahlenexposition durch natürliche Strahlen-
quellen führen. 

Beim gegenwärtigen Stand der Abluftreinigung 
liegt die zusätzliche Strahlenexposition der Bevöl-
kerung im Bereich von 0,001-0,01 mSv pro Gigawatt 
elektrischer Leistung und ist damit von geringer Be-
deutung. 

Bei der Herstellung und Lagerung von Phosphat-
düngern, die einen erhöhten Gehalt an natürlich ra-
dioaktiven Stoffen haben, können zwar einzelne be-
schäftigte Personen eine zusätzliche Strahlenexposi-
tion von jährlich etwa 0,4 mSv aus natürlichen Strah-
lenquellen erhalten, die zusätzliche Strahlenexposi-
tion für den Verwender liegt dagegen im Bereich 
von 0,001 mSv jährlich und ist damit ebenfalls ohne 
Bedeutung. 

Die zur Energieeinsparung durchgeführten Baumaß-
nahmen zur Abdichtung von Fenstern und Türen in 
Wohnräumen haben zu einer Verminderung der na-
türlichen Belüftung von Wohnräumen geführt, was 
eine in Einzelfällen durchaus erhebliche Erhöhung 
der Radonkonzentration und damit der Strahlenex-
position der Lunge zur Folge hat. 

Zivilisatorisch bedingte Strahlenexposition 

Strahlenexposition durch Kernwaffentests und 
Reaktorunfall von Tschernobyl 

Als Folge der Kernwaffentests beträgt die durch-
schnittliche Ortsdosisleistung durch am Boden sedi-
mentiertes Cs 137 im Raum Frankfurt seit 1960 etwa 
3,4 Nanosievert/Stunde (nSv/h), im Raum München 

etwa 4,5 nSv/h und im Berchtesgadener Land circa 
7,9 nSv/h. Die mittlere Dosisleistung aus natürlichen 
Strahlenquellen beträgt (zum Vergleich) etwa 90 
nSv/h. Abbildung 7 zeigt durch Kernwaffentests und 
den Reaktorunfall von Tschernobyl bedingte Orts-
dosisleistung in Deutschland am 1. September 1987. 
Von dieser Ortsdosisleistung wird durch die abschir-
mende Wirkung der Häuser jedoch nur ein Teil 
wirksam. Abbildung 8 zeigt die Lebenszeitdosen für 
eine angenommene Lebenserwartung von 70 Jahren 
in Abhängigkeit vom Alter zum Zeitpunkt des Reak-
torunfalls bei dauerndem Aufenthalt in einer der 
drei Regionen. Hinzu kommt noch die Dosis aus den 
Kernwaffentests, die beispielsweise für einen 1940 
Geborenen im Raum Frankfurt 0,4 mSv beträgt. 

Der Beitrag der Ingestion (durch Nahrungsaufnah-
me) zur Strahlenexposition kann zum einen über die 
Menge und spezifische Aktivität der aufgenomme-
nen Lebensmittel, zum anderen aus Ganzkörper-
meßwerten, d.h. der im menschlichen Körper enthal-
tenen Aktivität, geschätzt werden. Für die effektive 
Dosis durch Ingestion sind Cs 134, Cs 137 und Sr 90 
entscheidend (Abbildung 9). J 131 leistete nur im 
Mai/ Juni 1986 einen Dosisbeitrag. 

Aus der Zufuhr kontaminierter Lebensmittel resul-
tierten folgende effektive Dosen: 

- aus dem Kernwaffenfallout 0,06 mSv/a (Maximal-
wert 1964), 

- aus Tschernobyl 0,16 mSv/a für Bayern (1986) bzw. 
0,10 mSv/a (1987), für Hessen in beiden Jahren 0,04 
mSv/a. 

Im Bundesdurchschnitt ist für 1988 mit einer effekti-
ven Dosis durch Ingestion von 0,02 mSv/a zu rech-
nen, die in den nächsten Jahren auf 0,01 mSv/a absin-
ken wird. 

Strahlenexposition durch kerntechnische Anlagen 

Aus den Ergebnissen der Emissionsüberwachung 
kann die Strahlenexposition in der Umgebung der 
kerntechnischen Anlagen ermittelt und die Einhal- 
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Abbildung 7 

Ortsdosisleistung [nSv/h] durch Cs-134 und Cs-137 in der Bundesrepublik Deutschland 
(1. September 1987) 
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Abbildung 8 

Lebenszeitdosen durch Gesamt-Cäsium aus externer Exposition für verschiedene Regionen in Abhän-
gigkeit vom Alter 
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tung der in § 45 Strahlenschutzverordnung festge-
legten Dosisgrenzwerte überprüft werden. 

Die jährlich mit Abluft und Abwasser aus kerntech-
nischen Anlagen abgeleiteten Radionuklide und die 
aus den Emissionsdaten berechneten Werte der 
Strahlenexposition der Bevölkerung werden in den 
Jahresberichten „Umweltradioaktivität und Strah-
lenbelastung" veröffentlicht. 

Die Berechnungen der Strahlenexposition in der 
Umgebung kerntechnischer Anlagen führten zu dem 
Ergebnis, daß die in § 45 Strahlenschutzverordnung 
angegebenen Dosisgrenzwerte in keinem Fall über-
schritten wurden. Die bei ungünstigen Annahmen 
maximal möglichen Werte der Ganzkörperdosis von 
Einzelpersonen lagen in den einzelnen Betriebsjah-
ren mit wenigen Ausnahmen sowohl für den Luft- als 
auch für den Wasserpfad unter 10 Mikrosievert, d.h. 
weit unter dem Jahresgrenzwert von 300 Mikrosie-
vert. Die Summierung aller Beiträge kerntechni-
scher Anlagen zur Strahlenexposition der Bevölke-
rung der Bundesrepublik Deutschland führte stets zu 
deutlich weniger als 10 Mikrosievert pro Jahr. 

Strahlenexposition durch medizinische Maßnahmen 

Aus Erhebungen des Instituts für Strahlenhygiene 
des Bundesamtes für Strahlenschutz, die im Zusam-
menhang mit dem Forschungsvorhaben „Strahlen-
belastung der Bevölkerung durch medizinische 
Maßnahmen" durchgeführt wurden, wird ersicht-
lich, daß der größte Teil der Dosis der Bevölkerung 
aus der zivilisatorischen Strahlenexposition durch 
die röntgendiagnostische Anwendung ionisierender 
Strahlen resultiert. Die entsprechenden Anteile aus 
dem Bereich der Nuklearmedizin und der Strahlen-
therapie sind dagegen vergleichsweise sehr gering. 

Die Erhebungen verdeutlichen aber auch, daß die 
über lange Jahre hin festgestellten hohen jährlichen 
Zuwachsraten in den Anwendungsfrequenzen rönt-
gendiagnostischer Untersuchungsverfahren in den 
letzten Jahren zum Stillstand gekommen sind; für 
wesentliche Verfahren zeichnet sich nun mehr sogar 
ein rückläufiger Trend ab. Ursache hierfür dürften 
sowohl eine strengere Indikationsstellung seitens 
der anwendenden Ärzte aufgrund eines zunehmen-
den Strahlenschutzbewußtseins als auch in zuneh-
mendem Maße angewendete alte rnative Untersu-
chungsmöglichkeiten, z.B. Ultraschall und Endosko-
pie, sein. 

Die Kernspinresonanztomographie (NMR), die eben-
falls nicht auf der Anwendung ionisierender Strah-
lung basiert, hat binnen weniger Jahre einen uner-
wartet raschen Eingang in die medizinische Diagno-
stik gefunden. 

Breit eingeführte radiologische Untersuchungsver-
fahren, wie Computertomographie und Digitale 
Substraktionsangiographie (DSA), tragen indirekt 
über den Weg einer optimalen Diagnosestellung 
ebenfalls zu einer verminderten Strahlenexposition 
bei, da sie zahlreiche vor Einführung dieser Untersu-
chungsmethoden notwendige konventionelle Rönt-
genuntersuchungen überflüssig machen. Darüber 
hinaus werden digitale Techniken der Bildverarbei

-

tung zukünftig die Strahlenbelastung durch medizi-
nische Diagnostik weiter vermindern. 

In Ergänzung zu der oben genannten Untersuchung 
des Instituts für Strahlenhygiene bezüglich röntgen-
diagnostischer Untersuchungsfrequenzen erfolgte 
eine Erhebung - ebenfalls finanziell gefördert vom 
Bundesumweltminister - über „Art und Häufigkeit 
nuklearmedizinischer Untersuchungen in Berlin 
(West) und Bayern und der dadurch bedingten Strah-
lenexposition von Patienten und Gesamtbevölke-
rung". Auf der Basis dieser Erhebungen läßt sich be-
züglich der einzelnen Untersuchungsverfahren fol-
gendes feststellen: 

Eine steigende Tendenz der Skelettszintigraphie so-
wie der nuklearmedizinischen Untersuchungen des 
Herzens sind zu verzeichnen. Etwa konstant blieb 
der Anteil der Schilddrüsenuntersuchungen. Zum 
Teil erhebliche Rückgänge sind bei den nuklearme-
dizinischen Untersuchungen der Leber, des Gehirns 
sowie der Nieren zu verzeichnen. 

Durch die Zunahme der Skelett- und Herzuntersu-
chungen stieg auf der Basis der durchgeführten Er-
hebungen die effektive Dosis für eine nuklearmedi-
zinische Untersuchung von etwa 2 auf 3,2 mSv (Ber-
lin-(West)) bzw. 2,7 mSv (Bayern). 

Bei allem Bemühen, die Zahl von radiologischen Un-
tersuchungen möglichst gering zu halten, ist zu be-
achten, daß eine unterlassene Untersuchung mit io-
nisierenden Strahlen oder radioaktiven Stoffen, ggf. 
eine falsche oder zu spät gestellte Diagnose mit ent-
sprechenden Konsequenzen für den Patienten zur 
Folge haben kann. 

Berufliche Strahlenexposition 

Personendosismessung: 

Für Personen, die im Rahmen ihrer beruflichen Tä-
tigkeit mit radioaktiven Stoffen oder anderen Quel-
len ionisierender Strahlung zu tun haben, gelten 
nach der Strahlenschutz- und der Röntgenverord-
nung höhere Grenzwerte als für die übrige Bevölke-
rung. Diese Grenzwerte für beruflich strahlenexpo-
nierte Personen (50 mSv für Personen der höchsten 
Kategorie A) sind, im Gegensatz zu den Dosisgrenz-
werten für einen Menschen zum sogenannten ungün-
stigsten Aufpunkt in der Umgebung einer kerntech-
nischen Einrichtung, aus Risikobetrachtungen abge-
leitet und entsprechen den Empfehlungen der ICRP 
und den EG-Grundnormen für den Strahlenschutz. 
Zur Einhaltung dieser Grenzwerte und gesetzlich ge-
botenen weiteren Minimierung der Strahlenexposi-
tion auch unterhalb der Grenzwerte sind ggf. beson-
dere Maßnahmen erforderlich, wie z.B. Abschirmung 
und die Strahlenexposition verringernden Arbeits-
techniken (spezielle Raumlüftung, Handschutzka-
stentechnik mit Fernbedienung). Der Überwachung 
dienen lokale und individuelle Strahlenmessungen. 
Individuelle Messungen der Strahlendosis sind für 
alle Personen vorgeschrieben, die in Bereichen ar-
beiten, in denen die Möglichkeit von Strahlenexpo-
sitionen in der Größenordnung der Dosisgrenzwerte 
besteht. Die Dosimeter hierfür werden von amtlichen 
Meßstellen ausgegeben und ausgewertet. 
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Im Jahr 1988 wurden 285 000 Personen von den Meß-
stellen regelmäßig überwacht, davon waren 191 600 
Personen im Bereich der medizinischen Strahlenan-
wendung (Röntgendiagnostik, Nuklearmedizin, 
Strahlentherapie) tätig. 

Der Grenzwert der jährlichen Körperdosis für beruf-
lich strahlenexponierte Personen der Kategorie A 
von 50 mSv wird nur in wenigen Fällen überschrit-
ten: Im Jahr 1988 wurde bei 9 Personen eine Perso-
nendosis festgestellt, die den Grenzwert der Körper-
dosis überschritt. Hierbei ist zu beachten, daß die An-
zeige des Personendosimeters nicht mit der tatsäch-
lich empfangenen Körperdosis übereinstimmt, son-
dern eher eine Überschätzung darstellt. Es kommt 
auch immer wieder vor, daß eine aufgrund des Meß-
ergebnisses vermutete Grenzwertüberschreitung 
sich bei Überprüfung lediglich als versehentliche 
Dosismeterbestrahlung ohne gleichzeitig Personen-
exposition herausstellt. Auch unterhalb der zulässi-
gen Grenzwerte überwiegen kleine Personendosis

-

werte; bei lediglich 20 Prozent der überwachten Per-
sonen wird mindestens einmal im Jahr eine Perso-
nendosis oberhalb des Wertes Null festgestellt. 

Das Jahr 1988 ergab bei der Personendosis-Überwa-
chung folgende Bilanz: 

- Die Dosissumme aller 285 000 überwachten Perso-
nen (Kollektivdosis) betrug 105 Sv. 

- Daraus ergab sich eine mittlere Personendosis von 
0,37 mSv pro Person. 

- Über zwei Drittel der überwachten Personen wa-
ren im medizinischen Bereich tätig. Auf sie entfie-
len von den insgesamt 105 Sv jedoch nur 20 Sv. 

- Innerhalb der nichtmedizinischen Strahlenanwen-
dungsbereiche tragen die kerntechnischen Anla-
gen am meisten zur beruflichen Strahlenexposi-
tion bei. 

Inkorporationsüberwachung: 

Beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen kann 
eine Kontrolle erforderlich sein, ob trotz der Schutz-
maßnahmen radioaktive Stoffe durch Inhalation 
oder Ingestion in den Körper aufgenommen worden 
sind (Inkorporationsüberwachung). Die Inkorpora-
tionsüberwachung wird im allgemeinen durch di-
rekte Messung der Körperaktivität (z.B. Ganzkör-
perzähler) oder durch Aktivitätsbestimmung von 
Ausscheidungen (z.B. Urinproben) durchgeführt. Ne-
ben regelmäßigen Inkorporationsmessungen wer-
den auch Messungen aus besonderem Anlaß (z.B. bei 
Unfällen) durchgeführt. 

Jährlich werden etwa 10 000 Inkorporationsmessun-
gen vorgenommen. Auch hier überwiegt wie bei der 
Personendosismessung der Anteil der niedrigen 
Meßwerte; mehr als 5 Prozent des Grenzwertes der 
Jahresaktivitätszufuhr treten nur bei 0,1 bis 0,5 Pro-
zent der Messungen auf. 

Strahlenunfälle und besondere Vorkommnisse: 

Bislang wurden nur vereinzelt Unfälle bzw. beson

-

dere Vorkommnisse festgestellt, bei denen eine er

-

höhte Strahlenexposition von Beschäftigten zu ver-
muten bzw. tatsächlich eingetreten war. Die im Ver-
gleich zu Unfällen in anderen Arbeitsbereichen ge-
ringe Zahl solcher Ereignisse dürfte auch auf die 
strengen Vorschriften des Strahlenschutzrechts und 
die strikte Aufsicht zurückzuführen sein. Eine we-
sentliche Ursache für solche Strahlenunfälle ist 
Sorglosigkeit und Nachlässigkeit im Umgang mit ra-
dioaktiven Stoffen im medizinischen, aber auch im 
industriellen Bereich. Eine gewissenhafte, arbeits-
platzbezogene Belehrung der Beschäftigten ist da-
her weiterhin von großer Bedeutung. 

Besondere Vorkommnisse beim Vollzug der Strah-
lenschutzverordnung sowie besondere Vorkomm-
nisse in Kernkraftwerken werden vom Bundesum-
weltminister veröffentlicht. 

8.1.1.1.5 Nichtionisierende Strahlen 

In der Umwelt treten neben ionisierenden Strahlen 
viele Arten nichtionisierender Strahlen auf. Als Gren-
ze zwischen nichtionisierenden und ionisierenden 
Strahlen wird allgemein die Strahlungsenergie von 
12,25 Elektronenvolt entsprechend einer Wellenlän-
ge von 100 Nanometer angesehen; von hier ab zählt 
elektromagnetsche Strahlung des gesamten Energie-
bzw. Wellenlängenspektrum zur nichtionisierenden 
Strahlung mit Ausnahme des sichtbaren Lichts natür-
licher Intensität. Außerdem werden die elektrischen 
und magnetischen Felder zum Aufgabengebiet der 
nichtionisierenden Strahlen gezählt, obwohl diese 
keinen Strahlungscharakter besitzen, weiter der Be-
reich des Infraschalls und des Ultraschalls, nicht je-
doch der Bereich des hörbaren Schalls. 

Durch die ständige Zunahme von Quellen, die Hoch-
frequenzstrahlung aussenden (Mikrowellenkochge-
räte, Rundfunk- und Fernsehsender, drahtlose Tele-
fone und Funkgeräte) wird die Bevölkerung insbe-
sondere in Ballungsgebieten gleichzeitig mit Radio-
und Mikrowellen aus verschiedenen Frequenzbe 
reichen bestrahlt. Typische Werte der Exposition 
durch hochfrequente elektromagnetische Felder in 
Wohnungen und Umgebung enthält Tabelle 9. 

8.1.1.2 Bisherige politische Entwicklung 

8.1.1.2.1 Strahlenschutzgrundsätze 

Ziel des Strahlenschutzes ist es, Leben und Gesund-
heit von Menschen sowie Sachgüter vor der schädli-
chen Wirkung ionisierender Strahlen zu schützen 
(§ 1 Nr. 2 Atomgesetz). 

Zur bestmöglichen Verwirklichung dieses Zieles 
enthalten die Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) 
und die Röntgenverordnung (RöV) neben den 
Schutzvorschriften im Einzelnen allgemeine, über-
greifende Strahlenschutzgrundsätze, die bei der 
Auslegung und Auswertung des Strahlenschutz-
rechts stets zu beachten sind: 

- Alle Anwendungsformen ionisierender Strahlen, 
die zu keinem Nutzeffekt führen, sind zu unterlas-
sen. 

- Jede Strahlenexposition ist unter Beachtung des 
Standes von Wissenschaft und Technik und unter 
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Tabelle 9 

Typische Werte der Expositionen durch hochfrequente elektromagnetische Felder in Wohnungen und 
Umgebung. Der Vergleich insbesondere mit den IRPA-Grenzwerten zeigt, bei welchen Quellen und 
Abständen die Grenzwerte überschritten werden können. 

Quelle Frequenz Abstand Typische Werte 
für die Exposition 

Grenzwerte 
(Allgemeinheit) Bemerkungen 

Mikrowellen- 2,45 GHz 0,3 m < 10 W/m 2  DIN 84: Worst Case 
Kochgerät 0,5 m < 5 W/m 2  25 W/m 2  angenommen, d. h. 

1 m < 1 W/m 2  IRPA 88: 50 W/m 2  in 5 cm 
10 W/m 2  Abstand ist erreicht 

Verkehrsradars 9-35 GHz 3 m < 250 mW/m 2  DIN 64: Leistung 
100 W/m 2  0,5-100 mW 

10 m < 10 mW/m 2  IRPA 88: 
10 W/m 2  

Diebstahl- 0,9-10 GHz < 	2 mW/m 2  DIN 64: im Nutzstrahl 
sicherungs- 25-100 W/m 2  
systeme IRAP 88: 

5- 10 W/m 2  

CB-Funk, 27 MHz 5 cm bis 1000 V/m DIN 84: Leistung wenige 
Walkie-Talkies bis 0,2 A/m 100 V/m Watt 

0,25 A/m 
12 cm bis 200 V/m IRPA 88: 

bis 0,1 A/m 278,5 V/m 
0,073 A/m 

Starke Rundfunk- 88-108 MHz - 1,5 km < 50 mW/m 2  DIN 84: Leistung 
u. Fernseh- 54- 88 MHz - 1,5 km < 20 mW/m 2  25 W/m 2  bis 100 kW 
sender UKW 174-216 MHz IRPA 88: 100-300 kW 
VHF-TV 2 W/m 2  

UHF-TV 470-890 MHz - 1,5 km < 5 mW/m 2  DIN 84: bis 5 MW 
25 W/m 2  
IRPA 88: 

2-4 W/m 2  

Kurzwelle 6- 10 MHz 220 m 27,5 V/m=~2 W/m 2  DIN 84: Leistung 750 kW 
300-500 V/m 
240-630 W/m 2  

50 m 121 V/m =~ IRPA 88: 
40 W/m 2  27,5-36 V/m 2  

2-3,5 W/m 2  

Mittelwelle 1,4 MHz 300 m 90 V/m DIN 84: Leistung 1,8 MW 
1500 V/m 

50 m 450 V/m IRPA 88: 
73,5 V/m 

HF-Belastung Rundfunk und 50 µW/m 2  DIN 84: Durchschnittswert, 
in Ballungs- Fernsehsender 25 W/m 2  US-Bevölkerung 
gebieten > 10 mW/m 2  IRPA 88: (1980) 

200 mW/m 2  2-4 W/m 2  ca. 0,6 % 
100-400 mW/m 2  ca. 0,02 % der 

US-Bevölkerung 
(1980) 

an einigen Orten in 
Großstädten der 
Bundesrepublik 

Deutschland (1985) 

Flugüber- 1-10 GHz 0,1-1 km 0,1-1Q W/m 2  DIN 84: Leistung 
wachungs- und 25-80 W/m 2  0,2-20 kW 
Militärradars > 1 km < 0,5 W/m 2  IRPA 88: 

5-10 W/m 2  

Quelle:  BfS/ISH 
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Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls 
auch unterhalb der in den Schutzvorschriften fest-
gelegten Dosisgrenzwerte, die den erforderlichen 
Schutz gegen nicht stochastische (akute) Strahlen-
risiken und stochastische (genetische und somati-
sche) Strahlenrisiken gewährleisten, so niedrig 
wie möglich zu halten (§ 28 StrlSchV). 

8.1.1.2.2 Überwachung der Umweltradioaktivität 

Die Umweltradioaktivität in der Bundesrepublik 
Deutschland wird seit mehr als 30 Jahren durch 
Dienststellen des Bundes (Leitstellen) und der Län-
der (Meßstellen) überwacht. Auf der Basis des Strah-
lenschutzvorsorgegesetzes vom 19. Dezember 1986 
wird die Messung der Radioaktivität in der Umwelt 
mit einheitlichen Meßvorschriften und abgestimm-
ten Meßprogrammen als „Integriertes Meß- und In-
formationssystem" fortentwickelt. Die Bundesstellen 
messen die Aktivität in Luft, Niederschlägen, Bun-
deswasserstraßen und im Meer. Ländermeßstellen 
überwachen Boden, Bewuchs, Nahrungsmittel, 
Trinkwasser, Abwasser und Klärschlamm. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat damit auch die 
im Vertrag zur Gründung der Europäischen Atom-
gemeinschaft (EURATOM) vorgesehene Verpflich-
tung zur Überwachung der Umweltradioaktivität er-
füllt. 

Ergebnisse des Umgebungsüberwachungspro-
gramms werden dokumentiert und dem Bundestag 
und der Öffentlichkeit bereits seit 1958 regelmäßig 
in Berichtsform vorgelegt (Jahresberichte ,,Umwelt-
radioaktivität und Strahlenbelastung"). Die Berichte 
enthalten Angaben über die Umweltradioaktivität 
in der Umgebung kerntechnischer Anlagen sowie 
außerhalb dieser Bereiche für das gesamte Bundes-
gebiet. 

Forschungsergebnisse öffentlich geförderter Vorha-
ben werden seit 1983 in einer eigenständigen Schrif-
tenreihe „Reaktorsicherheit und Strahlenschutz" pu-
bliziert. 

Weiteres siehe unter 8.1.2.1 

8.1.1.2.3 Strahlenschutzkommission (SSK) 

Die Strahlenschutzkommission besteht seit dem Jah-
re 1974. Sie berät den Bundesumweltminister in al-
len Fragen des Schutzes vor den Gefahren ionisie-
render und seit 1988 auch nichtionisierender Strah-
len. Ihr gehören derzeit 17 unabhängige Wissen-
schaftler an, die folgende Fachgebiete vertreten: 
Biophysik, Radiochemie, Radiologie und Nuklear-
medizin, Radioökologie, Strahlenbiologie, Nichtio-
nisierende Strahlen, Strahlengenetik, Strahlenphy-
sik, Strahlenschutzmedizin, Strahlenmeßtechnik 
und Strahlenschutztechnik. 

Die Empfehlungen der Strahlenschutzkommission 
sind eine besonders wichtige Grundlage für fachli-
che Entscheidungen des Bundesumweltministers 
auf dem Gebiet des Strahlenschutzes, die sich in Ge-
setzes- und Verwaltungsregeln niederschlagen. 

Die Empfehlungen und Stellungnahmen der Strah

-

lenschutzkommission seit 1974 sind in der bisher 

14bändigen Reihe der Veröffentlichungen der Strah-
lenschutzkommission herausgegeben worden. 

8.1.1.2.4 Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) 

Die Strahlenschutzverordnung von 1976 (novelliert 
1989, siehe unter 8.1.2.3) regelt den Strahlenschutz 
bei 

- Umgang, Beförderung und Ein- und Ausfuhr von 
radioaktiven Stoffen sowie beim Verkehr mit ra-
dioaktiven Stoffen (Erwerb und Abgabe an ande-
re) 

- der staatlichen Verwahrung und die Aufbewah-
rung von Kernbrennstoffen 

- Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Erzeu-
gung, Bearbeitung, Verarbeitung, Spaltung und 
Aufarbeitung von Kernbrennstoffen (insbesondere 
Kernkraftwerke) 

- Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Erzeu-
gung von ionisierenden Strahlen. 

Bei allen diesen Tätigkeiten sind die Strahlen-
schutzgrundsätze zu beachten (siehe hierzu 8.1.1.2.1). 

Die Strahlenschutzverordnung enthält darüber hin-
aus Genehmigungsvorschriften für den Umgang mit 
sonstigen radioaktiven Stoffen; die Genehmigungs-
vorschriften des Atomgesetzes für den Umgang mit 
Kernbrennstoffen und für Errichtung und Betrieb 
entsprechender Anlagen werden hinsichtlich des 
Strahlenschutzes durch die Schutzvorschriften der 
Strahlenschutzverordnung konkretisiert. 

Zum Schutz der Bevölkerung vor den von radioakti-
ven Stoffen und ionisierenden Strahlen ausgehen-
den potentiellen Gefahren für das menschliche Le-
ben enthält § 45 der technischen Auslegung von An-
lagen und Einrichtungen zugrundeliegende Dosis-
grenzwerte, die unter Berücksichtigung sämtlicher 
relevanter Expositionspfade nicht überschritten 
werden dürfen (für die effektive Dosis 0,3 mSv -
30 mrem -). Dieser grundlegende Grenzwert ist in 
der Öffentlichkeit als 30 mrem-Konzept bekannt ge-
worden. Der Grenzwert von 0,3 mSv liegt deutlich 
unterhalb der Variationsbreite der Strahlenexposi-
tion durch natürliche Strahlenquellen; er ist strenger 
als die Vorgaben der EG-Grundnormen für den 
Strahlenschutz und nicht aus Risikobetrachtungen 
abgeleitet, sondern erheblich niedriger, als dies mit 
Risikountersuchungen begründet wäre. 

Die Schutzvorschriften und Dosisgrenzwerte für be-
ruflich strahlenexponierte Personen sind in §§ 49 ff 
festgelegt. Aus Gründen des vorbeugenden Gesund-
heitschutzes sind dort Tätigkeitsverbote und Tätig-
keitsbeschränkungen für bestimmte Personen in Be-
reichen, in denen mit radioaktiven Stoffen umge-
gangen wird, definiert. 

Die Strahlenschutzverordnung konkretisiert die im 
Interesse der Bevölkerung und der Umwelt zu erfül-
lenden Anforderungen zur Schadensvorsorge in 
kerntechnischen Einrichtungen durch Festlegung 
von Störfallplanungsrichtwerten (§ 28(3)). Die Ein-
haltung und Erfüllung dieser Schutzvorschrift wird 
entsprechend den Vorschriften des Atomgesetzes in 
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einem komplexen Genehmigungsverfahren über-
prüft. Weiteres siehe unter 8.1.2.3. 

8.1.1.2.5 Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG) 

Das Bundesumweltministerium hat unverzüglich 
nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl den Ent-
wurf eines Strahlenschutzvorsorgegesetzes erarbei-
tet. Das Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG) ist am 
31. Dezember 1986 in Kraft getreten. 

Das Gesetz zieht die notwendigen gesetzgeberi-
schen Konsequenzen aus dem Reaktorunfall von 
Tschernobyl im Bereich des Strahlenschutzes. Es re-
gelt ein umfassendes System zur Ermittlung der 
Strahlenbelastung in der Umwelt. Bestehende Meß-
netze des Bundes und der Länder werden zu einem 
integrierten Meß- und lnformationsnetz (IMIS) zu-
sammengefaßt. Dieses bildet die Grundlage für 
Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge und für Ver-
haltensempfehlungen an die Bevölkerung. 

Die ausschließliche Bewertungskompetenz des Bun-
desumweltministers für die Daten der Umweltra-
dioaktivität sowie die Kompetenz für die Verhal-
tensempfehlungen an die Bevölkerung, die nur bei 
Ereignissen im Gebiet eines Bundeslandes mit aus-
schließlich örtlichen Auswirkungen dem jeweiligen 
Land zusteht, gewährleistet in Zukunft wider-
spruchsfreie, klare und für den Bürger einsichtige 
Vorsorgemaßnahmen. 

Das Gesetz ermächtigt dazu, Kontaminationswerte 
insbesondere für Lebens- und Futtermittel und hier-
aus abgeleitete Beschränkungen und Verbote im 
einzelnen in Rechtsverordnungen festzulegen. Zur 
wissenschaftlichen Erarbeitung der Grundlagen für 
die Festlegung von Dosis- und Kontaminationswer-
ten sowie des Berechnungsverfahrens nach § 6 hatte 
der Bundesumweltminister noch vor Inkrafttreten 
des Gesetzes eine wissenschaftliche Expertenkom-
mission eingesetzt. Der Bericht dieser sogenannten 
§ 6-Kommission lag im November 1987 vor. 

Die Bundesregierung hat sich bei den Verhandlun-
gen in Brüssel über eine Verordnung der EG zu 
Höchstwerten der radioaktiven Kontamination von 
Lebens- und Futtermitteln auf diesen Bericht der § 6-
Kommission gestützt und niedrigere Werte, als von 
der EG-Kommission und anderen Mitgliedsstaaten 
vorgeschlagen, gefordert. Die nationale auf die 
Tschernobyl-Folgen bezogene Verordnung zur 
Überbrückung des insoweit regelungslosen Zustan-
des auf der EG-Ebene nach dem Strahlenschutzvor-
sorgegesetz, welche die Werte der EG-Verordnung 
1707 fortschrieb, war ebenfalls auf den Bericht der 
§ 6-Kommission gestützt. 

8.1.2 Maßnahmen der 11. Legislaturperiode 

8.1.2.1 Integriertes Meß- und Informationssystem nach dem 
Strahlenschutzvorsorgegesetz 

Die Bundesregierung hat am 9. September 1987 die 
fachliche Konzeption für das „Integrierte Meß- und 
Informationssystem" beschlossen. Das System wird 
derzeit aufgebaut; der Aufbau des Kernsystems soll 
1990 im wesentlichen abgeschlossen sein. 

Das Integrierte Meß- und Informationssystem zur 
Überwachung der Umweltradioaktivität faßt die 
Meßaufgaben des Bundes und die von den Ländern 
wahrgenommenen Meßaufgaben zusammen. 

Der Aufbau des Systems wird entsprechend der 
Zweckbestimmung des Strahlenschutzvorsorgege-
setzes an folgenden Zielen orientiert: 

- ständige Überwachung der Umweltradioaktivität, 
um Abweichungen vom Normalzustand festzu-
stellen und zu dokumentieren 

- Frühwarnung bei besonderen Ereignissen und 
Einschätzung einer sich entwickelnden Lage 

- ständige und vollständige Übersicht einer Lage 
mit erhöhter Umweltradioaktivität, um die Aus-
wirkungen auf die Bevölkerung zu ermitteln 

- Gewinnung von Erkenntnissen über Folgeauswir-
kungen bei Lagen mit erhöhter Umweltradioakti-
vität. 

Bei Errichtung des Meßnetzes wird auf bestehende 
Einrichtungen und Organisationen mit ihren Meß-
netzen und Meßeinrichtungen in Bund und Ländern 
zurückgegriffen, die zum Teil gezielt meßtechnisch 
ertüchtigt und im Sinne einer Flächenrepräsentanz 
erweitert werden. 

Hierzu gehört das Bundesamt für Zivilschutz mit sei-
nem Warndienst (Messung der Gamma-Ortsdosislei-
stung und der auf dem Boden abgelagerten Aktivi-
tät), der Deutsche Wetterdienst (Messung der Aktivi-
tätskonzentration in der Luft und in Niederschlä-
gen), die Bundesanstalt für Gewässerkunde (Mes-
sung der Aktivitätskonzentration in den Bundeswas-
serstraßen), das Deutsche Hydrographische Institut 
(Messung der Radioaktivitätskonzentration in Nord-
und Ostsee sowie in Küstengewässern). 

Die Überwachung durch die genannten Stellen des 
Bundes erfolgt weitgehend kontinuierlich und auto-
matisch. Ferner nehmen diese Stellen die Aufgabe 
der Frühwarnung wahr. 

Darüber hinaus ist geplant, das bestehende Netz der 
Meßstellen des Deutschen Wetterdienstes durch zu-
sätzliche Meßstellen zur Bestimmung der Gesamt-
Beta-Aktivität in der Luft zu erweitern. Hierbei sol-
len auch bestehende Meßstellen des Umweltbun-
desamtes zur Messung konventioneller Schadstoffe 
integriert werden. 

Neben dieser automatischen Erfassung der Aktivität 
in den Umweltbereichen Luft und Wasser durch die 
Bundesmeßnetze nehmen die Meßstellen der Län-
der Überwachungsaufgaben zur Ermittlung der Ak-
tivität besonders im Boden, in Pflanzen, Lebensmit-
teln, Futtermittel und Trinkwasser wahr. Diese Mes-
sungen erfolgen in der Regel nach Probennahme 
und gegebenenfalls nach entsprechender Aufberei-
tung der Proben. 

Die gewonnenen Daten werden durch jeweils zu-
ständige Leitstellen aufbereitet. Sie laufen bei der 
Zentralstelle des Bundes für die Überwachung der 
Umweltradioaktivität (ZdB) beim Institut für Strah-
lenhygiene des Bundesamtes für Strahlenschutz zu- 
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sammen (siehe Abbildung 10). Die ZdB unterstützt 
den Bundesumweltminister bei der Bewertung der 
radiologischen Gesamtsituation in der Bundesrepu-
blik Deutschland anhand aller erfaßten Daten. 

Parallel zum „Integrierten Meß- und Informationssy-
stem" werden allgemeine Verwaltungsvorschriften 
nach § 10 Strahlenschutzvorsorgegesetz zunächst für 
das Ermitteln bzw. Ubermitteln der Daten erarbeitet. 

8.1.2.2 Kontaminationshöchstwerte der EG 

Der Rat der Europäischen Gemeinschaften hat am 
22. Dezember 1987 zwei Verordnungen zur Festle

-

gung von Kontaminationshöchstwerten beschlossen: 

- die am 30. Dezember 1987 in Kraft getretene Ver-
ordnung über die Einfuhrbedingungen für land-
wirtschaftliche Erzeugnisse mit Ursprung in Dritt-
ländern nach dem Unfall im Kernkraftwerk 
Tschernobyl und 

- die Verordnung zur Festlegung von Höchstwerten 
der Radioaktivität in Nahrungsmitteln und Futter-
mitteln im Falle eines nuklearen Unfalls oder ei-
ner anderen radiologischen Notstandssituation 
(für künftige Ereignisse). 

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der EG-Verordnung 
zu den Auswirkungen des Unfalls von Tschernobyl ist 
die nationale Verordnung nach dem Strahlenschutz-
vorsorgegesetz, die einen zwischenzeitlichen kurzen 

regelungslosen Zustand auf EG-Ebene überbrücken 
sollte, wieder außer Kraft getreten. Landwirtschaftli-
che Erzeugnisse dürfen in die EG nicht importiert 
werden, wenn sie die Kontaminationshöchstwerte 
370 Bq/kg Caesium bei Milch und 600 Bq/kg bei son-
stigen Erzeugnissen einschließlich Futtermitteln 
überschreiten. Damit können die erforderlichen Vor-
sorgemaßnahmen, wie dies die Bundesregierung ge-
fordert hat, wieder EG-weit vollzogen werden. 

Die EG-Verordnung zur Festlegung von Höchstwer-
ten im Falle eines nuklearen Unfalls oder einer an-
deren radiologischen Notstandssituation ist nicht 
unmittelbar anwendbar. Vielmehr bedarf es im Falle 
eines nuklearen Ereignisses, das höhere Kontamina-
tionswerte erwarten läßt, der Inkraftsetzung der in 
Anhang I festgelegten Kontaminationswerte durch 
eine Verordnung der EG-Kommission. Diese Werte, 
bei Caesium 1 000 Bq/Kg bzw. Bq/1 für Milch und 
Milchprodukte sowie 1 250 Bq/Kg für sonstige wich-
tige Nahrungsmittel, waren nach Überzeugung der 
Bundesregierung zu hoch angesetzt. Die Bundesre-
gierung hatte eine Festlegung dieser vorab festzule-
genden Werte in der Größenordnung der ,,Tscherno-
byl-Verordnung" gefordert. 

Nach der Verordnung sollen die vorab festgelegten 
Kontaminationswerte nach einem Ereignis in Kraft 
gesetzt und unter Berücksichtigung der tatsächli-
chen Gegebenheiten des nuklearen Ereignisses ge-
gebenenfalls später angepaßt werden. 
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8.1.2.3 Novellierung der Strahlenschutzverordnung 

Die Zweite Novelle zur Strahlenschutzverordnung 
ist seit dem 1. November 1989 in Kraft. Sie berück-
sichtigt den seit 1976 fortentwickelten Stand der 
Wissenschaft. 

Die Novelle enthält bedeutsame Verbesserungen 
des Strahlenschutzes. Sie wahren das im internatio-
nalen Vergleich hohe Niveau, mit zum Teil auch ge-
genüber den EG-rechtlichen Vorgaben strikteren 
Festlegungen, und bauen es weiter aus. Insbesonde-
re wird vor dem Hintergrund noch laufender inter-
nationaler Fachdiskussionen über die Bewertung 
des Strahlenrisikos, die nach den Vorstellungen der 
Internationalen Strahlenschutzkommission ICRP 
Anfang der 90er Jahre zu Ergebnissen und eventuell 
zu einer Empfehlung führen sollen, bereits jetzt eine 
Begrenzung der Strahlenexposition beruflich strah-
lenexponierter Personen für das gesamte Berufsle-
ben auf 400 Millisievert eingeführt. 

Die Novelle setzt darüber hinaus geänderte EG

-

Grundnormen für den Strahlenschutz in nationales 
Recht um. Die Novelle enthält folgende weitere Eck-
punkte: 

1. Die wesentlichste Änderung, die auf die geänder-
ten Grundnormen der EG zurückgeht, ist die Ein-
führung des neuen Modells der effektiven Dosis. 
Dieses Modell ist in der Röntgenverordnung be-
reits berücksichtigt. Es führt im Ergebnis durch 
die Berücksichtigung der Strahlenrisiken für ein-
zelne Organe und Gewebe auch in ihrer kumula-
tiven Wirkung zu einer zusätzlichen Begrenzung 
der Strahlenexposition. Damit wird der Strahlen-
schutz in den Fällen verschärft, in denen eine un-
gleichmäßige Bestrahlung des Körpers vorliegt. 

2. Die gegenüber den ICRP-Empfehlungen und den 
EG-Grundnormen zum Teil strengeren Dosis-
grenzwerte der bisherigen Strahlenschutzverord-
nung werden, einschließlich der Dosisgrenzwerte 
für einzelne Organe, ohne Änderung beibehalten. 
Hingegen werden Änderungen der EG-Grund-
normen, die bei einigen Teilkörperdosen auch zu 
einer Verschärfung geführt haben, in die Strah-
lenschutzverordnung übernommen. 

3. Die Grenzwerte der Aktivitätszufuhr für Inhala-
tion und Ingestion werden dem erreichten Stand 
der Wissenschaft angepaßt. 

Die Dosisfaktoren, d.h. die Parameter zur Bestim-
mung der Strahlenexposition bei unterschiedli-
chen Bedingungen sind dem neuesten Stand der 
Wissenschaft angepaßt worden. Die neuen Dosis-
faktoren ermöglichen eine präzisere Berechnung 
der tatsächlichen Wirkung der Radioaktivität auf 
den Menschen. Sie sind nach Radionukliden und 
Altersgruppen differenziert. 

Als Folge der Neuberechnung der Dosisfaktoren 
ergeben sich Änderungen bei den sogenannten 
abgeleiteten Grenzwerten sowohl im EG-Recht 
als auch in der Novelle. Bei der Einhaltung dieser 
Grenzwerte für die Jahresaktivitätszufuhr für In-
halation und Ingestion ist stets gewährleistet, daß 
die Dosisgrenzwerte sicher eingehalten werden. 

4. Die Novelle enthält darüber hinaus Änderungen, 
die sich aus der Vollzugspraxis der Länder erge-
ben haben. Die Pflichten der Abfallverursacher 
zur Behandlung, zur Lagerung und Ablieferung 
radioaktiver Abfälle an staatliche Stellen werden 
detaillierter geregelt. 

5. Die radioökologischen Berechnungsgrundlagen 
zur Anwendung des für den Bevölkerungsschutz 
maßgeblichen 30 mrem-Konzepts werden in der 
Verordnung verankert. 

6. Für die Beförderer radioaktiver Stoffe werden zu-
sätzliche und bußgeldbewehrte Verpflichtungen 
eingeführt, die eine Intensivierung der staatli-
chen Aufsicht ermöglichen. 

Ferner wird die „Richtlinie Strahlenschutz in der 
Medizin" auf den neuesten Stand gebracht. Sie wird 
der Forderung der „Richtlinie des Rates der EG vom 
3. September 1984 zur Festlegung der grundlegen-
den Maßnahmen für den Strahlenschutz bei ärztli-
chen Untersuchungen und Behandlungen" nach der 
Qualitätssicherung in der Medizin Rechnung tragen. 

Die Novelle zur Strahlenschutzverordnung sieht u.a. 
die Erstellung einer allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift zu § 45 Strahlenschutzverordnung vor, die die 
wichtigsten Annahmen und Parameter für das radio-
ökologische Berechnungsverfahren regelt. Hier-
durch wird das bisher in der Richtlinie "Allgemeine 
Berechnungsgrundlage für die Strahlenexposition 
bei radioaktiven Ableitungen mit der Abluft oder in 
Oberflächengewässer„ niedergelegte Verfahren zur 
Begrenzung radioaktiver Emissionen ersetzt. 

8.1.2.4 Erweiterung der Strahlenschutzkommission 

Mit der Neugründung des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit war die 
Übernahme der Zuständigkeit für den Bereich der 
gesamten Strahlenhygiene, auch der nichtionisie-
renden Strahlen, vom Bundesministerium für Ju-
gend, Familie, Frauen und Gesundheit verbunden. 
Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben wurde 1988 bei 
der Strahlenschutzkommission ein spezieller Aus-
schuß eingerichtet, der sich mit allen Fragen aus 
dem Bereich der nichtionisierenden Strahlen befas-
sen wird. 

8.1.2.5 Bundesamt für Strahlenschutz 

Am 1. November 1989 ist das Errichtungsgesetz für 
das Bundesamt für Strahlenschutz in Kraft getreten. 
Der Aufbau des Amtes wurde vorbereitet durch die 
Bundesstelle für Strahlenschutz, die bereits im März 
1989 ihre Arbeit in Salzgitter aufgenommen hat. 

In dem neuen Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) 
sind Vollzugsaufgaben des Bundes nach dem Atom-
gesetz und dem Strahlenschutzvorsorgegesetz zu-
sammengefaßt. 

Wesentliche Aufgaben sind: 

- Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen des 
Strahlenschutzes 

- Errichtung und Betrieb von Endlagern des Bundes 
für radioaktive Abfälle 
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- Genehmigung der Beförderung und der Aufbe-
wahrung von Kernbrennstoffen sowie staatliche 
Verwahrung 

- Überwachung der Umweltradioaktivität im Rah-
men des integrierten Meß- und Informationssy-
stems (IMIS). 

Das BfS unterstützt darüber hinaus fachlich den Bun-
desumweltminister in Angelegenheiten des Strah-
lenschutzes, der kerntechnischen Sicherheit und der 
Entsorgung radioaktiver Abfälle. 

Zur Erfüllung seiner Aufgaben betreibt das BfS eige-
ne Forschung. 

Im BfS sind frühere Zuständigkeiten und Aufgaben 
der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, des In-
stituts für Strahlenhygiene des Bundesgesundheits-
amtes, des Bundesamtes für Zivilschutz und der Ge-
sellschaft für Reaktorsicherheit zusammengefaßt. 

8.1.2.6 Internationale Informations- und Hilfeleistungsüber-
einkommen 

Der Tschernobyl-Unfall hat die für den Strahlen-
schutz zuständigen internationalen und nationalen 
Organe veranlaßt, geeignete Vorkehrungen für die 
bisher fehlende völkerrechtliche und staatenge-
meinschaftliche Verpflichtung zur Strahlenschutz

-

vorsorge in Fällen einer signifikanten Erhöhung der 
Umweltradioaktivität zu treffen. Zu nennen ist vor 
allem das Wiener Übereinkommen über die frühzei-
tige Benachrichtigung bei nuklearen Unfällen und 
über Hilfeleistung bei nuklearen Unfällen oder ra-
diologischen Notfällen. 

Das Benachrichtigungsabkommen verpflichtet die 
Vertragsstaaten zur schnellen Information bei Ereig-
nissen mit erheblichen radiologischen Auswirkun-
gen. Die Information ist nicht auf kerntechnische 
Anlagen beschränkt. Das Übereinkommen ermög-
licht die Information über nukleare Unfälle unab-
hängig davon, auf welchem Ereignis sie beruhen. 
Die Informationspflicht besteht gegenüber mögli-
cherweise betroffenen Staaten sowie gegenüber der 
internationalen Atomenergieorganisation. Gegen-
stand der Information ist nicht nur das Ereignis als 
solches. Die Meldepflicht umfaßt auch Prognosen 
über die weitere Entwicklung und Aktualisierung in 
angemessenen Zeiträumen. 

Das Benachrichtigungsabkommen ist bereits Grund-
lage für eine Vielzahl von bilateralen Regelungen 
auch zwischen Ost und West, die vereinfachte Be-
nachrichtigungswege festlegen und konkretere Re-
gelungen treffen. Bilaterale Regierungsabkommen 
der Bundesrepublik Deutschland bestehen mit 
Frankreich, der Schweiz, Dänemark, mit der DDR, 
mit Norwegen, Spanien und mit der UdSSR. Diese 
Übereinkommen gehen insofern über das Wiener 
Benachrichtigungsabkommen hinaus, als sie auch 
einen allgemeinen, institutionalisierten Informati-
ons- und Erfahrungsaustausch im Hinblick auf den 
sicheren Betrieb von Kernanlagen und, soweit es 
sich um benachbarte Staaten handelt, insbesondere 
über grenznahe Kernanlagen enthalten. Weitere 
derartige Abkommen sind in Vorbereitung. 

Von besonderer Bedeutung ist das von der Europäi-
schen Gemeinschaft geschaffene Schnellinformati-
onssystem. Es ist durch Entscheidung des Rates vom 
14. Dezember 1987 beschlossen und inzwischen in 
Kraft getreten. 

Das Hilfeleistungsabkommen schafft die Vorausset-
zungen für eine schnelle und wirksame, grenzüber-
schreitende Hilfe bei nuklearen Unfällen und radio-
logischen Unfällen. Jeder Mitgliedstaat und die 
IAEO können um Hilfe gebeten werden. Das Ab-
kommen steckt den Rahmen für einen effektiven 
Einsatz von Personal und Material ab, regelt Vor-
rechte, Immunitäten und Befreiungen, Kosten sowie 
Fragen der Streitbeilegung. Die Bundesrepublik 
Deutschland hat die in dem Abkommen vorgesehe-
ne Hilfe im Jahre 1987 gegenüber Brasilien geleistet, 
als in Goiana beim unsachgemäßen Öffnen einer aus 
dem medizinischen Bereich stammenden Strahlen-
quelle Menschen verletzt wurden und die Umge-
bung kontaminiert wurde. 

Mit den meisten unserer Nachbarstaaten bestehen 
bilaterale Übereinkommen über den grenzüber-
schreitenden Katastrophenschutz, die Maßnahmen 
bei nuklearen Unfällen einschließen. 

8.1.2.7 Schutz vor den Gefahren nichtionisierender Strahlen 

Zum Schutz der Bevölkerung vor den Gefahren der 
nichtionisierenden Strahlen gelten die Vorschriften 
der technischen DIN-VDE-Regeln. 

Mit der Übernahme der Zuständigkeit für den Be-
reich der nichtionisierenden Strahlen durch den 
Bundesumweltminister wurde 1988 der Beratungs-
auftrag der Strahlenschutzkommission um dieses 
Aufgabengebiet erweitert. Der hierfür zuständige 
Ausschuß erstellt zur Zeit einen Überblick über den 
derzeitigen Wissensstand und prüft den daraus re-
sultierenden Forschungs- und Regelungsbedarf für 
das Gebiet der nichtionisierenden Strahlen. Hierbei 
spielt vor allem die Frage nach speziellen Rechtsvor-
schriften, die den Schutz der Bevölkerung gewähr-
leisten, eine Rolle. 

Grundlage dieser Beratungen sind u.a. die in den 
letzten 10 Jahren auf verschiedenen Gebieten der 
nichtionisierenden Strahlen erarbeiteten „Environ-
mental Health Criteria" der Weltgesundheitsorgani-
sation, in denen Kriterien zur Bewe rtung des Risikos 
sowie Empfehlungen zur Vermeidung gesundheitli-
cher Gefahren gegeben werden. 

8.1.3 Ausblick 

Erfahrungen aus dem Vollzug des Strahlenschutz-
rechts, Erkenntnisfortschritte in vielen Bereichen 
der Wissenschaft und Technik, aber auch ein erhöh-
tes Sicherheitsbewußtsein im Umgang mit ionisie-
renden Strahlen haben in der Vergangenheit zu ei-
ner Weiterentwicklung des Strahlenschutzes ge-
führt. Dies wird auch künftig so sein. 

So deuten neuere Auswertungen der Gesundheits

-

Statistik der Atombombenüberlebenden von Hiro-
shima und Nagasaki - eine der wichtigsten Datenba-
sen zur Quantifizierung der kanzerogenen Wirkun- 
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gen ionisierender Strahlen - darauf hin, daß das 
strahlenbedingte Risiko für die meisten Krebsarten 
(Ausnahme Leukämie, Knochenkrebs) nicht mit zu-
nehmendem Alter nach Bestrahlung konstant bleibt, 
sondern mit dem Alter proportional der spontanen 
Krebshäufigkeit zunimmt. Die Internationale Strah-
lenschutzkommission (ICRP) und der wissenschaftli-
che Ausschuß der Vereinten Nationen über die Wir-
kung ionisierender Strahlung (UNSCEAR) beraten 
derzeit mögliche Konsequenzen für die Bewertung 
des Strahlenrisikos und die Empfehlungen zum 
Strahlenschutz. Die ICRP geht davon aus, daß An-
fang der 90er Jahre entsprechende Empfehlungen 
verabschiedet werden können. Im Vorgriff auf diese 
sich abzeichnende Entwicklung hat die Strahlen-
schutzkommission im November 1987 eine Dosisbe-
grenzung für beruflich strahlenexponierte Personen 
auf 400 Millisievert, bezogen auf die Lebensarbeits-
zeit, empfohlen. Diese Dosisbegrenzung ist in die 
Novelle zur Strahlenschutzverordnung aufgenom-
men worden. 

8.2. Reaktorsicherheit 

Am 26. April 1986 ereignete sich im sowjetischen 
Kernkraftwerk Tschernobyl der bislang folgen-
schwerste Unfall in der Geschichte der friedlichen 
Nutzung der Kernenergie. Der Reaktorunfall hat 
viele Menschen in unserem Lande betroffen ge-
macht, er hat Angste ausgelöst und Fragen aufge-
worfen. Auch die Bundesregierung hat sich erneut 
die Frage gestellt, ob die mit der Nutzung der Kern-
energie verbundenen Risiken verantwortbar sind. 
Die Sicherheit der Energieanlagen hat im Interesse 
von Leben und Gesundheit der Menschen bei uns 
immer absolute Priorität. Voraussetzung für die wei-
tere Nutzung der Kernenergie ist daher, daß ihr Ein-
satz auf der Grundlage höchster Sicherheitsanforde-
rungen erfolgt. 

8.2.1 Ausgangslage 

Die friedliche Nutzung der Kernenergie zeichnet 
sich dadurch aus, daß an die Gewährleistung von Si-
cherheit und Risikovorsorge bei Entwicklung und 
Bau von Anlagen von Anfang an besonders hohe An-
forderungen gestellt wurden, während in anderen 
technologischen-industriellen Entwicklungen oft 
umfassende Sicherheitsmaßnahmen meist erst als 
Antwort auf offenkundig gewordene Mängel getrof-
fen worden sind. Daß Sicherheitsbelangen in der 
Bundesrepublik Deutschland seit jeher höchste Prio-
rität eingeräumt wurden, hat auch der Sachverstän-
digenrat für Umweltfragen in seinem Umweltgut-
achten 1987 bestätigt (Tz. 2019). 

In der Bundesrepublik Deutschland sind in der 
Kernenergienutzung eine Reihe staatlicher Geneh-
migungs- und Überwachungsverfahren durch Bun-
des- und Landesgesetze, insbesondere durch das 
Atomgesetz, vorgeschrieben, denen ein und dassel-
be Prinzip zugrunde liegt: Die Sicherheit muß unter 
allen Umständen Vorrang vor wirtschaftlichen 
Überlegungen haben, und ob diese Sicherheit ge-
währleistet ist, muß nach dem Stand von Wissen-
schaft und Technik beurteilt werden. 

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen stellt in 
seinem Umweltgutachten 1987 hierzu fest: „Der Un-
fall von Tschernobyl, der die Risiken der Kernener-
gie in dramatischer Weise ins Blickfeld der Öffent-
lichkeit rückte, brachte dazu keine neuen Aspekte 
ins Spiel, sondern hat die bisherigen Vorstellungen 
bestätigt. Er beweist nachdrücklich, daß man in der 
Kerntechnik Sicherheitsbelangen allerhöchste Prio-
rität einräumen muß - so wie dies in der Bundesre-
publik Deutschland seit jeher geschehen ist -, um 
schwerwiegende Folgen für die Umwelt zu vermei-
den." (Tz. 2019) 

8.2.1.1 Aufgabenstellung 

In der Bundesrepublik Deutschland sind derzeit 

- 22 Kernkraftwerke mit einer Bruttonennleistung 
von insgesamt circa 23 920 Megawatt elektrisch 
(MWe) in Betrieb 

- 1 Kernkraftwerk mit circa 330 MWe in Bau (KKW 
SNR-300 Kalkar) 

- 7 Kernkraftwerke mit insgesamt circa 1032 Mega-
watt elektrisch endgültig abgeschaltet, d.h. Still-
legung geplant, beantragt oder genehmigt bzw. 
mit dem Abbau begonnen (KKW'e Großwelzheim, 
Niederaichbach, Lingen, Gundremmingen Block 
A, MZFR-Karlsruhe, VAK-Kahl. Für den AVR Jü-
lich und den THTR in Hamm-Uentrop ist die Still-
legung vorgesehen. 

Eine Übersicht über Lage und Status der Anlagen 
bzw. Projekte in der Bundesrepublik Deutschland 
geben Abbildung 11 sowie Tabellen 10 und 11. 

Der Anteil der Kernenergie an der öffentlichen 
Stromversorgung in der Bundesrebublik Deutsch-
land betrug 1988 rund 39 Prozent. 

Zur elektrischen Energieerzeugung werden in der 
Bundesrepublik Deutschland überwiegend leicht-
wassergekühlte Druckwasserreaktoren (DWR) und 
Siedewasserreaktoren (SWR) eingesetzt. Die stete 
Weiterentwicklung dieser Reaktortypen hat zu der 
jetzigen elektrischen Standard-Blockleistung von 
1300 Megawatt elektrisch (MWe) geführt. In ihrem 
technischen Aufbau unterscheiden sich die beiden 
Typen im wesentlichen im Bereich der nuklearen 
Dampferzeugung. 

Bei einem Druckwasserreaktor (DWR) wird die 
durch kontrollierte Kettenreaktion in den Brennele-
menten erzeugte Wärme über das Kühlmittel Wasser 
in die Dampferzeuger transportiert. Das Kühlmittel 
dient gleichzeitig als Moderator zur Thermalisie-
rung der durch Kernspaltung entstehenden Neutro-
nen. Druckwasserreaktoren großer Leistung (1300 
MWe) besitzen vier Kühlkreise mit in der Regel je 
einem zugeordneten Dampferzeuger. In Abbildung 
12 ist im Primärkreis zur Vereinfachung nur ein 
Dampferzeuger dargestellt. 

Das Wasser des Primärkreises wird unter hohem 
Druck von etwa 160 bar gehalten (daher „Druckwas-
serreaktor"), damit das Wasser nicht sieden und in 
Dampf übergehen kann. Es gibt seine Wärme in den 
Dampferzeugern an den Speisewasser-Dampfkreis- 
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Tabelle 10 

In Betrieb befindliche Kernkraftwerke 

1. Druckwasserreaktoren (DWR) 

Elektrische 
Leistung 

(MW) brutto 

Inbetrieb

-

nahme 

Obrigheim 	(KWO) 357 1968 
Stade 	(KKS) 672 1972 
Biblis A 1 204 1974 
Biblis B 1 300 1976 
Neckarwestheim 1 (GKN 1) 855 1976 
Unterweser 	(KKU) 1 300 1978 
Grafenrheinfeld 	(KKG) 1 300 1981 
Grohnde 	(KWG) 1 366 1984 
Philippsburg 2 	(KKP 2) 1 349 1984 
Mühlheim-Kärlich (KMK) 1 302 1986 
Brokdorf 	(KBR) 1 395 1986 
Isar 2 	(KKI 2) 1 370 1988 
Emsland 	(KKE) 1 314 1988 
Neckarwestheim 2 (GKN 2) 1 300 1988 

2. Siedewasserreaktoren (SWR) 

Elektrische 
Leistung 

(MW) brutto 

Inbetrieb

-

nahme 

Würgassen 	(KW W) 670 1972 
Brunsbüttel 	(KKB) 806 1976 
Isar 1 	(KKI 1) 907 1977 
Philippsburg 1 	(KKP 1) 900 1979 
Krümmel 	(KKK) 1 316  1983 
Gundremmingen B (KRB B) 1 300 1984 
Gundremmingen C (KRB C) 1 308 1985 

3. Schnelle natriumgekühlte Reaktoren (SNR)  

Elektrische Inbetrieb- Leistung nahme brutto 

Karlsruhe 	(KNK 11) 21 1978 

lauf (Sekundärkreis) ab. Der in den Dampferzeugern 
produzierte Sattdampf treibt den Turbogenerator. 

Ein einfacheres Prinzip der Dampferzeugung ist im 
Siedewasserreaktor (SWR) verwirklicht. Die durch 
eine kontrollierte Kettenreaktion entstehende Wär-
me wird wie beim Druckwasserreaktor an das Kühl-
mittel Wasser abgegeben. Das Kühlmittel dient auch 
hier gleichzeitig als Moderator. Ein Teil dieses Was-
sers verdampft im Reaktordruckbehälter. Nach einer 
Dampf-Wasser-Trennung im oberen Teil des Reak-
tordruckbehälters wird der Sattdampf direkt dem 
Turbogenerator zugeführt (in Abbildung 13 prinzi-
piell dargestellt). 

Neben den Leichtwasserreaktoren werden in der 
Bundesrepublik Deutschland zwei weitere Reaktor-
linien verfolgt, für die bereits Prototypanlagen er-
richtet wurden: helium gekühlte Hochtemperaturre-
aktoren und natriumgekühlte schnelle Brutreakto-
ren. Bei beiden Reaktorlinien wird, wenn auch auf 
unterschiedliche Weise, der Energieinhalt der Kern-
brennstoffe besser als bei Leichtwasserreaktoren 
ausgenutzt. 

Bei Hochtemperaturreaktoren (HTR) mit Helium als 
Kühlmittel, Graphit als Kernstrukturmaterial und 
Graphitkugeln mit eingebettetem Spaltstoff als 
Brennelemente sind Betriebstemperaturen erreich-
bar, die bei der Stromerzeugung einen hohen ther-
mischen Wirkungsgrad (40 Prozent) mit geringer Ab-
wärmebelastung der Umgebung ermöglichen. Wei-
tere Typmerkmale der HTR sind u.a. die hohe Zeit-
verfügbarkeit dieser Anlagen wegen der kontinu-
ierlichen Brennelementbeschickung während des 
Betriebs und das gutmütige Sicherheitsverhalten 
der Anlage auch bei Störfällen wegen der großen 
Wärmekapazität der keramischen Kernstruktur und 
der hohen Temperaturreserve der keramischen 
Brennelemente. 

Tabelle 11 

In Betrieb befindliche Forschungsreaktoren 

Nr. Forschungs-  
reaktor Standort Typ 

Leistung in MW (brutto) 
Inbetrieb- 

nahme Bemerkungen 

1 TRIGA Deutsches Krebsfor- TRIGA Mark I 250 kW 1978 
HD II schungszentrum 

Heidelberg 
2 FRM Garching (b. München) Schwimmbad 4 MW 1957 Leistungserhö- 

hung auf 20 MW 
geplant 

3 BER II Hahn-Meitner-Institut Schwimmbad 5 MW 1973 Leistungs- 
Berlin erhöhung auf 

10 MW geneh- 
migt 

4 FMRB Phys.-Techn. Bundesan- Schwimmbad 1 MW 1967 
stalt Braunschweig 

5 FRH Medizinische Hochschule TRIGA Mark I 1973 
Hannover 250 KW 

6 FRJ-2 Kernforschungsanlage Tank (Schwerwasser) 1962 
Jülich 23 MW 

7 FRMZ Johannes-Gutenberg- TRIGA Mark II 1965 
Universität Mainz 100 kW 

8 FRC 1 GKSS Geesthacht Schwimmbad 5 MW 1958 
9 FRG 2 GKSS Geesthacht Schwimmbad 15 MW 1963 



Drucksache 11/7168 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

Abbildung 11 

Kernkraftwerke in der Bundesrepublik Deutschland 
Stand: 1990 
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Als Prototyp für diese Reaktorlinie wurde zur Strom-
erzeugung das 300 MW-Kraftwerk mit Thorium-
Hochtemperaturreaktor (THTR 300 in Hamm-
Uentrop) entwickelt. 

Das Prinzip des Reaktors ist in Abbildung 14 darge-
stellt. 

Um eine bessere Ausnutzung der im Uran vorhande-
nen Energiemenge zu erreichen (nur 0,72 Prozent 
des in der Natur vorkommenden Urans - Isotop U-
235 - ist spaltbar), wird mit den Schnellen Natrium

-

gekühlten Reaktor (SNR) eine Reaktorlinie verfolgt, 
die im Betrieb einen Teil des Brennstoffs selbst er-
zeugen kann. Bei diesem als „Brüter" bezeichneten 
Prozeß erfolgt durch Absorbtion schneller Neutro-
nen eine Umwandlung von nichtspaltbarem (Uran-
Isotop U-238) in spaltbares (Plutonium-Isotop Pu-239) 
Material. 

Der Einsatz von Plutonium erfordert zwar aufwendi-
ge technische Sicherheitsvorkehrungen, das Risiko-
potential dieses Reatortyps ist jedoch nach den vor-
liegenden eingehenden Untersuchungen insgesamt 
nicht höher als bei Leichtwasserreaktoren. Hervor-
zuheben ist, daß der Prototyp für diese Reaktorlinie, 
das 300 Megawatt-Kernkraftwerk mit schnellem na-
triumgekühlten Reaktor (SNR 300 in Kalkar), als 
einziger Reaktor in der Welt eine Kern-Auffangvor-
richtung für einen geschmolzenen Reaktorkern ent-
hält. Dies wird auch im Umweltgutachten 1987 des 
Sachverständigenrates für Umweltfragen hervorge-
hoben (siehe Tz. 1925). 

Das Prinzip des SNR 300 ist in Abbildung 15 darge-
stellt. Der SNR 300 in Kalkar ist inzwischen weitge-
hend fertiggestellt; an Verfahrensfragen im Zuge des 
weiteren Genehmigungsverfahrens hat sich jedoch 
ein Verfassungsrechtsstreit zwischen Bund und dem 
Land Nordrhein-Westfalen entzündet. 

8.2.1.2 Bisherige politische Entwicklung 

Für die Gesamtheit der Kernkraftwerke in der Bun-
desrepublik Deutschland ist festzustellen, daß durch 
die konsequente Anwendung der Sicherheitsgrund-
sätze - wie inhärente Sicherheit, Sicherheitsbarrie-
ren, Redundanz und Diversität, Fail-Safe-Technik, 
Störfallanalysen (siehe Glossar am Ende des Kapitels 
Reaktorsicherheit) - die Umweltbelastungen durch 
den Normalbetrieb von Kernkraftwerken gering 
sind. Zu diesem Ergebnis kommt auch der Sachver-
ständigenrat für Umweltfragen in seinem Umwelt-
gutachten 1987 (Tz 1934, 1936). 

Dieses Ergebnis setzt aber auch voraus, daß Sicher-
heit von Kernkraftwerken immer auf dem höchst-
möglichen Niveau (dynamisches Vorsorgeprinzip) 
gewährleistet wird. Beurteilungsmaßstab für die zu 
treffende Schadensvorsorge ist nach dem Atomge-
setz der aktuelle Stand von Wissenschaft und Tech-
nik. 

Das dynamische Vorsorgeprinzip ist in Gerichtsver-
fahren mehrfach als die entscheidende gesetzliche 
Bestimmung für Entscheidungen beim Vollzung des 
Atomgesetzes herausgestellt worden. Die verant-
wortlichen Behörden in Bund und Ländern sind dem 

Grundsatz der bestmöglichen Gefahrenabwehr und 
Vorsorge verpflichtet. Nur dann kann das mit der 
Kernenergienutzung verbundene Risiko hingenom-
men werden. 

Quellen für die sicherheitstechnische Weiterent-
wicklung sind der fortschreitende Stand wissen-
schaftlich-technischer Erkenntnisse, der technologi-
sche Innovationsprozeß, Betriebserfahrungen und 
anlagenspezifische Sicherheitsanalysen nach neue-
stem Methodenstand. Hierunter fallen auch probabi-
listische Sicherheitsanalysen. Diese Analysemetho-
den haben einen Entwicklungsstand erreicht, der es 
erlaubt, sie zu einer umfassenden, die bewährten 
Methoden der Sicherheitsbeurteilung ergänzenden 
Gesamtbeurteilung der Anlagensicherheit heranzu-
ziehen. 

8.2.1.2.1 Rechtsgrundlagen der Anlagensicherheit 

Die friedliche Nutzung der Kernenergie ist in der 
Bundesrepublik Deutschland an strenge Genehmi-
gungs- und Überwachungsvoraussetzungen ge-
knüpft, die im „Gesetz über die friedliche Verwen-
dung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre 
Gefahren (Atomgesetz)" vom 23. Dezember 1959 in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 15.Juli 1985 
geregelt sind. Das Atomgesetz wird aufgrund der Ar-
tikel 87 c und 85 des Grundgesetzes in Verbindung 
mit § 24 Atomgesetz durch die Länder im Auftrag 
des Bundes vollzogen (Bundesauftragsverwaltung). 

Genehmigungen für die Errichtung und den Be-
trieb von kerntechnischen Anlagen nach § 7 Atom-
gesetz werden von den obersten atomrechtlichen 
Genehmigungsbehörden der Länder erteilt. Sie sind 
ebenfalls für die laufende Aufsicht über in Betrieb 
befindliche kerntechnische Anlagen zuständig. 

Die obersten atomrechtlichen Landesbehörden sind 
der Gesetz- und Zweckmäßigkeitsaufsicht des Bun-
des gemäß Artikel 85 Grundgesetz unterworfen, die 
vom Bundesumweltminister wahrgenommen wird. 
Das bedeutet, daß im Einzelfall auch der Bundesum-
weltminister die Genehmigungsunterlagen prüft 
und gegebenenfalls - sowohl im Genehmigungs- als 
auch im Aufsichtsbereich - Weisungen an das jewei-
lige Land erteilen kann. 

In Abbildung 16 sind die gesetzlichen Grundlagen 
und in Abbildung 17 die Zuständigkeiten und Betei-
ligungen im atomrechtlichen Genehmigungsverfah-
ren dargestellt. 

8.2.1.2.2 Regelwerk zur Sicherheitstechnik und zur Sicherung 
kerntechnischer Anlagen 

Technische Regeln 

Der beim Bundesumweltminister gebildete Kern-
technische Ausschuß (KTA) hat die Aufgabe, auf Ge-
bieten der Kerntechnik, bei denen sich aufgrund von 
Erfahrungen eine einheitliche Meinung von Fach-
leuten der Hersteller, Ersteller und Betreiber von 
Atomanlagen, der Gutachter und der Behörden ab-
zeichnet, für die Aufstellung sicherheitstechnischer 
Regeln zu sorgen und deren Anwendung zu fördern. 

Einschließlich der Ergebnisse aus den Vorjahren 
wurden bis Mitte 1989 74 Regeln und 8 Regelent- 
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würfe verabschiedet. Darüber hinaus befanden sich 
zu diesem Zeitpunkt 22 weitere Regelvorhaben in 
unterschiedlichen Stadien der Bearbeitung. 

Regelwerk Sicherung 

Der im Atomgesetz und in der Strahlenschutzver-
ordnung geforderte Schutz von kerntechnischen 
Anlagen und Einrichtungen sowie von Transporten 
radioaktiver Stoffe (einschließlich Kernbrennstoffe) 
gegen Sabotage oder andere kriminelle Handlun-
gen, kurz als Sicherung bezeichnet, wird durch ein-
ander ergänzende präventive Sicherungsmaßnah-
men des Anlagenbetreibers/Beförderers und Schutz-
maßnahmen der Polizei gewährleistet. Der hierfür 
maßgebliche Grundsatz- Beschluß der Ständigen 
Innenministerkonferenz der Länder vom Februar 

1977 zum „Integrierten Sicherungs- und Schutzkon-
zept" hat sich bewährt und ist auch heute unverän-
dert für die Sicherung ortsfester kerntechnischer 
Anlagen und der Transporte gültig. Die im einzel-
nen erforderlichen Maßnahmen wurden für ortsfe-
ste Anlagen und für Transporte (z.B. im Hinblick auf 
Sicherungszaunanlagen, Beleuchtung von Anlagen, 
Objektsicherungsdienst, Objektsicherungsbeauf-
tragten etc.) in verschiedenen Sicherungsmaßnah-
menkatalogen, Richtlinien und ergänzenden Wei-
sungen festgelegt und bis in die Gegenwart fortge-
schrieben. Diese Verfahrensweise wird auch in Zu-
kunft fortgesetzt, insbesondere unter dem Eindruck 
internationaler Weiterentwicklungen und eines 
möglichen quantitativen Zuwachses bei ortsfesten 
Anlagen sowie höheren Transportaufkommens ra-
dioaktiver Stoffe. 
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8.2.1.2.3 Reaktor-Sicherheitskommission (RSK) 

Die Reaktor-Sicherheitskommission (RSK) berät den 
Bundesumweltminister in Angelegenheiten der Si-
cherheit kerntechnischer Anlagen und damit in Zu-
sammenhang stehenden Angelegenheiten der Si-
cherung. Die RSK besteht in der Regel aus 18 Mit-
gliedern, die praktisch alle beim Bau und Betrieb 
von kerntechnischen Anlagen beteiligten Fachge-
biete repräsentieren. 

Die Reaktor-Sicherheitskommission besitzt eine 
überragende Stellung im wissenschaftlich-techni-
schen Erkenntnisprozeß und repräsentiert den füh-
renden unabhängigen Sachverstand auf dem Gebiet 
der Reaktorsicherheit in der Bundesrepublik 
Deutschland. Ihre fachliche Autorität ist internatio-
nal unbestritten. Die RSK hat wesentlich den heuti-
gen Sicherheitsstandard deutscher Kernkraftwerke 
mitbestimmt. 

8.2.2 Maßnahmen der 11. Legislaturperiode 

Die Überwachung der deutschen Kernkraftwerke 
und ihres sicheren Betriebes ist ständige Aufgabe 
der atomrechtlichen Aufsichtsbehörden der Länder 
und des Bundes. Ein wesentlicher Teil dieser Aufga-
be ist das Erfassen und Auswerten von Vorkommnis-
sen und Störfällen in Kernkraftwerken im Hinblick 
auf notwendige Konsequenzen. Für herausragende 
Ereignisse gilt dies in besonderem Maße. Aus die-
sem Grunde prägte der schwere Unfall im sowjeti-
schen Kernkraftwerk von Tschernobyl die Tätigkei-
ten und Maßnahmen im Bereich der Reaktorsicher-
heit in den vergangenen Jahren maßgeblich. 

8.2.2.1 Analyse und Bewertung des Reaktorunfalls in Tscher-
nobyl 

Nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl hat die 
Bundesregierung sehr sorgfältig geprüft, 

- ob die Ereignisse von Tschernobyl auf deutsche 
Kernkraftwerke übertragbar sind 

- ob die Erfahrungen aus der Ukraine das deutsche 
Sicherheitskonzept für Reaktoren in Frage stellen, 
d.h. ob es Veränderungen dieses Konzepts geben 
muß 

- wie das verbleibende „Restrisiko" noch weiter zu 
begrenzen ist. 

In einer ersten Zwischenbilanz nach einer gründli-
chen Analyse und Bewertung des Unfalls von 
Tschernobyl im Hinblick auf die Sicherheit der 
deutschen Kernkraftwerke stellte die Reaktor

-

Sicherheitskommission (RSK) im Juni 1986 fest, daß 
wegen des hohen Sicherheitsstandes deutscher 
Kernkraftwerke und der großen konzeptionellen 
Unterschiede zum Reaktortyp in Tschernobyl kein 
Zweifel an der Sicherheit deutscher Kernkraftwerke 
bestehe und somit kein Anlaß für zusätzliche Sicher-
heitsmaßnahmen gesehen werde. Diese Feststellung 
gelte auch für ältere Kernkraftwerke, weil sie durch 
baulich-technische Maßnahmen ständig dem neue-
sten Stand von Wissenschaft und Technik nachge-
führt worden sind. Dieser Bewertung hat sich die 
Bundesregierung angeschlossen. Darin wurde sie 

durch die Ergebnisse des Expertentreffens der Inter-
nationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) in 
Wien Ende August 1986 bestätigt. 

Gleichwohl hat die Bundesregierung die Reaktor-
Sicherheitskommission mit einem Prüfprogramm für 
alle Kernkraftwerke in der Bundesrepublik Deutsch-
land beauftragt. Im Vordergrund stand die Frage, 
wie die geringe Wahrscheinlichkeit von Kernkraft-
werks-Unfällen noch weiter herabgesetzt und wie 
die Folgen solcher Unfälle weiter vermindert wer-
den können. 

Ani 8. Dezember 1988 hat der Bundesumweltminister 
den Abschlußbericht der RSK über die Sicherheits-
überprüfung der deutschen Kernkraftwerke veröf-
fentlicht. Seine Ergebnisse lassen sich wie folgt zu-
sammenfassen: 

1. Das Sicherheitskonzept der deutschen Kernkraft-
werke, das sogenannte Präventiv-Konzept, hat 
sich bewährt. Es ist sachgerecht und bedarf keiner 
Erweiterungen oder Änderungen. Dies gilt auch 
für die älteren Kernkraftwerke. Sie sind im Lauf 
ihrer Betriebszeit gezielt, zum Teil in erhebli-
chem Umfang, nachgerüstet und damit dem neu-
en Stand sicherheitstechnischer Überlegungen 
weitgehend und ausreichend angepaßt worden. 
Dieser Prozeß ist aber nie abgeschlossen, sondern 
muß ständig weiterentwickelt werden. 

2. Sicherheitsmängel, die sofortige Abhilfe erfor-
dern und entsprechendes Handeln der Aufsichts- 
und Genehmigungsbehörde notwendig machen, 
wurden nicht festgestellt. 

3. Die Reaktor-Sicherheitskommission leitet jedoch 
aus der Auswertung von Betriebserfahrungen, 
den Ergebnissen von probabilistischen Sicher-
heitsanalysen (Risikostudien) und der Weiterent-
wicklung der Sicherheitstechnik Aussagen zu 
punktuellen Verbesserungsmöglichkeiten bei 
den Kernkraftwerken ab. Neben diesen punktuel-
len Verbesserungen für alle Kernkraftwerke wur-
den von der RSK anlagenspezifische Punkte bei 
16 Kernkraftwerken identifiziert und wichtige 
Hinweise für betriebliche Verbesserungen gege-
ben. 

4. Schließlich hat die RSK bestimmte Maßnahmen 
des anlageninternen Notfallschutzes („Accident 
Management") empfohlen (siehe hierzu 8.2.2.2). 

Der Bundesumweltminister hat sich die Empfehlun-
gen der RSK insgesamt zueigen gemacht und die 
atomrechtlichen Aufsichtsbehörden der Länder an-
gewiesen, die Umsetzung in den betreffenden Kern-
kraftweren ihres Aufsichtsbereiches einzuleiten. Ein 
Teil der vorgeschlagenen Maßnahmen ist von den 
Betreibern bereits verwirklicht worden. 

Neben der Sicherheitsüberprüfung aller Kernkraft-
werke in der Bundesrepublik Deutschland durch die 
RSK hat sich die Bundesregierung nach dem Unfall 
von Tschernobyl bereiterklärt, die Sicherheit der 
deutschen Kernkraftwerke auch international über-
prüfen zu lassen. Die Internationale Atomenergieor-
ganisation in Wien (IAEO) führt ein Programm 
durch, das den Mitgliedstaaten (hierzu gehört auch 



Drucksache 11/7168 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

die Bundesrepublik Deutschland) die Möglichkeit 
gibt, Kernkraftwerke durch inte rnational besetzte 
Expertenteams „Operational Safety Review Teams" 
(OSART) untersuchen zu lassen. Ein entsprechender 
Antrag wurde für die drei in Betrieb befindlichen 
Kernkraftwerke Biblis A, Krümmel und Philipps-
burg gestellt. Dabei wurden sicherheitsrelevante Be-
reiche des Betriebes dieser Kernkraftwerke (z.B. Be-
triebsführung, Strahlenschutz, Notfallschutzpla-
nung, Instandhaltung) untersucht. Die Überprüfun-
gen durch die OSART-Kommission wurden aus-
nahmslos mit einem positiven Gesamtergebnis ab-
geschlossen. 

Die OSART-Berichte enthielten Anregungen und 
Empfehlungen zur weiteren Optimierung des siche-
ren Anlagenbetriebes. Diesen Anregungen und 
Empfehlungen wurde unverzüglich nachgegangen: 
Wo sie eindeutig auf Verbesserungen hinausliefen, 
wurden entsprechende Maßnahmen durchgeführt. 

Auch der Störfall im Kernkraftwerk Biblis A im De-
zember 1987 war Anlaß für betrieblich-technische 
und personell- organisatorische Maßnahmen. Da-
mals war beim Wiederanfahren des Reaktors nach 
einem Stillstand das fehlerhafte Offenstehen einer 
Erstabsperrarmatur des Primär-Kühlkreises von der 
Betriebsmannschaft zunächst übersehen worden. 
Beim Versuch, die Erstabsperrarmatur zu schließen, 
hatte die Betriebsmannschaft dann unzulässigerwei-
se für wenige Sekunden eine weitere Absperrarma-
tur geöffnet. 

Der Bundesumweltminister hat die denkbaren Wei-
terentwicklungen des Störfalls von einem unabhän-
gigen Ingenieurbüro analysieren lassen, mit dem Er-
gebnis: Durch die Wirksamkeit der noch bestehen-
den Barrieren und Sicherheitsreserven war eine 
Ausweitung des Störfalles bis zu einem Kern-
schmelzunfall nicht zu befürchten. 

8.2.2.2 Nachrüstmaßnahmen bei kerntechnischen Anlagen 

Ergeben sich neue Erkenntnisse aus der Betriebser-
fahrung mit Kernkraftwerken, aus der Reaktorsi-
cherheitsforschung oder aus der allgemeinen techni-
schen Erfahrung, so läßt der Bundesumweltminister 
auch für bereits genehmigte und in Betrieb befindli-
che Kernkraftwerke prüfen, ob Veränderungen oder 
Nachrüstungen notwendig sind. Darüber hinaus läßt 
er besondere Vorkommnisse, die entsprechend den 
behördlich festgelegten Kriterien gemeldet werden, 
daraufhin untersuchen, inwieweit generelle Maß-
nahmen bei den in Betrieb befindlichen Kernkraft-
werken zweckmäßig oder notwendig sind. 

Die RSK hat aufgrund der Überprüfung sämtlicher 
in der Bundesrepublik Deutschland in Betrieb be-
findlichen Kernkraftwerke sogenannte Maßnahmen 
im Bereich des anlageninternen Notfallschutzes 
empfohlen. Dazu gehören 

- gefilterte Druckentlastung des Sicherheitsbehäl-
ters von Druckwasserreaktoren und Siedewasser-
reaktoren bei schweren Kernstörfällen 

- Inertisierung, d.h. Füllung des Reaktorsicherheits-
behälters von Siedewasserreaktoren mit nicht 
brennbarem Gas 

- Zuluftfilterung der Warte von Druckwasser- und 
Siedewasserreaktoren. 

Diese Empfehlungen, Nachrüstungen entsprechend 
dem Fortschritt von Wissenschaft und Technik vor-
zunehmen, bedeuten nicht, daß die in den Kernkraft-
werken realisierte Sicherheitstechnik unzureichend 
ist. Solche Maßnahmen erhöhen vielmehr zusätzlich 
die Kapazität der Anlage bei der Beherrschung von 
möglichen Störfällen. Die Vorsorge gegen Schäden 
durch den Betrieb der Kernkraftwerke wird so auf 
ein immer höheres Niveau gehoben. 

8.2.2.3 Sicherung kerntechnischer Anlagen und Transporte 

Auch für den Schutz gegen Störmaßnahmen oder 
sonstige Einwirkungen Dritter (Sicherung) gilt das 
Gebot der dynamischen Weiterentwicklung der An-
forderungen und Maßnahmen entsprechend dem je-
weiligen Stand von Wissenschaft und Technik. Die 
Arbeiten am Regelwerk zur Sicherung und an weite-
ren Maßnahmen zum Schutz gegen Sabotage im 
kerntechnischen Bereich konzentrierten sich vor al-
lem auf folgende Schwerpunkte: 

- Sicherung der Kernbrennstoff-Transporte und Ab-
fall-Transporte 

- Maßnahmen gegen heimliche Sabotageakte zu-
gangsberechtigter Personen 

- Vorkehrungen für den Fall der Entwendung von 
Kernbrennstoffen und der kriminellen Drohung 
mit deren Einsatz. 

Der zuletzt genannte Bereich steht in engem Zusam-
menhang mit Forderungen des Internationalen 
Übereinkommens über den physischen Schutz; er 
wurde in enger Zusammenarbeit zwischen Bundes-
umweltministerium, Bundesinnenministerium, 
atomrechtlichen Landesbehörden und Polizei- und 
Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder er-
arbeitet. Die Grundlagen für eine wirkungsvolle, in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit aller beteiligten Be-
hörden wurden geschaffen und die erforderlichen 
Entwicklungs- und Beschaffungsmaßnahmen einge-
leitet (z.B. Analysegeräte, Kernbrennstoff- Informati-
onssystem, Meldeverfahren und -kriterien, Maßnah-
menkataloge). Schwerpunkte bei der Fortschrei-
bung des Regelwerks zur Sicherung waren: 

- Die „Richtlinien für den Schutz von Kernkraftwer-
ken mit Druck- und mit Siedewasserreaktoren ge-
gen Sabotage und sonstige kriminelle Handlun-
gen" wurden im November 1987 fertiggestellt und 
1988 in Kraft gesetzt. 

- Für Anlagen des Brennstoffkreislaufs (Brennele-
mentfabriken, Lager, Wiederaufarbeitungsanla-
gen) wurden die erforderlichen Sicherungsgrund-
sätze gegen Sabotage durch zugangsberechtigte 
Personen spezifiziert und die einschlägigen Siche-
rungsmaßnahmenkataloge auf den neuesten 
Stand gebracht. 

- Mit der „Richtlinie für den Schutz von radioakti-
ven Stoffen gegen Störmaßnahmen oder sonstige 
Einwirkungen Dritter bei der Beförderung" konn-
ten die bisher gültigen Sicherungsmaßnahmenka- 
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taloge und Einzelfestlegungen im Transportbe-
reich für die Wege „Straße und Schiene" zusam-
mengefaßt und aktualisiert werden. 

- Eine bundesweit einheitliche Regelung wurde mit 
der Verabschiedung der „Richtlinie für die Sicher-
heitsüberprüfung des Personas in kerntechni-
schen Anlagen, bei der Beförderung und Verwen-
dung von Kernbrennstoffen" im Mai 1987 erreicht. 

- Mit dem Beitritt der Bundesrepublik Deutschland 
zu dem „Übereinkommen vom 26. Oktober 1979 
über den physischen Schutz von Kernmaterial" - 
das entsprechende Zustimmungsgesetz ist in par-
lamentarischer Beratung - wird die Sicherung von 
grenzüberschreitenden Kernbrennstofftranspor-
ten wesentlich verbessert. Der Bundesumweltmi-
nister übernimmt dabei die Aufgabe der zentralen 
Behörde und Koordinierungsstelle für Wiederbe-
schaffungsmaßnahmen für Kernbrennstoffe und 
für Gefahrenabwehrmaßnahmen bei nuklearer 
Drohung. 

8.2.2.4 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

Kernenergieunfälle können grenzüberschreitende 
Folgen haben, wie der Unfall von Tschernobyl zeigt. 
Ende der 80er Jahre werden weltweit etwa 500 Kern-
kraftwerke in Betrieb sein, davon allein circa 300 in 
Europa. 

Die Bundesregierung bemüht sich intensiv um die 
Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit. Auf Anregung von der Bundesregierung 
fand am 26. September 1986 eine Sondersitzung der 
IAEO-Generalkonferenz statt, auf der die Vertreter 
von 94 Staaten und 27 nationalen und internationa-
len Organisationen mögliche Konsequenzen aus 
dem Unfall von Tschernobyl erörtert haben. Erste 
Ergebnisse waren die beiden in den Jahren 1986 und 
1987 in Kraft getretenen internationalen Überein-
kommen über die frühzeitige Benachrichtigung 
(27.10.1986) und Hilfeleistung bei Nuklearunfällen 
(26.2.1987). Darüber hinaus hat es im Rahmen der 
IAEO zahlreiche Experten-Treffen gegeben, auf de-
nen Probleme der Reaktorsicherheit und des Strah-
lenschutzes mit dem Ziel allgemeinverbindlicher 
Normen erörtert wurden. 

Die Bundesregierung ist bemüht, die Zusammenar-
beit im Bereich der Reaktorsicherheit und des Strah-
lenschutzes in bilateralen Verträgen mit anderen 
Staaten zu verbessern. Ressortverträge bestehen mit 
Argentinien, Belgien, Brasilien, Dänemark, der DDR, 
Frankreich, Großbritannien, Luxemburg, Niederlan-
de, Norwegen, Schweiz, Sp anien, der Sowjetunion 
und den USA. Eine Vereinbarung mit der CSFR wird 
in Kürze folgen. Mit weiteren Staaten Osteuropas 
haben diesbezügliche Gespräche begonnen. Dar-
über hinaus bestehen noch mit weiteren Staaten Re-
gierungsabkommen. 

Die kernenergienutzenden Staaten sind in eine Risi-
kogemeinschaft eingebunden. Der sicherheitstech-
nische Mißerfolg des einen ist zugleich ein Rück-
schlag für alle anderen. Notwendig ist eine interna-
tionale Sicherheitspartnerschaft. Hier sind seit 1986, 
nicht zuletzt auch aufgrund der Initiativen der Bun

-

desrepublik Deutschland, erhebliche Fortschritte er-
zielt worden: 

So hat z.B. in der Zeit vom 7. bis 10. November 1988 
in München ein Internationales Symposium über 
Regelwerke auf dem Gebiet der Sicherheit von 
Kernkraftwerken stattgefunden, das gemeinsam mit 
der Internationalen Atomenergieorganisation 
(IAEO) und der Nuclear Energy Agency (NEA) aus-
gerichtet wurde. Es wurden die existierenden natio-
nalen und internationalen Regelwerke unter den 
Gesichtspunkten Aufbau, Charakter, Vollständig-
keit und Anwendung vorgestellt. Darüber hinaus 
sind die wesentlichen sicherheitstechnischen Orien-
tierungspunkte und Ziele, nach denen die einzelnen 
Regelwerke aufgebaut sind, herausgearbeitet sowie 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufgezeigt 
worden. 

8.2.3 Ausblick 

Nachdem der Ausbau der Kernenergie zur friedli-
chen Nutzung in diesem Jahrhundert in der Bundes-
republik Deutschland im wesentlichen abgeschlos-
sen ist (das schließt jedoch Neuplanungen und auch 
Neubaumaßnahmen vor der Jahrhundertwende kei-
neswegs aus), liegen die entscheidenden Aufgaben 
der Zukunft insbesondere in der Gewährleistung 
und Weiterentwicklung der Sicherheit der in Be-
trieb befindlichen Kernkraftwerke und in der Um-
setzung des wissenschaftlich-technischen Fo rt

-schrittes in optimierte oder neue Anlagenkonzepte. 

Erfahrungen mit Störfällen und Unfällen in Kern-
kraftwerken, insbesondere in Harrisburg und 
Tschernobyl, haben dazu geführt, daß in Politik und 
Öffentlichkeit, aber auch in Wi rtschaft und Technik, 
ein höheres Maß an Vorsorge gegen Störfälle und 
Unfälle in Kernkraftwerken gefordert wird. Diese 
Forderungen sind zum einen gerichtet auf ein Mehr 
an  präventiver Sicherheit zur Verhinderung weite-
rer gravierender Störfälle. Sie sind aber auch gerich-
tet auf zusätzliche Vorsorgemaßnahmen, um auch 
für den nicht erwarteten Ernstfall die radiologischen 
Auswirkungen eines Unfalles auf die Anlage selbst 
zu begrenzen. 

Sicherheit ist ein dynamischer Prozeß; es ist daher 
ständige Aufgabe aller Beteiligten, weitere sicher-
heitserhöhende Maßnahmen zu identifizieren und 
umzusetzen. Dazu gehört nach Auffassung des Bun-
desumweltministers auch eine periodische Gesamt

-

Überprüfung aller Kernkraftwerke als eine zweck-
mäßige Ergänzung der ständigen behördlichen Auf-
sichtstätigkeit. Der Bundesumweltminister beab-
sichtigt, regelmäßige Gesamt-Überprüfungen der 
Kernkraftwerke zu einem festen Bestandteil des 
atomrechtlichen Aufsichtsverfahrens zu machen. 
Entsprechend einer Empfehlung der Reaktorsicher-
heits-Kommission können solche Überprüfungen et-
wa 3 mal während der Betriebszeit eines Kernkraft-
werkes durchgeführt werden. 

Mittelfristig zeichnet sich ein Novellierungsbedarf 
für das Atomgesetz ab. Der Hauptausschuß des Län-
derausschusses für Atomkernenergie sowie der Bun-
desrat haben, vor allem bei der Beratung des Errich- 
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tungsgesetzes für das neue Bundesamt für Strahlen-
schutz, eine Novellierung des Atomgesetzes in ver-
schiedener Hinsicht befürwortet. Die dabei aufge-
zeigten Prüf- und Änderungspunkte umreißen ein 
Novellierungsspektrum, das insgesamt darauf ab-
zielt, den Status des Atomgesetzes als modernes Si-
cherheitsgesetz auf Dauer zu gewährleisten. Für das 
Novellierungsvorhaben sind die notwendigen Vor-
arbeiten in Angriff genommen. 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß die 
friedliche Nutzung der Kernenergie weiter verant-
wortbar ist. Sie sieht mit Sorge, daß die Ereignisse 
der vergangenen Jahre das für die Zukunft der Kern-
energie notwendige Vertrauen der Öffentlichkeit in 
die zuständigen Stellen erheblich beeinträchtigt ha-
ben. Es wird erheblicher Anstrengungen bedürfen, 
verlorengegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. 
Dies wird nur durch ständiges Bemühen um Glaub-
würdigkeit aller im Bereich der friedlichen Nutzung 
der Kernenergie Tätigen auf Industrie- und auf Be-
hördenseite zu erreichen sein. 

Glossar 

- Inhärente Sicherheit: 
Gewährleistung der nuklearen Sicherheit einer 
Anlage ohne Eingreifen aktiver Sicherheitssyste-
me 

- Sicherheitsbarrieren: 
Einrichtungen, die die im Reaktor erzeugten ra-
dioaktiven Spaltprodukte von der Umwelt ab-
schließen 

- Redundanz: 
Mehrfache und voneinander unabhängige Ausle-
gung von Sicherheitssystemen 

- Diversität: 
Verwendung verschiedenartiger (im Gegensatz 
zur Redundanz) Sicherheitseinrichtungen für die 
gleiche Funktion (z.T. sprechen sie sogar auf je-
weils verschiedenartige physikalische Auslöseme-
chanismen an) 

- Fail-Safe-Technik: 
Bei Versagen eines Bauteils bzw. eines Teilsy-
stems geht das (ganze) System in einen sicheren 
Zustand über (Folgeschadensicherheit) 

- Probabilistik: 
Sicherheitsanalyse auf der Basis von Wahrschein-
lichkeitsbetrachtungen 

8.3 Versorgung und Entsorgung der 
Kernkraftwerke und anderer kerntechnischer 
Einrichtungen 

Die sichere Entsorgung der Kernkraftwerke und 
hierbei vor allem die geordnete Beseitigung ra-
dioaktiver Abfälle haben für die friedliche Nutzung 
der Kernenergie herausragende Bedeutung. 

Die sichere Entsorgung der Kernkraftwerke ist für 
die Bundesregierung unverändert Vorausetzung für 
Errichtung und Betrieb dieser Anlagen. Dies hat sie 

in dem „Bericht der Bundesregierung an den Deut-
schen Bundestag zur Entsorgung der Kernkraftwer-
ke und anderer kerntechnischer Einrichtungen" 
(Bundestags-Drucksache 11/1632) vom 13. Januar 
1988 detailliert dargelegt. 

8.3.1 Ausgangslage 

8.3.1.1 Aufgabenstellung 

Unter dem Begriff „Kernbrennstoffkreislauf" werden 
alle Handhabungs- und Verarbeitungsschritte zu-
sammengefaßt, die zur Versorgung eines Kernreak-
tors mit frischem Brennstoff (Versorgungszweig) und 
zur Entsorgung der im Zusammenhang mit der Kern-
energieerzeugung anfallenden bestrahlten Brenn-
elemente und radioaktiven Abfälle (Entsorgungs-
zweig) beitragen. Sie sind schematisch in Abbildung 
18 dargestellt. 

Die praktische Verwirklichung dieser Einzelschritte 
erfolgt durch unterschiedliche Varianten und Ver-
fahren, deren Entwicklung und Einsatz, internatio-
nal gesehen, u.a. vom Brennstofftyp, den geographi-
schen Gegebenheiten (z.B. bei der Endlagerung) so-
wie der jeweiligen nationalen Entsorgungsstrategie 
und Sicherheitsphilosophie abhängen. 

8.3.1.1.1 Integriertes Entsorgungskonzept der Bundesregie-
rung 

Das integrierte Entsorgungskonzept der Bundesre-
gierung umfaßt vier wesentliche Elemente: 

1. Zwischenlagerung der bestrahlten (abgebrann-
ten) Brennelemente in den Kernkraftwerken und 
in externen Zwischenlagern 

2. Wiederaufarbeitung der abgebrannten Brennele-
mente und Verwertung der hierbei zurückgewon-
nenen Kernbrennstoffe durch deren Wiederein-
satz in Kernkraftwerken (Rückführung) 

3. Beseitigung der radioaktiven Abfälle 

mit den Teilschritten 

- Konditionierung 

- Zwischenlagerung in den kerntechnischen Ein-
richtungen, in externen Lagern oder in Landes-
sammelstellen 

- Zwischenlagerung der hochradioaktiven, wär-
meentwickelnden Abfälle (Glasblöcke) in Zwi-
schenlagern 

- Endlagerung 

4. Entwicklung der direkten Endlagerung solcher 
abgebrannter Brennelemente, für die gemäß § 9a 
Atomgesetz eine Wiederaufarbeitung technisch 
nicht möglich oder wirtschaftlich nicht vertretbar 
ist; Weiterentwicklung der Technik zur direkten 
Endlagerung für abgebrannte Brennelemente aus 
Leichtwasserreaktoren. 

8.3.1.1.2 Anlagen des Kernbrennstoffkreislaufs und der Ent-
sorgung 

In der Bundesrepublik Deutschland sind, von der 
Konversion und der Wiederaufarbeitung im indu- 
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striellen Maßstab abgesehen, für alle Teilbereiche 
des Kernbrennstoffkreislaufs entsprechende Anla-
gen in Betrieb oder atomrechtlich beantragt. Ihre 
geographische Lage geht aus Abbildung 19 hervor. 

Urananreicherung 

Die einzige Urananreicherungsanlage in der Bundes-
republik Deutschland befindet sich in Gronau/Nord-
rhein-Westfalen. In dieser Anlage wird der Kern-
brennstoff auf den für Leichtwasserreaktoren benö-
tigten U-235-G ehalt angereichert (siehe Tabelle 12). 

Brennelementfabrikation 

Zur Herstellung frischer Brennelemente sind in der 
Bundesrepublik Deutschland mehrere Anlagen in 
Betrieb, die sich vor allem durch die Art der herzu- 

stellenden Brennelemente unterscheiden (siehe Ta-
belle 13). 

Zwischenlagerung bestrahlter Brennelemente 

In der Bundesrepublik Deutschland befinden sich 
zwei externe Zwischenlager, von denen das in Gor-
leben bereits fertiggestellt ist, während das Lager in 
Ahaus in der ersten Jahreshälfte 1990 fertiggestellt 
wird. In beiden Fällen erfolgt die Lagerung der 
Brennelemente in Transportbehältern. Die Behälter 
werden durch natürliche Luftströmung gekühlt (sie-
he Tabelle 14) 

Wiederaufarbeitung 

Zur Wiederaufarbeitung bestrahlter Kernbrennstof

-

fe ist seit 1971 eine Versuchsanlage bei Karlsruhe in 

Tabelle 12 

Urananreicherung 

Anlage Zweck Genehmigungsablauf Kapazität 

URANIT Anreicherung von Uranhexafluorid Antrag nach § 7 AtG am 9. März 1000 t Uran- 
Gronau natürlicher Isotopenzusammenset- 1978, 1. TG am 31. Dezember 1981, trennarbeit 

zung (0,7 % auf 3 bis 4 % U-235- 3. TG (Betriebsgenehmigung) am pro Jahr 
Gehalt mittels Hochleistungs- 4. Juni 1985, Betriebsbeginn am (UTA/a) 
zentrifugen 15. August 85, 4. TG (2. Bauab- 

schnitt) am 18. April 1989 
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Betrieb. Mit dem Bau einer industriellen Anlage im 
bayerischen Wackersdorf wurde zwar begonnen; der 
atomrechtliche Gemehmigungsantrag wurde aber 
am 27. Dezember 1989 zurückgenommen (siehe hier-
zu 8.3.2.1.4). 

Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle 

Die beim Betrieb kerntechnischer Anlagen zwangs-
läufig anfallenden radioaktiven Abfälle werden ge-
genwärtig, da noch kein Endlager verfügbar ist, 
überwiegend in konditionierter Form zwischengela-
gert. Die größte Zwischenlagerkapazität besitzen 
die Großforschungseinrichtungen. Als externe Zwi-
schenlager sind vor allem das Faßlager Gorleben 
und die Lagerhalle Mitterteich zu erwähnen. Dar-
über hinaus befinden sich Zwischenlager am Ort der 

Kernkraftwerke, der kerntechnischen Industrie und 
der sonstigen Ablieferungspflichtigen sowie in den 
Landessammelstellen der verschiedenen Bundeslän-
der. 

Konditionierung ausgedienter Brennelemente 

Die Deutsche Gesellschaft für Wiederaufarbeitung 
(DWK) hat beim Niedersächsischen Ministerium für 
Bundesangelegenheiten einen Genehmigungsan-
trag auf Errichtung und Betrieb einer Pilot-Kondi-
tionierungsanlage am Standort Gorleben gestellt. 
Mit diesem Projekt sollen die technische Machbar-
keit und die atomrechtliche Genehmigungsfähig-
keit insbesondere der Konditionierung ausgedienter 
Brennelemente, wie z.B. aus Hochtemperatur- und 
Leichtwassserreaktoren, demonstriert werden. 
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Tabelle 13 

Brennelementefabrikation 

Anlage Zweck Genehmigungsablauf Kapazität 

Siemens Herstellung von Mischoxid-(MOX-) Antrag nach § 9 AtG am 28. Juni ca. 20 t LWR- 
Brennele- Brennelementen für LWR und SBR 1968, Genehmigung am 15. August MOX/a, bzw. 
mente-Werk aus Plutonium- und Uranyl-Nitratlö- 1968, Betriebsbeginn am 16. Au- 1,5 t SBR- 
Hanau sungen (AUPuC-Verfahren) oder Plu- gust 1968, letzte umfassende Ge- MOX/a 
Betriebsteil tonium- und Urandioxidpulver nehmigung 30. Dezember 1974, 
MOX-Ferti- (OCOM-Verfahren) Antrag auf § 7 AtG am 12. Dezem- 
gung (früher ber 1975, 1. TG. am 9. Oktober 
ALKEM) 1987, 2. TG am 17. April 1989, Än- 

derungsgenehmigung am 17. Janu- 
ar 1989, 3. TG am 9. August 1989 

HOBERG Herstellung U- und Th-haltiger gra- Antragstellung nach § 9 AtG wur- ca. 170.000 
Hanau phitischer Brennelemente für HTR de in Anträge der NUKEM mit Brennelemen- 

aus Uranyl- und Thoriumnitrat einbezogen, Betriebsbeginn am te pro Jahr für 
31. Juli 1962, Antrag nach § 7 AtG THTR 
am 17. Dezember 1975, Antrag zur 
Stillegung nach § 7 AtG am 20./21. 
Dezember 1989 

Siemens Herstellung oxidischer Brennele- Antrag nach § 9 AtG am 10. Juli Konversion: 
Brennele- mente für DWR, SWR, Versuchs- und 1969, Genehmigung am 22. Juli 850 tU/a 
mente-Werk Schwerwasserreaktoren aus Uran- 1969, Betriebsbeginn am 23. Juli Pelletierung: 
Hanau hexafluorid oder Uranylnitrat 1969, letzte umfassende Genehmi- 720 tU/a 
Betriebsteil gung am 30. Dezember 1974, An- 
Uran-Ferti- trag nach § 7 AtG am 12. Dezember 
gung (früher 1975, 1. TG am 6. Juli 1988, Ände- 
RBU) Hanau rungsgenehmigung am 17. Januar 

1989, 2. TG am 5. Oktober 1989 

Siemens Herstellung fertiger, teilweise Gd- Antrag nach § 9 AtG am 15. De- Assemblie- 
Brennele- haltiger Brennelemente für LWR aus zember 1965, Genehmigt am rung von 
mente-Werk Urandioxidpulver und Gadolinium- 2. September 1966, Betriebsbeginn SWR-Brenne- 
Hanau oxid oder vorgefertigten UO2-Brenn- am 3. September 1966, Antrag nach lementen: 
UB KWU, stäben § 7 AtG am 25. Januar 1977, Be- 2.500 BE/a 
Standort Karl- triebsgenehmigung am 30. Dezem- 
stein ber 1977, 1. Änderungsgen. am 

19. Januar 1983, 2. Änderungsgen. 
am 20. Juni 1986, 3. Änderungsgen. 
am 12. April 1988, 4. Änderungs- 
gen. am 14. November 1988 

NUKEM Herstellung von Brennelementen aus Antrag nach § 9 AtG am 8. März 1900 kg U-235 
Hanau angereichertem Uran und Thorium 1960, letzte umfassende Genehmi- 

gung am 30. Dezember 1974, An- 
trag nach § 7 AtG am 3. Dezember 
1975, 1.TEG am 28. November 1984 
für Gebäude II, Antrag zur Still- 
legung nach § 7 AtG für Gebäude I 
am 23. Dezember 1988, 1. Geneh- 
migung zum Abbau von Anlagen- 
teilen am 5. Dezember 1988, 
2. Genehmigung zum Abbau von 
Anlagenteilen am 20. März 1989, 
3. Genehmigung zum Abbau von 
Anlagenteilen am 5. Oktober 1989 

ANF Lingen Herstellung fertiger LWR-Brenn- Antrag nach § 7 AtG am 28. No- 400 t UO2 pro 
elemente aus vorgefertigten UO2- vember 1975, 1. TEG am 23. Febru- Jahr 
Pellets ar 1977, 1. TBG am 18. Januar 1979, 

Betriebsbeginn am 19. Januar 1979, 
Antrag nach § 7 AtG auf Angliede- 
rung einer Konversisionsstufe am 
6. März 1987 
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Tabelle 14 

Zwischenlagerung bestrahlter Brennelemente 

Anlage Zweck Genehmigungsablauf Lagerkapazität 

Brenn- Trockene Zwischenlagerung von be- Antrag nach § 6 AtG am 16. Sep- 1500 tSM ent- 
element- strahlten Brennelementen in Trans- tember 1980, Atomrechtliche Ge- sprechend 420 
Zwischen- portbehältern, Zwischenlagerung nehmigung am 5. September 1983, Stellplätzen 
lager von HAW-Kokillen Anordnung des Sofortvollzugs am 
Gorleben 6. September 1988, Antrag auf Ko- 

killeneinlagerung am 21. Juni 1988 
(Anlage betriebsbereit) 

Brenn- Trockene Zwischenlagerung von be- Antrag nach § 6 AtG am 3. Oktober 1500 tSM ent- 
element- strahlten Brennelementen in Trans- 1979, Ergänzungsantrag am 27. Fe- sprechend 420 
Zwischen- portbehältern bruar 1984, Atomrechtliche Geneh- Stellplätzen 
lager Ahaus migung am 10. April 1987 (Anlage 

im Bau) 

Tabelle 15 

Wiederaufarbeitung 

Anlage Zweck Genehmigungsablauf Kapazität 

Wiederauf- Wiederaufarbeitung oxidischer Antrag nach § 7 AtG am 10. August 0,175 tSM pro 
arbeitungs- Kernbrennstoffe zur Rückgewinnung 1965, 1. TEG am 2. Januar 1967, Tag bzw. ca. 
anlage von Uran und Plutonium als Uranyl- Nukleare Inbetriebnahme auf- 35 tSM pro 
Karlsruhe und Plutoniumnitratlösung grund 3. TBG am 1. September Jahr 
(WAK) 1971 

Tabelle 16 

Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle im KfK, Karlsruhe 

Anlage Standort Abfallart Genehmigungsablauf Lagerkapazität 

Pufferlager I für KfK (HDB) Endkondi- Antrag nach § 9 AtG am 39 000 Fässer 
LAW-Endabfälle, tionierter Abfall 11. Juli 1979, Betriebsbe- à 2001 
Bau 519 ginn Oktober 1979 

Pufferlager II für KfK (HDB) Endkondi- Antrag nach § 9 AtG am 86 780 Fässer 
LAW-Endabfälle, tionierter Abfall 21. Mai 1982, Betriebsbe- à 2001 
Bau 526 ginn am 1. Dezember 1983 

Zwischenlager für KfK (HDB) Schwachradioak- Antrag nach § 9 AtG am 8 200 Fässer 
radioaktive Reststoffe tive Reststoffe 14. Mai 1968, nach § 3 Festabfälle, 55 m 3  
und Rohabfälle, und Rohabfälle StrlSchV am 27. August Flüssigabfälle 
Bau 535 vor der Konditio- 1968, Betriebsbeginn 1969 

nierung 

Zwischenlager für KfK (HDB) Bauteile, Schrott Antrag nach § 9 AtG und § 3 2 000 m 3  
radioaktiven Schrott, StrlSchV am 15. November 
Bau 570 1976, Betriebsbeginn 1977 

Zwischenlager für KfK (HDB) Endkondi- Antrag nach § 9 AtG am 1 120 Fässer 
MAW-Endabfälle, tionierter MAW 14. Mai 1968, nach § 3 à 2001 
Bau 536 StrlSchV am 27. August 

1968, Betriebsbeginn 1969 

Pufferlager I für KfK (HDB) Endkondi- Antrag nach § 9 AtG am 2 125 Fässer 
MAW-Endabfälle, tionierter MAW 17. Juli 1986, Betriebsbe- à 2001 
Bau 563 ginn Frühjahr 1988 
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Tabelle 17 

Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle in der KFA Jülich 

Anlage Standort Abfallart Genehmigungsablauf Lagerkapazität 

Abfallager und Abfall- KFA Jülich Schwach- und Genehmigung nach § 9 in 2 448 Fässer 
zellenanlage mittelaktive 1979, Antrag nach § 3 à 2001 
(1. Bauabschnitt) der Abfälle StrlSchV am 25. August 
Betriebsabteilung 1982, 
Dekontamination Betriebsbeginn 1979 

Abfallzellenanlage KFA Jülich Mittelaktive Antrag nach § 3 StrlSchV 72 000 Kugeln in 
(2. Bauabschnitt) der Abfälle ein- am 9. April 1979, AVR-Kannen zu 
Betriebsabteilung schließlich AVR- Betriebsbeginn 1981 je 1000 Kugeln 
Dekontamination Brennelementku- 

geln 

Lagerhalle II der KFA Jülich u. a. aktivierte Antrag nach § 3 StrlSchV 6 500 Fässer 
Betriebsabteilung sperrige Gegen- am 15. September 1980, für à 2001, 2 245 m 3  
Dekontamination stände in trans- AVR-Kugeln am 13. Juni Rohabfälle, bis zu 

portfähiger Ver- 1985, 300 000 Kugeln 
packung und Betriebsbeginn 1981 
AVR-Brennele- 
mentkugeln 

Technikumshalle des KFA Jülich AVR-Brenn- Genehmigung nach § 9 AtG 28 500 Kugeln in 
Forschungsreaktors elementkugeln in 1978, Antrag nach § 3 AVR-Kannen zu 
FRJ-2 (DIDO) StrlSchV am 14. Februar je 50 Kugeln 

1979, 
Betriebsbeginn 1978 

Große heiße Zellen des KFA Jülich AVR-Brenn- Genehmigung nach § 9 AtG 65 000 Kugeln in 
Instituts für Reaktor- elementkugeln in 1973, Antrag nach § 3 AVR-Kannen zu 
werkstoffe StrlSchV am 19. August je 50 Kugeln 

1980, 
Betriebsbeginn 1973 

Tabelle 18 

Externe Zwischenlager radioaktiver Abfälle 

Anlage Standort Abfallart Genehmigungsablauf Lagerkapazität 

Faßlager Gorleben im Gorleben Schwachradio- Antrag nach § 3 StrlSchV ca. 40 000 Fässer 
Nuklearen aktive Abfälle am 16. September 1980 à 200 und 400 1, 
Zwischenlager aus KKW, Medi- Betriebsbeginn Oktober ggf. mit VBA 
Gorleben zin, Forschung 1984 

und Gewerbe 

Sammelstelle der EVU Mitterteich Schwach- und Antrag nach § 3 StrlSchV 40 000 Abfallge- 
Mitterteich mittelradioaktive am 4. September 1981, binde in 200- und 

Abfälle aus kern- Betriebsbeginn Juli 1987 400-1-Fässern 
technischen An- oder Gußbehäl- 
lagen tern 

Tabelle 19 

Konditionierung bestrahlter Brennelemente 

Anlage Zweck Genehmigungsablauf Kapazität 

Pilotkondi- Konditionierung radioaktiver Rest- Antrag nach § 7 AtG am 6. Mai max. 35 tSM 
tionierungs- stoffe, insbesondere ausgedienter 1986 pro Jahr 
anlage Brennelemente, Brennstäbe und BE- 
Gorleben Bauteile in eine für die Endlagerung 

geeignete Form, Umladen von Ab- 
fallgebinden in Endlagerbehälter 
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Endlagerung 

Für die Endlagerung radioaktiver Abfälle sind in der 
Bundesrepublik Deutschland zwei Standorte vorgese-
hen: das Eisenerzbergwerk Konrad (für Abfälle mit ver-
nachlässigbarer Wärmeentwicklung) und der Salz-
stock Gorleben (für alle Arten radioaktiver Abfälle). 

8.3.1.1.3 Stand der Entsorgung 

Anfall und Verbleib abgebrannter Brennelemente 

Bis Ende 1989 sind insgesamt circa 3 520 Tonnen ab-
gebrannte Brennelemente angefallen, von denen cir-
ca 2 780 Tonnen bereits der Wiederaufarbeitung zu-
geführt wurden, circa 720 Tonnen werden nach 
kraftwerksinterner Zwischenlagerung ebenfalls 
wiederaufgearbeitet, die restlichen abgebrannten 
Brennelemente wurden nach Schweden verbracht. 

Bis zum Jahre 2000 werden voraussichtlich insge-
samt circa 9 200 Tonnen bestrahlte Brennelemente 
angefallen sein, die durch Wiederaufarbeitung ent-
sorgt werden sollen. 

Zwischenlagerung 

Zur Zwischenlagerung anlageneigener bestrahlter 
Brennelemente stehen in den Kernkraftwerken La-
ger zur Verfügung. Außerhalb von Kernkraftwerken 
sind externe Zwischenlager für bestrahlte Brennele-
mente aus allen Kernkraftwerken vorgesehen und 
bereits errichtet bzw. teilerrichtet. 

Die vorhandenen Lagerkapazitäten setzen sich wie 
folgt zusammen: 

- in Kernkaftwerken circa 7 060 Tonnen, davon circa 
6 530 Tonnen genehmigt, zusätzlich sind circa 465 
Tonnen beantragt 

- in den externen Zwischenlagern Ahaus und Gor-
leben 3 000 Tonnen 

Wiederaufarbeitung 

Seit dem Jahre 1971 ist auf dem Gelände des Kern-
forschungszentrums Karlsruhe die Versuchs

-

Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) in Be-
trieb. In dem über 18jährigen Betrieb bis Ende No-
vember 1989 sind in der WAK rund 198 Tonnen Uran 
und circa 1 140 Kilogramm Plutonium durch Wieder-
aufarbeitung zurückgewonnen worden. Am 28. Ok-
tober 1982 hat die Deutsche Gesellschaft für Wieder-
aufarbeitung von Kernbrennstoffen mbH (DWK) für 
den Standort Wakkersdorf/Bayern einen Antrag ge-
mäß § 7 Atomgesetz für Errichtung und Betrieb einer 
Wiederaufarbeitungsanlage und einer Anlage zur 
MOX-Brennelementherstellung gestellt. Dieser An-
trag wurde am 27. Dezember 1989 zurückgenommen 
(siehe hierzu 8.3.2.1.4). 

Verwertung der bei der Wiederaufarbeitung zu-
rückgewonnenen Kernbrennstoffe 

Die durch die Wiederaufarbeitung zurückgewonne-
nen Kernbrennstoffe (Uran, Plutonium) sollen zur 
Herstellung von frischen Brennelementen verarbei-
tet werden, die erneut in Kernkraftwerken einge-
setzt werden können. Die Rezyklierung von Pluto-
nium in Form sogenannter Uran/Plutonium-Misch-
oxid-(MOX)-Brennelemente wurde im In- und Aus-
land vielfach erprobt. 

Die langjährigen Erfahrungen mit der versuchswei-
sen Rezyklierung von Plutonium sowie die sicher-
heitstechnischen Analysen zeigen, daß gegen den 
weiteren Einsatz von MOX-Brennelementen keine 
sicherheitstechnischen Bedenken bestehen. 

Wiederaufarbeitung von Brennelementen aus 
deutschen Kernkraftwerken mit Leichtwasser-
reaktoren im Ausland 

Die Betreiber von Kernkraftwerken in der Bundesre

-

publik Deutschland haben Verträge zur Lagerung 

Tabelle 20 

Endlagerung 

Endlager Endzulagernde 
Abfälle 

Geplantes 
Einlagerungsvolumen Antragstellung Geologische 

Formation 

Gorleben Alle Arten Aufgrund bisheriger Planun- 28. Juli 1977 Steinsalz 
radioaktiver Abfälle gen: (z. Z. bergmännische 

Jährlich: Erkundung) 
Bohrlochtechnik 220 m 3  (Glas- 
blöcke) bzw. 2 400 m 3  (sonstige 
Abfälle), 
Kammertechnik 47 400 m 3  
Insgesamt: 
Bohrlochtechnik 11 000 m 3  
(Glasblöcke) bzw. 120 000 m 3  
(sonstige Abfälle), Kammer- 
technik 2 400 000 m 3  

Konrad Radioaktive Abfälle Jährlich: 31. August 1982 Eisenerz 
mit vernachlässigba- einschichtig: bis zu 20 000 m 3  (Planfeststellungs- 
rer Wärmeentwick- zweischichtig: bis zu 40 000 m 3  verfahren läuft) 
lung Insgesamt: 

ca. 600 000 m3 
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und Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennele-
mente mit den ausländischen Vertragspartnern 
Compagnie Générale des Matières Nucléaires (CO-
GEMA), Frankreich, und British Nuclear Fuels 
(BNFL), Großbritannien, abgeschlossen. Die bisher 
vereinbarten Mengen unter Berücksichtigung von 
Optionen - basierend auf der Länderumfrage Stand 
31. Dezember 1989 - betragen bei COGEMA (Anlage 
La Hague) insgesamt circa 4 340 Tonnen, bei BNFL 
(Anlage Sellafield) insgesamt circa 900 Tonnen. Bis 
31. Dezember 1989 wurden davon circa 2 650 Tonnen 
geliefert. 

Bei der Wiederaufarbeitung zurückgewonnenes 
Uran und Plutonium und dabei anfallende radioakti-
ve Abfälle werden in transport- und lagerfähiger 
Form in die Bundesrepublik Deutschland zurückge-
liefert. 

Anfall, Zwischenlagerung und Verbleib radioak-
tiver Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeent-
wicklung 

Radioaktive Abfälle fallen an: 

- beim Betrieb von Kernkraftwerken und For-
schungsreaktoren 

- im Kernbrennstoffkreislauf: 

- in den Versorgungsanlagen zur Urananreiche-
rung und zur Herstellung von Brennelementen 
für die Reaktoren 

- in den Wiederaufarbeitungsanlagen für abge-
brannte Brennelemente 

- bei der Beseitigung kerntechnischer Anlagen 

- in den Forschungseinrichtungen 

- in der Radioisotopen-Anwendung in Industrie, 
Forschung und Medizin. 

Am 31. Dezember 1989 waren in der Bundesrepublik 
Deutschland folgende radioaktive Abfälle vorhan-
den: 

- insgesamt circa 44 400 m 3  konditionierte radioak-
tive Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeent-
wicklung 

- insgesamt circa 13 000 m 3  unkonditionierte ra-
dioaktive Abfälle (Rohabfall) mit vernachlässigba-
rer Wärmeentwicklung 

- insgesamt circa 500 m 3  konditionierte wärmeent-
wickelnde radioaktive Abfälle und insgesamt cir-
ca 71 m 3  unkonditionierte wärmeentwickende ra-
dioaktive Abfälle. 

Die bis zum Jahre 2000 zu erwartenden konditionier-
ten radioaktiven Abfälle mit vernachlässigbarer 
Wärmeentwicklung betragen circa 174 000 m 3 . An 
wärmeentwickelnden konditionierten radioaktiven 
Abfällen werden bis zum Jahr 2000 circa 3 870 m 3  an-
fallen. Hierbei wurden auch die radioaktiven Abfäl-
le aus dem Betrieb der WAK aus der Wiederaufarbei-
tung im Ausland sowie aus der Stillegung und dem 
Abbau kerntechnischer Anlagen berücksichtigt. 

Die vorhandenen und geplanten Zwischenlagerka

-

pazitäten für radioaktive Abfälle mit vernachlässig

-

barer Wärmeentwicklung reichen bei gleichblei-
bendem Anfall bis etwa 1996 aus. 

Endlagerung 

Nach dem Entsorgungskonzept der Bundesregie-
rung werden die radioaktiven Abfälle ausschließlich 
durch Verbringung in tiefe geologische Formatio-
nen des Festlandes beseitigt. Der Bund plant seine 
Endlager an den Standorten Salzgitter (ehemalige 
Eisenerzgrube Konrad) und Gorleben (Salzstock 
Gorleben). Während die Grube Konrad radioaktive 
Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung 
aufnehmen soll, wird das Endlager Gorleben für alle 
Abfallarten geplant, also vor allem auch für die wär-
meentwickelnden hochradioaktiven verglasten Ab-
fälle aus der Wiederaufarbeitung. 

Das Standorterkundungsprogramm von über Tage 
für den Salzstock Gorleben, im wesentlichen beste-
hend aus einen hydrogeologischen Bohrprogramm, 
Salzspiegelbohrungen und vier Tiefbohrungen, ist 
abgeschlossen, ebenso die beiden Schachtvorboh-
rungen; ein seismisches Überwachungsnetz für die 
Erfassung mikroseismischer Ereignisse wurde ein-
gerichtet. 

Die nunmehr begonnene untertägige Erkundung er-
folgt mit bergmännischen Methoden über das Ab-
teufen zweier Schächte durch anschließende Auf-
fahrung eines Erkundungsbergwerks. 

Bei der untertägigen Erkundung müssen vor allem 
der Innenaufbau des Salzstocks und potentielle Was-
serwegsamkeiten untersucht werden. Darüber hin-
aus muß die Festlegung der späteren Einlagerungs-
bereiche unter Berücksichtigung des notwendigen 
Abstands zum Deckgebirge und zu den Flanken des 
Salzstocks sowie die Auslegung des zu errichtenden 
Endlagerbergwerks vorgenommen werden. 

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in 
Braunschweig hat aufgrund der bisher gewonnenen 
Erkenntnisse die Eignungshöffigkeit des Salzstockes 
bejaht. Die Reaktor-Sicherheitskommission (RSK) 
hat diese Bewertung bestätigt. 

Gestützt auf die Beurteilung von PTB und RSK hat 
die Bundesregierung am 13. Juli 1983 einer Aufnah-
me der untertägigen Erkundung zugestimmt, sich 
zugleich aber die Entscheidung über die Errichtung 
des Endlagers am Standort Gorleben vorbehalten, 
bis die Ergebnisse der untertägigen Erkundung vor-
liegen. 

Die Bundesregierung geht davon aus, daß die Grube 
Konrad Mitte der 90er Jahre ihren Betrieb als Endla-
ger für radioaktive Abfälle aufnehmen kann. Wäh-
rend einer Betriebszeit von größenordnungsmäßig 
bis zu 40 Jahren sollen dann radioaktive Abfälle mit 
vernachlässigbarer Wärmeentwicklung, das sind et-
wa 95 Volumenprozent der insgesamt anfallenden 
Abfälle, dort endgelagert werden. 

8.3.1.2 Bisherige politische Entwicklung 

Rechtliche Grundlage für die Entsorgung ist § 9 a 
des Atomgesetzes (AtG). Danach hat derjenige, bei 
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dem radioaktive Reststoffe anfallen, dafür zu sorgen, 
daß diese 

- schadlos verwertet werden oder - soweit dies nach 
dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht 
möglich, wirtschaftlich nicht vertretbar oder mit 
dem Schutzzweck des Atomgesetzes nicht verein-
bar ist - 

- als radioaktive Abfälle geordnet beseitigt werden. 

Das integrierte Entsorgungskonzept der Bundesre-
gierung konkretisiert die gesetzlichen Vorgaben. Es 
sieht die Realisierung der Entsorgung durch 

- kraftwerksinterne und -externe Zwischenlage-
rung abgebrannter Brennelemente 

- Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente 
und Verwertung der bei der Wiederaufarbeitung 
zurückgewonnenen Kernbrennstoffe sowie 

- Konditionierung, Zwischenlagerung und Endla-
gerung radioaktiver Abfälle 

vor. 

Rechtlichen Niederschlag hat das Entsorgungskon-
zept, das durch den „Beschluß der Regierungschefs 
von Bund und Ländern zur Entsorgung der Kern-
kraftwerke" vom 28. September 1979 politisch bestä-
tigt wurde, in den vom Bundesinnenminister nach 
Abstimmung mit den Ländern erlassenen „Grundsät-
zen zur Entsorgungsvorsorge für Kernkraftwerke" 
vom 19. März 1980 gefunden. Diese Grundsätze le-
gen fest, wie im einzelnen der Nachweis der Entsor-
gung für ein Kernkraftwerk zu führen ist, und stellen 
damit den bundeseinheitlichen Vollzug des § 9 a (1) 
Atomgesetz im Rahmen der Ermessensausübung bei 
der Erteilung von Genehmigungen nach § 7 Atom-
gesetz für Kernkraftwerke sicher. 

Nach diesen Grundsätzen ist spätestens vor der 
1. Teilbetriebsgenehmigung für ein Kernkraftwerk 
der Nachweis des sicheren Verbleibs der bestrahlten 
Brennelemente für einen Betriebszeitraum von sechs 
Jahren im voraus zu führen und ständig fortzuschrei-
ben. Die Verknüpfung mit dem Entsorgungskonzept 
wird dadurch hergestellt, daß die Erteilung von Ge-
nehmigungen nach § 7 Atomgesetz bei Inanspruch-
nahme inländischer Entsorgungseinrichtungen von 
Fortschritten bei der Verwirklichung des integrier-
ten Entsorgungskonzepts abhängig gemacht wird. 

Im Hinblick auf die zukünftig verstärkte Zusammen-
arbeit in der EG bei der friedlichen Nutzung der 
Kernenergie können die bisherigen Entsorgungs-
vorsorgenachweise, soweit erforderlich, kurzfristig 
auf andere Entsorgungsmöglichkeiten umgestellt 
werden. Die Bundesregierung hat auch beschlossen, 
im Hinblick auf die Verlagerung der dauerhaften 
Wiederaufarbeitung in andere Staaten der Europäi-
schen Gemeinschaften entsprechend dem bisheri-
gen Verfahren nach jeweiliger Prüfung im Einzelfall 
privatrechtliche Verträge durch völkerrechtliche 
Vereinbarungen abzusichern. 

Der Beschluß der Regierungschefs aus dem Jahre 
1979 zur Entsorgung der Kernkraftwerke basierte 
auf einem breiten politischen Konsens über ein mit 

Wiederaufarbeitung zu verwirklichendes Entsor-
gungssystem. Für die Bundesregierung besteht auch 
im Hinblick auf die seit 1979 neu hinzugewonnenen 
Erkenntnisse keine Veranlassung, von dem im 
Atomgesetz festgelegten und praktisch bewährten 
integrierten Entsorgungskonzept, das vom Gebot 
der Reststoffverwertung und damit vom Grundsatz 
der Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennele-
mente ausgeht, abzugehen. 

8.3.2 Maßnahmen der 11. Legislaturperiode 

8.3.2.1 Umsetzung des Entsorgungskonzepts 

8.3.2.1.1 Arbeitkreis auf Staatssekretärsebene zur Überprü-
fung des Beschlusses der Regierungschefs von 
Bund und Ländern zur Entsorgung der Kernkraftwer-
ke von 1979 

Nach dem Auftrag des Bundeskabinetts vom 6. Juni 
1989 zur Prüfung der Fortentwicklung der Entsor-
gungsvorsorgegrundsätze aus dem Jahre 1980 ge-
langte die Bundesregierung zur Auffassung, daß 
eine Überprüfung des Regierungschefbeschlusses 
vom 28. September 1979 in einem Arbeitskreis auf 
Staatssekretärsebene einen neuen Entsorgungskon-
sens vorbereiten könnte. Einem entsprechenden Be-
schluß der Ministerpräsidenten der Länder von En-
de Oktober 1989 stimmte der Bundeskanzler zu. Am 
21. Dezember 1989 tagte erstmals der Arbeitskreis 
auf Staatssekretärsebene unter Vorsitz des Staats-
sekretärs aus dem Bundesumweltministerium. Der 
Arbeitskreis soll den Regierungschefbeschluß von 
1979 überprüfen und Vorschläge zu einer Fortent-
wicklung unterbreiten. Hierfür soll ein erster Be-
richt zum Stand der Entsorgung bis Mitte des Jahres 
1990 vorgelegt und zuvor eine gemeinsame Haltung 
zu einem Endlager für schwach wärmeentwickelnde 
radioaktive Abfälle festgelegt werden. Die bisheri-
gen Arbeiten lassen erwarten, daß eine gemeinsame 
Haltung zu einem Endlager verabschiedet und die 
Gesamtstruktur zur Abarbeitung des Mandats der 
Regierungschefs beschlossen werden kann. 

8.3.2.1.2 Nachweise über den Verbleib der abgebrannten 
Brennelemente aus Leichtwasserreaktoren 

Die Nachweise über den Verbleib der abgebrannten 
Brennelemente aus Leichtwasserreaktoren sind - im 
wesentlichen gestützt auf Zwischenlagerung im In-
land und Wiederaufarbeitung im Ausland - erbracht. 
Aufgrund des Standes der Verwirklichung der Ent-
sorgungsanlagen und der Planungen geht die Bun-
desregierung davon aus, daß diese Nachweise auch 
in Zukunft erbracht werden können. 

Nach Auffassung der Bundesregierung gemäß Kabi-
nettbeschluß vom 6. Juni 1989 kann eine dauerhafte 
Wiederaufarbeitung in den Staaten der Europäi-
schen Gemeinschaften als Teil des Entsorgungsvor-
sorgenachweises für abgebrannte Brennelemente 
aus deutschen Kerkraftwerken anerkannt werden 
und insoweit die bislang in Wackersdorf vorgesehe-
ne Wiederaufarbeitung im Inland ersetzen. 

8.3.2.1.3 Zwischenlagerung abgebrannter Brennelemente 

Das Zwischenlager Gorleben für abgebrannte 
Brennelemente ist fertiggestellt. Die Aufbewah- 
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rungsgenehmigung nach § 6 des Atomgesetzes wur-
de am 5. September 1983 erteilt. Der beantragte So-
fortvollzug dieser Genehmigung wurde am 6. Sep-
tember 1988 angeordnet. Für den Antrag auf Einla-
gerung von Glaskokillen vom 21. Juni 1988 ist das 
Genehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen. 

Das Zwischenlager Ahaus ist baulich fertiggestellt; 
die Betriebsbereitschaft wird in der ersten Jahres-
hälfte 1990 erwartet. 

Die Genehmigung nach § 6 Atomgesetz zur Aufbe-
wahrung von Brennelementen aus Leichtwasserre-
aktoren wurde am 10. April 1987 erteilt. Für den An-
trag zur Genehmigung der Aufbewahrung von 
Brennelementen aus dem Thorium-Hochtempera-
tur-Reaktor (THTR-300) wird der Abschluß des Ge-
nehmigungsverfahrens in 1990 erwartet. 

8.3.2.1.4 Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf 

Die Bauarbeiten wurden an der Wiederaufarbei-
tungsanlage Wackersdorf am 31. Mai 1989 einge-
stellt. 

Nach der Absichtserklärung der Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen VEBA und der Betreiber der 
Wiederaufarbeitungsanlage La Hague, COGEMA 
sowie hierzu ergangenen Erklärungen wollen die 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen an der Wie-
deraufarbeitung festhalten, jedoch die Wiederaufar-
beitung auf Dauer in anderen EG-Staaten vorneh-
men. 

Die deutschen Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men sehen in einer Kooperation mit Unternehmen 
im EG-Bereich Möglichkeiten, ihre Wettbewerbsfä-
higkeit bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie 
zu verbessern. Mit dem Entschluß, die dauerhafte 
Wiederaufarbeitung in Frankreich oder Großbritan-
nien durchzuführen, haben sie sich zugleich gegen 
den Weiterbau und den späteren Betrieb der inländi-
schen Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf 
entschieden. Der Genehmigungsantrag nach § 7 
Atomgesetz wurde am 27. Dezember 1989 zurückge-
nommen. 

8.3.2.1.5 Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle mit vernach-
lässigbarer Wärmeentwicklung 

Die Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle mit ver-
nachlässigbarer Wärmeentwicklung erfolgt derzeit 
gemäß § 3 der Strahlenschutzverordnung auf dem 
Gelände der Kernkraftwerke, in den Kernfor-
schungszentren, bei Industriefirmen und nach § 9a 
(3) Satz 1 Atomgesetz in den Landessammelstellen 
(für radioaktive Abfälle aus der Radioisotopen

-

Anwendung in Industrie, Forschung und Medizin). 
Die Gesamtkapazität dieser Zwischenlager beträgt 
circa 90 000 Kubikmeter. 

Für die Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle aus 
dem Betrieb von Kernkraftwerken wurden mit dem 
Faßlager in Gorleben und dem Zwischenlager in 
Mitterteich weitere Lagermöglichkeiten geschaffen. 
Auf der Grundlage von Genehmigungen nach § 3 
Strahlenschutzverordnung wurden das externe Zwi-
schenlager für radioaktive Abfälle in Gorleben 
(Faßlager) mit einer Kapazität von circa 35 000 Ab

-

fallgebinden (oder rund 10 600 m 3 ) und das Zwi-
schenlager der bayerischen Elektrizitäts-Versor-
gungsunternehmen in Mitterteich mit einer Kapa-
zität von circa 40 000 Abfallgebinden (oder rund 
21 600 m 3) in Betrieb genommen. 

Insgesamt stehen somit zur Zeit circa 123 000 Kubik-
meter an Zwischenlagerkapazität zur Verfügung. 
Ein weiterer Zubau von Zwischenlagerkapazitäten 
ist geplant. 

8.3.2.1.6 Pilotkonditionierungsanlage Gorleben 

Für die Entwicklung von Konditionierungstechni-
ken zur direkten Endlagerung abgebrannter Brenn-
elemente hat die DWK 1986 einen Antrag nach § 7 
Atomgesetz für Errichtung und Betrieb einer Pilot-
Konditionierungsanlage für radioaktive Reststoffe 
(PKA) in Gorleben gestellt. 

Bei der geplanten PKA handelt es sich um eine 
Mehrzweckanlage, in der alle Arten von radioakti-
ven Reststoffen aus kerntechnischen Anlagen so 
konditioniert werden können, daß sie unter Verwen-
dung spezieller Verpackungen für die Endlage rung 
geeignet sind. Darüber hinaus kann die Pilot- Kondi-
tionierungsanlage folgende Aufgaben erfüllen: 

- das Umladen von Abfallgebinden 

- die Konditionierung von radioaktiven Abfällen in 
eine für die Endlagerung geeignete Form 

- Instandhaltungsarbeiten an Transportbehältern, 
an Transport- und Lagerbehältern, an Abfallge-
binden sowie an Endlagerbehältern. 

Die 1. Teilerrichtungsgenehmigung (Bauwerke) ist 
am 31. Januar 1990 erteilt worden; die Betriebsge-
nehmigung wird für 1994 erwartet. 

Das Bundeskabinett hat am 6. Juni 1989 seine Auffas-
sung bekräftigt, daß die zur direkten Endlagerung 
von abgebrannten Brennelementen aus deutschen 
Leichtwasserreaktor-Kernkraftwerken erforderli-
chen und bereits seit 1985 laufenden Forschungs-
und Entwicklungsarbeiten mit Nachdruck voranzu-
treiben sind. 

8.3.2.1.7 Endlager Konrad 

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) 
hat auf der Basis eines Berichts der Gesellschaft für 
Strahlen- und Umweltforschung über die grundsätz-
liche Eignung der ehemaligen Eisenerzgrube Kon-
rad bei Salzgitter für die Endlage rung radioaktiver 
Abfälle 1982 bei der Niedersächsischen Landesre-
gierung einen Antrag auf Erteilung eines Planfest-
stellungsbeschlusses nach § 9 b Atomgesetz gestellt. 

Die im Mai 1989 vorgesehene Einleitung des Verfah-
rens zur Beteiligung der Öffentlichkeit wurde auf 
Veranlassung der Niedersächsischen Landesregie-
rung gestoppt. Der Ende 1989 eingerichtete Arbeits-
kreis auf Staatssekretärsebene des Bundes und der 
Länder soll eine einheitliche Auffassung für das na-
tionale Entsorgungskonzept herbeiführen. 

Die Bundesregierung geht davon aus, daß die Schacht-
anlage Konrad ihren Betrieb als Endlager für radioak-
tive Abfälle Mitte der 90er Jahre aufnehmen könnte. 
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8.3.2.1.8 Endlager Gorleben 

Das Endlager im Salzstock Gorleben ist für alle Ar-
ten radioaktiver Abfälle, insbesondere hochaktive, 
wärmeentwickelnde Abfälle, geplant. 

Um den Eignungsnachweis für das Endlager Gorle-
ben im Planfeststellungsverfahren führen zu können, 
ist die untertägige Erkundung des Salzstockes not-
wendig (siehe hierzu 8.3.1.1.3). Das Abteufen der 
zwei Schächte erfolgt im Gefrierverfahren. Ende 
1989 ist im Schacht 1 der Salzspiegel erreicht wor-
den. Seit dem Frühjahr 1989 wird der zweite Schacht 
planmäßig niedergebracht. 

Die Bestätigung der Eignung durch die Ergebnisse 
der untertägigen Erkundung und einem positiven 
Planfeststellungsbeschluß vorausgesetzt, könnte die 
Inbetriebnahme dieses Endlagers für alle Arten ra-
dioaktiver Abfälle etwa im Jahre 2008 erfolgen. 

8.3.2.1.9 Schachtanlage Asse 

In der Schachtanlage Asse werden schwerpunktmä-
ßig Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zum 
Nachweis der Genehmigungsfähigkeit eines Endla-
gers im Salz durchgeführt. 

Die Großversuche (HAW-Versuch, MAW-Versuch 
Bohrlocheinlagerung und Versuche zur direkten 
Endlagerung von abgebrannten Brennelementen) 
dienen in erster Linie der Erforschung der Wechsel-
wirkung zwischen Abfällen und Wirtsgestein. Wei-
tere Arbeiten werden zur Entwicklung von Bohr-
lochverschlüssen und Dämmen sowie zur Erkun-
dung des Standortes Asse durchgeführt. 

Die dabei verwendeten radioaktiven Stoffe verblei-
ben nicht in der Asse, sondern werden wieder aus 
der Anlage entfernt. 

Nach Vorlage und Bewertung der Ergebnisse der 
Standortuntersuchungen und unter Berücksichtigung 
des Fortgangs des Planfeststellungsverfahrens Konrad 
wird die Bundesregierung entscheiden, ob nach Been-
digung der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 
ggf. auch eine Endlagerung radioaktiver Abfälle in 
der Schachtanlage Asse angestrebt werden soll. 

8.3.2.2 Entflechtung der Entsorgungswirtschaft 

Aufgrund der zur Jahreswende 1987/88 bekanntge-
wordenen Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang 
mit der Firma Transnuklear sowie dem Forschungs-
zentrum Mol in Belgien und der Firma Nukem in 
Hanau hat die Bundesregierung Maßnahmen zur 
Neustrukturierung der deutschen Kernenergiewirt-
schaft veranlaßt, die heute weitestgehend abge-
schlossen sind. 

Die Beförderung radioaktiver Stoffe erfolgt unter 
der unternehmerischen Führung der Deutschen 
Bundesbahn. Das gilt für alle Transportarten. Die 
Deutsche Bundesbahn kann sich bei der Durchfüh-
rung der Transporte Dritter bedienen. 

Der Bereich der Konditionierung schwach- und mit-
telradioaktiver Abfälle wird auf der Grundlage der 
gemeinschaftlichen Verantwortung aller Betreiber 
von Kernkraftwerken für die geordnete Beseitigung 

einem Unternehmen übertragen. Dieses Unterneh-
men soll Garant für eine ordnungsgemäße Konditio-
nierung und Zwischenlagerung sowohl innerhalb 
als auch außerhalb der Kernkraftwerke sein. Auch 
der Bereich der Zwischenlagerung schwach- und 
mittelradioaktiver Abfälle soll - wie die Konditio-
nierung - einem Unternehmen zugeordnet werden, 
und zwar demselben, das mit den Konditionierungs-
leistungen betraut ist. 

Unabhängig davon ist die staatliche Kontrolle über 
Konditionierung, Lagerung und Transport schwach-
und mittelradioaktiver Abfälle zu verbessern. Eine 
entsprechende Richtlinie hierzu liegt inzwischen vor. 

Die wesentlichen Eckpunkte der Richtlinie sind: 

- die frühzeitige Konditionierung der Abfälle, mög-
lichst am Entstehungsort 

- die lückenlose Erfassung der Abfallströme (quali-
tativ und quantitativ) 

- die Verminderung der Transporthäufigkeit 

- die Erleichterung staatlicher Kontrollen, z.B. 
durch genauere Deklarierung des Aktivitätsin-
ventars, Festlegung der Verantwortlichkeiten etc. 

8.3.2.3 Europäische Strategie für die Kernenergienutzung 

Das Bundeskabinett hat am 6. Juni 1989 Grundsatz-
entscheidungen im Hinblick auf die Entwicklung ei-
ner europäischen Strategie für die Kernenergienut-
zung und damit für eine arbeitsteilige energiepoliti-
sche Zusammenarbeit in Europa getroffen. Danach 
kann eine vertraglich dauerhaft abgesicherte Wie-
deraufarbeitung in den Staaten der Europäischen 
Gemeinschaften als Teil des integrierten Entsor-
gungskonzeptes und damit des Entsorgungsvorsor-
genachweises für abgebrannte Brennelemente aus 
deutschen Kernkraftwerken anerkannt werden. Die 
bislang in Wackersdorf vorgesehene Wiederaufar-
beitung im Inland kann insoweit ersetzt werden. 

Zur Fortentwicklung der deutsch-französischen Ko-
operation bei der friedlichen Nutzung der Kernener-
gie ist auf dem deutsch-französischen Gipfel am 
20. April 1989 eine gemeinsame Arbeitsgruppe gebil-
det worden. Die von dieser Arbeitsgruppe aufge-
zeigten Kooperationsmöglichkeiten erstrecken sich 
auf die Gebiete 

- Wiederaufarbeitung 

- Brennelementherstellung 

- Urananreicherung 

- Entwicklung von Kernkraftwerken unter beson-
derer Berücksichtigung der Fortentwicklung der 
Sicherheitstechnik 

- Transporte radioaktiver Stoffe. 

Darüber hinaus werden die Informationssysteme 
über radiologische Meßergebnisse in beiden Län-
dern noch weiter intensiviert und miteinander kom-
patibel gemacht. 

Beide Seiten streben Kooperationsprojekte sowohl 
in der Bundesrepublik Deutschland als auch in 
Frankreich an. 
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Am 25. Juli 1989 haben der Bundesumweltminister 
und der britische Energiestaatssekretär eine ge-
meinsame Erklärung über die verstärkte Koopera-
tion bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie 
unterzeichnet. Die Gemeinsame Erklärung wird 
konkrete Projekte in allen Bereichen des Brennstoff-
kreislaufs ermöglichen. 

Die Ver- und Entsorgung deutscher Kernkraftwerke 
wird durch die Zusammenarbeit mit Frankreich und 
Großbritannien auf ein breites Fundament gestellt. 
Allerdings bleibt es dabei, daß die Endlagerung ra-
dioaktiver Abfälle ausschließlich in nationaler Ver-
antwortung zu erfolgen hat. 

8.3.2.4 Bilaterale Zusammenarbeit und Zusammenarbeit im 
Rahmen internationaler Organisationen 

Bei der Entwicklung von Methoden und Verfahren 
zur langfristigen sicheren Endlagerung radioaktiver 
Abfälle arbeitet die Bundesrepublik Deutschland 
mit anderen Staaten bilateral sowie im Rahmen in-
ternationaler Organisationen zusammen. Mit ver-
schiedenen Staaten bestehen Zusammenarbeitsver-
träge, die vom regelmäßigen Besucher- und Erfah-
rungsaustausch bis zu gemeinsamen Forschungsvor-
haben reichen. 

Organisationen und Fachleute aus der Bundesrepu-
blik Deutschland sind maßgeblich an der Erstellung 
und Durchführung der umfangreichen Forschungs-
und Entwicklungsprogramme der Europäischen Ge-
meinschaft beteiligt. 

Ein internationaler Informations- und Erfahrungs-
austausch findet regelmäßig innerhalb der Ke rn

-energieagentur (NEA) in Paris und der Internationa-
len Atomenergie-Organisation (IAEO) in Wien statt. 
Im Rahmen der OECD beteiligt sich die Bundesre-
publik Deutschland an mehreren abgestimmten For-
schungsprogrammen. Die Arbeiten der IAEO zur Er-
stellung von Regeln und Richtlinien auf dem Gebiet 
der Entsorgung werden durch die Bundesregierung 
auch durch Entsendung von Experten unterstützt. 

8.3.3 Ausblick 

Die Entsorgung der Kernkraftwerke und die geord-
nete Beseitigung der radioaktiven Abfälle sowohl 
aus dem Betrieb kerntechnischer Anlagen als auch 
aus den Bereichen der Medizin, der Forschung und 
der industriellen Anwendung gehört zu den wichtig-
sten Aufgaben der kommenden Jahre, damit die 
Kernenergie auch künftig für friedliche Zwecke ge-
nutzt werden kann. 

Unbeschadet der Verzögerungen, die bei der Ver-
wirklichung des Entsorgungskonzeptes in einigen 
Teilbereichen aufgetreten sind, sowie unter Berück-
sichtigung der im Zusammenhang mit den Vorgän-
gen bei der Firma Transnuklear deutlich geworde-
nen Notwendigkeit, die staatliche Aufsicht im Be-
reich der radioaktiven Abfälle zu verstärken, hat 
sich das von der Bundesregierung verfolgte inte-
grierte Entsorgungskonzept mit Wiederaufarbei-
tung als richtig erwiesen. Eine überzeugende Alter-
native zu diesemKonzept gibt es nicht. Erst mit die-
sem integrierten Entsorgungskonzept erhält die 
friedliche Nutzung der Kernenergie ihre Einbin-
dung in eine verantwortungsbewußte Umweltvor-
sorge. 

Bund, Länder und Abfallverursacher haben im Rah-
men der ihnen gesetzlich zugewiesenen Verantwort-
lichkeiten in der Vergangenheit wesentliche Beiträ-
ge zur Lösung der mit einer verantwortungsvollen 
Entsorgung zusammenhängenden Fragestellungen 
erbracht. Auch im internationalen Vergleich nimmt 
die Bundesrepublik Deutschland bei der Realisie-
rung der Entsorgungsschritte eine führende Rolle 
ein. Wesentliche Aufgabe für die Zukunft sind vor 
allem noch die Fertigstellung der in der Verantwor-
tung des Bundes zu errichtenden und zu betreiben-
den Endlager für radioaktive Abfälle an den Stand-
orten Salzgitter und Gorleben. 

Sämtliche Entsorgungsanlagen gehen nur dann in 
Betrieb, wenn sie ein strenges Genehmigungsver-
fahren durchlaufen haben, in dem die potentiellen 
Schäden für Mensch und Umwelt sorgfältig unter-
sucht werden. Nach Aussage der meisten Fachleute 
bestehen keine begründeten Zweifel daran, daß aus 
ökologischer und nuklearspezifischer Sicht die an 
diese Anlagen zu stellenden Anforderungen tatsäch-
lich auch erfüllt werden können. Angemessene 
Übergangslösungen bis zur Fertigstellung aller not-
wendigen Entsorgungsanlagen stehen z.B. mit der 
verfügbaren Zwischenlager-Kapazität bereits heute 
zur Verfügung. 

Die Bundesregierung wird sich auch weiterhin 
nachhaltig für eine gesicherte Entsorgung durch 
Realisierung des integrierten Entsorgungskonzeptes 
mit Wiederaufarbeitung einsetzen. Sie wird die For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten zur direkten 
Endlagerung abgebrannter Brennelemente mit 
Nachdrück vorantreiben. Sie wird die Möglichkei-
ten einer arbeitsfähigen europäischen Zusammenar-
beit bei der Verwirklichung integrie rter Entsor-
gungskonzepte nutzen. 
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Anlage 

Beschluß der Regierungschefs von Bund und Ländern zur Entsorgung der Kernkraftwerke 

Vom 28. September 1979 

1. Die Regierungschefs von Bund und Ländern neh-
men den Bericht des von ihnen am 6. Juli 1979 ein-
gesetzten Staatssekretärausschusses zur Entsor-
gung der Kernkraftwerke zur Kenntnis und stim-
men der Berechnung des Zwischenlagerbedarfs 
für abgebrannte Brennelemente bis zum Jahre 
2000 zu. Sie bekräftigen den Grundsatz, daß die 
sichere Gewährleistung der Entsorgung der Ke rn

-kraftwerke eine der unabdingbaren Vorausset-
zungen für die weitere Nutzung und für den wei-
teren begrenzten Ausbau der Kernenergie bildet. 

2. Die Regierungschefs von Bund und Ländern stim-
men darin überein, daß die Wiederaufarbeitung 
der bestrahlten Brennelemente mit Rückführung 
der unverbrauchten Kernbrennstoffe und Endla-
gerung der Wiederaufarbeitungsabfälle nach dem 
heutigen Stand von Wissenschaft und Technik si-
cherheitstechnisch realisierbar ist und die not-
wendige Entsorgung der Kernkraftwerke unter 
den Gesichtspunkten der Ökologie wie auch der 
Wirtschaftlichkeit gewährleistet. Deshalb werden 
die Arbeiten zur Verwirklichung des integrierten 
Entsorgungskonzepts fortgesetzt. 

3. Damit die notwendige und nach dem Bericht des 
Staatssekretärausschusses mögliche Zwischenla-
gerung bestrahlter Brennelemente auf einen mög-
lichst kurzen Zeitraum begrenzt wird, muß darauf 
hingewirkt werden, daß eine Wiederaufarbei-
tungsanlage so zügig errichtet werden kann, wie 
dies unter Beachtung aller in Betracht kommen-
der Gesichtspunkte möglich ist. Die Regierungs-
chefs kommen deshalb überein, daß die Arbeiten 
für das integrierte Entsorgungskonzept auf der 
Grundlage der bereits erzielten Forschungs- und 
Entwicklungsergebnisse durch Untersuchungen, 
Gutachten von Sachverständigen sowie For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten - auch mit 
dem Ziel der sicherheitstechnischen Optimierung 
- unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Gor-
leben-Symposiums unter Federführung des Bun-
des fortgeführt werden; in diese Arbeiten sind Un-
tersuchungen über Kapazitäten und Standortkri-
terien von Wiederaufarbeitungsanlagen einzube-
ziehen. 

4. Gleichzeitig werden auch andere Entsorgungs-
techniken, wie zum Beispiel die direkte Endlage-
rung von abgebrannten Brennelementen ohne 
Wiederaufarbeitung, auf ihre Realisierbarkeit und 
sicherheitstechnische Bewertung untersucht; die-
se Untersuchungen werden so zügig durchge-
führt, daß ein abschließendes Urteil darüber, ob 
sich hieraus entscheidende sicherheitsmäßige 
Vorteile ergeben können, in der Mitte der 80er 
Jahre möglich wird. 

5. Die Regierungschefs von Bund und Ländern kom-
men überein, daß unter Federführung des Bundes 
der Bund/Länder-Ausschuß für Atomkernenergie 
die in Nummern 3 und 4 genannten Arbeiten be

-

gleitet, damit der Sachverstand und die Erfahrung 
der atomrechtlichen Genehmigungsbehörden der 
Länder bei der weiteren Entwicklung der Entsor-
gungsmöglichkeiten berücksichtigt werden. 

6. Die Regierungschefs von Bund und Ländern be-
grüßen die Bereitschaft der Landesregierung von 
Niedersachsen, die Errichtung eines Endlagers in 
Gorleben zuzulassen, sobald die Erkundung und 
bergmännische Erschließung des Salzstockes er-
gibt, daß dieser für eine Endlagerung geeignet ist. 

Die Erkundung und bergmännische Erschließung 
des Salzstockes Gorleben wird deshalb zügig vor

-

angeführt, so daß die für die notwendigen Ent-
scheidungen erforderlichen Kenntnisse über den 
Salzstock in der zweiten Hälfte der 80er Jahre 
vorliegen. Zu diesem Zweck wird das laufende 
Planfeststellungsverfahren für ein Endlager im 
Salzstock Gorleben fortgeführt und ggf. auf alle in 
Betracht kommenden Endlagerarten ausgedehnt. 

7. Die oberirdischen Fabrikationsanlagen für die 
eine oder andere Entsorgungstechnik sowie die 
Anlagen des Bundes zur Sicherstellung und End-
lagerung der radioaktiven Abfälle werden späte-
stens zum Ende der 90er Jahre betriebsbereit ge-
macht. 

8. Es besteht Einvernehmen, daß für eine Über-
gangszeit die Zwischenlagerungsmöglichkeiten 
ausgebaut werden müssen. Die Regierungschefs 
von Bund und Ländern begrüßen, daß die Landes-
regierung von Nordrhein-Westfalen weiterhin 
bereit ist, ein externes Zwischenlager für abge-
brannte Brennelemente aus Leichtwasser-Reakto-
ren zu übernehmen und dabei davon ausgeht, daß 
zum Zeitpunkt der ersten Einlagerung von abge-
brannten Brennelementen die Aufnahmefähig-
keit des Salzstockes in Gorleben gesichert er-
scheint und die Entscheidung über die anzuwen-
dende Entsorgungstechnik positiv getroffen ist. 

Sie begrüßen die Bereitschaft auch der Landesre-
gierung von Niedersachsen, ein externes Zwi-
schenlager aufzunehmen. 

Sie nehmen mit Befriedigung zur Kenntnis, daß 
einige Länder auch durch Zulassung von Kom-
paktlagern einen Beitrag zur Entsorgungsvorsor-
ge leisten. 

Sie stimmen überein, daß die Errichtung weiterer 
externer Zwischenlager im Laufe der 90er Jahre 
notwendig werden kann; sie werden dann alles 
tun, um die Errichtung weiterer Zwischenlager zu 
gewährleisten. 

9. Die Regierungschefs von Bund und Ländern stel-
len fest, daß mit diesem Beschluß die am 6. Mai 
1977 von ihnen festgelegten „Grundsätze zur Ent-
sorgungsvorsorge für Kernkraftwerke" im Kern 
bestätigt sind. Der Bund/Länder-Ausschuß für 
Atomenergie wird beauftragt, entsprechend dem 
vorstehenden Beschluß zu 1. bis 8. die Entsor-
gungsgrundsätze anzupassen. 
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Kompensationslösungen A.8.7.2, 	B.2.1.2.1.2, 
B.2.1.2.2, B.2.3 
Kompostierung B.4.1.1.2.2, B.4.3 
Konditionierung B.8.3.1.1.1, 	B.8.3.1.1.2, 	B.8.3.1.2, 
B.8.3.2.1.6, B.8.3.2.2 
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (KSZE) A.14.3, A.14.3.2, B.2.4.3, B.3.3 
Kontaminanten-Verordnung B.1.2.4.1 
Kontaminationshöchstwerte der EG B.8.1.2.2 
Konzertierte Aktion Sonderabfallentsorgung 
B.4.2.3.1 
Korrosionsschäden B.2.1.1.4.3 
Kreditanstalt für Wiederaufbau A.8.7.3 
Kreditprogramme, zinsverbilligte A.8.7.3 

La Hague B.8.3.1.1.3, B.8.3.2.1.4 
Landesplanung B.5.1.1.3, B.5.2.5 
Landes- und Regionalplanung B.5.1.2.1 
Landschaftsinformationssystem (LANIS) A.11.4 
Landschaftsplanung B.5.2.2.1, B.5.2.5, B.5.4.1, B.5.4.3 
Landschaftsprogramme B.5.2.5 
Landschaftsrahmenpläne B.5.2.5 
Landschaftsschutzgebiete B.5.1.1.3 
Lizenzlösungen A.8.7.2 
London-Übereinkommen B.3.1.2.5.2 
Lösemittel A.8.8, 	A.10.2, 	B.1.1.1.3.3., 	B.1.1.2.3, 
B.1.2.3.5, B.1.2.4.3, B.2.1.1.1.5, B.2.1.2.2.4, B.2.2.2.4, 
B.3.1.1.2.2, B.4.2.1.2.2, B.4.2.3.3.2, B.6.1.1.1.1 

MAB (Man and the Biosphere) B.5.2.6, B.5.2.3.4 
MAK-Werte B.1.1.1.3.1 
MARPOL B.3.1.1.4.2, B.3.1.2.4.2, B.3.1.2.5.2, B.3.2.5.1 
Methan A.15, B.2.1.1.4.4 
Montrealer Protokoll A.14.4, A.15, B.1.2.6.1, B.2.2.4.2 
Multilaterale Konferenz über Ursachen und Verhin-
derung von Wald- und Gewässerschäden durch Luft-
verschmutzung in Europa (München-Konfe-
renz) A.14.3.1 

Nationalparke B.5.1.1.3, B.5.4.3 
NATURA 2000 B.5.2.3.1, B.5.6 
Naturdenkmäler B.1.2.5.4 
Naturparke B.5.1.1.3, B.5.4.3 
Naturschutzabgabe B.5.2.2.2, B.5.6 

Naturschutzgebiete A.7.4, B.1.2.5.4, B.5.1, B.5.1.1.3, 
B.5.1.2.2.5, B.5.2.3.7, B.5.4.2, B.6.2.2 
Naturschutzverbände A.4.2, 	B.5.1.2.1, 	B.5.2.1, 
B.5.2.4.1, B.5.2.8, B.5.4.3, B.5.6 
Nuclear Energy Agency (NEA) A.14.2, B.8.2.2.4, 
B.8.3.2.4 

OECD A.8.11, A.14.2, B.1.1.2.3, B.1.2.1, B.1.2.9, B.1.3, 
B.2.4.3, B.4.2.6.3 
Operational Safety Review Teams (OSART) 
B.8.2.2.1 
Oslo-Übereinkommen B.3.1.2.5.2 
Ozon A.10.2, A.14, A.14.1, A.14.3.2, A.14.4, A.15, 
B.1.1.1.2, B.1.1.1.3.2, 	B.1.2.3.5, 	B.1.2.6.1, B.2.1.1.2.3, 
B.2.1.1.4, B.2.1.1.4.4, B.2.1.2.2.4, B.2.2.4.2, B.2.3, B.5.6 
Ökologischer Sanierungs- und Entwicklungsplan 
A.13, B.2.3 
Ökosystemforschung A.12.2.1 

Pariser Übereinkommen B.3.1.2.5.2 
Personendosismessung B.8.1.1.1.4 
Pfandlösungen B.4.1.2.2, B.4.2.1.2.3, B.4.3 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt A.3.1.3.3, 
B.8.1.2.5, B.8.3.1.1.3, B.8.3.2.1.7 
Planfeststellungsverfahren B.4.2.2.1 
Polen A.14.3.3 
Produktionsfunktion des Bodens B.6.1, B.6.1.1.1.4 
Projektgruppe „Gewerbelärm" B.7.2.5.1 
Pyrolyse B.4.1.1.2, B.4.1.1.3.3 

Raumordnungsbericht 1986 B.5.1.1.1 
Raumordnungsgesetz (ROG) A.7.2, A.8.5, A.16.1, 
B.6.2.2 	- 
Reaktorsicherheitskommission (RSK) A.4.5, 
B.8.2.1.2.3, B.8.2.2.1, B.8.2.2.2, B.8.2.3, B.8.3.1.1.3 
Regelungsfunktion des Bodens B.6.1, B.6.1.1.1.4, 
B.6.1.2.1, B.6.3 
Restverschmutzung A.5.1.1 
Rhein A.14, A.16.1, B.3.1.1.3.1, B.3.1.2.5.2, B.3.3 
Risikovorsorge A.1.4.1 
Robbensterben B.3.2.5 
Rote Listen B.5.1, B.5.1.1.1, B.5.4.2 
Röntgenverordnung B.8.1, B.8.1.1.2.1, B.8.1.2.3 
Ruß B.2.1.1.1.4 
Rußfiltergroßversuch B.2.2.3.3, B.2.3 
Rücknahmepflichten B.4.1.2.2, B.4.3 
Rücknahmesysteme B.4.2.1.1.4 

Sachverständigenrat für Umweltfragen A.1.2, 
A.1.4.1, A.1.5, A.1.6, A.4.5, A.5.1.2, A.5.3, A.8.1.1, A.8.1.2, 
A.8.1.3, A.8.2.2, A.9.1, A.9.2, A.9.3, A.9.6, A.10, A.11.1, 
A.16.1, B.1.1.1.3, B.1.1.1.2, B.1.1.1.3.1, B.1.1.1.3.3, B.1.2.43, 
B.2,1 B.2.1.1.4.2, B.2.1.2.2, B.2.3, B.2.4.2.1, B.3.2.2.2, 
B.3.2.5.2, B.3.3, B.4.1.1.6, B.5.2.5, B.5.3.2, B.6.1, B.6.1.1.1.4, 
B.6.1.1.2.1, B.6.1.2.1, B.7.1, B.7.1.1.3, B.7.2.1, B.7.3, B.8.2.1, 
B.8.2.1.1 
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung A.5.1.2 
Salze B. 3.1.1.2.1, B.3.1.1.2.2 
Salzfreier Winterdienst A.3.3 
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Saure Niederschläge B.2.1.1.4.2, B.2.1.1.4.3, 
B.3.1.1.2.2, B.6.1.1.1.3 
Schneller Natriumgekühlter Reaktor (SNR) 
B.8.2.1.1 
Schwefeldioxid A.9.3, A.10.1, A.10.2, A.14, B.1.1.1.2, 
B.1.1.1.3.2, B.2.1, B.2.1.1.1.1, B.2.1.1.2, B.2.1.1.2.1, 
B.2.1.1.4.3, B.2.1.2.2.1, B.2.1.2.2.2, B.2.2.2.1, B.2.2.3.6, 
B.2.2.4.1.3, B.2.2.4.1.4, B.2.3, B.3.1.1.2.2, B.6.1.1.1.3, 
B.6.1.2.1 
Schwermetalle A.6, A.8.9.2, A.16.1, B.1.1.1.2.4, 
B.1.1.1.3.3, B.2.1.2.2.2, B.2.2.2.3, B.3.1, B.3.1.1.2.1, 
B.3.1.1.2.2, B.3.1.1.3.1, B.3.1.1.4.1, B.3.1.2.2, B.4.1.1.2.2, 
B.4.1.1.3, B.4.2.2.7, B.6.1.1.1.1 
Sellafield B.8.3.1.1.3 
Seveso-Richtlinie B.2.4.1, B.2.4.2.4 
Sicherheitsanalyse B.2.4.1.2, B.2.4.2.1, B.2.4.2.2 
Sickerwasser B.4.1.1.2.3, B.4.1.1.3.3 
Siedewasserreaktoren (SWR) B.8.2.1.1, B.8.2.2.2 
Smog B.2.1.1.2.1, B.2.1.1.2.4, B.2.1.1.2, B.2.1.2.1.1, 

. 	B.2.2.1.1 
Smog-Frühwarnsystem A.11.4, A.13, B.2.2.4.1.4 
Sofia-Protokoll (zur NOx-Reduzierung) A.14.3.1 
Sonderprogramm der Bundesregierung für die 
Montanregionen B.4.2.4 
Sprengstoffgesetz B.1.1.2.1 
Staatliches Amt für Atomsicherheit und Strahlen-
schutz der DDR (SAAS) A.13 
Stand der Technik A.1.4.1, A.4.1, A.5.1.1, A.8.1.2, 
A.8.2.1, A.8.9.2, A.9.3, B.2.1, B.3.1.2.2, B.3.2, B.3.2.1.1, 
B.3.2.1.2, B.3.2.4.2.1, B.3.2.5.1, B.4.1.1.3.3, B.4.1.2.2, 
B.4.2.2.1, B.4.2.2.5, B.6.1.2.2, B.7.1.2.2 
Staub A.9.3, A.10.1, B.1.1.1.3.2, B.2.1, B.2.1.1.1.4, 
B.2.1.2.2.1, B.2.1.2.2.2 
Stickstoff A.8.7.1, A.16.1, B.2.1.1.4.2, B.3.1, B.6.1.1.1.4 
Stickstoffoxide A.83.1, A.9.3, A.9.4, A.10.1, A.10.2, 
A.14.3.1, A.16.1, B.1.1.1.2, B.2.1, B.2.1.1.1.2, B.2.1.1.2, 
B.2.1.1.2.2, B.2.1.1.4.3, B.2.1.2.2.1, B.2.1.2.2.2, B.2.1.2.3.2, 
B.2.2.3.3, B.2.2.4.1.2, B.2.2.4.3, B.3.1.1.2.2, B.6.1.1.1.3, 
B.6.1.2.2 
Stoffberichte B.1.2.1 
Störfallanalysen B.8.2.1.2 
Störfallbeauftragter A.8.2.1, B.2.4.2.3 
Störfall-Kommission A.4.5, B.2.4.2.3, B.2.4.3 
Strahlenhygiene B.8.1.2.4 
Strahlenschutzkommission A.4.5, B.8.1.1.2.3 
Straßenbau-Richtlinien B.6.2.2 
Straßenverkehrsgesetz B.7.1.2.2, B.7.1.2.3 
Strukturhilfegesetz A.8.7.3, B.3.2.5.2, B.4.2.4 
Studienführer Umweltschutz A.8.11 

Tabakrauch A.9.1, B.1.1.1.3.5 
Technischer Ausschuß für Anlagensicherheit A.4.5, 
B.2.4.2.3, B.2.4.3 
Tierschutz B.1.2.2 
Treibhauseffekt A.15, B.1.1.1.2, B.2.2.4.2, B.2.3 
Tropenwald A.9.6, A.14.4, A.15, A.16.1, B.5.1.1.2 

Tschernobyl A.14.4, B.8.1.1.1.4, B.8.1.2.2, B.8.2, 
B.8.2.2.1, B.8.2.3 
Tutzinger Erklärung A.4.3 

UdSSR A.14.3.3 
Übereinkommen vom 26. Oktober 1979 über den 
physischen Schutz von Kernmaterial B.8.2.2.3 
Umweltberater B.4.2.5 
Umweltbundesamt A.3.1.3, A.3.1.3.1, A.8.9.1, A.8.1.1, 
A.11.2, A.12.2.1, A.12.2.2, B.1.1.2.2.1, B.1.2.1, B.1.2.5.1, 
B.1.2.6.4, B.1.2.8, B.2.1.1.2, B.2.1.1.4.3, B.3.1.2.4, 
B.4.1.1.3.3, B.4.3, B.6.2.2, B.8.1.2.1 
Umweltgesetzbuch A.7.1 
Umweltorientierte Unternehmensführung A.8.6.1 
Umweltprobenbank A.11.4, B.5.1.2.5, B.5.2.6 
Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) 
A.14.4, A.15, B.1.2.6.1, B.1.2.8, B.1.2.9, B.2.2.4.2, B.4.2.6.3, 
B.5.1.2.2 
Umweltstandards A.8.1.3 
Umweltstatistiken A.11.3, B.4.2.3.2, B.6.2.2 
Umweltstatistikgesetz A.11.3, B.4.1.1.1 
Umweltzeichen A.8.6.1, A.8.9.1, A.8.9.2, A.9.2, B.4.2.5, 
B.7.2.5.3 
UNESCO A.14.4, B.5.1.2.2 
UNSCEAR B.8.1.3 
Ungarn A.14.3.3 

Verdingungsordnung für Leistungen - ausgenom-
men Bauleistungen A.8.10 
Verkehrsberuhigung A.9.4, B.7.1.2.1 
Verkehrsbeschränkungen B.2.2.1.1 
Versuchs- und Wiederaufbereitungsanlage Karlsru-
he (WAK) B.8.3.1.1.3 
Vertrag über die Einstellung von Kernwaffenversu-
chen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter 
dem Wasser B.6.1.1.1.5 
Vogelschutzrichtlinie B.5.1.2.1.1, B.5.1.2.3, B.5.2.3.1, 
B.5.5, B.5.6 

Wackersdorf B.8.3.2.1.4 
Wasserschutzgebiete A.7.4, B.1.2.5.4, B.3.1.2.2, B.3.3, 
B.6.1.2.2, B.6.2.2 
Wiener Abkommen zum Schutz der Ozon

-

schicht A.14.4, A.15, B.1.2.6.1, B.2.2.4.2 
Wiener Übereinkommen über die frühzeitige Be-
nachrichtigung bei nuklearen Unfällen und über 
Hilfeleistung bei nuklearen Unfällen oder radiologi-
schen Notfällen A.14.4, B.8.1.2.6, B.8.2.2.4 
Wiesenbrüterprogramme B.5.1.2.1 

Zentralstelle des Bundes für die Überwachung der 
Umweltradioaktivität (ZdB) B.8.1.2.1 
Zonengeschwindigkeitsverordnung B.7.1.2.3, 
B.7.2.2.5 
Zukunftsvorsorge A.1.4.1 








